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DIE EINSTELLUNG DER KANTONE
ZUR BUNDESREVISION
UND ZUR
NEUEN BUNDESVERFASSUNG
IM JAHR 1848

JURG SEGESSER






VORWORT

Vorlesungen und Ubungen am schweizergeschichtlichen Seminar der
Universitit Bern haben in mir das besondere Interesse fiir die Schweizer-
geschichte des 19.Jahrhunderts geweckt. Gerne bin ich deshalb einer An-
regung von Herrn Prof. Dr. Hans von Greyerz gefolgt, die Einstellung der
Kantone zur Bundesrevision und zur neuen Bundesverfassung von 1848
niher zu untersuchen. Fiir diese Anregung und fiir die reiche Férderung
wihrend meines ganzen Studiums danke ich ihm an dieser Stelle herzlich.

Meine Arbeit fithrte mich in die verschiedenen kantonalen Archive und
Bibliotheken, wo man mir bereitwillig die Akten zur Verfiigung stellte
und meine Untersuchung mit vielen wertvollen Ratschligen und Hin-
weisen forderte. All ihren Leitern und Beamten, besonders auch den Be-
amten der Landesbibliothek in Bern, die mir halfen, die 85 in den ver-
schiedensten Bibliotheken der Schweiz auf bewahrten Zeitungen des Jah-
res 1848 aufzufinden und zu beschaffen, gilt mein bester Dank.

Schliesslich danke ich auch dem Vorstand des Historischen Vereins des
Kantons Bern, dass er meine Arbeit als Jahresgabe 1965 in sein « Archiv»
aufgenommen hat.

JURG SEGESSER
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ZU DEN ANMERKUNGEN

Um den Textteil etwas zu entlasten, sind die Anmerkungen und Tabellen zu einzelnen
kantonalen Volksabstimmungen iiber die neue Bundesverfassung in einem Anhang
zusammengefasst. — Aus den gleichen Griinden werden die in der Bibliographie
aufgefiihrten Werke im Anmerkungsteil nicht mehr mit den bibliographisch voll-
stindigen Titeln zitiert.

Alle Hinweise, welche Zeitungen betreffen, beziehen sich auf den Jahrgang 1848. -
In der Bibliographie sind in Klammer die Politiker genannt, deren Ansichten und
Ideen die betreffenden Zeitungen besonders vertraten.

Die statistischen Angaben basieren, wo nichts anderes vermerkt ist, auf den in der
Bibliographie genannten Werken von Franscini und Hottinger.

Bei fehlerhafter Numerierung von Zeitungen wurden die richtigen Nummern
mit einem Stern versehen in eckiger Klammer beigefiigt. Also: «Berner-Zeitung»
Nr.99 [100*] (26. April).
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Bericht und Antrag der zur Priifung der Bundesrevision bestellten Kommission an den
Grossen Rath [des Kantons Ziirich |. Ziirich 1848 (8. Mai).

EscHER, A. Eréffnungsrede zur ausserordentlichen Sitzung des Grossen Rathes des eidge-
ndssischen Standes Ziirich, gehalten den 11.Mai 1848 von seinem Prisidenten
Dr. A.E. Beilage zur «NZZ» Nr.133/1848.

EScHER, A. Erdffuungsrede zur ausserorientlichen Sitzung des Grossen Rathes des eidge-
nossischen Standes Ziirich, vom 21.Juli 1848, gehalten von seinem Prisidenten
Dr.A.E. Beilage zur «INZZ» Nr.205/1848.

FURRER, [JonNas]. Beleuchtender Bericht iiber den Entwurf der neuen Eidgendssischen
Bundesverfassung. In: Ziircher Taschenbuch auf das Jahr 1948. Ziirich 1947.

Weisung des Regierungsrathes an den hohen Grossen Rath [des Kantons Ziirich ] betreffend
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L’Helvétie. Pruntrut. 3mal wdchentlich. Radikal (Stockmar).

10



Schweizerischer Beobachter. Bern. 3mal w&chentlich. Liberal-konservativ.
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VON MURALT, LEONHARD. Ziirich im Schweizerbund. 600 Jahre Geschichte Ziirichs im
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Der Volkstann. Biirglen. 2mal wochentlich. Liberal.

Tage-Blatt fiir den Kanton Schaffhausen. Schaffhausen. 6mal wochentlich. Liberal.
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Innerrhoden. Sonderdruck des «Heimatleben» Nr. 3/1963, Zeitschrift der Schwei-
zerischen Trachtenvereinigung.

GROSSER, HERMANN. Land und Leute von Appenzell-Innerrhoden. In: Appenzell-Inner-
rhoden. Sonderdruck des «Heimatleben» Nr.3/1963, Zeitschrift der Schwei-
zerischen Trachtenvereinigung.

HagreLL, Fritz. Die Verfassungsbewegungen in Appenzell A.-Rh. wahrend der Regenera-
tionszeit. Diss. phil. Bern. Trogen 1916.

NEg, W. Die Regenerationszeit im Kanton Appenzell Ausserrhoden (1830-1840). In: Ap-
penzellische Jahrbiicher 1908.

NEeer, Karr. Die Eigenart des Innerrhoder Vilkleins. In: Appenzeller Kalender 1946.
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Nerr, KArL. Lebendig gebliebene Demokratie. Die Landsgemeinde in Appenzell. In:
Appenzeller Kalender 1947.

Heer, GoTTeRIED. Neuere Glarner-Geschichte. Schwanden 1903.

Viscuer, EDUARD. Von der glarnerischen Niichternheit. Untersuchungen iiber die
Formelemente der glarnerischen Landsgemeinde. In: Beitrige zur Geschichte
des Landes Glarus. Festgabe des historischen Vereins des Kantons Glarus zum
Bundesjubilium vom 4.Juni 1952. Glarus 1952.

WINTELER, JAKOB. Geschichte des Landes Glarus. Zur 6oo-Jahr-Feier des Glarner-
bundes 1352-1952, hgg. von der Regierung des Kantons Glarus. 2 Bde. Glarus
1952 und 1954.

WounnticH, O. Appenzell A.-Rh. und die Revision der Bundesverfassung von 1848. In:
Appenzellische Jahrblicher 1947.

V. DIE NORDWESTSCHWEIZ

1. Amtliche Schriftstiicke und Publikationen

a) Handschriftliches

Protocoll iiber die Verhandlungen des Landraths [von Basel-Land | in den_Jahren 1848 und
1849. St. A. Basel-Land.
Kantons-Raths Protocoll [ des Kantons Solothurn | von 1846 bis und mit 1849. St. A. Solo-
thurn.
b) Gedrucktes

Verhandlungen des Grossen Rathes des Kanfons Aargau.

Rechenschafts-Bericht des Kleinen Rathes an den Grossen Rath des Kantons Aargau iiber
die Staatsverwaltung der Jahre 1847 und 1848. Aarau 1850.

Amtsblatt fiir den Kanton Basel-Landschaft.

Verhandlungen des Kantonsrathes von Solothurn.

Amts-Blatt des Kantons Solothurn.

2. Zeitungen

Aarauer Kurier. Aarau. 2mal wochentlich. Radikal (bis 31. Mirz).

Aargauer Blatt. Aarau. 2amal wochentlich. Radikal (ab 1. April).

Aargauer Zeitung. Aarau. 3mal wichentlich. Liberal-konservativ.

Neue Eidgendssische Zeitung. Baden. 7mal wochentlich. Liberal.

Der Schiweizer-Bote, Aarau. 3mal wochentlich. Liberal.

Die Stimme von der Limmat. Baden. 1mal wochentlich. Konservativ.

Der Volksfreund. Rheinfelden. 2mal wdchentlich. Deutsch-republikanisch.

Zofinger Volkshlatt, Zofingen. 2mal wochentlich. Radikal (ab 1.Juli 3mal wochent-
lich).

Der Baselbieter. Sissach. tmal wochentlich. Radikal (vom Jg. 1848 nur Nrn.1+33 er-
halten).
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Basellandschaftliches Volksblatt. Birsfelden. 1mal wochentlich. Radikal (Pfr.]. U. Wal-
ser).

Neue Basellandschaftliche Zeitung. Liestal. 2mal wochentlich. Liberal.

Vaterlindische Zeitung. Liestal. 1mal w&chentlich. Liberal (bis 24.Juni 1848).

Echo vom Jura. Solothurn. 2mal wochentlich. Konservativ.

Solothurner-Blatt. Solothurn. 2mal wchentlich. Liberal (Munzinger).

Solothurner Volksblatt. Solothurn. 2mal wochentlich. Radikal.

3. Darstellungen

DierscHi, URrs. Solothurns Anteil am neuen Bund. In: Fiir die Heimat. Jurablitter von
der Aare zum Rhein. 10.Jg. 8. Heft. August 1948.

FiscHER, EDUARD. Olten im Vetfassungsjahr 1848. In: Oltener Geschichtsblitter
Nr.8/9 1948.

Geschichte der Landschaft Basel und des Kantons Basellandschaft. Hgg. von der Regie-
rung des Kantons Basel-Land. In zwei Binden. Verfasst von Pfarrer D.K. Gauss,
Dr.L.Freivogel, Dr.O.Gass, Dr. K. Weber. Liestal 1932.

HAErrLIGER, HANS. Bundesrat Josef Munzinger. Solothurn 1953.

Kiaus, Frirz. Baselland und die Bundesverfassung von 1848. In: Baselbieter Heimatbuch
Bd.IV 1948.

MULLER, J. Der Aargau. Seine politische, Rechts-, Kultur- und Sittengeschichte.
2 Bde. Ziirich und Aarau 1870/1871.

Scumip, HaNs. Bundesrat Frey-Herosé. 1801-1873. Drei Jahrzehnte Aargauer- und
Schweizergeschichte. Aarau 1917.

SicrisT, HANS. Balsthal und die Bundesrevision von 1848. In: Fiir die Heimat. Jurablitter
von der Aare zum Rhein. 10.Jg. 8. Heft. August 1948.

StamerLt, W. Der Ursprung des Bundesstaates von 1848. In: Zum Jubilium der Bundes-
verfassung 1848-1948. V.Heft der Wengiana.

ViScHER, EDUARD. Der Aargau und die Sonderbundskrise. In: Zeitschrift fiir Schwei-
zerische Geschichte, 28.Jg. 1948.

ViScHER, EDUARD. Rudolf Rauchenstein und Andreas Heusler. Ein politischer Brief-
wechsel aus den Jahren 1839-1841. Mit einer Einfithrung zur Geschichte des
Kantons Aargau 1803—-1852. Aarau 1951.

W ALLISER, PETER. Die Einstellung des Solothurner Kantonsrates zur Bundesrevision 1848.
In: Oltener Geschichtsblitter Nr. 8/9, 1948.

WEBER, KARL. Die Anfinge des Zeitungswesens in Baselland. In.: Basler Jahrbuch 1919.

Wirz, EDUARD. Das Jahr 1848 im Spiegel der basellandschaftlichen Presse. In: Baselbieter
Heimatblitter Bd.III.

Wyss, Hans. Die Bundesreform von 1848 im Spiegel der zeitgendssischen Solothurner-
presse. In: Oltener Geschichtsblatter Nr. 8/9, 1948.

Wyss, Hans. Zur Entwicklung der politischen Presse im Kanton Solothurn von 1848 bis
1895. Diss. phil. Basel. Olten 1955.

ZSCHOKKE, Ernst. Historische Festschrift fiir die Centenar-Feier des Kantons Aargan
1903, vetfasst im Auftrage der Centenarfeierkommission. Die Geschichte des Aargaus,
dem aargauischen Volke erzihlt von Dr.E.Z. Aarau 1903.

16



VI.DIE WESTSCHWEIZ

1. Amtliche Schriftstiicke und Publikationen

a) Handschriftliches

Plumitif du Conseil &’ Etat [du Canton de Vaud ]. Avril, mai, juin 1848. A. C. Lausanne.
Protocole du Grand Conseil [du Canton de Vaud ]. 1°T juin 1846 au 20 mai 1848 (Tome
XVII) [ 26 juin 1848 au 8 juin 1849 (Tome XVIII). A.C. Lausanne.

b) Gedrucktes

Bulletin des séances du Grand-Conseil du Canton de Vaud 1848 (Vol. 36, 37 et 38).

Rapport présenté au Grand-Conseil du Canton de Vaud par la commission chargée de
Pexamen du projet de Constitution fédérale, le 23 aolt 1848. Lausanne 1848.

Bulletin officiel des délibérations du Grand-Conseil de la République et Canton de Neu-
chdtel publié par ordre de I’assemblée. Vol. 1 et 2. Neuchitel 1848/49.

Meémorial des séances du Grand-Conseil du Canton de Geneve du 24 septembre 1847 au
1°T novembre 1848. 3 Vol. Genéve 1848.

2. Zeitungen

Le Courrier suisse. Lausanne. 2mal wochentlich. Liberal-konservativ.

Gazette de Lausanne et Journal Suisse. Lausanne. 2mal wichentlich. Konservativ.

Nouvelliste vaudois. Lausanne. 2mal wochentlich. Radikal (H. Druey).

Constitutionnel neuchdtelois. Gazette de Neuchitel et Valangin en Suisse. Neuenburg.
3mal wochentlich. Royalistisch-konservativ (bis 28. Februar).

— Le Neuchdtelois. Gazette de Neuchitel et Valangin en Suisse (2.—21. Mirz).

— Bulletin politique de Neuchdtel (30. Mirz bis 9. Mai).

— Le Neuchitelois (ab 11. Mai).

Le Patriote neuchdtelois. Neuenburg. 3mal wochentlich. Liberal (ab 14. Mirz) (G.Pe-
titpierre).

Le Républicain neuchdtelois. Journal suisse. La Chaux-de-Fonds. 3mal w&chentlich.
Radikal.

L’ Ami du Pays. Journal des intéréts nationaux de Genéve et de la Suisse. Genf. 3mal
wochentlich. Liberal-konservativ (bis 2. Mai).

Journal de Genéve, National, Politique et Littéraire. Genf. 2mal wochentlich. Prote-
stantisch-konservativ.

Revue de Genéve et Journal suisse. Genf. 2mal wochentlich. Radikal (J.Fazy).

La Tribune populaire. Journal suisse. Genf. 1mal wochentlich. Sozialistisch (31. Mirz
bis 12. Oktober). :

La Voix catholique de Genéve. Journal religieux, politique, littéraire et industriel.
Genf. 2mal wdchentlich. Katholisch-konservativ (bis Ende Juni).

L’ Observateur de Genéve. Genf. 2mal wichentlich. Katholisch-konservativ (ab 1.]Juli).
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3. Darstellungen

B1auDeT, JEAN-CHARLES. Cent cinquante ans d’histoire vaudoise. In: Publications de
I’Université de Lausanne, Bd.I. Lausanne 1948.

B1AUDET, JEAN-CHARLES. Les origines de la Constitution fédérale de 1848. In: Publications
de ’Université de Lausanne, Bd. V. Lausanne 1949.

BonjoUr, Epcar. Vorgeschichte des Neuenburger Konfliktes 1848—1856. Berner Unter-
suchungen zur Allgemeinen Geschichte. Hgg. von W.Nif. Heft 5. Bern und
Leipzig 1932.

BriDEL, MARCEL. L’esprit et la destinée de la Constitution fédérale de 1848.In: Publications
de I'Université de Lausanne, Bd. V. Lausanne 1949.

Le Canton de Vaud 1803-1953. Ouvrage publié al’occasion du cent cinquantiéme anni-
versaire de son entrée dans la Confédération. Lausanne 1953.

Cent cinquante ans d’histoire vaudoise 1803-1953, publié par la Société vaudoise d’histoire
et d’archéologie. Bibliothéque historique vaudoise XIV. Lausanne 1953.

[CHENEVIERE, ]. J. C.] Notice sur M. A. Fazy-Pasteur. Genf 1857.

CLERC, JoBN. L’avocat Bille. La Chaux-de-Fonds 1894.

Deriaz, ERNEST. Histoire du parti radical-démocratique vaudois 1845-1945. Lausanne
1045.

Deriaz, ERNEST. Un homme d’ Etat vaudois, Henri Druey 1799-1855. Lausanne 1920.

Droz, NuMA. La République neuchateloise, ses origines et son développement. Publié par
décision du Conseil d’Etat a ’occasion des fétes du cinquantenaire de la révolution
par N.D. La Chaux-de-Fonds 1898.

Fazy, HENRI James Fazy, sa vie et son ceuvre. Genf und Basel 1887.

Genfund James Fazy. Aufklirungen und Enthiillungen. In Fragmenten aus der Feder
cines mehrjahrigen fremden Beobachters. Leipzig 1864.

HAESLER, MAURICE. De la situation de Neuchdtel vis-d-vis de la Prusse et de la Confédéra-
tion suisse (1848-1957). Diss. iur. Ziirich. St-Aubin 1958. .
Hegr, GOTTERIED. Der schweizerische Bundesrat von 1848 bis 1908. Ein Beitrag zur
neuesten Schweizer-Geschichte von G.H., Hitzingen. Zweites Heft, Dr.]. Furrer,

Ochsenbein, Druey. Glarus 1911.

Histoire de Genéve de 1798 a 1931. Publié par la Société d’histoire et d’archéologic de
Gentve. Genf 1956.

Humsert, AtME. Alexis-Marie Piaget d’aprés sa correspondance et la République neu-
chdteloise de 1848 a 1858. 2 Bde. Neuenburg 1888 und 1895.

LASSERRE, ANDRE. Henri Druey. Fondateur du radicalisme vaudois et homme d’Etat
suisse 1799-1855. Lausanne 1960.

MarLLerER, PauL. Histoire du Canton de Vaud dés les origines. Lausanne 1903.

Les mémoires de James Fazy, Homme d’ Etat genevois (1794-1878). Publiés avec une intro-
duction et des notes par Francois Ruchon. Genf 1947.

Router, Louts-EpoUARD. Fiction et réalité des révolutions neuchdteloises. In: Schwei-
zerische Zeitschrift fiir Geschichte, 3.Jahrgang (1953).

RucHoN, Frangors, Histoire politique de la République de Genéve de la restauration a
la suppression du budget des cultes (31 décembre 1813—30 juin 1907). 2 Bde.
Genf 1953.
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ScHOENEICH, HANS, Royalisten und Republikaner im Fiirstentum Neuenburg 1831—1848.
Diss. phil. Marburg. Marburg 1912.
Un siécle de vie genevoise. Centenaire du Journal de Genéve. Genf 1920.

VII. DIE ¢«ZOLLKANTONE?»
(Bibliographie fiir Uri s. Kap. VIII, fiir Wallis s. Kap.IX.)

1. Amtliche Schriftstiicke und Publikationen

a) Handschriftliches

Gross-Raths Protokoll [des Kantons Basel-Stadt | vom 26. April 1847 bis 22. December

1851. St. A. Basel-Stadt.
b) Gedrucktes

Kantons-Blatt Basel-Stadt.

Fiinfzehnter Verwaltungsbericht des Kleinen Rathes an den Grossen Rath des Kantons
Basel-Stadt vom Jahr 1848.

Verhandlungen des Grossen Raths des Standes Graubiinden. Chur 1848.

Amtsblatt des Kantons Graubiinden.

Atti del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino. Pubblicazione officiale. Lu-~
gano 1848.

Foglio officiale delle pubblicazioni e degli annunzi nel cantone Ticino. Anno 5. — 1848.

2. Zeitungen

Basler Zeitung. Basel. 6mal wichentlich. Protestantisch-konservativ.
Allgemeines Intelligenzblatt der Stadt Basel. Basel. 6mal wochentlich.
Schweizerische National- Zeitung. Basel. 6mal wochentlich. Radikal.
Christlicher Volksbote aus Basel. Basel. 1mal wochentlich. Protestantisch-konservativ.
Biindner Zeitung. Chur. 2mal wdchentlich. Liberal.

Churer Zeitung. Chur. 2mal wochentlich. Protestantisch-konservativ.
Der freie Rhdtier. Chur. 1mal wochentlich. Liberal (bis Ende Juni).

Der Rhidtier. Chur. 1mal wochentlich. Liberal (ab Juli).

Der liberale Alpenbote. Chur. 2mal wochentlich. Liberal.

Gazzetta Ticinese. Lugano. 3mal wdchentlich.

Il Repubblicano della Svizzera Italiana. Lugano. 2mal wochentlich. Liberal.

3. Darstellungen

Bonjour, EDGAR/BRUCKNER, ALBERT. Basel und die Eidgenossen. Geschichte ihrer Be-
zichungen zur Erinnerung an Basels Eintritt in den Schweizerbund, 1501. Fest-
schrift, hgg. im Auftrag des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt von der
Historischen und Antiquarischen Gesellschaft Basel. Basel 1951.
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BURCKHARDT, PAUL. Basel und die Bundesverfassung von 1848. In: Basler-Jahrbuch
1948.

BURCKHARDT, PAUL. Geschichte der Stadt Basel von der Trennung des Kantons bis zur
neuen Bundesverfassung. 1833-1848. In: 9o., 91. und 92.Neujahrsblatt, hgg. von
der Gesellschaft zur Beforderung des Guten und Gemeinniitzigen, 1912-1914.

BURCKHARDT, PAUL. Geschichte der Stadt Basel von der Zeit der Reformation bis zur
Gegenwart. Basel 1942.

Curesa, FrRancesco. Un anno di storia nostra (1848). Lugano 1915.

Deccros, Louss. Piccolo viaggio attraverso la stampa ticinese (1746-1878). Lugano 1958.

HEER, JAROB. Stdnderat Peter Conradin von Planta. Ein Lebensbild zur Charakteristik
Graubiindens im neunzehnten Jahrhundert. Bern 1916.

LIveRr, PETER. Die Graubiindner Kantonsverfassung des Jahres 1854. Ihre Entstehung und
geschichtliche Bedeutung. Chur 1954.

Parpa, CHRISTIAN. Zur Entstehung des schweizerischen Nationalbewnsstseins in Graubiin-
den. Diss. phil. Ziirich. Ziirich 1944.

PETITPIERRE, FRANCESCO. Stefano Franscini. Economiste et homme d’Etat. Diss. iur.
Bern. Paris 1927.

PietH, FRIEDRICH. Biindnergeschichte. Chur 1945.

Ross1, Grurio/PoMETTA, ELicio. Storia del Cantone Ticino dai tempi pidt remoti fino al
1922. Lugano 1941.

Rossi, Grurio/PoMETTA, ELiGlO. Geschichte des Kantons Tessin, deutsch bearbeitet
von Max Griitter-Minder. Bern 1944.

WEIDMANN, ErNsT. Geschichte des Kantons Tessin in der spateren Regenerationszeit 1840
bis 1848. In: Schweizer Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. XIII, 1922-1925.

ZuMsTEIN, OTTO. Beitrdge zur Basler Parteigeschichte 1848—1910. Diss. phil. Basel.
Basel 1936.

VIII. DIE URKANTONE

1. Amtliche Schriftstiicke und Publikationen

a) Handschriftliches

Protokoll der Landsgemeinde und Bezirksgemeinde von Uri vom 2.Mai 1819 bis zum
6. Mai 1900. St. A. Altdorf.

Landrath 1846—s0 [Protokoll des L. von Uri]. St. A. Altdorf.

Protocoll des Regierungsrathes von Uri. Beginnend den 20. Christmonat 1847. Endend
den 29. Christmonat 1848. St. A. Altdorf.

Instructionfiir die Urnersche Gesandtschaft zu der am 11. Mai 1848 in Bern wiederzusammen—
getretenen eidgendssischen Tagsatzung. St. A. Altdorf.

Protest der Talgemeinde von Utrsern vom 5. November gegen die von der Landsgemeinde von
Uri am 22. Oktober beschlossene Verwahrung. B. A. Bern.

Protocoll des Kantonsraths des eidgendssischen Standes Schwyz. St. A. Schwyz.

Protocoll des Regierungsraths des Kantons Schwyz. St. A. Schwyz.

20



Protocoll der Lands-Gemeinden, Drey und Zweyfachen Landrathen und Malefiz Gericht.
Angefangen den 14.Jinner Anno 1811. St. A. Stans.
Landrathsprotokoll [von Nidwalden] vom 23 Juni 1834 bis 18. November 1848. St. A.
Stans.
Wochenrath [Protokoll des W. von Nidwalden ] 1. Hornung 1848 bis 30. December 1854.
St. A. Stans.
b) Gedrucktes

Erster Rechenschafisbericht des Regierungsraths an den hohen Kantonsrath des eidgendssi-
schen Standes Schwyz iiber das Amtsjahr 1848[49. Schwyz 1850.

‘Wirz, DR. AUGUST. Ausziige aus dem Staatsprotokoll 1848 von Obwalden [betreffend Bun-
desverfassung 1848 |. Maschinenschrift. St. A. Sarnen.

Protest des Vaterlindischen Vereins von Nidwalden vom 5. November 1848 gegen die von
der Nidwaldner Landsgemeinde am 22. Oktober beschlossene Verwahrung. B.A. Bern.

2. Zeitungen

Das Wochenblatt von Uri. Altdorf. 1mal wochentlich. Liberal (politische Berichte nur
bis Ende Juli).

Der Alpenbote von Uri. Altdorf. 1mal wochentlich. Liberal (ab 29.Juli 1848). (RR.
J. Lusser).

Schwyzerisches Volksblatt. Schwyz. 3mal wochentlich. Konservativ (ab 1.Juli 1848:
Schwyzer Volksblatt. 6mal wochentlich).

Neue Schwyzer- Zeitung. Einsiedeln. 2mal wdchentlich. Liberal.

Nidwaldner Wochenblatt. Stans. 1mal wochentlich. Liberal.

3. Zeitgendssische Broschiiren, Tagebiicher

Randglossen oder Bemerkungen zu dem von der Revisionskommission ausgearbeiteten neven
Bundes-Projekte, von einem Urner zur Beherzigung an das Volk der Urkantone.
o.].

Ein freies Wort diber die neue Bundesverfassung an die freien Minner der Urkantone von
einem ihrer Geistlichen. Ziirich 1848.

ZELGER, Dr. WALTER. Aus dem Tagebuch eines konservativen Nidwaldners. Angefangen
gegen Ende des verhingnisvollen Jahres 1847. Altdorf 1902.

4. Darstellungen

HrLBERER, Dr. P. Ein Blick in die Pressegeschichte der V' Alten Orte Luzern, Uri, Schwyz,
Unterwalden und Zug. In: das Buch der Schweizerischen Zeitungsverleger. 1899
bis 1924. Ziirich 1924.

MULLErR-BUicHy, E. F. J. Die alte « Schwyzer- Zeitung» 1848-1866. Ein Beitrag zur Ge-
schichte des politischen Katholizismus und der konservativen Presse im Bundes-
staat von 1848. Segesser-Studien Heft 1. Freiburg 1962.
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ODERMATT, FrRANZ. Landammann Wyrsch von Nidwalden (1793-1858). Ein Urschwei-
zer Staatsmann, der fiir die Bundesverfassung von 1848 eintrat. In: «National-
Zeitung» (Basel), Nr.23/1950 (Sonntagsbeilage).

STYGER, MARTIN. Ein Beitrag zur Geschichte der Schwyzerischen Presse. (S. A. aus dem
«Hofner Volksblatt», Wollerau vom 19./20. Februar 1932.)

WyrscH, Jakob. Robert Durrer. Beiheft Nr.1 zum «Geschichtsfreund». Stans 1949.

WyrscH, JARKOB. Zur Psychologie der Landsgemeinde. In: Aus Geschichte und Kunst.
32 Aufsitze. Robert Durrer zur Vollendung seines 60.Lebensjahres dargeboten.
Mit einem Portrit und 39 Tafeln. Stans 1928.

IX. DIE KANTONE MIT LIBERALER MINDERHEITSREGIERUNG

1. Amtliche Schriftstiicke und Publikationen

a) Handschriftliches

Kireisschreiben des Polizeidepartements [des Kantons Luzern | an samtliche Amtsstatthalter
des Kantons betr. genaue Beobachtung und Fahndung auf die Aufwiegler des Volkes gegen
die nene Bundesverfassung. 1848. 12. August. St. A. Luzern.

Protokoll itber die Verhandlungen des Grossen Rathes [des Kantons Zug] vom Jahre 1848
bis 1849. K. A. Zug.

Protocole du Grand-Conseil. Session extraordinaire du 8 au 14 mai 1848. — Session
extraordinaire du 7 au 9 aofit et du I et 2 septembre 1848. K. A. Sitten.

b) Gedrucktes

Amtliche Ubersicht der Verhandlungen der provisorischen Regierung sowie des Grossen
Rathes und des Regierungsrathes des Kantons Luzern im Jahre 1847/48. XII.Band.
Luzern o.].

Bericht der luzernischen Tagsatzungsgesandtschaft iiber den Entwurf der schweizerischen
Bundesverfassung, erstattet an den Grossen Rath des Kantons Luzern am 6.Juli
1848, von J.R. Steiger.

Gesetze, Dekrete und Verordnungen fiir den Kanton Luzern. 1.Band. Luzern 1848.

Erster Rechenschaftsbericht des Regierungsrathes an den hohen Grossen Rath des eidgendssi-
schen Standes Zug, fiir das Jahr 1848. Zug 1849.

Tagblatt der Verhandlungen des Grossen Rathes des Kantons Freiburg 1848.

2. Zeitungen

Eidgenosse von Luzern. Luzern. 2mal wochentlich. Liberal (J.R. Steiger).

Erzdhler von Luzern. Luzern. 2mal wdchentlich. Liberal.

Neue Luzerner Zeitung. Luzern. 2mal wochentlich. Konservativ (bis 2. September).
Der freie Schweizer. Zug. 1mal wochentlich. Liberal.

Neue Zuger-Zeitung. Zug. 1mal wochentlich. Konservativ.
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Le Confédéré de Fribourg. Freiburg. 3mal wochentlich. Liberal.

Der Wiichter. Murten. 2mal wochentlich. Radikal.

L’Observateur. Journal valaisan. Sitten. 2mal wochentlich (unregelmissig). Liberal
(bis 9. Februar).

Journal du Valais. Sitten. 2mal w6chentlich. Liberal (ab 16.Februar).

3. Zeitgendssische Broschiiren

BossarD, G. J. Auch ein Wort iiber die neue Bundesverfassung. Luzern 1848.

MEYER, BERNHARD. Uber Annahme oder Verwerfung der neuen Bundesverfassung. Ein
Wort an das Volk des Kantons Luzern. Ziirich 1848.

[STEIGER, JAK. RoB.] Auch ein Wort diber J.G. Bossard und sein Schriftchen iiber die
Bundesverfassung. Luzern 1848.

Ein Wort zur Empfehlung der nenen Bundesverfassung. Von Volksfreunden an das Volk.
Luzern 1848.

4. Darstellungen

BogscH, WALTER. Zur Geschichte der politischen Presse im Kanton Luzern von 1848 bis
1914. Ziirich 1931.

CasTELLA, GASTON. Histoire du Canton de Fribourg depuis les origines jusqu’en 1857.
Freiburg 1922.

His, EDUARD. Luzerner Verfassungsgeschichte der neuern Zeit (1798-1940). In: Luzern.
Geschichte und Kultur. Eine Monographienreihe, herausgegeben von Dr.Josef
Schmid, Staatsarchivar, Luzern. III. Kultur- und Geistesgeschichte. Verfassungs-,
Rechts- und Wirtschaftsgeschichte Band 2. Luzern o.].
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I. EINLEITUNG

Die vorliegende Arbeit will die Einstellung der Kantone zur Bundesrevi-
sion und zur Bundesverfassung im Jahr 1848 beleuchten. Dieses Jahr 1848
hebt sich deutlich aus der Zeit der Bemithungen um eine Revision des
Bundesvertrags von 1815 heraus. Im November des Vorjahres hatten die
Waffen die Frage zugunsten der Zwolfermehrheit in der Tagsatzung ent-
schieden. So stellte sich 1848 zu Beginn des Jahres nicht mehr die Frage,
ob der alte Bundesvertrag {iberhaupt revidiert werden, sondern wie der
neue Bund gestaltet sein solle. Die Bundesrevision wurde zur wichtigsten
eidgendssischen Angelegenheit und beschiftigte Behdrden, Biirger und
Zeitungen wihrend mehrerer Monate. Nach den kantonalen Abstim-
mungen und der Annahmeerklirung der Tagsatzung vom 12. September
begann allerdings das Interesse fiir die neue Bundesverfassung zu erlahmen,
und die Wahlen in die eidgendssischen Rite wurden fast durchwegs vom
kantonalen Gesichtspunkt aus getroffen.

Das Jahr 1848 bildet fiir die Schweiz den entscheidenden Ubergang vom
Staatenbund zum Bundesstaat. Der Haltung der Kantone in diesem Uber-
gangsstadium gilt meine Untersuchung, und ich habe nicht die Absicht,
auf die Entstehung der Bundesverfassung einzutreten, die Anteile der
Kantone am Gesamtwerk oder an einzelnen Teilen aufzuzeigen und dem
Einfluss einzelner Persdnlichkeiten oder der vielen alten und neuen Vor-
schlige, Ideen und Anregungen nachzugehen, die zu Beginn des Jahres
1848 von liberaler und radikaler Seite auftauchten. Diesen Aspekt der
Bundesrevision hat EncAR BoNjoUR in seinem Werk «Die Griindung des
Schweizerischen Bundesstaats» bereits erschépfend behandelt ™.

Die Verhandlungen der kantonalen Behérden, die Zeitungen und Bro-
schiiren und die Volksabstimmungen ergeben ein vielfiltiges Bild von der
Haltung, die die einzelnen Kantone in der Bundesrevisionsfrage einnah-

ts.a. Rappard, Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
1848-1948 und die in der Bibliographie genannten Werke von Biaudet, Jaggi und
Vischer. — Fiir die Einfliisse einzelner Politiker s. die in der Bibliographie aufgefiihr-
ten Biographien.
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men. Dabei miissen wir uns allerdings klar sein, dass wir nur das gewissen-
haft erforschen kdnnen, was sich uns heute als die Einstellung von damals
darbietet. All die psychologischen Faktoren, die oft viel stirker als ver-
nunftmissige Uberlegungen die Haltung des Biirgers bestimmten, sind
zu einem grossen Teil verborgen und unfassbar. Dazu kommt, dass auch
die Zeitungen viel stirker die persénliche Meinung der Redaktoren und
der einzelnen Mitarbeiter vertraten, als dass sie die Volksmeinung wieder-
gaben’. Regionale Berichte und Korrespondentenbeitrige in ausserkan-
tonalen Zeitungen bilden daher wichtige und wertvolle Ergiinzungen. —
Die Protokolle der kantonalen Behorden sind verschieden austithrlich ab-
gefasst. Teils enthalten sie die Beratungen vollstindig, teils sind aber nur
die Beschliisse verzeichnet, so dass sich mancherorts die Stimmung in den
Riten nur gerade im Abstimmungsergebnis zeigt. Gliicklicherweise lie-
fern aber in dieser Bezichung Zeitungsberichte tiber die Ratsverhandlun-
gen wertvolle Aufschliisse und Hinweise.

Die Zeitungen und Protokolle der damaligen Zeit wurden mit unter-
schiedlicher sprachlicher Sorgfalt abgefasst2. Daher war es gegeben, die
zitierten Texte der heutigen Rechtschreibung und Zeichensetzung anzu-
passen und offensichtliche Verschreibungen und Grammatikfehler zu kor-
rigieren. Am Wortlaut der Zitate hingegen wurde nichts veréindert.

Von fest ausgebildeten Parteien kann man im Jahr 1848 noch nicht
sprechen. Die Begriffe «liberal» und «radikal» wurden weitgehend syn-
onym gebraucht und dienten in der Zeitungspropaganda weniger dazu,
die gemissigtere von der stirker unitarischen Richtung zu unterscheiden.
Es wird darum fiir die Bezeichnung der die Bundesrevision unterstiitzen-
den Bewegungspartei die im jeweiligen Kanton iibliche Bezeichnung ge-
wiihlt. — Anderseits umfasst der Begriff «<konservativ» 1848 verschiedene
politische Strémungen: in den protestantischen Kantonen, wo — mit Aus-
nahme von Basel-Stadt und Genf - die konservative Aristokratie sich zu
Beginn der Regeneration aus dem politischen Leben zuriickgezogen hatte,
nannte man die an den urspriinglichen liberalen Errungenschaften fest-

1 Weber, Die Schweizerische Presse im Jahre 1848, S.36-40, 109-110, 126 und
218-219.

2 Fiir die Zeitungen s. Weber, Die Schweizerische Presse im Jahre 1848, S.145
bis 150.
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haltende, sehr protestantisch kirchlich denkende Gruppe «konservativ,
und in den katholischen Kantonen galt diese Bezeichnung sowohl fiir die
ehemals sonderbiindische, klerikale, der Bundesrevision feindlich gesinnte
Partei wie auch fiir die zur Zusammenarbeit in einem neuen Bundesstaat
bereite «Junge Schule». — Die als zwischen den Parteibldcken vermittelnd
gedachteliberal-konservative Bewegung hatte sich im scharfen Meinungs-
kampf nicht behaupten kdnnen, und 1848 waren von ihr nur mehr einige
wenige Fﬁhrerpersénlichkeiten tibriggeblicben, die aber im politischen
Leben ihres Kantons kaum zu Wort kamen™.

Um die Ubersicht etwas zu erleichtern, wurden die Kantone nach geo-
graphischen Gesichtspunkten gruppiert. Diese Einteilung ist, wie jede an-
dere Gliederung, bis zu einem gewissen Grad willkiirlich. Ich wihlte sie vor
allem deshalb, weil das politische und wirtschaftliche Denken des Schwei-
zers dieser Zeit in erster Linie kantonal oder regional war und aneinander-
grenzende Kantone meistens auch politisch und wirtschaftlich gleiche
oder dhnliche Probleme hatten. Eine Ausnahme bilden die Grenzkantone,
deren wirtschaftliche, und die Kantone unter liberaler Minderheits-
regierung, deren politische Sonderprobleme grosseres Gewicht hatten.

Ein kurzer Uberblick tiber den Bundesvertrag und die Bemithungen zu
seiner Revision soll den geschichtlichen Rahmen fiir das Thema bilden,
mit dem sich die folgende Arbeit befasst?:

Die Kritik am Bundesvertrag von 1815 ist so alt wie dieser selbst. Bereits
fiir diejenigen war er eine Enttiuschung, die ihn abgeschlossen hatten, und
er wurde bald ein Stein des Anstosses fiir den fortschrittlich gesinnten Teil
der schweizerischen Bevdlkerung. — Die konservativen Kantone waren
unzufrieden, weil er den Verlust der vor 1798 besessenen Privilegien sank-
tionierte. Zwar wurden sie spiter seine eifrigsten Verfechter, doch liegt
im Grunde genommen im Abschluss des Sonderbunds das Eingestindnis
seines Ungentigens. — Aber auch die Vorkdmpfer fiir Freiheit, Gleichheit
und politische Einheit waren enttiuscht, weil ihren Prinzipien nicht oder
zu wenig Rechnung getragen worden war. — Selbst im Volk vermochte

I s, a. Rimli, Sozialpolitische Ideen der Liberal-Konservativen in der Schweiz

(1815-1939), S.41-52. )
z Als Grundlage fiir diesen Uberblick dienten die genannten Werke von Rappard
und Bonjour.
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der Bundesvertrag von 1815 nicht die Popularitit einer goldenen Mittel-
16sung zwischen zwei Extremen zu erlangen: er war von den Vertretern
der Regierungen unter auslindischem Druck geschlossen worden, ohne
dass das Volk um seine Meinung gefragt worden wire. Zudem waren
seine Bestimmungen zu allgemein gehalten, so dass sie nicht Ansatzpunkt
zu einer zumindest wirtschafts-und zollpolitischen Vereinheitlichung wer-
den konnten, eine Schwiche der Schweiz, die der Industrie und Handel
treibende Biirger am eigenen Leib bitter erfahren musste.

Das Versagen des Bundesvertrags auf dem Gebiet des Handels und der
Wirtschaft und die liberale Regenerationsbewegung, die das nationale
Bewusstsein geweckt hatte, gaben den Revisionsbestrebungen zu Beginn
der dreissiger Jahre neuen Auftrieb. Allein, das Projekt von 1832/33 fiel der
vereinten Opposition von rechts und links zum Opfer: den einen ging die
Revision zu weit, den andern zu wenig weit. Zwar verschwand die Re-
visionsfrage bis 1847 nicht mehr von den Traktanden der Tagsatzung,
allein sie wurde in den vierziger Jahren von konfessionellem Hader um
Klosteraufhebungen und Jesuitenberufung und vom Sonderbundskon-
flikt tiberschattet.

Dass die Bundesrevision aber fiir die Radikalen nach wie vor ein An-
liegen von allergrésster Wichtigkeit blieb, zeigte sich in der grossen Er-
offnungsrede des bernischen Regierungsprisidenten Ulrich Ochsenbein
vor der in Bern am §.Juli 1847 versammelten Tagsatzung, als er unter
anderem erklirte: « Wihrend sich im ganzen Volke mit geringer Aus-
nahme das ausgeprigteste Gefithl der Einheit und Nationalitit aufs
schénste und evidenteste kundgibt, sind wir dusserlich und staatlich nur
durch ein loses Band verbunden und stellen dusserlich, eben infolge dieses
gehaltlosen Bandes, das Bild eines Schiffes dar, welches, zusammengefiigt
aus wurmstichigen Balken eines frithern Schiff bruchs, ohne Steuerruder
und Magnetnadel mithsam und schwerfillig dabintreibt, und, der Még-
lichkeit beraubt, durch die sturmbewegten Wellen der Zeit in den sichern
Hafen geordneter, einheitlicher Staatsverhiltnisse zu gelangen, hin und
her geschleudert wird durch die unheilvollen Wogen der Leidenschaften,
die eben in diesen entfremdenden Zustinden reichliche Nahrung finden.

Hier, o Eidgenossen, hier ist die Wunde, an welcher das Vaterland lei-
det; hier, Thr Boten der Stinde, hier Hand anzulegen und den Bund in
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Einklang zu bringen mit den Forderungen der Zeit, mit den Begriffen und
Gefiihlen des Volkes, dasist Eure heilige, unabweisbare Pflicht. Die schein-
bar endlosen und uniiberwindlichen Schwierigkeiten sind mit Entschlos-
senheit, mit festem Willen, mit reiner Vaterlandsliebe auch hier zu be-
siegen. Die in den Verfassungen simtlicher Kantone iibereinstimmenden
wesentlichsten Grundsitze kdnnen und sollen die gerechte Grundlage
eines neuen Bundes bilden, welcher auf dieser Basis, und mit moglichster
Schonung der Kantonalsouverinitit und der Eigenttimlichkeit der ver-
schiedenen Stinde, eine Gesamteidgenossenschaft darstelle — die sicherste
Gewihr fiir die Erhaltung nationaler Selbstindigkeit und fiir die Durch-
fiihrung aller Massnahmen, welche eine gediegenere Wohlfahrt des Vol-
kes bezwecken. Und der gegenwirtige Zeitpunkt ist der Verwirklichung
dieser hdchsten vaterlindischen Idee keineswegs ungiinstig®.»

13 Stinde stimmten in der Abstimmung vom 16. August dem hohen
Gedankenflug von Ochsenbeins Rede zu und beschlossen die Revision
des Bundesvertrags von 1815, nimlich Ziirich, Bern, Glarus, Solothurn,
beide Basel, Schaffhausen, St.Gallen, Graubiinden, Aargau, Thurgau,
Tessin, Waadt und Genf. Ein Ausschuss bestehend aus den Vertretern aller
revisionswilligen Stinde wurde bestimmt, mit dem Auftrag, Gutachten
und Antrige zur Bundesrevision auszuarbeiten. — Doch erst am 17.Fe-
bruar 1848 begann diese Kommission ihre Arbeiten. Die Tagsatzungs-
mehrheit betrachtete die Niederwerfung des Sonderbunds offensichtlich
als Vorbedingung fiir eine aussichtsreiche Revision des Bundesvertrags.
Nach dem Sonderbundsfeldzug erginzte die Tagsatzung vorerst die Re-
visionskommission durch die Vertreter der besiegten Stinde, nimlich am
10.Januar 1848 durch die Gesandten von Luzern, Freiburg und Wallis,
am 20., 28., 31.Januar und am 15. Februar der Reihe nach durch diejenigen
von Schwyz, Zug, Uri und Obwalden. Im Verlauf der Kommissions-
beratungen, die vom 17.Februar bis zum 8. April dauerten, stiessen auch
noch die Abgeordneten von Appenzell A.-Rh. (am 3.Mirz) und Nid-
walden (am 6.Mirz) dazu, so dass mit Ausnahme von Appenzell I.-Rh.
und Neuenburg schliesslich alle Kantone vertreten waren.

Der von der Revisionskommission ausgearbeitete Entwurf wurde, von
einem Bericht der beiden Redaktoren Kern und Druey begleitet, an die

TE. A. 1847 I, Beilage lit. B. S.3—4.
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Stinde weitergeleitet, damit diese ihn diskutieren und ihre Tagsatzungs-
gesandten instruieren konnten.

Am 15.Mai trat die Tagsatzung, an der zum erstenmal Gesandte des
republikanischen Neuenburg teilnahmen, zusammen, um den vorgeleg-
ten Entwurf zu beraten. Nochmals kam es zu einem harten Ringen zwi-
schen den Vertretern der gegensitzlichen kantonalen Instruktionen, doch
wurde schliesslich am urspriinglichen Projekt der Revisionskommission
nur wenig geindert: Das Militir wurde nicht véllig zentralisiert, denn man
tiberliess dem Bund nur die Ausbildung der Spezialwaffen und der In-
struktoren sowie den hohern Militirunterricht; die Lehrerausbildung
sollte weiterhin kantonal bleiben ; dafiir erhielt der Bund die Oberaufsicht
iiber die wichtigen Strassen und die Befugnis, gegen Missbrauch der
Pressefreiheit selbst Straf bestimmungen zu erlassen; als neue Bestimmun-
gen wurden das Vereinsrecht, das Verbot fiir Todesurteile wegen poli-
tischer Vergehen, das Jesuitenverbot und die Verantwortlichkeit der Bun-
desbeamten aufgenommen und Deutsch, Franzésisch und Italienisch als
Nationalsprachen bezeichnet. Die iibrigen Abinderungen bestanden zur
Hauptsache in inhaltlichen Prizisierungen und sprachlichen oder redak-
tionellen Verbesserungen. — In der Schlussabstimmung vom 27.Juni nah-
men 13 der 22 Kantone den bereinigten Entwurf an, allerdings unter Vor-
behalt der Zustimmung von Behorden und Volk.

Im Juli, August und anfangs September fanden die Beratungen in den
Grossen Riten und — mit Ausnahme von Freiburg — die Volksabstimmun-
gen iiber die neue Bundesverfassung statt: 14!/, Kantone (Ziirich, Bern,
Luzern, Glarus, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Land, Schaffhausen, Ap-
penzell A.-Rh., St.Gallen, Graubiinden, Aargau, Thurgau, Waadt,
Neuenburg und Genf) nahmen sie in der Volksabstimmung an, und fiir
Freiburg stimmte der Grosse Rat zu, ohne das Volk um seine Meinung zu
fragen; die iibrigen Kantone (Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden,
Zug, Appenzell L-Rh., Tessin und Wallis) verwarfen.

Als sich die Tagsatzung am 4.September 1848 zu ihrer letzten Session
versammelte, stellte sich die Frage, ob nun die neue Bundesverfassung tat-
sichlich angenommen sei. Eine Kommission von 9 Mitgliedern priifte die
ihr zugegangenen Abstimmungsergebnisse, berechnete ca. 169743 Stim-
men fiir und ca. 71899 gegen die neue Bundesverfassung und beantragte
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in ihren Schlussfolgerungen der Tagsatzung, das von 2/, der Kantone und
der Schweizer Bevélkerung angenommene neue Grundgesetz der Eid-
genossenschaft in Kraft zu erkliren. Am 12.September folgte die Tag-
satzung mit 162/, Stimmen — Wallis und Tessin stimmten fiir das Dekret,
wihrend der Gesandte von Basel-Land sich «mangels Instruktion» seiner
Stimme enthielt — diesen Antrigen und erliess zwei Tage spiter die Auf-
forderung an die Kantone, die ihnen zustehenden Wahlen in die eid-
gendssischen Rite zu treffen. Am 22. September 18ste sich die letzte eid-
gendssische Tagsatzung auf, um am 6. November den neugewihlten Ri-
ten, dem National- und dem Stinderat, Platz zu machen.

«Die erfolgte Neugestaltung unseres staatlichen Grundgesetzes steht als
ein fusserst wichtiges Ereignis da, als ein Ereignis, das weit folgenreicher
werden wird, als man es auf den einen ersten Blick iibersieht. Ein grosser
Zeitabschnitt der Schweizergeschichte ist dadurch abgeschlossen, ein
neuer, ein wesentlich neuer beginnt. Die Jahrhunderte hindurch bis zur
gegenwirtigen Verfassung mit geringem Unterbruch gedauerte Epoche
beinahe unbeschrinkter Kantonssouverinitit liegt hinter uns, die frei aus
dem Willen der grossen Mehrheit der schweizerischen Bevolkerung her-
vorgegangene Epoche grosserer Zentralitit, mehrerer Gleichférmigkeit
und Ubereinstimmung in freisinnigen Grundlagen, festerer Verbindung
der einzelnen Teile zu einem organischen Ganzen, niherer Verbrﬁderung
aller Schweizer zu einem Volke nimmt ihren Anfang*.» Diese Worte des
Altersprisidenten Sidler im Nationalrat beschlossen die Geschichte der
alten Eidgenossenschaft; der neue Bundesstaat trat an die Stelle des kraft-
los gewordenen Staatenbundes.

I «Berner-Zeitung» Nr.267 (7. November).
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II. DIE POLITISCH FUHRENDEN KANTONE:
BERN UND ZURICH

1. Bern, eidgendssischer Vorort 1847[48

Die bernischen Liberalen der Regenerationszeit gehérten zu den ent-
schiedensten Anhingern einer Bundesrevision. Sie blieben dem Kommis-
sionsentwurf von 1832 auch nach dessen Verschlimmbesserung durch die
Tagsatzung treu, und der Grosse Rat genehmigte die «Bundesurkunde»
am 17.Juni 1833 mit 126 gegen 5 Stimmen. Die Verwerfung durch das
Luzernervolk machte aber einen dicken Strich durch die Rechnung der
bernischen Revisionsfreunde. Nach dem Scheitern dieses ersten Versuchs,
die Grundsitze der kantonalen Regenerationsverfassungen bundesrecht-
lich zu verankern, vollzog Bern eine radikale Schwenkung. Ungeachtet
der personellen und parteipolitischen Zusammensetzung von Regierung
und Grossem Rat verlangte esinskiinftig auf der Tagsatzung starr und kon-
sequent die Wahl eines Eidgendssischen Verfassungsrates, eine Forderung,
deren Schroffheit in den Jahren bis 1847 das Zustandekommen einer Bun-
desrevision mehr hinderte als f&rderte?.

Der Sturz der Regierung Neuhaus im Jahr 1846 beeinflusste Berns Hal-
tung in der Bundesrevisionsfrage nicht, denn die neuen Minner, Ochsen-
bein und Stimpfli an ihrer Spitze, verfolgten die unitarische Linie des
gestiirzten Schultheissen weiter. Hingegen fiihrte die persénliche Rivali-
titzwischen den beiden radikalen Fithrern zu Spannungen im Regierungs-
rat, und die eigenmaichtige Art, mit der Ochsenbein in eidgendssischen
und aussenpolitischen Tagesfragen iiber die Kopfe der vordrtlichen Re-
gierung hinweg handelte, fiihrte schliesslich zwischen ihm und Stimpfli
zum offenen Bruch, was die Diskussion um die neue Bundesverfassung
nicht unwesentlich beeinflusstez.

1 R.E.A. Bd.1, S.364-388; von Greyerz, Bundesstaatliche Reformversuche, in:
BZfG 1048/3, S. 182-193 ; von Greyerz, Nation und Geschichte im bernischen Den-
ken, S. 161-163 ; Blosch, Eduard Blosch, S. 60-61 und 121-122; Weiss, Jakob Stimpfli,
S. 40—43. Mit seiner Forderung nach cinem eidgenssischen Verfassungsrat erschreckte
Bern besonders die kleinen liberalen Kantone Glarus, Schaffhausen und Solothurn.

z Sterchi, Die radikale Regierung Berns 1846-1850, S.71-76; von Greyerz, Nation
und Geschichte im bernischen Denken, S.198-202; Weiss, a.2.0., S.286-289.
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Wihrend in den Landschaften des alten Kantonsteils — mit Ausnahme
der Stadt Bern — der Ubergang von der aristokratischen Herrschaft zum
radikalen Volksstaat ohne innere Erschiitterungen vor sich ging, ergaben
sich im Jura, und besonders in dessen nérdlichem, katholischem Teil,
Schwierigkeiten. Gegen den Versuch, die in den Badener Artikeln ver-
einbarte staatliche Kontrolle der katholischen Kirche durchzusetzen, ver-
einigten sich 1836 Klerikale und Separatisten, so dass Bern, nach einer
massiven Interventionsdrohung Frankreichs, zurtickwich und nachgab.
Bereits zwei Jahre spiter 16ste die autonomistische Forderung auf Wieder-
herstellung der franzésischen Gesetzgebung im Jura eine neue Krise aus.
Erst die radikale Kantonsverfassung von 1846, die dem neuen Kantonsteil
ein selbstindiges Rechtsstatut gewihrte, stellte den Frieden wieder her,
was nicht zuletzt ein Verdienst des zwielichtigen, aber ungeheuer popu-
liren jurassischen Politikers Stockmar war, der damit erneut bewies, dass
er die Jurassier verschiedenster Anschauungen unter seiner Fithrung zu
einigen verstand ™.

Dass der bernische Grosse Rat am 28. Mai 1847 Ulrich Ochsenbein, den
einstigen Freischarenfiihrer, zum Regierungsprisidenten und damit auch
zum Vorsitzenden an der Tagsatzung wihlte, mutete wie eine Kampf-
ansage an die Sonderbundsstinde und an das sie diplomatisch unter-
stiitzende Ausland an. Seine Funktionen verschafften Ochsenbein eine
dominierende Stellung in der eidgendssischen Politik: er prisidierte in der
zweiten Hilfte 1847 gleichzeitig die Tagsatzung, die Tagsatzungs-Siebner-
kommission, die Konferenzen der Tagsatzungsmehrheit, den Vorort, den
cidgendssischen Kriegsrat und den bernischen Regierungsrat; dazu war er
kantonaler Militirdirektor und Kommandant der bernischen Reserve-

Ivon Greyerz, Nation und Geschichte im bernischen Denken, S.180-185;
Stockmar, Xavier Stockmar, S.12-41 und 48-52; Bldsch, a.a.O., S.99-101;
Weiss, a.2.0. S.65-68. Stockmar bleibt eine politisch schwer fassbare Figur im
offentlichen Leben des Jura. 1831 hatte er auf Zureden von Neuhaus mit den
Liberalen gemeinsame Sache gemacht, 1838-1840 spannte er mit den Klerikalen
und Separatisten zusammen, um die Rechtsautonomie des Jura durchzusetzen,
1846 sass er als Radikaler im Verfassungsrat und erklirte, er denke nicht an eine
Trennung von Bern, und 1848 schlug er mit Stimpfli zusammen in der Bundes-
verfassungsdiskussion unitarische Tone an, nahm aber, um die Bundesverfassung
im Jura zu verwerfen, wiederum ohne Zogern separatistische und klerikale
Schiitzenhilfe an!
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division im Sonderbundsfeldzug . Es war aus diesem Grund von grosser
Bedeutung, dass der in hdchstem Ansehen stehende erste Magistrat der
Eidgenossenschaft die wichtigste Aufgabe der Schweiz im Jahr 1848, die
Bundesrevision, nicht als einseitiger Doktrinir, sondern als praktischer
Staatsmann zu l3sen suchte. Er erklirte bei der Erdffnung der Kommis-
sionssitzungen am 17.Februar 1848 deutlich: « Wiirde es sich nur darum
handeln, absehend von den bestehenden Verhiltnissen, dem Herkommen
und den historischen Berechtigungen, ein Ideal auszudenken, nach wel-
chem die staatsrechtlichen Beziechungen der Kantone neu zu formen und
zu ordnen wiren, so hitte die Aufgabe geringere Schwierigkeiten; allein
die Mission gestalte sich wesentlich anders, indem die dermaligen Verhilt-
nisse griindlich gewiirdigt und dabei angestrebt werden miisse, die An-
forderungen der Theorie mit den Berechtigungen der Praxis moglichst
in Einklang zu bringen. Es werden noch andere Schwierigkeiten auftau-
chen, die nur dadurch zu iiberwinden sind, dass man sich gegenseitig zu
Konzessionen verstindige und vor allem die Lust und den Mut nicht ver-
liere, an dem grossen Nationalwerke mit Eifer und eintrichtigem Sinne
zu arbeitenz.» Ochsenbein vertrat zwar in der Revisionskommission nach-
driicklich und manchmal auch starrk&pfig die zentralistischen Forderun-
gen des bernischen Radikalismus: Volkskammer, zentralisiertes Militir-
wesen, radikale Kulturpolitik mit Forderung des Bildungswesens von
Bundes wegen und Garantie des Religionsfriedens (u.a. durch Jesuiten-
verbot und Ausschluss der Geistlichen aus den eidgendssischen Behdrden);
spezifisch bernische Interessen verfocht er in der Reprisentationsfrage, wo
er das Prinzip der fiir Bern wegen seiner Grdsse giinstigen reinen Volksver-
tretung durch die Errichtung eines gleichberechtigten Stinderats wieder
gefihrdet sah, und bei der Diskussion {iber die Befugnis des Bundes, 5ffent-
liche Werke entweder selbst auszufithren oder finanziell zu unterstiitzen,
wobei er besonders andie Juragewisserkorrektion dachte; bei der Behand-
lung der materiellen Fragen hingegen trat er nicht besonders hervors. -

1 Spreng, Ulrich Ochsenbein, S.154; Weiss, a.a.O., S.288.

2 E.A. 1847 IV Beilage 1it.D S.2.

3 Bonjour, Die Griindung des Schweizerischen Bundesstaates, S.66-68; Spreng,
a.2.0,, S. 170—-174; Rappard, a.a. O., S. 149-305. Bei der Behandlung der materiel-

len Fragen waren Munzinger, Naeff, Furrer, Frey-Herosé, Jenni und Boschenstein
tonangebend.
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Wenn Ochsenbein oft durch seinen eigensinnigen Charakter die Ver-
handlungen der Revisionskommission erschwerte, so veranlasste ihn
doch sein Blick fiir das praktisch Erreichbare, Kompromisslosungen zu-
zustimmen ',

Anfangs 1848 betonten alle bernischen Zeitungen mit mehr oder weni-
ger Pathos, dass nun die Zeit fiir eine Bundesrevision gekommen sei2. In
ihren Forderungen waren sie aber vorerst dusserst zurtickhaltend. Sie woll-
ten in erster Linie den Geist der reprisentativen Demokratie auf den Bund
tibertragen, die liberalen Postulate und die Nationalreprisentation ver-
wirklicht wissen3. Erst die europiische Revolutionswelle vom Friihjahr
1848 verhalf weitergehenden, hdher geschraubten und stirker doktrinir
geprigten Forderungen zum Durchbruch. Und gleichzeitig setzte eine
scharfe Kritik an den Arbeiten der Revisionskommission ein: « Auf Prin-
zipien, nicht auf Umstinde wollen wir bauen, nicht auf Zufilligkeiten,
nicht auf historischem Plunder, sondern auf Weisheit und Zweckdienlich-
keit wollen wir organisieren», schrieb die «Jura-Zeitung» am 2. Mirz.
Und die «Berner-Zeitung» erklirte wenige Tage spiter: «Die Zeitver-
hiltnisse wie die Volksstimme verlangen wirkliche Fortschritte und Ver-

I Heimann, Johann Ulrich Ochsenbein, S.111; Sterchi, a.a.O., S.76; vgl. a. Isler,
Bundesrat Dr.Jonas Furrer 1805-1861, S.95 (Zitat aus einem Brief von Furrer an
Riittimann) : «Ich bin begierig, wie es gehen wird; ich glaube, jeder sollte eben nach-
geben und sich so viel als moglich der Mehrheit fiigen und nicht ein solcher Steck-
kopf [wie Ochsenbein] sein.»

2 «Berner Verfassungs-Freund» Nr.1 (1.Januar): «Der gewaltige Hammer, wel-
cher die ténerne Form zu zerschlagen bereits erhoben ist, heisst Bundesrevision. »
«L’Helvétie» Nr. s (11.Januar): «Et c’est maintenant ou jamais le moment de cou-
ronner I’ceuvre par une révision sage et bien entendue du pacte fédéral.» «Die Jura-
Zeitung» Nr.7 (8.Januar): «Der jiingsten grossartigen Bewegung des Schweizer-
volks wird der Schlussstein fehlen, wenn nicht die Gelegenheit benutzt und eine die
Nationalangelegenheiten wahrende Bundesverfassung gegriindet wird.» S. a. «Ber-
ner-Zeitung» Nr. 2 (3.Januar), «Der Freisinnige» Nr. 12 (13.Januar), «La Suisse» Nr. 1
(1.Januar), «Schweizerischer Beobachter» Nr.1 (1.Januar), «Der Seelinder An-
zeiger» Nr. 5 (2. Februar).

3 «Berner Verfassungs-Freund» Nr. 6 (7.Januar) ; «Der Freisinnige» Nrn. 12 (13.Ja-
nuar), 27 (28.Januar) — 33 (3.Februar); «Berner-Zeitung» Nm. 16 (19.Januar), 17
(20. Januar), 24 (28.Januar) und 46 (23.Februar); «La Suisse» Nrn. 12 (14.Januar), 14
(x6.Januar), 19 (22.Januar); «Schweizerischer Beobachter» Nr.1 (1.Januar); «Der
Seelinder Anzeiger» Nin.7 (16.Februar) und 8 (23. Februar).

4 «Die Jura-Zeitung» Nr. 53 (2. Mirz).
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besserungen ; mit Halbheiten wird sich das Schweizervolk nicht zufrieden
geben’.» — Die primire bernische Forderung war die Errichtung einer
nach der Kopfzahl gewihlten Nationalvertretung, in der Bern endlich ein
seiner Grosse entsprechendes Stimmrecht erhalten hitte. Das schliesslich
angenommene Zweikammersystem befriedigte in dieser Beziehung die
bernischen Zeitungen nicht, und es wurde einhellig abgelehnt. Auch wa-
ren sie vom zaghaft vorsichtigen Vorgehen der Revisionskommission und
von ihrem zihen Markten um materielle und politische Vorteile fiir die
einzelnen Kantone derart enttiuscht, dass sie, um Zeit- und Geldver-
schwendung zuvermeiden, vom liberal-konservativen bis zum radikalsten
Blatt die Wahl eines eidgendssischen Verfassungsrates verlangten2. Die
Revisionskommission wurde von der «Helvétie», dem Sprachrohr Stock-
mars, zudem abgelehnt, weil der Jura darin nicht vertreten sei, obschon
er eine 5- bis 6mal grossere Bevolkerung habe als die kleinen Kantone Uri,
Zug, Ob- oder Nidwalden; die jurassischen Radikalen konnten es nicht
verschmerzen, dass sie ihre Stimme nicht fiir die Ideen ihrer westschwei-
zerischen Gesinnungsfreunde gegen den eher zuriickhaltenden Liberalis-
mus der Ostschweiz in die Waagschale werfen durften3. Allgemein glaub-
ten die bernischen Zeitungen, dass von einem Verfassungsrat eher eine
Anerkennung der bernischen Reprisentationswiinsche und eine massivere
Beschrinkung der Kantonalsouverinitit, besonders auf dem Gebiet des
Militirs, des Unterrichtswesens und der Bezichungen zur Kirche, erreicht
werden kdnne. Indessen geniigte es, wenn das Wohl der Gesamtschweiz
den Kantonalinteressen iibergeordnet werde, und die Einheitsstaatspropa-
ganda des «Freisinnigen» unter dem Motto: «Zentralisiert die Schweiz!4»
fand vorerst keine Unterstiitzung. Eigenartigerweise wurden die mate-

I ¢« Berner-Zeitung» Nr. §8 (8. Mirz).

2 «Schweizerischer Beobachter» Nr.29 (7.Mirz), «Der Freisinnige» Nr.73 (14.
Mirz), «Berner-Zeitung» Nr.24 (24.Mirz), «Berner Verfassungs-Freund» Nr.g4
(4. April), «Der Seelinder Anzeiger» Nr.14 (5. April), «L’Helvétie» Nr. 42 (6. April)
und «La Suisse» Nr. 106 (3. Mai).

3 « L’'Helvétie» Nr.43 (8. April): «... il faudrait qu’ils pussent aider, dans les travaux
du pacte, leurs confédérés francais a soutenir les idées et les intéréts de la Suisse occi-

dentale, de la Suisse frangaise, et jeter dans la balance le poids de leur nombre et de

leur intelligence. »
4 «Der Freisinnige» Nr.78 (19. Mirz); s. a. Nrn. 81 (22. Mirz), 87 (29. Mirz) und
89 (31.Mirz).
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riellen Bestimmungen wihrend der Kommissionsberatungen von keiner
der Zeitungen irgendwie kommentiert .

Obschon die Kommission zum Schluss noch einige zentralistische An-
derungen an ihrem Entwurfanbrachte, wurde dieser von den Berner Zei-
tungen schlecht aufgenommen. Da sie die Wahl eines eidgen&ssischen
Verfassungsrats befiirworteten, glaubten die meisten, sich die Miihe einer
griindlichen Priifung ersparen zu kénnen. Der rechtsstehende «Schwei-
zerische Beobachter» meinte, auf dem eingeschlagenen Weg werde man
1850 noch keine neue Bundesverfassung haben?, die «La Suisse» fand, «Ce
qui doit amener inévitablement la Constituante fédérale, c’est le défaut
d’entente et d’ensemble entre les cantons?», der «Seelinder-Anzeiger»
urteilte, das Projekt sei trotz mancher fortschrittlichen Bestimmung «noch
keineswegs den Bediirfnissen der Mehrheit der Schweizernation ange-
passt+» und zudem habe die Tagsatzung kein Recht, «dem Schweizervolke
eine neue Verfassung aufzudringen, ohne es um seine Ansichten zu be-
fragens», und der «Freisinnige» glaubte, nach den Abinderungsantrigen
des Regierungsrats wiirde der Entwurf «so liberal ausfallen, dass ihn die
alte Matrone Tagsatzung aufs zuvorkommendste den Bach hinab-
schicken wird$». — Die «Berner-Zeitung» und die «Helvétie» dagegen
unterwarfen den Entwurf einer heftigen Kritik?. Sie waren der Ansicht:
«Die Revision muss es darauf absehen, in Folge einer grossern und
rationellen Zentralisation die Organisation in den Kantonen zu verein-

1 «Berner Verfassungs-Freund» Nr.o4 (4.April); «Der Freisinnige» Nrn.73
(14.Mirz) und 93 (4.April); «Berner-Zeitung» Nrn.68 (20.Mirz), 73 (25.Mirz),
74 (26.Mirz), 77 (30.Mirz) und 8o (3.April); «La Suisse» Nrn.62 (12.Mirz), 68
(19.Mirz), 77 (30.Mirz), 82 (5.April) und 85 (8.April); «L’Helvétie» Nrn.30
(8.Mirz) und 34 (18.Mirz); «Schweizerischer Beobachter» Nr. 32 (14.Mirz); «Der
Seelinder Anzeiger» Nrn.11 (15.Mirz), 13 (29. Mirz) und 15 (12. April).

2 «Der Schweizerische Beobachter» Nr.43 (8. April).

3 «La Suisse» Nr. 106 (3. Mai), s. a. Nr. 104 (30. April) : «La commission du Pacte avait
proclamé de bons principes, mais elle les avait entourés de tant de réserves, de tant de
restrictions, que les principes s’y trouvaient noyés.»

4 «Der Seelinder Anzeiger» Nr.17 (26. April).

5 «Der Seclinder Anzeiger» Nr. 18 (3. Mai).

6 «Der Freisinnige» Nr. 116 (28. April).

7 «Berner-Zeitung» Nrn. 94 (19. April), 95 (20. April), 96 (21. April), 98 (24. April),
99 (25. April), 99 [100*] (26. April), 100 [101*] (27. April) und «L’Helvétie» Nrn. 45
(13.April), 51 (27.April) und 52 (29. April).
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fachen.» Gerade diese Forderung aber erfiille das Projekt nicht, weder in
finanzieller,nochin wirtschaftlicher, nochin politischer Hinsicht : Die Bun-
deseinnahmen brauche man «non pour couvrir les dépenses communes de
la Confédération, mais pour engraisser quelques gouvernements canto-
naux2», wodurch der Bund von den Geldkontingenten der Kantone abhiin-
gig und unfihig werde zur Unterstiitzung von Anstrengungen geistiger
oder gemeinniitziger Art; die Rechte der Biirger und des Volkeskdnntenzu
sehr durch kantonale Vorschriften eingeschrinkt werden, der Staat habe
keine Handhabe gegen die Anspriiche der Kirche, das Zweikammersystem
sei unzweckmassig, denn der Stinderat werde «zum legitimen Sitz des be-
schrinktesten Kantonalegoismus und der zihesten Stabilitit3», und von
einer einfachen, rationellen Organisation des Militirwesens und der Justiz
sei keine Rede. Die Losung kénne nur in einem engern Zusammenschluss
der Kantone, in einer grdsseren Zentralisation liegen, und die«Helvétie»
fiihlte sich verpflichtet, eine deutliche Absage an den Separatismus beizu-
fiigen: «Certes, nous ne voudrions voir surgir, dans aucune partie de la
Suisse, un nouveau canton ou demi-canton; nous avons déja beaucoup
trop de 2.5 souverainetés+.» — Einzig der «Berner Verfassungs-Freund», das
Ochsenbein nahestehende Blatt, nahm die Arbeit der Revisionskommis-
sionin Schutz: « Wir halten aber dafiir, dass sie einer genauen und ruhigen
Priifung wiirdig sei, und dass es mdglich wird, auf diesem Wege die n&ti-
gen Verbesserungen, namentlich beziiglich der finanziellen Verhiltnisse,
...zuerlangen. - Dagegen hegen wir grossen Zweifel, dass ein Verfassungs-
rat in diesem Momente viel weiter gehen wiirde, als die Revisionskom-
mission gegangen istS.» — Die bernische Presse war mit dem vorgelegten
Bundesverfassungsentwurf wenig zufrieden, denn er enthielt ihr zu viele
foderalistische Konzessionen. Nur ein einziges Blatt, das die politische
Linie des Revisionskommissionsprisidenten vertrat, fand ihn als Grund-
lage brauchbar, die andern erwarteten von einem Verfassungsrat eine
stirkere Beriicksichtigung der bernischen Begehren.

I «Berner-Zeitung» Nr.98 (24. April).

z «L’Helvétie» Nr. 51 (27. April).

3 «Berner-Zeitung» Nr.99 [100%*] (26. April).

4 «L’Helvétie» Nr. 52 (29. April).

5 «Berner Verfassungs-Freund» Nr. 115 (26. April).
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Am 19. und dann wieder vom 24. bis 28. April behandelte der bernische
Regierungsrat den Entwurf der Revisionskommission ', Dabei wurde die
Diskussion nicht immer sachlich gefiihrt, weil Ochsenbein auf die spitzen
Kritiken Stimpflis und Stockmars dusserst heftig und mit persénlichen
Angriffen reagierte. Am 25. April beschloss der Rat nach vierstiindigen
Verhandlungen mehrheitlich, auf den Entwurf einzutreten, und in der
artikelweisen, ruhig gefithrten Beratung nahm er verschiedene Abinde-
rungsantrige an: Der Bund solle das Post- und Zollwesen ohne Entschidi-
gung zentralisieren und dafiir den Kantonen die Sorge fiir das Haupt-
strassennetz und das Militir abnehmen; die persénlichen Freiheitsrechte
seien uneingeschriinkt zu garantieren und das Asylrecht zu gewihrleisten;
die Gesandtschaft habe in erster Linie das Einkammersystem zu unter-
stiitzen und allenfalls einem Stéinderat bei Finanzbeschliissen nur ein ein-
maliges Veto zuzugestchen, und das Justizwesen solle vereinheitlicht wer-
den2. — Ochsenbein hatte offensichtlich den Verleider bekommen3 und
sich mit Antriigen einverstanden erklirt, die, rein theoretisch gesehen, sehr
klug und gerecht schienen und auch die bernischen Interessen tiichtig
wahrten, die aber auf die Vielfalt der politischen und materiellen Pro-
bleme in den verschiedenen Kantonen nicht die geringste Riicksicht
nahmen. ,

Die Beratungen iiber den Bundesverfassungsentwurf+ im Berner Rat-
haus begannen miteinem Theatercoup: Ochsenbein brachte statt der Bun-
desrevision seine Haltung in der Frage des sardinischen Allianzangebots
aufs Tapet, beschuldigte mehrere Mitglieder der Regierung und des Gros-
sen Rats, an geheimen Werbungen beteiligt zu sein, und erklirte, als der
Grosse Rat nicht gleich nach seinem Gutfinden entschied, kurzerhand
seinen Riicktritt. Der Grosse Rat war jedoch nicht gewillt, ihn fallenzu-

* MRR BE Nr. 130 19. und 24.—28. April; s. a. «Berner-Zeitung» Nr. 123 (23. Mai)
und «Berner Verfassungs-Freund» Nr. 145 (26. Mai). Stimpfli und Stockmar waren
grundsitzlich gegen den Entwurf, Dr. Schneider in erster Liniefiir einen Verfassungs-
rat, in zweiter Linie aber fiir den Entwurf, und die {ibrigen Regierungsrite wollten
vorerst auf den Entwurf eintreten.

2TGR BE Nr. 28 S.7-9; «Berner-Zeitung» Nrn. 102 (28. April) und 103 (29. April).

3 Spreng, a.a.0., S.179 und 184.

+ TGR BE Nrn.28 S.4-12 und 29 S.1-3 (9.Mai), Nrn.29 S.6-8, 30 S.1-8, 31
S.1-8 und 32 S.1-3 (10.Mai), Nrn.32 S.4-8 und 33 S.1-2 (11.Mai) und Nin. 34
S.1-8 und 35 S.1-2 (12.Mai); Sterchi, a.a.O., S.77-78; Weiss, a.2.O., S.294-296.
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lassen; es gelang schliesslich, ihn zu beschwichtigen und zum Riickzug
seiner Demission zu bewegen, so dass der Konflikt mit einem persénlichen
Erfolg des Regierungsprisidenten endete’. Weniger erfolreich konnte er
hingegen seine Ansichten bei der Beratung des Bundesrevisionsentwurfs
durchsetzen. Am 9. Mai hielt er ein ausfiihrliches Referat, in dem er auf die
Revisionsbemithungen der dreissiger Jahre und die verschiedenen in der
Kommission aufgetauchten Probleme und Schwierigkeiten hinwies. Der
Entwurf enthalte das im Augenblick durch gegenseitige Verstindigung
Realisierbare, und dabei sei so viel Gutes, dass man nicht den Bogen durch
Beharren auf der Wahl eines Verfassungsrats tiberspannen und alles in
Frage stellen solle: «Machen wir darum unsere Ansichten zwar unum-
wunden geltend, aber stellen wir nicht Forderungen, welche unsere Mit-
eidgenossen verhindern miissten, Hand in Hand mit uns zu gehenz.» -
Trotzdem endete die den ganzen ersten Verhandlungstag beanspruchende
Eintretensdebatte mit dem Beschluss, an der Tagsatzung in erster Linie die
Wahl eines Verfassungsrats zu verlangen. Die radikale Grossratsmehrheit
hatte dieser Forderung teils aus grundsitzlichen Erwigungen, teils aber
auch nur deshalb zugestimmt, weil sie darin ein probates Druckmittel
gegen widerspenstige kleine Kantone sah3! An den drei folgenden Tagen
bemiihte sich Ochsenbein vergeblich um eine etwas kompromissbereitere
Instruktion#; der Grosse Rat hielt sich in der artikelweisen Beratung ge-
treulich an die Antrige der Regierung und lehnte von links und rechts vor-
gebrachte Zusitze ab. — Nachdem der Entwurf durchbesprochen war,
kamen noch zwei weitere Vorschlige zur Sprache: Ein Vorstoss zum bun-

1 TGR BE Nrn.26 S.6-12 und 27 S.1-6 (8. Mai); Sterchi, a.2.0, S.74-75; Weiss,
a.2.0., S.303-306.

2TGR BE Nr. 28 S. 9.

3Vgl. Votum Matthys: «... dass, wenn Bern von vorneherein die Einfiithrung eines
Verfassungsrates verlangt, dadurch die kleinern und mittlern Kantone bestimmt
werden, Konzessionen zu machen» (TGR BE Nr.29 S.2).

4 z.B. Voten von Ochsenbein zu Art.24: «Ich stimme an und fiir sich in jeder
Bezichung auch mit dem Regierungsrate iiberein, fiirchte aber, dessen Vorschlige
werden ungeheure Schwierigkeiten an der Tagsatzung zu iiberwinden haben, und
man werde notwendig in die Bestimmungen des Projektes cintreten miissen, wenn
man nicht besorgen will, dass das Ganze {iber Bord geworfen wird.» Und zu Art. 42:
«Es ist hier zweckmissig, der Gesandtschaft bloss eine Direktion zu geben, welche
aufliberale Weise in die Sache eingreift und die ihr etwas freie Hand lisst.» (TGR BE
Nr.31 S.3 und 6-7).
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desrechtlichen Schutz des geistigen Eigentums fiel im Berner Grossen Rat
auf steinigen Boden, und ein Antrag Stimpflis, die Rechte des Staates ge-
geniiber der katholischen Kirche durch Garantie der gemischten Ehe,
Jesuitenverbot, Reorganisation der Bistumsverhiltnisse und Aufhebung
der Nuntiatur zu sichern, wurde zum Teil genehmigt, zum andern Teil
an den Regierungsrat gewiesen.

Der doktrinire Zentralismus der bernischen Instruktion, die zu ver-
treten Ochsenbein seinem Regierungskollegen Dr. Schneider iiberlassen
hatte?, passte nichtin die kompromissbereite Atmosphire der Tagsatzung,
die am 15. Mai mit der Beratung des Bundesverfassungsentwurfs begann.
Alle wesentlichen Abinderungsantrige Berns wurden verworfen, ja «die
Hohe Tagsatzung salbte den Entwurf mit einem weiteren Tropfen fde-
ralistischen Ols2», indem sie entgegen dem Vorschlag der Revisionskom-
mission das Militdr nur unvollstindig zentralisierte und die Errichtung
eidgenﬁssischer Lehranstalten fakultativ erklirte. So sah sich die bernische
Gesandtschaft instruktionsgemiss veranlasst, zum Schluss nochmals auf
ihren Antrag, einen Verfassungsrat zu wihlen, zuriickzukommen, und als
dies abgelehnt wurde, enthielt sie sich der Stimme.

Die Tagsatzungsverhandlungen hatten in der bernischen Presse einen
sehr geringen Widerhall gefunden. Die Gegner des Entwurfs schienen
ihre Argumente fiir die Grossratsverhandlungen zu sparen und schenkten
ihm als «ceuvre d’essai ou de transition, comme tout ce qui ne repose pas
sur des principes3» keine Beachtung. Einzig der «Freisinnige» schoss, kaum
war die Beratung des ersten Abschnitts beendet, eine Kritiksalve gegen das
Projektab: «Das Zollwesen hat man zentralisiert, aber auf falschen Grund-

1 Spreng, a.2.0., S.184 und 188. Die von Spreng angegebenen Belegstellen stim-
men zwar nicht, hingegen findet sich ein entsprechender Hinweis im «Erzihler» (SG)
Nr. 57 (18.Juli). Da Steiger, der Redaktor des «Erzihlers», zugleich Tagsatzungs-
gesandter war, diirfte diese Information stimmen.

2 Kasser, Der Kanton Bern und die Bundesverfassung von 1848, in: BZfG
1948/3, S.205; s. a. E.A. 1847 IV S.34-287. Von den bernischen Antrigen wur-
den angenommen a) dass die Kantonsverfassungen vom Bund nur garantiert
wiirden, wenn sie vom Volk angenommen worden seien, und b) die Formulierung
des Artikels iiber das Petitionsrecht. Von der stolzen bernischen Forderung, der
Bund solle das Hauptstrassennetz tibernehmen, blieb als kliglicher Rest der Art.3§
(Oberaufsicht).

3 «L’Helvétie Nr. 62 (23.Mai).
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lagen; das Militirwesen nur halbwegs; das Post- und Strassenwesen nur
ungeniigend; von Gleichférmigkeit des peinlichen und des biirgerlichen
Rechts, der verschiedenen Prozessformen war und ist keine Rede; ebenso-
wenig von eigentlicher Religionsfreiheit — vieles andere nicht zu erwih-
nen. Der gegenwirtige Bundesentwurf ist mangelhaft im hdchsten
Grade®.» — Von den gemissigten Blittern beklagte sich der «Seelinder
Anzeiger» bitter iiber das vorgesechene Zollentschidigungssystem, war
aber im iibrigen erstaunt und sehr befriedigt, dass die Tagsatzungsberatun-
gen ohne grosse Schwierigkeiten vor sich gingen?. Die «La Suisse» be-
dauerte die vielen Einschrinkungen der liberalen Grundsitze und sah an-
gesichts der Gegnerschaft von links und rechts fiir den Entwurf eher
schwarz3. Die «Jura-Zeitung» dagegen war zuversichtlich und erwartete
eine griindliche und feste Reform#. Der «Berner Verfassungs-Freund»,
der zu spiiren schien, dass die materiellen Bestimmungen der Haupt-
angriffspunkt fiir die Gegner sein wiirden, mahnte, sich nicht wegen finan-
zieller Fragen zu entzweien; wer den Entwurf mit dem alten Bundesver-
trag vergleiche, miisse sehen, «dass die neue Bundesverfassung ein wesent-
licher, ein bedeutender Fortschritt ist und dem Schweizervolke Giiter
garantiert, fiir die es seit Jahren nur fromme Wiinsche hatte, und die ihm
auch jetzt wieder Engherzigkeit, Kantonalegoismus und selbstgeniigsame
Kurzsichtigkeit streitig zu machen suchen werdens».

Ochsenbein und Funk dringten auf eine rasche Behandlung des Bundes-
verfassungsentwurfsé, Darum trat der Berner Regierungsrat schon am
7.Juli zu einer Sitzung zusammen, die recht stiirmisch verlief. In der zeit-
weise mehr persénlich als sachlich gefithrten Diskussion beantragte Och-
senbein Annahme, wihrend Stimpfli und Stockmar in ihren Direktions-
berichten aus finanziellen Griinden die Verwerfung verlangten. Mit 5 zu

I «Der Freisinnige» Nr. 146 (28. Mai), s. a. Nr. 147 (29. Mai).

2 «Der Seelinder Anzeiger» Nrn.21 (24. Mai) und 23 (7.Juni).

3 ¢La Suisse» Nrn. 124 (24.Mai) und 151 (25. Juni).

4 «Die Jura-Zeitung» Nr. 120 (21. Mai).

5 «Berner Verfassungs-Freund» Nr. 161 (13.Juni), s. a. Nrn. 173 (25.Juni) und 174
(26.Juni).

6 TGR BE Nrn.64 S.7-8 und 65 S.1-5; s. a. «Der Freisinnige» Nr. 178 (2.Juli).

7 MRR BE Nr.131 7.Juli; s. a. «Berner Zeitung» Nr.164 (9.Juli), «Berner Ver-
fassungs-Freund» Nr. 187 (9.Juli) und «NZZ» Nr.192 (10.Juli).

42



3 Stimmen wurde der Antrag von Ochsenbein abgelehnt und im Proto-
koll festgehalten: «Der Regierungsrat beschliesst, in Erwigung der mate-
riellen, dem Kantone durch Annahme des Entwurfes drohenden Nach-
teile, in Erwigung, dass die politischen in demselben enthaltenen Fort-
schritte nicht so durchgreifend und den Beschliissen des Grossen Rates ent-
sprechend seien, um die materiellen Verluste abzuwigen, es sei der Ent-
wurf der Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft mit
dem Antrage auf Nichtannahme vor den Grossen Rat zu bringen®.» Aus
Protest tiber die Ablehnung seines Antrags verliess Ochsenbein zusammen
mit Funk die Sitzung und gab damit zu verstehen, dass er den Entscheid
des Regierungsrats als ein persdnliches Misstrauensvotum betrachte, das
er nicht hinzunehmen gewillt war.

Der ablehnende Beschluss der Berner Regierung fand in der schweize-
rischen Presse grosse Beachtung. Es hiess: «Die Stellung Berns in der Bun-
desrevisionsfrage ist von solcher Bedeutung fiir die Annahme des neuen
Bundesprojektes und somit fiir die ganze Zukunft der Eidgenossenschaft,
dass der Entscheid des Regierungsrates in dieser Sache notwendig einen
tiefen Eindruck in allen Gegenden unseres Vaterlandes hervorrufen
musstez.» Bereits ertdnten Stimmen: «Sollte Bern sich doch seinem Kan-
tonalinteresse ausschliesslich hingeben, so wird dieses Beispiel auch bei uns
und andern Anklang finden3», und man stellte die Frage: «Will der Kan-
ton Bern im Jahre 1848 der Kanton Luzern von 1833 sein? Will er die Ver-
antwortung iibernehmen, das landende Schiffchen der Bundesrevision in
die wogende Brandung zuriickzustossen und die Siindflut nach sich kom-
men lassen*?» Man zweifelte aber an der Aufrichtigkeit von Stimpflis Ar-
gumentation: « Aus ,6konomischen‘ Berechnungen ganz niedriger, klein-
kantonlicher Beschaffenheit grinst augenscheinlich nur der Neid gegen
die Minner der entgegengesetzten Denkart hervors» und: «Dieser Zweck
ist Verwerfung des Entwurfs, Durchsetzung eines eidgendssischen Ver-
fassungsrates, Durchfiihrung eines radikalen, zentralisierenden Bundes®.»

I MRR BE Nr.131 7.Juli.

2 «Eidgendssische Zeitung» Nr. 191 (12.Juli).

3 «Blindner Zeitung» Nr. 57 (15.Juli).

4 «Der Erzihler» Nr. 56 (14.]Juli).

s «Der Schweizer-Bote» Nr. 85 (15. Juli).
6 «Der Wiichter» Nr. 88 (17.]Juli).

43



Scharf wurde auch das kleinliche Rechnen der bernischen Bundes-
verfassungsgegner verurteilt: «Aber unsern Unwillen kénnen wir
nicht verbergen, wenn nun ... die Batzenpolitik ihr schmutziges Haupt
erhebt und an dem Verfassungswerk herumnagt wie ein hungriger
Mops an einem Bratenknochen. Dieser Unwillen steigert sich, wenn
diese Batzenpolitik in einem Kanton aufkommen sollte, der bisher
ein grosses moralisches und politisches Ansehen in der Eidgenossen-
schaft behauptete’.» Gespannt wartete man auf den Entscheid des
Grossen Rates.

In Bern suchten beide Parteien durch die Presse das Volk und den
Grossen Rat von der Richtigkeit ihrer Ansichten zu tiberzeugen. Auf der
Seite der Gegner des Entwurfs fithrte die « Berner-Zeitung» ihre Angriffe
zuerst gegen die materiellen Bestimmungen und schloss ihre ausfiihrlichen
Berechnungen mit der Feststellung : «Bleibt somit eine materielle Benach-
teiligung des Volkes und des Fiskus zusammengenommen von Franken
3600002.» Sie prophezeite den finanziellen Ruin des Kantons, drohte mit
dem Gespenst neuer Steuern und klagte, Bern bringe seine grossen Opfer
nicht etwa der Eidgenossenschaft, sondern den industrie- und weinbau-
treibenden Kantonen. Spiter wandte sie sich auch gegen den politischen
Teil des «neuen Herrenbundes», den besonders der «Freisinnige» be-
kimpfte, weil er nicht den geringsten Fortschritt enthalte, ein Heer von
Bundesbehdrden ohne Kraft und Kompetenz schaffe und von Herrentum,
kantonaler Selbstherrlichkeit und persénlichem Geltungsdrang geprigt
sei3. Die «Helvétie» sekundierte mit Hinweisen auf die Inkompetenz der
Tagsatzung und auf die materiellen, besonders fiir den jurassischen Wein-
import schwerwiegenden Nachteile4, so dass der «Erzihler» aus St. Gallen
spdttisch bemerkte, im Jura reichten sich Ideologie und Wein die Hand
zur Verwerfungs. — Auf der andern Seite trug der «Berner Verfassungs-

I « Appenzeller-Zeitung» Nr. 59 (26.]Juli).

z «Berner-Zeitung» Nr.169 (15.Juli); s. a. Nrn.164 (9.Juli), 165 (11.Juli), 166
(12.Juli), 167 (13.]Juli), 168 (14.Juli) und 169 (15.]Juli).

3«Der Freisinnige» Nrn. 186 (10.]Juli), 187 (11.]Juli), 192 (17.Juli) und 198
(23. Juli); s. a. «Berner-Zeitung» Nrn. 170 (16. Juli), 171 (18.]Juli), 172 (19. Juli)
und 174 (21. Juli).

+ «L’Helvétie» Nrn. 79 (1.Juli), 80 (4.Juli), 83 (11.Juli) und 84 (13.Juli).

5 «Der Erzihler» Nr. 54 (7.Juli).
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Freund» die Hauptlast der Propaganda fiir die Bundesverfassung . Er sah
darin die einzige zweckmissige realisierbare Lésung, deren Vorteile auch
gewisse Opfer wert seien. Vor allem befasste er sich mit dem Bericht des
Finanzdirektors, dem er nachwies, dass er jeweils den theoretisch un-
giinstigsten Fall angenommen, gewisse Verluste sogar «auf Vorrat» ein-
berechnet, hingegen alle Vorteile einfach iibergangen habe. Nach seiner
Rechnung reduzierte sich der direkte Verlust fiir den Staat auf Fr. 23 500,
die Bevolkerung hingegen werde durch die Handelserleichterung bedeu-
tend mehr gewinnen. Die «La Suisse» war vorerst stark von den Zahlen
Stimpflis beeindruckt, doch liess sie sich bald vom Gegenteil iiberzeugen
und stellte erleichtert fest: «Heureusement nous avons lieu de croire que
les craintes que les chiffres ont répandues ces jours derniers sont chimé-
riques2.» — Beim «Seelinder Anzeiger» schliesslich liess die Aussicht auf
eine fortschrittliche Entwicklung im Bund und im Kanton die finanziellen
Bedenken in den Hintergrund treten3. — Der grosse Streit in der Presse
trug nicht dazu bei, die Lage zu kliren. Was auf der einen Seite als ent-
scheidender Fortschritt galt, wurde von der andern Seite als riickstindig
und verwerflich bezeichnet, die von den Gegnern errechneten Riesenver-
luste verwandelten sich bei den Befiirwortern in Gewinne, kurz: die ganze
Pressediskussion verwirrte Volk und Grossrite und trug dazu bei, dass die
Frage, ob die Bundesverfassung angenommen oder verworfen werden
solle, weitgehend als eine persénliche Auseinandersetzung zwischen den
beiden Fiihrern des bernischen Radikalismus betrachtet wurde+.

I «Berner Verfassungs-Freund» Nrn.185 (7.Juli), 187 (9.Juli), 188 (10.]Juli), 189
(x1.Juli), 190 (12.]Juli), 191 (13.Juli), 192 (14.]Juli) und 195 (17.Juli). Die Politik von
Ochsenbein scheinen auch die Regionalblitter im Oberland und Emmental (« Thuner
‘Wochenblatt» und « Wochenblatt des Emmentals») unterstiitzt zu haben («Der Frei-
sinnige» Nrn. 159, 12.Juni; 195, 20.Juli; 208, 3. August; und «Berner Verfassungs-
Freund» Nr. 161, 13.]Juni). Beide Blitter sind nicht mehr aufzufinden.

z «La Suisse» Nr.169 (16.Juli); s. a. Nrn.161 (7.Juli), 163 [164*] (11.Juli), 168
(15.Juli) und 171 (19.Juli).

3 «Der Seelander Anzeiger» Nrn. 27 (5. Juli) und 28 (12. Juli). In Nr. 28 ist der die An-
nahme empfehlende Bericht der Direktion des Innern von Dr. Schneider abgedruckt.

+ «Der Erzihler» Nr. 56 (14.Juli): «Die materiellen Bedenken in Bern sind nur
vorgeschobene Posten; es handelt sich im Hintergrund um ganz andere politische
und personliche Fragen.» Und «NZZ» Nr.192 (10.Juli): «Es ist im Kanton Bern ...

bereits dahin gekommen, dass die wichtigste vaterlindische Angelegenheit zu einer
Partei- oder, wenn man will, zu einer Personenfrage geworden ist.»
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Wihrend in den allermeisten Grossen Riten der Entwurf einer schwei-
zerischen Bundesverfassung zu keinen langen Diskussionen mehr Anlass
gab, dauerte in Bern die Redeschlacht, die sich die meisten Tagsatzungs-
gesandten von der Tribiine aus anhdrten, vom 17. bis 19.Juli, d.h. drei
volle Tage™. Weitaus am meisten Zeit beanspruchten die finanziellen
Erérterungen. Die Verluste waren nach Stimpflis Berechnungen unter-
dessen auf Fr. 417000 gestiegen, die Kalkulationen der Staatswirtschafts-
kommission liessen sie indessen auf Fr. 28000 zusammenschrumpfen,
und nach den Darlegungen von Ochsenbein sollte die Bundesverfas-
sung fiir den Kanton Bern sogar einen Gewinn von Fr. 119000 ab-
werfen! Daneben kam die Kritik der Fiirsprecher aus der Snellschen
«Jungen Schule», die den Entwurf angriffen, weil sie ihre politischen
Grundsitze nicht oder nur sehr verwissert verwirklicht sahen, nicht
recht zur Geltung. Die Unterstiitzung durch die konservative Gruppe
und besonders die Autoritit von Ochsenbein fithrten in der Schlussab-
stimmung zu einer eindeutigen Annahme der neuen Bundesverfassung
mit 146: 40 Stimmen.

Nach diesem Entscheid ging ein erleichtertes Aufatmen durch die
Schweizer Presse. «Der grosse Stein ist weg2», wurde geschrieben, und
man spendete dem Berner Grossen Rat hohes Lob: «Honneur au Grand-
Conseil de Berne! Il a sauvé la patrie en adoptant le projet de constitution
fédérale & une majorité aussi brillante qu’inattendue?.» — Die Zeitungs-
propaganda wurde in Bern zwar bis zum Abstimmungstag fortgesetzt,
doch hatte sie nach dem Entscheid des Grossen Rates wesentlich an
Schwung und Heftigkeit verloren. Obschon die Gegner nicht miide wur-
den, vor dem «heillosen Projekt» zu warnen, bereiteten sie doch bereits
ihren Riickzug vor, indem sie ihre Niederlage mit der Behauptung zu

T TGR BE Nr.66 S.1-23 (17.Juli), Nrn.67 S.1-16 und 68 S.1-12 (18.Juli) und
Nr.69 S.1-27 (19.]Juli). Eingehende Darstellungen iiber die Grossratsverhandlungen
s. Kasser, a.a.0., S.205—209 und Sterchi, a.a.O., S.79-81. Von den 17 Grossriten,
die sich an der Diskussion beteiligten, gehdrten 10 zu den Radikalen (6 gegen und 4
fiir Annahme), 7 zu den Konservativen (1 gegen und 6 fiir Annahme).

2 «Toggenburger Bote» Nr. 30 (24.Juli); s. a. «Solothurner-Blatt» Nr. 59 (22.Juli):
«Der 19.]Juli ist ein schoner Tag in der Schweizergeschichte, wenn er durch den
6. August bestitigt wird.»

3 «Le Courrier suisse» Nr. 60 (28.Juli); s. a. «Zofinger Volksblatt» Nr.61 (22. Juli)
und «Der Erzihler» Nr. 59 (25.Juli).
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beschénigen suchten, Ochsenbein und seine Anhinger hitten durch grosse
Versprechen Stimmenfang betrieben, und beiliufig erklirten, sie wiirden
sich einem annehmenden Volksentscheid selbstverstindlich loyal unter-
zichen ™. Die Befiirworter hingegen zihlten nochmals die vielen Vorteile
der Bundesverfassung auf und wiesen auf die Notwendigkeit hin, endlich
wieder geordnete Staatsverhiltnisse zu erhaltenz.

Am 6. August wurde die neue Bundesverfassung mit 10972 Ja
gegen 3357 Nein deutlich angenommen, doch waren mehr als 4/,
der Stimmberechtigten zu Hause geblieben. Schlecht war die Stimm-
beteiligung besonders im Oberland, im Emmental und im Mittelland,
etwas besser im Seeland und im Jura. So hatten sich z.B. im Amts-
bezirk Schwarzenburg nur rund 6% der Biirger zur Abstimmung be-
miiht, wihrend es in Pruntrut immerhin ca. 60% waren. Von den 30
bernischen Amtsbezirken hatten Pruntrut ganz eindeutig und die Frei-
berge mehrheitlich verworfen, Trachselwald anderseits einstimmig und
Courtelary, Biel und Neuenstadt mit mehr als 99% der Stimmenden
angenommens3.

Im Jura, der als einziger Landesteil und trotz einer annehmenden Mehr-
heit in vier der sechs Amtsbezirke mehrheitlich die Bundesverfassung ab-
gelehnt hatte, gab die hohe Stimmbeteiligung der Ajoie den Ausschlag,
brachten doch die tibrigen Bezirke nur 30 Ja-Stimmen mehr zusammen,
als in Pruntrut Nein abgegeben worden waren*. Dieses Ergebnis ist in-
dessen keineswegs ein separatistischer Erfolg, wie etwa geschrieben wor-
den ist. Vielmehr ist es dem Umstand zu verdanken, dass es Stockmar
erneut gelungen war, im Nordjura die verschiedenen Parteigruppen unter
seiner Fiihrung zu einigen. Stockmar aber vertrat 1848 eindeutig zentra-
listisch-unitarische Ideen und wandte sich mehrfach deutlich gegen den

I «Der Freisinnige» Nrn.200 (25.Juli), 209 (4.August) und 211 (7.August);
«Berner-Zeitung» Nrn. 176 (23.]Juli), 178 (26.]Juli), 180 (28.]Juli), 185 (3. August) und
187 (5.August); «L'Helvétie» Nrn.88 (22.Juli), 89 (25.Juli), 91 (29.Juli) und 94
(5. August).

2 ¢«Berner Verfassungs-Freund» Nrn. 205 (27.Juli), 207 (29.Juli), 208 (30.]Juli) und
213 (4.August); «La Suisse» Nrn.177 (26.Juli), 178 (27.Juli) und 186 (5.August);
«Die Jura-Zeitung» Nrn. 174 (25.Juli), 177 (28.Juli) und 184 (5. August); «Schwei-
zerischer Beobachter) Nrn.go (27.Juli) und 93 (3. August).

3 Anhang IT a 1.

4 Anhang Il a 2.
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jurassischen Separatismus?, dessen Unterstiitzung im Kampf gegen die
Bundesverfassung er sich allerdings ohne Zogern gefallen liess.

Der bernische Radikalismus vertrat in der Bundesrevisionsfrage an-
fangs einen stark doktriniren, antikirchlich gefirbten Zentralismus und
eine nicht uneigenniitzige Art von «politischem Manchestertum», das die
Kraft der Grossern und Stirkern im Bund ungehemmt zur Geltung brin-
gen wollte. An der Tagsatzung blieb jedoch Bern mit seinen Forderungen
hoffnungslos in Minderheit. Die féderalistischen Konzessionen wurden
nicht nur beibehalten, sondern sogar noch vermehrt. —In Bern beherrschte
der persénliche Gegensatz zwischen Ochsenbein und Stimpfli die Dis-
kussion iiber die neue Bundesverfassung. Der eine wollte das, was sich
in den Verhandlungen als praktisch erreichbar erwiesen hatte, annehmen,
wihrend der andere an seinem zentralistischen Staatsideal festhielt und das
Projekt mit finanziellen Argumenten bekimpfte. Die Zeitungen beteilig-
ten sich eifrig und heftig an diesem persdnlichen Meinungsstreit und tru-
gen mit ihren Behauptungen und Gegenbehauptungen nicht wenig dazu
bei, das Volk zu verwirren. Die Folge davon war eine kligliche Stimm-
beteiligung, die den Wert des an sich eindeutigen Abstimmungsergeb-
nisses stark herabminderte. Immerhin hatte der politisch aktive Teil des
Bernervolkes deutlich bewiesen, dass er in Bundesfragen praktische, féde-
ralistische Losungen allen zentralistischen Idealen vorzog.

T «L’Helvétie» Nr.s52 (29.April) und TGR BE Nr.68 S.s: «Nein, ich mdchte
keinen Kanton Pruntrut, selbst wenn dessen Bestehen nur allein von meinem Willen
abhinge. Weder der Friede, noch das Gedeihen, noch eine gute Verwaltung kénnen
in einem kleinen Kantone herrschen.» Stockmars Opposition gegen den Art. § der
Bundesverfassung, der den Kantonen ihr Gebiet garantierte, entsprang durchaus
unitarischem Denken, denn diese Garantie verhinderte die Bildung eines Einheits-
staates! (In diesem Punkt sind die Deutungen bei Kasser, a.a.O., S.210 und von

Greyerz, Nation und Geschichte im bernischen Denken, S.311, Anm. 353 zu korri-
gicren.)

48



2. Ziirich

Ziirich stand unter den Kantonen, die sich zu Beginn der dreissiger Jahre
fiir die Bundesrevision einsetzten, in vorderster Linie, und das Ziircher-
volk zeigte durch verschiedene Petitionen, dass ihm diese Frage nicht
gleichgiiltic war. Am 10.Juni 1833 genehmigte der Ziircher Grosse Rat
den von der Tagsatzung fdderalistisch zurechtgestutzten Kommissions-
entwurf von 1832, doch betrachtete man nach der Verwerfung in Luzern
den Versuch als gescheitert und verzichtete auf eine Volksabstimmung.
In den folgenden Jahren suchte Ziirich durch Teilrevisionen wenigstens
gewisse dringende Verbesserungen zu retten, scheiterte aber sowohl am
unbeugsamen Widerstand der Revisionsgegner wie an der starrkdpfigen
Haltung der Befiirworter cines Verfassungsrates’. — 1839 vermochte die
aus kirchlichen und stidtischen Kreisen stammende Opposition im Kan-
ton die allzu ungestiim vorwirtsschreitenden Liberalen zu stiirzen. Eine
kleine Gruppe um J. C. Bluntschli versuchte, von Ziirich aus eine schwei-
zerische, zwischen und iiber den Radikalen einerseits und den Klerikal-
Konservativen anderseits stehende liberal-konservative Bewegung auf-
zubauen, die als vermittelnde Kraft die Parteikimpfe in der Schweiz iiber-
winden sollte. Allein diese Bemiithungen fanden in der Schweiz wenig
Anklang, ja ihre laue Haltung in den konfessionellen Streitfragen der Eid-
genossenschaft entzog der liberal-konservativen Ziircher Regierung im
eigenen Kanton den Boden unter den Fiissen, so dass Ende 1844 erneut die
Liberalen ans Ruder kamen. — Auf der Tagsatzung trat Ziirich nun ent-
schieden gegen Jesuiten und Sonderbund auf, und es unterstiitzte eine auf
legalem Weg durchzufiihrende, besonders die wirtschaftlichen Probleme
16sende Bundesreform2.

Biirgermeister Dr.Jonas Furrer, der unbestrittene Fiihrer der Ziircher
Freisinnigen, der politisch einen legal-liberalen Kurs verfolgte und bei

1R.E.A.Bd.1,S.364—388; Largiadér, Geschichte von Stadt und Landschaft Ziirich,
Bd.2, S.142; von Greyerz, Bundesstaatliche Reformversuche, S.182-193; Rappard,
2.2.0., S.95-101; Dejung/Stihli/Ganz, Jonas Furrer 1805-1861, S.107.

2 Dejung/Stihli/Ganz, a.a.O., S.171-182 und 192—2671; Isler, a.2.0., S.54-75;
Largiadér, Geschichte von Stadt und Landschaft Ziirich, Bd. 2, S. 140-161; von Mur-
alt, Ziirich im Schweizerbund, S.113-128; Bonjour, Die Griindung des Schwei-

zerischen Bundesstaates, S.62-66; Rimli, Sozialpolitische Ideen der Liberal-Konser-
vativen in der Schweiz (1815-1939), S.41-52.
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aller Entschiedenheit, mit der er seine Uberzeugung verfocht, es doch
mdglichst vermied, die Gegenpartei zu briiskieren, vertrat den Kanton
Ziirich 1847/48 an der Tagsatzung und in der Revisionskommission, wo
er eines der einflussreichsten Mitglieder war. Furrer war allen in der Luft
hiingenden Prinzipienerklirungen abhold. Er erstrebte praktische Refor-
men, deren Auswirkungen er durch prizise Formulierungen der einzelnen
Bestimmungen genau abzugrenzen suchte. In politischer Beziehung war
er eher zuriickhaltend, und er liess sich von dem geschichtlich Geworde-
nen leiten, um mdglichst weite Kreise des Schweizervolkes fiir die Reform
zu gewinnen: Offenbar auf den ziircherischen Erfahrungen von 1839
fusste seine Forderung nach einer Bundesgarantie gegen kantonale Revo-
lutionen; er wehrte sich beim Militir- und Unterrichtswesen gegen Uber-
griffe des Bundes in die kantonale Sphire, unterstiitzte die Garantie der
biirgerlichen Freiheitsrechte innerhalb gewisser Schranken, befiirwortete
die Ubertragung der Aussenpolitik an den Bund und war sogar mit der
Beibehaltung des alten Reprisentationsverhiltnisses einverstanden! Ent-
schieden bekimpfte er das Zweikammersystem, das thm praktisch un-
durchfiithrbar schien und dem er eine einzige Kammer mit kantonalem
Veto vorzog. — In wirtschaftlichen Fragen hingegen zeigte er sich aus-
gesprochen zentralistisch: die Schweiz sollte zum einheitlichen, Handel
und Industrie nach liberalen Grundsitzen weiten Spielraum lassenden
Wirtschaftsraum werden. Er stimmte prinzipiell einer Entschidigung fiir
die abzutretenden Zollrechte zu, wehrte sich jedoch aufs dusserste fiir eine
angemessene Beriicksichtigung der Interessen seines Kantons, der seine
innern Zolle aufgehoben und den Verkehr durch grossziigigen Strassen-
bau geférdert hatte; Ziirich wolle nicht dazu beitragen, den Staatshaus-
halt riickstindiger Kantone zu finanzieren. Er dringte auf bindende Zu-
sicherungen, dass der kiinftige Zolltarif nach freihindlerischen Grund-
sitzen aufgestellt werde, und bekimpfte, allerdings ohne Erfolg, im
Interesse der Ziircher Weinbauern das Ohmgeld. — Wenn auch
Furrers Bemithungen nicht immer Erfolg hatten, so ist doch festzu-
halten, dass der Ziircher Biirgermeister auf Formulierung und Inhalt
der neuen Bundesverfassung in vielen Punkten einen grossen Einfluss
austibte.
I Dejung/Stihli/Ganz, a.a. O., 5.286-317.
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Dass eine Umgestaltung der schweizerischen Staatsverhiltnisse dringend
notwendig geworden sei, anerkannten alle ziircherischen Zeitungen des
Jahres 1848, Sie dringten daher auf eine rasche Durchfithrung der Re-
visionZ oder rieten, sich auf das praktisch Erreichbare zu beschrinken, um
eine moglichst grosse Zahl von Kantonen dafiir zu gewinnen3. Die Bun-
desreform sollte nicht zur Streitfrage werden, «die man am Ende, anstatt
sich dariiber zu verstindigen, auf sich beruhen lisst oder als unschmied-
bares Eisen wieder auf die Seite wirft, wie das auch schon geschah. Strebe
man nach dem Besten, ist dieses nicht erhiltlich, nach dem Bessern, und
wo auch dieses nicht erreichbar wire, begniige man sich mit Gutem; aber
hiite man sich ja, ein Zerwiirfnis unter den Gesandtschaften, unter den
Kantonen herbeizuftihren4». Man hatte Vertrauen in die Revisionskom-
mission und liess sie arbeiten, ohne stindig mit Kritik ihre Beratungen zu
stdrens. Die von den ziircherischen Zeitungen vorgebrachten Reform-

I «Eidgendssische Zeitung» Nr. 1 (1.Januar): «Denn niemandem, der etwas tiefer
sicht, kann es verborgen bleiben, dass bei diesem michtigen Ruck, zu dessen Her-
vorbringung die buchstibliche Illegalitit des Sonderbunds als formelle, der populire
Hass gegen den Jesuitismus als materielle Handhabe gedient hat — der nichste prak-
tische Zweck zwar die Aufldsung des Sonderbunds, einschliesslich des Sturzes der
jetzt wirklich gefallenen Regierungen, gewesen ist, der eigentliche Ziel- und End-
punktaber in der Bundesrevision liegt, und zwar dieses letztere mit einer so zwingen-
den Notwendigkeit, dass die Leiter durch den Drang der Verhiltnisse selbst wiirden
iiberwiltigt werden, sollten sie sich ihm widersetzen wollen.» S.a. «NZZ» Nr.7
(7.Januar), «Winterthurer-Zeitung» Nr. 1 (3. Januar), «Freie Stimmen» Nr. 1
(5.Januar), «Der Landbote» Nr.1 (6.Januar).

2 «Freie Stimmen» Nr.1 (5.Januar): «Darum ungesiumt an die Bundesrevision —
und namentlich an Aufstellung einer kriftigen Zentralbeh6rde gedacht — aber auch
nicht bloss gedacht, sondern auch gehandelt!» S. a. «Der Landbote» Nr. 4 (27.Januar).

3 «NZZ» Nr.7 (7.Januar): «Je mehr die Revision auf das sich beschrinkt, was all-
gemein als unabweisbares Bediirfnis anerkannt wird, desto weniger wird der Egois-
mus einzelner Stindefiihrer dagegen vermogen und der Einfiithrung der revidierten
Bundesverfassung keine bedeutende Schwierigkeit im Wege stehen.» S. a. « Win-
terthurer-Zeitung» Nrn. 3 (10.Januar) und 4 (13.Januar).

4 « Winterthurer-Zeitung» Nr. 3 (10.Januar); s. a. «NZZ» Nr.7 (7.Januar).

5 « Winterthurer-Zeitung» Nr. 25 (27. Mirz) : «Die Aufgabe unseres Blattes finden
wir aber nicht darin, Opposition und Widerspruch gegen die Entwiirfe zu unter-
stiitzen, die von der Revisionskommission ausgehen.» S. a. Nr.18 (2.Mirz). Die
«Winterthurer-Zeitung» bedauerte, dass die «geheimen» Verhandlungen der Re-
visionskommission brithwarm in der Presse veroffentlicht wiirden. Sie erklirte, mit
ihrem Urteil zuriickhalten zu wollen, «bis die ganze Arbeit auf erlaubtem Wege und
offiziell vor uns liegt».
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wiinsche waren durchaus gemissigt und entsprachen ganz der von Furrer
in der Revisionskommission vertretenen Linie: Beschrinkung der Kan-
tonalsouverinitit, vor allem in wirtschaftlicher und aussenpolitischer Be-
zichung, Stirkung der Bundesgewalt und Anerkennung der in den libe-
ralen Kantonsverfassungen enthaltenen biirgerlichen Freiheitsrechte!.
Einzig in der Frage der kiinftigen eidgendssischen Legislative gingen die
Meinungen der Ziircher Zeitungen auseinander: Wihrend die «NZZ»
fand: «Der Zeit und der Einwirkung einer bessern Bundesverfassung,
welche die Kantone enger verbindet als bisher, mag es vorbehalten blei-
ben, den Geist zu wecken und zu verbreiten, der die Einfithrung einer
Reprisentation der Nation allein moglich macht und den wir gegenwirtig
an zu vielen Orten noch vermissen?», glaubte der «Landbote», dass dem
Volk eine Nationalreprisentation vorzuenthalten «ein politischer Selbst-
mord3» wire, und die «Ziircher Freitags Zeitung» erklirte hinwiederum,
die von Bern angestrebte Nationalvertretung kdnnte nur durch einen
«Eroberungskrieg des michtigen Bern und seines Anhangs gegen die klei-
nern Kantone+» verwirklicht werden. Das Zweikammersystem fand nur
den Beifall der «Eidgendssischen Zeitungs», die iibrigen Blitter konnten
sich damit nicht befreunden und befiirworteten wie Furrer in der Revi-
sionskommission eine einzige Kammer mit kantonalem Vetorechts.

Nur die konservative «Ziircher Freitags Zeitung» Biirklis nahm den
von der Revisionskommission vorgelegten Entwurf mit ablehnender
Gleichgiiltigkeit auf: «Bleibt der Entwurf Projekt, so bedauern wir nicht,

1 «NZZ» Nrn.39 (8.Februar), sz (21.Februar); «Eidgendssische Zeitung» Nr.2
(2.Januar); « Winterthurer-Zeitung» Nrn.12 (10.Februar) und 13 (14.Februar);
«Der Landbote» Nr. 2 (13.Januar).

2 ¢(NZZ» Nr. 8 (8.Januar).

3 «Der Landbote» Nr.12 (13. Mirz).

4 «Ziircher Freitags Zeitung» Nr. 12 (24. Mirz).

5 «Eidgendssische Zeitung» Nr. 28 (28. Januar).

6 «NZZ» Nrn.8 (8.Januar) und 92 (1.April); «Winterthurer-Zeitung» Nr.29
(10.April); «Der Landbote» Nr.12 (13.Mirz): « Allerdings wire schon die von der
Kommission beantragte Stirkung der Bundesgewalt auch mit Beibehaltung der bis-
herigen Kantonalvertretung ein unverkennbar grosser Fortschritt, aber dennoch ein
blosses Flickwerk, wobei stets die gefihrliche Mdglichkeit gegeben wire, dass eine
unbedeutende Minderheit der grossen Mehrheit der Nation das Gesetz machen

konnte!» — Die « NZZ» und die « Winterthurer-Zeitung» verdffentlichten allerdings
auch Einsendungen zugunsten des Zweikammersystems.
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dass uns der Raum fehlt, ihn mitzuteilen; tritt aber die Wahrscheinlich-
keit einer Verwirklichung ein, so wird sich die Gelegenheit noch oft und
bald zeigen, darauf zuriickzukommen.» Sie betonte, dass auch nach An-
sicht liberaler Zeitungen der Entwurf vieles enthalte, was entweder iiber-
haupt nicht oder nur mit grossen Nachteilen fiir die Kantone ausgefiihrt
werden kénne. Da man aber auf ihre Meinung doch nicht hore, verzichte
sie darauf, sich zu dussern. — Die rechtsstechende «Eidgendssische Zeitung»
machte sich die Ansichten des «Erzihlers» aus St.Gallen zu cigen und
mahnte Liberale und Konservative, das ausgewogene Kompromisswerk
nicht durch eigensinniges Beharren auf extremen Standpunkten zu ge-
fihrden?. — Auch der liberale «Landbote», der sich inzwischen von der
Zweckmissigkeit des Zweikammersystems hatte {iberzeugen lassen,
sprach sich fiir den Entwurf aus, doch fiirchtete er, es werde nichts heraus-
kommen, wenn «das Projekt erst unter die Schere aller 25 Instruktions-
behérden der Schweiz kommen und hier wieder neuerdings beschnitten
und verstimmelt werden sollte3». Er schlug darum vor, es einem Ver-
fassungsrat zur Priifung vorzulegen, und dessen Ergebnis direkt der Volks-
abstimmung zu unterbreiten. — Das Zweikammersystem war fir die
« Winterthurer-Zeitung» der Stein des Anstosses, «verwerfen aber soll und
darf Ziirich den Bundesvertrag nicht, auch um dieses Ubelstandes willen
nicht#». — Selbst die sonst recht radikale Ansichten vertretenden «Freien
Stimmen» erklirten: « Obwohl wir nach grésst moglicher Zentralisation
unserer vaterlindischen Institutionen streben, so sehen wir doch die Un-
mdglichkeit, die Schweiz dermalen in einen Einheitsstaat umzubilden,
vollstindig ein, und wir wiirden uns darum mit dem Entwurfe der Tag-
satzungskommission fiir einstweilen von Herzen gerne begniigen, zumal
uns dadurch der Weg zu Verbesserungen und grésserer Zentralisation ge-
bahnt erschiene, auf welchem wir mit Zeit und Weile unsere Bundesver-

1 «Ziircher Freitags Zeitung» Nr. 16 (21. April), s. a. Nr.17 (28. April): «... dass wir
aber tiber diese Angelegenheit etwas stille sind, geschieht darum, weil wir fiihlen,
dass es nun allein an den Gottern des Tages [d.h. an der Regierungspartei] ist, die
Geschicke der Schweiz zu ordnen, und dass jedes Widerreden von anderer Seite her,
und wiire es auch noch so richtig, unniitz wire.»

z «Eidgendssische Zeitung» Nr.119 (30. April).

3 «Der Landbote» Nr. 17 (27. April).

4 « Winterthurer-Zeitung» Nr. 34 (27. April), s. a. Nr.29 (Io April).
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fassung verbessern und vervollkommnen kdnnten®.» - Am meisten hatte
die «Neue Ziircher-Zeitung» am Entwurf auszusetzen. Sie kritisierte das
Zweikammersystem, die Verewigung des von der Tagsatzung nie an-
erkannten Ohmgelds, das System der Zollentschidigung und die Errich-
tung eidgendssischer Lehranstalten; daneben liess sie auch mehrere refor-
mierte Geistliche zu Wort kommen, die mehr oder weniger heftig gegen
den Artikel 59 protestierten, der sie von der Wahl in den Nationalrat aus-
schloss. Trotz dieser Miangel wiinschte sie aber keineswegs eine Verwer-
fung des Projekts, im Gegenteil: «Ziirich wird durch den neuen Bund
materiell und geistig wenig gewinnen; die politischen Vorteile aber geben
den Ausschlag. Dass die Schweiz gegen aussen kriftig dastehe, dass im
Innern die Wohlfahrt allgemeiner werde, ist eine Bestrebung, die grosse
Opfer wert ist2.» — Die ziircherischen Zeitungen zeigten in der Bundes-
revisionsfrage eine ausgesprochen gemissigte Haltung und ein grosses Ver-
stindnis fiir die schwierige Aufgabe der Revisionskommission. Ihre Kritik
war sachlich und zuriickhaltend, sie verzichteten auf doktrinire Forde-
rungen und blieben stets bereit, ihre Wiinsche zuriickzustellen, wenn das
Gelingen der Bundesrevision dadurch gefihrdet wiirde. Darum fand auch
die Idee, einen Verfassungsrat mit der Ausarbeitung eines neuen Bundes-
projekts zu beauftragen, in der Ziircher Presse keinen Anklang3.

Der Regierungsrat begann schon am 18. April mit der Behandlung des
Bundesrevisionsentwurfs, doch herrschte in dieser Frage unter den drei-
zehn Mitgliedern nicht ungetriibte Harmonie. Ihre Tendenz, nur das Er-
reichbare anzustreben, stiess bei der Grossratskommission, die den Ent-
wurf und die Antrige der Regierung so eingehend priifte, dass sogar die
Sitzung des Grossen Rats um zwei Tage hinausgeschoben werden musste,
auf wenig Verstindnis+.

I «Freie Stimmen» Nr. 18 (3.Mai); s. a. Nr.15 (12. April) und Nr. 16 (19. April);
«Der Deutsche und der Englinder haben mehr dhnliches im Leben und Weben als
der Ziircher und der Berner.» Mit diesem Argument wandte sie sich deutlich gegen
die Einheitsstaatspropaganda aus Bern. (Nr. 18, 3. Mai.)

2 «NZZ» Nr.123 (2. Mai), s. a. Nrn. 109 (18. April), 113 (22. April), 119 (28. April),
126 (5. Mai) und 128 (7. Mai).

3 «NZZ» Nr.123 (2. Mai) und « Winterthurer-Zeitung» Nr. 24 (29. Mirz).

4+ «NZZ» Nr.133 (12.Mai) und Isler, a.a.O., S.96 und 98. Regierungsrat Riitti-
mann wollte sogar zuriicktreten, kam aber auf Bitten von Furrer auf seinen Ent-
schluss zurtick.
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Die Kommission des Grossen Rates fand, dass ihre Abinderungsan-
trige «der Gesandtschaft nichtals bestimmende Redaktion vorgeschrieben
werden sollten, sondern dass sie nur die Bestimmung haben kdnnen, der
Gesandtschaft die Richtung zu bezeichnen, der sie mdglichst nahe folgen
soll™». Sie sah jedoch am Entwurf vieles zu verbessern und war bestrebt,
den einzelnen Artikeln eine bestimmte, eindeutige Fassung zu geben. Die
vollstindige Zentralisation des Militirwesens schien ihr zu weit zu gehen,
denn dieses System koste zu viel, belaste namentlich die Mannschaft der
Infanterie und Iihme den gesunden militirischen Wetteifer der Kantone.
Der Errichtung eidgendssischer Lehranstalten konnte sie nicht zustimmen,
da sie fand, der Kanton Ziirich, der selbst viel fiir sein Unterrichtswesen
leiste, habe kein Interesse, die Schulreform fiir andere Kantone zu finan-
zieren. Die Antrige des Regierungsrates tiber das Zollwesen krempelte sie
vollstindig um und stellte den Grundsatz auf: «Der Zollertrag soll zu-
nichst verwendet werden, den Kantonen den Unterhalt der wichtigern
und allgemeinern Verkehrsstrassen und die Verzinsung des Baukapitals
mdglichst zu erleichtern. Die Mehreinnahme fliesst in die Bundeskasse und
wird, im Falle die letztere derselben nicht bedarf, nach dem Massstab der
Bevdlkerung unter die Kantone verteilt. Die Bundesgesetzgebung wird
den Umfang jener Entschidigung bestimmenz.» Weiter diirften die
Grenzgebiihren — das war die einzige Bestimmung, die vom regierungs-
ritlichen Antrag iibrigblieb — nicht erhdht und die Konsumogebiihren
nicht mehr bezogen werden. Dafiir war die Kommission mit der ent-
schidigungslosen Abtretung des Postregals einverstanden. Die Verpflich-
tung des Bundes, einen einheitlichen Miinzfuss festzusetzen, wollte man
streichen, hingegen das bereits durch ein Konkordat in mehreren Kan-
tonen eingefithrte Mass- und Gewichtssystem verbindlich erkliren. Bei
den Bestimmungen iiber die biirgerlichen Freiheitsrechte solle der Nieder-
gelassene dem Kantonsbiirger vollig gleichgestellt, die Religionsfreiheit
uneingeschrinkt gewihrleistet, dem Bund ein Aufsichtsrecht {iber die
kantonale Pressegesetzgebung eingeriumt und die Vereinsfreiheit garan-
tiert werden; zudem sei das Jesuitenverbot in die Bundesverfassung auf-

I Bericht und Antrag der zur Priifung der Bundesrevision bestellten Kommission

an den Grossen Rat (8. Mai 1848).
2PGR ZH 12. Mai.
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zunehmen. Mehrheitlich besorgte die Kommission, «dass das Zweikam-
mersystem den bisherigen bedenklichen Zustand der eidgendssischen An-
gelegenheiten nicht nur nicht verbessern, sondern eher noch verschlim-
mern mochte ». Sie schlug daher vor, den Stinderat durch ein kantonales
Veto zu ersetzen, und wenn dieser Antrag nicht durchdringe, solle der
Stinderatauf 2§ Mitglieder reduziert und eine Bestimmungaufgenommen
werden, dass auf Anregung der einen oder andern Kammer gemeinsame
Beratungen stattzufinden hitten. Besonders diesen letzten Zusatz hielt sie
«fiir eine wesentliche und notwendige Verbesserung des Zweikammer-
systems?». Eine erste Kommissionsminderheit trat hingegen fiir das Zwei-
kammersystemein, eineandere fiir eine der Mediation #hnliche Vertretung.

Am 11. und 12.Mai trat der Ziircher Grosse Rat zur Beratung des von
der Revisionskommission vorgelegten Bundesverfassungsentwurfs zu-
sammen?. In seiner Erdffnungsansprache wies der Prisident, Dr. Alfred
Escher, daraufhin, dass der angestrebten Zentralisation die Grundsitzlich-
keit mangle, doch diirfe man sich nicht auf extreme Ansichten fes’degen.
Kompromissbereitschaft sei notwendig, aber «von der Forderung einer
gehorigen Reprisentation der schweizerischen Nation im Gegensatze zu
den Kantonen, von der Forderung einer gerechten, alte Unbill sithnenden
und nicht etwa verewigenden Losung der materiellen Fragen, von der
Forderung einer wesentlichen Erleichterung der Revision der Bundesver-
fassung fiir die Zukunft diirfen wir unter keinen Umstinden abgehen...3».
Biirgermeister Furrer betonte als Referent die Notwendigkeit einer Bun-
desrevision und ging auf die verschiedenen Probleme, die Reprisenta-
tionsfrage, das System der Zollentschidigung, die Errichtung eidgends-
sischer Lehranstalten und die Zentralisation des Militirs, niher ein. In der
artikelweisen Beratung folgte der Grosse Rat Punkt fiir Punkt den An-
trigen der vorberatenden Kommission. Alle Bemiihungen fiir eine zahlen-
missige Verstirkung des Militirs und die Errichtung einer eidgendssischen
Waffenfabrik, zugunsten des Baus &ffentlicher Werke durch den Bund,

I Bericht und Antrag der zur Priifung der Bundesrevision bestellten Kommission
an den Grossen Rat (8. Mai 1848).

2 PGR ZH 11. und 12.Mai; s. a. «NZZ» Nrn.133 (12.Mai), 134 (13.Mai), 135
(14.Mai) und «Eidgendssische Zeitung» Nrn.131 (12.Mai), 132 (13.Mai), 133

(14.Mai), 134 (15.Mai).
3 Escher, Erofinungsrede, 11. Mai 1848.
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fiir die eidgendssische Hochschule, fiir ein Lotterieverbot, fiir das Zwei-
kammersystem oder fiir die teilweise Beibehaltung der Instruktion des
Stinderats waren vergebens. — Die Verhandlungen des Grossen Rats wur-
den in einer niichternen, leidenschaftslosen Atmosphire gefiihrt, da die
Bundesrevision in Ziirich keine Parteifrage war. Die Haltung Furrers, der
seine Enttiuschung iiber den bisherigen Verlauf der Bundesrevision nicht
zuriickhielt, farbte auch auf die Stimmung im Grossen Rat ab, so dass es
manchmal schien, als ob die allgemeine Vollmacht fiir die Gesandtschaft
wichtiger wire als die besondern Wiinsche Ziirichs. So konnten radikale
Ideen gar nicht aufkommen: niemand sprach von einem Einheitsstaat,
den anfangs gestellten Antrag, fiir die Wahl eines Verfassungsrats einzu-
treten, liess man fallen, und der Vorschlag des Winterthurer Verhor-
richters Dubs, des spiteren Bundesrats, an Stelle der kantonalen Geld-
kontingente eine direkte Bundessteuer vorzuschen (!), wurde zuriick-
gezogen, bevor man dariiber abzustimmen hatte. Der Ziircher Grosse Rat
schien, im Bestreben, der Bundesrevision keine Steine in den Weg zu
legen, nur seine wirtschaftlichen Interessen mit Nachdruck verfechten zu
wollen, wihrend er es der Gesandtschaft tiberliess, die tibrigen Begehren
den Umstinden entsprechend zu vertreten .

An der Tagsatzung blieben alle wesentlichen Antrige Ziirichs in Min-
derheit, obschon Furrer, derseit dem 2. Juniseinen Amtskollegen Dr. Zehn-
der abgeldst hatte, sich wie ein Verzweifelter fiir den ziircherischen Stand-
punkt wehrte. Einzig in der Frage der Zollentschidigung kam man den
Begehren Ziirichs etwas entgegen und setzte den Anteil der Kantone am
Zollertrag um einen Batzen pro Kopfhinauf. Enttiuscht von diesem Miss-
erfolg schrieb darum Furrer am 24.Juni dem Ziircher Regierungsrat, er
sei in allen wichtigen Fragen unterlegen, ja es sei zu befiirchten, dass in
zehn Jahren wieder eine Menge neuer Strassenzolle eingefiihrt sei; er wisse
nur noch ein Mittel: der Grosse Rat solle die Gesandtschaft unverziiglich
ermichtigen, das Projekt zu verwerfen. Doch die Ermichtigung blieb aus,
und Ziirich stimmte am 27. Juni mit 12!/, andern Kantonen fiir Annahme?.

1 Vgl. a. «Eidgenossische Zeitung» Nrn. 135 (16. Mai), 138 (19. Mai), 140 (21, Mai)
und 142 (23.Mai).

2 Dejung/Stihli/Ganz, a.a. O., S.319-323 und Brief Furrers an den Ziircher Re-
gierungsrat vom 24. Juni 1848.
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Die Tagsatzungsverhandlungen fanden bei den ziircherischen Zeitun-
gen ein sehr geringes Echo. Einzig die Rechtsstellung der Juden und die
materiellen Fragen, die die «Eidgendssische Zeitung», unterstiitzt vom
«Landboten», aus Sorge um das Gelingen der Revision der kiinftigen
Bundesgesetzgebung zuweisen wollte, wenn man sich nicht verstindigen
kénne, gaben Anlass zu kurzen Kommentaren®. — Die liberalen Blitter
hatten alle einen neuen Bund gewiinscht, sie hatten bereits den ersten Ent-
wurf positiv beurteilt und mit eigenen Wiinschen und Begehren zuriick-
gehalten, um das Revisionswerk nicht zu gefihrden, und darum nahmen
sie auch den von der Tagsatzung nur wenig abgeinderten Bundesver-
fassungsentwurf giinstig auf: «Jedenfalls ist die neue Bundesverfassung,
wenn auch nicht als vollkommen, doch als gewaltiger Fortschritt in un-
seren vaterlindischen Verhiltnissen zu betrachten, und immerhin bleibt
die allmilige Verbesserung auf dem Wege der Revision noch maglich2.»
Der grosse Fortschritt gegeniiber dem alten Bundesvertrag, die nationale
Entstehung und die Garantie gegen kantonale Revolutionen waren ihnen
angesichts der unsicheren politischen Verhiltnisse und der bei einer Ver-
werfung zu erwartenden Unruhen im Innern der Schweiz Grund genug,
der neuen Bundesverfassung zuzustimmen. Fiir die radikale Opposition
aus Ost und West hatte ihr kriftiger patriotischer Sinn wenig Verstindnis.
Hingegen dringten sie auf eine rasche Entscheidung: «Ziirich, dessen
Stimme auch in dieser hochwichtigen Angelegenheit nicht ohne bedeu-
tendes Gewicht ist, hat die vaterlindische Pflicht auf sich, bei der Abstim-
mung und Annahme des Bundeswerkes mit gutem Beispiele voranzu-
gehend.» Die konservative «Ziircher Freitags Zeitung» dagegen be-
dauerte, dass man sich nicht Zeit zu einer genauern Priifung nehmen wolle,
und sie stellte resigniert fest: «Der Hoffnungen und der Erwartungen von
dem neuen Bunde sind jetzt vielerlei; dass die Vorteile von den Nachteilen
iiberwogen werden kdnnten, kommt niemandem in den Sinn. Es wire

I «Eidgenossische Zeitung» Nr.144 (23.Mai); «Der Landbote» Nr.21 (25. Mai)
und 22 (1.Juni); «Freie Stimmen» Nr.23 (7.Juni); « Winterthurer-Zeitung» Nrn. 43
(29.Mai) und 45 (5.Juni).

2 «Der Landbote» Nr.27 (6.Juli); s. a. Nrn.28 (13.Juli) und 29 (20.Juli); «NZZ»
Nmm.184 (2.Juli), 197 (15.Juli) und 201 (19.Juli); «Allgemeiner Anzeiger von
Uster» Nr. 28 (8.]Juli).

3 «Der Landbote» Nr.27 (6.Juli); s. a. «NZZ» Nr.184 (2.Juli).
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auch unniitz, dariiber zu griibeln. Die Bundesrevision ist nun einmal als
Bediirfnis der Zeit erklirt, und daher muss sie stattfinden, ob Heil oder
Verderben daraus folge®.»

Einstimmig empfahl die Ziircher Regierung dem Grossen Rat die An-~
nahme der neuen Bundesverfassung. Sie erinnerte daran, dass es ein Kom-
promisswerk sei, das man nicht mit dem Massstab des Ideals messen diirfe,
und mahnte: «Esist weder klug noch ratsam, einen Fortschritt darum von
der Hand zu weisen, weil er zur Zeit nicht so weit geht, als man wiinschen
mochtez.»

Der Grosse Rat trat am 21.Juni in einer Atmosphire volliger Einigkeit
zur Abstimmung {iber die neue Bundesverfassung zusammen3. Nur vier
Redner, die gleichzeitig vier verschiedene Parteigruppen im Grossen Rat
reprisentierten, dusserten sich in der Diskussion: Alfred Escher, der seinen
zentralistischen Liberalismus nicht verleugnete, wies in seiner Erdfinungs-
ansprache auf die zu erwartenden Nachteile hin und deutete an, dass er
einen Einheitsstaat vorgezogen hitte, empfahl aber angesichts der poli-
tischen Verhiltnisse im In- und Ausland den neuen Bund als einen Uber-
gangzu einer noch grosseren Zentralisation zur Annahme. —Biirgermeister
Dr. Furrer betonte: «Es sei nicht gesagt, dass alles nach unserm Kopf ent-
schieden werden miisse#.» Ohne die Mingel des Entwurfs zu verkennen,
trat er mit Wirme dafiir ein, weil er ihm als das erreichbare Beste erschien.
— Fiir die Konservativen stimmte alt Biirgermeister von Muralt der Bun-
desverfassung zu, obschon man den Wiinschen Ziirichs zu wenig Rech-
nung getragen habe, denn sie vereinige wieder alle Kantone unter einem
Bund und mache dem herrschenden gesetzlosen Zustand ein Ende. — Und
der alte Demokrat Sidler, der noch fiir den Kanton Zug den Bundesver-
trag von 1815 unterzeichnet hatte, begriisste freudig das Revisionswerk. —
Einstimmig — ein gegen den neuen Bund eingestelltes Grossratsmitglied

1 «Ziircher Freitags Zeitung» Nr.29 (21.Juli), s. a. Nr. 30 (28.Juli).

2 Weisungen des Regierungsrates an den hohen Grossen Rat betreffend den Ent-
wurf der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (18.Juli 1848);
s. 2. «NZZ» Nr.196 (14.Juli).

3PGR ZH 21.Juni; s. a. «NZZ» Nr.204 (22.]Juli); «Der Landbote» Nr. 30 (27. Juli);
«Eidgendssische Zeitung» Nr.205 (26.Juli); Largiadér, Die ziircherische Volks-
abstimmung iiber die Bundesverfassung, in: «NZZ» 1948/1643.

4 «INZZ» Nr.204 (22.]Juli).
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aus Minnedorf hatte sogar seinen Riicktritt eingereicht, um eine einhellige
Annahme zu ermdglichen! — empfahl der Grosse Rat von Ziirich dem
Volk die Annahme der Bundesverfassung.

Das bedeutendste Schriftstiick in der Abstimmungspropaganda war
zweifellos der zwar etwas umfangreich ausgefallene « Beleuchtende Bericht
tiber den Entwurf einer neuen eidgendssischen Bundesverfassung», in dem
Biirgermeister Dr. Furrer seinen Mitbiirgern die wesentlichsten Bestim-~
mungen, die Vor- und Nachteile und die Griinde fiir die Annahme dar-
legte. Der Regierungsrat liess 20000 Exemplare dieses Berichts drucken
und im Kanton verteilen, und auch die Zeitungen trugen zu seiner Ver-
breitung bei, indem sie cinzelne Teile abdruckten®. — Neben den poli-
tischen Zeitungen schalteten sich vor der Abstimmung auch die Anzeige-
blitter von der Landschaft in die Propaganda ein. Mit Ausnahme
der «Ziircher Freitags Zeitung», die ihre Leser daran erinnerte, vorher
an die grossen, ihnen zugemuteten Opfer zu denken, denn hinterher
niitze alles Jammern nichts mehr?, trat die gesamte Ziircher Presse fiir
die Annahme ein3. Sie wies auf die Fortschritte des neuen Bundes und
auf die Gefahren bei einer Verwerfung hin, appellierte an den patrio-
tischen Sinn der Ziircher, wobei einige freundeidgendssische Seiten-
hiebe auf die wegen materieller Vor- und Nachteile miteinander
rechtenden Berner nicht fehlten4, und sie mahnte zu grosser Stimm-~
beteiligung, damit die ziircherische Volksabstimmung fir die andern
Kantone zu einem eindriicklichen Beispiel echt vaterlindischen Den-

kens werde.

1 Furrer, Beleuchtender Bericht; s. a. Dejung/Stihli/Ganz, a.a.O., S.324-327;
«Eidgendssische Zeitung» Nrn.208 (29.]Juli) bis 212 (2. August); «NZZ» Nrn.210
(28.Juli) bis 212 (30. Juli).

2 «Ziircher Freitags Zeitung» Nr.31 (4. August).

3 «NZZ» Nrn.208 (26.Juli), 214 (1. August), 218 (5. August); «Eidgendssische
Zeitung» Nrn.205 (26.Juli); «Der Landbote» Nrn.3o (27.Juli), 31 (3.August);
«Freie Stimmen» Nr. 30 (26.Juli), 31 (2. August); «Anzeiger aus dem Bezirk Affol-
tern» Nr. 31 (29. Juli) ; « Allgemeiner Anzeiger von Uster» Nr. 32 (5. August) ; « Allge-
meiner Anzeiger vom Ziirichsee» Nrn. 31 (29.Juli) und 32 (5. August).

4 «Der Landbote» Nr.29 (20.]Juli): «In dem ziircher’schen Antrag sechen wir die
Aufopferung kantonaler Vorteile zum Besten des Gesamtvaterlandes, — in dem
Mehrheitsantrage von Bern einen bis auf die dusserste Spitze getriebenen Kantonal-
egoismus und ein verderbliches Parteiwesen!» S. a. «Freie Stimmen» Nr. 30 (26.Juli).
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Am 6. August nahm das Ziirchervolk die neue Bundesverfassung bei
einer Stimmbeteiligung von knapp 47% mit der iiberwiltigenden Mehr-
heit von 25119 Ja gegen 2517 Nein an. Nur zwei Gemeinden verwarfen,
wobei sich die eine eine Woche spiter erst noch anders besann und in der
zweiten Abstimmung klar annahm. Die Singervereine halfen an vielen
Orten mit, die Abstimmung zu einer patriotischen Feier zu gestalten, und
am Abend wurde mit Héhenfeuern und Béllerschiissen die Annahme ge-
feiert. Die verwerfenden Stimmen stammten im Seegebiet hauptsichlich
von ecinigen iiber die Beibehaltung des Ohmgelds verirgerten Wein-
bauern, wihrend im Ziircher Oberland der «Septembergeist» gespuke
haben diirfte™.

In der Bundesrevisionsfrage war Ziirich von Anfang an bestrebt ge-
wesen, klug abgewogene Mittellsungen zu vertreten, auf die sich radi-
kaler und konservativer Gesinnte einigen konnten. Es wiinschte vor allem
eine wirtschaftliche Vereinheitlichung, wihrend ihm die politische Zen-
tralisation weniger bedeutungsvoll erschien. Doch vertrat es seine Inter-
essen nicht mit doktrinirem Starrsinn, sondern war auch bereit, nachzu-
geben, um der Bundesrevision nicht unnétig Steine in den Weg zulegen. —
Presse und Behorden waren in diesem Punkt vollig einig, und sie zeigten
in ihrem Urteil iiber den Entwurf der Revisionskommission grosses Ver-
stindnis fiir die schwierige Aufgabe. Sie wiinschten unbedingt eine neue
Bundesverfassung und sahen ein, dass nur eine kompromissbereite Hal-
tung zum Erfolg fithre, dass Ziirich notwendigerweise Opfer bringen
miisse im Interesse des Ganzen. Im Bewusstsein ihrer Stellung und Be-
deutung in der Eidgenossenschaft fiihlten sie sich verpflichtet, mit dem
guten Beispiel voranzugehen und den iibrigen Kantonen zu zeigen, dass
Ziirich als grosser Kanton seine Wiinsche und seine Bedenken zuriickzu-
stellen wisse, wenn das Wohl des Vaterlandes es verlange. — Diese natio-
nale Gesinnung zeigte auch das Ziirchervolk, das am 6. August mit tiber-
wiltigender Mehrheit der Empfehlung seiner Behorden folgte und die
neue Bundesverfassung annahm.

I Largiadeér, Die ziircherische Volksabstimmung iiber die Bundesverfassung, in:
«INZZ»1948/1643 ; «NZZ»Nrn. 221 (8. August) und 222 (9. August) ; « Eidgendssische
Zeitung» Nrn. 217 (7. August) und 218 (8. August) ; « Der Landbote» Nrn. 32 (10. Au-
gust) und 33 (17. August); «Freie Stimmen» Nrn. 32 (9. August) und 33 (16. August).
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Die Stellungnahme von Bern und Ziirich in der Bundesrevisionsfrage
fand in den tibrigen Kantonen starke Beachtung, wobei der Haltung des
Vororts Bern in der ganzen Schweiz eine entscheidende Bedeutung zu-
kam, wihrend das Beispiel von Ziirich vor allem in der Ostschweiz
wirkte!. Die beiden Kantone verfolgten indessen bei der Bundesreform
durchaus verschiedene Ziele: Die bernischen Radikalen dringten beson-
dersauf eine politische Zentralisation und bereiteten mitihren doktriniren
Forderungen und einheitsstaatlichen Idealen verschiedentlich grosse
Schwierigkeiten. Die Liberalen in Ziirich dagegen stellten ihre wirtschaft-
lichen Interessen in den Vordergrund und begniigten sich mit dem erreich-
baren Guten. Nach langem Vorrechnen der méglichen Vor- und Nach-
teile in Bern und wenigen staatsminnisch zustimmenden Voten in Ziirich
nahmen schliesslich die Grossen Rite der beiden Kantone die neue Bundes-
verfassung an, und das Volk folgte den Empfehlungen und dem Beispiel
seiner Behorden. Sowohl in Bern wie in Ziirich war diese Zustimmung
ein grosses persdnliches Verdienst der fithrenden Politiker Ochsenbein
und Furrer, von deren staatsminnischen Einsicht und vaterlindischen Ge-
sinnung sich das Volk bei seinem Entscheid leiten liess.

I Die Eroffnungsrede Eschers im Ziircher Grossen Rat gab z.B. den Ausschlag,

dass die liberalen Zentralisten um den «St. Galler-Boten» sich fiir die Zustimmung
zur neuen Bundesverfassung entschieden. Vgl. «St. Galler-Bote» Nr. 35 (29.Juli).
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III. DIE OSTSCHWEIZ

1. Thurgau

Am 25.Mai 1831 hatte der Kanton Thurgau das Begehren gestellt, es sei
der eidgendssische Bund nationaler, zeitgemisser und kriftiger zu gestal-
ten, und damit war die Bundesrevisionsdiskussion ausgel@st worden, die
bis 1848 nicht mehr verstummen sollte. Vom Anfang bis zum Ende unter-
stiitzte der Thurgau die Reformbewegung restlos. Er stand in allen eid-
gendssischen Fragen der dreissiger und vierziger Jahre entschieden auf der
Seite der Radikalen, und die fortschrittsgliubigen Thurgauer begeisterten
sichim Kampf gegen Jesuiten und Sonderbund fiir die lingst fillige Ande-
rung des Bundesvertrags. Und auf der Tagsatzung genoss der Kanton bald
einmal dank der rhetorischen Meisterschaft und der griindlichen Sach-
kenntnisse Johann Conrad Kerns ein grosses Ansechen.

Seit der Verfassungsrevision von 1837 besass Johann Conrad Kern einen
dominierenden Einfluss auf das politische Geschehen im Kanton, und be-
sonders in eidgendssischen Fragen war seine Haltung ausschlaggebend.
Als gewandter Parlamentarier spielte er auf der Tagsatzung eine wichtige
Rolle und wurde seit 1845 in alle entscheidenden Kommissionen gew#hlt.
In der Bundesrevisionskommission trat er nicht als einer der fruchtbarsten
und titigsten K6pfe in Erscheinung. Er sprach sich gegen den Kloster-
artikel aus und wiinschte, dass der Bund etwas fiir das Unterrichtswesen
tue. Bei Post und Zoll trat er fiir eine mdglichst weitgehende Zentralisa-
tion ein, doch griff er nur wenig und in vermittelndem Sinn in das Mark-
ten zwischen Industrie-, Handels- und Agrarkantonen ein. Auch in der
Reprisentationsfrage blieb er unbeteiligt, nachdem die Anderung des Ver-
tretungsverhiltnisses grundsitzlich beschlossen worden war. Kerns grosse
Bedeutung lag vielmehr in der Vermittlung, in der geistigen Beweglich-
keit, mit der er das Ergebnis ausftihrlicher Diskussionen zusammenzu-

fassen verstandz.

1 Hiberlin-Schaltenegger, Geschichte des Kantons Thurgau von 1798-1849,
S.175-275; Herdi, Geschichte des Thurgaus, S.280-315; Schoop, Der Kanton
Thurgau 1803-1953, S.83-110; Rappard, a.a.O., S.71ff. und S.97-105.

2 Schlatter, J.C.Kern, S.61—79 und 134.
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Alle drei thurgauischen Zeitungen des Jahres 1848 waren von der Not-
wendigkeit einer umfassenden Bundesrevision tiberzeugt, und es schien
ihnen bedenklich, dass die Revisionskommission ihre Arbeit nicht unver-
ziiglich aufgenommen habe: «Ein neuer Augenblick ist da: mdchte man
ihn nicht versiumen, m&chte man nur das Eisen schmieden, weil es noch
warm ist’.» In der Frage, wie sehr und in welcher Richtung der alte Bun-
desvertrag umgestaltet werden solle, gingen ihre Ansichten allerdings zum
Teil recht weit auseinander. — Der « Wichter» empfahl ein behutsames
Vorgehen auf der Basis des Projekts von 1832/33: « Will man im Ernste
revidieren und der Revision Erfolg sichern, so muss man nach unserer An-
sicht wenigstens noch an der bisherigen foderalen Grundlage festhalten,
diese nur besser ausbilden, fiir eine gehorige Organisation der Bundes-
gewalt und wo moglich Abschaffung des dermaligen Vorortssystemes,
fiir eine grassere Einigung in den materiellen Fragen, fiir eine allgemeine
Anwendung des Niederlassungsrechtes und besonders fiir Streichung des
§ 12 der bisherigen Bundesakte sorgen. Dann schon diirften wir einer
bessern Zukunft entgegengehen?.» In seinem Bestreben, méglichst alle
Bevolkerungskreise fiir die Reform zu gewinnen, war er sogar bereit, auf
die Aufnahme strittiger Punkte wie Niederlassungs-, Presse- und Reli-
gionsfreiheit in die Bundesverfassung zu verzichten3. Mit dem Zwei-
kammersystem konnte er sich nicht befreunden, und die Nachricht von
dessen Annahme in der Revisionskommission nahm er mit einem re-
signierten «je nun, der Schritt ist geschehen#», zur Kenntnis. Viel Gewicht
legte er hingegen auf die wirtschaftliche Zentralisation und auf eine ge-
samtschweizerische Handelspolitiks. Seine grundsitzliche Haltung zur

1 «Der Wichter» Nr.6 (13.Januar); s. a. « Thurgauer Zeitung» Nr. 30 (4. Februar);
«Sowohl in als ausser der Schweiz findet die gegenwirtige Langsamkeit, wo nicht
Untitigkeit der Tagsatzung in Anbahnung besserer Bundesverhiltnisse immer lau-
tern Tadel...»; s. a. «Der Volksmann» Nrn. 11 (8.Februar) und 13 (15.Februar).

2 «Der Wichter» Nr. 6 (13.Januar); s. a. Nr.24 (24. Februar).

3 «Der Wichter» Nr.11 (24.Januar).

4 «Der Wichter» Nr. 39 (30. Mirz); s. a. Nrn. 16 (5.Februar) und 40 (1. April).

5«Der Wichter» Nrn.1 (1.Januar), 3 (6.Januar) und 21 (17.Februar) und Nr. s
(10.Januar); «Wir fithren Krieg um die Jesuiten, um die Religion, um die Rats-
herrenstiihle in der Urschweiz, um Sonderbiindeleien und winzige Souverinitits-
rechte, und lassen uns dafiir von den Nachbarn Komplimente machen, als seien wir
die grossen Vorkimpfer der Freiheit und des Rechtes; aber zur Férderung unseres
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Bundesrevision fasste er in den Worten zusammen : « Wir erschrecken vor
dem Worte ,Flickwerk® nicht, zumal es dem Kundigen nicht entgehen
wird, dass auch unsere Vorschlige tiefgehende Verinderungen bedingen.
Nicht jeder Dreinschnitt wird um deswillen, weil er mdglichst gross ist
oder gar iiber den Ozean hergeholt wurde, ein Meisterstiick. Es hat immer
etwas Bedenkliches, mit den Bildungsformen eines Volkes sogenannte
kiihne Versuche vorzunehmen*.» — Auch die « Thurgauer Zeitung» wollte
nicht, dass die kiinftige Bundesverfassung den Stempel einer einzigen Par-
tei trage. Sie war aber auch nicht fiir Flickwerk und befiirwortete eine
weitblickende, durchgreifende Bundesreform: «Es ist einer der grossten
Fehler, der einer Verfassung begegnen kann..., wenn sie mehr fiir den
Augenblick als fiir die Zukunft, mehr fiir geordnete, stille Zeiten berech-
net ist, als fiir ungewdhnliche, stlirmische Krisen2.» Das kantonale Ele-
ment solle aber dem nationalen untergeordnet werden, ohne dass es zu-
grunde gehe. Darum setzte sie sich mit Nachdruck und wiederholt fiir das
Zweikammersystem ein, unter der Voraussetzung, dass den Kantonen das
Recht der Imstruktionserteilung fiir die Kantonsvertretung erhalten
bleibe3. — Der «Volksmann» wiinschte, dass durch den neuen Bund der
Geist des Liberalismus in der ganzen Schweiz zur Herrschaft gelange:
«Alles bessere Leben, jede edle Kraft im Volke soll sich frei entfalten und
durch kein Formelwesen, durch keine Buchstabenjacke, durch kein poli-
tisches System, durch keine Priestersatzungen eingezwingt und nieder-
gedriickt werden+.» Auch sein soziales Bewusstsein regte sich: «Jetzt ist
der Augenblick da, wo in den Kantonen aufgeriumt werden muss, was

materiellen Wohls gegeniiber dem Ausland bringen wir es zu keiner Tat, sondern
nehmen es geduldig hin, wenn die kaufminnische Politik der Nachbarn uns die
Haut {iber die Ohren zieht.»

I «Der Wichter» Nr.23 (21.Februar).

2 « Thurgauer Zeitung» Nr.11 (13.Januar); s. a. Nr. 12 (14.Januar): « Wenn man
sich bei der Bundesreform gegenwirtig auf wenige Punkte beschrinkt und der
Hoffnung lebt, das Bewusstsein der eidgendssischen Gemeinsamkeit werde nach und
nach erst herangezogen, um spiter ihren umbildenden Einfluss auf die tibrigen Ver-
fassungselemente iiben zu konnen, so diirfte man leicht die Rechnung ohne den
Wirt machen.»

3 «Thurgauer Zeitung» Nrn. 18 (21.Januar), 20 (24.Januar), 36 (11.Februar), 39
(15.Februar) und 42 (18.Februar).

4 «Der Volksmann» Nr.13 (15.Februar).
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der Volksfreiheit, der Volksentwicklung, der Volkswohlfahrt entgegen-
steht. Jetzt ist der Augenblick da, wo auch unsere sozialen Zustinde ernst
und reiflich beraten und Schritte zur Verbesserung derselben getan wer-
den miissen.» Die Schweiz solle sich ganz vom Zeitgeist leiten lassen, und
dieser Zeitgeist schien ihm cher einen zentralisierten Staat zu verlangen.
Darum gefiel ihm auch das Zweikammersystem nicht: «Ein kleiner Staat
wie die Schweiz bedarf keines so kiinstlichen und teuren Organismus2.» —
Alle drei Zeitungen hatten erklirt, dass sie in der Bundesverfassungsdis-
kussion keiner Parteidoktrin folgen wollten. In der Praxis zeigte es sich
aber doch, dass jede gewissen Parteigrundsitzen folgte: Der « Wiichter»
mit seinen vorsichtigen Verbesserungsvorschligen tendierte nach der
liberal-konservativen Seite, die « Thurgauer Zeitung» suchte einen fode-
ralistischen Ausgleich im Sinn des «juste-milieu», und der « Volksmann»
liebdugelte mit dem von der Linken geforderten Einheitsstaat.

Der Entwurf der Revisionskommission wurde von den Thurgauer Zei-
tungen als Fortschritt anerkannt, mit Ausnahme des Zweikammersystems.
Die beiden foderalistisch orientierten Zeitungen lehnten den darin ent-
haltenen Zentralismus ab und fiirchteten besonders, dass das Verbot der
Instruktionserteilung fiir den Stinderat das kantonale Element zu sehr
schwiiche3. Im weitern empfahl der « Wichter» die Errichtung einer natio-
nalen, dem Einfluss der Nuntiatur entzogenen katholischen Kirche#, wih-
rend die « Thurgauer Zeitung» besonders die vielen Detailbestimmungen
zur materiellen Zentralisation bedauerte und tadelte, «dass wir esnun trotz
all unsers Liberalismus noch nicht dazu gebracht haben sollen, die heiligste
aller Freiheiten, die des religidsen Bekenntnisses, gesetzlich zu sanktio-
nieren5», — Auf der andern Seite fiirchtete der « Volksmann», dass durch
die vielen kantonalen Instruktionen der Entwurf auf der Tagsatzung ver-
unstaltet werde®. Immer noch traverte er der Idee eines Einheitsstaates

I ¢«Der Volksmann» Nr.21 (14. Mirz). Diese Idee, wahrscheinlich von der fran-
zosischen Februarrevolution inspiriert, wurde spiter nicht mehr aufgegriffen.

2 «Der Volksmann» Nr.25 (28. Mirz); s. a. Nr.24 (24. Mirz).

3 «Der Wiichter» Nrn. 56 (6.Mai) Anmerkung der Redaktion und 57 (8.Mai);
«Thurgauer Zeitung» Nrn. 110 (5. Mai) und 111 (6. Mai).

4 «Der Wichter» Nr. 57 (8. Mai).

5 « Thurgauer Zeitung» Nr. 112 (7. Mai).

6 «Der Volksmann» Nr.29 (11. April).
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nach: «Unstreitig hat der neue Bundesentwurf sehr viel Gutes, er ist ein
grosser Fortschritt. Eine Einheitsrepublik wire aber ein noch grésserer
Fortschritt, weil grundsitzlicher, einfacher und wohlfeilert.» — Im Volk
und in den freisinnigen Volksvereinen zeigte sich noch wenig Interesse fiir
den Bundesrevisionsentwurf, was den «Volksmann» zu der Bemerkung
veranlasste: «In unheimlicher Stille scheint das grosse Projekt vor die
Schranken derjenigen instruierenden Behdrde treten zusollen, von der einst
in bessern thurgauischen Tagen so hellklingend der Ruf um vaterlindische
Bundesreform ausgegangen ist2.» Die «Thurgauer Zeitung» hingegen
freute sich, dass die Bundesrevision in einer leidenschaftslosen Atmosphire
durchgefiihrt werde, und der « Wichter» fiigte bei, die Behorden hitten
bisher noch immer im Sinn des Volkes instruiert, und zudem sei es besser,
diese Versammlungen erst vor der Volksabstimmung durchzufiihrens.
Am 1.Mai genehmigte der Kleine Rat seine Antrige zuhanden des
Grossen Rats*. Er anerkannte die wesentlichen Verbesserungen, die der
vorliegende Bundesverfassungsentwurf enthalte, doch war er von der
Zweckmissigkeit der neuen Bundesbehdrden nicht restlos iberzeugt.
«Betrachten wir aber den gegenwirtigen Stand der politischen Entwick-
lung in der Schweiz, so miissen wir den Vorschlag solcher ganz passend
finden und iiberzeugt diese Einrichtung, durch welche der Staatenbund
in einen Bundesstaat umgewandelt wird, als eine naturgemisse Schépfung
fiir eine Féderativ-Republik ansehen$.» Die Gesandtschaft solle darum fiir
das Projekt stimmen, wenn dieses eine Mehrheit erhalte, hingegen fiir
einen Verfassungsrat votieren, wenn durch die thurgauische Stimme fiir

1 «Der Volksmann» Nr. 31 (18. April). Seine Abneigung gegen das Zweikammer-
system zeigt sich auch in den spottischen Zeilen: «Das muss man der Revisions-
kommission in Bern lassen, sie hat in ihrem Bundesentwurf Amter, Recht, Befug-
nisse mit freigebigen Hinden ausgeteilt; sie hat die Kantone, die Nation, den Stinde-
rat, den Nationalrat, Jakob und Esau an ihre Mutterbrust gedriickt und allen lieben
Kindlein in der Eidgenossenschaft ihr Stiicklein Brot zugeschnitten...» (Nr.34
28. April).

2 «Der Volksmann» Nr. 36 (5. Mai); s. a. Nr. 37 (9. Mai).

3 «Thurgauer Zeitung» Nr. 118 (14. Mai) und «Der Wichter» Nr. 57 (8. Mai).

4+ Akten des Grossen Rates Mai 1848 : Bericht des Kleinen Rats an den Grossen Rat,
1.Mai 1848; s. 2. PGR TG 10. und 11.Mai; « Thurgauer Zeitung» Nr.112 (7. Mai);
«NZZ» Nr.132 (11. Mai).

5 Akten des Grossen Rates Mai 1848 : Bericht des Kleinen Rats an den Grossen Rat
1.Mai 1848.
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diese Idee eine Mehrheit erzielt werden kénne und wenn die Tagsatzung
auf den Entwurf der Revisionskommission nicht eintrete oder ihn ver-
werfe. Auch solle sie sich dafiir einsetzen, dass der kiinftige Staatshaushalt
des Bundes mdoglichst einfach und wenig kostspielig sei. Diese Tendenz
verfolgten denn auch die meisten seiner Abinderungsantrige: Er wiinsch-
te, dass die Rekrutenschulen aus Kostengriinden in die Kantone verlegt,
dass die Errichtung eidgendssischer Lehranstalten nur fakultativ erklirt
und der Koeflizient fiir die Wahl eines Nationalrats auf 30000 herauf-
gesetzt wiirden; weiter solle man den Kantonen die Entschidigung von
3 Batzen pro Kopf nur bei vélliger Zollzentralisation ausbezahlen, damit
keiner mehr erhalte, als sein Verlust betrage, und die Postentschidigung
auf 2/, oder 3/, des durchschnittlichen Jahresertrags herabsetzen. Seinem
liberalen Denken lief es zuwider, dass die Niederlassungsfreiheit durch
Polizeimassnahmen beschrinkt werden kdnne, dass die Kultusfreiheit nur
fiir «anerkannte» christliche Konfessionen gelte und dass die Geistlichen
von der Wahlin den Nationalrat ausgeschlossen werden sollten. In wirt-
schaftlicher Bezichung wollte er die Beibehaltung der Konsumosteuern
durch die Bestimmung mildern, dass die kantonseigenen Produkte glei-
chen Gebiihren wie schweizerische unterworfen sein sollten und dass die
auslindischen Erzeugnisse stirker zu besteuern seien als schweizerische.

Die Instruktionskommission hiess die Antrige des Kleinen Rats gut,
allerdings mit zwei bedeutenden Anderungen: Statt des Zweikammer-
systems schlug sie die Errichtung einer einzigen, aus Vertretern der Nation
und der Kantone bestehenden Kammer vor, wobei den Kantonen fiir
wichtige Fragen das Recht der Sanktion der von der Bundesversammlung
gefassten Beschliisse vorbehalten bleiben solle. Wenn fiir diese Losung
keine Mehrheit erhiltlich sei, konne die Gesandtschaft fiir das Zwei-
kammersystem stimmen, doch sei in diesem Fall den Kantonen die Mog-
lichkeit zu lassen, ihren Stinderiten Instruktionen zu erteilen®.

Der Thurgauer Grosse Rat nahm in seinen Sitzungen vom r10. und
11.Mai den Entwurf der Revisionskommission im allgemeinen gut auf2.

1 Akten des Grossen Rates Mai 1848: Bericht der Instruktionskommission; s. a.
«Thurgauer Zeitung» Nr.113 (9. Mai).

2PGR TG 10. und 11.Mai; s. a. « Thurgauer Zeitung» Nrn. 115 (11. Mai) und 116
(12.Mai) und «INZZ» Nr.135 (14.Mai).
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Einzig die Frage des Reprisentationssystems veranlasste eine ausgicbige
zweistiindige Diskussion, in deren Verlauf Kern die Grossratsmehrheit fiir
den Antrag der Instruktionskommission zu gewinnen vermochte; am Ver-
bot der Instruktionserteilung sollte jedoch unbedingt festgehalten werden.
Im iibrigen fanden die Abinderungsantrige des Kleinen Rats und der In-
struktionskommission allgemein Zustimmung. Der Grosse Rat ermich-
tigte die Gesandtschaft, auch fiir andere Antrige zu stimmen, vorausge-
setzt, dassneben der Volksvertretung auch den Kantonen eine Mitwirkung
im Bund gewihrleistet werde. Siesolle dabei «einerseits auf Vereinfachung
und Okonomie sowie anderseits auch darauf Riicksicht nehmen, dass wo
mdoglich fiir den Abschluss des Ganzen eine Mehrheit erzielt werden
kann» . Fiir den Fall, dass die Bundesrevision auf der Tagsatzung scheitern
sollte, behielt sich der Rat den weitern Entscheid vor. — Der Thurgauer
Grosse Rat bewies mit seinen Beschliissen eine sehr bundesfreundliche,
liberale Gesinnung. Seine Antrige zielten nicht daraufhin, fiir den eigenen
Kanton wirtschaftliche oder politische Vorteile zu ergattern, sondern sie
sollten dem Bund eine gesicherte, von den Kantonen unabhingige finanzi-
elle Grundlage schaffen. Der Grosse Rat wandte sich mit Nachdruck gegen
die die Freiheit und Rechtsgleichheit beschneidenden Bestimmungen. Er
wiinschte einen starken, auf foderalistischer Grundlage beruhenden Bun-
desstaat und wies die Idee eines Einheitsstaats zuriick. Aus diesem Grund
entschied er sich auch eindeutig gegen die Wahl eines Verfassungsrats.

Von der Tagsatzung wurde der thurgauische Vertreter Kern wieder
zum Redaktor gewihlt. Wihrend der Beratungen nahm er im allgemei-
nen den Entwurf gegen die verschiedenen kantonalen Forderungen und
Abinderungsantrige in Schutz. Als politischer Praktiker war er bestrebt,
sich auf das praktisch Durchftihrbare zu beschrinken und die Losung strit-
tiger Fragen der spiteren Bundesgesetzgebung zu tiberlassen. Er war der
gewiegte Diplomat, dessen geschultes juristisches Denken manchem un-
klaren Paragraphen die prizise Formulierung zu geben verstand=.

Nach den Grossratssitzungen vom 10. und 11. Mai verstummte in den
Thurgauer Zeitungen die Diskussion {iber die Bundesrevision fiir eine
Weile. Nur der « Wichter» kommentierte die Nachricht von der An-

I PGR TG 11.Mai.
2 Schlatter, a.a.O., S.81-82.
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nahme des Zweikammersystems mit der bedauernden Bemerkung : « Wir
stehen dann im Anfang einer Ubergangsperiode zum Einheitsstaate, und
die Frage ist nur die, ob es nicht eidgendssischer, staatskliiger und besser
gewesen wire, mit einem kithnen Schritte die Idee des Einheitsstaates zu
verwirklichen, als durch Halbheiten von Konflikt zu Konflikt zu rennen,
und am Ende statt der frischen Begeisterung fiir eine grosse Idee Uber-
druss, Abspannung und Zwietracht zu sien®.» — Als Ende Juni der end-
giiltige Bundesverfassungsentwurf erschien, zeigten sich die drei Zeitun-
gen durchaus befriedigt vom Gesamtergebnis. Sogar der «Volksmann»
zollte der Tagsatzung hohes Lob: «Was noch selten geschah, die Tag-
satzung war vom unerschiitterlichen Vertrauen des Volkes umgeben, weil
sie, wie keine andere Tagsatzung, den Sinn und Willen des Volkes er-
kannte, chrte und vollzog?.» Wenn auch die Bundesverfassung hinter sei-
nen kithnen Erwartungen zuriickgeblieben sei, so begriisse er sie doch als
Garantie einer bessern Zeit3. Der « Wichter» hatte zwar noch einige Be-
denken und meinte, «wir miissen ihn nehmen als ein Kind der Zeit, dieim
Alten wurzelt, das Neue noch schiichtern, unbeholfen, misstrauisch zur
Hand nimmt. Die Hauptsache ist, dass wir schnell und friedlich aus dem
Provisorium herauskommen; eine zweite Hauptsache, dass das Werk
kiinftiger Revisionen nicht abgeschnitten ist, vielmehr in Aussicht steht4».
— Es scheint fast, als ob sich die Thurgauer Zeitungen plétzlich daran er-
innert hitten, dass ihr Kanton immer in vorderster Front fiir die Bundes-
revision eingestanden war und dass die Gesandtschaft wesentlich zum
Gelingen beigetragen hattes. Jedenfalls beftirworteten sie einhellig die

neue Bundesverfassung.

I «Der Wichter» Nr. 62 (20. Mai).

2 «Der Volksmann» Nr. 54 (7.Juli).

3 «Der Volksmann» Nr. 59 (25.]Juli).

4 «Der Wichter» Nr. 85 (10.]Juli).

5 Vgl. «Thurgauer Zeitung» Nr.201 (19. August): «Eine freudige und bestimmte
Zustimmung zum neuen Werke ziemt aber auch dem Volke desjenigen Kantons,
der vor langen Jahren zuerst die Revision des Bundes von 1815 an der Tagsatzung
beantragte, seither fortwihrend in gleichem Geiste instruierte und nun noch in
neuester Zeit sich durch seine Gesandtschaft auf so ungewdhnlich lebendige Weise
bei der neuen Schopfung beteiligt sah und iiberhaupt in eidgendssischen Dingen
stets auf den Ruhm Anspruch machte, einer der Vorkdmpfer des Freisinns und des
Fortschritts zu sein.»
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Am 29.Juli beschloss der Kleine Rat, dem Grossen Rat die Annahme der
neuen Bundesverfassung zu empfehlen’. In seiner Botschaft wies er ein-
leitend auf das Schicksal der thurgauischen Abinderungsantrige an der
Tagsatzung hin. Wohl seien nicht alle Wiinsche erfiillt worden, denn man
habe auch auf die Begehren der andern Kantone Riicksicht nehmen miis-
sen, doch giben die Revisionsartikel die Moglichkeit, in Zukunftauffried-
lichem Weg die notwendigen Verbesserungen zu erreichen. In diesem fiir
das Vaterland ausserordentlich bedeutsamen Augenblick gelte e, tiber die
neue Verfassung zu entscheiden: «Es wird das Los geworfen iiber sein
kiinftiges Geschick! Wenn auch der Bundesentwurf'in seiner gegenwiirti-
gen Gestalt nichtalle Erwartungen und Wiinsche befriedigt, soist dadurch
doch das Erreichbare angestrebt und ein wichtiger Schritt getan zur Eini-
gung unserer nationalen Krifte, fiir eine erfolgreiche Wahrung der Selb-
stindigkeit des Landes, fiir die Aufrechterhaltung seiner Ehre und in der
Sorge fiir seine materiellen Interessen’.»

In der Grossratssitzung vom 7. August? wiirdigte Kern die neue Bun-
desverfassung auf griindliche und umfassende Art, wobei er auch die Riick-
wirkungen auf den eigenen Kanton beleuchtete. Die Diskussion wurde
nur von einem katholischen Grossratsmitglied benutzt, das den neuen
Bund zu kostspielig, die Bundesbehdrden zu zahlreich und - von seinem
Standpunkt aus geschen — die Gewissens- und Lehrfreiheit zu schr ein-
geschrinkt fand. — In der Abstimmung legte der thurgauische Grosse Rat
ein eindrucksvolles Bekenntnis zum liberalen Bundesstaat ab: Von den
97 anwesenden Mitgliedern stimmte nur ein einziges gegen die neue Bun-
desverfassung! — Am nichsten Tag genchmigte der Rat noch eine Prokla-
mation an das Volk, in der er zur Annahme aufrief. Er hob die wesentlich-
sten zeitgemissen Verbesserungen hervor und appellierte an den eidgends-
sischen Sinn der Thurgauer, mitzuhelfen, die innern Verhiltnisse der Eid-

1 Akten des Grossen Rates August 1848: Botschaft des Kleinen Rates an den
Grossen Rat, 29.Juli.

2PGR TG 7. August; s. a. «Thurgauer Zeitung» Nr. 191 (8. August), «Der Volks-
mann» Nr.64 (11. August), «INZZ» Nr.222 (9. August). Die Zahl der Stimmenthal-
tungen wird verschieden angegeben: «Der Volksmann»: 3 (Maienhofer, Meili,
Sager); «NZZ»: 1 (Maienhofer) ; Hiberlin-Schaltenegger, a.a. O., S.275: 2 (Maien-
hofer, Kaiser). Das Grossratsprotokoll gibt nur die Zahl der Anwesenden und der
Verwerfenden (1 [Wiesli]) an. '
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genossenschaft neu zu ordnen, dem Bund Kraft und Festigkeit zu ver-
leihen und beizutragen zur Wahrung der Freiheit, der Unabhingigkeit
und der nationalen Wohlfahrt aller Schweizer?.

Da das Ergebnis der Volksabstimmung zum vornherein festzustehen
schien, bemiihten sich die Zeitungen nicht heftig, fiir den neuen Bund
Propaganda zu machen. Sie beschrinkten sich darauf, daran zu erinnern,
dass der Thurgau es seinem Ruf schuldig sei, mit eindeutigem Mehr an-
zunchmen. Einzig der « Wiichter» suchte im letzten Augenblick noch, Un-
entschlossene fiir die neue Bundesverfassung zu gewinnen, indem er ihnen
vorrechnete, der Biirger werde politisch und materiell gewinnen, ohne
dass der Kanton zu Schaden komme2.

Am 20.August nahm das Thurgauervolk bei einer eindriicklichen
Stimmbeteiligung von 75% die neue Bundesverfassung mit 13384 Ja
gegen 2054 Nein an?. Gut 2/, aller Stimmberechtigten, fast 7/g aller Stim-
menden und alle Bezirke und Kreise entschieden sich fiir den neuen Bund.
Einzig im Hinterthurgau hatten klerikale Opposition und Verirgerung
tiber den Klosterauf hebungsbeschluss des Grossen Rates eine grossere An-
zahl Biirger zur Verwerfung veranlasst#.

Wohl in keinem andern Kanton waren die Voraussetzungen fiir eine
Annahme der Bundesverfassung so giinstig wie im Thurgau. Seit 17 Jah-
ren gehorte er zu den traditionell revisionsfreudigen und bundesfreund-
lichen Stinden, und die Abstimmung vom 20. August bewies erncut, dass
Volk und Behodrden im Thurgau den liberalen Bundesstaat und seinen
foderativen Aufbau als ein zeitgemisses, eidgendssisches Werk freudig

begriissten.

2. Schaffhausen

Die Regenerationsbewegung hatte auch in Schaffhausen die alte Stadt-
herrschaft beendigt und dem Kanton eine liberale, auf der Grundlage der
Volkssouverinitit beruhende Verfassung gebracht. Die neue liberale Re-
gierung stand aber sehr bald vor grossen wirtschaftlichen Schwierigkeiten,

I PGR TG 8. August; s. a. «Thurgauer Zeitung» Nr.196 (13. August).
2 «Der Wichter» Nr.102 (19. August); s. a. Anm. §, S.70.

3 Anhang II b.

4 «Der Wichter» Nachliufer zu Nr. 103 (23. August).
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als mit dem Anschluss des Grossherzogtums Baden an den Deutschen Zoll-
verein am 12. Mai 1835 die ndrdlichen Nachbargebiete Schaffhausens sich
einem grossern Wirtschaftsraum zuzuwenden begannen und neue deutsche
Zollmauern den Handelsverkehr zwischen dem Kanton und den siid-
deutschen Lindern lihmten. Besonders die Weinbauern und das Gewerbe
wurden davon betroffen, und es wurden verschiedentlich Stimmen laut,
die nach einer zollpolitischen Trennung von der Eidgenossenschaft und
einem Anschluss an den Deutschen Zollverein riefen. Die Schaffhauser
Behorden standen dieser wirtschaftlichen Notlage reichlich hilflos gegen-
{iber. Sie unterliessen es, die Landwirtschaft wirksam zu unterstiitzen, sie
konnten sich aus Riicksicht auf das Gewerbe nicht entschliessen, durch
Gewihrung vélliger Handels- und Gewerbefreiheit Industrie und neue
Erwerbszweige nach Schaffhausen zu ziehen, und sie suchten auch nicht,
die Landschaft wieder dem stidtischen Handelsmonopol zu unterwerfen,
um dem Handwerkerstand eine gesicherte Existenz zu verschaffen, wie er
sie unter der alten Zunftverfassung genossen hatte. So veranlassten die
wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die zunehmende Verarmung in den
vierziger Jahren des 19.Jahrhunderts viele Biirger zur Auswanderung. -
Die missliche Wirtschaftslage vermochte allerdings die besonders an eid-
gendssischen Festen aufwallende Begeisterung der Schafthauser fiir eine
stirkere nationale Zusammenfassung der Schweiz nicht zu ddmpfen. Seit
dem ersten Versuch von 1832/33, den alten Bundesvertrag durch eine
zeitgemisse Verfassung zu ersetzen, gehorte Schaffhausen zu den un-
erschiitterlichen Anhingern einer Bundesrevision, und in der Frage
der aargauischen Kl&ster, der Jesuitenberufung und des Sonderbunds
stimmte es entschieden mit der Mehrheit der radikalen Kantone auf der
Tagsatzung?.

Wie die Behorden, so fanden auch die Zeitungen von Schaffhausen,
dass es nun an der Zeit sei, die seit langem gewiinschte Bundesreform zu

I Geschichte des Kantons Schaffhausen, S.638-653; Schib, Geschichte der Stadt
Schaffhausen, S.269-272, 278—281 und 282-285; Brithlmann, Die Bundesverfassung
vom Jahre 1848 und der Kanton Schaffhausen, S.11-14. — Ende 183 5 wurde sogar im
Grossen Rat von konservativer Seite (Franz Hurter) der Antrag gestellt, Schaff hausen
solle sich dem Deutschen Zollverein anschliessen. Die grosse Mehrheit des Grossen
Rats verurteilte aber einen solchen Abfall von der Schweiz. Die Schaffhauser Post
war iibrigens seit 1833 den Fiirsten von Thurn und Taxis verpachtet.
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verwirklichen. Am Zustandekommen der Bundesverfassung und tiber-
haupt am politischen Geschehen in der Schweiz nahmen sie jedoch wenig
Anteil; Auslandnachrichten, Gant-, Konkurs- und Auswanderungsanzei-
gen fiillten zum grossen Teil ihre Spalten. Das «Tage-Blatt» meinte, die
Presse solle fiir die Einigkeit im Volke wirken und nicht alle Tage neue
Projckte und Pline in die Bundesverfassungsdiskussion werfen. Es tat aber
weder das eine noch das andere und enthielt sich vorerst jeder eigenen
Meinungsiusserung. Nur indem es Artikel aus andern Zeitungen ab-
druckte, die eine fortschrittliche, aber nicht revolutionire Bundesreform
postulierten, zeigte es, welcher Seite seine Sympathien gehorten2. — Der
«Schweizerische Courier» freute sich zwar iiber die vielen Broschiiren als
ein Zeichen der Anteilnahme an den Bundesrevisionsbemiihungen, hoffte
jedoch, die Revisionskommission werde sich dadurch nicht verwirren
lassen. Die Schweiz brauche ein einfaches, zweckmissiges und nicht nach
auslindischem Muster errichtetes Staatsgebiude, man erwarte aber mehr
alsnur Flickwerk am alten Bundesvertrag. Wichtig sei die Niederlassungs-
freiheit, weil nur durch den direkten Kontakt zwischen Protestanten und
Katholiken das konfessionelle Misstrauen, dieses Haupthindernis auf dem
Weg zur schweizerischen Einigkeit, iiberwunden werden kénne3. - Auch
die «Schaffhauser-Zeitung», die von allen Zeitungen im Kanton am mei-
sten Berichte iiber die Ereignisse in den andern Kantonen brachte, hielt
sich anfangs in der schweizerischen Pressediskussion um die Bundesrevi-
sion abseits. Im Gegensatz zu den beiden andern Blittern tendierte sie eher

1 «Der Schweizerische Courier» Nr.2 (7.Januar): «Einigkeit des Vaterlandes war
seit Jahrhunderten aller Vaterlandsfreunde frommer Wunsch. Seit Jahrhunderten
war uns nie so sehr die Moglichkeit gegeben, diesen Wunsch zu erreichen, wie
gerade jetzt. Dass nun der gegenwirtige giinstige Zeitpunkt nicht wiederum unbe-
nutzt entschliipfe, dazu sein Scherflein beizutragen, ist jedes echten Schweizers
Pflicht.» S. a. Nr.19 (7.Mirz); «Tage-Blatt fiir den Kanton Schaffhausen» Nr.43
(21.Februar); «Schaffhauser-Zeitung» Nr.1 (4.Januar): « Wenn je, so ist jetzt der
Augenblick gekommen, die Schweiz aus ihrer bisherigen Zersplitterung herauszu-
reissen, dieselbe durch Konzentration der nationalen Krifte innerlich erstarken zu
machen.»

2 «Tage-Blatt fiir den Kanton Schaffhausen» Nrn. 43 (21.Februar), 3 (5.Januar),
39 (16.Februar) und 65 (17.Mirz). Die abgedruckten Artikel stammen aus dem
«Berner Verfassungs-Freund», dem «Solothurner-Blatt» und der «NZZ».

3 «Der Schweizerische Courier» Nrn. 15 (22.Februar), 2 (7.Januar) und 3 (11.]Ja-
nuar).
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nach der zentralistischen Seite. Bereits in der ersten Nummer des Jahres
1848 schimmerte ihre Vorliebe fiir einen Einheitsstaat etwas durch, und
am 28.Mirz erklirte sie offen: «Sprechen wir es geradezu aus, dass wir
einer Verinderung der Reprisentation neben dem Fortbestehen der Kan-
tonalsouverinititen in ihrer bisherigen Schroftheit und Ausschliesslich-
keit die Bildung eines schweizerischen Einheitsstaates vorziehen.»

Alle drei Zeitungen brachten neutrale, meistausandern Zeitungen tiber-
nommene Berichte iiber die Arbeiten der Revisionskommission?, jedoch
keine Kommentare. Auch das Volk schien sich, nach dem Urteil des
«Tage-Blatts», nicht heftig fiir das Werden der Bundesverfassung zu inter-
essieren. Die Gruppe derer, die ihr Heil in der Aufrechterhaltung der Kan-
tonalsouverinitit suchten, verliere immer mehr Anhinger, da man in
Schaffhausen zu sehr fithle, «wie sehr uns das Kantonalzollunwesen
hemmt, da ein einziger Miinzfuss, zentralisiertes Postwesen etc. uns von
allen Seiten eingeengte Grenzbewohner mit der gesamten Schweiz noch
mehr als bisher vereinigen wiirde3». Auch die Anhinger eines Einheits-
staates seien wenig zahlreich. «Dagegen scheint es uns, als ob die Mehrzahl,
und zwar die verstindigsten und schweizerisch gesinnten Schaffhauser
Biirger, der Vermittlung, wie sie der Bundesrevisionsentwurf aufstellt,
geneigt seien3.» — Wie sehr auch diese Beurteilung der Volksmeinung
stimmen mochte — die Volksabstimmung vom 20. August bestitigte sie
eindriicklich —, in der Presse machten sich nur die Befiirworter eines Ein-
heitsstaats kriftig bemerkbar : Die «Schaffhauser-Zeitung» setzte mit ihrer
Kritik bereits ein, bevor die Revisionskommission ihre Arbeit richtig ab-
geschlossen hatte#. Sie fand, es sei wenig Gutes herausgekommen, und
meinte, «je mehr wir seitdem die verschiedenen Vorschlige, welche in
Bezug auf die neue Bundesverfassung gemacht worden sind, von dem

I «Schaffhauser-Zeitung» Nr.25 (28. Mirz), s. a. Nr. 1 (4.Januar).

z Die Quellen waren meistens der «Berner Verfassungs-Freund», die «Berner-
Zeitung» und die «NZZ». Auch dort, wo keine Quellenangaben stehen, kénnen
Ubereinstimmungen nachgewiesen werden, z.B. «Schaffhauser-Zeitung» Nr.20
und «Berner Verfassungs-Freund» Nr. 66.

3 «Tage-Blatt fiir den Kanton Schaffhausen» Nr. 102 (2. Mai).

4 «Schaffhauser-Zeitung» Nrn.27 (4.April), 28 (7.April), 29 (11.April), 34
(28. April), 36 (5. Mai) und 37 (9. Mai). Mit der Verwaltung und der Justiz stand es in
Schaffhausen nicht zum besten. (s. Miiller, Geschichte der Schaffhauser Kantons-
verfassung 1834-1933, S.19.)
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Standpunkt ihrer praktischen Anwendbarkeit aus gepriift haben, desto
mehr glauben wir die einzig gentigende Losung der Zeitfragen nur in der
Zentralisation zu erblicken '». Nach ihrer Ansicht sollte im Zuge der Bun-
desrevision neben der militirischen und wirtschaftlichen auch noch eine
politische und administrative Zentralisation und eine Vereinheitlichung
der Justiz erfolgen. Eigenartigerweise lehnte sie aber vorerst die Wahl eines
eidgendssischen Verfassungsrats ab, vermutlich, weil sie fiirchtete, es kénn-
ten dabei die grossen Kantone ihr Ubergewicht zur Durchsetzung ihrer
cigenen Interessen missbrauchen?! In der von der Revisionskommission
mit viel Miihe erarbeiteten Neuordnung der Schweiz sah sie nur eine Be-
giinstigung der grossen Kantone. Eine gerechte politische und wirtschaft-
liche Zentralisation, glaubte sie, sei nur in einem Einheitsstaat moglich. Sie
betonte darum : «Sollen die kleinen Kantone auf ihre bisherige historische
Stellung verzichten, so kann der Verzicht nur zu Gunsten des Ganzen ge-
schehens.» Weil der Entwurf ihrer Ansicht nach die Zentralisation nur
unvollstindig durchfithre und das Zweikammersystem nur die kleinen
Kantone benachteilige, ging sie gar nicht auf Einzelheiten ein und pro-
pagierte unermiidlich das Einheitssystem als einzig rationelle Staatsform. -
Demgegenﬁber begnﬁgte sich das « Tage—Blatt» damit, die I—Ioffnung aus-
zudriicken, der Schaffhauser Grosse Rat werde sich mit einigen Abinde-
rungen fiir das Bundesprojekt erkliren und der Gesandtschaft weitgehende
Vollmacht erteilen, «um beitragen zu kénnen, das so viel besprochene
Revisionsprojekt endlich ins Leben treten zu lassen4». Und der «Schwei-
zerische Courier» erging sich in dem «Erzihler» aus St. Gallen entlehnten

* «Schaffhauser-Zeitung» Nr.27 (4. April).

2 «Schafthauser-Zeitung» Nr.28 (7. April): «Soll nimlich etwas Neues geschaffen
werden, so kann dasselbe auf ruhigem Wege sich nur auf der Basis des Bestehenden
entwickeln. Von diesem Standpunkte aus betrachtet, konnen daher nur die derzei-
tigen Organe des Schweizervolkes den neuen Zustand herbeifiihren. Als dieses
Organ kennt aber der Bundesvertrag lediglich die Mitglieder der eidgendssischen
Tagsatzung.» — Als sie jedoch aus den Beratungen in den kantonalen Grossen Riten
erschen musste, dass sich die Tagsatzung kaum fiir einen Einheitsstaat entscheiden
werde, trat sie enttduscht auf die Seite der Befiirworter eines Verfassungsrats (Nr. 37,
9.Mai): «Nur ein frei aus dem Volke gewihlter Verfassungsrat wird sich iiber alle
diese tausend und abertausend Riicksichten und Schwierigkeiten hinwegzusetzen
vermaogen. »

3 «Schaffhauser-Zeitung» Nr. 34 (28. April).

4 «Tage-Blatt fiir den Kanton Schaffhausen» Nr. 102 (2. Mai).
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Beftirchtungen, es kénnten die stiirmischen Zentralisationsforderungen
der radikalen und das zihe Festhalten am Alten der kleinen und der kon-
servativen Kantone den Erfolg der Bundesrevision gefihrden, wenn nicht
die Einsichtigen in der ganzen Schweiz sich zusammenschliessen wiirden .

Am 5.Mai lag der Bericht des Kleinen Rats an den Grossen Rat vorz.
Darin zeigte sich, dass die Schafthauser Regierung dem Bundesentwurf
recht uneinheitlich gegeniiberstand. Allgemein war sie der Ansicht, dass
er nur ein Ubergangsgebilde sei, das iiber kurz oder lang zum Einheits-
staat fiihren werde. Die Aufl6sung der Kantone lehnte sie nicht unbedingt
ab, denn sie sah im Aufgehen Schaffhausens in einem zentralisierten Staat
ein wirksames Mittel gegen den dkonomischen Zerfall des Kantons;
doch iiberwogen am Ende die Bedenken gegen den Einheitsstaat. Sie
entschied sich darum in erster Linie fiir das Zweikammersystem, in
zweiter Linie fiir Streichung des Stinderats und in dritter Linie fiir das
Einheitssystem. In ihren Abinderungsantrigen zeigte sich schliesslich
eine unverkennbare Tendenz, fiir den Kanton gewisse diplomatische,
militirische, wirtschaftliche und politische Rechte und Begiinstigungen
zu erlangen.

Die der Beratung des Bundesverfassungsentwurfs gewidmeten Gross-
ratssitzungen vom I0., I1. und 12. Mai begannen mit einer lebhaften Dis-
kussion iiber die Grundsitze des neuen Bundes3. Abweichend vonden Vor-
schligen des Kleinen Rats beantragte die Mehrheit der Grossratskommis-
sion in erster Linie fiir den Entwurf und in zweiter Linie fiir den Einheits-
staat zu stimmen, wihrend die Minderheitin erster Linie die Zentralisation
und in zweiter Linie das Zweikammersystem empfahl. — Die Gegner des
Einheitsstaats wiesen auf die Verschiedenheit der Schweiz hin und beton-
ten, dieses System liesse sich nur durch einen Biirgerkrieg einfiihren, weil
weite Volkskreise es ablehnten. Mit der Aufhebung der Kantone gehe
auch «ein Institut zur politischen Ausbildung der Minner verloren+», und

I «Der Schweizerische Courier» Nr.35 (2.Mai); s. a. «Der Erzihler» Nr.33
(25.April).

*P.ELR. SH. 5. Mai.

3 PGR SH 10., 11. und 12. Mai; s. a.: «Tage-Blatt fiir den Kanton Schaffhausen»
Nrn. 111 (12.Mai), 112 (13. Mai) und 113 (15.Mai); «Schaffhauser-Zeitung» Nr. 38
(12.Mai); «NZZ» Nr.134 (13.Mai); Miiller a.2. 0., S. 14-16.

4+PGR SH 10. Mai.
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eine Zentralregierung werde sehr rasch einen aristokratischen Charakter
annchmen. Anderseits glaubten mehrere Redner, dass «das Heil des Vater-
landes nur in einer Einheitsrepublik zu finden sei®», und forderten, «es solle
eine auf prinzipiellen Basen ruhende Bundesverfassung geschaffen wer-
den; denn fiir die Dauer sei nur die Unitit haltbar T». Die einen begriin-
deten ihre Einstellung damit, dass der Kanton in seiner industriellen und
gewerblichen Krise vom Einheitsstaat nur Erleichterungen zu erwarten
habe und dass allein eine zweckmissige Zusammenfassung der Krifte nach
innen und aussen positive Leistungen erzielen kénne; die andern erklirten
dagegen, dass ein Stinderat doch keine politische Bedeutung haben werde
und dass auch die Nationalrite die Interessen des eigenen Kantons eifer-
stichtig vertreten wiirden; darum sei ein Einheitsstaat dem die grossen
Kantone bevorteilenden Zweikammersystem vorzuzichen. — Die beinahe
sechsstiindige Diskussion zeigte, dass in dieser prinzipiellen Frage sich nicht
zwei Parteistandpunkte gegeniiberstanden. Liberale und Konservative
stimmten sowohl fiir wie gegen das Einheitssystem. In der namentlichen
Abstimmung erklirten sich 40 Grossrite in erster Linie fiir das Zwei-
kammersystem, 29 fiir den Einheitsstaat. — In der Detailberatung nahm
der Grosse Rat verschiedene Abinderungsantrige an: Er wollte die Auf-
rechterhaltung der Neutralitit unter die Bundeszwecke aufgenommen
wissen. Aus Sorge um das Gleichgewicht des Bundesbudgets lehnte er die
vollige militirische Zentralisation und die Errichtung eidgendssischer
Lehranstalten ab. Er entschied sich einerseits gegen das Eingreifen des Bun-
des in die Wirtschaft und wollte ihm nur die Unterstiitzung, nicht aber die
selbstindige Durchfiihrung dffentlicher Werke zubilligen, anderseits aber
verlangte er einen ausgesprochenen Schutzzoll fiir Handwerksartikel und
die Abschaffung der den Schaffhauser Weinhandel einengenden Kon-
sumogebiihren. Bei der Zollzentralisation stellte er die Bedingung, dass
die besondern Verhiltnisse Schaffhausens — es hatte 1833 seine Post an die
Fiirsten von Thurn und Taxis verpachtet — beriicksichtigt wiirden und
dass dem Kanton daraus kein Schaden erwachse. In liberalem Sinn wandte
er sich gegen einschrinkende Bestimmungen in den Artikeln iiber die
Niederlassungs-, Kultus- und Pressefreiheit sowie gegen den Ausschluss
der Geistlichen von der Wahlfihigkeit in den Nationalrat. Seinen ersten
! PGR SH 10.Mai.
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grundsitzlichen Entscheid tiber das Staatssystem modifizierte er am
11.Mai, indem er bei der Behandlung des Artikels 55 sich in erster Linie
fiir Beibehaltung des bisherigen Vertretungsverhiltnisses, in zweiter Linie
fiir das Einheitssystem und in dritter Linie fiir das Zweikammersystem
aussprach! Auch das Recht auf Instruktion der Stinderite wollte der
Grosse Rat nicht preisgeben. — Mit diesen Abinderungsantrigen wurde
die Gesandtschaft nach Bern geschickt. Sie erhielt Vollmacht, auch fiir
andere, in der Instruktion nicht enthaltene Antrige sowie fiir das ganze
Projcktzustimmen, vorausgesetzt, dass der Stinderatnicht beseitigt werde
und eine geniigende Garantie fiir die Entschidigung der Inhaber des Post-
regals bestehe.

Die vom Schaff hauser Grossen Rat beschlossene Instruktion erscheint
auf den ersten Blick als ein véllig inkonsequentes Pendeln zwischen zwei
Extremen. Den Schliissel zum Verstindnis dieser widerspriichlichen Be-
schliisse liefert aber ein in der «Schaffhauser-Zeitung» vom 16.Mai er-
schienener Kommentar zu den Grossratsverhandlungen iiber die Bundes-
revision: « Wollt ihr die Kantone als souverine Glieder eines grossern
Bundes beibehalten, so lasst sie in gleichberechtigter Stellung; nur keine
Aristokratie, kein Despotismus einzelner Bundesglieder! Wollt ihr die
Gleichberechtigung aller Schweizerbiirger, gut, wir sind auch dabei; sie
wird aber nach unserer Ansicht nur dann zur Wahrheit, wenn alle als
Gleichberechtigte in einem und demselben grossen Ganzen, einem die
schweizerische Nation ohne irgendwelche isolierende Zwischenmarken
umfassenden Einheitsstaate sich wieder finden. Wollt ihr keines von bei-
den, weder das Prinzip des Staatenbundes noch das Prinzip des Einheits-
staates, scheint euch das eine oder andere zu schroff, sucht ihr Heil und
Frieden in einer Transaktion zwischen Kantonalegoismus und National-
bewusstsein, nun so wollen wir, um des lieben Friedens willen, mit zu
diesem nordamerikanischen Amphibium von Zweikammersystem stim-
men™.»—Diescheinbar unvereinbare Gegensitze enthaltende Schaffhauser
Instruktion zum Reprisentationsverhiltnis entsprang also einem tiefen
Misstrauen gegen eine befiirchtete Herrschaft der grossen Kantone {iber
die kleinen, und dem Zweikammersystem hatte der Rat nicht aus Uber-
zeugung, sondern um des Friedens willen zugestimmt. Dass der Grosse

I «Schaffhauser-Zeitung» Nr. 39 (16. Mai).
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Rat im iibrigen eher auf die foderalistische Seite neigte, zeigen seine Ab-
inderungsantrige, mit denen er die besondern Interessen des Kantons, be-
sonders was das Postwesen, das Handwerk und den Weinbau betraf, zu
wahren und einem zu starken Ubergreifen des Bundes in kantonale Be-
reiche auf dem Gebiet der Wirtschaft, des Militirs und der Schule zu
wehren suchte. Daneben war er dem Fortschritt durchaus nicht abgeneigt
und stets bestrebt, die liberalen Prinzipien unverfilscht in die Bundesver-
fassung aufzunehmen. Im weitern zeigte er sich stets kompromissbereit
und bestrebt, die Bundesrevision erfolgreich zu Ende zu fithren.

Nach den Grossratsverhandlungen liessen sich nur noch die Kritiker von
rechts und links vernchmen; die den Entwurf unterstiitzende Mittel-
gruppe griff nicht mehr in die Diskussion ein. Der«Schweizerische Cou-
rier» trauerte der alten Gleichberechtigung der Kantone nach und sah
Schafthausen schon unter das Joch der grossen Kantone gebeugt!. — Auf
der andern Seite konnte die «Schaffhauser-Zeitung» diejenigen Anhinger
eines Einheitsstaates nicht verstehen, die das vorgeschlagene Projekt als
Ubergangsform zu akzeptieren bereit waren: «Ist man fiir Einheit, so ver-
lange man sie jetzt, der Augenblick ist giinstig2.» Jedenfalls fand sie an
«unnatiirlichem, unlogischem, verschrobenem Flickwerks» wie dem
Zweikammersystem keinen Gefallen. Mit der Zeit musste sie jedoch ein-
sehen, dass auf der Tagsatzung fiir ihre extremen Ideen ein ungiinstiger
Wind wehte, und sie lenkte resigniert ein, doch nicht ohne zu grollen:
«Die Verantwortlichkeit wegen dem Nichterhalten eines Mehrern oder
Bessern bleibt denen, die es unmdglich gemacht haben+.»

«So wohlgemeint und richtig nun auch diese und andere beantragte
Modifikationen sein mdgen, so steht leider zu befiirchten, dass sie bei der

I «Der Schweizerische Courier» Nr. 39 (16.Mai): «Was jeder Unbefangene mit
ziemlicher Gewissheit voraussehen konnte, dass nimlich der vorjihrige Krieg neben
den gliicklichen Resultaten der Beseitigung der Jesuiten und der Aufhebung des
Sonderbunds auf der andern Seite auch den Nachteil fiir die kleinen Kantone haben
werde, dass dieselben inskiinftig unter die Oberhoheit der grossen gestellt, oder durch
diese gleichsam wiirden beknechtet werden, davon gibt das neue Bundesverfas-
sungsprojekt bereits einen ziemlichen Vorgeschmack.»

2 «Schaffhauser-Zeitung» Nr. 40 (19. Mai).

3 «Schaffhauser-Zeitung» Nr. 41 (23. Mai).

4 «Schaffhauser-Zeitung» Nr. 45 (6.Juni). Der Artikel ist dem «St. Galler-Boten»
Nr.27 (3.Juni) entnommen.
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Tagsatzung grosstenteils nicht angenommen werden®!» klagte der
«Schweizerische Courier» am 16.Mai, und er behielt mit seiner pessi-
mistischen Prognose recht. Einzig bei der Postzentralisation hatte die Tag-
satzung Schaffhausens Wiinsche beriicksichtigt. Der Kleine Rat stiess sich
jedoch nicht daran. Er stimmte am 17.Juli dem definitiven Bundesver-
fassungsentwurfzu?, und am 4. August nahm ihn auch der Grosse Rat ein-
stimmig an3. In der kurzen Diskussion wurde besonders darauf hingewie-
sen, dass man habe Konzessionen machen miissen, um zu einer Einigung
zu gelangen, und dass nun die Mglichkeit bestehe, «im Verlaufe der Zeit
tiber die Zulinglichkeit der neuen Bundesverfassung auf dem Wege der
Erfahrung zu einer ruhigen Uberzeugung zu gelangen und hieraus eine
zweckmissige Revision anzubahnen#».

In einer Proklamation empfahl der Grosse Rat dem Volk die neue
Bundesverfassung als ein Werk, das zwar seine Mingel habe, das aber
auf liberalen Prinzipien beruhe und weit iiber dem Vertrag von 1815
stehe. Die Schaffhauser Biirger sollten durch ihre Zustimmung «dazu
beitragen, dass die Eidgenossenschaft in der bewegten Zeit, in der wir
leben, einig dastehe, gestiitzt auf eine neue Verfassung, die ihren Ver-
hiltnissen entspricht und welche ohne alle fremde Einmischung zustande
gebracht wurdes».

Unterdessen fuhr die «Schaffhauser-Zeitung» unverdrossen fort, die
Nachteile der von der Tagsatzung mit der Stimme Schaffhausens an-
genommenen Bundesverfassung aufzuzihlen$, und sie nahm keinen An-
stoss, auch konservative foderalistische Argumente in ihrer Propaganda
fiir einen Einheitsstaat zu verwenden. Sie betonte immer wieder, die alte
Gleichberechtigung werde nur zugunsten der grossen Kantone aufge-
geben, wegen deren Egoismus die Konsumozdlle beibehalten und ander-

1 «Der Schweizerische Courier» Nr. 39 (16. Mai).

2 P.KLR. BH 17 Juli.

3PGR SH 4.August; s. a.: «Tage-Blatt fiir den Kanton Schaffhausen» Nr.183
(5. August); «Schaff hauser-Zeitung» Nr. 63 (9. August) ; «NZZ» Nr.218 (5. August).

4+ PGR SH 4. August.

5 Amtsblatt fiir den Kanton Schaff hausen, Nr. 32 (12. August); s. a. Miiller, a.a. O.
S.17-18.

6 «Schaffhauser-Zeitung» Nrn. 53 (4.Juli), s8 (21.]Juli), 60 (28.]Juli), 65 (15. August)
und 66 (18. August).
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seits die fiir die kleinen Kantone vorteilhafte Errichtung von Lehrersemi-
narien nicht verwirklicht worden sei. Zudem werde weder die Nieder-
lassungs- noch die Kultusfreiheit uneingeschrinkt garantiert, so dass sie
zum Schluss kam: «So gibt bei der neuen Bundesverfassung unser Kan-
ton einzelne positive Vorteile auf, ohne dagegen irgendwelche andere,
welche aus einer umfassenden Zentralisation fliessen kdnnten, zu er-
reichen®.» Als dann der Berner Grosse Rat der Bundesverfassung zu-
stimmte und auch der «St.Galler-Bote» seinen Widerstand aufgab, er-
klirte sie, auch sie wolle sich nicht von den Liberalen trennen. Trotzdem
lag ihrer Ausgabe vom 18. August ein von Kantonsrat J. M. Grieshaber
verfasster Aufruf zur Verwerfung bei! — Auch der «Schweizerische Cou-
rier» war der neuen Bundesverfassung nicht gewogen und sah die Sou-
verinitit der kleinen Kantone der Willkiir der grossen ausgeliefert. Er
publizierte die Zahl der von jedem Kanton zu wihlenden Nationalrite
und kommentierte: «Nach obigem Verzeichnis kénnten sonach die fiinf
grossten Kantone iiber siebzehn nach Convenienz schalten und walten,
und die Leser kénnen nun berechnen, von welcher Bedeutung die kleinern
Kantone gegeniiber den grossen in Zukunft sein werden und welchen
Nutzen dies der Souverinitit der erstern bringen wirdz.» — Das «Tage-
Blatt», das als einziges Sympathien fiir den neuen Bund zeigte, vertraute
auf die Empfehlung des Grossen Rats und setzte sich nicht besonders fiir
die Annahme ein3.

Obschon praktisch keine Propaganda fiir die neue Bundesverfassung
gemacht worden war, stimmte ihr das Schaffhauservolk am 20. August
bei einer hohen, wohl dem Stimmzwang und weniger dem Interesse
an der Sache zu verdankenden Stimmbeteiligung* von 889% mit 4273 Ja

1 «Schaffhauser-Zeitung» Nr. 53 (4.Juli).

2z «Der Schweizerische Courier» Nr. 66 (18. August).

3 ¢Tage-Blatt fiir den Kanton Schaffhausen» Nr. 195 (19. August) : «Nach dem von
unserm Grossen Rate in so erfreulicher Weise gegebenen Vorgang kann iiber das Re-
sultat dieser Abstimmung kein Zweifel mehr obwalten. Schafthausens Biirgerschaft
wird sich in ihrer bedeutenden Mehrheit fiir Annahme des Bundesentwurfs erkliren. »

+Vgl. «Schaffhauser-Zeitung» Nr.65 (15.August): «Es wird bei einem Gulden
Busse geboten; die Teilnahme muss also voraussichtlich gross sein.» — An den Natio-
nalratswahlen im Oktober nahm am ersten Wahlgang knapp die Hilfte, am zweiten

und dritten Wahlgang nahm kaum ein Drittel der Stimmberechtigten teil. («Schaff-
hauser-Zeitung» Nrn. 81, 10. Oktober, 83, 17.Oktober, und 84, 20. Oktober.)
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gegen 1107 Nein eindeutig zu. Der ndrdliche und 8stliche Kantonsteil
nahmen sie fast einstimmig an, und einzig bei den Weinbauern des
Klettgaus ficlen die Parolen der «Schaffhauser-Zeitung» auf fruchtbaren
Boden'.

Die wirtschaftliche Krise hatte das Schaffhauservolk die Notwendig-
keit eines stirkern politischen und wirtschaftlichen Zusammenschlusses
deutlich fiihlen lassen, und darum stimmte es der neuen Bundesverfassung
zu, ohne den von links und rechts gedusserten Befiirchtungen Bedeutung
beizumessen. Die Abstimmung vom 20. August zeigte auch deutlich, dass
in Schaffhausen kaum jemand zih an der alten Kantonalsouverinitit fest-
halten wollte und dass im Gegenteil der Opposition die neue Bundesver-

fassung zu wenig zentralistisch war.

3. St. Gallen

Der Kanton St. Gallen hatte 1803 geistig, politisch und konfessionell ver-
schiedenartige Gebiete zu einem Staat zusammengefasst. Aufklirerisches
Denken hatte bei der protestantischen Bevélkerung, aber auch bei den
Katholiken im Rheintal, in Sargans und in der Linthebene Eingang ge-
funden und neben dem kirchlichen auch den politischen Liberalismus ge-
fordert. Anderseits hatte eine romtreue katholische Bewegung im Fiirsten-
land und im Alttoggenburg grossen Einfluss und stiitzte damit eine poli-
tisch konservative Einstellung. So war ein primir nicht konfessionell be-
griindeter Gegensatz zwischen Konservativen und Liberalen seit der Kan-
tonsgriindung vorhanden, wobei die erstern eher die regionalen und kor-
porativen Rechte und Interessen zu behaupten suchten, wihrend die an-
dern stets die Staatsgewalt stiitzten. War anfangs die politische Grup-
pierung noch durchaus locker, so beschleunigten die Auseinandersetzun-
gen um die Aufhebung des Klosters Pfifers, um die Errichtung eines
sanktgallischen Bistums und um die Tagsatzungsinstruktion zur Frage der
aargauischen Klgster, der Jesuitenberufung und des Sonderbunds den
Ubergang zum reinen Zweiparteiensystem. Bei den alle zwei Jahre durch-
gefiihrten Grossratswahlen fielen unentschiedene Kandidaten sukzessive
durch, so dass sich im Grossen Rat zwei geschlossene Fraktionen bildeten

I Anhang II c.
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und kleinste Mandatsverschiebungen bei denWahlen grésste politische
Bedeutung erhielten™.

Eine durchgreifende Bundesreform wurde in den dreissiger Jahren von
St. Gallen eifrig unterstiitzt, und sein fihrender Politiker G.J. Baumgart-
ner gehorte zu den einflussreichsten Mitgliedern der Tagsatzungskommis-
sion von 1832. Der Sankt Galler Grosse Rat stimmte am 19.Juni 1833 dem
Revisionsentwurf zu, trotzdem er von der Tagsatzung entgegen seinen
Ansichten zugunsten der Kantone abgeindert worden war; indessen fiel
die Volksabstimmung nach der Ablehnung des Projektsin Luzern dahin. -
Obschon dieser erste Versuch gescheitert war, setzte St. Gallen seine Be-
mithungen zur Anpassung der schweizerischen Staatsform an die ver-
inderten politischen Verhiltnisse fort, doch wollte es fortan diese Arbeit
einem schweizerischen Verfassungsrat iibertragen wissen. — Zu Beginn
der vierziger Jahre fithrte der sogenannte Direktorialhandel in St. Gallen
zu einer Spaltung der Liberalen, wihrend gleichzeitig der konfessionelle
Hader in der Eidgenossenschaft die katholisch-konservative Partei im
Kanton einigte und stirkte. So schwenkte St. Gallen 1842 zu den Gegnern
der Bundesrevision hintiber, bis die «Schicksalswahlen» im Mai 18472 der
liberalen Partei wieder eine knappe Mehrheit brachten. Damit gab St. Gal-
len auf der Tagsatzung des Jahres 1847 die entscheidende 12.Stimmeab
fiir die Bundesrevision, die Aufldsung des Sonderbunds und die Auswei-
sung der Jesuiten. — Diese von der Tagsatzung gefassten Beschliisse steiger-
ten die Aufregung unter der konfessionell gemischten Bevdlkerung des
Kantons, und es kam im Sarganserland, im Seebezirk und im Alttoggen-
burg zu Gehorsamsverweigerungen und zu formlichen Meutereien. Die
Regierung vermochte aber den Widerstand durch ihr entschiedenes Ein-
greifenzu brechen, und die sanktgallischen Truppen bewihrten sich
durchaus im Feldzug gegen den Sonderbund. — St.Gallen hatte im Jahr
1847 entscheidend dazu beigetragen, den Weg fiir eine fortschrittliche
Bundesreform freizumachen, das Volk durch die Wahlen, der Grosse Rat

I Ehrenzeller, Der konservativ-liberale Gegensatz im Kanton St.Gallen, bes.
S.27-54 und 107-126. S. a. Flury, Johann Mathias Hungerbiihler.

2 Kind, Die sanktgallischen «Schicksalswahlen» vom 2. Mai1847; s. a. die sehr stark
katholisch-konservativ gefirbte Darstellung von Fih, Die Landsgemeinde vom
Gaster in Schinis vom 2. Mai 1847.
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durch die Formulierung der Instruktion und die Regierung durch ihr ent-
schlossenes Verhalten in einer Krisensituation, die bei der Tagsatzungs-
mehrheit leicht hitte Verwirrung hervorrufen und die Sonderbundskan-
tone moralisch und politisch hitte stirken kénnen ™.

Ob der Bund von 1815 revidiert werden solle oder nicht, stand in der
Sankt Galler Presse zu Beginn des Jahres 1848 nicht mehr zur Diskussion.
Selbst der konservative « Wahrheitsfreund» setzte sich nicht fiir die Bei-
behaltung des alten Bundesvertrags ein, obschon er fand: «Unsere Leute
fragen jetzt eher nach Arbeit und Verdienst als nach einer Bundesrevision,
die keinesfalls mehr Geld ins Land bringen wird2.» Einer Bundesreform
durch die liberale und radikale Tagsatzungsmehrheit aber stand er skep-
tisch gegeniiber, und er registrierte mit Genugtuung die Uneinigkeit
unter den Mitgliedern der Tagsatzungskommission, liess sie doch hoffen,
aus der Revision werde wieder einmal nichts3. — Auch die liberalen Zei-
tungen erkannten, dass der Schweiz die neue Bundesverfassung nach dem
Sieg im Sonderbundskrieg nun nicht einfach wie eine reife Frucht in den
Schoss falle4. Der «Bote am Rhein» empfahl darum ein behutsames Vor-
gehen und erklirte: « Wenn wir also von einer Bundesrevision sprechen,
so wollen wir keinen neuen Bund schaffen, sondern die Verfassung von

IR.E.A. Bd.1, S.364-388; Baumgartner, Geschichte des Kantons St. Gallen von
1830-1850, S.80-87, 152-153, 220-239, 262—266 und 310-3671 ; Dierauer, Politische
Geschichte des Kantons St. Gallen 1803-1903, S.61-83; Henne-Amrhyn, Geschichte
des Kantons St.Gallen von seiner Entstchung bis zur Gegenwart, S.239-248 und
300-335. — Bei den eingeriickten sanktgallischen Truppen gab es allerdings eine
Anzahl unzuverldssiger Elemente, so dass es der Divisionskommandant Oberst
Gmiir nicht riskierte, die Bataillone unbesehen zum Angriff zu verwenden. Er for-
mierte darum aus den zuverlissigsten Einheiten der 4 Bataillone 2 Ad-hoc-Bataillone
fiir den Kampf an der Front und hielt die restlichen beiden in Reserve. (S. Bericht
des Obersten Gmiir an die Regierung des Standes St.Gallen vom 18.November
1847, abgedruckt im «Toggenburger Boten» Nr. §, 31.Januar 1848.)

2 «Der Wahrheitsfreund» Nr. 14 (7. April).

3 «Der Wahrheitsfreund» Nr.1 (7.Januar) und Vorldufer zu Nr.11 (14. Mirz):
«Seht ihr nicht ein, wie nachteilig und gefahrlich fiir die Erhaltung unseres Vater-
landes es sei, in solchen Zeiten, unter dem Andrange so unverhoffter Ereignisse von
aussen, die Schweiz durch solche neue Projekte neuerdings zu parteien und zu ent-
zweien.»

4 «Der Erzihler» Nr.1 (4.Januar): «Alle Interessen, alle Wiinsche Riickhaltender
und Stiirmender werden sich in der Bundesrevisionsfrage begegnen.» S. a. «Toggen-
burger Bote» Nr. 3 (17.Januar); «St. Galler-Bote» Nr. 7 (5. Februar).
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1815 als Grundlage belassen und nur einige durchaus notwendige Ab-
inderungen und Zusitze machen.» Wichtig schienen ihm die Errichtung
eines Bundesgerichts, eine vermehrte Reprisentation der grossen Kantone,
die Zollzentralisation, die Aufhebung der Klostergarantie und die An-
erkennung der Niederlassungs-, Kultus- und Pressefreiheit. Er wollte aber
mit seinen Ansichten nicht ungebiihrlich vorprellen und betonte sein Ver-
trauen in die Minner der Revisionskommission: «Es ist von ihnen etwas
Tiichtiges zu erwarten, und es mochte daher vorlaut scheinen, wenn man
jetzt schon, ehe sie ihre Arbeit ans Tageslicht geférdert haben, ihnen von
allen Seiten hineinpfuschen will*.» Ein gleiches Vertrauen in die Revisions-
kommission hatten auch der «Toggenburger Bote» und der «Erzihler»2,
Der «Toggenburger Bote» wiinschte eine starke Bundesgewalt unter mog-
lichster Schonung der kantonalen Rechte und Interessen und wollte sich
an das praktisch Realisierbare halten. Streitigkeiten iiber das bei der Aus-
arbeitung des Revisionswerks einzuschlagende Verfahren seien leeres
Strohgedresch3. Der «Erzihler» verfolgte den Meinungsstreit in der Re-
visionskommission und in der Presse teils mit spéttischer Ironie, teils aber
auch mit ernsthafter Sorge: «Eidgenossen! seid weise, billig und klug;
macht nicht, dass die schéne Zeit der jiingsten Tage und ihre Errungen-
schaft mutwillig preisgegeben werde. Thr Gréssern, tragt den Kleinern
Rechnung, und ihr Kleinern wollet nicht alles nur empfangen, sondern
auch billig gewihren#.» In der Diskussion tiber das Reprisentationsverhilt-

T «Der Bote am Rhein» Nr.6 (10. Februar).

2 «Toggenburger Bote» Nr.12 (20. Mirz): « Wir gestehen es offen und laut: wir
sind mit dem bisherigen Gange, welchen die hochwichtige Angelegenheit genom-
men, vollkommen zufrieden.» Und «Der Erzihler» Nr.17 (29.Februar): «Sie, die
praktischen Minner, die ersten Magistrate der Eidgenossenschaft, sie, die Minner,
die dieses Jahr ihre praktischen Sporen in einer ewig denkwiirdigen Epoche mit
Recht verdient haben, sind unserer Ansicht nach besser am Platz als die politischen
Theoretiker, Roman- und Bliimelimacher aus Ost und West.»

3 «Toggenburger Bote» Nr.3 (17.Januar) und Nr.12 (30.Mirz): «Wir warnen
alle liberalen Biirger der Schweiz vor einem: ein gutes Bundesprojekt, wenn es
einmal an ihre Abstimmung gebracht werden wird, nicht zu verwerfen bloss aus
Drang nach einem noch bessern. Der Himmel hingt nicht immer gleich heiter und
freundlich ob uns.»

4 «Der Erzihler» Nr.21 (14.Mirz); s. a. Nr.19 (7. Mirz): «Nun steckt die Kom-
mission im schweizerischen Tempe, dem Zoll- und Konsumogebithrunwesen. Aus
dieses Tales finstern Griinden, wie kannst, o Herz, den Ausgang finden ?»
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nis erklirte er sich fiir ein erweitertes Mediationssystem, doch war er be-
reit, auch jede andere Verbesserung zu unterstiitzen, die Aussicht auf Er-
folg habe®. — Wihrend die drei gemissigten liberalen Zeitungen die Ar-
beit der Revisionskommission im grossen und ganzen positiv beurteilten,
war der «St.Galler-Bote» damit gar nicht zufrieden2. IThm war das Re-
visionswerk eindeutig zu wenig national: «Die grosse Revisionskommis-
sion scheint von dem nationalen Boden unter sich nichts zu fiihlen; sie
steht nur auf kantonalen Gebieten3.» Dabei dachte er aber nicht an eine
Aufhebung der Kantone: «Lasse man die Kantone in Kantonalsachen
durchaus ungeschoren, aber in eidgendssischen Sachen, welche durchaus
eidgendssisch sein miissen, sollen sie auch die Nation ungehemmt lassen.»
Er bekidmpfte die Errichtung eines Stinderats und betonte immer wieder:
«Das einzig Richtige bleibt aber fiir wirkliche Nationalsachen eine die
Basis der Kantonalgrenzen ... ganz verlassende eigene Reprisentations!»
Da die Revisionskommission seinen Ideen nicht entgegenkam, liess er den
Ruf erschallen: «Auseinander, ihr Herren! wenn ihr die Zeit noch jetzt
nicht begreifté», und verlangte die Wahl cines cidgendssischen Verfas-
sungsrats”’.

Als der Entwurf der Revisionskommission vorlag, sah sich keine der
sanktgallischen Zeitungen veranlasst, ihre Haltung zu indern. Der « Wahr-
heitsfreund» fand das Projekt keiner nihern Wiirdigung wert und gab
einzig durch einige in einen Uberblick {iber die Verfassungsbestimmungen
eingestreute bissige Bemerkungen zu verstehen, wie wenig er dem Werk

I «Der Erzahler» Nr.22 (17. Mirz).

2 ¢St. Galler-Bote» Nrn. 8 (12.Februar), 10 (26. Februar), 11 (4. Mirz), 12 (7. Mirz),
13 (11.Mirz), 14 (15.Mirz), 16 (20.Mirz), 17 (25.Mirz) und 18 (1. April). Der
«St. Galler-Bote» mass der Sache so grosse Bedeutung bei, dass er zeitweise zur zwei-
maligen Ausgabe in der Woche iiberging.

3 «St. Galler-Bote» Nr. 10 (26. Februar); s. a. Nrn. 13 (11. Mirz) und 15§
(18. Mirz).

4 «St. Galler-Bote» Nr.16 (20.Mirz); s. a. Nr.17 (25. Mirz): «Die Sonderbiind-
lerei in wirklicher Bundessache muss aufhoren, ein fiir alle Mal, vollstindig. Wenn

man sie vorne herausgejagt hat, darf man ihr nicht die Hintertiire, die Tenntiire
wieder 6ffnen.»

5 «St. Galler-Bote» Nr. 14 (15. Mirz).

6 «St. Galler-Bote» Nr.13 (11.Mirz); s. a. Nr. 16 (20. Mirz): «auseinander, lieber
heute als erst morgen!»

7 «St. Galler-Bote» Nrn. 16 (20. Mirz) und 19 (8. April).
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der Revisionskommission gewogen war. — «Getadelt ist bald, aber nicht
so bald besser gemacht?» fand der «Erzihler» und empfahl deshalb cine
kompromissbereite Haltung. Der «Bote am Rhein» war mit dem ersten
Teil einverstanden, lehnte aber das Zweikammersystem ab und vertrat
statt dessen ein nach seiner Ansicht politisch und finanziell giinstigeres
erweitertes Mediationssystem?. Der « Toggenburger Bote» bedauerte die
verschiedenen die Niederlassungsfreiheit, die Ausiibung des Stimmrechts
in allen Teilen der Eidgenossenschaft und die Kultusfreiheit beschrinken-
den Bestimmungen und wandte sich ebenfalls heftig gegen das Zwei-
kammersystem+. Der «St. Galler-Bote» hingegen fand: «Uns kann nur
ein schweizerischer Verfassungsrat, nach der Kopfzahl gewihlt, aus dem
Sumpfe helfens.» Im Kommissionsentwurf sah er allenfalls «eine niitz-
liche, wesentlich erleichternde Vorarbeit fiir den kiinftigen Verfassungs-
raté». Er kritisierte, das Projekt enthalte zu viele Detailbestimmungen,
fasse die Befugnisse der Bundesbehdrden zu eng, verteile die Zolleinnah-
men ungerecht auf die Kantone, garantiere nicht die gemischten Ehen und
die uneingeschrinkte Religionsfreiheit und verpflichte den Bund weder
zur Errichtung einer eidgendssischen Hochschule noch zur Griindung
eines schweizerischen Priesterseminars?. Der vorgesechene Stinderat sei
ein alter Zopf, «aber wir werden auch nicht nachgeben, an dem Ding zu
zerren, bis es dahinfillt8». — Von den sanktgallischen Zeitungen verhielt
sich das Organ der Konservativen passiv-ablchnend. Bei den liberalen

1 «Der Wahrheitsfreund» Nr.17 (28. April). So bemerkte er zur Garantie der
Rechte des Volkes und der Regierungen (Art. 5): «Ob man den einen oder andern
den Vorzug gebe, dariiber entscheiden die Tendenzen und Parteien.» Und zu den
Bedingungen fliir die Garantie der Kantonsverfassungen (Art.6): «Siche die Muster-
verfassungen von Freiburg und Solothurn!» S. a. in der gleichen Nummer: «Der
Entwurf der neuen Bundesrevision hat bis jetzt schon iiber 25000 Franken gekostet.
‘Was wird er noch kosten, bis er angenommen oder verworfen sein wird ?»

z «Der Erzihler» Nr. 34 (28. April).

3 «Der Bote am Rhein» Nr. 18 (4. Mai).

4 «Toggenburger Bote» Nr.18 (1.Mai): «Lieber den alten Bund als dieses griss-
liche und heillose Radschuhwesen, das man iiberall abschafft, bei uns aber einfiithren
will.»

5 «St. Galler-Bote» Nr. 20 (15. April).

6 «St. Galler-Bote» Nr.19 (8. April).

7 «St. Galler-Bote» Nrn. 19 (8. April) und 20 (15. April).

8 «St. Galler-Bote» Nr.22 (29. April).
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Blittern bekdmpfte der «St.Galler-Bote» den Entwurf, weil er ihm zu
wenig national war, wihrend die tibrigen mit dem Ergebnis weitgehend
zufrieden waren und nur einzelne Bestimmungen kritisierten. Einmiitig
lehnte vorerst die liberale Presse das Zweikammersystem ab und gab einer
einzigen Kammer im Sinn des Vorschlags von Landammann Naeff den
Vorzug?.

Ende April einigte sich der Sankt Galler Kleine Rat nach drei Sitzun-
gen und mehrstiindigen Diskussionen auf einen Instruktionsvorschlag
zuhanden des Grossen Ratsz. Besonders die Frage, ob es nicht wiinsch-
bar wire, dass ein schweizerischer Verfassungsrat die Bundesrevision
durchfiihre, gab viel zu reden, und man liess dieses Prinzip nur darum
fallen, weil an der Tagsatzung doch keine Mehrheit dafiir erzielt
werden konne. Mit dem Zweikammersystem konnte sich der Kleine
Rat nicht befreunden. Er wollte darum die Gesandtschaft fiir jedes
Einkammersystem stimmen lassen, dem nicht das Reprisentations-
verhiltnis der Mediation oder des Bundesvertrags von 1815 zugrunde
liege. Ein Sanktions- oder Vetorecht sollte den Kantonen ein Mit-
spracherecht sichern. Nur wenn eine nambhafte Mehrheit sich fiir das
Zweikammersystem als einzig mogliche Lésung entscheide, solle sich
die Gesandtschaft dafiir aussprechen. Zu den einzelnen Artikeln stellte
er nur wenige Abinderungsantrige: Die Pressefreiheit schien ihm
nicht gewihrleistet, solange den Kantonen die Strafgesetzgebung bei
Pressevergehen belassen werde; er wiinschte die Garantie der ge-
mischten Ehe und ein Verbot der Todesstrafe fiir politische Ver-
gehen; und er wollte, dass, falls das Zweikammersystem angenommen
werde, wenigstens in Zukunft ein Verfassungsrat die Bundesrevision
durchfiihre. Schliesslich sollte die Gesandtschaft, wenn auf der Tag-
satzung sich keine Mehrheit fir den vorliegenden Entwurf ergebe,
fir die unverziigliche Wahl eines schweizerischen Verfassungsrats
stimmen.

I «St.Galler-Bote» Nr.14 (15.Mirz), «Der Bote am Rhein» Nr.18 (4. Mai),
«Toggenburger Bote» Nr.18 (1. Mai), «Der Erzihler» Nr.22 (17. Mirz). Spiter er-
klirte allerdings der «Erzihler», er ziche das Zweikammersystem einer einzigen
Kammer mit kantonalem Veto vor. (Nr.27, 4. April.)

2P.KLR. SG26.,28.und 29. April; «Der Erzihler» Nr. 35 (2.Mai); «St.Galler-
Bote» Nr.22 (29. April); «NZZ» Nrn. 119 (28. April) und 121 (30. April).
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Als der Grosse Rat sich am 1. Mai zur Beratung des Bundesverfassungs-
entwurfs versammelte’, wurden ihm neben den Antrigen des Kleinen
Rats noch drei weitere vorgelegt. Mathias Hungerbiihler vertrat die An-
sicht des zentralistisch gesinnten Fltgels der Liberalen, der, um unniitze
Diskussionen an der Tagsatzung zu vermeiden, die unverziigliche Wahl
eines eidgendssischen Verfassungsrats forderte, da nur ein solcher «die Ein-
heit und Kraft des Ganzen, des Bundesstaates, mit der Selbstindigkeit der
Glieder, der Kantone, auf eine zweck- und zeitgemisse Weise vereinigt
und das Kantonale dem Nationalen im wohlverstandenen Interesse der
Kantone selbst gehorig unterordnet?». — Den entgegengesetzten konser-
vativen Standpunkt vertrat Regierungsrat Falk, der beantragte: «Es sei
das ... Projekt ... zu verwerfen und dagegen die Tagsatzungsgesandtschaft
dahin zu instruieren, auf der Basis des Art. 1 im Bundesvertrage vom Jahr
1815 an ciner Abdnderung und Verbesserung desselben nach den Zeit-
bediirfnissen teilzunehmen?.» — Der liberale Staatsschreiber Steiger stellte
den dritten, mittleren Antrag, St. Gallen solle auf der legalen Durchfiih-
rung der Bundesrevision durch die Tagsatzung beharren, den Entwurf
und das Zweikammersystem unterstiitzen und, wenn dieses abgelehnt
werde, fiir eine Nationalvertretung stimmen, «immerhin in dem Sinn,
dass fiir die Kantonalsouverinitit die nétige Garantie gegeben und nicht
ein omnipotenter Nationalrat ausschliesslich aufgestellt werde?». — An den
nichsten beiden Tagen wurde ausgiebig iiber die vier vorliegenden An-
trige debattiert. Ein starres Festhalten an den Grundlagen des alten Bun-
desvertrags fand wenig Befiirworter, und in erster Linie wurde tiber die
Aufstellung eines Verfassungsrats und iiber das Zweikammersystem dis-
kutiert. Die Abstimmung vom 3.Mai verlief dusserst dramatisch: Zuerst
wurden die Antrige Hungerbiihlers und Falks deutlich verworfen. Dann
wurde mit 69:68 Stimmen derjenige Steigers, auf der Durchfiithrung der
Bundesrevision durch die Tagsatzung zu beharren und in erster Linie das
Zweikammersystem zu unterstiitzen, dem des Kleinen Rats vorgezogen,
in erster Linie fiir eine einzige Kammer einzutreten und die Wahl eines

IPGR SG 1.,2.und 3.Mai; «Der Erzihler» Nr.36 (5.Mai); «St.Galler-Bote»
Nr.23 (6.Mai); «NZZ» Nrn.124 (3.Mai), 127 (6.Mai), 136 (15.Mai) und 139
(18.Mai); « Thurgauer Zeitung» Nr. 110 (5. Mai); Baumgartner, Geschichte des
Kantons St. Gallen von 1830-1850, S.375—376.

2zPGR SG 1.Mai.
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Verfassungsrats zu verlangen, wenn die Tagsatzung zu keinem Ergebnis
komme; fiinf liberale «Uberliufer» und die geschlossene konservative
Gruppe hatten die Liberalen iiberstimmt’! — Die iibrigen Antrige des
Kleinen Rats wurden angenommen, und auch die beiden von Konserva-
tiven stammenden Vorschlige, die Geistlichen nicht von der Wahlin den
Nationalrat auszuschliessen und die unbedingte Religions- und Gewissens-
freiheit in die Bundesverfassung aufzunehmen, fanden eine Mehrheit. Die
Gesandtschaft erhielt im iibrigen die Vollmacht, fiir den Entwurfzu stim-
men, doch hatte sie fiir den Fall, dass dieser abgelehnt wiirde, neue Instruk-
tionen einzuholen. — Im Sankt Galler Grossen Rat fanden extreme Ansich-
ten in der Bundesrevisionsfrage wenig Anklang. Die grosse Mehrzahl der
Konservativen hatte eingeschen, dass das Alte nicht zu halten sei, und
suchte vom foderalistischen Element zu retten, was noch zu retten war.
Zusammen mit der kleinen Gruppe der féderalistischen Liberalen unter-
stiitzten sie den vorliegenden Bundesverfassungsentwurf, von dem im
Grunde nur wenige Liberale mehr als das Zweikammersystem ablehnten.
Obschon die liberale Mehrheit im Grossen Rat sie nicht unterstiitzt hatte,
trug die auf das praktisch Realisierbare ausgerichtete Sankt Galler Instruk-
tion doch wesentlich zum Gelingen der Bundesrevision bei, weil sie der
Gesandtschaft den notigen Spielraum gewihrte, ohne die grundsitzlichen
Begehren aufzugeben.

Dass die Sankt Galler Gesandtschaft dank der konservativen Schiitzen-
hilfeaufder Tagsatzung cinen foderalistischen Liberalismus vertretensollte,
missfiel den Liberalen um den «St. Galler-Boten», die vom Einkammer-
system eine stirkere Betonung des zentralistischen Elements erwartet hat-
ten. So hatte die Abstimmung vom 3. Mai in der Presse noch ein polemi-
sches Nachspiel, doch glitteten sich die Wogen nach ciniger Zeit wieder2.

1PGR SG 3.Mai; s. a. Anm.1, S.90. Die liberalen «Uberliufer» waren Steiger,
Fels, Stadler und Grissli; dazu kamen Aepli, der nur fiir das Zweikammersystem,
und Weber, der nur gegen einen Verfassungsrat stimmte. Das Ergebnis wurde ent-
scheidend durch die Stimmenthaltung des wohl tiber die deutliche Ablehnung
seines Antrags (nur 6 Stimmen!) verirgerten Hungerbiihler moglich. Hitte er
gegen Steigers Antrag gestimmt, wire bel 69:69 Stimmen der Stichentscheid des
Prisidenten Hoffmann fiir den Antrag des Kleinen Rats gefallen!

2 «St. Galler-Bote» Nrn.23 (6.Mai), 24 (13.Mai), 25 (20.Mai) und 26 (27. Mai);
«Der Erzihler» Nrn. 37 (9.Mai), 40 (19.Mai) und 42 (26.Mai). Die beiden andern
liberalen Zeitungen tadelten zwar Steigers politische Haltung, verurteilten aber die
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An den Tagsatzungsverhandlungen nahmen die Sankt Galler Zeitungen
wenig Anteil. Der «Bote am Rhein» erklirte: «Ihren Beratungen artikel-
weise zu folgen, haben wir weder Raum noch Lust™.» Auch der «Erzihler»
dusserte sich hnlich?, und der «Toggenburger Bote» und der « Wahr-
heitsfreund» schwiegen ganz. Einzig der «St. Galler Bote» bemiihte sich
anfangs noch um das Schicksal der Bundesrevision. Von den Beratungen
durch die Tagsatzung hielt er allerdings nichts: « Wenn die 25 Kantons-
regierungen an dem Projekte der Kommission herumpfuschen und den
Kantdnligeist demselben noch mehr einimpfen sollen, als es bereits ge-
schehen ist, so haben wir wieder einen ohnmichtigen Staatenbund wie
1815, und alle Nationaleinheit, alle Nationalerzichung, alles Nationalwohl
ist dahin, steht auf dem Papiere, realisiert sich aber in der Wirklichkeit nie
und nimmer3.» Er trdstete sich mit dem von ithm erwarteten Versagen der
Tagsatzung iiber die Niederlage bei der Abstimmung im Grossen Rat hin-
weg und registrierte mit Genugtuung jeden das Zweikammersystem ab-
lehnenden Beschlussin andern Kantonen. Alsjedoch die Tagsatzung trotz-
dem mit grossem Mehr dem Zweikammersystem zustimmte und auch
sein Aufruf, wenigstens die Befugnisse des Stinderats zu beschrinken und
im Fall eines Konflikts zwischen den Riten das Volk als «vermittelnde,
cinigende, entscheidende Kraft4» zu bestimmen, wirkungslos verhallte,
resignierte erS. — Dafiir meldete sich nun der «Erzihler» mit Hinweisen

vom «St. Galler-Boten» gefiihrte Pressefehde. («Toggenburger Bote» Nr. 20, 15. Mai,
und «Der Bote am Rhein» Nr.20, 17.Mai.) Nach Leserzuschriften im «Toggen-
burger Boten» zu schliessen, stiess diese Polemik im Volk auf kein Verstindnis.

I «Der Bote am Rhein» Nr.21 (25. Mai).

2z «Der Erzihler» Nr. 42 (27. Mai).

3 «St. Galler-Bote» Nr.20 (15. April).

4 «St. Galler-Bote» Nr. 26 (27.Mai).

5 «St. Galler-Bote» Nrn.23 (6.Mai), 24 (13.Mai), 25 (20.Mai), 26 (27.Mai);
schliesslich aber erklirte er in Nr.27 (3.Juni): «Die Bundesfrage betrachten wir fiir
diese Zeit als beschlossen und beendigt. Das Projekt wird mit geringen Modifika-
tionen so angenommen werden, und zwar von einer betrichtlichen Mehrheit, wie
die Kommission es entworfen. In solcher Lage bleibt dem redlich denkenden Biirger
kaum eine Wahl. Ist ein Mehreres und Besseres nunmehr wirklich beinah unmaoglich
gemacht, so gilt es, den gleichen Satz wiederholen und anwenden, der dem klein-
ritlichen Antrag zu Grunde lag: ,Achtung der Mehrheit und so gut es eben moglich
bleibt: ,vorwirts mit der Mehrheit!* Die Verantwortlichkeit wegen dem Nicht-
erhalten eines Mechrern oder Bessern bleibt denen, die es unméglich gemacht haben.»
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auf den erfolgreichen Verlauf der Tagsatzungsverhandlungen zum Wort,
und er erwihnte das heftige Feilschen um die materiellen Bestimmungen
als Beweis dafiir, dass auch ein Verfassungsrat mit den gleichen Schwierig-
keiten wie die Tagsatzung zu kimpfen hitte?.

Der Kleine Rat befasste sich am 21.Juli mit dem von der Tagsatzung
angenommenen Bundesverfassungsentwurf2. Er konnte sich jedoch weder
auf eine klare Empfehlung noch auf cine Ablehnung einigen und be-
schrinkte sich darauf, in seiner Botschaft die Vor- und Nachteile ausfiihr-
lich darzulegen. Mit allen gegen die Stimme des konservativen Regie-
rungsrats Falk beschloss er, der Grosse Rat solle die Bundesverfassung
unter Vorbehalt der Volksabstimmung genehmigen. Weiter bestimmten
seine Antrige die Abstimmungsmodalititen und die Weisungen fiir die
Gesandtschaft.

Am 1. August versammelte sich der Grosse Rat3, um die Annahme oder
Verwerfung der neuen Bundesverfassung zu beschliessen. Nachdem der
zentralistisch gesinnte Fliigel der Liberalen sich nach lingerem Zdgern
doch fiir die Zustimmung entschieden hatte und auch die Konservativen
mit Ausnahme einer kleinen klerikalen Gruppe nicht an Ablehnung dach-
ten, war an der Genchmigung des neuen schweizerischen Grundgesetzes
durch den Sanktgaller Grossen Rat nicht mehr zu zweifeln. In der Dis-
kussion ergriffen nur zwei Redner das Wort. Baumgartner, der mass-

1 «Der Erzihler» Nrn. 45 (6.Juni), 48 (16.]Juni), 49 (20.Juni) und 5o (23.Juni). Mit
dem Ergebnis der Beratungen iiber die materielle Zentralisation war er zufrieden:
«Ohne Transaktion war nicht tiber das Alte hinaus zu kommen, und ohne Beach-
tung der ungleichen Rechtsstellung, welche der alte Bund mit seinen garantierten
Z3llen einzelnen Kantonen gewihrte, ohne Beriicksichtigung ihrer geographischen
Lage und ihrer Finanzen, wire die Schweiz nie dazu gekommen, die Wegelagerer
und Raubritter und Strassenbettler, Zolle und Weggelder genannt, in ein missiges
rationelles Grenzzollsystem zu verwandeln.» (Nr. 49, 20.Juni.)

2P.KLR.SG21.]Juli; «St. Galler-Bote» Nr. 34 (22.Juli); «NZZ» Nr.205 (23.Juli);
«Der Erzdhler» Nr. 59 (25.Juli).

3PGR SG 1. August; «Der Erzihler» Nr.62 (4. August); «St. Galler-Bote» Nr. 36
(s. August). Der «Erzihler» war mit der Art, wie der Kleine Rat die Bundesverfassung
vorlegte, nicht zufrieden: «Der Kl. Rat hatte bei bekannter Komposition sich nim-
lich nicht entschliessen kénnen, das Ding zu empfehlen oder nicht zu empfehlen; es
war eine saure Apfelbeisserei, eine Abwigerei moglicher Vorteile und Nachteile des
Bundes.» Die von Regierungsrat Fels gemachte Anregung, eine Proklamation an
das Volk zu richten, fand keinen Widerhall.
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gebend am Entwurf von 1832/33 mitgewirkt hatte, erklirte sich, die Ein-
busse an kantonaler Souverinitit bedauernd, aber der Notwendigkeit
gehorchend, fiir Annahme; Regierungsrat Falk «tummelte sein altes Féde-
rativross’» und beantragte Verwerfung. — Mit einem eindeutigen Mehr
von 113 :17 Stimmen nahm der Grosse Rat die Bundesverfassung an, und
mit grossem Mehr wies er auch einen konservativen Antrag zuriick, dass
der neue Bund erst dann in Kraft erklirt werde, wenn sich auch die ver-
werfenden Stinde freiwillig angeschlossen hitten. — Die Abstimmung im
Grossen Rat hatte deutlich gezeigt, dass die Stellungnahme zur Bundes-
verfassung in St. Gallen weder eine parteipolitische noch eine konfessio-
nelle Angelegenheit war. Die fithrenden Minner verschiedener politischer
und religidser Anschauungen hatten sich vereint, um ein eidgendssisches
Werk zu unterstiitzen.

Der Eifer der sanktgallischen Zeitungen erlahmte, als die wichtigsten
Entscheidungen an der Tagsatzung einmal gefallen waren. Auf konserva-
tiver Seite vertrat «Die Neue Schweiz» Baumgartners ausfiihrlich die von
ihrem Redaktor im Grossen Rat eingenommene Haltung und kritisierte
die zentralistischen Tendenzen der Bundesverfassung, ohne aber deswegen
auf Verwerfung anzutragen?. Der « Wahrheitsfreund» fand, die Gleich-
giiltigkeit des Volkes beweise eigentlich, dass es keine Bundesrevision be-
gehres. «Heil wird der Schweiz wenig aus derselben erwachsen; politische
und religidse Freiheit werden weniger, aber der Steuern und Abgaben
werden mehr sein. Die Kantone verlieren ihre selbstindige Bedeutung,
undihre schdnsten Befugnisse werdenin den Zentralbehrden aufgehen4.»
Obschon er die Bundesverfassung ablehnte, verzichtete er aber, wohl aus
Riicksicht auf die geteilte Meinung im eigenen Lager, auf eine intensive
Propaganda fiir die Verwerfung. — Von den liberalen Zeitungen konnte
sich der «St. Galler-Bote» nur miihsam fiir die Empfehlung entschliessen,
«weil nun einmal zur Zeit und ohne grossere Beunruhigung des Vater-
landes wirklich nichts Besseres mehr erhiltlich ist5». Er konnte es aber

I «Der Erzidhler» Nr. 62 (4. August).

z ¢Die Neue Schweiz» Nrn. 2 (s.]Juli), 4 (12.Juli) und 6 (19.]Juli).

3 ¢« Der Wahrheitsfreund» Nr.29 (14.Juli).

4 «Der Wahrheitsfreund» Nr. 33 (11. August); s. a. Nr.34 (18. August).
5 «St. Galler-Bote» Nr. 34 (22.Juli); s. a. Nr. 32 (8.]Juli).
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nicht unterlassen, nochmals seine Kritik am neuen Bund vorzubringen!.
Auch der «Bote am Rhein» war nicht restlos begeistert, doch tiberwogen
fiir ihn die Vorteile, und er freute sich schliesslich auf «den Tag der Eini-
gung und Stirkung des schweizerischen Vaterlandes, den Tag, der uns
eine Organisation im Innern gewihren soll, die unsere materiellen Inter-
essen fordert, den geistigen Fortschritt sichert, und den Tag, der uns eine
achtunggebietende Stellung gegen das Ausland sichert2». Der «Toggen-
burger Bote» hielt es fiir ein Ungliick, wenn es den Extremisten von links
und rechts gelingen sollte, das Revisionswerk zu Fall zu bringen, und er
rief deshalb die Liberalen zur Einigkeit auf, damit nicht der grosse Fort-
schritt der neuen Verfassung gefihrdet werde3. Und der «Erzihler» ver-
teidigte den neuen Bund als ein Werk gegenseitiger Verstindigung: « Wo
hinwieder 25 Kantonalinteressen zu befriedigen und auszugleichen sind,
kann kein Sterblicher Vollkommenes machen; aber das Bessere wire hier
der Feind des vielen Guten. Bedenket, St. Galler! Gegenwart und Zu-
kunft und nehmet an*!» — Die Abstimmungspropaganda der sanktgal-
lischen Zeitungen war flau, und es schien, als ob fiir sie der annehmende
Beschluss des Grossen Rats die Frage bereits entschieden habes.

1 «St.Galler-Bote» Nr.34 (22.Juli). Er kritisierte besonders das Zweikammer-
system, die fehlende Freiheit des religiosen Bekenntnisses und der gemischten Ehe,
den Mangel an Bestimmungen iiber das Schulwesen, die ungeniigende Rechts-
gleichheit der Niedergelassenen, die Beibehaltung der Konsumozolle und die Er-
schwerung einer Revision durch die Bestimmung, dass auch der Stinderat zustimmen
miisse. Daneben erwartete sie vom neuen Bund auch materielle Nachteile (Schutz-
zoll, Frankenwihrung usw.) fiir den Kanton.

2 «Der Bote am Rhein» Nr. 32 (10. August) ; s.a. Nrn. 28 (13.Juli), 30 (27.Juli) und
33 (17. August). Ihm missfielen das Zweikammersystem, das Fehlen der Bekenntnis-
freiheit und der Garantie der gemischten Ehen und der Mangel an Bestimmungen
iiber das Erziehungswesen, das nach seiner Ansicht der Kirche entzogen und dem
Bund iibertragen werden sollte. Neben den vielen Vorteilen der Bundesverfassung
trostete ihn auch die Feststellung: «Kommen einmal ruhigere, bessere Zeiten, so
kann man immer noch das Fehlerhafte verbessern, das Mangelhafte erginzen.»
(Nr.28, 13.Juli).

3 «Toggenburger Bote» Nrn. 29 (17.]Juli), 30 (24.Juli), 31 (31.Juli) und 33 (14. Au-
gust).

4 «Der Erzihler» Nr.65 (15. August); s. a. Nrn. 54 (7.Juli), 57 (18.Juli), 59 (25.Juli),
60 (28.Juli) und 63 (8. August).

5 Vgl. «Toggenburger Bote» Nr.33 (14. August): «Es ist wohl erlaubt, von der
Haltung, welche in dieser Frage beide Parteien im Grossen Rate beobachtet haben,
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Bei einer Stimmbeteiligung von ca. 75% nahmen am 20. August 16893
Biirger, gut?/; der Stimmenden und knapp mehr als die Hilfte der Stimm-
berechtigten, die neue Bundesverfassung an, 8072 lehnten sie ab’. Ver-
worfen hatte von den verschiedenen Landesteilen einzig das katholische
Fiirstenland, wihrend das Toggenburg und das Rheintal, mehrheitlich
reformierte Gebiete, sowie die siidlich der Churfirsten gelegenen katho-
lischen Bezirke deutlich annahmen. — Die Zustimmung des Grossteils der
konservativen Grossratsfraktion hatte im Volk keine entsprechende Wir-
kung. Von den 1847 konservativ wihlenden Bezirken ergab die Abstim-
mung im Oberrheintal, in Gossau und im Seebezirk nur eine knappe an-
nehmende Mehrheit, wihrend Tablat, Alttoggenburg, Rorschach und
besonders Wil nach den Empfehlungen der klerikalen Gegner der Bundes-
verfassung stimmten; einzig der Bezirk Sargans nahm deutlich an, doch
war dort die Zustimmung die Folge eines gleichzeitig eingetretenen Um-
schwungs zugunsten der Liberalenz.

Die Diskussion um die Bundesreform zeigte, dass diese Frage bei den
politischen Fithrern im Grossen Rat des Kantons St. Gallen kein Gegen-
stand dauernder Parteikimpfe war. Auf konservativer Seite erklirte sich
eine zum grossten Teil klerikal gesinnte Gruppe hdchstens fiir eine teil-
weise Revision auf der Grundlage des alten Bundesvertrags, und sie oppo-
nierte darum dem von liberalem Geist durchdrungenen Entwurf. Die
grosse Mehrheit der konservativen Grossrite aber zeigte sich zur Mit-
arbeit an einer fortschrittlichen, die kantonale Souverinitit innerhalb be-
stimmter Grenzen respektierenden Bundesrevision bereit. Auch bei den
Liberalen schieden sich anfinglich die Meinungen. Einer starken zentra-

auf das Abstimmungsresultat des Volkes zu schliessen. ... Es wird nun wohl keinem
einzigen liberalen Biirger, der am 20. d. an den Urversammlungen seine Stimme
abzugeben hat, einfallen, im Widerspruche zu dem einstimmigen Votum aller frei-
sinnigen Volksreprisentanten im Grossen Rate fiir Verwerfung zu stimmen.
...Ebenso wenig zweifelhaft erscheint uns die Haltung der Mehrheit der konserva-
tiven Partei im Volke.»

I Anhang II d.

z Als Beispiele: Altstitten verwarf, obschon seine Vorsteher (Ziindt, Liichinger)
im Grossen Rat ja gestimmt hatten; der Bezirk Wil lehnte deutlich ab und stimmte
damit wie Pfr.Keller (im Grossen Rat: nein) und nicht wie der fiihrende konser-
vative Politiker J.J. Miiller. — Sargans wihlte 1849 liberal, ebenso Oberrheintal
(Baumgartner, Geschichte des Kantons St.Gallen von 1830-1850, S.411).
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listischen Gruppe um die Regierungsrite Curti und Hungerbiihler war
der Entwurf zu wenig «national», denn sie fand, er lasse den Kantonen zu
viel Spielraum in eidgendssischen Fragen. Die fdderalistisch eingestellten
Liberalen vermochten schliesslich nur dank konservativer Schiitzenhilfe
ihre Ansicht durchzusetzen. Nachdem die Tagsatzung jedoch den Entwurf
mit wenigen Anderungen gutgeheissen hatte, schlossen sich die Liberalen
zur Unterstiitzung der neuen Bundesverfassung zusammen, wihrend bei
den Konservativen die klerikale Minderheit weiterhin opponierte, ob-
schon die grosse Mehrheit der Fraktion zustimmte und sich damit auf den
Boden des neuen Bundes stellte. — War fiir die politischen Fiihrer die Bun-
desverfassungsabstimmung keine Parteifrage, so traf das fiir das Volk nur
in beschrinktem Mass zu. Beim Grossteil der Stimmbiirger kam die An-
nahme der von den schweizerischen Liberalen geschaffenen Bundesver-
fassung auch einer Parteinahme fiir die Liberalen im Kanton gleich, und
die Verwerfung bedeutete ein Bekenntnis zu den Grundsitzen der Kon-
servativen. — Die Abstimmung vom 20. August zeigte deutlich, dass im
Kanton St.Gallen die von der Aufklirung beriihrten Bezirke den fort-
schrittlichen Bestrebungen der Bundesverfassung offen und positiv gegen-
{iber standen, wihrend die unter dem Einfluss der katholisch-konserva-
tiven Gegenbewegung stehenden Gebiete sich den Ideen des neuen Bundes

verschlossen.

Die Ostschweiz befiirwortete seit der Regenerationszeit eifrig eine Bun-
desrevision. Der Thurgau hatte 1831 als erster die Forderung nach einer
zeitgemissen Umgestaltung des alten Bundesvertrags erhoben, alle drei
Kantone hatten den ersten Revisionsversuch von 1832/33 unterstiitzt und
gehorten auch in den folgenden Jahren zu den traditionell revisionsfreund-
lichen Kantonen, von denen sich einzig St. Gallen zwischen 1842 und 1846
aus innerkantonalen Griinden trennte. — Die Bundesverfassung von 1848
wurde im Thurgau sehr positiv aufgenommen, verwirklichte sie doch die
Ideen, fiir die sich der Kanton seit Jahren eingesetzt hatte. Schaffhausen
hatte als kleiner Kanton zuerst seine Bedenken gegen die Aufgabe der alten
Reprisentationsrechte und seine Furcht vor einer Herrschaft der grossen
Kantone zu iiberwinden, doch fiihlte es wegen der wirtschaftlichen Krise
besonders die Notwendigkeit einer stirkeren politischen und wirtschaft-
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lichen Vereinigung. Und in St. Gallen schliesslich standen sich in der Bun-
desrevisionsfrage die Parteien nicht mehr mit der alten Unversdhnlichkeit
gegeniiber und ebneten damit einer friedlichen Annahme des neuen Bun-
des den Weg.

In den ostschweizerischen Behdrden war die Bundesrevision 1848 keine
parteipolitische oder konfessionelle Streitfrage. Liberale und Konservative,
Protestanten und Katholiken stellten sich im wesentlichen hinter die von
der Revisionskommission erarbeitete schweizerische Kompromisslésung,
so dass weder die stark zentralistisch eingestellte radikale noch die zih
am Alten festhaltende klerikal-konservative Gruppe mit ihren Ansichten
durchdringen konnten. Nachdem die Tagsatzung den Entwurf der Revi-
sionskommission ohne wesentliche Anderungen gebilligt hatte, gaben
auch dieliberalen Zentralisten ihren Widerstand gegen die neue Bundes-
verfassung auf, so dass die Liberalen geschlossen einer unter sich uneinigen
konservativen Opposition gegeniiberstanden.

An der am 20. August durchgefiihrten Volksabstimmung tiber die Bun-
desverfassung nahmen die Biirger — wohl wegen des Stimmzwangs —
ausserordentlich zahlreich teil. Es zeigte sich aber, dass nicht alle Volks-
kreise sich von den Empfehlungen ihrer politischen Fiithrer iiberzeugen
liessen. Zentralistische Ideen fiihrten in den iiber die Beibehaltung der
Konsumosteuer empdrten Weinbaugebieten Schaffhausens zur Ableh-
nung, konservative Verwerfungsparolen hatten in einigen durch Kloster-
aufhebungen erschreckten und verirgerten katholischen Gebieten Erfolg.
Die grosse Mehrheit der ostschweizerischen Stimmbiirger mass aber den
von links und rechts gedusserten Bedenken wenig Bedeutung bei und be-
kannte sich offen und freudig zum neuen liberalen Bundesstaat.

Die Ostschweiz hatte seit Jahren eine traditionell bundesrevisionsfreund-
liche Haltung bewiesen, und sie blieb dieser Einstellung auch 1848 treu,
indem sie als einziger schweizerischer Landesteil die neue Bundesverfas-
sung nicht nur mit der Mehrheit der Stimmenden, sondern sogar mit der
Mehrheit der Stimmberechtigten annahm.
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IV.DIEOSTSCHWEIZERISCHEN LANDSGEMEINDE-
KANTONE: GLARUS UND APPENZELL

1. Glarus

Seit der Regenerationszeit, und besonders seit die neue Kantonsverfassung
von 183637 die politische Einheit des Kantons hergestellt hatte, gehorte
Glarus zu den iiberzeugten Anhingern der Bundesrevision, und es unter-
stiitzte mit niichterner, massvoll fortschrittlicher Haltung alle Bestrebun-
gen, die eine stirkere nationale Zusammenfassung bezweckten, ohne dabei
die kantonale Selbstindigkeit zu zerstdren. Darum standen die Glarner
Behorden, und mit ihnen die dffentliche Meinung im Kanton, in der
Jesuiten-, der Sonderbunds- und der Bundesrevisionsfrage auch eindeutig
auf der Seite der Tagsatzungsmehrheit, als Ende 1847 die politische Aus-
einandersetzung in der Schweiz ihren Héhepunkt erreichte.

Nach dem Sieg der Tagsatzungstruppen im Sonderbundskrieg galt es,
cinen gerechten Ausgleich zwischen Fortschritt und Tradition zu finden,
der fiir alle Kantone annehmbar war. Die «Glarner-Zeitung» umriss dabei
die Haltung des Glarnervolkes wie folgt: «Der Glarner wird auch hierin
das seine tun. Redlich wird er beitragen, dass das lingst kundgegebene
Bediirfnis, unserer nationalen Entwicklung eine bestimmte Form zu geben,
erreicht werden kann, aber er weiss es auch, dass die Geschichte unseres
Vaterlandes einen Schatz reicher Wahrheiten enthilt, die der Schweizer
zu keinen Zeiten vergessen und hintansetzen soll2.» Sie verwarf den Bun-
desvertrag von 1815 als «die Handhabe aller kantonalen Interessesucht,
die Wehre, die das Andringen einer nationalen Gefiihlsstrdmung zuriick-
treibt3», denn er anerkenne keine schweizerische Nation und sei in mate-

I Winteler, Geschichte des Landes Glarus, S.415ff.; Heer, Neuere Glarner-
Geschichte, S. s2ff.; Rappard, a.a. O., S.93-98;s.a. Dierauer, Geschichte der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft Bd. s, S.606-608.

2z «Glarner-Zeitung» Nr. 10 (2. Februar).

3 «Glarner-Zeitung» Nr. 11 (5. Februar). Bildhaft beklagt sie sich iiber die Mingel
des Bundesvertrags: « Oder wire die jetzige beklagenswerte Stellung der Schweiz in
Handelssachen dem Auslande gegeniiber vorhanden, wenn wir {iberall als Nation
auftreten kdnnten? Wiirden die kantonalen Plackereien, die Schlagbiume, die un-
billigen Zolle alle bestehen, wenn man die Eidgenossenschaft iiber die Kantone
setzte ? Wiirde die schidliche Musterkarte in Post- und Miinzsachen uns so licherlich
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rieller Hinsicht ungeniigend. Den Weg zur schweizerischen Nationalver-
tretung wollte sie aber, aus Riicksicht auf die kleinen Kantone, doch nur
allmihlich und schrittweise gehen, und sie schlug deshalb vor, vorerst ein
der Mediation dhnliches Reprisentationssystem — allerdings mit stirkerer
Beriicksichtigung der grossen Kantone — einzufiihren .

«Die grosse Uberfiillung des Stoffes bei beschrinktem Raume hat es uns
unmdglich gemacht, den Verhandlungen der benannten Kommission
[d.h. der Revisionskommission] regelmissig zu folgen?», schrieb die
«Glarner-Zeitung» am 11. Mirz 1848 in etwas holperigem Deutsch. Den
Glarner beriihrten aber auch gar nicht alle von der Revisionskommission
besprochenen Fragen. Der industrialisierte Bergkanton hatte alles Inter-
esse an einer moglichst umfassenden materiellen Zentralisation, und die
in den Bundesverfassungsentwurf aufgenommenen Freiheitsrechte waren
seinen Biirgern seit langem vertraut. Einzig die Anderung des Reprisenta-
tionssystems fand Beachtung. Hier suchte Glarus, bei aller Aufgeschlossen-
heit fiir eine nationale Vertretung, seine historische Gleichberechtigung
mit den grossen Kantonen wenigstens zum Teil zu retten3.

Der Entwurf der Revisionskommission wurde im Kanton Glarus gut
aufgenommen. Angesichts der widerstreitenden Meinungen im Schwei-

machen, wenn nicht {iberall gemeinsame Interessen des Volkes vor Sonderinteressen
schwinden miissten ?»

I «Glarner-Zeitung» Nr. 22 (15. Mirz). Der Redaktor der « Glarner-Zeitung», Ver-
horrichter Josua Staub, war zwar Mitglied des Glarner Landrats, trat aber politisch
nicht in Erscheinung.

2 «Glarner-Zeitung» Nr.21 (11. Mirz).

3 «Glarner-Zeitung» Nrn.21 (11.Mirz), 22 (15.Mirz), 25 (25.Mirz) und 26
(29. Miirz). Die «Glarner-Zeitung» nimmt ihre Ideen in einem lingeren Artikel vom
3.Mai wieder auf. S.a. LRP GL 10.Mai (leitende Gesichtspunkte zur Instruktion):
« Wenn der Stand Glarus diese Bereitwilligkeit [zur Bundesrevision] erkliren liess, so
geschah es immer unter der Bedingung, dass die Basis der Bundesakte vom 7. August
1815 so viel als mdglich beibehalten werden solle, ndmlich das Foderativsystem, die
Kantonal-Souverinitit und die Reprisentationsrechte der Kantone. Folgerichtig hat
er auch eine Bundesrevision nur durch die Tagsatzung vornehmen lassen wollen und
sich gegen einen Verfassungsrat und gegen das Einheitssystem erklirt, in der aus der
Erfahrung geschdpften Uberzeugung, dass letzteres nicht haltbar sei, und dass die alt-
hergebrachten Rechte der Kantone als souverine Kantone in jeder Bundesverfassung
beriicksichtigt werden miissen. Der dreifache Landrat des Kantons Glarus huldigt
heute noch diesem Grundsatze, erkennt aber auch die Notwendigkeit, dass dem Bun-~
de, um ihm mehr Kraft zu geben, mehr Rechte von den Stinden abgetreten werden
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zerland mahnte aber die «Glarner-Zeitung» am 15. April: «Mchte man
in der Schweiz iiberall gelernt haben, die Sonderwiinsche und Sonder-
interessen dem Wohle des Ganzen unterzuordnen. Machte man auch ge-
lernt haben, das Mogliche anzunehmen, um wenigstens etwas zu bekom-
men!!» Die kleinen Kantone hitten alle Ursache, dem Entwurf zuzustim-
men. Blieben sie halsstarrig, so drohe die Gefahr, dass die Bundesrevision
zur Bundesrevolution werde, und davon hitten sie nichts Gutes zu er-
warten?. — Im eigenen Kanton stellte die «Glarner-Zeitung» drei ver-
schiedene Strémungen fest: «die einen, die streng an dem Prinzipe der
Kantonlichkeit halten wollen, die andern, die ganz entziickt sind tiber eine
reine, blosse Nationalvertretung, und die dritten, die ein Werk der Ver-
mittlung als unsere Rettung begriissens.» Gliicklicherweise gehore die
grosse Mehrzahl der Glarner zur letzten Gruppe. — Zum Entwurf der Re-
visionskommission selbst bemerkte die «Glarner-Zeitung»#, Glarus werde
als industrieller Kanton von der freien Niederlassung und der Post- und
Zollzentralisation profitieren, was einige Opfer in politischer Beziechung
wert sei. Allein, man solle in der Bundesverfassung keine kostspieligen
Einrichtungen wie die weitere militirische Zentralisation und die Errich-
tung eidgendssischer Lehranstalten vorsehen, fiir die keine gentigenden
Geldmittel vorhanden seien. Entschieden und heftig wandte sie sich gegen
die z.B. von Waadt, Bern und Ziirich vertretene Idee einer reinen, nach
Kopfzahl gewihlten Volksvertretung: «So lange die Kantone selbstindig
und bis zu einem gewissen Grade souverin sind, so lange sie staatliche
Individualititen bilden, welche in ihren innern Verhiltnissen sich frei und
ungehindert bewegen kénnen, miissen sie auch als solche und nicht bloss
als zufillige Komplexe einer Zahl von menschlichen Individuen im Bunde

miissen, als es mit der Bundesakte vom 7. August 1815 der Fall war, und dass durch
eine billige Ausgleichung in der Stimmberechtigung der Stinde ein anderes Verhiltnis
mit Riicksicht auf die Verschiedenheit ihrer Grosse festgesetzt werden sollte. »

I «Glarner-Zeitung» Nr. 31 (15. April).

2 «Glarner-Zeitung» Nrn.29 (8. April) und 36 (3.Mai): «Auch sind wir ... iiber-
zeugt, dass nur eine schr grosse Nachgiebigkeit der kleinern Kantone die Bundes-
reform in gesetzlichem Wege erhalten und das Vaterland vor vélliger Anarchie und
Zersplitterung bewahren kann.»

3 «Glarner-Zeitung» Nr.35 (29. April).

4 «Glarner-Zeitung» Nrn. 29 (8. April), 31 (15. April), 35 (29. April), 36 (3. Mai) und
37 (6. Mai).
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eine rechtliche Bedeutung und ein verfassungsmissiges Mittel zur Ver-
teidigung ihrer Rechte haben. Wiirde dieses ihnen fehlen, so wiren sie der
Willkiir des Bundes preisgegeben, welcher je nach seinem Ermessen bald
diese, bald jene Befugnisse ihnen entzichen, bald diese, bald jene Lasten
ihnen auflegen kénnte; ihre Selbstindigkeit, zum leeren Schatten herab-
gesunken, wiirde ihnen wenige Vorteile mehr darbieten; doch bliebe
ihnen die Sorge fiir den eigenen Staatshaushalt, den ihnen der Einheits-
staat wenigstens abnehmen wiirde’.» Auch das Zweikammersystem
lehnte sie ab, denn es verursache unnétige Zeitverluste, koste viel Geld und
berge die Gefahr in sich, dass die Kantonsvertretung sich stets dem Natio-
nalrat werde fligen miissen. Erneut brachte sie ihren Vorschlag eines er-
weiterten Mediationssystems vor, aber sie selbst gab ihm fiir die Tag-
satzungsberatungen wenig Chancen: «Wir verkennen ibrigens nicht,
dass dieselbe [d.h. die vorgeschlagene Bundesorganisation], bei der nun
einmal herrschenden Begehrlichkeit der grossen und der Halsstarrigkeit
mancher kleinen Kantone, an der bevorstehenden Tagsatzung nicht bei
vielen Stinden Eingang finden wird™.»

Die Standeskommission beantragte in ihrem Instruktionsentwurf an
den dreifachen Landrat keine grossen Anderungen am Projekt der Re-
visionskommission: Sie wandte sich gegen die weitere Zentralisation des
Militirwesens und gegen dic Errichtung einer eidgendssischen Hoch-
schule, stimmte hingegen der Griindung einer polytechnischen Schule und
eines Lehrerseminars durch den Bund zu; weiter wollte sie die Bidgenos-
senschaft ausdriicklich zur Zollzentralisation verpflichtet wissen, dem
Bunde die Strafgesetzgebung fiir Pressevergehen tibertragen, die Zahl der
Unterschriften fiir eine Verfassungsinitiative verdoppeln und fiir Ande-
rungen der Bundesverfassung eine periodische Revisionszeit von 6 Jahren
festlegen; einzig das Zweikammersystemlehnte sie rundweg ab und schlug
an dessen Stelle ein Pluralsystem dhnlich dem der Mediationszeit vor, nach
dem die Kantone bis 50000 Einwohner zwei und fiir je 50000 Einwohner
mehr einen weitern Vertreter erhalten solltenz.

! «Glarner-Zeitung» Nr. 36 (3. Mai).

2 Eine Zusammenstellung des Instruktionsentwurfs findet sich in der «Glarner-
Zeitung» Nr. 38 (10.Mai). Die Antrige der Standeskommission lassen sich auch aus
dem Landratsprotokoll vom 1o0.Mai entnehmen.
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Der dreifache Landrat trat am 10.Mai zusammen?, und er hiess mit
geringen Abweichungen die Antrige der Standeskommission gut. Die
Hauptfrage, nimlich die Organisation der Bundesbehtrden, wurde im
Sinn des Instruktionsvorschlags entschieden: «Nicht sowohl der erste Ab-
schnitt dieses Bundesprojekts, welches die Rechte und Pflichten sowohl
des Bundes als die der Stinde enthilt, ist es, was der Landrat unzulissig
findet, sondern vorziiglich der zweite Abschnitt, welcher die Bundes-
behdrden, nimlich einen Nationalrat und einen Stinderat, aufstellt, oder
ein sogenanntes Zweikammersystem2.» Fiir dieses stimmten nur drej Rats-
herren. Weiter sollte die Eidgenossenschaft den Kantonen nur die Instruk-
tion der Artillerie und Kavallerie abnehmen und ihnen die Infanterie be-
lassen ; ein Vorstoss der «Studierten3» unter den Ratsherren bewirkte, dass
die glarnerische Tagsatzungsgesandtschaft auch fiir die Errichtung einer
eidgendssischen Universitit stimmen konnte; und der Vorschlag, eine
Revisionsfrist in der Bundesverfassung festzusetzen, wurde fallengelassen.
— Angenommen wurden die aus der Mitte des Rats geforderte prizisere
Garantie der freien Niederlassung mit der Mglichkeit eines Rekurses an
den Bundesrat, die Gewihrleistung der gemischten Ehen und die Strei-
chung der Schwurgerichte in Artikel go. Hingegen lehnte der Landrat die
Vorstdsse von J.J. Blumer fiir die Zentralisation des Strafrechts und fiir die
Wahlfzhigkeit der Geistlichen ab. — Nach einer lingeren Diskussion er-
teilte der Landrat der Gesandtschaft weitgehende Vollmacht: «Sollten
sich fiir die Ansichten des hiesigen Standes in dieser oder jener Frage der
Beratung nicht eine Mehrheit der Stinde aussprechen, so sei die Gesandt-
schaft ermichtigt, mit oder ohne Ratifikationsvorbehalt, jenach der Wich-
tigkeit der Sache, zu den Antrigen anderer Stinde zu stimmen, die den
hiesigen am nichsten stehen, mit der Kantonalsouverinitit vereinbarlich
sind, und fiir die eine Mehrheit erhiltlich ist4.» — Der glarnerische drei-
fache Landrat bekriftigte mit dieser Instruktion die liberale, aufgeschlos-
sene und fortschrittliche Haltung des Kantons, er wandte sich aber auch
unmissverstindlich gegen jede unitarische Gleichmacherei.

I LRP GL 10.Mai; s. a. «Glarner-Zeitung» Nr. 39 (13.Mai).

2 LRP GL 10. Mai.

3 Es verwendeten sich dafiir: Dr. Tschudi, Dr.Jenni, Dr. Triimpi und J.J. Blumer,
der spitere Bundesrichter («Glarner-Zeitung» Nr. 39, 13. Mai).

4 LRP GL 10.Mai und «Glarner-Zeitung» Nr. 39 (13. Mai).
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Uber die Tagsatzungsverhandlungen berichtete die «Glarner-Zeitung»
nur sehr fragmentarisch’. Der Ablehnung des glarnerischen Reprisenta-
tionsvorschlags trauerte sie nicht nach, hatte sie doch erkannt, dass er nur
die grossen Kantone bevorzugt hitte, und hinterher erklirte sie sich vom
Zweikammersystem iiberzeugt: «Der politisch-natiirlichen Gestaltung
der Schweiz kann einzig das Zweikammersystem entsprechenz.» Auch
der dreifache Landrat bestitigte am 28.Mai das von der Gesandtschaft
unter Ratifikationsvorbehalt abgegebene Votum fiir eine doppelte Ver-
tretung von Volk und Stindens.

Gleich nach der Annahme der Bundesverfassung durch die Tagsatzung
begann die «Glarner-Zeitung» fiir den neuen Bund zu werben*. Sie erin-
nerte an die Mingel des Bundesvertrags von 1815, an die Schwiiche der
Bundesautoritit und an die chaotischen Zollverhiltnisse: «Eine der
schlimmsten Schattenseiten der Schweiz, ein arger Hohn auf den Namen
der Eidgenossenschaft, war bis jetzt das Ausbeuten der Kantone unter-
einander in materiellen Dingens.» Dem einfachen Biirger suchte sie die
Angst vor dem umfangreichen Bundesrevisionswerk zu nehmen, indem
sie ihm erklirte: «Neue Erwerbsquellen sind eréffnet, Verkehr und Han-
del ausgedehnter, Sitten und Bediirfnisse anders, — der Bund, der als Aus-
druck der Nationalitit, als Abbild des ganzen Volkslebens gilt, muss not-
wendigerweise auch ein anderer seiné.» Der alte Bund habe nur die Kan-
tone anerkannt, der neue sei eine Verfassung des Volkes und habe den
richtigen Mittelweg zwischen Féderalismus und Zentralismus gefunden?.
Weiter schienen ihr fiir eine Annahme der Bundesverfassung der giinstige
Augenblick und die materiellen Vorteile fiir Glarus zu sprechen.

Die einstimmige Standeskommission empfahl dem am 1. August zu-
sammentretenden dreifachen Landrat die Annahme der neuen Bundes-

I ¢Glarner-Zeitung» Nrn. 43 (27.Mai) (Zweikammersystem) und 48 (14.Junt),
49 (17.Juni) und 51 (24.Juni) (materielle Fragen).

2 «Glarner-Zeitung » Nr.43 (27. Mai).

3 LRP GL 28.Mai und «Glarner-Zeitung» INr. 45 (3.Juni).

4 «Glarner-Zeitung» Nrn. 55 (8.Juli), 56 (12.]Juli), 57 (15.Juli), 58 (19.Juli) und s9
(22.Juli).

5 «Glarner-Zeitung» Nr. 55 (8.Juli).

¢ « Glarner-Zeitung» Nr. 56 (12. Juli).

7 «Glarner-Zeitung» Nr. §7 (15.Juli). «Ihre Arbeit schiitzt zwar vollkommen die
Kantonalsouverinitit, aber nur in kantonalen Dingen, und das ist recht.»
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verfassung *. «Seit Jahren habe der hiesige Stand seine Bereitwilligkeit hie-
fiir ausgesprochen, und wenn er auch habe vorsehen kénnen, dass er einen
Teil der den Kantonen nach der bisherigen Bundesakte zugestandenen
Souverinititsrechte zum Opfer bringen miisse, bei allen gegebenen An-
lissen gleichwohl seine Hand freundeidgendssisch dazu gereicht, iiber-
zeugt, dass der mit der Zeit fortgeschrittene Nationalgeist auch Bundes-
einrichtungen notwendig mache, welche mit den Bedingungen der Exi-
stenz der schweizerischen Nation und den Fortschritten der Zeit in Ein-
klang stehen2.» Sie hob die Vorteile des neuen Bundes — die freie Nieder-
lassung und die materielle Zentralisation — hervor und lobte auch die Or-
ganisation der Bundesbehérden. Dazu hatte die Haushaltungskommission
die erfreuliche Feststellung gemacht, dass die Annahme der Bundesver-
fassung dem Kanton einen jihrlichen Gewinn von Fr. 3200 einbringe! —
In der Umfrage begriissten die meisten Ratsherren den neuen Bund als ein
Werk des Fortschritts und erklirten sich als Glarner bereit, ithren Teil bei-
zutragen. Nur zwei dusserten Bedenken. Der eine verband seine Zustim-
mung mit dem Ausdruck des Bedauerns iiber das verlorene Recht der
gleichen Vertretung, und der andere beantragte angesichts der Einbusse
an kantonaler Souverinitit die Verwerfung. Mit 97: 2 Stimmen entschied
der dreifache Landrat aber fiir den Antrag der Standeskommission und
legte damit ein eindriickliches Bekenntnis zum neugeschaffenen liberalen
Bundesstaat ab.

Das Landsgemeindememorial erinnerte an die Notwendigkeit der Bun-
desrevision, zihlte die Vorteile der neuen Bundesverfassung auf; hob deren
innere Werte hervor und wies mahnend auf die Folgen einer Verwerfung
hin3. — Auch die «Glarner-Zeitung» nannte nochmals die Griinde fiir die
Annahme: «Unser Volk wird es tiberall erkennen, welche wesentlichen
Vorteile der neue Bund in sich begreift, wie er der vielen trefflichen Mittel

ILRP GL 1.August und «Glarner-Zeitung» Nrn.62 (2. August): Das schwei-
zerische Votum des glarnerischen dreifachen Landrats, und 63 (5. August): Bericht
der 1.Haushaltungskommission iiber die materiellen Bezichungen der neuen Bun-
desverfassung zu unserm Kantone. S.a. «NZZ» Nr.216 (3. August).

2LRP GL 1. August.

3 Memorial fiir die zur Beratung des Entwurfs einer neuen Bundesverfassung ab-
zuhaltende ausserordentliche Landsgemeinde. Das Memorial war von Ratsschreiber
Cham verfasst («Glarner-Zeitung» Nr. 62, 2. August).
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enthilt, die Schweiz einig und stark zu machen, die Wohlfahrt alles Volks
zu fordern, seine volkswirtschaftlichen wie politischen Interessen zu be-
friedigen und die allgemeinen Grundsitze demokratischer Freiheit zum
Leben zu bringen; aber auch vom kantonalen Gesichtspunkt aus werden
die Glarner einsehen, dass der schweizerische Fortschritt ganz besonders
auch ein Gewinn fiir unsern Kanton ist. Wir erinnern hier nur daran, wie
namentlich die Zentralisation der Zdlle und Posten, die Garantie des Nie-
derlassungsrechtes in der ganzen Schweiz unsern Mitbiirgern zugute kom-
men muss; Vorteile, deren wir uns um so eher freuen konnen, als hin-
wieder der neue Bund die politische Selbstindigkeit der Kantone, die be-
stehenden politischen Institutionen, das Recht ungehemmter Gesetz-
gebung in kantonalen Dingen anerkennt und in keiner Weise ge-
fihrdet.»

Landammann Jenni erdffnete die Landsgemeinde vom 13. August? mit
einer Rede, die einen starken Eindruck hinterliess und bei manchem Biir-
ger die letzten Bedenken zerstreut haben diirfte3. Er hob, nach einem ge-
schichtlichen Riickblick auf das Verhiltnis von Glarus zur Eidgenossen-
schaft, die Vorziige der neuen Verfassung gegeniiber dem alten Bundes-
vertrag hervor und schloss mit der «fiinfhundertjihrigen Parole des Glar-
ners»: «Eine einige, starke, geachtete, die reinste Volksfreiheit darstellende,
dieedelsten Bliiten der Humanititund der Kultur treibende schweizerische
Eidgenossenschaft ist des Glarners regster Wunsch, und des Glarnervolkes
grosstes Gliick ist zu sagen : Ich bin ein schweizerisches Volk#.» Schwache

I «Glarner-Zeitung» Nr. 64 (9. August).

2 «Glarner-Zeitung» Nr.66 (16. August). Sie bringt in ihrem Bericht iiber «Die
Glarner Landsgemeinde am 13. August 1848» die vollstindige Rede des Landam-
manns Kaspar Jenni. Vgl. a. Winteler, a.a.O., S.481, und Heer, a.2.O., S.109-112
(u.a. S.109 Anm.2 eine biographische Notiz iiber Landammann Jenni). Die Lands-
gemeinde war sehr stark besucht; die «Glarner-Zeitung» meinte, «dass seit 6 Jahren
an einer Landsgemeinde nicht so viel Volk erschienen war, als an dem Tag, da es galt,
einmal fiir die Eidgenossenschaft auszuzichen». (Nr.68, 23. August.)

3 Die «Glarner-Zeitung» schrieb am 12. August (Nr.65): «Man hort, dass hie und
da gegen das Projekt gemunkelt werde und dass man namentlich durch materielle
Bedenken zu erschrecken suche. Seifenblasen! Ein beleuchtendes Eroffnungs-
wort wird, wie wir denken, beschwichtigend wirken.» — Auch heute ist die Art,
wie der Landammann ein Geschift vor das Volk bringt, von entscheidender

Bedeutung!
+ «Glarner-Zeitung» Nr.66 (16. August).
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Einwendungen zweier Redner aus dem Volk verhallten wirkungslos, und
als der Landammann zur Abstimmung schritt, bekannten sich die rund
4000 anwesenden Glarner mit allen gegen eine einzige Stimme zur neuen
Bundesverfassung. Mit einem erhebenden Bekenntnis zur neuen Eid-
genossenschaft schloss die Landsgemeinde: «Wihrend draussen 25 Ka-
nonenschiisse den Sieg der eidgendssischen Gesinnung iiber engherzige
kantonale Riicksichten verkiindeten, brachte Herr Jenni, seinem Herzens-
zuge folgend, cin Hoch der Eidgenossenschaft, in das alle wie aus einem
Munde einstimmten. Es war ein erhabener Moment, da ein ganzes Volk
so feierliches Zeugnis ablegte, dass die Eidgenossenschaft nicht ein blosses
Wort, sondern das Teuerste sei, welches seinem Herzen angehort. Dem
Vaterlande Gliick und Segen wiinschend, entliess Herr Landammann
Jenni die Versammlung*.»

Glarus war als industrialisierter Bergkanton an einer materiellen Ver-
einheitlichung interessiert, eine stirkere nationale Zusammenfassung
schien ihm wiinschenswert, von einer kriftigen Eidgenossenschaft er-
hoffte es eine wirksame Unterstiitzung zur Uberwindung der wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten. Die Einfithrung der mechanischen Webstiihle
hatte in den vierziger Jahren des 19.Jahrhunderts in Glarus eine teilweise
Arbeitslosigkeit verursacht und viele Glarner zur Auswanderung, meist
nach den USA, bewogen. Das Recht der freien Niederlassung ermdglichte
es fortan den Glarnern, sich in der Schweiz, in andern Kantonen, eine neue
Existenz aufzubauenZ. Aber neben materiellen Erwartungen beseelten den
Glarner auch starke nationale Gefiihle. Mit der Annahme der Bundesver-
fassung legte er ein eindriickliches Bekenntnis zur neuen liberalen Eid-
genossenschaft ab. Sein niichternes, beiden Extremen abholdes, aber auf-
geschlossenes Wesen entschied sich fiir den neuen Bund als ein Werk des
massvollen Fortschritts. Mit seinem «ja» vom 13. August bezeugte er, dass
sich der Zeitgeist durchaus mit dem Geist der alten Linderdemokratie
verbinden liess3.

I «Glarner-Zeitung» Nr. 66 (16. August).

2 «Glamer-Zeitung» Nr. §9 (22 Juli): «Durch das Niederlassungsrecht wird uns
Glarnern, die wir hier im Ubermass auf schmalem Boden zusammenkauern, die
Schweiz erdffhet und unsere Aussicht erweitert.» S. a. Winteler, a.2.O., S.461-464.

3 Vischer, Von der glarnerischen Niichternheit. In: Beitrige zur Geschichte des
Landes Glarus, S.46-78, s. besonders S.46—48.
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2. Appenzell-Ausserrhoden

Nach dreijihrigem Bemithen wurde Ende August 1834 von der Lands-
gemeinde eine neue Kantonsverfassung genehmigt, und Appenzell A.-Rh.
trat als letzter in die Reihe der liberalen regenerierten Kantone. Hingegen
nahm Ausserrhoden an der Bewegung zur Revision des Bundesvertrags
von 1815 keinen Anteil. Zwar hatte der Grosse Rat 1832 der Bundesrevi-
sion grundsitzlich zugestimmt, doch fand der Entwurf der Tagsatzungs-
kommission im Kanton eine htchst ungiinstige Aufnahme, und die ausser-
ordentliche Landsgemeinde vom 3.Mirz 1833 lehnte jede weitere Teil-
nahme an den Beratungen der Tagsatzung ab. Damit war die Revisions-
frage in Appenzell A.-Rh. begraben, und wenn dieses Problem in den fol-
genden Jahren wieder auf der Tagsatzung besprochen wurde, hielt sich
seine Gesandtschaft abseits. Das demokratische Volk stand zwar in kan-
tonalen Fragen durchaus auf dem Boden eines fortschrittlichen Liberalis-
mus, doch lagen ihm die Probleme der eidgendssischen Politik fern, und
seine stark féderalistische Einstellung misstraute allen Neuerungen an der
schweizerischen Staatsform, von denen es eine Beeintrichtigcung seiner
Volksrechte und seiner kantonalen Selbstindigkeit beftirchtete. Alsin der
Mitte der vierziger Jahre die Jesuiten- und Sonderbundsfrage die Gemiiter
in der Schweiz erhitzten, stellte sich Appenzell A.-Rh. eindeutig auf die
Seite der liberalen und radikalen Kantone. Diese Parteinahme beeinflusste
ebenfalls, wenn auch nur geringfiigig, seine Stellungnahme in der Bundes-
revisionsfrage: Nach wie vor fand es zwar, der Zeitpunkt fiir eine poli-
tische Umgestaltung der Schweiz sei nicht gekommen, doch stimmte es
seit 1845 auch gegen den Antrag der Sonderbundskantone, die Sache aus
Abschied und Traktanden fallen zu lassen .

Auch ohne die Stimme von Appenzell A.-Rh. wurde am 16. August
1848 die Bundesrevision beschlossen, und seit dem 17. Februar 1848 arbei-
tete in Bern eine Kommission an der Ausarbeitung einer neuen schwei-

I Wohnlich, Appenzell A.-Rh. und die Revision der Bundesverfassung von 1848.
In: Appenzellische Jahrbiicher 1947, S. 16-23 ; Nef, Die Regenerationszeit im Kanton
Appenzell Ausserrhoden (1830-1840). In: Appenzellische Jahrbiicher 1908, S.1-16;
Haefeli, Die Verfassungsbewegungen in Appenzell A.-Rh. wihrend der Regenera-
tionszeit; R.E.A. 1814-1848 Bd. 1, S. 364388, 432-436 und 459-477; « Appenzeller
Zeitung» Nr. 10 (5.Februar).
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zerischen Bundesverfassung. Damit stellte sich auch fiir Ausserrhoden die
Frage, ob es sich an der Arbeit beteiligen solle oder nicht. — Die «Appen-
zeller Zeitung» entfaltete sogleich eine eifrige Propaganda fiir die Teil-
nahme an der Bundesrevision. In mehreren Artikeln suchte sie Volk und
Grossen Rat von der Notwendigkeit einer Reform der schweizerischen
Bundesverhiltnisse zu tiberzeugen und ihre Bedenken zu zerstreuen, in-
dem sie besonders auf die Mingel des alten Bundesvertrags hinwies: « Un-
ter einer bessern Bundesverfassung wiren keine Klosterhindel, keine Frei-
scharenziige, keine innern Sperren, kein Sonderbiindnis entstanden. Der
bisherige Bundesvertrag ist nichts anderes als eine Assekuranzanstalt fiir
die Regierungen, er bictet dem Volke keine Garantien fiir sein Recht und
seine Freiheit’.» Die « Appenzeller Zeitung» dusserte daneben auch ihre
eigene Ansicht iiber die kiinftige Gestaltung der schweizerischen Eid-
genossenschaft. Sie fand, die notwendige Stirkung der Bundesgewalt
miisse dazu dienen, den liberalen Prinzipien in der Schweiz Geltung zu
verschaffen und den wirtschaftlichen Zusammenschluss zu férdern; doch
diirfe dabei kein Einheitsstaat, kein Bundesregiment entstehen, das die
geschichtliche Entwicklung der Schweiz auf den Kopfstelle und dieinnern
Einrichtungen der Kantone zerstdre. Nachdriicklich forderte sie auch, dass
kiinftig im Bund Ausserrhodens Stimme selbstindig zihle und nicht mehr
durch die extreme konservative Politik Innerrhodens paralysiert werden
kénnez. Unter diesen Voraussetzungen diirfe Appenzell A.-Rh. ohne Be-
denken an einer Bundesrevision mitwirken: «Wenn von keiner helve-
tischen Republik, von keiner Einheitsregierung, von keinem allzugrossen

I « Appenzeller Zeitung» Nr. 2 (8. Januar);s. a. Nr. § (19. Januar) : «Es ist notwendig,
dass dem appenzellischen Volke die Augen tiber diese so hochwichtige Angelegen-
heit gedfinet werden, weil die Gesandtschaft des Kantons Appenzell bisher an der
Tagsatzung der Revisionsfrage fremd geblieben ist, indem ihre diesfillige Instruk-
tion auf Nichteintreten lautet.» und Nrn. 10 (5. Februar) und 14 (19.Februar).

z « Appenzeller Zeitung» Nr.8 (29.Januar): «Darunter [d.h. unter dem liberalen
Prinzip] aber verstehen wir, dass einer vollig freien, selbstindigen, organischen Ent-
wicklung des gesamten Staats- und Volkslebens in allen Kantonen Raum verschafft,
das Nationalbewusstsein gekriftigt, jeder Richtung, jedem Streben sich geltend zu
machen vergdnnt werde...»; s. a. Nrn. o (2. Februar), 10 (5. Februar), 12 (12. Februar)
und Nr. 16 (26.Februar): «Der kleine Halbstand Innerrhoden mit den kiimmerlichen
10000 Einwohnern kann mit seiner seltsamen Politik das dreimal stirkere Ausser-
rhoden in Schach halten oder an der Tagsatzung unniitze machen.» — Appenzells
Stimme zihlte nur mit, wenn beide Halbkantone gleich stimmten.
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Ubergewicht der gréssern iiber die kleinern Kantone, von keiner Ver-
nichtung der Kantonalsouverinitit, sondern nur von Zentralisierung all-
gemein eidgendssischer Interessen die Rede ist, und eine vorzunehmende
Bundesrevision auf Recht und Geschichte basiert wird, warum sollte denn
Ausserrhoden nicht zu einer solchen Bundesrevision Hand bieten ? Es kann
dabei nichts verlieren, sondern nur gewinnen.» — Uber die Frage, ob sich
Appenzell A.-Rh., wie der Gesandte Dr. Oertli beantragte, in der Revi-
sionskommission vertreten lassen solle, entspann sich in der Grossrats-
sitzung vom 24. Januar 1848 eine lingere Diskussion2. Man war sich einig,
dass das Interesse des Kantons eine Teilnahme erfordere, doch gingen die
Ansichten dariiber auseinander, ob der Grosse Rat fiir einen solchen Ent-
scheid kompetent sei, nachdem die Mirzlandsgemeinde sich 1833 gegen
die Mitwirkung an einer Bundesrevision ausgesprochen und der Grosse
Ratsichseither strikte an diesen Beschluss gehalten habe. Schliesslich wurde
die Frage an die Instruktionskommission gewiesen. Diese bejahte die Kom-
petenz des Grossen Rats, da es ja nur um die Ausarbeitung eines Projekts
gehe, und sie wies auch auf die Dringlichkeit eines Entscheides hin. Uber
vier Stunden lang beschiftigte sich der Grosse Rat am 29. Februar mit den
Antrigen der Instruktionskommission?. Auf der einen Seite wurde betont,
dass die Ereignisse der letzten Jahre das Ungeniigen des alten Bundesver-
trags bewiesen hitten, dass nach den letzten kriegerischen Ereignissen eine
Mehrheit fiir eine freiheitliche, fortschrittliche und zeitgemisse Umgestal-
tung der Bidgenossenschaft zu erwarten sei und dass eine passive Minder-
heit sich noch immer habe fiigen miissen. Anderseits war fiir die Gegner
einer Teilnahme an den Arbeiten der Revisionskommission der Lands-
gemeindebeschluss vom 3. Mirz 1833 absolut bindend, und die Hast, mit
der die Revision betrieben werde, kam ihnen verdichtig vor. Obschon
viele Grossrite keine grosse Hoffnung auf die Bundesrevision setzten, war
man sich doch einig, dass das Interesse des Kantons eine Vertretung in der
Revisionskommission erfordere, und man schickte den Gesandten, wie es
die Instruktionskommission beantragt hatte, ohne bindende Vorschriften

nach Bern.
1 ¢ Appenzeller Zeitung» Nr. 10 (5. Februar).

2 Amtsblatt 1847/48, S. 512, und «Appenzeller Zeitung» Nr.7 (26.]Januar).
3 Amtsblatt 1847/48, S. 541544 und «Appenzeller Zeitung» Nr.18 (4. Mirz).
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Am Entwurf der Revisionskommission lehnte die « Appenzeller Zei-
tung» eigentlich nur das Zweikammersystem ab, das ihr verwickelt und
zu kostspielig erschien; hingegen begriisste sie den nationalen Geist, die
innere und iussere Stirkung der Eidgenossenschaft, die materielle Zen-
tralisation, die freie Niederlassung und sogar — als weisser Rabe in Appen-
zell A.-Rh. — die Religionsfreiheit, die in der neuen Bundesverfassung er-
reicht worden waren. Eine Ablehnung des Projekts schade den kleinen
Kantonen mehr, als sie ihnen niitze. «Darum wiirden wir den kleinen
Kantonen, vorziiglich Appenzell A.-Rh., anraten, den neuen Bundesent-
wurfanzunehmen; sie gewinnen dabei mehr als sie verlieren, und die Ver-
werfung desselben geschihe nur zum Schaden ihrer so ingstlich bewachten
Kantonalsouverinitit.»

Bedeutend mehr féderalistisches Misstrauen brachten die Instruktions-
kommission und der Grosse Rat dem Projekt entgegen. Die unmittelbar
nach der Landsgemeinde vom 30. April vom Grossen Rat gewihlte Kom-
mission versammelte sich am 2. und 3. Mai in Teufen. Mit ihren Abinde-
rungsantrigen suchte sie zu erreichen, dass durch die neue Bundesverfas-
sung die kantonalen Befugnisse und Rechte méglichst wenig angetastet
und dem Volk vertraute Einrichtungen nicht wesentlich verindert wiir-
den und dass der Kanton bei der Verteilung der Entschidigung fiir die
dem Bund abzutretenden Zoll- und Postrechte nicht zu kurz kommez2.

Den gleichen Grundsitzen folgte auch der Grosse Rat, der in seinen
Sitzungen vom 9. und 10. Mai? die Antrige der Instruktionskommission
im wesentlichen annahm : Die Kantone sollten im Rahmen des Art.9 mit
allen auslindischen Behdrden unterhandeln kénnen; das Kapitulationen-
verbot sei zu streichen, nicht weil man selbst solche Vertrige abzuschlies-
sen beabsichtigte, sondern weil man dieses Recht weder dem Bund noch
den Kantonen nehmen wollte; die in den Art.98 und 101 vorgesehene
Moglichkeit, die Befugnisse des Bundesgerichts zu erweitern, lehnte der
Rat ab, wohl weil er davon eine Beeintrichtigung der kantonalen Ge-
richtshoheit befiirchtete; eine neue Bundesrevision solle nur mit der Zu-

1 « Appenzeller Zeitung» Nr. 32 (22. April).

2 « Appenzeller Zeitung» Nr. 36 (6. Mai).

3 Amtsblatt 1848/49, S.38-44, und «Appenzeller Zeitung» Nrn.38 (13.Mai), 39
(17.Mai) und 40 (20. Mai). |
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stimmung von mindestens 12 Stinden erfolgen kdnnen. Die vollige Mili-
tirzentralisation schien ihm nicht nur den Biirger, sondern auch die Staats-
kasse viel stirker zu belasten, weshalb er nur den hohern Militirunterricht
und die Anstellung und Besoldung der Instruktoren fiir die Spezialwaffen
dem Bund iibertragen wollte; von der Errichtung &ffentlicher Werke und
eidgendssischer Lehranstalten erwartete er wenig, so dass er die Streichung
der beiden Artikel beantragte; fiir die Gewihrung der Kultusfreiheit
empfand man in Ausserrhoden kein Bediirfnis und wollte deshalb den
betreffenden Artikel weglassen; und statt des Zweikammersystems, das
kompliziert und kostspiclig sei und dennoch keine Garantie fiir die Re-
prisentation der Kantone biete, entschied sich der Rat, fiir die Beibehal-
tung der alten Tagsatzung einzutreten. In materieller Bezichung schliess-
lichsollte die Gesandtschaftsich dafiir verwenden, dass der Entschidigungs—
segen des Bundes moglichst gleichmissig verteilt und dass Appenzell
A.-Rh. in bezug auf die Post den andern Kantonen gleichgestellt werde.
Angesichts dieser einseitig von kantonalen und stark féderalistischen In-
teressen diktierten Instruktion war es eigentlich verwunderlich, dass der
Grosse Rat in einem einzigen Punkt von den Antrigen der Kommission
abwich, indem er nimlich beschloss, den Art. 40 unverindert beizubehal-
ten und den niedergelassenen Schweizer Biirgern das Stimmrecht auch in
kantonalen Angelegenheiten zuzugestehen.

Auf der Tagsatzung stellte der Gesandte von Appenzell A.-Rh. als erstes
den Antrag, mit den Beratungen bei Art. 55 tiber das Reprisentations-
system anzufangen, da er angewiesen war, neue Instruktionen einzuholen,
wenn die Beibehaltung der Tagsatzung abgelehnt werde. Mit 13 Stimmen
entschied sich die Tagsatzung fiir das von Appenzell A.~Rh. beantragte
Vorgehen und begann nach Erledigung einiger Vorfragen mit der Be-
handlung dieses heiklen Problems. In der Abstimmung erhielt schliesslich,
nachdem alle andern Antrige in Minderheit geblieben waren, das Zwei-
kammersystem mit 16 Stimmen die Mchrheit™. So hatte sich der Grosse
Rat von Appenzell A.-Rh. am 25.Mai nochmals zur Erginzung seiner
Tnstruktion zu versammeln2. Bine Minderheit fand, der mit 16 Stimmen

TE.A. 18471V, S.36-50.

2 Amtsblatt 1848/49, S. 136-139. Die von Wohnlich, a.a. O., S.28,aus der « Appen-
zeller Zeitung» Nr.43 (31.Mai) iibernommene Behauptung, der Gesandte habe
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gefasste Tagsatzungsbeschluss sei auch fiir Ausserrhoden als verbindlich
anzuschen, und zudem stehe das Zweikammersystem den appenzellischen
Forderungen am nichsten. Die Mehrheit dagegen wollte sich nicht frei-
willig von den alten Rechten und Gewohnheiten trennen. Sie sah in der
Anderung des Reprisentationsverhiltnisses eine grundsitzliche Beein-
trichtigung der Kantonalsouverinitit und entschied, dass die Gesandt-
schaft sich nicht fiir den Art. 55 auszusprechen habe. Ihre Abinderungs-
antrige zu den folgenden Artikeln §6 bis 77 zeigten wiederum das Be-
streben, die Bestimmungen der Bundesverfassung méglichst denjenigen
der eigenen Kantonsverfassung anzugleichen ™. Darum sollte der Gesandte
dafiir eintreten, dass auch Geistliche in den Nationalrat wihlbar seien, dass
die Kantone das Alter fiir die Stimmfzhigkeit festzusetzen hitten, dass
Biindnisse, Kriegserklirungen und Friedensschliisse auch dem Volk zur
Abstimmung vorgelegt wiirden und dass den Kantonen die Maglichkeit
gelassen werde, thren Stinderiten Instruktionen zuerteilen. Fiir die Schluss-
abstimmung solle sich die Gesandtschaft das Protokoll offenbehalten.
Dieses starre Festhalten an einem iiberholten historischen Recht, das,
wie die Geschichte zeigte, fiir Appenzell A.-Rh. keineswegs giinstig ge-
wesen war, stiess sogleich auf den heftigen Widerspruch der beiden appen-
zellischen Zeitungen. Das «Tagblatt» kommentierte bitter: «Diese simt-
lichen unter Bundesversammlung, Nationalrat und Stinderat aufgefiihr-
ten Artikel, welche eigentlich die Bundesakte von 1815 reformieren soll-
ten, wurden vom Grossen Rat in Bausch und Bogen verworfen, wodurch
mithin das ganze Bundesrevisionsprojekt tiber den Haufen gestiirzt
wurdez.» Und auch die «Appenzeller Zeitung» suchte Volk und Grossen
Rat von der Sinnwidrigkeit dieses Beschlusses zu tiberzeugen: « Appenzell
aber, das freisinnige, macht Anspriiche auf die Vorteile, die der neue Bund
gewihren kdnnte; von Opfern dagegen will es nichts wissen, ja in der

nach der Annahme des Zweikammersystems nur noch an den Beratungen derjenigen
Artikel teilnehmen diirfen, zu denen er Abidnderungsantrige zu stellen hatte, ist
falsch! (E. A. 18471V, S. 36, Votum des ausserrhodischen Gesandten Dr,Heim, und
Amtsblatt 1848/49, S.43, 63-64, 66 und 138).

I « Appenzeller Zeitung» Nr.46 (10.Juni): «Es ist unzweifelhaft, dass gerade bei
Erteilung der Instruktion {iber die Bundesrevision der Grosse Rat &fters durch unsere
Verfassung gehemmt gewesen sei, so und nicht anders zu instruieren. »

z «Tagblatt fiir den Kanton Appenzell und die Umgebung» Nr. 35 (15. Mai).
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Stunde der Entscheidung fillt es ab und tritt ins Lager neu erstandener
Sonderbiindler. Muss das nicht jeden freisinnigen Appenzeller schamrot
machen? ... Washaben wir denn bei einem neuen Bunde fiir Stimmrechte
einzubiissen? Kénnen wir weniger gelten als nichts? Kann es etwas Er-
birmlicheres, Bedeutungsloseres geben, als unsere bisherige Reprisenta-
tion an der Tagsatzung war? ... Der projektierte Bund sichert uns eine
Stimme an der Tagsatzung und zwei Stimmen im Reprisentantenrate, der
alte Bund nicht. Wo verlieren wir*?» — Im iibrigen beschrinkten sich die
beiden Zeitungen darauf, eingehend iiber Erfolg oder Misserfolg der
ausserrhodischen Antriige zu berichten2. Auf diese Weise suchten sie das
Interesse an der Bundesrevision im Volk wachzuhalten und das Verstind-
nis fiir die von der Tagsatzung gefassten Beschliisse zu wecken.

Noch bevor die Zeitungen Gelegenheit zu ausfithrlichen Kommentaren
gefunden hatten, versammelte sich der Grosse Rat am 17.Juli in Trogen,
um zu dem von der Tagsatzung genehmigten Entwurfeiner neuen schwei-
zerischen Bundesverfassung Stellung zu nehmen3. Die Instruktionskom-
mission beantragte einstimmig Annahme, und die grosse Mehrheit des
Rats folgte nach 37/,stiindiger Diskussion dieser Ansicht, allerdings aus
verschiedenen Griinden: Die einen versprachen sich vom engern Zusam-
menschluss der Kantone im neuen Bund eine vorteilhafte Entwicklung
und fanden, allfillige Nachteile seien dadurch mehr als aufgewogen; die
andern wollten den Forderungen der Zeit Rechnung tragen, waren aber
nicht davon tiberzeugt, dass Ausserrhoden in Zukunft materiell oder poli-
tisch gewinnen werde; und die dritten wollten von zwei Ubeln das klei-
nere wihlen. Eine kleine Minderheit hingegen fand, der Entwurf gefihrde
die kantonale Souverinitit, fithre zum Einheitsstaat, bringe unwillkom-

I« Appenzeller Zeitung» Nr. 43 (31.Mai).

2 «Tagblatt fiir den Kanton Appenzell und die Umgebung» Nin. 72 (29. Juni) und 74
(1.Juli); «Appenzeller Zeitung » Nr.46 (10.Juni) : «Unsere Gesandtschaft verfichtan der
Tagsatzung fortwihrend kriftig die Interessen unsers Halbkantons, selten jedoch mit
gliicklichem Erfolge.» S.a. Nrn.43 (31.Mai), 48 (17.Juni), 49 (21.Juni) und 51 (28. Juni).

3 Amtsblatt 1848/49, S.375-377, «Appenzeller Zeitung» Nr.s57 (19.Juli) und
«Tagblatt fiir den Kanton Appenzell und die Umgebung» Nr. 89 (19.]Juli). Die An-
gaben iiber die Abstimmung differieren, doch scheinen diejenigen der « Appenzeller
Zeitung» richtig zu sein; von den 34 Grossriten stimmten nachihr: 25 ja 4 2 nein +
2 Stimmenthaltungen + 5§ Abwesende = 34; nach dem «Tagblatt»: 25ja + 4 nein +
2 Abwesende = 317
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mene Neuerungen und sei zudem mit bedeutenden Kosten verbunden. —
Mit 25:2 Stimmen genchmigte der Grosse Rat schliesslich die neue Bun-
desverfassung, und mit 19 Stimmen beschloss er, sie dem Volk an der
Landsgemeinde, die auf den 27. August festgesetzt wurde, zur Annahme
zu empfehlen.

Die appenzellischen Zeitungen nutzten die Frist von mehr als einem
Monat, um das Volk fiir die neue Bundesverfassung zu gewinnen. In
immer neuen Artikeln suchten sie den Stimmbiirger von der Notwendig-
keit einer Bundesreform zu iiberzeugen, ihm die verschiedenen Bestim-
mungen zu erkliren, Vorteile herauszuheben, Bedenken zu zerstreuen und
ihm die grosse Bedeutung der neuen Bundesverfassung fiir dic Eidgenos-
senschaft und den Kanton verstindlich zu machen. In keinem andern
schweizerischen Kanton wurde eine derart intensive Propaganda fiir die
Annahme des neuen Bundes entfaltet! —Die « Appenzeller Zeitung» unter-
warf den Entwurf einer freimiitigen Kritik . Sie wies darauf hin, dass es
fiir den Ausserrhoder ungewohnt sein werde, wenn Zugewanderte neben
ihm an der Landsgemeinde stimmen und Katholiken im Land ihren Got-
tesdienst frei ausiiben diirften; durch die militirische Zentralisation und
die Bundessubvention 6ffentlicher Werke werde der Kanton zu vermehr-
ten finanziellen Leistungen herangezogen ; das kostspielige Zweikammer-
system entspreche nicht dem Charakter des Appenzellers, und der Ver-
zicht auf die alte Gleichberechtigung der grossen und kleinen Kantone an
der Tagsatzung falle ihm schwer. Diesen fiir die Ausserrhoder unwill-
kommenen Seiten stellte sie aber «die weit tiberwiegenden Vorteile des
neuen Bundes?» gegeniiber: er sei ein schweizerisches Werk, das auf der
Basis der Volkssouverinitit die Eidgenossenschaft stirke und doch die

I «Appenzeller Zeitung» Nrn.s7 (22.Juli), 61 (2.August), 62 (5.August), 63
(9. August), 66 (19. August), 67 (23. August) und 68 (26. August). Oft enthielt die
gleiche Ausgabe der «Appenzeller Zeitung» zwei bis sogar drei befiirwortende
Artikel — fiir damalige Zeitungsverhiltnisse etwas ganz Ausserordentliches! — Die
Redaktoren der appenzellischen Zeitungen traten 1848 politisch nicht hervor. Ver-
schiedene Artikel in der «Appenzeller Zeitung» entsprechen der politischen Ein-
stellung des Landammanns Dr. Oertli. Eine genaue Untersuchung zu dieser Vermu-
tung fehlt aber noch. — Die «Appenzeller Zeitung» hatte zwar 1848 ihre frithere
gesamteidgendssische Bedeutung eingebiisst, doch blieb sie nach wie vor fiir den
eigenen Kanton das fiihrende Blatt.

2 «Appenzeller Zeitung» Nr.62 (5. August).
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Existenz der Kantonesichere; er garantiere die Rechtsgleichheit, die Presse-
freiheit, das Petitionsrecht und die Rechtskraft kantonaler Zivilgerichts-
urteile in der ganzen Schweiz; die Zoll- und Postzentralisation bringe dem
Kanton finanziellen Gewinn und vereinfache den Handel; und schliesslich
werde kiinftig die Stimme Ausserrhodens im Bund ohne Riicksicht auf
die Stellungnahme Innerrhodens zihlen. Sie mahnte auch, bei der Abstim-
mung die Folgen einer Verwerfung fiir die Schweiz und den Kanton zu
bedenken, und appellierte an die vaterlindische Gesinnung der Ausser-
rhoder: «An diesem Schritte hingt unser Ruf, unser Ruhm*.» Und wer
die neue Bundesverfassung nicht habe priifen kdnnen oder sie nicht ver-
standen habe, der solle sich nicht von Geriichten erschrecken lassen, son-
dern auf den Rat der Behtrden und auf den Landammann héren. — Das
«Tagblatt» verwendete sich in gleichem Sinn und brachte im wesentlichen
dieselben Argumente und Gedanken?. Besonders bekimpfte es das Miss-
trauen, das viele Leute den grossen Kantonen entgegenbrachten: «Un-
gerecht und klein wiire es aber, nach allen bisherigen Vorgingen, unsere
Mitbriider aus den grossern Kantonen fiir schlechtere Eidgenossen zu hal-
ten, als wir sind, und ihnen weniger Rechts- und Billigkeitsgefiihl zuzu-
trauen, als wir selbst besitzen, denn bis jetzt haben sie unser Vertrauen voll-
stindig gerechtfertigt3.» Um den Stimmbiirger anzusprechen, versuchte
es auch, in Mundartartikeln die Vorteile der neuen Bundesverfassung her-
vorzuheben*. — Neben den Zeitungen trugen auch die Lesegesellschaften,
besonders diejenige von Schwellbrunn, dazu bei, das Volk mit der neuen
Bundesverfassung vertraut zu machen und Missverstindnisse zu klirens.

I « Appenzeller Zeitung» Nr.68 (26. August).

z «Tagblatt fiir den Kanton Appenzell und die Umgebung» Nrn.89 (29.]Juli),
101 (2.August), 102 (3.August), 103 (4. August), 104 (5. August), 108 (10. August),
110 (12. August), 116 (19. August), 117 (21. August) und 122 (26. August).

3 «Tagblatt fiir den Kanton Appenzell und die Umgebung» Nr. 108 (10. August).

4 «Tagblatt fiir den Kanton Appenzell und die Umgebung» Nrn. 89 (29.Juli) und
122 (26.August). Nach der Abstimmung schrieb allerdings ein Abonnent dem
«Tagblatt»: «Dem Verfasser jener Aufsitze miissen wir gestehen, dass er sich sehr
irrt, wenn er durch Anwendung des Kantonaldialektes den von ihm besprochenen
Gegenstand dem Volke verstindlicher zu machen glaubt, und daher m&chten wir
ihm raten, sich in Zukunft der deutschen Schriftsprache, wenn er ihrer sonst michtig
ist, zu bedienen.»

5 « Appenzeller Zeitung» Nr.67 (23. August) und «Tagblatt fiir den Kanton Ap-

penzell und die Umgebung» Nr.112 (15. August).
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Am 27. August versammelten sich iiber gooo stimmfihige Ausserrhoder
auf dem Landsgemeindeplatz in Hundwil . In einer eindriicklichen, war-
men Erdffnungsrede empfahl Landammann Tanner die neue Bundesver-
fassung: Alle Kantone miissten Opfer bringen, auch Appenzell A.-Rh.;
doch gewihrleiste ihm der neue Bund das Wichtigste, seine demokratische
Verfassung. Er forderte die Biirger auf: «Lasset uns, getreue, licbe Land-
leute! auch bei dieser Gelegenheit beweisen, dass Ausserthoden auch die
Opfer nicht scheut, wenn es sich darum handelt, dem Gesamtvaterlande
mehr Kraft und Einigkeit zu verleihen; zeigen wir, dass wir Vertrauen
haben zu unsern Miteidgenossen, Vertrauen in ihren rechtlichen Sinn, dass
sie alle das Rechte wollen, dass sie, wie wir, die wahre Freiheit zu schitzen
wissen, dass alle nach dem einen Ziele streben, des Vaterlandes Schaden
zu wenden und seinen Nutzen zu férdern!» — Nach einem stillen Gebet
wartete der Landammann, ob die Umfrage begehrt werde, doch niemand
meldete sich zum Wort. Bei der Abstimmung erhoben fast 3/, der An-
wesenden die Hand fiir den neuen Bund, so dass der Landammann mit
Genugtuung erkliren konnte: «Es ist das Mehr fiir Annahme weitaus das
grossere, und die neue Bundesverfassung demnach von der Lands-
gemeinde Ausserrhodens als angenommen erklirtz.»

Nur eine Viertelstunde hatte diese denkwiirdige Landsgemeinde ge-
dauert. Trotz ihrer Kiirze aber kommt ihr eine grosse Bedeutung in der
Geschichte und im Denken des Volkes von Appenzell A.-Rh. zu. Bis 1848
war es einer Bundesrevision abgeneigt gewesen. Es hing am Alten, beson-
ders dann, wenn ihm das Neue nicht ganz einleuchtete. Es hatte einer Um-
gestaltung der schweizerischen Bundesverhiltnisse misstraut, denn es war
besorgt, es knnte um sein kostlichstes Gut, die Freiheit, gebracht werden.
Zaghaft und mit grossem Respekt vor dem 15 Jahre frither gefassten
Landsgemeindebeschluss entschieden sich darum 1848 seine Behdrden, im
Interesse des Landes an der Bundesrevision teilzunehmen ; und stets waren
sie bestrebt, die Bestimmungen der neuen Bundesverfassung méglichst
denjenigen der eigenen Kantonsverfassung anzugleichen, damit das Volk
nicht durch ungewohnte Neuerungen erschreckt werde. An der Lands-

I «Appenzeller Zeitung» Nr.69 (30.August) und «Tagblatt fiir den Kanton

Appenzell und die Umgebung» Nr.123 (28. August).
2 Amtsblatt 1848/49, S. 506.
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gemeinde vom 27. August zeigte sich dann aber deutlich, dass dasalte Vor-
urteil, die demokratische Alpenbevdlkerung sei einer fortschrittlichen
Neugestaltung der schweizerischen Bundesverhiltnisse unzuginglich,
nicht stimmte. Der Entscheid seiner Behorden und besonders die uner-
miidliche Aufklirungsarbeit der Zeitungen hatten den praktischen Wirk-
lichkeitssinn des Ausserrhoders von der Notwendigkeit und den Vorteilen
einer Bundesreform iiberzeugt, und sein erwachtes schweizerisches Na-
tionalbewusstsein liess ihn iiberzeugt fiir den schweizerischen Bundes-
staat einstehen!,

3. Appenzell-Innerrhoden

Seit die Bundesrevision auf der Traktandenliste der Tagsatzung stand, ge-
horte Appenzell L-Rh. zu den konsequenten Gegnern jeder Reform. Den
Entwurf von 18321833 lehnte es ab und pochte darauf, dass eine Ande-
rung des Bundesvertrags nur bei Einstimmigkeit erfolgen konne. Seit 1838
stimmte es mit der konservativen Innerschweiz dafiir, die Bundesrevisions-
frage tiberhaupt aus Abschied und Traktanden fallen zu lassen2. Alsin den
vierziger Jahren konfessionelle Probleme auf der Tagsatzung zur Diskus-
sion standen, gehorte seine Sympathie eindeutig den sich im Sonderbund
zusammenschliessenden Kantonen, doch war wegen seiner exponierten
geographischen Lage und seines vernachlissigten Militirwesens von einem
Anschluss an das Schutzbiindnis der sieben katholischen Orte nicht die

I Vgl.a. «Appenzeller Zeitung» Nr. 67 (23. August): «Soweit wir die Denkungs-
weise des Appenzellers kennen, lassen sich Schwierigkeiten bei der Annahme des
Bundesentwurfes nicht wegleugnen. Er hingt mit einiger Zihigkeit am Alten,
zumal dann, wenn ihm das Neue nicht ganz einleuchtet, wenn er in das Wesen des-
selben nicht einzudringen vermag. Da bemiichtigt sich seiner aus lauter Freiheits-
liebe Misstrauen; er besorgt, er konnte um sein kostlichstes Gut der Freiheit gebracht
werden.» — «Tagblatt fiir den Kanton Appenzell und die Umgebung» Nr.123
(28. August): «Mag uns an dem neuen Bund auch manches nicht gefallen, weil wir
uns noch nicht daran gewdhnt, so haben wir doch durch seine Annahme bewiesen,
dass wir alte Vorurteile, Neigungen und Herkommen zu opfern wissen, wenn es gilt,
das gemeinsame Vaterland stark und kriftig zu machen, und fiir dieses Opfer ver-
langen wir von den Liberalen der grossen Kantone keine andere Anerkennung, als
dass sie uns wie bisher als Freunden die Hand driicken, nachdem wir auch diese letzte
grosse Probe ehrenvoll bestanden haben.» — S. a. Neff, Die Eigenart des Innerrhoder
Vélkleins.

2 R.E.A. Bd.1, S.364-388.
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Rede?. Auf der Tagsatzung des Jahres 1847 stimmte Appenzell I.-Rh. stets
mit den Sonderbundsstinden, doch dnderte seine halbe Stimme nichts an
den Beschliissen der Tagsatzungsmehrheit. — Als am 10. November 1847
die Aufforderung des Divisionskommandanten Oberst Gmiir eintraf, das
innerrhodische Kontingent habe sich unverziiglich in Frauenfeld einzu-
finden, zeigten sich im Grossen Rat erste Anzeichen von Nachgiebigkeit.
Er lehnte einen Antrag ab, die Truppen unter keinen Umstinden zu stel-
len, und beschloss, sie unter der Bedingung abmarschieren zu lassen, dass
sie nicht gegen die Sonderbundskantone verwendet wiirden2. Vor dem
Kriegsrat begriindete der Gesandte die Bedingung Innerrhodens mit den
Sympathien seiner Bevolkerung fiir die Sache des Sonderbunds, mit der
schlechten Ausriistung und dem kriegsuntauglichen Zustand des Kon-
tingents. Unter diesen Umstinden hatte die eidgendssische Armee fiir die
Innerrhoder keine Verwendung. Die Tagsatzung biisste am 11. Dezember
1847 Appenzell L-Rh. mit Fr. 15000, weil sein Kontingent nicht zur Ver-
fligung gestanden hatte, und am 20.Januar 1848 stellte sie das innerrho-
dische Militirwesen unter eidgendssische Aufsicht, bis das Kontingent
wieder in kriegstauglichem Zustand seis.

In der Folge spielte Appenzell I-Rh. bei der Bundesrevision und in der
eidgendssischen Politik des Jahres 1848 eine unbedeutende Statistenrolle.
Weder die liberalen noch die konservativen Zeitungen interessierten sich
fiir die Vorginge im abgelegenen Bergkanton am Sintis, und auch die
Innerrhoder schienen nicht geneigt, ihre inneren Angelegenheiten in
ausserkantonalen Zeitungen breitzuschlagen. Von den Arbeiten der Re-
visionskommission nahm man aber auch in Innerrhoden Kenntnis, wie
cine Eintragung im Grossratsprotokoll vom 9. Mirz zeigt: «Es wurde die

I Vgl. «Appenzeller Zeitung» Nr. 16 (26. Februar): «Innerrhoden fehlte nichts als
eine giinstigere geographische Lage, und es wire mit Jubel zum Sonderbunde ge-
treten.» — Das innerrhodische Militir war, wie der Sonderbundskrieg zeigte, in vollig
vernachlissigtem Zustand. — Uber die Stellungnahme von Appenzell I.-Rh. in der
Jesuiten- und Sonderbundsfrage s. R.E.A. Bd.1, S.432-436 und 459-477.

2 Gross-Rat Buch, 12.November 1847. — Uber die verschiedenen Behdrden in
Innerrhoden s. Broger, Innerrhoden, eine Republik besonderer Prigung. In: Appen-
zell-Innerrhoden, S. 1—4.

3 E.A. 184711, S.142-144 und S.26. — Die erste, am 20. April durch den eidgends-
sischen Oberst Egloff (Thurgau) durchgefiihrte Inspektion geniigte nicht und musste
am 2. Juni wiederholt werden (Beitridge zur Geschichte Innerrhodens, S.21 und 22).
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Anfrage gestellt, ob es nicht ratsam wiire, unsern Kantonsteil bei der Bun-
desrevision vertreten zu lassen, da wir nebst Neuenburg noch die einzigen
seien, welche keinen Anteil an derselben nehmen. Nach verschiedenen
Meinungsiusserungen wurde erkannt: Wenn nicht vorher eine Aufforde-
rung einlange, solle bis zum nichsten Grossen Rat das Eintreten aufge-
schoben bleiben’.» Die Mehrheit im Grossen Rat von Appenzell .-Rh. war
demnach weiterhin an der Bundesrevision desinteressiert, aber es gab doch
auch eine aktive Minderheit, der die Umgestaltung der schweizerischen
Bundesverhiltnisse nicht gleichgiiltig war.

Als der Grosse Rat am 11. Mai seine Gesandtschaft fiir die Tagsatzungs-
beratungen iiber die Bundesrevision instruieren sollte2, machte er sich
seine Aufgabe nichtallzuschwer. Der Schwyzer Regierungsrat hatte nim-
lich in einem Brief vom 29. April den Behdrden von Appenzell L.-Rh. den
schwyzerischen Instruktionsentwurf zugesandt3, der nun vor dem Grossen
Rat verlesen wurde und offensichtlich als Diskussionsgrundlage diente.
Der Gesandte wurde angewiesen, strikte gegen jede Beschrinkung der
kantonalen Souverinitit, gegen jede Abtretung von Rechten und Befug-
nissen, die bisher dem Kanton gehort hatten, zu stimmen und am bis-
herigen Reprisentationsverhiltnis und am Recht der Instruktionserteilung
festzuhalten. Das Zweikammersystem gefihrde die Kantonalsouverinitit
und sei abzulehnen, ebenso die Bestimmungen iiber freie Niederlassung,
Kultusfreiheit und politisches Stimmrecht der Niedergelassenen, «da sie
zu wesentlich in unsere Verhiltnisse eingreifen und den hergebrachten
Ubungen und Volksansichten zu sehr entgegen sind4». Was die Aufstel-

T Gross-Rat Buch, 9. Mirz.

2 Gross-Rat Buch, 11.Mai. Das Protokoll gibt folgende Zusammenfassung der
Instruktion: «Der Abgeordnete sei ermichtiget, an den Verhandlungen Teil zu
nehmen und sich an diejenigen Stinde zu reihen, welche zur gegenwirtigen Kan-
tonalsouverinitit u. Reprisentation stimmen, dagegen aber kein Teil an freier Nie-
derlassung und Ausiibung politischer Rechte zu nehmen, wohl aber fiir Zentralisa-
tion des Post- und Miinzwesens, Regulierung von Mass und Gewicht gleich dem
Stande Schwyz stimmen.» — Die dem Gesandten mitgegebene Instruktion ist nur
wenig ausfiihrlicher. Sie enthilt auch die Zustimmung zur Zollzentralisation.

3 Brief von «Landammann und Regierungsrat des Kantons Schwyz an Landam-
mann und Rat des Standes Appenzell I.-Rh. in Appenzell». Schon in fritheren Zeiten
hatten enge Verbindungen zwischen den beiden Stinden bestanden (s. Neff, Lebendig
gebliebene Demokratie. Die Landsgemeinde in Appenzell).

4 Instruktion iiber den Entwurf einer neuen Bundes-Verfassung vom 8. April 1848.
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lung eines Bundesrats und eines Bundesgerichts betreffe, solle sich der Ge-
sandte den Ansichten der kleinern Kantone anschliessen, die ihnliche In-
teressen wie Innerrhoden hitten. Hingegen kdnne er Verbesserungen in
materieller Hinsicht, wie Zentralisation von Zoll, Post und Pulverfabrika-
tion und Vereinheitlichungen im Miinz-, Mass- und Gewichtswesen un-
terstiitzen, «da solche Anordnungen schon vielfach gewiinscht und fiir die
gesamte Schweiz als erspriesslich erachtet wurden *». — Der Grosse Rat von
Appenzell L-Rh. zeigte mit dieser Instruktion, dass er allenfalls gewissen
materiellen Reformen zuzustimmen bereit war, sich aber entschieden und
heftig jeder Antastung der kantonalen Souverinitit und jedem Eingriff des
Bundes in seine herkémmlichen politischen Gewohnheiten widersetzte.

Keine einzige der gegen 100 Schweizer Zeitungen des Jahres 1848 be-
achtete die Instruktion von Appenzell L-Rh. Hingegen hatte die Regie-
rung von Schwyz bei der Ubersendung ihrer Instruktionsantrige ange-
regt: « Wenn diese mit den Euren in der Hauptsache iibereinstimmen soll-
ten, so wird es gewiss im Interesse aller beteiligten Kantone liegen, die-
selben vor der obersten Bundesbehdrde gemeinsam geltend zu machen,
und es diirfte in diesem Fall eine Besprechung unserer Gesandtschaften auf
der Tagsatzung selbst von wesentlichem Vorteil sein2.» Diese Konsulta-
tionen scheinen gespielt zu haben, denn in den meisten Fragen, in denen
er nicht durch die Instruktion seines Grossen Rats oder durch kantonale
Interessen gebunden war, hielt sich der Gesandte von Innerrhoden an die
Meinung von Schwyz. Die Tagsatzungsmehrheit aber entschied weder
nach den Gesichtspunkten von Appenzell L-Rh. noch nach denjenigen
von Schwyz3. Bei der Schlussabstimmung vom 27. Juni schloss sich Inner-

! Instruktion iiber den Entwurf einer neuen Bundes-Verfassung vom 8. April 1848.

2 Brief von «Landammann und Regierungsrat des Kantons Schwyz an Landam-
mann und Rat des Standes Appenzell L-Rh. in Appenzell».

3 E.A. 184711, S. 34-287. Augenfillig war das Zusammengehen von Schwyz und
Appenzell L-Rh. bei den Art. §6—77 (National- und Stinderat), wo sich die beiden
Gesandtschaften als einzige nicht an den Verhandlungen beteiligten; bei den Art. 51
(Heimatlose), den sie als einzige ablehnten, 52 (Asylrecht), 104 (Revision) und 105
(Verfahren bei Revision), die ausser ihnen nur noch die reformierten, radikalen
Kantone Genf und Ziirich resp. Appenzell Ausserrhoden resp. Bern ablehnten; bei
den Art. 39 (Niederlassungsfreiheit), 40 (politische Rechte der Schweizer Biirger) und
42 (Kultusfreiheit), die neben ihnen auch die katholischen Innerschweizer Kantone
Uri und Obwalden verwarfen. :
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rhoden darum der von Uri, Schwyz und Unterwalden zu Protokoll ge-
gebenen Erklirung an, sie stimme dem Entwurf nicht bei und verwahre
ihrem Stand alle religitsen, politischen und materiellen Rechte?.

Bis zum 17. August diirfte man sich in Innerrhoden kaum heftig mit
dem von der Tagsatzung angenommenen Entwurf einer schweizerischen
Bundesverfassung beschiftigt haben. An diesem Tag trat der Grosse Rat
zusammen, um seine Antrige zuhanden der Landsgemeinde zu beschlies-
sen. Anstoss erregten besonders die Beschrinkung der kantonalen Sou-
verinitit, das Kapitulationen- und das Jesuitenverbot sowie die Bestim-~
mungen iiber die Heimatlosen3, von denen sich 300 bis 400 im Kanton
Appenzell I.-Rh. aufhielten, so dass die grosse Mehrheit des Rats beschloss,
die neue Bundesverfassung zu verwerfen und sie der Landsgemeinde ohne
Empfehlung vorzulegen, obschon eine kleine Minderheit, zu der auch
mehrere Landesbeamte gehorten, auch auf die Vorteile hingewiesen und
Annahme beantragt hatte. Nach zweimaliger Abstimmung genehmigte
der Rat aber den Vorschlag, die Landsgemeinde um die Vollmacht zum
Entscheid zu ersuchen, sich dem neuen Bund zu unterzichen, wenn er von
der grossen Mehrheit der Stinde und des Schweizervolkes angenommen
worden sei. — Damit gab der Grosse Rat zu verstehen, dass er zwar die neue
Bundesverfassung als eine Beschrinkung seiner kantonalen Souverinitit
ablehne, dass er aber anderseits nicht an trotzige Opposition denke, wenn
der Bund in Kraft erklirt werde.

T E.A. 184711, S.286. Wie uniiberlegt im Grunde die zwar praktisch bedeutungs-
lose Verwahrung «materieller Rechte» fiir Innerrhoden war, zeigt eine einfache
Rechnung: Innerrhoden nahm an Zollgebiihren ca. 800 Franken ein. Nach dem Ent-
schidigungsmodus der Bundesverfassung sollte es fiir seine abgetretenen Zollrechte
4000 Franken oder den fiinffachen Betrag erhalten! Diese Verwahrung gegen den
eigenen Vorteil ldsst sich nur dadurch verstehen, dass die Einstellung Innerrhodens
nicht durch sachliche Uberlegungen, sondern von gefiihlsmissigen Erwigungen
bestimmt wurde.

2 Gross-Rat Buch, 17. August; s.a. «Tagblatt fiir den Kanton Appenzell und die
Umgebung» Nr. 120 (24. August) und «Der Erzihler» Nr. 67 (22. August). Der Ar-
tikel des «Erzdhlers» machte die Runde in den schweizerischen Zeitungen und erschien
am 24. August in der «Eidgendssischen Zeitung» in Ziirich und am 25. August im
«Erzdhler von Luzern», in der «Aargauer Zeitung» und im «Berner Verfassungs-
Freund».

3 Gegen die Bestimmungen betreffend die Heimatlosen hatte bereits der Tag-
satzungsgesandte opponiert (s. E. A. 1847 II, S. 100 und 153).
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Die Landsgemeinde vom 27. August in Appenzell® war sehr schwach
besucht. Obschon mechrere Landesbeamte zur Annahme rieten?, wurde
die Bundesverfassung mit einem gewaltigen Mehr von ca. 1300 gegen
ca. 100 Stimmen verworfen. Die Hauptargumente gegen den neuen Bund
waren die Beschrinkung der Kantonalsouverinitit und die grossen Ko-
sten, die die neuen Bundeseinrichtungen verursachen miissten. Von «Re-
ligionsgefahr» scheintindessen, wie auch in der iibrigen Ostschweiz undin
Schwyz, an der Landsgemeinde nicht die Rede gewesen zu sein. — Nach-
dem einmal die Hauptfrage entschieden war, konnte der Antrag, den
Grossen Rat zum Entscheid tiber die Annahme zu ermichtigen, wenn die
Tagsatzung die Bundesverfassung in Kraft erklire, nur mehr mit Mihe
zur Abstimmung gebracht werden, und es erhoben sich dafiir nur ein paar
Dutzend Hinde. Das seine souverinen Rechte eifersiichtig wahrende Volk
wollte sich diesen letzten Entscheid selbst vorbehalten.

Zum erstenmal fand die Stellungnahme Innerrhodens zur Bundesver-
fassung ein wenn auch nur geringes Echo. Als einzige konservative Zei-
tung zollte die «Neue Luzerner Zeitung» den Innerrhodern Anerkennung
fiir ihre Verwerfung: «Brav Appenzell! du verdientest andere Miteid-
genossend.» — Die liberalen und radikalen Zeitungen gingen tiber den
innerrhodischen Entscheid hinweg mit der Bemerkung: «Item, es soll die
Freude haben. Am Laufe der eidgendssischen Gestirne indert dies nichts4.»
Doch stellten sie mit Genugtuung fest, dass verschiedene fithrende Minner
Innerrhodens sich fiir die Bundesverfassung ausgesprochen hatten, und die
«Appenzeller Zeitung» schrieb: «Trotz der Verwerfung des Bundesent-
wurfs, welche nicht auffallen kann, gehdrt diese Landsgemeinde zu den
schénsten Innerrhodens, nimlich durch den wahrhaft eidgendssischen
Sinn, der sich bei einzelnen Beamten in ihren Voten kundgegeben hat,

I ¢Tagblatt fiir den Kanton Appenzell und die Umgebung» Nr.123 (28. August);
«Der Erzihler» Nr. 69 (29. August); «NZZ» Nrn.242 (29. August) und 243 (30. Au-
gust); s.a. Beitrige zur Geschichte Innerrhodens, S. 20. Resultates. E. A. 184811, S. 65.
Keine 40°/, der Stimmberechtigten nahmen an dieser Landsgemeinde teil!

2 Eswaren dies Pannerherr A. Sutter, Statthalter F.J. Heim, Sickelmeister J. B. Thi-
ler, Landesfihnrich Neff und Zeugherr Fissler (Beitrige zur Geschichte Inner-
rhodens, S.20).

3 «Neue Luzerner Zeitung» Nr. 70 (2. September).

4 «Der Erzihler» Nr. 69 (29. August).
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und die Hoffnung, dass er nach und nach doch ins Volk ibergehen
werde.» |

Die Tagsatzung erklirte am 12. September die Bundesverfassung durch
die Mehrheit von Volk und Stinden als angenommen und forderte zwei
Tage spiter in einem Rundschreiben die Kantone auf, die ihnen zustehen-
den Wahlen zu treffen. So versammelte sich der Grosse Rat von Appen-
zell L-Rh. am 5. Oktober erneut?. Landammann Fissler orientierte {iber
die Beschliisse der Tagsatzung, erinnerte an Nidwaldens nutzlosen Wider-
stand im Jahr 1815 und meinte, «auch wir werden uns nicht lange mehr
von derselben [d. h. von der Bundesverfassung] wegziehen kénnen, indem
wir durch Nichtanschliessung dem Lande nur Schaden und Nachteile zu-
zichen kénnten?». In der Umfrage kamen drei Meinungen zum Ausdruck:
Die einen wollten die Bundesverfassung dem Volk in empfehlendem Sinn
vorlegen, die zweiten nur den Nationalrat wihlen und sich der Mehrheit
fiigen, und die dritten verlangten eine ausdriickliche Erklirung, dass man
sich nur dem Drang der Umstinde beuge. Schliesslich entschied sich die
Mehrheit des Grossen Rats fiir den zweiten Antrag.

Die Landsgemeinde vom 8. Oktober war wiederum schwach besuchts.
Landammann Fissler wies einleitend auf die schweren Folgen hin, die sich
ergeben miissten, wenn man sich der Mehrheitnicht fiige, und schritt dann
zur Abstimmung. Fiir den Antrag, sich der Mehrheit zu unterzichen, er-
hoben sich keine 600 Hinde, und mehr als die Hilfte der Anwesenden
bekundete durch Stimmenthaltung ihre Abneigung gegen die neue Bun-
desverfassung.

Den Arbeiten an der Umgestaltung des alten Bundesvertrags von 1815
stand Appenzell L-Rh. gleichgiiltig und passiv gegeniiber. Es wiinschte
keine Bundesrevision, sondern wollte starr an der traditionellen politischen
Form festhalten, und es war hdchstens bereit, zu gewissen materiellen Re-
formen Hand zu bieten. Die Behorden ersparten sich eine eingehende
Priifung des Entwurfs und hielten sich im grossen und ganzen an die
schwyzerischen Instruktionsantrige. Die Opposition gegen die neue Bun-

1 « Appenzeller Zeitung» Nr.69 (30. August).

2 Gross-Rat Buch, 5. Oktober.

3 « Appenzeller Zeitung» Nr. 81 (11. Oktober) und «Der Erzihler» Nr. 81 (10. Ok-
tober).
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desverfassung entsprang denn auch kaum sachlichen Griinden, sie war
auch nicht die Folge aufgepeitschter religitser Leidenschaften, sondern sie
beruhte auf dem Charakter des Innerrhoders?, der sich abwehrend gegen
alles verhielt, das nicht seiner Natur entsprach, und eifersiichtig tiber seine
althergebrachten Rechte wachte.

Die Haltung der drei ostschweizerischen Landsgemeindekantone zur Bun-
desrevision und zur Bundesverfassung von 1848 war naturgemiss keine
einheitliche. Die beiden iiberwiegend protestantischen, mehr oder weniger
industrialisierten Kantone standen der dringend gewordenen Umgestal-
tung des alten, briichigen Staatenbundes positiv gegeniiber. Glarus hatte
seit Jahren die Notwendigkeit einer Bundesrevision eingesehen und sich
fiir eine Reform des schweizerischen Staatswesens verwendet, und die
neue Bundesverfassung entsprach durchaus der freisinnigen, weltoffenen,
fortschrittlichen Haltung und dem eidgendssischen Sinn des Glarnervolks.
Appenzell A.-Rh. verhielt sich anfinglich zégernd und zuriickhaltend. Es
verschloss sich zwar den Forderungen der Zeit durchaus nicht, doch such-
ten seine Behdrden aus Riicksicht auf das ausgeprigte Traditionsbewusst-
sein des Volkes bei der Verwirklichung der Bundesrevision einen Bruch
mit der Vergangenheit zu vermeiden und dem Biirger sozusagen das Neue
im alten Gewand zu prisentieren. Dennoch brachte die neue Bundesver-
fassung fiir das politische Leben von Appenzell A.-Rh. wesentliche Neue-
rungen. Eine intensive Aufklirung, besonders durch die Zeitungen, war
darum notig, dass der Verstand, die politische Einsicht und der Wirklich-
keitssinn des Ausserrhoders seine instinktive Abneigung gegen den neuen
Bund iiberwanden. — Das katholische Bauernland Appenzell I.-Rh. hin-
gegen verhielt sich der Bundesrevision gegeniiber gleichgiiltig und passiv.
In treuer Anhinglichkeit an seine althergebrachten politischen Gewohn-
heiten lehnte es gefithlsmissig jede Neuerung ohne Riicksicht auf die Be-
diirfnisse der Zeit ab und verwarf die neue Bundesverfassung, weil es ihrer
nicht bedurfte.

Die Biirger der drei ostschweizerischen Landsgemeindekantone standen
in einem unmittelbaren Verhiltnis zum Staat, und jede Beschrinkung der

I Vgl. a. Neff, Die Eigenart des Innerrhoder Vélkleins; Grosser, Land und Leute
von Appenzell-Innerrhoden, S. §-12, besonders S. § und 6.
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kantonalen Souverinitit und Rechte wurde fiir sie direkt fithlbar. Darum
empfanden sie im allgemeinen bei der Umgestaltung der schweizerischen
Bundesverhiltnisse ein viel stirkeres foderalistisches Unbehagen als ihre
Mitbiirger in Kantonen mit reprisentativer Demokratie. Eine grundsitz-
liche Abneigung gegen staatliche Verinderungen, besonders wenn sie von
der politischen Gegenpartei stammten, kam in Appenzell I.-Rh. dazu und
fithrte zur einmiitigen Verwerfung des neuen Bundes. In Glarus und Ap-
penzell A.-Rh. aber hatten sich die Stimmbiirger davon iiberzeugt, dass
die Abtretung gewisser Rechte, die stirkere nationale Zusammenfassung
der Schweiz, nicht zum Nachteil der Kantone oder der Biirger erfolge.
Ihr politischer Verstand und ihr Nationalbewusstsein iiberwanden ein
gefithlsmissiges Misstrauen gegen die neue Bundesverfassung und liessen
sie an der Landsgemeinde ein eindriickliches Bekenntnis zum liberalen
Bundesstaat ablegen. Mit ihrem Ja bezeugten sie, dass nach ihrer Ansicht
der Geist der alten Linderdemokratie sich durchaus mit dem fortschritt-
lichen Geist der Zeit vereinbaren liess, und die Zukunft bewies, dass auch
im neuen Bundesstaat die direkte Demokratie der Landsgemeinde ihren
Platz behaupten konnte.
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V. DIE NORDWESTSCHWEIZ

1. Aargan

1803 war durch das Diktat Napoléon Bonapartes der Kanton Aargau aus
Gebieten zusammengefiigt worden, die seit 1415 eine ganz verschiedene
geschichtliche Entwicklung durchgemacht hatten: Im reformierten ehe-
mals bernischen Aargau hatte die viterlich strenge Herrschaft der «gnidi-
gen Herren» die kulturellen, wirtschaftlichen und bildungsfreundlichen
Bestrebungen der Bevdlkerung gefordert und geweckt?. — Das Fricktal,
dasletzte Restchen des ehemaligen habsburgischen Besitzesin der Schweiz,
hatte sich dank seiner strategischen Wichtigkeit und seiner Entfernung
von den Verwaltungszentren des Habsburgerreiches eine gewisse Eigen-
stindigkeit bewahren kénnen, und die aufklirerischen Reformen Maria
Theresias und ihres Sohnes hatten vor allem das Volksschulwesen verbes-
sert und kirchliche Ubelstinde beseitigt, als durch die Revolutionswirren
die Fricktaler aus ihrem alten Staatsverband herausgerissen und der Eid-
genossenschaft einverleibt wurden?. — Bedeutend schlechter stand es in
den gemeinen Herrschaften, in den «freien Amtern» und der «Grafschaft
Baden». Als gemeinsame Untertanenlinder waren sie von den regieren-
den Orten wirtschaftlich und kulturell vernachlissigt wordens. Unter
dem Druck der alle zwei Jahre wechselnden Landvigte konnte sich kein
politisches Eigenleben entwickeln  seine Stiitze fand das Volk in der katho-
lischen Kirche, an der zu riitteln ihm als Schindung seiner Religion galt4. -
So lebten im Aargau Bevolkerungsgruppen nebeneinander, die dem radi-
kalen Fortschrittsdenken der Zeit teils zustimmend, teils zuriickhaltend

oder gleichgiiltig und teils véllig ablehnend gegeniiberstanden.

1 Schmid, Bundesrat Frey-Herosé, S.49; vgl. a. Miiller, Der Aargau, Bd.1, S.227
bis 290, Zschokke, Die Geschichte des Aargaus, S.109, und Vischer, Rudolf Rau-
chenstein und Andreas Heusler, S. 15-16.

2 Zschokke, a.a.O., S.103-104, Schmid, a.a.O., S. 49, und Vischer, Rudolf Rau-
chenstein und Andreas Heusler, S.18-10.

3 Nach dem 2. Villmerger Krieg 1712 suchte allerdings Bern den Handel und Ver-
kehr im obern Freiamt und in der Grafschaft Baden zu férdern. Vgl. Miiller, a.2.O.,
S.340, Zschokke, a.2.0., S.112.

4 Miiller,a.2.0., S.325/326 und S. 330, Schmid, a.2.O., S. 49, und Vischer, Rudolf
Rauchenstein und Andreas Heusler, S.16-18.
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Der aargauische Radikalismus war nicht wie in den andern Kantonen
eine sich vom individualistischen Liberalismus der dreissiger Jahre ab-
spaltende Bewegung. Von Anfang an war er bestrebt, die staatliche Ein-
heitund Autorititin wirtschaftlicher, politischer und religitser Beziehung
geltend zu machen. Kirchenpolitik und Bundesreform beschiftigten in
erster Linie das radikale Regime, dassich vom Freidmteraufstand des Jahres
1841 nicht erschiittern liess, sondern mit energischem Durchgreifen die
konservative Opposition zerschlug .

Die Zeitungen bemiihten sich — mit Ausnahme der konservativen
«Stimme von der Limmat» —, die patriotische Stimmung im Aargau nach
dem Sonderbundsfeldzug zu bewahren und das Interesse des Volkes fiir die
Bundesrevision zu erhalten oder zu wecken. Die grésseren Zeitungen —
der «Schweizer-Bote», die « Aargauer Zeitung», das « Zofinger Volksblatt»
und die «Neue Eidgendssische Zeitung» — verdffentlichten eigene Ideen
und Ansichten zur Bundesrevision, Besprechungen von ilteren und neuen
Broschiiren iiber dieses Thema und Berichte iiber die Arbeiten der Re-
visionskommission?2.

Dass die Bundesrevision durch die von der Tagsatzung ernannte Kom-
mission erfolgen sollte, passte den radikalen aargauischen Zeitungen niche,
denn sie hitten es vorgezogen, wenn diese Arbeit einem vom Volk ge-
wihlten Verfassungsrat iibertragen worden wire3. Darum fehlte es nicht
an kritischen Stimmen zu den Beratungen der Revisionskommission: Der
«Aarauer Kurier» machte aus seinem offenen Misstrauen kein Hehl, als er
am 7. Mirz 1848 schrieb: «Die schweizerische Gesamtnation ist heute fiir

I Vischer, Rudolf Rauchenstein und Andreas Heusler, S. s2-62.

2 Uber die Aufgabe der Presse in bezug auf die Bundesrevision dusserten sich das
«Zofinger Volksblatt» Nr.7 (26.Januar): «So lange die Presse nicht von jener An-
sicht abgeht, dass die bisher so schidlich sich dussernde Kantonalsouverinitit bei
einer Bundesrevision beizubehalten sei, so lange hat sie noch nicht die rechte Stellung
eingenommen ... Bevor wir an eine Bundesinderung gehen, miissen wir ... die Fes-
seln des geschichtlichen Vorurteils abwerfen, mit hellen Augen sehen, mit hellem
Sinne begreifen und fiihlen.» und die «Neue Eidgendssische Zeitung» Nr. 54 (23.Fe-
bruar) : «Unser Hauptaugenmerk muss sein, die Uberzeugung der Unzulinglichkeit
des jetzigen Bundes zu begriinden, die Notwendigkeit daraus herzuleiten und end-
lich die Sehnsucht nach zeitgemissern Institutionen im Volke zu wecken.»

3 «Schweizer-Bote» Nr.18 (10.Februar) und Nr.69 (8.Juni); «Neue Eidgends-
sische Zeitung» Nr.121 (30.April); «Aargauer Blatt» Nr.4 (14. April); «Zofinger
Volksblatt» Nr. 30 (15. April).
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jede noch so durchgreifende, verniinftige und praktische Bundesreform
empfinglich, allein ihre Ratsherren sind es leider nicht; und wenn diese
(tibrigens ganz abgesehen von den Personen) sich jetzt in eine Bundes-
revisionskommission ummodeln, und dort die versumpften, vor dickem
langjihrigem Nebel noch gar nicht hell schenden Kanténli ihre Weisheit
auskramen, und die Bedenklichkeitskrimer aus der Mittel- und Ost-
schweiz auch noch ihr Licht leuchten lassen, wie es bereits geschieht, so
kriegt die Nation ein Bundesprojekt, das wieder kaum mehr als eine Halb-
heitist’.» - Und auch der «Schweizer-Bote» hielt seine Enttiuschung tiber
das drgerliche Markten um eine Neugestaltung des Reprisentationsver-
hiltnisses in der Bundesbehdrde nicht zuriick: «Fiir die Gegenwart war
man blind und taub, die jiingste Vergangenheit schien vergessen, an eine
Zukunft dachte man nicht2.» — Das «Zofinger Volksblatt» schliesslich be-
hauptete kurz und biindig: «Die Mehrheit des Schweizervolkes verlangt
einen Verfassungsrat, und in der Pflicht desselben liegt es, die Einheits-
republik in sein Projekt aufzunehmen3.» — Dass auch die konservative
«Stimme von der Limmat» — allerdings aus entgegengesetzten Griinden —
dem Revisionsprojekt nicht gewogen war, geht aus ihrem Kommentar
vom 8. April hervor: «Die fiir das Volk der Kantone so késtlichen Be-
ratungen sollen also von neuem anfangen. Wo werden die Kantone genug
Geld aufbringen fiir das ewige Tagsatzen und Verfassungsprojekte-
machen*?» — Keine der politischen Aargauer Zeitungen hatte sich fiir das
Projekt der Revisionskommission erwirmen kénnen.

In der Revisionskommission hatte der aargauische Vertreter, Regie-
rungsrat Frey-Herosé, trotz seines Radikalismus vorwiegend kantonale,
aargauische Politik und Interessen verfochtens: Er vertrat nachdriicklich
die Gleichstellung der Juden mit den christlichen Biirgern in der Frage der
freien Niederlassung; der Bund sollte seiner Ansicht nach eher die Volks-
schulbildung férdern und nicht nur eine bestimmte Bevolkerungsschicht
durch die Errichtung von eidgendssischen Hochschulen begiinstigen; ge-

I « Aarauer Kurier» Nr. 19 (7. Mirz).

2 «Schweizer-Bote» Nr. 31 (11. Mirz).

3 «Zofinger Volksblatt» Nr. 30 (15. April).

4 «Die Stimme von der Limmat» Nr.15 (8. April).
5 Schmid, a.a2. 0., S.146-152.
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gen die Abtretung von Militir und Post an den Bund wandte er ein, durch
diese Zentralisation werde eine Riicksichtnahme auf kantonale Besonder-
heiten verunméglicht; hingegen befiirwortete er entschieden eine Verein-
heitlichung des schweizerischen Zollwesens, wobei der Bund als Ent-
schidigung den Kantonen die Sorge um das Strassennetz abnehmen solle ™.

Zwei Tage nachdem die Revisionskommission ihre Arbeiten abge-
schlossen hatte, verlangte Obergerichtsprisident Dr. Tanner bereits im
aargauischen Grossen Rat, dass die Regierung einen Bericht iiber die Re-
prisentation im neuen Bund vorlege und dass der Kanton Aargau die Er-
richtung einer Vertretung des Volkes zur conditio sine qua non fiir eine
Zustimmung zum neuen Bund erklire. Die Geheimniskrimerei der Re-
visionskommission komme ihm verdichtig vorz. — Am 11. April wurde
eine aus drei Regierungsriten und sechs Grossratsmitgliedern bestehende
Kommission gewihlt3, die ihren Bericht am 2. Mai dem Grossen Rat vor-
legtes.

Bevor der Grosse Rat zur eigentlichen Beratung des Projekts schritt,
kam es zu einem heftigen Wortgefecht zwischen den Kommissionsmit-
gliedern wegen der Frage, ob mit der Ausarbeitung einer Revision des
alten Bundesvertrags nicht besser ein Verfassungsrat beauftragt wiirde.
Die Mehrheit der Kommission wollte auf den Entwurf eintreten, weil nun
einmal eine Diskussionsgrundlage da sei und man die Erfahrungen von
1832/33 beherzigen solle, weil man der Partei, die nun am lautesten nach
einem Verfassungsrat rufe, nicht traue und weil in andern Kantonen das
Misstrauen gegen einen Verfassungsrat sehr gross sei. Fiirsprech Jiger
fasste diese Uberlegungen in der Bemerkung zusammen: «Kénnen wir
auf friedlichem Wege zum Ziele gelangen, so sollen wir nicht neue Un-
ruhen aufweckens.» — Anderseits suchten die redegewandten Regierungs-
rite Dr. Wieland und Waller mit Hinweisen auf die Unfihigkeit der Tag-
satzung zu jeder positiven Leistung — «jeder Gesandte an der Tagsatzung
wird die Interessen seines Kantons zu wahren und zu verfechten trachten;

I Daran hatte der Kanton Aargau, auf dessen Gebiet sich die Achsen Basel-Tessin
und Genfersee-Bodensee kreuzten, ein besonders grosses Interesse.

2 VGR AG, 10. April, S.18-19.

3 VGR AG, 11.April, S.25 und 33-34.

4+ VGR AG, 2.Mai, S.1301.
5 VGR AG, 2.Mai, S.151.
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der Hauch des Volkslebens liegt nicht iiber jener Versammlung, es wird
dort an ein Markten gehen, an ein Herauszerren, Einigung wird nie in
jener Versammlung herrschen™ — und mit dem Pochen auf das Prinzip -
«Ein Prinzip anerkennen, in der Anwendung aber das Prinzip aufgeben,
ist in meinen Augen eine Prinzipienlosigkeit?» — den Grossen Rat davon
zu {iberzeugen, dass ein Verfassungsrat allein die Bundesrevision zu einem
guten Ende fithren kénne. — Die Grossrite horten sich diese Auseinander-
setzung an und entschieden in der Abstimmung schliesslich mit grossem
Mehr fiir Eintreten in die artikelweise Beratung des Entwurfs. — Die be-
schlossenen Abinderungsantrige stimmten weitgehend mit den schon von
Frey-Herosé in der Revisionskommission verfochtenen Ansichten iiber-
ein: Bundesaufsicht iiber das Schulwesen, Ausdehnung des Rechtes zur
freien Niederlassung auch auf die Juden und Ablehnung des Zweikammer-
systems?. Im weitern sollte die Gesandtschaft auf Vergrosserung der Zahl
der Bundestruppen dringen, die Aufnahme eines Artikels iiber die Ver-
einsfreiheit beantragen, fiir die Ubertragung der Pressestrafgesetzgebung
an den Bund stimmen, die solothurnische Anregung, dem Bund die Rege-
lung des Strafrechts zu tibertragen, unterstiitzen und schliesslich sich fiir
sprachliche Verbesserungen und Ausmerzung der zu zahlreichen Fremd-
worter einsetzen. — «Bei der Gesamtabstimmung tiber den nun artikel-
weise beratenen Bundesentwurf wird derselbe angenommen und be-
schlossen, die hierseitigen Abinderungen der Gesandtschaft fiir die am

I VGR AG, 2.Mai, S.14T.

2 VGR AG, 2. Mai, S.149.

3 In der Diskussion iiber das Zweikammersystem kam die doktrindre und kom-
promisslose Haltung der radikalen Opposition im Votum des Regierungsrates
Dr.Wieland besonders deutlich zur Geltung: «Unsere Aufgabe ist es nicht, ... nach
den Trigern dieser oder jener Meinung zu forschen, oder sich in Wahrscheinlichkeits-
berechnungen, was etwa moglich und erhiltlich, was dem FEigensinn, der Kurz-
sichtigkeit und Verstocktheit dieses oder jenes schweizerischen Volksteils abzunotigen
oder abzulisten sei; wir haben es mit dem Gesamtvolk, mit der Nation zu tun, die
sich ihr Recht auf gerechte Vertretung nicht mehr verkiimmern lassen will. Wir
wollen diese Volksvertretung, und da wir keinen Gegensatz zwischen Volk und
Kantonen kennen, so bediirfen wir kein Zweikammersystem» (VGR AG, 3.Mai,
S.190). — Die Mehrheit des Grossen Rates folgte allerdings dieser extremen Ansicht
nicht und ermdglichte es dem Gesandten, in 2.Linie auch fiir das Zweikammer-
system zu stimmen, eine Moglichkeit, von der er allerdings keinen Gebrauch machte,
sondern sich der Stimme enthielt.
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15.Mai wieder zusammentretende Tagsatzung als leitende Ansichten in-
struktionsweise mitzuteilen’.» Mit diesem Beschluss bekriftigte der aar-
gauische Grosse Rat sein ehrliches Bestreben, die Bundesrevision endlich
zu verwirklichen und nicht durch unerfiillbare Prestige- oder Prinzipien-
reiterei der Tagsatzung Steine in den Weg zu legen.

Bedeutend skeptischer waren die Zeitungen. Die verschiedenen gegen-
sitzlichen Instruktionen der einzelnen Kantone liessen wenig Gutes er-
hoffen, und die Tagsatzung genoss wenig bis gar keinen Kredit: «Alles
was die Ackerbau und Gewerb treibende Schweiz aufzubringen vermag,
soll gleichsam den Zehnten hergeben, um statt des alten Bundes den neu
ausgeheckten Bund, die Missgestalt und doch das Lieblingskind der teuren
Erzeuger, am Leben zu erhalten und heranzuziehen. ... Die Mingel des
neuen Projektes wiegen seine Vorziige auf. Es ist, die Praxis wird es un-
umstosslich beweisen, um keinen Deut besser als der Fiinfzehnerbund.
Darum weg mit ihm?2!» polterte das Aargauer Blatt. — Der «Schweizer
Bote» dusserte sich gemissigter, doch auch er meinte, die Revision wire
besser einem Verfassungsrat iibertragen worden, der weniger Riicksicht
auf kantonale Sonderinteressen hitte nehmen miissen3. — Das «Zofinger
Volksblatt» fand, die Tagsatzung solle ihre Zeit nicht mit unniitzen Dis-
kussionen verlieren, sondern gleich die Aufstellung eines Verfassungsrates
beschliessen. Die alte Bundesorganisation verglich es mit einem Schweine-
stall, den die Tagsatzung nun flicken wolle: « Wir wollen gewirtigen, was
das Schweizervolk tun wird, ob es lieber in einem elendiglich geflickten
zweistdckigen Schweinestall, oder aber zu wohlfeilerm Preise in einem
netten, von den Engeln im Himmel beneideten einstdckigen Hause woh-
nen will4.» — Und selbst die gemissigte «Neue Eidgendssische Zeitung»
klagte iiber die «langweilige Strohdreschereis» der Tagsatzung, deren
Arbeit ein Verfassungsrat lingst beendigt hitte.

Als dann aber die Tagsatzung wider Erwarten doch noch zu einem
befriedigenden Resultat gelangte, schlug die Stimmung plétzlich um, und

1 VGR AG, 2.Mai, S.198.

z ¢ Aargauer Blatt» Nr.21 [22*] (17.]Juni).

3 «Schweizer-Bote» Nr. 69 (8.]Juni).

4 «Zofinger Volksblatt» Nr. 41 (24. Mai).

5 «Neue Eidgenssische Zeitung» Nr. 159 (7.Juni).
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die aargauischen Zeitungen bemiihten sich nun — mit Ausnahme des kon-
servativen Blattes —, ihren Lesern die Vorziige der neuen Bundesverfassung
darzulegen und sie fiir eine Zustimmung zu gewinnen. Das radikale « Aar-
gauer Blatt» tat das allerdings nur mit halbem Herzen, weil der neue Bund
«immerhin besser ist als der alte », doch druckte es bereitwillig auch kri-
tische und Ablehnung empfehlende Artikel ab2. Die tibrigen radikalen
Zeitungen empfahlen die neue Bundesverfassung mit mehr Uberzeugung,
ohne allerdings den Hinweis zu unterlassen, sie hitte besser sein kénnen.
Sie legten ihren Lesern eine Zustimmung nahe, weil man materielle und
prinzipielle Opfer im Interesse des Vaterlandes bringen miisse, da die poli-
tische Unsicherheit der Zeit eine Einigung gebieterisch fordere und weil
die Revisionsklausel spiter immer noch Verbesserungen ermégliche:
«Wir halten aber, wie die meisten, dafiir, dass die Hauptsache die sei, dass
wir schnell und friedlich, so lange die Zeit noch giinstig, aus dem Provi-
sorium herauskommen. Eine zweite Hauptsache sodann ist, dass das Bun-
deswerk kiinftige Revisionen méglich machts.» — « Wir erwarten eine
freudige Mehrheit der Zustimmenden, hervorgegangen aus der Uber-
zeugung, dass sie dem Vaterlande, seiner Freiheit und Unabhingigkeit,
dem Fortschritte und der Ausbildung wohl verstandener und verniinftig
angewendeter demokratischer Grundsitze einen grossen Dienst geleistet
und den Grundstein legen geholfen haben zum 4cht nationalen Unter-
baue, auf den sich allmilig, je nach den Bediirfnissen der Zeit und der fort-
schreitenden Volksbildung der Weiterbau fortsetzen, verbessern und bis
zur vollendeten Volkseinheit ausfiihren lisst4.» — «Bei den bevorstehenden
politischen Verwicklungen im Auslande und der Aussicht auf eine voll-
stindige Reaktion oder einen allgemeinen europiischen Krieg — denn das
eine oder andere ist zu gewirtigen — hiesse eine Verwerfung der neuen
Bundesverfassung ein Verrat am Vaterlande! Das sagen wir, radikale Aar-
gauers!» — «Um ein paar lumpige Rappen wollen wir unsere Zukunft
nicht verschachern, und um ein paar nicht erfiillte Wiinsche, nicht reali-

T «Aargauer Blatt» Nr.29 (11.]Juli).

2 ¢ Aargauer Blatt» Nrn. 30 (15.Juli) und 31 (18.Juli), 32 (21.]Juli).
3 «Aargauer Zeitung» Nr. 84 (14.]Juli).

4 «Schweizer-Bote» Nr. 100 (19. August).

5 «Zofinger Volksblatt» Nr. 67 (5. August).
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sierte Hoffnungen, ein gebotenes Gliick nicht schndde von der Hand wei-
sen®.»— Selbst der von republikanisch gesinnten deutschen Emigranten in
Rheinfelden herausgegebene « Volksfreund» rithmte die Bundesverfassung
und besonders die Mdglichkeit, sie spiter durch eine bessere zu ersetzen,
«wihrend die Monarchie den schlechtesten Fiirsten bis an sein hochseliges
Ende behalten muss?». — Das cinzige konservativ redigierte Blatt, die
«Stimme von der Limmat», stand dem neuen Bund mit betonter Gleich-
giiltigkeit gegeniiber. Die Grossratsverhandlungen tiber das Projekt wur-
den nur knapp erwihnt, auf Kommentare verzichtete sie, und fiir die Ab-
stimmung begniigte sie sich mit dem Rat des Sankt Galler « Wahrheits-
freunds» an ihre Leser: wer seine Grundsitze wahren wolle, der verwerfe,
wer bei einer Verwerfung Schlimmeres befiirchte als bei einer Annahme,
der solle zustimmen. Eine cigentliche Propaganda fiir Verwerfung zu
machen, davor hiitete sich das konservative Blatts.

Wie in der Presse, so war auch im aargauischen Grossen Rat die Oppo-
sition gegen die neue Bundesverfassung weitgehend verstummt, die radi-
kale hatte sich fiir Zustimmung entschieden, die konservative hatte re-
signiert oder schwieg. Ohne Diskussion genehmigte der Rat am 31.Juli
mit der eindrucksvollen Mchrheit von 172: 5 Stimmen den Entwurf. Die
Volksabstimmung wurde auf den 20. August festgesetzt#.

Das Volk hatte nun das letzte Wort, und es stimmte bei grosser Betei-
ligung (die «Aargauer Zeitung» schitzte sie auf ca. 4/ der Stimmberech-
tigten)$ mit der erfreulichen Mehrheit von 20699 gegen 8744 Stimmen®
der neuen Bundesverfassung zu.

Das Abstimmungsergebnis spiegelt deutlich die Verschiedenheit der
aargauischen Landesteile: Die Bevdlkerung der reformierten Bezirke

! «Neue Eidgendssische Zeitung» Nr. 204 (24. Juli).

2z «Der Volksfreund» Nr.13 (13. August).

3 «Die Stimme von der Limmat» Nrn.16 (15. April), 19 (6. Mai), 32 (5. August)
und 33 (12. August).

4+ VGR AG, 31.]Juli, S.299ff.

5 ¢ Aargauer Zeitung» Nr.100 (21.August); vgl. a. «Schweizer-Bote» Nr.102
(24. August). In Wirklichkeit betrug die Stimmbeteiligung 75°/,.

6 Rechenschaftsbericht des Kleinen Rates..., S.9, und VGR AG, 2.Oktober,
S.330. Die Zeitungen melden die Abstimmungsergebnisse aus den einzelnen Ge-

meinden und Bezirken. Vgl. « Aargauer Zeitung» Nr. 100 (21. August); «Schweizer-
Bote» Nr.101 (22. August); «Neue Eidgendssische Zeitung» Nr.233 (22. August).
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(Aarau, Brugg, Kulm, Lenzburg und Zofingen) nahmen mit tiberwilti-
gender Mehrheit die neue Bundesverfassung an, die ihnen neben mate-
riellen und politischen Fortschritten auch eine nach innen und aussen
kriftige Bundesorganisation verhiess. Gerne war man im reformierten
Aargau bereit, seine junge Kantonalsouverinitit einer gefestigten Eid-
genossenschaft abzutreten, und man hielt etwas darauf, durch eine ein-
drucksvolle Zustimmung seine eidgendssische Gesinnung zu beweisen .
Die radikale Opposition war zum gréssten Teil resigniert ins Lager der
Zustimmenden hiniibergeschwenkt? und hatte jedenfalls im Volk keine
Gefolgschaft gefunden. — Im katholischen Fricktal und in den parititischen
Bezirken Baden und Zurzach der ehemaligen Grafschaft Baden hielten
sich konfessionelle Bedenken und die Hoffnung auf einen wirtschaftlichen
Aufschwung3 die Waage. Die politischen Vorziige der neuen Verfassung -
und in der Grafschaft Baden wahrscheinlich der protestantische Bevlke-
rungsteil — gaben schliesslich den Ausschlag fiir eine mehrheitliche An-
nahme+. — Im Freiamt, das politisch und wirtschaftlich in seiner Entwick-
lung gegeniiber den andern aargauischen Landesteilen zuriick war$, kam

I Vor der Abstimmung gab der «Schweizer-Bote» Nr. 100 (19. August) die Parole
aus, die aargauischen Stimmbiirger sollten mit ihrem Ja beweisen, dass sie die Inter-
essen des Vaterlandes tiber diejenigen ihres eigenen Kantons stellten. Und nach der
Abstimmung stellte die «Neue Eidgendssische Zeitung» Nr.233 (22. August) be-
friedigt fest: «So hat das Aargauer Volk nun eine grosse Aufgabe wiirdig gelost.
20000 Annechmende sind in der eidgen&ssischen Waagschale ein bedeutend Gewicht.
Wenn wir die Zahl der 8000 Verwerfenden auch gerne kleiner gesehen hitten, so
sehen wir sie doch nicht mit schelen Augen an. Denn die Zahl der bereits 30000 Stim-
menden gibt unsern Miteidgenossen den Beweis, dass Aargau immer da steht, wo
Pflicht und Ehre es ruft.»

2 Vgl. «Neue Eidgendssische Zeitung» Nr. 200 (20.Juli). Das Abstimmungsresultat
vom 31.Juliim Grossen Ratist ein deutlicher Hinweisauf den Stimmungsumschwung
bei den «Ultraradikalen».

3 Wirtschaftlichen Aufschwung verhiess besonders die empfehlende Proklama-
tion der aargauischen Behtrden an das Volk: «In materieller Beziehung sodann wird
durch Zentralisation des Miinzwesens, Postwesens, in Durchfiihrung gleichen Masses
und Gewichtes, besonders aber durch Aufhebung der Zolle im Innern, ein bedeuten-
der Fortschritt eingeleitet und dem inldndischen Gewerbefleiss, dem Handel und
Verkehr mehr Schutz und Erleichterung gew3hrt» (abgedruckt im «Schweizer-
Boten» Nr.96, 10. August).

4 Anhang Ile.1.

$ Anhang Ile. 2.

135



der Stellungnahme der Geistlichkeit eine entscheidende Bedeutung zu'.
Diese hatte ihr Misstrauen, das sie dem Radikalismus in kirchenpolitischen
Dingen entgegenbrachte, auf die von den radikalen Fithrern ausgearbeitete
Bundesverfassung iibertragen. Das stark konservativ und kirchlich ein-
gestellte Freiimtervolk? glaubte um so eher, dass der neue Bund eine Ge-
fahr fiir das katholische Bekenntnis darstelle, als die Klosteraufhebungen
im eigenen Kanton und nun 1848 auch in Luzern, Freiburg, Tessin und
Thurgau nicht dazu angetan waren, diese Befiirchtungen zu zerstreuen.
Zudem schufen die Prozesse und harten Strafen gegen die Freiimter Sol-
daten, dieim Sonderbundskrieg ihrem Aufgebot nicht Folge geleistet oder
gar auf der andern Seite mitgekidmpft hatten, eine Stimmung gegen die
Regierung, die sich nun in der deutlichen Verwerfung der Bundesver-
fassung Aussertes.

2. Basel-Land 4

«Den Basellandschiftlern als Eidgenossen war durch die Schicksale und
Taten der Revolution die politische Richtung von der Trennung weg bis
zum Jahre 1848 gewiesen. Stiirmisches Vordringen innerhalb der libe-
ralen Regenerationsbewegung hatte sie 1833-1848 zu den radikalsten Mit-
teln greifen lassen. Thre kantonalen Ziele waren nicht auf mittlere Losun-
gen eingestellt, sondern machten sich gleich das Maximum an Forderun-

! Die Verwerfung wird von den radikalen Zeitungen durchwegs dem Einfluss der
katholischen Geistlichkeit zugeschrieben. Vgl. «Schweizer-Bote» Nr.101 (22. Au-
gust), «Zofinger Volksblatt» Nr.75 (24. August) und Nr.80 (5. September).

2 5. Anhang Ile 2.: Der Korrespondent der « Aargauer Zeitung» aus Sarmensdorf
gibt, wenn man von seinem polemisierenden Ton absieht, ein sehr zutreffendes Bild
von der Haltung der Freiimter Bevolkerung gegentiber der neuen Bundesverfassung.
— Der «Schweizer-Bote» nennt in seiner Nr. 102 (24. August) dhnliche Griinde fiir
die Verwerfung im katholischen Kantonsteil: die fehlende Klostergarantie, das
Jesuitenverbot und die Ssterreichischen Erfolge in Oberitalien.

3 Das «Schwyzer Volksblatt» prophezeite schon in Nr.97 vom 22.Juli: «Das aar-
gauische Kantonsgericht hat am 17. d. wieder mehrere Soldaten, welche dem Auf-
gebot im Sonderbunds-Krieg nicht Folge geleistet, zu mehrjahriger Kettenstrafe
verurteilt. Diese Humanitit wird Rosen tragen!» — S.a. den Korrespondenten aus
dem Freiamt des «Zofinger Volksblattes» Nr.76 (26. August).

4 Zur Haltung von Basel-Land in der Frage der Bundesrevision s. besonders:
Klaus, Baselland und die Bundesverfassung von 1848, S.80-87, und Wirz, Das
Jahr 1848 im Spiegel der basellandschaftlichen Presse, S.215-228.
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gen zu eigen. Sobald aber der Kanton gegriindet war, begann sich in seiner
innern Politik sehr rasch der bereits auch in der Eidgenossenschaft kei-
mende Gegensatz von liberal und radikal abzuzeichnen. Das hinderte
nicht, dass in der Stellung zu den schweizerischen Fragen das Baselbiet
sich unentwegt radikal gebirdete, Kampflust bekundete und immer gern
dabei war, wo die Massenstimmung warm wurde und eine Welle des
Putsches iiber das Land ging. In der Teilnahme an den Freischarenziigen
erreichte sein Radikalismus den Hohepunkt.» Mit diesen Worten charak-
terisiert Karl Weber das politische Leben im jiingsten schweizerischen Kan-
ton. Schon der erste - leider gescheiterte — Versuch einer Revision desalten
Bundesvertrags war am 7. Juli 1833 von Basel-Land mit freudigem Beifall
aufgenommen worden?, und es unterstiitzte seither alle Bestrebungen zu
einer Bundesreform3. In den eidgendssischen Streitigkeiten der vierziger
Jahre erhitzte sich das politische Temperament der Basellandschiiftler, und
begeistertzogensicausin den Freischarenziigen undim Sonderbundskrieg#.

Alsnun 1848 die Ausarbeitung der neuen Bundesverfassung an dieHand
genommen wurde, mussten sich die Zeitungen zuerst umstellen, und ihre
Artikel iiber die Bundesrevision waren trockener als die Berichte zur Zeit
der Freischarenziige und des Sonderbundskriegs, da die Schilderungen
kriegerischer Ereignisse den Redaktoren und wohl auch den Lesern niher
lagen als die Auseinandersetzungen iiber den Aufbau des neuen Bundess.

Alle im Baselbiet erscheinenden Zeitungen waren sich einig, dass jetzt
fiir eine Bundesreform der giinstige Augenblick gekommen sei, den man
nicht verpassen diirfe: «Denn iiberhaupt muss ja doch beziiglich Revision
des 15er Bundes etwas geschehen, denn jetzt ist Aussicht vorhanden, dass
er im Sinne dauernder Beruhigung und Berticksichtigung der diversen
Interessen der einzelnen Gaue des Vaterlandes verbessert oder vernichtet
werde®.» — «Ein neuer Bund, gegriindet auf Gleichheit der politischen wie
konfessionellen Rechte, tut not, nicht nur wegen der innern Verhiltnisse
der Schweiz, sondern namentlich auch wegen der sich immer steigernden

I Geschichte der Landschaft Basel und des Kantons Basellandschaft, Bd. 2, S. soo.

2 Geschichte der Landschaft Basel..., S. sor.

3 Rappard, a.a.0O., S.o7.

4 Geschichte der Landschaft Basel..., S. s06-512.

» Vgl a. Wirzya.a.0.; S.218.
¢ «Der Baselbieter» Nr. 1 (1.Januar).
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Anmassung des Auslandes®.» — «Jetzt ist es Zeit, einen neuen Schweizer-
bund zu schaffen, damit die allgemeinen Nationalinteressen ebenfalls eine
Organisation erhalten, welche unsern Kantonsverfassungen entspricht.
Das wire das wiirdigste Denkmal fiir unsere gefallenen Briider2!» — «Mit
Recht halten alle einsichtsvollen Patrioten eine bessere Bundesverfassung,
aus welcher der Klosterartikel gestrichen, dagegen Niederlassungsfreiheit,
Pressefreiheit, Vereinsfreiheit, Religionsfreiheit etc. fiir die ganze Schweiz
darin garantiert sein wiirden, fiir das geeignete Mittel, dem gefiirchteten
Ubel zu wehren und das Wiedereinschmuggeln des Jesuitengifts oder
Antichrists unmdglich zu machens3.» — Als dann aber die Revisionskom-
mission an die Arbeit ging, trafen ihre Bemithungen in den gleichen Zei-
tungen nur auf Skepsis und Ablehnung: Das Volksblatt stiess sich an den
geheimen Beratungen — «Damit aber die Gebirerin recht ungeniert ihren
Freuden und Schmerzen obliegen kénne, hat man Tiiren und Liden ver-
schlossen, also dass niemand zusehen noch zuhéren kann, was da gemacht
wird. Also Geduld, ihr Leser4!» — und fand bald einmal, dass trotz des
grossen Arbeitsaufwandes am Ende doch nichts Rechtes herausschaue, so
dass schliesslich ein Verfassungsrat die Bundesrevision iibernehmen miisse.
Entschieden trat es fiir einen Einheitsstaat ein und verdammte denn auch
das neue Bundesprojekt: «Das Ganze ist eine Zeugung wider die Natur,
daher die Missgeburt. Zeitungen, deren Redaktoren oder Protektoren an
der Arbeit Teil genommen haben, rithmen sie, sonst aber niemand. ...
Lieber nichts als so was. Weder die Tagsatzungsherren noch die Grossrite
der Kantone haben das Recht, eine Bundesverfassung im Namen des
Schweizervolks auszuarbeiten, so lange nicht die Mehrheit dieses Volks
ihnen eine solche Arbeit tibertrigts.» — Die «Neue Basellandschaftliche
Zeitung» schwankte in ihrer Stellungnahme. Zuerst riet sie in kleinlicher
Sparsamkeit, angesichts der Uneinigkeit, den alten Bund notdiirftig zu
flicken, bevor man eine neue Verfassung ausarbeiteb. Spiter wandte sie
sich gegen die Revisionskommission, weil diese die Meinung des Volkes

I «Neue Basellandschaftliche Zeitung» Nr. 1 (1.Januar).

2 «Vaterlindische Zeitung» Nr. 1 (8.Januar).

3 «Basellandschaftliches Volksblatt» Nr. 4 (27.Januar).

4 «Basellandschaftliches Volksblatt» Nr.8 (24. Februar).

5 «Basellandschaftliches Volksblatt» Nr. 16 (20. April).
6 «Neue Basellandschaftliche Zeitung» Nr. 14 (16.Februar).
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nicht héren wolle, so «dass das ganze Revisionsmachwerk wie hohle
Seifenblasen zerplatzen werde, sobald es den einzelnen Stinden vorgelegt
wird I». Thre Griinde gegen den Verfassungsentwurf fasste sie am 3. Mai
wie folgt zusammen: «Nicht nur ist das darin aufgestellte Zweikammer-
system teurer als der bisherige Modus, sondern, und dies ist die Haupt-
sache, es kommt dabei eher weniger ein Beschluss zustande als es bis dahin
in der Tagsatzung der Fall war; ferner sieht es mit der Glaubensfreiheit
komisch aus ... und endlich ist es unbegreiflich, dass man Zolle ... auf
solche Gegenstinde legen will, die fiir die inlindische Industrie oder fiir
den tiglichen Lebensbedarf durchaus notwendig sind. - Die sofortige Auf-
stellung eines Verfassungsrates ist es, was Not tut2.» — Die « Vaterlindische
Zeitung» setzte sich vorerst fiir den Verfassungsentwurf aus dem Jahre
1833 ein und meinte, es wire besser gewesen, die Armee hitte im Sonder-
bundskrieg die neue Bundesverfassung gleich mitgenommen undsie durch
die unterworfenen Kantone gegen Erlass der Kriegskosten annehmen las-
sen3. Nach dem Ausbruch der Februarrevolution in Paris schlug sie radi-
kalere Téne an und forderte: «Nicht die Kantone und ihre zufilligen
Sesselherren, sondern das Volk, die Mehrheit der Vertreter der Schwei-
zer, sollen die Angelegenheiten unseres Vaterlandes ordnen#.»

Einig waren sich die basellandschaftlichen Zeitungen in der Forderung
nach rascher Bundesrevision gewesen, ebenso einig waren sie nun in der
Ablehnung des von der Revisionskommission vorgelegten Entwurfs und
in der Forderung nach Aufstellung eines Verfassungsrates, das «Volks-
blatt» mehr aus doktriniren Griinden, die «Neue Basellandschaftliche
Zeitung» vorwiegend aus praktischen, wirtschaftlichen Ubetlegungen
und die «Vaterlindische Zeitung», weil die Revolution in Europa ihr die
Furcht vor einer auslindischen Intervention genommen hatte.

Nach den in den Zeitungen vertretenen Meinungen hitte nun der Land-
rat, der am 12., 15. und 16.Mai tagtes, das Revisionsprojekt einmiitig
ablehnen und die Aufstellung eines eidgendssischen Verfassungsrates for-

I «Neue Basellandschaftliche Zeitung» Nr.22 (15. Mirz).

2 «Neue Basellandschaftliche Zeitung» Nr. 36 (3. Mai).

3 «Vaterlindische Zeitung» Nr.4 (29.Januar) und Nr.6 (12.Februar).
4 «Vaterlindische Zeitung» Nr.11 (18. Mirz).

5 LRP BL vom 12., 15. und 16.Mai, S.43-50.
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dern sollen. Einmal mehr aber stimmten die Zeitungen nicht mit den An-
sichten der Volksvertreter iiberein. Nur zwei Redner — Dr.Hug und
Dr.Bader — erklirten sich fiir einen Verfassungsrat, ohne allerdings einen
entsprechenden Antrag zu stellen. Anderseits kamen auch konservative
Stimmen zum Wort, die sich gegen eine Verinderung des Reprisenta-
tionsverhiltnisses auf Kosten der kleineren Kantone und gegen eine Be-
schrinkung der kantonalen Befugnisse wandten. Die grosse Mehrheit des
Rates stimmte aber dem Entwurf zu und verlangte nur unwesentliche
Anderungen?: es sollte die Garantie der Kantonsverfassungen nur erteilt
werden, wenn diese vom Volk angenommen worden seien; die Abschaf-
fung der Konsumogebiihren auf geistigen Getrinken (Baselbieter Kirsch!)
sei bis in 15 Jahren zu verwirklichen; die freie Religionsausiibung habe fiir
alle Bekenntnisse zu gelten; der Bund solle bei Pressevergehen auch die
Straf bestimmungen aufstellen kénnen und beim Militir nur den hdhern
Unterricht iibernehmen; und es sei den Kantonen freizustellen, ihren
Stinderiten Instruktionen zu erteilen. — Einzig das Zweikammersystem
gab Anlass zu einer lingern Diskussion, doch stimmte man schliesslich dem
Vorschlag der Revisionskommission zu. Der Landrat war gewillt, auf dem
eingeschlagenen Weg die Bundesrevision zu beenden, ohne dabei seine
radikalen Grundsitze und seine Sorge fiir die Interessen des eigenen Kan-
tons zu verleugnen. Mit 28: 6 Stimmen genehmigte er den Entwurf 2, und
es wurde «der Gesandtschaft die Ermichtigung erteilt, bei Nichtgenehmi-
gung der hierseitigen Abinderungsantrige unter Ratifikationsvorbehalt
denjenigen beizustimmen, die mit denselben sowie mit den Interessen des
hiesigen Kantons zunichst tibereinstimmend sind3».

Uber die Tagsatzungsverhandlungen sind uns aus Basel-Land nur die
bissigen Bemerkungen des «Volksblatt»-Redaktors Walser erhalten (die
«Neue Basellandschaftliche Zeitung» verstummte, die «Vaterlindische
Zeitung» iiberlebte den Redaktionswechsel nicht, und vom «Baselbieter»
sind keine Exemplare aus dieser Zeit mehr vorhanden): Die Nachricht,

1 Im Landratsprotokoll sind nur die Beschliisse verzeichnet. Uber die Diskussionen
im Landrat berichten die «Vaterlindische Zeitung» Nr.20 (20. Mai) und die «Neue
Basellandschaftliche Zeitung» Nrn. 40 (17. Mai) und 41 (20. Mai).

z «Vaterlindische Zeitung» Nr.20 (20. Mai).

3 LRP BL, 16.Maij, S. 50.
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das Zweikammersystem sei genehmigt worden, kommentierte er: «...da-
mit aber der neue Staatswagen nicht gar zu grosse Spriinge vorwirts
mache, wird ihm ein solider Radschuh von altem gutem Schmiedeisen
untergelegt...?»; und gegen die Beschrinkung der Kultusfreiheit ereiferte
er sich: « Wer gibt Euch das Recht, eine Zollinie zwischen uns und unserm
Herrgott aufzustellen und alle Seufzer, alle Gebete, welche nicht durch
den vom Staate bezahlten geistlichen Lohnkutscher hiniiber transportiert
werden, fiir Kontrebande zu erklirenz?»

Das Zweikammersystem, das er nur fiir eine Einrichtung hielt, die bis-
herigen «Herren» in Amt und Wiirden zu belassen, und der «Glaubens-
zwang» machten die neue Bundesverfassung fiir den « Volksblatt»-Redak-
tor unannehmbar, und deshalb trat er entschieden fiir Verwerfung ein.
Er ahnte aber auch, dass das Volk sich von seinen doktriniren Argumenten
nicht tiberzeugen liess, und deshalb kreidete er dem neuen System immer
wieder die hohen Kosten fiir die vielen Behdrden an3. Ende Juli merkte
das «Volksblatt» jedoch, dass die neue Bundesverfassung den Baselbietern
doch passe, und es bemerkte spdttisch: «Dass letztere angenommen wer-
den wird, ist so ausgemacht, wie das Sauerkraut eingemacht ist. Wir wiin-
schen guten Appetit dazu#!» — Der «Baselbieter» verwarf den neuen Bund
ebenfalls. Dieser schien ihm die Sonderrechte der kleinen Kantone zu
wenig zu achten und sie der Herrschaft einer Bundesbiirokratie auszu-
liefern. «Der 6. August, der Tag der Begriindung einer schweizerischen
Sesselherrschaft, ist ebenfalls voriiber, wo das Volk von Baselland (mit
ehrenvollen Ausnahmen) blindlings seinen Herrschern das Vereinsrecht,
die Pressefreiheit, das Asylrecht, die freie Religionsausiibung, das Recht
der Instruktion abgetreten und deren Willkiir anheim gestellt hat$», kom-
mentierte er hernach die Abstimmung in Basel-Land. - Die «Neue Basel-
landschaftliche Zeitung», die bis zum Mai zahlreiche Artikel gegen das

I «Basellandschaftliches Volksblatt» Nr.21 (25. Mai).

2 «Basellandschaftliches Volksblatt» Nr.22 (1.Juni).

3 «Basellandschaftliches Volksblatt» Nrn.17 (27.April), 26 (29.Juni) und 31
(3- August).

4 «Basellandschaftliches Volksblatt» Nr.31 (3. August); zur Haltung des «Volks-
blattes» vgl. a. Klaus, a.2.O., S.81-83.

5 «Der Baselbieter» Nr.33 (12. August); zur Haltung des «Baselbieters» vgl. a.
Klaus, a.a2. 0., S.83-84.
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Verfassungsprojekt hatte erscheinen lassen, hatte unterdessen ihre Ansicht
und ihre Redaktion gewechselt! und trat nun am 8.Juli plétzlich fiir die
neue Bundesverfassung ein: «Die neue Bundesurkunde enthilt sehr viel
Gutes, und gibt sie auch nicht alles, was der Patriot erwartete, so gibt sie
doch vieles und mancherlei, was unserer Zeit entspricht2.» Sie wandte sich
gegen alle doktriniren Kritiker und Schwarzseher, die den Entwurf ab-
lehnten, weil er nicht das Beste und Hochste sei. In verschiedenen Artikeln
wies sie auf die Fortschritte, die der neue Bund bringe, auf den Wert der
neuen Verfassung als Werk der Verstindigung und auf die Notwendig-
keit hin, sich fiir eine Annahme zu entscheiden: «Den alten Schlendrian
des bisherigen Tagsatzungswesens hat der Umschwung der Zeit vom
Stuhle geworfen, und es bedarf heutzutage eines andern Geschiftsganges,
als das bisherige Zweiundzwanzig-Kammersystem, mit 24fach sich durch-
kreuzenden Kantonalinstruktionen3.» « Wer sich [die] Mithe nehmen will,
die gedruckten Verhandlungen der Revisionskommission zu lesen, der
wird finden, dass die neue Bundesverfassung aus umsichtigem Tiefblick,
aus riicksichtsvoller Wiirdigung schweizerischer Zustinde hervorgegan-
gen ist. Sie ist kein Werk des Leichtsinnes, kein blosses Probierstiicklein
der politischen Pribeler, sondern ein wohlerwogenes Ergebnis patrio-
tischer Beratung und reifer Erfahrung#.»

Am 24.Juli trat der Landrat wieder zusammen und genchmigte ein-
stimmig und ohne Diskussion den von der Tagsatzung ausgearbeiteten
Verfassungsentwurf und den Antrag der Regierung, an der Abstimmung
nicht nur die Kantons-, sondern auch alle niedergelassenen Schweizer
Biirger teilnehmen zu lassens. — Der Regierungsrat bestimmte darauf den
6. August als Abstimmungstag und empfahl dem Volk den Entwurf in
einer Proklamation zur Annahme®.

I Klaus, a.2.0., S. 8s.

2 «Neue Basellandschaftliche Zeitung» Nr. 55 (8.Juli).

3 «Neue Basellandschaftliche Zeitung» Nr. 58 (19.Juli).

4 «Neue Basellandschaftliche Zeitung» Nr. 60 (24.]Juli).

5 LRP BL, 24.Juli, S.65; vgl. a. Baumgartner, Die Schweiz in ihren Kimpfen und
Umgestaltungen, Bd. 4, S.295: «Der Landrat von Baselland fertigte das Geschift
in weniger als einer halben Stunde durch beinahe einhellige Annahme ab.» S.a.
«Neue Basellandschaftliche Zeitung» Nr.6o (26.Juli): «Die Verhandlungen des
Landrats waren kurz und einstimmig. »

6 Amtsblatt fiir den Kanton Basel-Landschaft Nr.13 (27.Juli).
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Das Volk hatte an den Diskussionen in den Zeitungen und Ratssilen
keinen Anteil genommen, so dass das «Volksblatt» spéttelte: «Baselland
liegt gegenwirtig in der grossten politischen Windstille wie begraben.
Von dem uns nahe bevorstehenden Befreiungs- und Beseligungswerk,
genannt ,neue Bundesverfassung fiir die Schweiz‘ redet hier ausserhalb
dem Regierungssaale in Liestal kein Mensch.» Als es aber am 6. August
zur Stellungnahme aufgefordert wurde, bekundete es einmiitig und mit
einem eindrucksvollen Mehr von 3669 Ja gegen 431 Nein sein Vertrauen
in den neuen Bund; das katholische Birseck stimmte wie die reformierten
Bezirke, der in kantonalen Fragen zur Opposition neigende Sisgau wie der
Hauptort Liestal2. Das Volk von Basel-Land hatte sich von doktriniren,
allein vom Verstand geleiteten Auffassungen nicht beeinflussen lassen.
Sein im Grunde traditionsgebundenes Wesen begriisste die neue Ver-
fassung, obschon sie nicht ein makelloses Werk einheitlich auf bauender
Logik war, weil sie auf kluge Weise das Alte mit dem Neuen verband und
die bestehenden Gegensitze tiberbriicktes.

Den Zeitungen kommt das Verdienst zu, das Interesse der Baselland-
schiftler an eidgendssischen Fragen geweckt, die Probleme zur Diskussion
gestellt und damit der Bundesverfassung zum Durchbruch verholfen zu

haben+.

3. Solothurn

1815 hatte Solothurn noch zu den reaktionirsten Kantonen gehort und
sich, zusammen mit Bern und Freiburg, nur aus Respekt vor dem Willen
der verbiindeten Grossmichte zur Beratung und zum Abschluss des Bun-
desvertrages bereitgefunden. Alsnun Solothurn Ende 1830 zu den regene-
rierten Kantonen iiberging, schlug das Pendel griindlich um. Die neue
liberale Regierung nahm den thurgauischen Vorschlag, den alten Bundes-
vertrag zu revidieren, sofort giinstig auf. Alserster Kanton hatte Solothurn
die «Bundesurkunde» der Volksabstimmung unterbreitet, wobei aller-

1 ¢Basellandschaftliches Volksblatt» Nr.25 (22.]Juni).

2 Anhang IIf.

3 s.a. Klaus, a.2. O. S.87.

+s.a. Weber, Die Anfinge des Zeitungswesens in Baselland, in: Basler Jahrbuch

1919, S.90.
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dings nur dadurch eine annehmbare Mehrheit erreicht werden konnte,
dass man die Nichtstimmenden zu den Ja-Sagern zihlte. Auch als die Re-
vision von 1832/33 gescheitert war, blieb Solothurn, als einziger katho-
lischer Kanton, dem Gedanken einer Bundesrevision bis 1848 treu®.
Solothurn hatte im Jahre 1848 «ausgeglichene Zeitungsverhiltnisse, in-
dem sich ein liberales (zugleich gouvernementales), ein radikales und ein
konservatives Organ in die Publizitit teilten2». — Das «Solothurner-Blatt»
verfocht die Richtung des Dreissigerliberalismus, die eher vorsichtig-fort-
schrittliche Politik des «Juste-Milieu»: « Was wir vonndten haben, ist bald
erraten: Eine tiichtige Armee und keine Religionsgefahr. Freie Nieder-
lassung und Aufhebung aller Beschrinkungen des Verkehrs. Freie Presse
durchs ganze Land, deren Missbrauch streng geziichtigt wird. Ein Bundes-
gericht gegen die Willkiir einzelner Kantone. Expropriation fiir Eisen-
bahnen. Bestimmungen {iber das Asylrecht und gegen Hochverrat. All-
gemeine Regulierung der Tagsatzungskompetenzen. Im ganzen leben
und leben lassen, nicht zu viel regieren, sondern dem gesunden Menschen-
verstand, der die hdchste Macht in Republiken ist, seinen Anteil Verwal-
tung anheimstellen3.» — Die radikale Oppositionszeitung, das «Solo-
thurner Volksblatt», sah die Sache einfacher: kirchlicher und kantonaler
Einfluss sollten ausgeschaltet und dem Handel und Gewerbe durch Schutz-
massnahmen geholfen werden: «Die Aufgabe ist cinfach und besteht in
drei Fragen: a) Wie sollen kiinftig Kirche und Staat zu einander stehen, da-
mit die Kirche sowohl als der Staat zu dem hohen Zwecke: Begliickung
der Menschen, gereichen kénnen, ohne einander zu beeintrichtigen?

 Dietschi, Solothurns Anteil am neuen Bund, S. 169-171. Zwischen 1841 und 1846
stimmte allerdings Solothurn dafiir, dieses Traktandum fallenzulassen, aber nicht aus
Opposition gegen eine Bundesrevision, sondern weil es fand, dass die Diskussion
ohnehin zu keinem Ergebnis fiihre und dass die Zeit der konfessionellen Spannung
fiir eine Bundesrevision nicht die geeignete sei (R.E. A. Bd.1, S.381, 383, 384, 385).
Trotzdem blieb Solothurns fiihrender Politiker Josef Munzinger ein entschiedener
Befiirworter einer umfassenden Bundesrevision, und er wusste 1847 im entscheiden-
den Moment den zogernden Kantonsrat von seiner Ansicht zu {iberzeugen (Haef liger,
Bundesrat Josef Munzinger, S.227/228, s.a. S.188 und 202).

z Weber, Die Schweizerische Presse im Jahre 1848, S.157. Zur Haltung der ein-
zelnen solothurnischen Zeitungen des Jahres 1848 5. Wyss, Die Bundesreform von
1848 im Spiegel der zeitgendssischen Solothurnerpresse, Oltener Geschichtsblitter
Nr. 8/9, 1948, S.2-s5.

3 «Solothurner-Blatt» Nr. 13 (12.Februar).
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b) Wie kann am besten der Kantonliegoismus unschidlich gemacht und
eine schweizerische Einheit erzweckt werden, so dass kein Bundesglied
benachteiligt wird? ¢) Was ist nétig, um dem Handel und den Gewerben
aufzuhelfen, um eine verderbliche Konkurrenz von aussen zu hemmen 12»
— Das konservative «Echo vom Jura» erklirte, es werde «fortfahren zu
kimpfen fir die edelsten Giiter des Schweizervolkes, die da sind: Reli-
gion, republikanische Freiheit und Gleichheit der Rechte». Es betonte
nachdriicklich, dass die Neutralitit und Unverletzbarkeit der Schweiz auf
der Souverinitit der 22 Kantone beruhe2.

In der Revisionskommission war Solothurn durch Josef Munzinger ver-
treten, der als einziges Kommissionsmitglied schon bei der Revision von
1832/33 massgebend mitgewirkt hatte, als solothurnischer Gesandter an
den Revisionsverhandlungen der Tagsatzung bis 1848 stets dabei gewesen
war und nun mit grosser Anteilnahme, iiberlegen und zwischen den gegen-
sitzlichen Ansichten vermittelnd, die neue Bundesverfassung ausarbeiten
half's,

Die Beratungen der Revisionskommission fandenin densolothurnischen
Zeitungen ein erstaunlich geringes Echo. Das «Solothurner-Blatt» blicb
seinem Grundsatz treu, man solle den Projekteschmieden im Lande kein
zu offenes Ohr leihen und einstweilen die Tagsatzungskommission ma-
chen lassen. Es begniigte sich damit, Kompromisse zu loben und doktri-
nire Eiferer in die Schranken zu weisen : « Man kann die Schweiz nicht mit
Systemen regieren, sondern muss die Verhiltnisse nehmen wie sie sind;
es gibt eben Dinge, dic allen Schweizern teil und gemein sind oder sein
sollen und da soll die Bundesrevision fiirsehen..., aber es gibt auch wieder
Dinge, auf welche die Kantone nicht verzichten kénnen, ohne ihre Lebens-
existenz zu verkiimmern#!» — Das «Solothurner Volksblatt» teilte einige
Hicbe gegen die Staatsbeamten als Hiiter des «Kantdnligeistes» und gegen
die Bundesrevisionskommission aus und begniigte sich im iibrigen mit
der Bemerkung, cin Verfassungsrat wiirde das Werk in kurzer Zeit voll-
enden, an dem nun schon seit Jahren herumgepfuscht worden seis. — Das

I «Solothurner Volksblatt» Nr.9 (29.]Januar).

2 «Echo vom Jura» Nr. 1 (1.Januar) und Nr.6 (19.]Januar).

3 Haefliger, a.2.O., S.239-253.

+ «Solothurner-Blatt» Nr.24 (22. Mirz).

5 «Solothurner Volksblatt» Nrn. 15 (19.Februar), 22 (15. Mirz) und 26 (28. Mirz).
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«Echo vom Jura» sah der Revision nur mit grésstem Misstrauen entgegen
und erblickte im entstehenden Projekt schon die Anfinge einer neuen
Helvetik: «Man will also in eidgendssischen Dingen das Kopfzahlregi-
ment herrschen lassen und bedenkt dabei nicht, dass man so das historische
Recht der kleinern Kantone zernichtet; man will einen eidgendssischen
Kommunismus einfithren und die Mehrzahl auf Kosten der einzelnen
selbstherrlicher machen. Ist das nicht die Zentralitit? Man verberge diese
verhasste Institution nur nicht hinter dem Zweikammersystem, das Volk
der kleinern Kantone wird es dennoch einsehen, wie es dran ist. Es wird
entschieden gegen jeden Angriff auf seine Kantonalsouverinitit auf-
treten... ' »

Sehr frith, weitgehend schon vor dem Erscheinen des Kommissions-
entwurfs, hatten diesolothurnischen Zeitungenihre Meinungen festgelegt;;
weder die Verhandlungen im Kantonsrat noch diejenigen der Tagsatzung
beeinflussten ihre Stellungnahme, und ihre Argumente fiir oder gegen den
neuen Bund blieben vom April bis zur Abstimmung im August die glei-
chen. — Das «Echo vom Jura» fasste am 29. April seine im Laufe der Re-
visionsverhandlungen gedusserten Befiirchtungen in dem Satz zusammen:
«Der neue Bundesentwurf zernichtet beinahe ginzlich die Souverinitit
des Volkes; sie ist zu kostspielig; sic ist gefahrlich fiir Religionsfreiheit und
christlich-religitse Erziehung?.» Damit waren die Hauptgriinde des kon-
servativen Blattes genannt, und in den bis zum 6. August folgenden Ar-
tikeln wurden wohl die Akzente bald mehr auf das eine oder andere Argu-
ment gelegt, die Motive der Ablehnung dnderten sich nicht mehr: Durch
die neue Bundesverfassung wiirden die Kantone um ihre Selbstindigkeit
und die kleinern auch noch um ihren Einfluss in Bundesangelegenheiten
gebracht, anderseits erhalte die neue Bundesbehorde schier unbegrenzte
Befugnisse: «Welch eine furchtbare gefihrliche Gewalt in den Hinden
von sicben Minnern; wenn es diese je zu despotisieren geliisten sollte3.»
Weitschwerwiegender schienen ihm aber die Gefahren fiir das katholische

I «Echo vom Jura» Nr.24 (22. Mirz).

2 «Echo vom Jura» Nr.35 (29. April); aus dem folgenden Text geht hervor, dass
der «Verlust der souverinen Rechte des Volkes» so zu verstehen ist, dass das Volk der

kleinern Kantone fortan in Bundesangelegenheiten nichts mehr zu sagen habe.
3 «Echo vom Jura» Nr.62 (2. August), s.a. Nrn.27 (1. April), 35 (29. April) und 61

(29.Juli).
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Bekenntnis: die freie Niederlassung und die Nichtwihlbarkeit der Geist-
lichen in den Nationalrat schmilere den katholischen Einfluss, das Jesuiten-
verbot und die fehlende Klostergarantie beeintrichtige das freie Wirken
der katholischen Kirche, und zudem kimen die Katholiken unter die Bot-
missigkeit der reformierten Mehrheit. Nur eine parititische Zusammen-
setzung der Bundesorgane konnte den konfessionellen Frieden gewihr-
leisten®. Zur Propagierung seines ablehnenden Standpunktes wies das
«Echo vom Jura» ganz besonders auf die durch die neue Verfassung ent-
stehenden grossen Kosten hinZ. Seine Ansichten wiederholte das Blatt ein
letztes Mal am 5. August unmittelbar vor der Abstimmung: «Das Ma-
terielle des Bundes gefillt uns [Post-, Miinz-, Mass-, Gewichtseinheit, mit
Vorbehaltauch die Zentralisation der Z&lle] ... in allem Ubrigen aber miss-
fillt er uns aufs Hochste; denn er ist eine Aristokratie der verdorbensten
Art, nimlich eine Aristokratie der grossen Kantone; in diesem Bunde
wiirden die kleinern Kantone [z. B. Solothurn| gar nichts mehr gelten; die
Katholiken stiinden ganz unter der Gewalt der Protestanten, ihre Religion
und Kirche wiren immerfort die gedriickten. Das Solothurner Volk ver-
liert durch den neuen Bund alles, was dem Zchten Schweizer teuer und
wert ist, und erhilt dafiir nichts als die Aussicht, jahrlich grosse Summen
Geldes an die Bundeskasse nach Bern zu liefern3.» — Auch das radikale
«Solothurner Volksblatt» blieb bei seinen einmal aufgezihlten Ver-
werfungsgriinden. Das Revisionsverfahren lehnte es entschieden ab:
«Ohne einen vom Volke gewihlten Verfassungsrat werden wir nie zu
einer Reform gelangen, die dem allgemeinen Wohle entspricht; ...4» Die
Aussichten, dass die Tagsatzung einen brauchbaren Verfassungsentwurf
zustande bringen kénne, schienen ihm diister. Am 17. Mai kommentierte
es unter dem Motto « Und sie tagen, bis es Nacht wird» die gegensitzlichen
Kantonalinstruktionen: «Es liegen uns nun die Ansichten der schweize-
rischen Beamteten [gemeint sind die Grossen Rite der Kantone] vor,
liefern uns aber kein schones Bild von Brudersinn und Vaterlandsliebe.

I «Echo vom Jura» Nrm. 60 (26.]Juli), 35 (29. April), 56 (12.Juli), 59 (22.]Juli) und 62
(2. August).

2 «Echo vom Jura» Nrn. 31 (15. April), 60 (26.Juli) und 62 (2. August).

3 «Echo vom Jura» Nr.63 (5. August).

4 «Solothurner Volksblatt» Nr.36 (3.Mai), s.a. Nrn.31 (15. April), 38 (10. Mai),
39 (13.Mai) und 59 (22.]Juli).
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Die einen wollen hier, die andern dort, diese ,hiist‘ und jene ,hott* mit dem
einigen, einen, freien Vaterland iiber den Ginsemist fahren. Aus dem
Chaos simtlicher Meinungen, Begehren, Verneinungen der Volksver-
treter ist leider nie ein wohltitiges, passendes Ganzes zu bilden...'» Daraus
ist auch schon der zweite Punkt ersichtlich, der dem «Solothurner Volks-
blatt» missfiel: der demokratische Ausbau des Verfassungsentwurfs schien
ihm ungeniigend, das Volk habe zu wenig, die Regierungsbeamten zuviel
zu sagen. In immer neuen Variationen listerte es iiber das bevorstehende
«Herrenregiment»: «Zum Lobhudeln einer selbststichtigen Beamtenherr-
schaft konnen wir uns niemals hergeben.» Und: « Wie schon gesagt, will
uns der Bundesentwurf mit einer Armee von neuen Beamteten begliicken
... Bereits sind unter den Grossen die daherigen Stellen schon vergeben und
in guter Hoffnung auf Annahme des Entwurfs die Sessel in spe besetzt?.»
Selbstverstindlich war ithm auch das Zweikammersystem ein Dorn im
Auge, und es fragte bdse: « Warum dem Volke eine sechsfache Regiererei
auf biirden ? Entweder totale Abschaffung der Kantonalregierungen, Cen-
tralisation —, oder Herabsetzung aller Gehalte auf wenigstens die Hilfte.»
Und: «Ist es noch nicht einleuchtend, dass der ,neue Bund* nichts anderes
ist, als die Statuten zu einer Beamtenassekuranzgesellschaft3?» Und
schliesslich suchte das radikale Blatt ebenso wie das konservative den
Stimmbiirgern Angst vor dem neuen Bund zu machen, indem es ithnen
die dadurch entstehenden grossen Kosten vorrechnete+. Fiir den 6. August
riet es zur Verwerfung des «Herrenbundes», der eine neue Aristokratie
fordere und die Freiheit gefihrdes. — Beide Oppositionszeitungen be-

1 «Solothurner Volksblatt» Nr. 40 (17. Mai).

z «Solothurner Volksblatt» Nr.so (21.Juni) und Nr.61 (29.Juli), s.a. Nrn.43
(27.Mai), 44 (31.Mai) und 62 (2. August).

3 «Solothurner Volksblatt» Nr. 59 (22.]Juli).

4 «Solothurner Volksblatt» Nrn. §7 (15.Juli) und 59 (22.Juli); nach der Abstim-
mung suchte es seine Behauptungen mit Zahlen zu beweisen und rechnete seinen
Mitbiirgern vor, der neue Bund werde «oberflichlich und nicht auf’s Ausserste be-
rechnet» jihrlich 14206252.50 Franken kosten. «In dieser geldarmen, verdienstlosen
Zeit kann sich nun das Schweizerlindlein ... rithmen, die kostlichste Regiererei (in
4000 Personen) zu haben, welche Europa noch sah, und das ist die schone Aussicht!»
(Nr.7s, 16.September).

5 «Solothurner Volksblatt» Nrn.41 (20.Mai), 58 (19.Juli), 59 (22.Juli) und 63
(5. August).
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kimpften die neue Bundesverfassung aus verschiedenen Motiven, aber
mitzum Teil gleicher Begriindung . Demgegeniiber hatte das regierungs-
treue «Solothurner-Blatt» alle Hinde voll zu tun, die Argumente der
Gegner zu entkriften und dem Volk die neue Bundesverfassung zu er-
liutern und zu empfehlen. Den radikalen Hitzképfen, die den Entwurf
ablehnten, weil er in der Tagsatzung und nicht durch einen Verfassungs-
rat entstanden sei, hielt es die blutigen Revolutionswirren in Frankreich
vor Augen und rief ihnen zu: «Lernt organisieren, statt revolutionieren2!»
Das Volk wolle eine Bundesrevision auf gesetzlichem Weg und frage
nicht, «wer hat das Ding gemacht, der Verfassungsrat oder die Tag-
satzung, sondern es fragt, wie ist das Ding gemacht? Und dass dieses
wahr ist, beweist die ruhige Haltung der Nation...3» Die Mahnung, Klein-
lichkeiten und Sonderwiinsche nicht allzusehr in den Vordergrund zu
riicken, sondern auf das fortschrittliche Ganze zu sehen, kleidete der Re-
daktor Peter Felber in den originellen und volkstiimlichen Vergleich:
«D’Froog isch nit, wie diiiir isch di Milch oder dini, sondre weit-er Chis
oder weit-er kei Chis4.» Der Ausspruch des Ziircher Biirgermeisters
Dr.Jonas Furrer «Es muss eben nicht alles nach unserm Kopf entschieden
werden#», den das «Solothurner Blatt» wenige Tage vor der Abstimmung
als Leitmotiv seiner Ausgabe wihlte, unterstrich treffend die vermittelnde
Haltung, mit der die «Juste-Milieu»-Richtung um Solothurns fithrenden
Politiker Josef Munzinger im Volk fiir die Bundesverfassung warbs.
Der solothurnische Kantonsrat setzte sich vom 10. bis 12. Mai mit dem
von der Revisionskommission vorgelegten Verfassungsentwurf ausein-
ander und begann die Beratungen mit der zentralen Frage des Zwei-
kammersystems. Vom Festhalten am alten Reprisentationsverhiltnis, iiber
eine gemischte, aus Vertretern der Kantone und des Volkes zusammen-

I Dem «Solothurner Volksblatt» war der Entwurf zu wenig demokratisch und zu
foderalistisch, dem «Echo vom Jura» war er zu zentralistisch und bot der katholischen
Konfession zu geringe Garantien. Beide Zeitungen fithrten die Abstimmungskam-
pagne aber unter dem Motto: «Kampf gegen eine teure, unzweckmissige Bundes-
organisation und gegen eine Beamtenaristokratie.»

2 «Solothurner-Blatt» Nr.42 (24.Mai) und Nr.53 (1.Juli) (Mahnruf von einem
Biirgerschlachtfeld).

3 «Solothurner-Blatt» Nr. 56 (12.Juli).

4+ «Solothurner-Blatt» Nr. 60 (26. Juli).

5 Vgl. a. Wyss, Die Bundesreform von 1848..., S. 3.
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gesetzte Kammer, {iber das Zweikammersystem bis zu einem durch ein
kantonales Vetorecht gemilderten Einkammersystem wurden nochmals
alle moglichen Zusammensetzungen der gesetzgebenden Bundesbehor-
den beantragt und verfochten. Schliesslich stimmte aber der Kantonsrat
mehrheitlich dem besonders von Munzinger entschieden empfohlenen
Zweikammersystem zu®. Am 2. und 3. Sitzungstag wurden die einzelnen
Artikel in eingehender Beratung besprochen. Die Abinderungsantrige
betrafen — neben geringfiigigen sachlichen und sprachlichen Prizisierun-
gen — zur Hauptsache die Errichtung von eidgendssischen Lehranstalten,
fiir die der Kanton kein Bediirfnis empfand, das Postwesen, das man, wohl
aus Ressentiments gegen Bern, entschidigungslos dem Bund abzutreten
bereit war, das Strafrecht, dessen Regelung dem Bund iibertragen werden
sollte, die Kultusfreiheit, die man freier und weitherziger gestalten wollte,
und den Koeflizienten fiir die Wahl eines Nationalrates, den man von
20000 auf 30000 heraufzusetzen wiinschte2. Gerade in der Diskussion
tiber diesen Abinderungsantrag, der im Grunde nur darauf abzielte, das
Ubergewicht der grossen Kantone im Nationalrat abzuschwichen, zeigte
es sich, dass auch manchem regierungstreuen radikalen Kantonsrat der
Verzicht auf das alte Vorrecht der gleichen Reprisentation schwerfiel. -
Als der Entwurf durchberaten war, stellte sich noch die Frage, wie sich die
Gesandtschaft verhalten solle, wenn auf der Tagsatzung keine annehm-
bare Einigung erzielt werden kdnne. Die Aufstellung eines Verfassungs-
rates schien einigen Radikalen die gegebene Losung zu sein, doch fand die
Mehrheit des Rates, man wolle vorerst das Ergebnis der Tagsatzungsver-
handlungen abwarten, bevor man sich auf das weitere Vorgehen fest-
lege e

Die Instruktion des Kantonsrates zeigt, dass Solothurn zwischen den
Stinden zu vermitteln bemiiht war. Dazu war es besonders geeignet, weil
es zwar zu den regenerierten liberalen und radikalen Stinden gehérte,

I VKR SO, 10.Mai, S.73—90.

2 VKR SO, 11.Mai, S.90-103, und 12. Mai, S.103-114. Die einzelnen Beschliisse
sind im Kantonsratsprotokoll 11. und 12. Mai, S. 607-618, verzeichnet. — Bern hatte
es durchgesetzt, dass die Post von Ziirich nach Neuenburg tiber Bern geleitet wurde. —
Der Vorschlag, das Strafrecht zur Bundessache zu erkliren, stammt wahrscheinlich
von Regierungsrat Joh. Baptist Reinert (Haefliger, a.a.O., S.256).

3 VKR SO, 12.Mai, S.112-114.
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anderseits aber fast rein katholisch war, und weil es als Kanton mittlerer
Grosse zwischen den kleinen und grossen Orten stand und nach beiden
Seiten seine natiirlichen Bezichungen pflegte. So suchte es, ohne sich einer
Partei ganz zu verschreiben, eine fortschrittliche, den Interessen der Eid-
genossenschaft und der Kantone gerecht werdende Staatsordnung zu ver-
wirklichen: Mit Nachdruck trat es fiir das Zweikammersystem ein, das
die wahre Mitte zwischen Nation und Einzelstaat halte; missigend wirkte
es bei den religionspolitischen Bestimmungen; doch entschieden vertrat
es das Verbot der militirischen Kapitulationen und die Abschaffung der
kantonalen Zoll-, Post-, Miinz-, Mass- und Gewichtshoheit, um die Ein-
heit des Bundes zu stirken™.

Am 20.Juli trat der Kantonsrat wieder zusammen, um iiber den aus den
Tagsatzungsberatungen hervorgegangenen Verfassungsentwurf zu be-
schliessen. Nur Befiirworter des neuen Bundes ergriffen das Wort und
mahnten, nicht das Gute zu verwerfen, weil es nicht das Beste sei. In der
Abstimmung standen den 80 annehmenden Kantonsriten nur 9 konser-
vative Verwerfende gegeniiber. Auch hier hatte sich die radikal-demo-
kratische Opposition zu den Zustimmenden gesellt2. In einer Proklama-
tion forderte der Kantonsrat das Solothurnervolk auf, am 6. August der
Bundesverfassung zuzustimmen und seine Sonderwiinsche zuriickzustel-
len: «Wenn ihr bedenkt, dass bei Bearbeitung einer neuen Bundesver-
fassung darauf Riicksicht genommen werden muss, so viel méglich alle
Kantone, alle Schweizer in cinen Willen zu vereinigen, so werdet ihr die
Notwendigkeit einsehen, und geneigt sein, untergeordnete Wiinsche
Euren Bundesgenossen zum Opfer zu bringen, so wie auch diese ihrerseits,
um mit Euch in neue, festere Verhiltnisse zu treten, nicht auf allem dem
beharren werden, was ihnen sonst erspriesslich scheinen méchte3.»

1 Vgl. Dietschi, a.a.O., S. 171, 172 und 173, und Haefliger, a.2. O., S. 240, 257-258.

2 VKR SO, 20.]Juli, S.135-138, vgl. a. Walliser, Die Einstellung des Kantonsrates
zur Bundesrevision 1848, Oltener Geschichtsblitter Nr.8/9, 1948, S. 5—7. Nach dem
Solothurner Korrespondenten der «Neuen EidgenOssischen Zeitung» Nr.20§
(25.Juli) gehorten die 9 verwerfenden Kantonsrite zu den Konservativen um das
«Echo vom Jura», wihrend die dem «Solothurner Volksblatt» Nahestehenden zu-
gestimmt hitten.

3 Proklamation des Kantonsrates vom 20.Juli 1848 (abgedruckt im «Solothurner-
Blatt» Nr.63, 5. August).



Das Resultat der Volksabstimmung fiel allerdings nicht so tiberzeugend
aus, wie es die Kantonsratsmehrheit erwartet hatte. «Die Volksabstim-
mung in unserm Kanton hat fiir die Verfassung nicht das giinstige Resultat
geliefert, das man sich nach der an Einstimmigkeit grenzenden Mehrheit
des hohen Kantonsrates versprechen mochte. Uber ein Drittel der stim-
menden Biirger hat sich fiir Verwerfung ausgesprochen, und ein grosser
Teil der Stimmfzhigen an der Abstimmung nicht teilgenommen®» be-
merkte Kantonsratsprisident Burki enttiuscht in seiner Rede zur Eroff-
nung der Oktobersession. Von den 15011 stimmberechtigten Biirgern
hatte sich bloss die Hilfte an der Abstimmung beteiligt, von denen 4599
Ja und 2884 Nein stimmten2. Die andere Hilfte der Biirger zeigte durch ihr
Fernbleiben von der Abstimmung, dass ihr die Fortschritte der neuen
Bundesverfassung im Grunde wenig bedeuteten. Diese Haltung darfaller-
dings nicht mit einer Parteinahme fiir die konservativen Gegner der neuen
Bundesverfassung verwechselt werden3. Von den beiden Oppositions-
gruppen hatte die radikal-demokratische um das «Solothurner Volks-
blatt»im Volk kaum Gefolgschaft gefunden, wihrend die Argumente der
Konservativen besonders im unzufriedenen Schwarzbubenland und -
iiberraschenderweise — auch im Bezirk Olten auf fruchtbaren Boden ge-

fallen waren*.

Die drei nordwestschweizerischen Kantone Aargau, Basel-Land und Solo-
thurn waren seit der Regenerationszeit treue und iiberzeugte Anhinger
einer durchgreifenden Bundesrevision. Aargau und Basel-Land, beide in
Revolutionszeiten als selbstindige Orte entstanden, hingen als «junge Kan-
tone» noch wenig an ihrer kantonalen Souverinitit und waren doktri-

1 VKR SO, 2.Oktober, S.147.

2 Amtsblatt des Kantons Solothurn 1848, Nr. 33 (12. August).

3 s.a. Sigrist, Balstal und die Bundesrevision von 1848, FiirdieHeimat..., S. 129, und
Fischer, Olten im Verfassungsjahr 1848, Oltener Geschichtsblitter Nr. 8/9, 1948, S.7.

4 Dafiir, dass die radikal-demokratische Opposition gegen die Bundesverfassung
unbedeutend war, sprechen die eindeutig annehmenden Mehrheiten in den Stidten
Solothurn und Olten und im reformierten Bucheggberg. Die verwerfenden Stim-
men stammten hauptsichlich aus dem Schwarzbubenland, das seit der Revision der
Kantonsverfassung von 1841 in Opposition zur Regierung in Solothurn stand. Das
iiberraschend knappe Resultat im Bezirk Olten diirfte auch auf den Gegensatz Stadt—
umliegende Landschaft zuriickzufiihren sein.
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niren radikalen Ansichten zuginglicher als das eher auf fortschrittlichen
Ausgleich bedachte Solothurn, dem seine traditionelle Mittlerstellung in
eidgendssischen Fragen den Verzicht auf hergebrachte Rechte und Vor-
rechte erleichterte.

Zu Beginn der vierziger Jahre standen die gemissigt radikalen Regie-
rungen der drei Kantone unter dem Druck der konservativen Opposition.
Aber wihrend in Basel-Land der «Gelterkinderputsch» von 1840, der
hauptsichlich von Unzufriedenen der verschiedensten Geistesrichtungen
getragen worden war, ohne Blutvergiessen und ohne dauernde Verirge-
rung im Kanton zuriickzulassen unterdriickt werden konnte!, waren die
Vorginge in Solothurn und im Aargau fiir die Regierungen weit gefahr-
licher: Dort hatten die konservativen Fiihrer sich demokratische Forde-
rungen zu eigen gemacht, um ihre Ziele, den stirkern Einfluss der katho-
lischen Kirche auf Schule und biirgerliches Leben, durchzusetzen. Das
«Kasernenregiment» in Solothurn? und die militirische Niederwerfung
des Aufstandes im Freiamt3, beides im Januar 18471, schufen eine starke
regierungsfeindliche Stimmung, die sich 1848 konsequent auch auf die von
der eigenen Kantonsregierung empfohlene Bundesverfassung iibertrug.

Im Jahre 1848 wandte sich in den drei Kantonen auch eine radikal-
demokratische Gruppe gegen die eigene Regierung, der sie vorwarf, in
der kantonalen Politik zu ausschliesslich zu befeblen und in eidgends-
sischen Fragen zu zaghaft und zu wenig grundsatztreu zu handeln. Beson-
ders mit der Bundesrevision ging es ihr nicht schnell genug und nicht auf
dem ihr allein richtig scheinenden Weg iiber einen Verfassungsrat vor-
wiirts. Das Projekt der Revisionskommission wurde denn auch von dieser
Seite heftig kritisiert. Als sich aber nach den Tagsatzungsverhandlungen
zeigte, dass der Entwurf doch Wesentliches von ihren Forderungen er-
fillte und dass die Durchsetzung der eigenen Verfassungsideen fraglich
war, entschlossen sich ihre Vertreter in den Grossen Riten resigniert, der
neuen Bundesverfassung zuzustimmen. Die lautstarke Gegnerschaft der
beiden «Volksblitter» in Basel-Land und Solothurn vermag nicht dariiber
hinwegzutiuschen, dass die radikal-demokratische Opposition gegen die

T Geschichte der Landschaft Basel..., S. 528—537.

z Haefliger, a.2.O., S.172-189.
3 Schmid, a.a.O., S. s9—70.
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Bundesverfassung in den drei nordwestschweizerischen Kantonen dusserst
schwach war und im Volk — wie die Abstimmungsresultate deutlich zei-
gen — keinen Widerhall fand.

Die Kantonsbehdrden der drei Stinde unterstiitzten das Revisionswerk
vom Anfang bis zum Ende. Zwar gab man den Gesandten eine lange Liste
von kantonalen Sonderwiinschen mit, aber man versteifte sich nicht auf
prinzipielle Forderungen und blieb kompromissbereit. Darum war die
Ablehnung des Grossteils ihrer Begehren fiir die Kantons- und Grossrite
kein Grund, nun die neue Bundesverfassung zu verwerfen. Mit an Ein-
miitigkeit grenzenden Mehrheiten empfahlen die drei kantonalen Parla-
mente dem Volk den neuen Bund zur Annahme.

Die nordwestschweizerischen Zeitungen des Jahres 1848 konnen zwar
nicht ein Spiegel der 6ffentlichen Meinung genannt werden — die beleh-
renden Absichten der Redaktoren verhinderten das —, aber sie haben doch
das Interesse des Volkes an den Fragen der eidgendssischen Politik geweckt
und wach erhalten und entscheidend zur politischen Meinungsbildung
beigetragen.

Der Einfluss der katholischen Kirche, deren ablehnende Haltung in
allen drei Kantonen spiirbar ist, gewann nur dort entscheidende Bedeu-
tung, wo die Bevdlkerung ihrer Regicrung in konfessioneller Hinsicht
misstraute. Darum verwarf das Freiamt eindeutig, wihrend das Birseck
ebenso eindeutig annahm und das Fricktal und der katholische Teil Solo-
thurns mehrheitlich zustimmten.

Das Volk nahm an der Abstimmung {iber die neue Bundesverfassung
ungleich stark Anteil. Wihrend im Kanton Aargau die noch nicht ab-
geklungenen politischen Leidenschaften aus den vierziger Jahren sowie
der Stimmzwang eine sehr grosse Stimmbeteiligung bewirkten, blieb in
Basel-Land und Solothurn fast die Hilfte der Biirger der Abstimmung
fern. Dieser in eidgendssischen Angelegenheiten gleichgiiltige Bevolke-
rungsteil darf aber nicht einfach zu den Gegnern der Bundesverfassung
und zu den konservativen Partcigingern gezihlt werden. Bis 1848 waren
alle eidgendssischen Fragen durch die Kantonsbehorden entschieden wor-
den, und es brauchte Zeit, bis das ganze Volk erkannte, dass auch seine
Stellungnahme zu den Bundesangelegenheiten zihlte ™. — Fiir die Willens-

1 Vgl. Sigrist, a.2.0., S.129/130.
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bildung im Kanton fielen nur die politisch aktiven Biirger in Betracht,
und von diesen hatte eine deutliche Mehrheit das neue Grundgesetz der
schweizerischen Eidgenossenschaft angenommen. Es zeigte sich, dass die
Bevolkerung der nordwestschweizerischen Kantone die in der Bundes-
verfassung verwirklichte fortschrittliche und schweizerische Mittellosung
den extremen Ansichten eindeutig vorzog. Die radikale Opposition war
im Volk bedeutungslos geworden, seit ihre Fiihrer resigniert zur Annahme
geraten hatten, und die Argumente der konservativen Gegner fielen nur
dort auf fruchtbaren Boden, wo eine bereits herrschende Unzufriedenheit
die Stimmbiirger dafiir empfinglich machte.

155



VI.DIE WESTSCHWEIZ

1. Waadt

Im Jahr 1798 hatte die Waadt noch zu den eifrigsten Anhingern der hel-
vetischen Einheitsrepublik gehort; aber schon 1802/1803 erwachte auch
im Waadtland der Stolz auf die neue kantonale Souverinitit, und der
Kanton schwenkte zu den eingeschworenen Foderalisten tiber. Die Bun-
desurkunde, diesen ersten ernsthaften Versuch einer Revision des Bundes-
vertrags von 1815, begriisste man nur mit halbem Herzen, und der ver-
schlimmbesserte Entwurf der Tagsatzung wurde mit den Stimmen der
souverinititsstolzen Konservativen und Liberalen und der enttiuschten
Radikalen um Druey vom waadtlindischen Grossen Rat verworfen. Die
in der Bundesrevision zu bedichtigen Liberalen wurden schliesslich wegen
ihrer Haltung in der Jesuitenfrage gestiirzt. Die Revolution vom 14.Fe-
bruar 1845 brachte die Radikalen und ihren unbestrittenen Fithrer Henri
Druey an die Regierung, und die Waadt gab wieder mit Nachdruck ihre
Stimme ab fiir die so notwendige Umgestaltung der Schweiz™.

Seit 1845 beherrschte Henri Druey konkurrenzlos die 6ffentliche Mei-
nung des Kantons. Dank seiner Uberlegenheit an Bildung, Arbeitskraft
und Rednertalent dominierte er seine Anhiinger wie seine Gegner. Auch
auf der Tagsatzung spielte er eine fithrende Rolle, obschon seine radikale,
zu gewaltsamen Ldsungen neigende Art viele Gesandte erschrecken
konnte. In der Bundesrevisionskommission verschafften ithm seine Stel-
lung als welscher Redaktor, seine politische Erfahrung und scine griind-
lichen Kenntnisse der schweizerischen Verhiltnisse bald einen starken Ein-
fluss2. Seine Interessen galten den politischen Fragen, die materiellen Pro-
bleme beriihrten ihn kaum. Sein innerstes Anliegen war die Anerkennung
der uneingeschrinkten Volkssouverinitit. Das Volk sollte durch die Wahl
einer Volksvertretung in Bundesangelegenheiten mitbestimmen kénnen,

I Biaudet, Les origines de la constitution fédérale de 1848, S.15 und 31; Cent
cinquante ans d’histoire vaudoise 1803-1953, S.41; Rappard, a.a2.0., 5.93-98; De-
riaz, Histoire du parti radical-démocratique vaudois 1845-1945, S.42fF.

2 Lasserre, Henri Druey, S.212—217 und 226-233; Deriaz, Un homme d’Etat

vaudois. Henri Druey, S.276; Cent cinquante ans..., S.38; Maillefer, Histoire du
Canton de Vaud dés les origines, S. 486.
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es sollte aber auch im kantonalen Bereich jederzeit eine unvolkstiimliche
Regicrung stiirzen diirfen. Er drang aber mit beiden Vorschligen nicht
durch. — Wenn auch nur wenige Artikel aus dem Gedankengut Drueys
stammen — weniger als etwa von Furrer oder Munzinger -, so darf doch
nicht vergessen werden, dass er als Redaktor, der hiufig den Gedanken
seiner Kollegen die politisch klare Form zu geben wusste, und als Mitver-
fasser der Ubergangsbestimmungen und des begleitenden Berichts an die
Kantone den Entwurf wesentlich mitbestimmte?.

Die waadtlindischen Zeitungen des Jahres 1848 nahmen die Bundes-
revision als eine vollendete Tatsache hin. Die «Gazette de Lausanne»
meinte resigniert, die politischen Verinderungen im In- und Ausland
zwingen auch die Schweiz zur Anpassung ihrer Standpunkte und Ein-
richtungen; fiir den liberal-konservativen «Coutrier suisse» war die Bun-
desrevision als cinziges noch nicht verwirklichtes radikales Postulat nicht
zu umgchen; und der «Nouvelliste vaudois» sah nun endlich die staatliche
Umgestaltung kommen, fiir die er sich so lange eingesetzt hatte2. - Wih-
rend die «Gazette de Lausanne» sich beschrinkte auf ausfiihrliche, infor-
mierende Berichte iiber die Arbeiten der Revisionskommission, der Tag-
satzung und des Grossen Rates, kommentierten die beiden andern Zeitun-
gen cifrig, was sich auf die Bundesrevision bezog. Der «Nouvelliste vau-
dois» hielt die Aufgabe der Revisionskommission fiir nicht besonders
schwer: «Et d’ailleurs il ne faut pas exagérer les difficultés de la révision;
I'important est de vouloir, d’avoir quelque peu de savoir faire, ce dont,
grice A Dieu, 'on ne manque pas et d’étre prét A renoncer 2 certaines sus-
ceptibilités d’ambition, de cantonalisme et d’égoisme3.» Man diirfe nicht
nach Absolutem streben, sondern solle sich mit dem begniigen, was unter
den gegebenen Verhiltnissen zu erreichen mdglich sei. «Fortifier le lien
fédéral, restreindre les individualités cantonales, voild croyons-nous les
besoins du moment+.» Die Bundesrevision schien ihm in guten Hinden

I Lasserre, a.a.O., S.219-223; vgl. a. Deriaz, Henri Druey, S.269-277.

z «Gazette de Lausanne» Nr.20 (10.Mirz); «Le Courrier suisse» Nr. T (4. Januar);
«Nouvelliste vaudois» Nr. 1 (4.Januar); vgl. a. Weber, Die Schweizerische Presse im
Jahre 1848, S.85-87, 105-106 und 113-117, und Bonard, La Presse Vaudoise, in:
BSZV, S.11031T.

3 «Nouvelliste vaudois» Nr. 1 (4.Januar).

4 «Nouvelliste vaudois» Nr. 16 (25. Februar).
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zu liegen ; mit keinem Wort ging er auf die alte Forderung der Radikalen
ein, die Tagsatzungskommission durch einen Verfassungsrat zu ersetzen .
Wihrend des Monats April setzte sich der «Nouvelliste vaudois» mit allen
Kriften fiir die Annahme des sardinischen Allianzangebots ein, und die
Bundesrevision trat wihrend dieser Zeit vollig in den Hintergrund. Erst
am 9.Mai, kurz vor den Grossratsverhandlungen, fand er Zeit, sich zu
dem von der Revisionskommission vorgelegten Entwurf zu dussern. Zwar
hitte er eine einzige Kammer, wie Druey sie vorgeschlagen hatte, vor-
gezogen, doch fand er sich auch mit dem Zweikammersystem ab. Das
Werk der Revisionskommission sei allerdings nicht der Weisheit letzter
Schluss, stelle aber doch einen achtbaren Fortschritt dar: «Nous ne voyons
pas dans le projet le terme dernier auquel la Suisse puisse arriver: ce n’est
point la fin supréme de ses efforts. Non ; mais c’est un progrés sur le passé,
C’est un bien relatif, quand viendront d’autres temps et d’autres besoins
nous nous donnerons aussi une autre constitution. Nous n’hésitons pas,
pour notre compte, 2 nous rattacher au projet et a conseiller au pays d’en
faire autant. Il est d’ailleurs susceptible d’améliorations; nous désirons
seulement que la Diéte ne le gite pas2.» — Der «Coutrier suisse» empfahl -
wie die waadtlindischen Liberalen der dreissiger Jahre — ein behutsames,
legales Vorgehen: «Ce n’est pas en brisant les cadres de I’organisation
actuelle pour leur substituer un mécanisme encore inconnu qu’on accroitra
notre forced.» Keinesfalls diirfe ein Kanton gezwungen werden, gegen
seinen Willen den neuen Bund anzunehmen. Fiir den eigenen Kanton
schien ihm eine stirkere Zentralisation keine wesentlichen Nachteile zu
bringen. Wenn er auch nicht gegen das bestehende Reprisentationssystem
eingestellt war, so wollte er doch nicht daran unbedingt festhalten, weil
ein grosser Teil des Volkes eine Anderung wiinsche. Immerhin sollte in
den neuen Bundesbehdrden auf eine proportionelle Vertretung der ver-

1 Vgl. Deriaz, Henri Druey, S.265, und Lasserre, a.a.O., S.223. Obschon Druey
frither die Forderung nach einem Verfassungsrat erhoben hatte, verlangte 1848 keiner
der waadtlindischen Radikalen die Wahl eines solchen! Nur der Staatsrat erwihnte
in seinen Berichten, allerdings in ablehnendem Sinn, diese Moglichkeit der Bundes-
revision.

z (Nouvelliste vaudois» Nr.37 (9.Mai). Der «Nouvelliste» galtals Sprachrohr Drueys.

3 «Le Courrier suisse» Nr. 22 (17. Mirz). In dieser Nummer befasst sich der « Cour-
rier suisse» ausfiihrlich mit der Frage der Bundesrevision.
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schiedenen Volksteile geachtet werden: «La justice naturelle exige que les
différentes parties du peuple soient représentées dans I'autorité fédérale
sclon les lois d’une proportionalité d’autant plus exacte que la compétence
fédérale sera augmentée’.» Damit hoffte man wohl, der verstirkten Zen-
tralisation ein regional-foderalistisches Gegengewicht entgegenzusetzen.
Das schliesslich angenommene Zweikammersystem wurde ohne grosse
Freude akzeptiert als «la transaction la plus sincére et la plus naturelle entre
le cantonalisme et 1'unité 2». Die kantonalen Grossen Rite sollten wohlden
Entwurf der Revisionskommission verbessern, vereinfachen und klarer
gestalten, nicht aber seine Grundlagen verindern. Nach der Ansicht des
«Courrier suisse» gehdrten weder die Regelung der materiellen Fragen
noch die Interventionsartikel in die Verfassung; die eidgendssische Uni-
versitit schien ihm eine iiberfliissige Belastung der Bundeskasse; dafiir
sollte der Bund das Verkehrsnetz iibernehmen. Im grossen und ganzen
aber hielt der «Courrier suisse» das Projekt fiir einen verniinftigen Aus-
gleich zwischen dem geltenden Recht der kantonalen Souverinitit und
dem aufbrechenden Nationalbewusstsein3.

Der Staatsrat bestimmte am 29. April drei Mitglieder, Briatte, Dela-
rageaz und Druey, zur Vorberatung der Tagsatzungsinstruktion iiber den
Entwurf einer neuen Bundesverfassung#. Diese Kommission beantragte,
wie nach ihrer Zusammensetzung zu erwarten war, dem Projekt, von
einigen Modifikationen abgesehen, zuzustimmen. Am 4.Mai beschloss
der Staatsrat: «Le Conseil d’Etat donne pour préavis au Grand Conseil de
charger la Députation 4 la Diéte d’adhérer aux bases du nouveau projet de
pacte, notamment 4 I'organisation des pouvoirs fédéraux; de présenter
cependant une série de modifications sur les points particuliers du projets.»
Die beantragten Anderungen®lagen ganz in der politischen Linie Drueys:

1 «Le Courrier suisse» Nr. 22 (17. Mirz). In dieser Nummer befasst sich der « Cour-
rier suisse» ausfiihrlich mit der Frage der Bundesrevision.

2 «Le Courrier suisse» Nr.25 (28. Mirz).

3 «Le Courrier suisse» Nr. 34 (28. April), in der der Entwurf der Revisionskom-
mission kritisch besprochen wird.

4 Plumitif du Conseil d’Etat, 29. April.

5 Plumitif du Conseil d’Etat, 4. Mai.

6 Vgl. «Nouvelliste vaudois» Nr.37 (9.Mai); s.a. Protocole du Grand Conseil,
10.~13.Mai. Die Abinderungsantrige sind nur im «Nouvelliste» zusammengestellt.
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Die Bundesverfassung sollte nur die Rechte des Volkes und nicht auch die
kantonalen Regierungen schiitzen; ultramontanen Einfliissen wollte man
einen Riegel schieben durch die Bestimmung, dass nur der Bund Vertrige
mit dem Heiligen Stuhl schliessen diirfe; weiter sollte das Bundesheer zah-
lenmissig verstirkt werden, den Niedergelassenen sei die vllige Rechts-
gleichheit zu gewihrleisten, die Nationalrite seien direkt in kantonalen
Wahlkreisen zu wihlen und die Mitglieder des Bundesrats aus den Ver-
tretern in den eidgendssischen Riten zu erkiiren, die Amtsdauer der Bun-
desbehdrden sollte auf vier Jahre verlingert und dem Biirger erst mit
21 Jahren das Stimmrecht verlichen werden; materiell wurde cinzig ge-
wiinscht, dass das Ohmgeld fiir auslindische Weine héher angesetzt werde
als fiir inlindische. — Diese Abinderungsantrige zeigen deutlich, dass dem
Staatsrat — wie seinem geistigen Fithrer Henri Druey — die politischen
Bestimmungen der neuen Bundesverfassung viel wichtiger waren als die
materiellen Fragen.

Die viertigigen Beratungen des Grossen Rates! tiber den Bundesver-
fassungsentwurf begannen am 10. Mai mit dem Verlesen der Berichte von
Staatsrat und vorberatender Grossratskommission?, deren Antrige weit-
gehend iibereinstimmten. Am nichsten Tag diskutierte der Grosse Rat
zuerst tiber das Zweikammersystem, das man als den wichtigsten Teil, als
die «pierre angulaire3» der neuen Bundesverfassung betrachtete. Die kon-
servativen und liberal-konservativen Gegner der Bundesrevision bentitz-
ten diese «Eintretensdebatte», um ihre Argumente gegen den neuen Bund
vorzubringen: Die vorgeschlagene Organisation der Bundesbehdrden sei
teuer, umstindlich, unschweizerisch und bevorzuge die grossen Kantone.
Die Waadt miisse fiir den Bund bezahlen, sie werde von der deutschen
Schweiz abhingig und biisse ihre Eigenart ein. Doch die Staatsrite Druey
und Delarageaz wussten diese Einwinde zu entkriften und die Grossrats-
mehrheit fiir ihre Ansichten zu gewinnen, und das Zweikammersystem
wurde angenommen+. — In der artikelweisen Beratung des Bundesver-

I PGC VD, 10.-13.Mai, und BGC VD, Bd.37, S.33-152.

2 PGC VD, 10.Mai, und BGC VD, S.39-49 resp. 49—50.

3 Vgl. «Le Courrier suisse» Nr.21 (14. Mirz).

4+ BGC VD, S. 55—76, Voten von Pellis, Correvon und Frossard. Die Bedenken

von Correvon, im kiinftigen Nationalrat hitten die grossen Kantone ein zu grosses
Gewicht, zeugt nicht gerade von grosser Konsequenz, zihlte doch auch der Kanton
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fassungsentwurfs passierten die Antrige des Staatsrats widerstandslos, und
nur wenige Bestimmungen gaben Anlass zur Diskussion: Die interven-
tionsfreudigen Radikalen wollten sich ein Hintertiirchen offenhalten, mit
der Wafte ihre Solidaritit mit dem europiischen Radikalismus zu bewei-
sen, indem sie beantragten, die Militirkapitulationen nur den Kantonen
(nicht aber dem Bund!) zu verbieten und der Vereinigten Bundesver-
sammlung — mit andern Worten der erhofften radikalen Nationalrats-
mehrheit! - die Befugnis zu tibertragen, iiber Krieg und Frieden zu ent-
scheiden; der erste Antrag wurde angenommen dank der Unterstiitzung
derjenigen, denen durch das Verbot eine giinstige militirische Ausbil-
dungs- und Ubungsgelegenheit verlorenzugehen schien, der zweite An-
trag hingegen wurde als cin Angriff auf das Zweikammersystem abge-
lehnt. Eine tolerante Gesinnung zeigte der Grosse Rat zwar, indem er die
Niederlassungsfreiheit auf die Anhinger aller Bekenntnisse ausdehnen
wollte; doch wegen des Art. 42 tiber die Kultusfreiheit gerieten sich die
Anhinger der Eglise libre und der Eglise nationale wieder heftig in die
Haare. Die Mehrheit des Grossen Rates wollte nichts von Lockerungen
fiir die Eglise libre wissen und stimmte fiir die Annahme des Artikels,
nachdem Henri Druey gedroht hatte, er werde sich mit allen Kriften fiir
eine Verwerfung der Bundesverfassung im Kanton Waadt einsetzen, wenn
diese Bestimmung geindert werde!! Weiter wurde die Errichtung von
eidgendssischen Lehrerseminarien abgelehnt, weil man sich als sprachliche
Minderheit wenig davon versprach; der Nationalrat sollte in Einerwahl-
kreisen gewihlt werden, damit er nicht zu einer zweiten Vertretung kan-
tonaler Interessen werde; dhnlichen Zielen diente der Antrag, dass Mit-
glieder kantonaler Regierungen nicht gleichzeitig den eidgendssischen
Behorden angehoren diirften; und durch eine partielle Wiederwahl des

Waadt, dessen Interessen zu verteidigen die Konservativen vorgaben, zu den bevor-
zugten grossen Kantonen! - In der Diskussion kam Drueys Rednergabe deutlich zum
Ausdruck : Die Behauptung von Pellis, der Kanton liefere dem Bund seine Post- und
Zollrechte aus, quittierte er mit der Bemerkung: «Quant aux postes et aux péages,
on ne les donne pas, on les vend, et pour deniers comptants», worauf niemand mehr
materielle Bedenken vorzubringen sich getraute!

I Druey erklirte unter anderem: «J’ai dit qu’il ne fallait pas mettre dans le pacte
des choses qui engageraient le peuple vaudois et aussi d’autres cantons a le rejeter...»
und «Je ferai tous mes efforts pour le faire rejeter; je ne consentirai pas a mettre un
élément délétere dans ce projet».
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Bundesrats hoffte man dieser Behorde eine gewisse Stabilitit zu sichern.
Die materiellen Bestimmungen gaben wenig zu reden, begniigte sich der
Grosse Rat doch mit der staatsritlichen Versicherung, der Kanton werde
dabei nichts verlieren. — Der Waadtlinder Grosse Rat zeigte sich damit
den Grundsitzen des Entwurfs durchaus gewogen. Wie der Staatsrat, so
beschiftigte sich auch der Grosse Rat mehr mit den politischen Problemen
und beriihrte die materiellen Fragen nur am Rande. Er unterstiitzte Druey
in dessen Kampf um eine uneingeschrinkte Anerkennung der Volks-
souverinitit.

Weder die Grossratsverhandlungen noch die Beratungen der Tag-
satzung fanden ein Echo bei den waadtlindischen Zeitungen. Sie begniig-
ten sich mit der Berichterstattung tiber den Stand der Bundesrevision. Der
«Courrier suisse» verwendete sich unterdessen wiederholt fiir religidse
Toleranz im Kanton und in der Eidgenossenschaft?’, und der «Nouvelliste
vaudois» stiirzte sich in eine heftige Polemik mit dem «Berner Verfas-
sungs-Freund» iiber die Frage der Neutralitit2. — Auch als der von der
Tagsatzung genehmigte Entwurf vorlag, zeigten die Zeitungen weder
Begeisterung noch Anerkennung. — Der «Nouvelliste vaudois» fand, man
solle sich Zeit lassen, die neue Bundesverfassung zu priifen: «Nous aime-
rions que les autorités du canton de Vaud ne se pressassent pas trop de
prendre une décision. Ce n’est point 4 dire que le pays ne doive point lire
et peser le nouveau projet de constitution fédérale: une distribution de
plusieurs milliers d’exemplaires que se propose, dit-on, de faire le Conseil
d’Etat ne sera, en conséquence, pas de trop. Mais quant i se prononcer
d’une maniére irrévocable, on aime 3 y regarder 2 deux fois3.» Der «Nou-
velliste vaudois» erklirte zwar, er wolle den Entwurf weder bekimpfen
noch loben, sondern ihn priifen4, aber in seinen Kommentaren$ iiber-
wogen deutlich die negativen Seiten: Die neue politische Organisation
der Schweiz schien ihm einigermassen die Interessen der Nation und der

1 «Le Courrier suisse» Nrn. 43 (30. Mai), 44 (2.Juni) und §7 (17.Juli).

2z «Nouvelliste vaudois» Nrn. 44 (2.Juni), 46 (9.Juni), 47 (13.Juni) und 49 (20.Juni).

3 «Nouvelliste vaudois» Nr. 56 (14.]Juli).

4 «Nouvelliste vaudois» Nr.62 (4. August): «nous ne le combattons pas, nous ne
le louons pas quand méme, nous I'examinons. »

5 «Nouvelliste vaudois» Nrn. 57 (18.]Juli), 59 (25.Juli), 61 (1. August), 62 (4. Au-
gust), 65 (15. August) und 66 (18. August).
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Kantone zu vereinigen, auch wenn er ihr nicht viel Kredit fiir die Zukunft
gab und das Einkammersystem vorgezogen hitte’. Die Garantie der
Rechte und Freiheiten des Biirgers anerkannte er als Fortschritt, und mit
der materiellen Zentralisation war er grundsitzlich einverstanden, allein,
er zihlte eine ganze Reihe Bedenken auf: der Verzicht auf das Miinz- und
Pulverregal bedeute eine finanzielle Finbusse fiir den Kanton, die Ent-
schidigung fiir die abgetretenen Zoll- und Postrechte kénnte eines Tages
dahinfallen zum Nachteil des Agrarkantons Waadt, der an der Aufhebung
der innern Zolle weniger interessiert sei als die Industriekantone und die
Grenzstidte, und schliesslich belaste und benachteilige die unbefriedigende
Zentralisation des Militirwesens die Kantone mit fortschrittlicher Militir-
organisation. Weiter kritisierte er die Garantie der Behdrden (Art. §) und
die Verpflichtung zur Hilfeleistung (Art. 16), weil man dadurch auch ge-
zwungen werde, eine gegen den Volkswillen regierende Behérde zu
schiitzen, obschon in einem solchen Fall das Interesse der Freiheit und
Demokratie eine Verweigerung der Hilfe erfordern wiirde. Scharf
wandte er sich auch gegen das Kapitulationenverbot, das seine radikalen
Solidarititsgefithle verletzte: «Mais interdire aux autorités fédérales de
conclure des capitulations, c’est aller trop loin, c’est méconnaitre I'esprit
militaire des Suisses et c’est se priver d’'un moyen de manifester la sym-
pathie nationale pour quelque puissance amie, sans conclure d’alliance2.»
Obschon er mehr Schlechtes als Gutes an der neuen Bundesverfassung
fand, empfahl sie der «Nouvelliste vaudois» trotzdem, wenn auch 4 contre
coeur: «Cependant nous ne pouvons faire autrement que de 'accepter.
Un refus nous entrainerait plus loin que nous ne le voulons peut-étre; il
nuirait 4 notre influence;; il nous mettrait sur le méme plan que la réaction
ultramontaine, position que le canton de Vaud ne peut se faire3.» — Den
konservativ ablehnenden Standpunkt vertrat der Tagsatzungskorrespon-
dent des «Courrier suisse»: der neue Bundesentwurf vernichte die kan-

! Hingegen scheint Druey selbst das Zweikammersystem akzeptiert zu haben.
Als in der Diskussion auf der Tagsatzung der Stinderat als unniitzer Hemmschuh
bezeichnet wurde, entgegnete Druey: «Oui, Messieurs, nous voulons un Hemm-
schuh; il nous faut absolument un Hemmschuh contre les excés de la centralisation!»
(zitiert bei Lasserre, a.a.0., S.221).

z «Nouvelliste vaudois» Nr. 59 (25.]Juli).

3 «Nouvelliste vaudois» Nr.70 (1. September).
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tonale Souverinitit, belaste Volk und Kantone tibermissig und verfiihre
mit seinem Zollsystem die Bewohner der Grenzgebiete zum Schmuggel*.
—Der «Courrier suisse» selbst vertrat eine gemissigtere Haltung 2: Politisch
trete der Kanton seine Souverinitit ab, sein politisches Leben werde sich
aber wenig indern, weil die meisten Grundsitze der Bundesverfassung
auch in der Kantonsverfassung enthalten seien, und die abzutretenden
materiellen Befugnisse beriihrten den Biirger wenig. Hingegen hegte er
verschiedene Befiirchtungen in bezug auf die Zukunft: Der gewaltige
Schritt zum Einheitsstaat widerspreche der geschichtlichen Entwicklung,
und gerade die welsche Schweiz kdnne dies nur mit Besorgnis erfiillen:
«La Suisse francaise a des raisons particuliéres pour tenir i la souveraineté
cantonale; formant A peine un quart de la Confédération, elle ne trouvera
dans I'influence de ses idées et de ses représentants sur la marche générale
des affaires helvétiques qu une compensation trés imparfaite pour les pertes
que sa vie propre aura 2 subir en suite de tous les progrés de la centralisa-
tion3.» Auch kénnte der Bundesrat, wenn einmal die materielle Zentrali-
sation durchgefiihrt sei, auf der Suche nach neuen Beschiftigungen sich
in die Angelegenheiten der Kantone einmischen: «Un pouvoir qui sin-
génie A se créer des occupations devient aisément un pouvoir tracassier
et envahissant3.» Besonders bedauerte der « Courrier suisse» auch, dass das
Volk erst in einem Augenblick abstimmen kénne, wo die Annahme in
der Eidgenossenschaft bereits entschieden sei. Da eine Verwerfung nur
dem extremen Radikalismus diene, empfahl er, fiir Annahme zu stimmen,
fiigte aber bei: «En adoptant le projet, les conservateurs n’assumeront
point la responsabilité de ses défauts. Ils subiront la conséquence d’une
situation qu’ils n’ont point faite, et de deux maux choisiront le moindre4.»
—Die «Gazette de Lausanne» bedauerte in ihrem einzigen Artikel zur Bun-
desverfassung, dass der Grosse Rat dem neuen Bund zugestimmt habe,
trotz der ungiinstigen Auswirkungen auf die Finanzen, die Souverinitit

I «Le Courrier suisse» Nr. 51 (27. Juni).

2z Der «Courrier suisse» fasst seine Einwinde in der Nr. 66 (18. August) zusammen
s.a. Nrn. 63 (8. August), 64 (11. August) und 65 (15. August).

3 «Le Courrier suisse» INt.63 (8. August).

4 «Le Courrier suisse» Nr.66 (18. August); s.a. Nr.69 (29. August): «...le canton
de Vaud votant d’ailleurs dans un moment ott "acceptation est décidée, de sorte qu’un
refus ne serait plus qu’une vaine démonstration ou un acte de scission d’avec la Suisse. »
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und die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons. Jetzt aber (der Artikel
erschien am 25. August) sei die Annahme in der Eidgenossenschaft bereits
sicher, und die Waadt miisse zustimmen, wenn sie sich nicht von der
Schweiz trennen wolleI. — Keine der drei fithrenden politischen Zeitungen
des Kantons setzte sich iiberzeugt fiir die neue Bundesverfassung ein. Sie
hoben vor allem ihre Nachteile hervor, und wenn sie trotzdem zur An-
nahme rieten, so geschah das nur unter dem Druck dusserer Umstinde.

Am 6. August tagte in Yverdon die « Association patriotique», die poli-
tische Organisation und Stiitze des radikalen Regimes, um zum Bundes-
verfassungsentwurf Stellung zu nehmen. Man war allgemein der Mei-
nung, dass dieser den Ansichten des Waadtlindervolkes nicht entspreche
und die welschen Kantone benachteilige. Die sonst sehr national eingestell-
ten Radikalen entdeckten plotzlich ihre Vorliebe fiir die Souverinitits-
rechte des Kantons und fanden «que sous des formes cachées le projet con-
tient les germes de 'unitarisme le plus complet et que sa mise en vigueur
les développera rapidement au profit d’une partie de la Suisse et au détri-
ment de I'autre». Man wurde sich aber nicht einig, ob dem Grossen Rat
und dem Volk nun die Verwerfung empfohlen werden solle oder nicht,
und die Versammlung ging auseinander, ohne einen Beschluss zu fassen=.

Schon zwei Tage nach der Schlussabstimmung tiber die Bundesverfas-
sung in der Tagsatzung erkundigte sich ein konservatives Mitglied des
waadtlindischen Grossen Rats, wann man dariiber beraten werde, worauf
Druey erwiderte, der Zeitpunkt daftir sei noch nicht gekommens. Am
1.Juli verlangte ein anderes Mitglied die Aufstellung eines provisorischen
Budgets, damit man sich ein Bild iiber die finanziellen Konsequenzen des
neuen Bundes machen kénne4, und am 4. Juli wurde eine Kommission zur
Priifung der Bundesverfassung gewihlt, der u.a. auch Druey angehortes.

Der Staatsrat liess sich, wie Druey am 29.Juni angedeutet hatte, Zeit.
Am 4. August beschloss er, in seinem Bericht an den Grossen Rat die Nach-
teile der neuen Bundesverfassung den Vorteilen gegeniiberzustellen und

I «Gazette de Lausanne» Nr. 69v (25.August).

2 Bericht iiber die Versammlung der «Association patriotique» im «Nouvelliste
vaudois» Nr.63 (8. August).

3 BGC VD, S.529-531 (Anfrage Pidou und Antwort von Druey).

4 BGC VD, S.698-699 (Votum Hugonin).
5 BGC VD, S.768-769 (Antrag Pittet).
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die Folgen einer Verwerfung darzulegen?. Er zeigte dabei eine bedeutend
gemissigtere Haltung als die radikalen Scharfmacher in der «Association
patriotique» und im «Nouvelliste vaudois». Mingel schienen ihm bloss
die Wahlart des Nationalrats, der so leicht zu einer zweiten Kantonsver-
tretung werden kdnne, und die fehlende Garantie der Entschidigung fiir
die abgetretenen Zoll- und Postrechte zu sein. Dagegen hob der Staatsrat
die nationale Entstehung des neuen Bundes, die Garantie der Rechte und
Freiheiten des Biirgers, die konfessionellen Bestimmungen, die materielle
Zentralisation und die neue Bundesorganisation als positive Errungen-
schaften hervor. Zudem suchte er die Einwinde der Gegner zu entkriften,
indem er darlegte, dass die kantonale Souverinititim Rahmen des Bundes
erhalten bleibe, dass das Bundesbudget ohne Beitrige der Kantone aus-
geglichen gehalten werden kénne und dass die Befiirchtung, die neue poli-
tische Organisation werde nicht spielen, unbegriindet sei. Eine Verwer-
fung des Bundesentwurfs und damit die Durchfithrung der Bundesrevi-
sion durch einen Verfassungsrat liege nicht im Interesse des Kantons. Weil
die Vorteile grosser als die Nachteile seien, empfahl der Staatsrat die An-
nahme: «Le projet a le caractére d’une sorte de nécessité intérieure et ex-
térieure, il résume le travail des idées commencées en 1830 et perfection-
nées par la marche progressive de l'esprit et du temps; en répondant aux
besoins de I'époque, il servira de point de départ & un progrés futur déja
commencé?Z.»

Die am 4.Juli gewihlte Kommission kam zu fhnlichen Ergebnissen wie
der Staatsrat. Sie iiberging allerdings die wirtschaftlichen Bestimmungen
und richtete ihre Kritik besonders auf die militirischen und politischen
Artikel, die schon der «Nouvelliste vaudois» angegriffen hatte, mit Aus-
nahme des Kapitulationenverbots, iiber das sie stillschweigend hinweg-
ging. Weil sich der Kanton unter den gegenwirtigen politischen Verhilt-
nissen in der Schweiz eine Ablehnung nicht leisten kénne, empfahl sie
ebenfalls, doch mit bedeutend weniger Uberzeugung als der Staatsrat, die
Annahmes3.

T Plumitif du Conseil d’Etat 4. August. Der vollstindige Bericht ist im Bulletin
des séances du Grand-Conseil, S.75-119, abgedruckt.

2 BGC VD, S.110.

3 Rapport présenté au Grand Conseil du Canton de Vaud par la commission
chargée de 'examen du projet de Constitution fédérale, le 23 Aofit 1848.
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Am 22. August versammelte sich der Grosse Rat zu einer dreitigigen
ausserordentlichen Session?®, um iiber den Entwurf einer schweizerischen
Bundesverfassung Beschluss zu fassen. In der auf die Berichte des Staats-
rats und der Grossratskommission folgenden Diskussion zeigte sich noch-
mals die Stellungnahme der drei verschiedenen Parteigruppen : Die Kon-
servativen redeten einem uneingeschrinkten Kantonalismus das Wort.
Die neue politische Ordnung der Schweiz als ein Schritt zum Unitarismus,
die Mdglichkeit von Streit im Innern und Preisgabe der Neutralitit nach
aussen, und ein Misstrauen, ja Abneigung gegen die deutsche Schweiz
waren ihre Griinde zur Verwerfung 2. — Die Liberal-Konservativen stimm-
ten zu, weil die Schweiz angesichts der politischen Entwicklung im In-
und Ausland eine neue, feste Staatsordnung bendtige, doch verfehlten sie
nicht, auf die zu erwartende materielle, sprachliche und kulturelle Be-
nachteiligung durch den neuen Bund hinzuweisen und zu betonen, sie
hitten lieber den Bundesvertrag von 1815 aufrechterhaltens. — Die Radi-
kalen empfahlen die neue Bundesverfassung nicht mit voller Uberzeu-
gung. Viele Bestimmungen entsprachen nicht ihren Ansichten, andere
schienen ihnen verbesserungsfihig, doch verteidigten sie den Entwurf
gegen ungerechtfertigte Vorwiirfe4. Was Druey vor dem Grossen Rat
erklirte, diirfte auch fiir seine Gefolgsleute zutreffen : « Quoique j’aie beau-
coup travaillé A ce projet, je n’ai pas cependant pour lui d’amour paternel...
je ne tiens pas du tout 4 I'acceptation du projet pour ce qui me concerne
personnellement; sij’avais des gofits personnels 4 satisfaire, j"aimerais assez

1 BGC VD, S.3-74.

2 BGC VD. Voten von Carrard (S. 24-29), Pellis (S.29-32) und Détraz (S. 32-33).
Besonders Pellis malte ein ganz diisteres Bild von der Zukunft. Sein Bedauern iiber
den Verlust der kantonalen Souverinitit schien sogar dem «Courrier suisse» iiber-
tricben: «on trouverait notre histoire cantonale un peu courte pour des regrets aussi
amers» (Nr. 69, 29. August). Er war es auch, der gegen die Deutschschweizer polemi-
sierte: «Quant & moi, j’aime mieux pouvoir faire une révolution dans le canton de
Vaud que de voir la Suisse allemande venir y mettre 'ordre. ... Nous pouvons au-
jourd’hui nous dire tout ce que nous voulons et nous restons Vaudois...; plus tard,
ce sera une division allemande qui rétablira ’ordre.» — Im Rat fand er damit aber keine
Gefolgschaft. Staatsrat Briatte nahm die Deutschschweizer sogar kriftig in Schutz.

3 BGC VD. Voten von Frossard (S. §5—57) und Pidou (S. 57-60).

+ BGC VD. Voten von Briatte (S. 33—42), Druey (S. 42—52 und 63-67), Delarageaz

(S.60-61), Fornerod (S.61-63) und Meystre (S.67-68). Von diesen 5 Radikalen war
nur einer (Meystre) nicht Mitglied des Staatsrats!
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qu'il fiit rejeté pour donner un peu d’éveil 4 ceux qui sont tant pressés de
le faire accepter et de le mettre en vigueur. J'ai dit: sij’avais ces gofits, mais
je n’en suis pas 13; je ne vois ici que I'intérét du canton de Vaud et de la
Suisse, sans laquelle nous ne serions rien comie canton souverain. Notre
souveraineté cantonale, 3 laquelle nous faisons bien d’attacher beaucoup
d’importance, quelle garantie a-t-clle, si ce n’est celle que lui offre la Con-
fédération??» — Mit 140:13 Stimmen empfahl der Grosse Rat dem Volk,
die neue Bundesverfassung anzunchmenz2.

Die Volksabstimmung vom 2. September warf keine hohen Wellen.
Weder die unfruchtbare Opposition der Konservativen noch die wenigen
unzufriedenen Radikalen fanden beim Volk Gefolgschaft. Mit 15535 Ja
gegen 3535 Nein stimmte die Waadt der Bundesverfassung zu3. Der «Nou-
velliste vaudois» diirfte mit seinem Abstimmungskommentar nicht un-
recht gehabt haben: «Le projet de constitution fédérale est donc accepté
dans le Canton de Vaud. Il Test sans enthousiasme et sans beaucoup
d’amour; ¢’est comme qui dirait un mariage de raison +.» Jedenfalls blieben
im Waadtland die Freudenkundgebungen iiber die Annahme der Bundes-
verfassung durch die Tagsatzung auss.

Die Waadtlinder Radikalen hatten die Bundesrevision mit Nachdruck
gefordert und unterstiitzt. Nun, da der bereinigte Entwurf vorlag, zeigten
sie wenig Begeisterung, ja, sie hatten nicht tibel Lust, Nein zu stimmen.
Der «Courrier suisse» begriindet diesen Gesinnungswandel sehr zutref-
fend: «Le radicalisme est toujours héroique, il lui faut des montagnes a
trancher et depuis le jour ot le chemin de la révolution fédérale a été
aplani, le radicalisme s’en est dégofité; les partisans de la constituante fédé-
rale font résonner maintenant la cornemuse du cantonalisme; ils trouvent
qu’il sera toujours assez tdt pour se mettre la corde au colé.» Gerade weil

1 BGC VD, S.4s.

2 BGC VD, S.69-70.

3 E.A. 1848 11, S.65. Die waadtlindischen Zeitungen bringen keine vollstindigen
Resultate.

4 «Nouvelliste vaudois» Nr.71 (5.September).

5 «Le Courrier suisse» Nr.74 (15.September), in der die doppelsinnige Frage an
den waadtlindischen Radikalismus gestellt wurde : « Aurait-il br{ilé toute sa poudre?»

¢ «Le Courrier suisse» Nr.66 (18. August); vgl. a. «Nouvelliste vaudois» Nr.67
(22. August) : Die neue Bundesverfassung sei ein Kompromiss, und man kénne nicht
alles Schlechte einfach dem Radikalismus in die Schuhe schieben.
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die neue Bundesverfassung ein Ausgleich zwischen den verschiedensten
wirtschaftlichen, politischen, sprachlichen und religiésen Interessen war,
missfiel sie Druey und vielen Radikalen in der Waadt. Druey aber stimmte
zu, weil er das Allgemeininteresse iiber sein eigenes stellte, und gewann
durch sein Beispiel die grosse Mehrheit des Grossen Rates und des Volkes
fiir die Annahme des neuen Bundes.

2. Neuenburg

Neuenburgs Doppelstellung als schweizerischer Kanton und preussisches
Fiirstentum war auf die Dauer unhaltbar. 1831 hatte sich das von Entvdl-
kerung und wirtschaftlichem Niedergang bedrohte Traverstal gegen die
royalistische Regierung erhoben. Der Aufstand scheiterte, besonders weil
die jurassischen Hochtiler der Regicrung treu geblieben waren, doch es
blieb der Gegensatz zwischen Royalisten und Republikanern, der sich bis
1848 immer mehr verschirfte!. — Die Royalisten fiithlten sich mystisch-
gefiihlsmissig durch ihren Eid an das preussische Fiirstenhaus gebunden.
Ihr Ideal war der im Religidsen und Sittlichen verankerte Stindestaat, in
welchem sich Recht, Freiheit und Macht harmonisch durchdrungen hat-
ten, und die Zerstérung der iitberkommenen Staatsform schien ihnen ein
satanisches Werk. Die royalistischen Fiihrer bejahten die Zugehérigkeit
zur Schweiz nur so lange, als diese ihnen die absolute Kantonalsouverini-
tit garantierte. Je mehr die nationalen Ideen der Liberalen und Radikalen
in der Schweiz Fuss fassten, desto offener und unbedingter arbeiteten sie
auf eine vollige Lostrennung des Fiirstentums von der Schweiz hin. 1832
hatte sich der neuenburgische Gesandte geweigert, seine Unterschrift
unter die «Bundesurkunde» zu setzen, und mit gleicher Konsequenz ver-
weigerte 1847/48 die royalistische Regierung Neuenburgs jegliche Mit-
wirkung an der Bundesrevision2. — Demgegeniiber erstrebten die Repu-
blikaner eine vollstindige Trennung von Preussen. «Nous voulons étre

I Roulet, Fiction et réalité des révolutions neuchiteloises, in: SZfG, 3.Jg., S.569
bis 570 und s72; Schoeneich, Royalisten und Republikaner im Fiirstentum Neuen-
burg 1831-1848, S.22ff; Droz, La république neuchiteloise, S.25-30.

z Roulet, a.a.O., S. §42—546; Bonjour, Vorgeschichte des Neuenburgerkonflikts

1848-1856, S.17-19; Haesler, De la situation de Neuchitel vis-a-vis de la Prusse et
de la Confédération suisse, S.38-42; Schoeneich, a.a. O., S.40-46; Rappard, a.2.0.,
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Suisses et Suisses seulement» war ihre Forderung, die Verwirklichung von
Volkssouverinitit, Freiheit und Gleichheit im Kanton ihr Ziel, die Revo-
lution ihr Weg!. — 1848 hatten Royalisten und Republikaner im Volk un-
gefihr gleich viele Anhiinger. Dem Umsturz in Frankreich folgte auch in
Neuenburg eine Revolution, ausgehend von den wirtschaftlich und be-
volkerungsmissig aufstrebenden Zentren Le Locle und La Chaux-de-
Fonds in den bisher traditionell royalistischen Jurahochtilern, unterstiitzt
von der Bevdlkerung des Val de Travers und der Gebiete am Neuen-
burgersee und getragen nicht nur von der Sympathie des Vororts Bern
und des welschen Nachbarkantons Waadt, sondern der ganzen Schweiz.
Daraus erklirt sich auch, warum dem republikanischen Aufstand keine
royalistische Reaktion folgte: die neuenburgische Revolution von 1848
war ein eidgendssisches Ereignis geworden?.

Das Ziel der neuenburgischen Republikaner war der enge Anschluss an
die Eidgenossenschaft, um unter deren Schutz vor royalistischen Umsturz-
versuchen und preussischen Forderungen sicher zu sein. Die neue republi-
kanische Regierung stiirzte sich aber nicht Hals iiber Kopfin die eidgenés-
sische Politik, sondern schuf nach dem Rat des emigrierten liberalen Ad-
vokaten Auguste Bille zuerst eine neue Staatsordnung. Die provisorische
Regierung wie die Verfassunggebende Versammlung fanden «que, pour
le moment, Neuchitel ne devait avoir rien de plus pressant ni de plus
utile 4 faire, dans I'intérét de la patrie suisse, que de se tailler une belle et
bonne Constitution cantonale3». Erst nach der Volksabstimmung vom
30. April 1848 iiber die kantonale Verfassung und die Umwandlung
der Verfassunggebenden Versammlung in den ersten Grossen Rat des
Kantons liess sich Neuenburg wieder auf der Tagsatzung vertreten, die

S.91. Neben Appenzell Innerrhoden war Neuenburg der einzige Kanton, der nicht
in der Bundesrevisionskommission vertreten war.,

I Roulet, a.2. 0., S. §46-550; Bonjour, Vorgeschichte des Neuenburger Konflikts,
S.15-16.

2 Roulet, a.a2. 0., S. 571-573 ; Bonjour, Vorgeschichte des Neuenburger Konflikts,
S.14-15.

3 Humbert, Alexis-Marie Piaget, Bd.1, S.393, s.a. S.389-394. Zur republika-
nischen Verfassung s. Droz, a.a.O., S. s1-53. Auguste Bille war der Fiihrer der libe-
ralen Gruppe gewesen, die ohne Gewaltanwendung eine Regeneration des Kantons
durchfiihren wollte. Trotzdem wurde er von den Royalisten eingekerkert und spiter
verbannt. Als republikanischer Mirtyrer genoss er grosses Ansehen.
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am 10.Juli der neuenburgischen Kantonsverfassung die eidgendssische
Garantie erteilte .

Der Gegensatz zwischen Republikanern und Royalisten prigte auch die
Presse des Kantons Neuenburg. Vor der Revolution vom 1. Mirz erschien
nur der von den royalistischen Fiihrern redigierte « Constitutionnel neu-
chitelois», und erst der Sturz des alten Regimes ermdglichte eine Wieder-
belebung der liberalen Presse. Hinter jeder der drei neuenburgischen Zei-
tungen des Jahres 1848 standen einflussreiche Persdnlichkeiten und Kreise:
Gonzalve Petitpierre aus dem Val de Travers, «un journaliste plein de
vigueur et de courage?», redigierte den «Patriote neuchitelois», das
Sprachrohr der 1848 zur Herrschaft gelangten liberalen Partei; Henri-
Florian Calame und Frédéric de Rougemont bemiihten sich, die konser-
vative Zeitung, die nach drei Namensinderungen schliesslich unter dem
Titel «Le Neuchitelois» herauskam, am Leben zu erhalten; und der «Ré-
publicain neuchitelois» aus La Chaux-de-Fonds war das Organ der am
23. April gegriindeten kantonalen « Association patriotique 3».

Bis zum Abschluss der Tagsatzungsverhandlungen tiber die neue Bun-
desverfassung hatten die neuenburgischen Zeitungen wenig Raum und
Zeit fiir eine eigene Stellungnahme zur Bundesrevision. Sie beschrinkten
sich auf mehr oder weniger ausfiihrliche Berichte iiber die Arbeiten der
Revisionskommission und der Tagsatzung. — Zu Beginn des Jahres ver-
suchte der «Constitutionnel neuchitelois» noch, die Doppelstellung
Neuenburgs als schweizerischer Kanton und preussisches Fiirstentum zu
verteidigen: «Quand la justice régne, quand les serments sont religicuse-
ment gardés, quand les traités sont observés avec bonne foi, quand I'am-
bition effrénée des individus ne sacrifie pas 3 ses convenances ou 2 ses con-
victions intéressées I'intérét public, toute position est tenable, méme la
plus compliquée...4.» Doch die Revolution machte solche Uberlegungen

I Humbert, a.2.O., S. 394-397. Als die Tagsatzung die neuenburgische Verfassung
garantiert hatte, frohlockte der «Républicain neuchitelois»: «Ainsi se sont enfuies
les derniéres espérances des royalistes. Il ne leur reste qu’a se ranger avec nous sous le
drapeau fédéral; ils y seront encore mieux a I’abri que sous les ailes de 'aigle prussien. »

2 Dardel, Notice sur les journaux neuchitelois, in: BSZV, S.1169.

3 Weber, Die Schweizerische Presse im Jahre 1848, S.106-108 und 159, und
Dardel, a.a.0., S.1169-1170.

4 «Constitutionnel neuchitelois» Nr. 10 (22.]Januar).
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illusorisch. Uber den Entwurf der Revisionskommission orientierte das
konservative «Bulletin politique de Neuchitel» seine Leser in knappen
Worten, indem es die Bestimmungen hervorhob, die ihm besonders miss-
fielen: die eidgendssischen Lehranstalten zur Schulung der kiinftigen poli-
tischen und religidsen Fiithrer sowie die Zentralisation des Militir- und
Zollwesens'. — Der «Patriote neuchitelois» betonte, dass der Kanton ge-
schichtlich und geographisch nach der Schweiz, dem wahren Vaterland
jedes Neuenburgers, orientiert seiz. — Etwas mehr als die beiden andern
Blitter beschiftigte sich der «Républicain neuchitelois» mit der Frage der
Bundesrevision. Als einzige neuenburgische Zeitung druckte er z. B. den
Entwurf der Revisionskommission ab. Auch er setzte sich fiir eine volle
Vereinigung mit der Eidgenossenschaft ein und wiinschte, dass der Ent-
wurf angenommen und die Bundesrevision erfolgreich abgeschlossen
werde. «Néanmoins, il est & désirer que le projet, qui sera amélioré autant
que possible, obtienne la sanction des cantons et du peuple; il offre des
garanties suffisantes pour I'intérét et le bonheur de la Suisse3.»

Am 30.April 1848 war die republikanische Verfassung des Kantons
Neuenburg angenommen worden, und die « Assemblée constituante» ver-
sammelte sich am 3. Mai als erster Grosser Rat des Kantons in Neuenburg.
Der am 4.Mai neu gewihlte Staatsrat glaubte nun den Zeitpunkt ge-
kommen, sich auf der Tagsatzung wieder vertreten zu lassen. Zu einer
griindlichen Priifung des Bundesverfassungsentwurfs durch den Grossen

I «Bulletin politique de Neuchitel» Nr. 44 (13. April). Das «Bulletin politique de
Neuchitel» ersetzte den am 21.Mirz verbotenen «Le Neuchitelois», der seinerseits
seit dem 2. Mirz an die Stelle des « Constitutionnel neuchitelois» getreten war. Vom
11.Mai an erschien das konservative Blatt wieder unter dem Titel «Le Neuchitelois».
Die Namensinderungen hatten weder Einfluss auf die Numerierung noch auf die
politische Haltung des Blattes. Ab 9. Mirz Berichte von der Bundesrevision.

2 «Le Patriote neuchitelois» Nr.17 (20. April). Berichte {iber die Verhandlungen
der Revisionskommission seit dem 30. Mirz.

3 «Le Républicain neuchitelois» Nr.34 (27.Mai). Er brachte vom 16.Mirz an
Berichte von den Diskussionen iiber das Zweikammersystem und iiber die Zollfragen
und druckte vom 13. April an (Nrn. 15, 17-22) den Entwurf der Revisionskommis-
sion ab. Die eidgendssische Fahne war ihm ein Symbol der Freiheit: «Elle flotte enfin
librement 4 la Chaux de Fonds, cette noble banniere fédérale, si longtemps proscrite
sur le sol neuchitelois! Toujours considéré par le gouvernement comme un signe
de rebellion, depuis 1831, cet embléme prophétique de notre future liberté avait dt
disparaitre de devant les yeux de nos oppresseurs» (Nr. 5, 21. Mirz).
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Rat reiche allerdings die Zeit nicht mehr, weshalb die Gesandtschaft an-
gewiesen werden solle, an den Tagsatzungsberatungen teilzunehmen, in
dringenden Fillen fiir alle Massnahmen zu stimmen, die geeignet seien,
die Ehre und Unabhingigkeit der Schweiz aufrechtzuerhalten und vor der
Schlussabstimmung zu referieren . In der Sitzung vom 3.Mai? fand auch
der Grosse Rat, dass eine Beratung des Entwurfs zeitlich nicht mehr mog-
lich sei, doch schien ihm die vorgeschlagene Instruktion zu wenig prizis
gefasst. Mit grossem Mehr stimmte er dem von W. Favre geforderten Zu-
satz zu: «Il recommande surtout de ne pas se laisser aller 4 des opinions
intermédiaires, 4 ces opinions juste-milicu qui n’ont pris que trop racine
dansla di¢te actuelle. Il aimerait, au contraire, que notre députation figurit
danslesrangs de!’opposition franchementlibérale, franchementradicale3.»
Mit dieser Instruktion —so glaubte der «Républicain neuchitelois» — werde
die Gesandtschaft auf der Tagsatzung einen besseren Eindruck hinterlassen
als die alte royalistische: «C’est par la ligne politique qu’elle suivra, c’est-
a-dire en entrant dans les vues et Uesprit de I'immense majorité de notre
canton, qu’elle nous consacrera cette qualité de vrais Suisses que nous
venons d’acquérir+.»

Wihrend der Tagsatzungsverhandlungen orientierte die Gesandtschaft
den Staatsrat tiglich {iber die Bundesrevisionsarbeiten und auch tiber all-
gemeine eidgendssische Probleme. Und am 29. Juni, zwei Tage nach der
Schlussabstimmung, legte sic dem Grossen Rat ausftihrlich Rechenschaft
tiber ihre Titigkeit abs. Sie habe fiir das Zweikammersystem gestimmt,
das sowohl den Wiinschen und Bediirfnissen des Volkes als auch der tra-
ditionellen Souverinitit der Kantone Rechnung trage. Weiter habe sie
sich eingesetzt fiir die Anerkennung der Volkssouverinitit als Basis der
neuen Eidgenossenschaft, fiir die Erhaltung der kantonalen Souverinitit
im Rahmen des Bundes, fiir die Rechtsgleichheit und die Aufhebung aller

1 BDGC NE, Bd. 1, S.23.

2 BDGC NE, S.23-25.

3 BDGC NE, S.24.

4 «Le Républicain neuchitelois» Nr.28 (13.Mai).

s BDGC NE, S.238-275. Die Gesandtschaft legte Rechenschaft ab iiber ihre Auf-
nahme in der Tagsatzung (S.238-241), iber die Neutralitits- (S.241-250) und Bun-
desverfassungsdiskussionen (S.250-274) sowie iiber ihre weitere Titigkeit wihrend
der Verhandlungen (S.274-275).
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Vorrechte, fiir die Erteilung der Bundesgarantie nur an republikanische
Kantonsverfassungen, fiir das Verbot der Militirkapitulationen und fiir
eine weniger engherzige Fassung der Artikel tiber die Niederlassungs- und
Glaubensfreiheit. Die Regelung der materiellen Fragen indessen habe nicht
alle Bedenken zerstreuen kénnen. Gegen die Abtretung des Miinz-, Mass-,
Gewichts- und Pulverregals und gegen die Verminderung der militi-
rischen Zentralisation sei nichts einzuwenden gewesen, doch von der Ver-
einheitlichung des Zoll- und Postwesens verspreche sie sich nicht viel fiir
den Kanton; wenigstens habe sie erreicht, dass das Ohmgeld fiir inlin-
dische Weine niedriger sein miisse als fiir auslindische ™. — Aus diesem Be-
richt geht hervor, dass die Gesandtschaft ihre republikanischen Grund-
sitze getreulich verfochten hatte. Alle Bestimmungen, die den republi-
kanischen Umsturz in Neuenburg bundesrechtlich anerkannten, hatte sie
warm unterstiitzt und einen engen Zusammenschluss der schweizerischen
Kantone befiirwortet, um dadurch von der Eidgenossenschaft einen wirk-
samen Schutz gegen eine royalistische Reaktion und gegen kiinftige preus-
sische Forderungen zu erhalten. Doch war sie gegen ein Aufgehen der
einzelnen Orte in einem helvetischen Einheitsstaat. Die Kantone sollten
im Rahmen des Bundes ihr Eigenleben behalten.

Am 1.Juli machte der krankheitshalber abwesende zweite Tagsatzungs-
gesandte Gonzalve Petitpierre den Grossen Rat in einem Brief darauf auf-
merksam, dass nach der Abstimmung in der Tagsatzung der Kanton sich
nur mehr iiber Annahme oder Ablehnung zu entscheiden habe, und er
beantragte die Wahl einer Kommission zur Priifung der neuen Bundes-

I In bezug auf die Vereinheitlichung der Z5lle gab die Gesandtschaft in ihrem Be-
richt zu bedenken: «Quand on songe, messieurs, aux circonstances exceptionnelles
danslesquelles notre pays se trouve, eu égard a la nature de son sol et de sa population;
quand on pense a la démoralisation que pourrait produire chez les populations fron-
tiéres, par 'appat de la contrebande, cette espéce de douane suisse en face des douanes
frangaises; quand on peut craindre que ce ne soit 12 le principe de ce zollverein, dont
les cantons orientaux nous menacent depuis quelque temps dans des intéréts qui ne
sont pas les ndtres; quand on pése toutes ces considérations, avant méme que I'on
puisse connaitre au juste le tarif, on recule devant les conséquences d’une mesure de
cette importance, ou ’on hésite tout au moins a2 y donner les mains.» (BDGC NE,
S.267.) Auch die Zentralisation der Post schien ihr wenig wiinschenswert, weil sie
befiirchtete, eine eidgendssische Verwaltung werde auf die besondern Verhiltnisse
Neuenburgs nicht Riicksicht nehmen.
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verfassung. Ami Girard, einer der militirischen Fithrer der Revolution
vom 1. Mirz, wiinschte, dass die Kommission bei dieser Gelegenheit auch
die Frage priife, ob man nicht besser einen Verfassungsrat mit der Bundes-
revision betrauen sollte .

Im Juli und August begannen sich die Zeitungen langsam fiir die Bun-
desverfassung zu interessieren. Der «Patriote neuchitelois?» hielt sich in
seinen Kommentaren zum grossen Teil an die Feststellungen der Tag-
satzungsgesandtschaft und der Grossratskommission. Ein foderativer
Staatsauf bau schien ihm fuir die Schweiz das Richtige: «La Suisse ne peut
étre autre chose qu'une confédération. Son histoire, la diversité de races,
de langues, de religion, de coutumes et de civilisation, sont des éléments
tels qu’ils ne pourraient se fondre en un seul tout3.» Bei der Beurteilung
der materiellen Seite des neuen Bundes machte er die erfreuliche Feststel-
lung, dass die Staatskasse bei der Zollzentralisation ein Geschift mache,
doch triibte die Befiirchtung, die Neuenburger Bevolkerung werde durch
hdhere Grenzzolle die Zeche bezahlen miissen, seine Freude wieder etwas.
Auf jeden Fall aber habe Neuenburg ein besonderes Interesse an der An-
nahme der neuen Bundesverfassung : «Bornons-nous 2 faire observer que,
sous le point de vue politique, aucun canton n’est peut-étre plus intéressé
que le nétre A sortir des langes ol le pacte de 1815 avait retenu la con-
fédération4.» — Der «Républicain neuchiteloiss» fand: «Il était impossible
en cela comme en tout, de faire une ceuvre parfaite et de satisfaire aux exi-

1 BDGC NE, S.299-301. Von den 9 Mitgliedern der Kommission gehorten 4 dem
Staatsrat und 5 dem Grossen Rat an. Die regionale Verteilung war folgende: § aus
La Chaux-de-Fonds, 2 aus Neuenburg, 1 aus Les Verriéres und 1 aus dem Val de Ruz.
Diese Zusammensetzung zeigt einerseits, dass das politische Schwergewicht des Rates
in La Chaux-de-Fondslag, von wo die Revolution ja auch ithren Ausgang genommen
hatte, und anderseits, dass der Grosse Rat in politischen Fragen stark auf die fithrenden
Kopfe im Staatsrat baute.

2 «Le Patriote neuchitelois» Nm. 49 (4.Juli), so (6.Juli), st (8.Juli), 52 (11.Juli),
54 (15.]Juli), 69 (19. August) und 70 (22. August).

3 «Le Patriote neuchitelois» Nr. 50 (6. Juli).

4 «Le Patriote neuchitelois» Nr. 67 (15. August).

5 «Le Républicain neuchitelois» Nrn. 49 (1.Juli), 55 (15.Juli) und 70 (19. August).
Fiir sich erhoffte er von der Zentralisation der Post eine grossere Verbreitung: «I1
faut espérer que de la centralisation des postes sortira une plus grande liberté de
circulation pour la presse périodique, qui se trouve entravée dans toute la Suisse par
la difficulté des échanges et le port onéreux des feuilles publiques. »
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gences de chaque clocher’.» Mangelhaft fand er die einschrinkenden Be-
stimmungen tiber die Pressefreiheit und das Fehlen eines Artikels iiber den
Schutz geistigen Eigentums, fortschrittlich hingegen die materielle Ver-
einheitlichung, die eine giinstige wirtschaftliche Entwicklung verspreche.
Die nationale Entstehung, die neue Ordnung der politischen Gewalten,
die materiellen Bestimmungen und die Revisionsartikel bestimmten ihn,
die Annahme der Bundesverfassung zu empfehlen: «Nous sommes donc
de ceux qui estiment que dans I'intérét général de la Confédération, la
constitution proposée doit étre d’abord acceptée et éprouvée pour en re-
connaitre stirement les avantages et les imperfections2» — Der konserva-
tive «Neuchitelois» erklirte am 1.Juli: «Nous-mémes nous attendons,
pour en occuper nos lecteurs, que nous possédions le travail de la diéte dans
son ensemble. Nos questions cantonales absorbent en ce moment toute
leur attention et la nétre3.» Er verdffentlichte vorerst Ausziige aus kon-
servativen Zeitungen#, in denen vor allem der drohende Verlust der kan-
tonalen Selbstindigkeit beklagt wurde, stellte dem Bundesvertrag von
1815 die Bestimmungen der Bundesverfassung von 1848 gegeniiber, wohl
um dadurch derenrevolutioniren Geist zu zeigen, und kritisierte die Uber-
gangsbestimmungen, die es der Tagsatzung ermdglichten «de déclarer la
constitution acceptée par une minorité, et d’anéantir par douze voix une
alliance qui ne peut &tre modifiée que du consentement de tous les contrac-
tantsS.» Bei einer niheren Priifung der Bundesverfassung kam er zum
Schluss, dass eine Annahme zum Verlust der kantonalen Eigenart und
Selbstindigkeit fiihre, dass ein Stinderat ohne Instruktion keine Vertre-
tung der Kantone mehr sei, dass die «Errichtung 6ffentlicher Werke» der
Einmischung des Bundes in kantonale Angelegenheiten Vorschub leiste,
dass eine bloss einfache Mehrheit fiir wichtige Beschliisse, z. B. iiber Krieg,
Frieden und Biindnisse, hochst gefihrlich sei, dass die Neuordnung des
Militir-, Zoll- und Postwesens zwar den Kanton begiinstige, aber die
Biirger benachteilige, und dass als einzige positive Errungenschaft des

! «Le Républicain neuchitelois» Nr. 49 (1.Juli).

2 «Le Républicain neuchitelois» Nr. 55 (15.Juli).

3 «Le Neuchitelois» Nr.78 (1.Juli).

4 Der «Neuchitelois» brachte besonders Ausziige aus der «Neuen Luzerner Zei-

tung», dem «Schwyzer Volksblatt» und aus Baumgartners «Die Neue Schweiz».
5 «Le Neuchitelois» Nr. 89 (27.Juli).
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neuen Bundes die Abschaffung des alten Vorortssystems betrachtet wer-
den konne!.

Am 17. August versammelte sich der Grosse Rat wieder in Neuenburg,
um zur Bundesverfassung Stellung zu nehmen?. Die am 1.Juli gewihlte
Kommission erstattete ausfiihrlich Bericht: Sie suchte ihre eigenen Be-
denken gegen das Zweikammersystem zu zerstreuen und stellte weiter
fest, dass die materiellen Fragen nicht zuungunsten Neuenburgs ent-
schieden worden seien, auch wenn man dabei einige Unannehmlichkeiten
in Kauf nehmen miisse. Entscheidend seien aber nicht die wenigen Unzu-
linglichkeiten, deren Auswirkungen erst die Zukunft erweisen werde,
sondern die grossen Vorteile der politischen Organisation, die 22 Kantone
in einem Staat zusammenfasse, ohne das kantonale Element zu zerst6ren,
und die auch Neuenburg als Glied des neuen Bundes unter den Schutz der
Eidgenossenschaft stelle. Einstimmig empfahl sie dem Grossen Rat die An-
nahme: «Pour nous surtout, messieurs, 'acceptation est de la plus haute
importance; ce sera la derniére consécration de notre ére républicained.» -
Der Tagsatzungsgesandte Jeanrenaud-Besson erklirte sich als erster Red-
ner bereit, auf Einwendungen gegen die Bundesverfassung zu antworten,
doch meldete sich niemand zum Wort. Ami Girard schlug darauf vor,
dem Volk die Annahme in einer Proklamation zu empfehlen, und der
Advokat Humbert-Droz aus La Chaux-de-Fonds betonte, die Tagsatzung
sei die einzige kompetente Behorde zur Durchfiihrung der Bundesrevision
gewesen. — Mit allen gegen zwei Stimmen nahm der Grosse Rat die Bun-
desverfassung an+. Er hatte sich zwar selber kaum mit der Frage befasst,

1 «Le Neuchitelois» Nrm.78 (1.Juli), 86 (20.Juli), 87 (22.]Juli), 88 (25.Juli) und 89
(27.Juli), 92 (3.August), 93 (5.August) und 94 (8. August). — Der republikanisch/
royalistische Gegensatz bestimmte im allgemeinen die Stellungnahme der drei Zei-
tungen. Eine Ausnahme bildet einzig die Beurteilung der Zollzentralisation: Der
«Républicain neuchitelois» aus der Uhrenmetropole La Chaux-de-Fonds hitte schon
nur deswegen die Bundesverfassung angenommen (Nr.49, 1.Juli), wihrend der
«Patriote neuchitelois» und der « Neuchitelois», die eher die Weinbau- und Agrar-
gebiete des Kantons reprisentierten, grosse Bedenken hegten (Nr. 55, 18.Juli, resp.
Nr.92, 3. August). Den Befiirchtungen der beiden Tagsatzungsgesandten, die beide
aus dem Traverstal stammten, diirfte eine Zhnliche Haltung zugrunde liegen.

2 BDGC NE, S. s11-525.

3 BDGC NE, S. 513. Der Bericht ist abgedruckt auf S. s§12-521.

4+ BDGC NE, S.525. Dagegen stimmten die beiden Konservativen d’Ivernois
(Brot-Dessus) und Lardy (Les Ponts).
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die Berichte der Tagsatzungsgesandtschaft und der Kommission hatten
ihn aber davon iiberzeugt, dass die neue Bundesverfassung dem Kanton
helfe, seine liberalen und republikanischen Institutionen zu behaupten.

Fiir die Volksabstimmung hatte der «Neuchitelois» seinen Anhingern
am 8. August Stimmenthaltung empfohlen: «Mais si nous ne disons pas
A nos concitoyens: Votez en faveur d’'un pacte qui reconstruit I'édifice
social de la Suisse sur des bases qui répugnent 4 nos convictions, nous leur
dirons en revanche: Laissez faire, et n’engagez pas une lutte sans utilité et,
pour ainsi dire, sans objet’.» Die Liberalen trauten jedoch dieser Parole
nicht und ermahnten ihre Anhinger, auf jeden Fall an der Abstimmung
teilzunehmen : «Libéraux neuchitelois de toutes les nuances, ne vous en-
dormez donc pas sur la foi des assurances d’indifférence de la part de vos
adversaires; ils vous ont surabondamment prouvé, lors de la votation de
la constitution cantonale, ce qu’il fallait croire d’une prétendue attitude
non hostile2!» Beide Zeitungen empfahlen Annahme und druckten die
Proklamation des Grossen Rates ab, die ihnen die beste Abstimmungs-
propaganda schien, weil sie tibersichtlich geordnet alle Vorteile der Bun-
desverfassung aufzihlte3.

Am 27. August nahm das Neuenburgervolk die Bundesverfassung mit
5481 Ja gegen 304 Nein an+. Vergleicht man diese Abstimmung mit der-
jenigen vom 30.April iiber die republikanische Kantonsverfassungs, so
ergeben sich einige interessante Feststellungen: Die Zahl der Ja-Stimmen
war in beiden Abstimmungen annihernd gleich gross, und zwar auch in
den einzelnen Gemeinden, d.h. die Republikaner hatten geschlossen fiir
die neue Bundesverfassung gestimmt, weil sie darin eine wirksame Ga-
rantie gegen royalistische Umsturzversuche und preussische Anspriiche
erblickten. — Im allgemeinen war die Stimmbeteiligung der Republikaner

1 «Le Neuchitelois» Nr.94 (8. August).

z «Le Patriote neuchitelois» Nr.72 (26. August).

3 Der Grosse Rat hatte die von Jeanrenaud-Besson verfasste Proklamation dem
Entwurf der Kommission vorgezogen (BDGC NE Bd. 2, S. 12—-18). Der fiir die Re-
publikaner am meisten zihlende Vorteil war wohl: «Elle ... fonde réellement une
nation suisse respectable et forte au dedans et au dehors, en excluant 4 jamais du sol
de la libre Helvétie tout élément étranger» (S. 17-18).

4 «Le Républicain neuchitelois» Nr.73 (29. August).

5 Anhang IIg.
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am 27. August eher etwas geringer als am 30. April gewesen. Trotzdem
wurden in einigen Gemeinden mehr «Ja» fiir die Bundesverfassung ab-
gegeben, was zeigt, dass die diesmal stimmberechtigten Schweizer Biirger
mit den Republikanern stimmten. — Demgegeniiber befolgten die Roya-
listen diszipliniert die Parole auf Stimmenthaltung des «Neuchitelois» und
zeigten dadurch, dass ihnen die Bundesverfassung gleichgiiltig war; denn
im geheimen hofften sie weiterhin auf eine Restauration des alten Fiirsten-
tums.

Als am 12. September die Bundesverfassung in Kraft trat, fiigte sich die
Republik Neuenburg ohne jede Schwierigkeitin den neuen Bund ein. Die
niedergelassenen Schweizer Biirger verschoben das politische Krifte-
Gleichgewicht noch mehr zugunsten der Republikaner, doch bildete die
passive, disziplinierte royalistische Minderheit weiterhin eine latente Ge-
fahr fiir das republikanische Regime.

3. Genf

Wie Druey in der Waadt, beherrschte 1848 auch in Genf ein Mann, James
Fazy, das politische Leben des Kantons. Er war einer der Vorkdmpfer fiir
das Zweikammersystem nach amerikanischem Vorbild, und er hatte sich
seit 1831 fiir eine umfassende Bundesrevision eingesetzt’. Bis Ende 1846
waren indessen die demokratischen und zentralistischen Reformideen der
Radikalen vom liberal-konservativen Regime, das sehr an der kantonalen
Souverinitit hing und nach baslerischem Vorbild eine vermittelnde Neu-
tralitit zwischen den Parteien zu halten suchte, abgelehnt worden. Doch
als die Diskussionen um die Jesuitenberufung und die Auflésung des Son-
derbunds die Gemiiter erhitzten, musste das liberal-konservative Regi-
ment am 7. Oktober 1846, nach blutigen Barrikadenkimpfen, abdanken,
und die Radikalen unter James Fazy bemichtigten sich der Regierungs-
gewalt. Das Volk sanktionierte bei den Grossratswahlen vom 23.0Ok-
tober 1846 die radikale Machtergreifung und nahm am 21. Mai des
folgenden Jahres die neue, um viele demokratische Rechte erweiterte
Kantonsverfassung an, und auf der Tagsatzung gab nun Genf seine

I Ruchon, Histoire politique de la République de Geneve, Bd.2, S.51, Anm. 4;
Les mémoires de James Fazy, S. 6o.
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Stimme fiir die Aufldsung des Sonderbunds und fiir eine totale Bundes-
revision ab ™.

An der wichtigen Tagsatzung vom Sommer 1847 hitte man eigentlich
James Fazy als Vertreter Genfs erwartet. Er hatte jedoch in einem Zorn-
ausbruch, weil der Grosse Rat die Instruktion nicht nach seinem Willen
beschlossen hatte, sein Mandat abgelehnt, so dass Oberst Rilliet-Constant
Genf in der Tagsatzung und spiter, zu Fazys grossem Arger, auch in der
Bundesrevisionskommission vertrat2. Zwar schien es eine Weile, als ob
Rilliet-Constant seinen Sitz in der Revisionskommission Fazy tiberlassen
werde, doch verhinderten dies schliesslich persdnliche Rivalititen .

Bereits am 5. und 6. Januar 1848 kam esim Genfer Grossen Rat zu einer
vorentscheidenden Debatte tiber die Frage der neuen Bundesverfassung.
Der Staatsrat beantragte nimlich, in der Bundesrevisionsfrage die Ge-
sandtschaft zusitzlich dahin zu instruieren, dass sie auf der Januar-Tag-
satzung 1848 die Wahl eines Verfassungsrats oder die Einberufung einer
ausserordentlichen Tagsatzung verlange, dass sie sich andernfalls fiir das
Zweikammersystem einzusetzen habe, und dass sie erkliren kdnne, Genf
erachte eine Zweidrittelsmehrheit fiir berechtigt, die Bundesrevision
durchzufiihren. Die Konservativen wehrten sich, mit Hinweisen auf das
missgliickte Experiment mit dem Zweikammersystem wihrend der Hel-
vetik, gegen jede Anderung des Reprisentationsverhiltnisses, beharrten
auf der These von der unerlisslichen Einstimmigkeit fiir die Durchfiih-
rung der Bundesrevision und widersetzten sich dem Antrag auf Wahl
eines Verfassungsrats. Die Radikalen andererseits verteidigten das Zwei-
kammersystem — das helvetische Zweikammersystem habe nicht das ge-
ringste mit dem angestrebten amerikanischen gemeinsam —, weil es allein
dem Willen der Nation gerecht werde, ohne die kantonale Souverinitit

I Ruchon, a.a.0., S.9-39; Histoire de Genéve de 1798 4 1931, S.112-118.

2 Ruchon, a.a. 0., S. 46—47; Histoire de Genéve de 1798 2 1931, S. 198; Fazy, James
Fazy, S.230-235; Rappard, a.a. 0., S.124. Fazy wollte in der Jesuitenfrage, vermut-
lich aus Riicksicht auf die Katholiken im eigenen Kanton (vgl. Histoire de Genéve
de 1798 2 1931, S.191), nicht gewaltsam vorgehen, doch beschloss der Grosse Rat
auf Antrag von Rilliet-Constant, gegeniiber den Jesuiten eine ebenso energische
Haltung einzunehmen wie gegeniiber dem Sonderbund.

3 James Fazy vertrat den militdrisch beanspruchten Obersten Rilliet-Constant seit
dem s.November 1847 auf der Tagsatzung (Mémorial des séances du Grand Conseil
1847-1848, Bd.1, S.365). Nach seiner Riickkehr aus dem Sonderbundskrieg habe
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zu zerstdren, und sie fanden, eine Dreiviertelsmehrheit geniige durchaus,
um den Bundesvertrag von 1815 rechtsgiiltig abzuindern!. — Die Genfer
Grossrite, und zwar auch die konservativen, waren von der Notwendig-
keit einer Bundesrevision iiberzeugt. Uber die Durchfithrung und tiber
den Umfang dieser Revision gingen die Meinungen allerdings stark aus-
einander. Die Mehrheit entschied sich, von einigen Prizisierungen und
von der Erhdhung des fiir die Revision als nétig erachteten Mehrs abge-
sehen, fiir die Antriige des Staatsrats. Indem sie sich aber auf das von James
Fazy vertretene Zweikammersystem festlegte, machte sie praktisch die
Annahme der kiinftigen Bundesverfassung von der Losung der Reprisen-
tationsfrage nach ihrem Sinn abhingig.

Der Genfer Staatsrat und besonders James Fazy hatten kein grosses Ver-
trauenin die von der Tagsatzung ernannte Revisionskommission. In einem
Rundschreiben forderte Genfam 23. Februar alle Kantonsregierungen auf,
sich seiner Forderung auf Einberufung einer ausserordentlichen Tag-
satzung zur Ausarbeitung der neuen Bundesverfassung anzuschliessen,
doch fand dieser Schritt keine Unterstiitzung 2.

In der Presse spiegelten sich die schroffen Parteigegensitze in Genf wider.
Fazys «Revue de Genéve» verfocht mit Entschiedenheit das Zweikammer-
system als die einzig richtige Losung der Reprisentationsfrage: «Par deux
chambres, on s’épure réciproquement, on emploie dans chaque élément
ce qui est d’utilité générale, et, en écartant tout ce qui ne I'est pas, on se ren-
force réciproquement sans se nuire3.» Heftig kritisierte sie Zeitungen, die
ein anderes Reprisentationssystem vertraten, und mit Genugtuung regi-

Rilliet-Constant seinem Staatsratskollegen Fazy angeboten, ihm seinen Sitz auf der
Tagsatzung zu iiberlassen, wenn die Bundesrevision zur Sprache komme: «Dans le
cas ot la discussion sur la réforme du Pacte viendrait A s’engager a la Diéte, il est en-
tendu entre les trois députés de Genéve que M. James Fazy irait occuper le fauteuil
de la députation» («Revue de Genéve» Nr.4, 12.Januar). Darauf erklirte Rilliet-
Constants Sohn, diese Behauptung sei falsch, wihrend sein Vater bestitigte, dass
davon gesprochen worden sei, doch bestehe keine feste Abmachung. Nach der von
Fazy vom Zaun gerissenen Demission des Staatsrats am 9. Februar 1848, die das Aus-
scheiden Rilliets aus der Regierung bewirkte, blieb die Angelegenheit auf sich be-
ruhen.

I MGC GE, Bd. 1, S.427-458, 461—464 und 477-490; s.a. Ruchon, a.2.O., S.s1.

2 MGC GE, Bd.1, S.868-877 (21. Februar) und 905915 (23. Februar), und Ruchon,
2.2.0., S. 52—53; s.a. «Revue de Genéve» Nrn. 17 (26. Februar) und 19 (4. Mirz).

3 «Revue de Genéve» Nr.2 (4.Januar).
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strierte sie alle Artikel, die in dieser Frage mit ihren Ideen iibereinstimm-
ten’. Die Revisionskommission genoss bei ihr wenig Kredit: «La com-
mission, nommée d’une fagon si bizarre par la Diéte, si peu préoccupée de
sa mission tandis que la Diéte était rassemblée, et se mettant tout d’un coup
a travailler 4 huis-clos en dehors de tout contrdle, est-clle une garantie que
la question va étre enfin résolue en faveur du peuple ? Bien au contraire... 2»
Alssich die Revisionskommission nicht gleich fiir das Zweikammersystem
entschied, wurde die «Revue de Genéve» ungeduldig, und als es schliess-
lich doch durchdrang, meinte sie, man hitte sich lingst darauf geeinigt,
wenn die Sitzungen der Kommission &ffentlich gewesen wiren: «Si la
publicité avait été appliquée 4 la discussion, les tentatives qu’on a essayées
pour faire prévaloir des systémes tourmentés, n’auraient pas méme été
tentées3.» Angesichts der dominierenden Bedeutung, die sie der Annahme
des Zweikammersystems beimass, erschienen der «Revue de Genéve»
viele der iibrigen Bestimmungen, besonders diejenigen tiber die materielle
Zentralisation, nebensichliche Einzelheiten zu regeln, die durch wenige
grundsitzliche Artikel ersetzt werden kénnten, wobei gleichzeitig das
Entstehen neuer Gegensitze vermieden werde+. — Schirfer als die «Revue
de Genéve» griff die seit Ende Mirz erscheinende sozialistische «Tribune
populaire» die Revisionskommission und die Tagsatzung an, und ihre
Artikel gipfelten in der Forderung «Il faut une Constituantes!» — Der
liberal-konservative « Ami du Pays» empfahl zuerst eine vorsichtige Re-
vision auf der Grundlage des alten Bundesvertrags von 1815. Die Selb-

I «Revue de Genéve» Nrn. 4 (12.Januar) und 11 (5. Februar).

2 «Revue de Genéve» Nr.17 (26.Februar).

3 «Revue de Geneéve» Nr.26 (29. Mirz); s.a. Nm. 18 (1. Mirz), 21 (11. Mirz) und
23 (18.Mirz).

4 «Revue de Genéve» Nr.20 (8. Mirz): «Elle a bien fait en principe, mais plusil est
désirable que ces objets soient mis sous la compétence fédérale, moins on doit les
résoudre d’une maniére absolue dans le Pacte ou Constitution fédérale, de crainte de
faire naitre des antagonismes. Ce qui suffit c’est de ranger ces objets dans ceux de la
compétence fédérale et de les faire résoudre dans leur application et dans leurs détails,
par les délibérations publiques du pouvoir législatif fédéral.»

5«La Tribune populaire» Nr. 5 (27. April); s.a. Nr.3 (5. April): «Nous le deman-
dons 2 toute personne de bonne foi: qu’y a-t-il de sérieux dans une pareille maniére
de conduire 'ceuvre de la révision? Quel intérét veut-on que le peuple prenne 3 la

discussion de ce Pacte quand on ne I'a pas consulté le moins du monde, lui, seul
intéressé...»
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stindigkeit der Kantone diirfe nicht der notwendigen wirtschaftlichen
Zentralisation geopfert werden. Anerkennende Worte fiir das Zweikam-
mersystem begleitete er mit heftigen Angriffen auf Fazys politisches Un-
gestiim. Starke Bedenken hegte er auch gegen die von den Radikalen ge-
forderte Niederlassungsfreiheit, die zur volligen Uberfremdung Genfsund
damit zum Ansteigen der Lebensmittelpreise und der Armenlasten fiihren
werde®. Der Schock der Pariser Februarrevolution bewirkte aber eine
Anderung der Haltung des « Ami du Pays». Er erklirte nun, die neue Bun-
desverfassung miisse ein Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen
der Kantone, ein villig schweizerisches Werk werden, und am 7. Mirz
schrieb er: «Nous déclarons que nous sommes pleins de confiance envers
les membres dela Diéte qui travaillent 2 Berne 3 ce grand ouvrage 2. » Wirt-
schaftliche Vereinheitlichung, eine stirkere Zentralgewalt, Niederlas-
sungs- und Wirtschaftsfreiheit waren nun seine Forderungen. — Das mit
dem Regime Fazys heftig verfeindete protestantisch-konservative «Jour-
nal de Genéve» verfocht die These von der Einstimmigkeit fiir jede Ande-
rung des Bundesvertrags und bekimpfte die Idee eines Nationalrats: «Ce
serait une puissante machine que 'on emploierait sans cesse 4 battre en
bréche la souveraineté cantonale, jusqu'a ce que les 22 états confédérés
fussent réduits & courber la téte sous un joug commun3.» Das von Ame-
rikas Verfassung inspirierte Zweikammersystem, fiir das Fazy sich ein-
setzte, lehnte es ab: «Qu’ont 2 faire nos vieilles républiques du systéme
américain, des institutions de ce peuple tout nouveau qui n’a avec elles
aucune espéce de rapport? Absolument rien, et c’est pour cela que I'idée
d’introduire chez nous une constitution semblable 4 celle des Etats-Unis
n’a rien de sérieux+.» Die beste Rechtsordnung schien ihm immer noch

I «I’Ami du Pays» Nr.48 (1.Februar): «Bien que la révision du Pacte soit un
besoin généralement senti, nous avouerons que tout changement radical nous parait
devoir soulever tant de difficultés que nous aurions désiré que I'on pit se résoudre
4 marcher avec le Pacte de 1815. Quelques points obscurs ou ambigus en étant nette-
ment expliqués, quelques modifications, quelques développements y étant apportés,
il pourrait, ce nous semble, suffire 2 rendre encore longtemps la Suisse heureuse, forte
et prospére»; s.a. Nrm. 3§ (1.Januar), 40 (13.Januar), 42 (18.Januar), 43 (20.Januar)
und 44 (22.Januar).

2 «L’Ami du Pays» Nr.63 (7. Mirz); s.a. Nr.65 (11. Mirz).

3 «Journal de Genéve» Nr. 1 (4.Januar).

4 Journal de Genéve» Nr. 3 (11.Januar); s.a. Nr.25 (28. Mirz).
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der Bundesvertrag von 1815, wobei allenfalls die Kompetenzen der Tag-
satzung etwas erweitert werden kdnnten. Seine politischen Grundsitze
formulierte es am 4.April: «Economie, liberté commerciale, libertés
locales, voil, je ne dirai pas nos trois vertus, mais nos trois qualités répu-
blicaines.» — Auch die katholisch-konservative «Voix catholique» fand
«que dans 'intérét de I'indépendance et du bonheur du pays, le systeme
du pacte qui expire était le meilleur ... 2.» Sie bekimpfte das Zweikammer-
system und alle unitarischen Ideen und verlangte wirksame Garantien fiir
die katholische Kirche. Eine dauerhafte Lésung der Bundesrevisionsfrage
kénne nur erreicht werden, wenn die Presse-, Vereins-, Unterrichts- und
Kultusfreiheit garantiert und dem Staat jede Einmischung in kirchliche
Angelegenheiten verboten werde?d. — Die Zeitungsdiskussion in Genf
zeigt, dass weniger spezifisch genferische Interessen als vielmehr politische
und konfessionelle Parteistand punkte die Haltung in der Bundesrevisions-
frage bestimmten: die Radikalen scharten sich hinter Fazys Zweikammer-
system, die Liberal-Konservativen, erschreckt durch die Ereignisse im
Ausland, erhofften einen echt schweizerischen Kompromiss zwischen den
gegensitzlichen Interessen, die Konservativen wollten an der durch die
Entwicklung iiberholten uneingeschrinkten Kantonalsouverinitit fest-
halten, und die Katholiken verlangten besondere Garantien fiirihre Kirche.

Dadurch war die Haltung der einzelnen Zeitungen zu dem von der
Revisionskommission ausgearbeiteten Entwurf gegeben: Die «Revue de
Genéve» kritisierte, dass die Tagsatzung den Vorschligen Genfs auf Ein-
berufung einer ausserordentlichen Tagsatzung nicht gefolgt sei und so
wertvolle Zeit verloren habe. Die Annahme des Zweikammersystems
trostete sie aber iiber alle Mingel des Entwurfs hinweg#. — Die «Tribune
populaire» bekimpfte das Projekt, weil es nicht von einem Verfassungs-
rat ausgearbeitet worden sei. Sie wollte nur eine Nationalvertretung, ver-
langte aber anderseits, dass die kantonale Selbstverwaltung respektiert
werdes. — Das «Journal de Genéve» bemerkte, die meisten Bestimmungen

! ¢Journal de Genéve» Nr.27 (4. April).

z ¢«La Voix catholique» Nr.24 (22. Mirz).

3 «La Voix catholique» Nrn.3 (8.Januar), 9 (28.Januar), 20 (8.Mirz) und 24
(22.Mirz).

4 «Revue de Genéve» Nr. 36 (3. Mai).
5 «La Tribune populaire» Nrn.7 (11. Mai) und 8 (18. Mai).
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seien der Bundesurkunde von 1832 oder der amerikanischen Verfassung
entnommen, und es urteilte: «Il en résulte un ensemble peu harmonique,
une organisation de pouvoirs non rationnelle’.» So werde der Stinderat
nie die Unabhingigkeit des amerikanischen Senats erlangen, weil er sich
dem Willen des Nationalrats fiigen miisse, wenn er nicht abgeschafft
werden wolle. — Die «Voix catholique» war mit der materiellen Zentrali-
sation einverstanden, machte jedoch Vorbehalte in bezug auf die kanto-
nale Souverinitit und die konfessionellen Bestimmungen 2.

Der Genfer Staatsrat sah mit der Einfithrung des Zweikammersystems
seine Hauptforderung erfiillt: «Lorsque la garantie essentielle que Genéve
avait demandée est obtenue, craignons de la compromettre par des chi-
canes de détail. Visons 3 voir se réaliser le plus tdt possible une réforme
nécessaire, et que ce ne soit pas la voix de Genéve qui vienne faire obs-
tacle3.» In einem von Fazy verfassten Bericht, der auch auf die Mingel des
Entwurfs hinwies, empfahl er dem Grossen Rat, die am 6. Januar beschlos-
sene Instruktion beizubehalten, hingegen fiir die rechtsgiiltige Durch-
fihrung der Bundesrevision, entsprechend den Ubergangsbestimmungen,
nur mehr eine einfache Volks- und Stindemehrheit zu verlangen+.

In der Diskussion im Grossen Rat am §. Mai5 zeigte es sich, dass die An-
sichten der verschiedenen Parteigruppen nicht wesentlich differierten.
Radikale und konservative Redner wiinschten, dass die Artikel mit Ge-
setzescharakter, besonders die Bestimmungen iiber die Entschidigung fiir
die abgetretenen Zoll- und Postrechte, aus der Verfassung entfernt wiir-
den und dass der Artikel tiber die Kultusfreiheit weniger engherzig gefasst
werde. Konservative Kreise fiirchteten eine vllige Uberfremdung Genfs
durch die Gewihrung der freien Niederlassung, worauf Fazy versprach,
er werde sich dafiir einsetzen, dass die Niedergelassenen erst nach einem
lingern Aufenthalt das Stimm- und Wahlrecht in Kanton und Gemeinde
erhielten. Gegen die Regelung der Zollentschidigung wurden besonders
von radikaler Seite Bedenken laut, die aber bestimmt auch von den Kon-
servativen geteilt wurden. Weiter wollten einige Konservative, dass das

I «Journal de Genéve» Nr. 32 (21. April).

2 «La Voix catholique» Nrn. 32 (19. April) und 36 (3. Mai).
3 MGC GE, Bd.II, S.13109.

4+ MGC GE, Bd.II, S.1318-1321.

5 MGC GE, Bd.II, S.1321-1352.
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Bundesgericht ebenfalls tiber die Respektierung der in der Bundesver-
fassung garantierten Freiheiten durch die kantonalen Regierungen wache.
Einzelvorstdsse Fazys auf Volkswahl des Bundesrats und Rigaud-Cons-
tants, der nach amerikanischem Vorbild die Schaffung eines Bundesterri-
toriums als Sitz der eidgendssischen Behorden anregte, blieben ohne Ge-
folgschaft. — Uber die in der Diskussion vorgebrachten Wiinsche und An-
regungen wurde jedoch nicht abgestimmt, so dass die Gesandtschaft einzig
auf das Zweikammersystem festgelegt war und dadurch, was die {ibrigen
Probleme der Bundesverfassung anbetraf, iiber eine ausserordentlich
grosse Entscheidungsfreiheit verfiigte .

Seit dem 10. April 1848 war James Fazy wieder erster Gesandter Genfs
auf der Tagsatzung2. Er setzte sich vehement fiir das Zweikammersystem
ein, hatte jedoch mit seinen iibrigen Vorstdssen wenig Erfolg: Die An-
trige auf Volkswahl des Bundesrats, auf Erweiterung der Kompetenzen
des Bundesgerichts auch auf Streitigkeiten zwischen Biirgern und Kan-
tonen, auf Verkiirzung der Amtsdauer des Nationalrats auf zwei Jahre und
auf Einfiihrung eines Artikels zum Schutz geistigen Eigentums blieben in
Minderheit, und einzig sein Vorschlag, den niedergelassenen Schweizer
Biirgern nach einer von den Kantonen festgesetzten Frist, spitestens aber
nach zwei Jahren, die gleichen politischen Rechte wie den Kantonsbiirgern
zu garantieren, drang durchs.

Den Beratungen der Tagsatzung {iber die Bundesrevision sah die «Re-
vue de Genéve» mit gemischten Gefiihlen entgegen, da nach ihrer Ansicht
die gegensitzlichen Instruktionen eine Einigung verunmdglichten4. Als

1 Vgl. «Journal de Genéve»Nr. 38 (12. Mai) : «La députation de Genéve s’est rendue
a la diéte, munie des pouvoirs les plus illimités, les plus discrétionnaires sur la réforme
du pacte, et au fond sur tout ce qu’il plaira 2 la diéte de traiter ... Ce n’est pas un man-
dat que lui a donné le grand conseil, ce n’est pas méme des instructions qu’il lui a
imposées (car que sont des instructions qui n’ont d’autre effet que de constater qu’il
n’y en a aucune?). Le grand conseil s’est borné a faire 4 la députation des recomman-
dations, presque des priéres.»

2 MGC GE, Bd.II, S.1271.

3 Les mémoires de James Fazy, S.125, und Ruchon, a.2.0., S. 54-55.

4 «Revue de Geneve» Nr. 38 (10.Mai); «Ce que nous avons prévu arrive, les dé-
libérations des Grands Conseils sur le projet, dans le cadre restreint ot elles sont ren-
fermées et sans aucune des explications préliminaires qui auraient pu ressortir d’une
discussion 2 la Diéte, offrent toute la confusion de la tour de Babel.»
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aber das Zweikammersystem angenommen worden war, beurteilte sie
plétzlich den Entwurf sehr positiv. Bei der Behandlung der materiellen
Fragen stellte sic befriedigt fest, dass die vollige militirische Zentralisation
nicht verwirklicht werde und dass die vorgesehene Vereinheitlichung der
Zdlle die genferische Wirtschaft nicht ungebiihrlich belaste, weil die zu
erwartende Erhohung der Lebenskosten durch eine Zunahme von Handel
und Verkehr kompensiert werde. «Puisse chacun comprendre qu’en réa-
lité on n’y perd rien, ou du moins pas grand chose au point de vue can-
tonal, et que c’est un commencement de développement fédéral qui peut
avoir les plus heureuses conséquences pour la prospérité publique de la
Suisse’.» Die im «Journal de Genéve» gedusserten Bedenken gegen das
neue Zollsystem suchte sie mit dem Hinweis zu entkriften, dass alles von
der kiinftigen Gesetzgebung abhange und dass Genf nichts zu befiirchten
brauche, wenn der Bund am Freihandelssystem festhalte2. Die von der
Tagsatzung angenommene Bundesverfassung schien ihr ein ausgewoge-
nes Ganzes, das sie ohne Bedenken zur Annahme empfehlen kénne: «Dés
aujourd’hui nous pouvons dire que ce travail, éminemment de transaction,
contient des garanties suffisantes pour tous les intéréts, et que dans les cir-
constances présentes, il est du plus hautintérét pour la Suisse del’accepter3.»
Da die Grundlage des neuen Bundes, das Zweikammersystem, ohne Tadel
sei, konne man iiber kleine Unzulinglichkeiten hinwegsehen. Im Hinblick
auf die Volksabstimmung vom 6. August erinnerte sie die Genfer Biirger
daran, dassihnen nun zum erstenmal Gelegenheit geboten sei, aus eigenem
Willen sich fiir die Schweiz zu entscheiden, indem sie der Bundesverfas-
sung zustimmten+. — Die «Tribune populaire» polterte zuerst gegen die
Tagsatzung: «La majorité de la Diéte nous perd par son aveuglement et sa
nullité. Alliances, neutralité, mode de révision du pacte, mode de repré-
sentation, elle a touché A tout et n’a rien fait que de mal et de pitoyables.»

I «Revue de Genéve» Nr. 49 (17.Juni).

z ¢«Revue de Genéve» Nrn. 49 (17.Juni) und 51 (24.Juni).

3 «Revue de Genéve» Nr. 53 (1.]Juli).

4 «Revue de Genéve» Nr. 61 (29.Juli) und Nr.62 (2. August).

5 «La Tribune populaire» Nr.8 (18.Mai); s.a. Nr.13 (22.Juni): «Jamais assemblée
n’aura plus exercé la patience des sténographes. Les discours sont interminables. Moins
un objet a d’importance, et plus les orateurs abondent, en raison que les petites choses
sont plus 3 la portée de certains esprits.»

187



Die langsame und wortreiche Diskussion auf der Tagsatzung ging ihr auf
die Nerven. Nach der Niederwerfung des Arbeiteraufstands in Paris vom
24. bis 29. Juni missigte sich jedoch ihre Tonart. Obschon sie immer noch
urteilte: «Rien de positif, rien de large dans tout ce qui est essentiel '», an-
erkannte sic doch die Niederlassungsfreiheit, das allgemeine Stimm- und
Wahlrecht und die Revisionsartikel als Fortschritt. Und am 3. August
empfahl sie sogar eindringlich die Annahme: «Nous ne pouvons qu’en-~
courager vivement les citoyens 3 aller voter samedi pour I"acceptation du
pacte nouveau. Malgré son caractére provisoire, et qu’est ce qui n’est pas
provisoire aujourd’hui, il regoit des circonstances du moment un cachet
particulier, et 'accepter ce sera, non seulement consolider les conquétes
de la démocratie suisse, mais encore faire acte de patriotisme et de dévoue-
ment 3 la cause générale des peuplesz.» — Das «Journal de Genéve» kriti-
sierte besonders die fast unbeschrinkten Vollmachten der Gesandtschafts3
und das neue Zollsystem, das die Bevolkerung zum Schmuggel verleiten
werde, einen ungeheuren Uberwachungsapparat erfordere und seiner An-
lage nach der erste Schritt zum Schutzzoll sei: «Mieux vaudrait, pour nous,
payer annuellement une forte somme 3 la Suisse, moyennant que nous
restassions en dehors de ses douanes, comme le pays de Gex reste en dehors
de la France#.» Schwere Bedenken hegte es auch in bezug auf die kiinftige
politische Gleichberechtigung der niedergelassenen Schweizer: «Pour les
vieux Genevois qui tenaient 4 leur nationalité plus qu'a leur vie, il ne leur
reste plus qu’a porter le deuil le plus profond de cette nationalité, qui
chaque jour s’éteint de plus en plus, et dont 'extinction, non seulement
s’accélére a chaque nouvelle administration, mais encore 4 laquelle le nou-
veau Pacte fédéral va donner le coup de grices.» Zwei Tage vor der Volks-
abstimmung zdhlte es nochmals die, wie es urteilte, negativen Seiten der
neuen Bundesverfassung auf: Verlust der kantonalen Souverinitit, hohe
Zslle auf Verbrauchsgiitern, um andere Kantone zu entschidigen, Aus-
lieferung der Post an eine willkiirliche Zentralverwaltung, Einfiihrung des

I «La Tribune populaire» Nr. 18 (27.Juli).

2 «La Tribune populaire» Nr. 19 (3. August).

3 «Journal de Genéve» Nr. 38 (12. Mai) und Nr. 40 (19. Mai).
4 «Journal de Geneve» Nr. 49 (20.Juni).

5 «Journal de Genéve» Nr. 52 (30. Juni).
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deutschen Miinz-, Mass- und Gewichtssystems usw.!. Eine offene Auf-
forderung zur Verwerfung stand zwar nirgends, aber aus diesem an Dem-
agogie grenzenden Artikel hérte man doch deutlich das «Nein» heraus. —
Die «Voix catholique» hatte zu dem von den Radikalen ausgearbeiteten
Verfassungswerk kein Vertrauen: «La forme n’est rien, les hommes s’en
jouent et la transforment au gré de leurs passions2.» Darum werde erst die
Zukunft zeigen, ob sich der neue Bund nicht gegen die Katholiken richte.
Die Eile, mit der die radikale Tagsatzungsmehrheit die Bundesrevisions-
arbeiten vorantrieb, war ihr unheimlich, denn der Radikalismus kénne,
weil er nicht auf Gott, Religion und ehrlicher Freiheit beruhe, nur nieder-
reissen, nicht auf bauens. Vor der Abstimmung fasste der «Observateur
de Genéve», der seit dem 1.Juli die eingegangene «Voix catholique» er-
setzte, die Befiirchtungen der Genfer Katholiken zusammen: Der ver-
steckte Unitarismus der Bundesverfassung werde die welschen Kantone
benachteiligen, die Lehrfreiheit der katholischen Kirche beeintrichtigen,
den antikirchlichen Geist weiterverbreiten und die Schweiz in fremde
Hindel hineinziehen. Er merkte aber, dass seine Argumente die Genfer
nicht tiberzeugten und resignierte: «Nous n’écrivons pas pour arréter le
vote; prétention puérile, effort inutile! le torrent coule, la pierre du rocher
tombe, le temps passe...4.» — Die Blitter der Linken empfahlen Annahme
der Bundesverfassung, die radikale «Revue de Genéve» wegen des Zwei-
kammersystems, die sozialistische «Tribune populaire» wegen der Re-
visionsmdglichkeit. Die konservativen Zeitungen hingegen stellten ihre
Bedenken in den Vordergrund; das «Journal de Genéve» fiirchtete be-
sonders fiir die genferische Eigenart, der « Observateur de Genéve» fiir die
katholische Kirche.

Als der Grosse Rat am 14.Juli zusammentrat, waren die Meinungen
bereits gemacht. Fazy, der Staatsrat und die radikale Grossratsmehrheit
fanden lange Diskussionen iiberfliissig. Durch das Zweikammersystem
glaubten sie die genferischen Interessen politisch und wirtschaftlich aus-

I «Journal de Genéve» Nr. 62 (4. August).

2 «La Voix catholique» Nr.20 (8. Mirz).

3 La Voix catholique» Nrn. 36 (3. Mai), 42 (24. Mai) und 45 (3.Juni).

4 «L’Observateur de Geneve» Nr.8 (26.]Juli). — Der katholische Bevolkerungsteil
war erst 1815 mit Genf vereinigt worden!
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reichend gewahrt, und sie gaben der Bundesverfassung als einem schwei-
zerischen Werk trotz einiger Unzulinglichkeiten ihre Stimme. Die Be-
denken der Konservativen, dass Genf durch die Annahme seine Souve-
rinitit verliere und dem wirtschaftlichen Ruin entgegengehe, bliecben
ohne Wirkung, und mit 34:2 Stimmen nahm der Genfer Grosse Rat die
neue Bundesverfassung an'.

James Fazy beherrschte die 6ffentliche Meinung in Genf so eindeutig,
und die konservative Opposition fand im Volk so wenig Gefolgschaft,
dass iiber den Ausgang der Volksabstimmung kein Zweifel herrschen
konnte. Am 5. August nahm das Genfervolk mit 2084 Ja gegen 654 Nein?
die Bundesverfassung an und bekundete damit eindriicklich seine Ver-
bundenheit mit der Schweiz.

Die Abstimmung in Genf hatte keine hohen Wellen geworfen, und in
den Zeitungen erschienen, abgesehen von Hinweisen auf die etwas magere
Stimmbeteiligung, keine Kommentare3. Die radikale Mehrheit liess sich
mehr von allgemein schweizerischen als von spezifisch genferischen Inter-
essen leiten. Sie hatte sich frithzeitig auf das Zweikammersystem fest-
gelegt, das ihr eine gesunde kantonale Selbstindigkeit im Rahmen des
Bundes zu gewihrleisten schien, und nach dessen Annahme durch die Tag-
satzung stellte sie sich geschlossen hinter die neue Bundesverfassung. — Die
Katholisch-Konservativen widersetzten sich einer Bundesrevision nicht
grundsitzlich, aber ein tiefes Misstrauen gegen die radikalen Fiihrer be-
stimmte ihre Haltung. — Die Protestantisch-Konservativen vertraten den
egoistisch genferischen Standpunkt. Mit ihrer zégernden, vorsichtig ab-
wartenden Einstellung standen sie aber gegen die Dynamik Fazys auf ver-
lorenem Posten. Das Volk folgte den Parolen der Radikalen.

1 MGC GE, Bd.III, S.2054-2063. Gegen die Bundesverfassung stimmten die bei-
den Konservativen Sarasin und Rigaud-Constant (s.a. «Journal de Genéve» Nr.57,
18. Juli).

2 MGC GE, Bd.III, S.2286—2289. Das Verhiltnis Ja: Nein war in allen 3 Abstim-
mungsbezirken ungefihr gleich.

3 «L’Observateur de Geneve» Nr.12 (10. August) und «La Tribune populaire»
Nr. 20 (10. August). Der «Observateur de Genéve» wertete die geringe Stimmbetei-
ligung als stillen Protest gegen die Bundesverfassung; die «Tribune populaire» fand
es durchaus natiirlich, dass das Volk dem Werk der Tagsatzung kein Interesse ent-
gegengebracht habe, das Projekt eines Verfassungsrats hitte ein viel grosseres Echo
hervorgerufen. — Die Stimmbeteiligung betrug ca. 309%,.
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In den drei welschen Kantonen waren die Regierungen des Jahres 1848
durch gewaltsamen Umsturz an die Macht gekommen, in der Waadt
1845, in Genf 1846 und in Neuenburg 1848, und die revolutionire Dy-
namik der Radikalen driickte die zu wenig volksverbundenen und zu un-
entschlossen handelnden Liberalen und Konservativen der Westschweiz
fiir lingere Zeit politisch an die Wand. Thr ungeheures Prestige verschaffte
den radikalen Fiihrern einen dominierenden Einfluss auf das Volk und das
politische Leben im Kanton, ihr Beispiel bestimmte die Haltung der Be-
hérden und des Volkes zu den Zeitfragen.

Das hochste Ziel der welschen Radikalen war die Verwirklichung der
Demokratie in der Schweiz. Aus der Eidgenossenschaft der Kantonsregie-
rungen sollte eine Eidgenossenschaft des Schweizervolkes werden. Durch
die Wahl eines Nationalrats wollten sie dem Schweizer Biirger endlich
ein dircktes Mitspracherecht in Bundesangelegenheiten einriumen. Die
angestrebte politische Einheit der Schweiz durfte allerdings nicht zur Zer-
storung der Kantone und zum Einheitsstaat fiihren, doch waren sie durch-
aus bereit, Hand zu bieten zu einer zweckmissigen, organischen Zentrali-
sation. Und wo sie eine weitergehende Vereinheitlichung ablehnten, etwa
im Gerichts- oder Militirwesen, bestimmte ihre Haltung nicht kleinlicher
Kantonalegoismus, der nicht auf ein althergebrachtes Recht verzichten
wollte, sondern die Befiirchtung, die kiinftige Bundesgesetzgebung
konnte einen Riickschritt gegeniiber der fortschrittlichen Regelung im
eigenen Kanton bringen . Im Zweikammersystem glaubten sie einen wir-
kungsvollen Schutz gegen einen die kantonale Eigenart bedrohenden Uni-
tarismus gefunden zu haben, und sie gehorten zu den treuesten Anhéingern
der doppelten Vertretung von Volk und Stinden.

Von einem «welschen Fderalismus», der spiter, z. B. 1872, im Bundes-
staat eiferstichtig die kantonale Sphire gegen die Zentralbehorde in Bern
verteidigte, war 1848 noch 4usserst wenig zu verspiiren. Der westschwei-
zerische Radikalismus huldigte demokratischen und nationalen Ideen, und

1 Fazy,a.a.0., S.238-239, wo die folgende Ausserung von James Fazy zitiert wird :
«Il y aurait progrés, disait-il, 3 faire disparaitre dans certains cantons des législations
qui sont trés mauvaises, mais dans d’autres cantons il y en a qui sont trés bonnes.
Il serait 3 craindre que la Iégislation fédérale ne fht une espéce de juste milieu qui
ferait rétrograder les cantons qui ont déja une 1égislation avancée.»

191



die Bundesverfassungsabstimmung war fiir ihn eine Art Treuebekenntnis
zur Eidgenossenschaft. Einen an Kantonalegoismus grenzenden Féderalis-
mus vertraten nur die Konservativen, doch genossen sie im Volk ein derart
geringes Ansehen, dass ihre Bedenken, Mahnungen und Parolen ungehort
verhallten. Thr kleinliches Festhalten an kantonalen Vorrechten mogen
wohl viele Biirger als unschweizerisch abgelehnt haben.

Den welschen Kantonsbehérden waren die staatlichen Probleme der
Schweiz wichtiger als die materiellen Interessen des eigenen Kantons. Mit
grossem Eifer und viel rhetorischem Aufwand wurden die politischen
Fragen in den kantonalen Parlamenten diskutiert, wihrend die materiellen
Bestimmungen, die allerdings keinen der drei Kantone zu benachteiligen
drohten, kaum beachtet wurden.

Die Zeitungen der welschen Schweiz bemiihten sich, die Vor- und
Nachteile der neuen Bundesverfassung objektiv darzulegen. Mit der eige-
nen Meinung hielten sie zuriick, und sie prisentierten dem Stimmbiirger
ihre Artikel nichtim steten Hinblick auf eine Endformel. Eine schlagwort-
artige Ausdrucksweise, wie sie sich in vielen deutschschweizerischen Zei-
tungen fand, war ihnen fremd. Auch in sprachlicher Hinsicht unterschie-
den sie sich von den Blittern der deutschen Schweiz: «Hier viel derbes
Klopfen und Bolzen, dort, im Welschland, ein elegantes Fechten» urteilt
Karl Weber treffend .

Die drei westschweizerischen Kantone haben 1848 die Bundesverfas-
sung mit eindeutigen Mehrheiten angenommen. Sie taten das nicht, weil
ihnen die neue Staatsordnung fehlerlos schien, sondern weil sie {iberzeugt
waren, dass sie ein gesundes Gleichgewicht zwischen Bund und Kantonen
schaffe, dass sie die Eidgenossenschaft stirke, ohne den Kantonen die Kraft
zur weitern Existenz zu entzichen. Ihr «Ja» galt nicht nur der Bundesver-
fassung, sondern ganz allgemein ihrer Zugehérigkeit zur Schweiz, als
deren Glieder sie sich voll und ganz fiihlten.

I Weber, Die Schweizerische Presse im Jahre 1848, S.149; s.a. S.149-150 und
199—200.
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VII. DIE «ZOLLKANTONE"»

1. Basel-Stadt

Seit der Kantonstrennung von 1833 stand Basel-Stadtin grollender Oppo-
sition zur Eidgenossenschaft. Das konservative, aristokratische, sich auf den
Handwerkerstand stiitzende offiziclle Basel hatte kein Vertrauen in den
immer stirker werdenden schweizerischen Radikalismus, der ihm gegen
Legalitit und Bundestreue zu verstossen schien. Darum schloss es sich
immer enger an die katholisch-partikularistische Interessen vertretende
konservative Innerschweiz an, mit der es besonders im Widerstand gegen
die Versuche, den beschworenen Bundesvertrag von 1815 umzustiirzen,
einig ging2. In den vierziger Jahren begann sich aber auch in Basel eine
freisinnige Opposition gegen das starre Festhalten der Konservativen am
veralteten Bundesvertrag zu regen. Neben den Liberalen und Radikalen
trat eine gemissigte Mittelpartei — auch Juste Milieu oder parti Fiirsten-
berger genannt — hervor, unabhingige, weltoffene, stark wirtschaftlich
orientierte, aber politisch auf die konservative Seite neigende Minner, die
Basels Verbindung mit den Sonderbundskantonen bekimpften und den
Kanton aus seiner politischen Isolation herauszufithren und sein Ansehen
in der Fidgenossenschaft wieder etwas zu heben bestrebt waren. Dieser
liberal-konservativen Gruppe gelang es, 1846/47 die Verfassungsreform
in Basel-Stadt zu verwirklichen, damit die Gefahr eines radikalen Um-
sturzversuchs abzuwenden und in eidgendssischen Fragen eine Abkehr
vom traditionell konservativen Standpunkt zu erreichen. Auf der Tag-

I Diesen Ausdruck habe ich Steigers «Bericht der luzernischen Tagsatzungs-
gesandtschaft tiber den Entwurf der schweizerischen Bundesverfassung» vom 6. Juli
1848 entnommen. Steiger bezeichnet damit diejenigen Kantone, die, pro Kopf der
Bevdlkerung berechnet, die hdchsten Zollbetrige forderten. Es waren dies:

1. Uri 2 Franken 7 Batzen

2. Tessin 2 Franken 5 Batzen
3. Graubiinden 2 Franken
4. Wallis 1 Franken 3 Batzen

5. Bascl-Stadt 1 Franken 1 Batzen
(nach E. A. 1847 IV, Beilage lit. D, S.69~70).

2 Burckhardt, Basel und die Bundesverfassung, S.91; Burckhardt, Geschichte der
Stadt Basel, S.230-236; Bonjour/Bruckner, Basel und die Eidgenossen, S.268-269.
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satzung von 1847 unternahm Basel-Stadt einen verzweifelten Versuch,
unvereinbare Gegensitze zu versdhnen, jedoch ohne den geringsten Er-
folg. Resigniertliess es sich die totale Revision des Bundesvertrags gefallen,
obgleich es eine Teilrevision vorgezogen hitte .

Basel-Stadt hatte in der Bundesrevisionsfrage zdgernd eingelenkt und
am 16. August 1847 sogar fiir die Totalrevision votiert, doch unter der
Voraussetzung, dass alle Stinde beistimmten. In der Revisionskommis-
sion konnte der baslerische Vertreter allerdings nicht mehr pathetisch als
Friedensstifter auftreten, sondern er musste sich mit der undankbaren
Rolle des foderalistischen Bremsers begniigen. Doch erfolglos wehrte er
sich gegen die freie Niederlassung und die politische Gleichberechtigung
der niedergelassenen Schweizer Biirger, gegen die Zoll- und Postzentrali-
sation und gegen eine grundlegende Anderung des Reprisentations-
systems2 — In der Grossratssitzung vom 8.Februar 1848 war noch eine
Motion angenommen worden, wonach die Gesandtschaft darauf dringen
solle, dass jeder Schweizer sein Bekenntnis ungehindert ausiiben diirfe und
dass die Gewihrung der politischen Rechte nicht vom Glauben abhingig
gemacht werden kdnne. Doch versiumte es der Vertreter von Basel-Stadt
in der Revisionskommission, dieses Bekenntnis zur Toleranz zu vertreten 3.

I Burckhardt, Basel und die Bundesverfassung, S.02-94; Burckhardt, Geschichte
der Stadt Basel, S.237-251; Burckhardt, Die Geschichte der Stadt Basel von der
Trennung des Kantons bis zur neuen Bundesverfassung 1833-1848, 92.Neujahrs-
blatt, S.48-57; Zumstein, Beitrige zur Basler Parteigeschichte 1848-1910, S.1-13;
Bonjour/Bruckner, a.a.0., S.270-282. — Der baslerische Kurswechsel zeigte sich
auch in der am 8. Februar 1848 erfolgten Wahl des Ratsherrn Fiirstenberger zum Ver-
treter Basels in der Revisionskommission. Fiirstenberger erklirte bei seiner Wahl:
«Er fiihle sich verpflichtet, da es ihm seine Verhiltnisse gestatten, sich dem Auftrage
zu unterziehen; es sei aber schwer, sich Rechenschaft zu geben, was man namens des
Standes Basel in Bern sagen konne. Er gehe mit Hoffnungen dahin und glaube, es sei
eine Bundesrevision zur Erhaltung der Ordnung n6tig; er habe diese Ansicht schon
lange gehabt ... Bindende Instruktionen konnen der Gesandtschaft kaum gegeben
werden; er werde aber trachten, zu allem, was fiir unsere Zukunft heilsam sei, mit-
zuwirken und dabei die Lage Basels nie aus dem Auge verlieren» («Schweizerische
National-Zeitung» Nr. 33, 9.Februar).

2 Burckhardt, Basel und die Bundesverfassung, S.95; Rappard, a.a.O., S. 161, 173,
195, 202, 277, 278 und 302 und E.A. 1847 IV, Beilage lit. D. — Basel hatte in der
Schweiz die weitaus am besten rentierende Postverwaltung!

3 « Allgemeines Intelligenzblatt der Stadt Basel» Nr. 32 (8. Februar) und «Schwei-
zerische National-Zeitung» Nrn. 33 (9. Februar), 34 (10. Februar) und 35 (11. Fe-
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Die konservative «Basler Zeitung» sah die Notwendigkeit einer totalen
Bundesrevision nicht ein: «Die Eidgenossenschaft ist mit den alten unvoll-
kommenen Biinden vor 1798 wohl ausgekommen, warum sollte dasselbe
nicht der Fall sein kénnen mit dem Bunde von 1815 ?» Eine schrittweise
Verbesserung einzelner Punkte nach englischem Vorbild schien ihr durch-
aus geniigend2. Dazu traute sie dem siegreichen Radikalismus, dem sie
vorwarf, er behandle die Bundesrevision leichtsinnig und oberflichlich
und begniige sich mit leidenschaftlichen Deklamationen gegen das Ver-
tragswerk von 1815, die Kraft zu einer dauerhaften Neuorganisation der
schweizerischen Bundesverhiltnisse nicht zu. Besonders fiirchtete sie, dass
er die ihr heiligen Grundlagen der alten Eidgenossenschaft, die Kantonal-
souverinitit im Innern und die Neutralitit nach aussen, zerstdre und das
neue Staatsgefiige auf revolutionirer Basis aufbaue3. Heftig nahm sie
darum gegen die Anderung der bestehenden Reprisentationsordnung Stel-
lung und bekdmpfte das Zweikammersystem, in dem sie nur die Tarnung
eines kommenden Einheitsstaates sah. Selbst das mangelhafte Vororts-
system durch einen stindigen Bundesrat zu ersetzen, lehnte sie ab: ein
solcher hitte zu wenig Arbeit, und miissiggehende Bundesrite wiren ein
schlechtes Beispiel fiir das Volk. Sie betonte auch die kulturelle Selbstin-
digkeit der Kantone und hatte darum fiir die radikalen Ideen zur Errich-
tung hoherer eidgendssischer Lehranstalten wenig tibrig#. — Demgegen-
tiber erklirte sich die radikale «Schweizerische National-Zeitung» ent-
schieden fiir eine Bundesrevision auf der Grundlage der Volkssouverini-
tit. Sie verlangte, dass die in den Kantonen verankerten Freiheitsrechte —
das Petitionsrecht, die Religions-, Vereins- und Niederlassungsfreiheit und
das Recht der freien Meinungsiusserung —auch vom Bund garantiert wiir-
bruar). Im Protokoll der Revisionskommission findet sich kein Hinweis, dass der Ver-
treter Basels diesen Gedanken vorgebracht hitte.

I «Basler Zeitung» Nr.7 (10.Januar).

z ¢Basler Zeitung» Nrn.1 (3.Januar), 46 (24.Februar) und 82 (5. April); vgl. a.
Bonjour/Bruckner, a.a. O., S.287.

3 «Basler Zeitung» Nr.11 (14.Januar): «Das ist nun eben das Eigentiimliche der
Lage. Die Grundlage des bisherigen Zustandes, die Souverinitit der Kantone, ist
faktisch vernichtet..., aber eine andere Grundlage ist noch nicht gefunden...»; s.a.
Nrn.24 (29.Januar), 27 (2.Februar) und 89 (13.April).

4 «Basler Zeitung» Nrn. 27 (2. Februar), 28 (3. Februar), 29 (4. Februar), 34 (10.Fe-
bruar) und 44 (22.Februar).
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den. Weiter sollte die Bundesverfassung die Militirkapitulationen, das
Tragen fremder Orden und die Niederlassung der Jesuiten in der Schweiz
verbieten, das Zoll-, Post-, Miinz-, Mass- und Gewichtswesen vereinheit-
lichen, die Sorge fiir die Alpenstrassen dem Bund iibertragen und eine eid-
gendssische Hochschule zur Forderung der geistigen Verbindung zwi-
schen den Schweizern errichten’. Zur kiinftigen Organisation der Bun-
desbehdrden bezog sie weniger klar Stellung. Die Hauptsache war ihr die
Gewaltentrennung, wihrend ihr die Gestaltung der Legislative und Exe-
kutive weniger bedeutungsvoll schien. Sielehnte das Zweikammersystem
als zu umstindlich ab und trat schliesslich fiir eine Nationalvertretung mit
kantonalem Veto ein, das ihr zur Wahrung der kantonalen Interessen am
besten geeignet schien: «Das Veto ist seiner Natur nach das reinste kon-
servative Element und daher in der Hand der Kantonalbeh&rden das beste
Gegengewicht gegen das schopferische Element des Nationalwillensz.»

Die «Basler Zeitung» wiinschte, dass die Bundesrevision mdglichst
wenig Neuerungen bringe und strikte die Kantonalsouverinitit wahre.
Sie hielt starr am Buchstaben des Bundesvertrags fest, die politische Ent-
wicklung in der Schweiz billigte sie nicht. Es verwundert darum nicht,
dass sic zum Entwurf der Revisionskommission kurzweg erklirte, er be-
friedigeim Grundeniemanden 3. - Die «Schweizerische National-Zeitung »
wollte in der Schweiz ein f6derales System verwirklicht sehen, «das die
Nation in den Vordergrund stellt und den einzelnen Kantonen in Bundes-
angelegenheiten nur den Einfluss einrdumt, den sie sich gegen jeweilige
Bedringnisse oder Ubergriffe von Seiten des Nationalrats anzusprechen
berufen fithlen4». Sie war befriedigt, dass die meisten der von ihr ver-
tretenen radikalen Postulate im Entwurf verwirklicht waren: «Er begiin-
stigt das materielle und geistige Wohl der Nation und enthilt zur Behaup-
tung der Volksrechte die meisten jener Biirgschaften, die in den freisinnig-
sten Kantonsverfassungen zu finden sind und eine Riickkehr der Aristo-

kratie unméglich machen+.» Um eine Einigung zu ermdglichen, sollten

1 «Schweizerische National-Zeitung» Nrn. I (3.Januar), 4 (6.Januar), 7 (0. Januar)
und 9 (12.Januar).

2z «Schweizerische National-Zeitung» Nr.76 (30.Mirz); s.a. Nr.10 (13.Januar).

3 «Basler Zeitung» Nr. 108 (6. Mai).

4 «Schweizerische National-Zeitung» Nr. 106 (5. Mai).
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die kantonalen Instruktionen moglichst weit gefasst sein und nur die Min-
gel, wozu sie auch das ihr unrationell scheinende Zweikammersystem
zihlte, verbessern, nicht aber das nationale Element schmilern.

Der Basler Kleine Rat beriet den Entwurf der Revisionskommission in
drei Sitzungen . Er kritisierte die knappe Frist, die man den Kantonen fiir
die Instruktionserteilung gesetzt habe, denn «es sei die auf solche Weise
beschrinkte und in den Raum von so wenigen Wochen zusammen-
gedringte Beratung dieser Bundesrevision cine iibereilte, und es lasse sich
fiir ein Werk, das auf solche Weise zustande gebracht wurde, kaum die
wiinschbare Dauer hoffen2». In seinen Antrigen an den Grossen Rat ver-
trat er eine ausgeprigt foderalistische Haltung und widersetzte sich der
Umgestaltung des Bundes auf Kosten der Kantonalsouverinitit: Er wollte
am Recht der Kantone zum direkten amtlichen Verkehr mit dem Ausland
festhalten, er lehnte das Zweikammersystem als umstindlich und un-
schweizerisch ab und fand, «dass den Hauptiibelstinden ... durch eine den
jetzigen Verhiltnissen oder denjenigen der Mediation mehr annihernde
Einrichtung abgeholfen werden kénnte2»; er empfahl in erster Linie ein
modifiziertes Vorortssystem an Stelle eines stindigen Bundesrats, er
wandte sich gegen eine véllige Zentralisation des Militirwesens, und er
hielt die Errichtung eidgendssischer Lehranstalten fiir tiberfliissig. Er
wehrte sich, wo baslerische Interessen auf dem Spiel standen: er war gegen
die Zollzentralisation, nicht aus Prinzip, sondern weil er die Folgen fiirch-
tete, denn «die Art und Weise, wie dieses geschehen soll, lisst uns wohl
nicht ohne Grund befiirchten, es méchte fiir die Schweiz an die Stelle der
bisherigen, im Ganzen doch nicht driickenden und in den meisten Kan-
tonen missig gehaltenen Zoélle und Gebiihren fast notwendigerweise ein
formliches Schutzzollsystem eingefiihrt werden2»; auch mochte er die
eintrigliche und gut funktionierende Basler Post nicht abtreten; und der
Niederlassungsfreiheit und der politischen Gleichberechtigung der zu-
gezogenen Schweizer widersetzte er sich, weil dadurch das alte Basel von
Fremden {iiberflutet und politisch majorisiert wiirde. Daneben folgten
einige kleinere Abinderungsantrige.

I «Schweizerische National-Zeitung» Nr. 107 (6. Mai). Die Antrige des Kleinen
Rats an den Grossen Rat sind im Grossratsprotokoll vom 8. Mai verzeichnet.
2 PGR BS 8.Mai.
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In den Grossratssitzungen vom 8., 9. und 10. Mai® wurden —so bemerkte
die «Basler Zeitung» mit bitterem Spott — «die Diskussionen iiber den
neuen Bundesentwurf mit einer so bewunderungswerten Geduld und
Griindlichkeit fortgesetzt, als ob es auf Basels Stimme dabei viel an-
komme2». Die Stimmung im Ratssaal war triibe, man glaubte kaum an
einen Erfolg der begonnenen Bundesrevision und schien zu fiihlen, dass
Basels Abinderungsantrige auf der von den Radikalen beherrschten Tag-
satzung kaum durchdringen wiirden. Trotzdem blieb die konservative
Grossratsmehrheit ihrer politischen Linie treu und genehmigte die An-
trige des Kleinen Rats. Abinderungsantrige hatten keinen Erfolg, der
Einsatz der Radikalen fiir die Militirzentralisation und die eidgendssischen
Lehranstalten so wenig wie der Vorstoss des konservativen Prof. Schion-
bein fiir die uneingeschrinkte Glaubens- und Kultusfreiheit, und fiir die
im Entwurf vorgesehene Zollzentralisation wehrten sich nicht einmal die
Radikalen3. Erwartungsgemiss gaben die Art.39 und 40 am meisten zu
reden. 12 Votanten meldeten sich zum Wort, um mit verschiedensten An-
trigen einen Ausweg aus der fiir Basel-Stadt unerfreulichen Situation zu
suchen, doch blieb es beim Instruktionsvorschlag des Kleinen Rats+. In den
Diskussionen fielen zum Teil bittere Worte. Ein alter Konservativer
meinte: « Wenn uns alles genommen werden soll, zum Ruin des Ganzen,

I PGR BS 8., 9. und 1o0.Mai; «Allgemeines Intelligenzblatt der Stadt Basel»
Nrn. 109 (9.Mai), 111 (11.Mai) und 112 (12.Mai); «Schweizerische National-Zei-
tung» Nrn. 109 (9. Mai), 110 (10. Mai) und 111 (11.Mai); vgl. a. Burckhardt, Basel
und die Bundesverfassung, S. 96-98; Burckhardt, Die Geschichte der Stadt Basel von
der Trennung des Kantons bis zur neuen Bundesverfassung, 92. Neujahrsblatt, S. 82
bis 83.

2 «Basler Zeitung» Nr. 111 (10. Mai).

3 Die Militirzentralisation wurde mit 46: 19 Stimmen abgelehnt, fiir die Beibehal-
tung des Art.22 (Lehranstalten) wurden nur 9 und fiir die Zollzentralisation nur
3 Stimmen abgegeben. Der Antrag von Prof. Schonbein wurde mit 36:26 Stimmen
verworfen (« Allgemeines Intelligenzblatt der Stadt Basel» Nrn. 109, 9. Mai, und 111,
11.Mai). Von den 134 Mitgliedern des Grossen Rats zdhlten 31 zur liberalen oder
radikalen, 33 zur liberal-konservativen und 70 zur konservativen Gruppe (nach
Burckhardt, Die Geschichte der Stadt Basel von der Trennung des Kantons bis zur
Bundesverfassung, 92. Neujahrsblatt, S.49).

4 Der Kleine Rat beantragte Streichung des Art. 40 und «Modifikation» des Ab-
schnitts 4 von Art. 39 (Gewihrleistung der freien Niederlassung und der freien Ge-

werbeausiibung fiir die Niedergelassenen). Das Prinzip der Niederlassungsfreiheit
war er hinzunehmen bereit.
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nun so wird man sich darein schicken miissen, am Ende bleibt einem die
Auswanderung iibrig!!» Die langen Beratungen ermiideten den Rat. Als
die Artikel tiber die Bundesexekutive an die Reihe kamen, erklirte er sich
fiir ein Prisidialregime nach amerikanischem Vorbild und erteilte im
tibrigen der Gesandtschaft ausgedehnte Vollmachten. Gleich ist auch der
fiir Basel-Stadt seltsame Beschluss zu verstehen, der Gesandte solle fiir die
Aufstellung eines Verfassungsrats stimmen, wenn fiir den Kanton keine
Milderung der politischen und wirtschaftlichen Bestimmungen erreicht
werden kénne. Neben Liberalen und Radikalen stimmten auch manche
Konservative fiir diesen Antrag, weil sie fanden: «Schlimmeres als das vor-
liegende Revisionswerk kann uns durch denselben nicht gebracht werden;
alles Gute von der Kantonalselbstindigkeit wird uns genommen, und die
Lasten werden uns gelassenz.»

Die Behorden von Basel-Stadt hielten an ihrer konservativen, streng
foderalistischen und einseitig baslerisch orientierten Politik fest, und ihre
Abinderungsantrige waren gleichbedeutend mit der Ablehnung der im
Bundesverfassungsentwurf enthaltenen Grundsitze. Auf der Tagsatzung
hatte der Vertreter von Basel-Stadt die undankbare Aufgabe, in den mei-
sten Fragen ohnmichtig zu opponieren. Die Folge dieser negativen Hal-
tung war, dass Basel, die damals grosste Handelsstadt in der Schweiz, in
der neungliedrigen Kommission zur Beratung der materiellen Fragen
nicht vertreten war. Nachdem alle baslerischen Antrige in Minderheit
geblieben waren, glaubte der Gesandte, von seiner Kompetenz Gebrauch
machen zu sollen, und er stimmte am 27. Juni zur allgemeinen Erheiterung
mit den beiden radikalen Kantonen Bern und Genf fiir die Aufstellung
eines Verfassungsrats3.

Die «Basler Zeitung» brachte den Bundesverfassungsdiskussionen we-
nig Interesse entgegen. Als sie im Juni feststellen musste, dass wider Er-
warten die Bundesrevision doch erfolgreich abgeschlossen werde, beeilte
sie sich, diese positive Nachricht durch den negativen Hinweis auf die

I «Allgemeines Intelligenzblatt der Stadt Basel» Nr.111 (11.Mai).

z ¢ Allgemeines Intelligenzblatt der Stadt Basel» Nr. 112 (12. Mai).

3 E.A. 1847 IV; s.a. Burckhardt, Basel und die Bundesverfassung, S.98, und
Burckhardt, Die Geschichte der Stadt Basel von der Trennung des Kantons bis zur
Bundesverfassung, 92.Neujahrsblatt, S. 84.
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geringe Anteilnahme des Volkes zu neutralisieren: «Bemerkenswert ist
aber die Gleichgiiltigkeit, mit welcher diese so viel besprochene Revisions-
frage bei den Massen aufgefasst wird, und welche einen merkwiirdigen
Kontrast bildet zu der Hast, womit die Revision seit Jahren verlangt wor-
den ist. Allem Anscheine nach wird der neue Bund mit der gleichen Stille,
wie er beraten wird, auch angenommen werden...%.» — Die «Schweize-
rische National-Zeitung» registrierte mit spdttischer Genugtuung Basels
Beschluss, fir einen Verfassungsrat zu stimmen?. Wihrend der Tag-
satzungsberatungen setzte sie sich fiir das Freihandelssystem und fiir die
Errichtung einer eidgendssischen Hochschule ein. Zufrieden stellte sie fest,
dass die Tagsatzung den Entwurfnicht verschlechtert, sondern sogar einige
Verbesserungen angefiigt habe, nimlich die Regelung der Nationalrats-
wahlen, die Vermehrung der Bundesrite auf 7 und die Aufnahme des
Vereinsrechts und des Jesuitenverbots3. An der von der Tagsatzung ge-
nehmigten Bundesverfassung schienen ihr die politischen Vorteile grésser
als die materiellen. Die Aussicht, dass Basel-Stadts Stimme nun ganz mit-
zihle, die Institution des Bundesgerichts und des Bundesrats, die Abschaf-
fung der Instruktion und die Revisionsklausel fanden ihren Beifall. Hin-
gegen missbilligte sie das Zweikammersystem und die starke Riicksicht,
die man auf Kantone genommen habe, deren Finanzsystem statt auf direk-
ten Steuern auf Gebiihren und Zsllen beruhe. Da man sich aber nur {iber
Annahme oder Verwerfung auszusprechen habe, ging sie tiber diese Min-
gel hinweg und riet zur Annahme+.

Der Kleine Rat beschloss am 2. Aug ust5, dem Grossen Rat die Annahme
der neuen Bundesverfassung zu em pfehlen, doch wies er in seinem «Rat-
schlag» nochmals deutlich auf die erwarteten Nachteile hin: der Biirger
werde durch hohere Steuern un d Posttaxen belastet, ohne dass die Staats-
kasse daraus einen Vorteil zic he, und das Recht der freien Niederlassung

I «Basler Zeitung» Nr.139 (13.Juni).

2z «Schweizerische National-Zeitung» Nr. 112 (12. Mai).

3 «Schweizerische National-Zeitung» Nrn.120 (22.Mai), 134 (8.Juni), 149
(26.Juni) und 150 (27.Juni).

+ «Schweizerische National-Zeitung» Nrn.161 (10.Juli), 163 (12.Juli), 165
(14.Juli), 167 (17.Juli), 168 (18.Juli) und 169 (19.Juli).

5 «Allgemeines Intelligenzblatt der Stadt Basel» Nr. 183 (4. August). Die Antrige
des Kleinen Rats sind im Grossratsprotokoll vom 7. August verzeichnet.
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werde dem Handwerk und Gewerbe eine empfindliche Konkurrenz brin-
gen. So kam er zum Schluss, «dass diese neue Bundesverfassung neben
manchen zweckmissigen und den Bediirfnissen der Zeit entsprechenden
Bestimmungen verschiedene andere enthilt, welche unser kantonales Ge-
meinwesen in politischer und konomischer Hinsicht wesentlich benach-
teiligen und welche von unserer Biirgerschaft Opfer erheischen, wie sie
wohl von keinem andern Kanton in gleichem Masse gefordert werden '».
Die Revolutionswirren im Ausland veranlassten ihn jedoch, seinen eid-
gendssischen Sinn tiber die materiellen Bedenken Basels zu stellen und zur
Annahme zu raten: «Erwiigen wir hier die Lage dieser Staaten rings um
die Schweiz und die Stiirme, welche seit einigen Monaten ganz Europa
durchbrausen, so muss sich uns eben die Uberzeugung aufdringen, dass
unserm schweizerischen Vaterlande vor allem not tut, mit der von der
Zeit geforderten Umgestaltung seiner Bundesverhiltnisse ins reine zu
kommen, damit dasselbe einig und geriistet sei, wenn die Gefahr auch
seinen Grenzen nahen sollte, und bei dieser Uberzeugung miissen die er-
wihnten kantonalen Bedenken vor den hdhern Riicksichten auf das Ge-
samtvaterland in Hintergrund treten, und es schiene uns nicht am Platz,
solchen Riicksichten gegeniiber um das Mehr oder Minder der zu bringen-
den Opfer zu markten’.»

Als der Grosse Rat am 7. August zur neuen Bundesverfassung Stellung
nehmen sollte?, fehlte fast die Hilfte der Mitglieder, wohl weniger, weil
ihnen der Entscheid unwichtig war, als weil sie weder ja noch nein sagen
wollten zu einem Werk, das sie innerlich ablehnten, dusserlich aber anzu-
nehmen gezwungen waren3. Die gemissigten Konservativen und die
Liberal-Konservativen stimmten, dem Drang der Zeitsich fiigend, fiir An-
nahme, ebenso die Radikalen, die frohlockten: «Die Zeit der alten Pro-
pheten sei voriiber und mit ihr deren Einfluss#.» Die extremen Konserva-
tiven hingegen widersetzten sich der Eingliederung Basels in cine radikale
Eidgenossenschaft und protestierten: «Die grossen Opfer, welche man
zudem von uns verlangt, sind Opfer an unserer Freiheit und Selbstindig-

I PGR BS 7. August.

2PGR BS 7.August, «Allgemeines Intelligenzblatt der Stadt Basel» Nr.186
(8. August) und «Schweizerische National-Zeitung» Nr. 186 (8. August).

3 5.a. Bonjour/Bruckner, a.a.O., S.293.

4+ ¢« Allgemeines Intelligenzblatt der Stadt Basel» Nr.186 (8. August).
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keit, wir sollen die Vasallen der Regierungen werden, welche den vor-
liegenden Bundesentwurf ins Leben gerufen haben’.» Doch mit 66:5
Stimmen empfahl der Rat der Biirgerschaft die Annahme der neuen Bun-
desverfassung.

Da alle Parteigruppen dem neuen Bund zustimmten, blieb die Abstim-
mungspropaganda in Basel-Stadt flau. Die «Basler Zeitung» strich die
Mingel der Bundesverfassung heraus, riet aber trotzdem resigniert zur
Annahme: «Es ist ein mariage de raison, das geschlossen wird, ohne Freu-
digkeit, ohne IlusionZ.» Die Stimmung der altgesinnten Basler fasste der
«Christliche Volksbote» in die Worte zusammen: «— so schliesst ... ein
Abschnitt unseres baslerischen politischen Lebens. Der Grosse Rat hat ... die
neue schweizerische Bundesverfassung angenommen oder vielmehr sich
derselben unterworfen, da wohl gefiihlt wurde, dass damit unsere uralte
SelbstindigkeitzuEnde geht...3.» Die « Schweizerische National-Zeitung »
appellierte an die eidgendssischen, patriotischen Gefiihle der Basler: «Ist
der Basler nicht ein Eidgenosse, der sein Kantonalinteresse dem Wohl des
Ganzen, dem des Gesamtvaterlandes, unterzuordnen weiss4?», und auch
das «Intelligenzblatt» liess durchblicken, dass es fiir den neuen Bund seis.

Am 17. August legte das Baslervolk ein ungewdhnlich starkes Bekennt-
nis zur neuen Bundesverfassung ab. Nicht nur war die Stimmbeteiligung
mit §89% unerwartet hoch, auch das Verhiltnis Annehmende: Verwer-
fende war tiberraschend eindeutig: 1364 Ja standen nur 186 Nein gegen-
tiber®. Am 26. August demonstrierten auch die niedergelassenen Schweizer
Biirger mit grossem Jubel und gewaltiger Mehrheit fiir den neuen Bund?.

I «Allgemeines Intelligenzblatt der Stadt Basel » Nr.186 (8. August).

2 «Basler Zeitung» Nr. 193 (15. August), s.a. Nr. 195 (17. August). Noch lange Zeit
trauerte sie dem alten Bundesvertrag nach (z.B. Nr.219, 14.September), doch
trostete sie sich schliesslich damit, «dass die Welt durch ein Minimum von Weisheit
regiert werde» (Nr.264, 6. November).

3 «Christlicher Volksbote aus Basel» Nr. 32 (9. August).

4 «Schweizerische National-Zeitung» Nr. 191 (14. August).

5 « Allgemeines Intelligenzblatt der Stadt Basel» Nr.194 (17.August). In diesem
einzigen Artikel zur Bundesrevision wandte es sich gegen die ewigen Kritiker und
Norgeler an der Bundesverfassung.

6 Anhang ITh.

7 «Schweizerische National-Zeitung» Nr.203 (27. August). 1159 hitten sich fiir
und 5 gegen die Bundesverfassung ausgesprochen. Die Abstimmung habe sich zum
eigentlichen Volksfest gestaltet.
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Die Konservativen von Basel-Stadt fiigten sich wider Willen dem
Drang der Umstinde und betonten stets die negativen Seiten der Bundes-
verfassung. Sie stimmten ihr aber zu, um endlich wieder geordnete staat-
liche Verhiltnisse zu haben. — Die Liberal-Konservativen hingen an threm
Stadtkanton, verharrten aber, als ithre Wiinsche durch die Tagsatzung ab-
gelehnt wurden, nicht in unfruchtbarer Opposition, sondern zeigten sich
zur loyalen Mitarbeit im neuen Bundesstaat bereit. — Die Radikalen waren
anfinglich leicht enttiuscht, weil sie nicht alle ihre Ideen erfiillt sahen.
Mehr und mehr festigte sich aber in ihnen die Uberzeugung, dass die
Bundesverfassung als ein Werk gegenseitiger Zugestindnisse Vertrauen
verdiene!. — Das Volk von Basel und die niedergelassenen Schweizer
Biirger bewiesen schliesslich eine eindeutig eidgendssische Gesinnung und
legten damit den Grundstein zu Basels kiinftiger Mitarbeitim neuen Bund.
So wenig Basel-Stadt zur Entstehung der Bundesverfassung beigetragen
hatte, so sehr halfes nach 1848 an der Ausgestaltung des Bundesstaates mit.

2. Graubiinden

Zu Beginn des 19.Jahrhunderts war das alte biindnerische Selbstindig-
keitsbewusstsein wieder erwacht und der Anschluss an die Eidgenossen-
schaft 1814 nur mit knappem Mehr gebilligt worden. In den nichsten
Jahrzehnten aber wuchs das Gefiihl der Mitverantwortung fir das schwei-
zerische Staatswesen. Die vom Liberalismus entfachte Begeisterung fiir
eine nationale Zusammenfassung der Schweiz ergriff auch das Biindner-
volk, sie forderte das Interesse fiir eidgendssische Angelegenheiten und
weckte in Graubiinden ein eigentliches schweizerisches Nationalbewusst-
sein. Das hiess aber nicht, dass sich der Kanton nun ganz der Politik des
schweizerischen Radikalismus verschrieb. Er unterstiitzte zwar seit 1832
alle Antriige auf totale oder teilweise Revision des Bundesvertrags von
1815, aber er lehnte energisch zentralistische Tendenzen ab. Sein eigenes
Staatswesen, in dem Deutsche, Romanen und Italiener, Protestanten und
Katholiken auf der Grundlage der Volkssouverinitit und der politischen
Freiheit friedlich zusammenlebten, schwebte seinen fithrenden Politikern
als Musterbild eines schweizerischen Staates vor. Die biindnerische Ge-

1 «Schweizerische National-Zeitung» Nr.214 (11.September).
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schichte hatte sie gelehrt, dass ein friedliches Zusammenleben nur dann
moglich sei, wenn jedem Volkselement ein gewisses Mass Selbstindigkeit
gelassen werde, dass aber anderseits der Partikularismus keine Grundlage
fiir eine gedeihliche Entwicklung des Staates sei .

Die drei liberalen Zeitungen Graubiindens waren nach dem Sonder-
bundskrieg alle von der Dringlichkeit einer Bundesrevision iiberzeugt,
doch griffen sie nicht mit eigenen Ideen und Vorschligen in die schwei-
zerische Pressediskussion ein und hielten auch mit Kritik und Kommen-
taren zur Arbeit der Revisionskommission zurtick. Sie wollten allgemein,
dass die Nation stirker werde, dass die Kantone sich geistig und materiell
niherkimen und dass der Kantonligeist verschwinde2 Um den Biirgern
ein selbstindiges Urteil iiber die Bundesrevision zu erméglichen und sie
von der Notwendigkeit einer Umgestaltung der schweizerischen Bun-
desverhiltisse zu iiberzeugen, legten ihnen der «Freie Rhitier» und der
«Liberale Alpenbote» einen Uberblick tiber die schweizerische Verfas-
sungsgeschichte von der Helvetik bis zum Sonderbundskrieg vors. — An-
gesichts der revolutioniren Spannung in Europa «erscheint uns iibrigens
der jetzige Zeitpunkt zu einer Bundesrevision nicht gar geeignet#», fand
die konservative «Churer Zeitung». Nach der franzdsischen Februar-
revolution sah sie aber ein, dass ein Widerstand gegen die Bundesrevision

I Pieth, Biindnergeschichte, S.422-434; Pappa, Zur Entstehung des schweizeri-
schen Nationalbewusstseins in Graubiinden, S.92-108 und 120-121; Rappard,
a.2.0., S.97-98. — Das cidgen&ssische Schiitzenfest in Chur 1842 trug viel dazu beti,
die Verbindung mit der Schweiz fiihlbar werden zu lassen. — Uber die innenpoliti-
schen Verhiltnisse Graubiindens s. Pieth, a.a.O., S.370-372. — Verschiedene Be-
stimmungen der neuen Bundesverfassung bedingten wesentliche Anderungen der
Biindner Kantonsverfassung (s. dariiber Liver, Die Graubiindner Kantonsverfas-
sung des Jahres 1854, besonders S. 33-36). Dieser Umstand fiel jedoch in den Diskus-
sionen iiber die schweizerische Bundesverfassung von 1848 nicht ins Gewicht.

2 «Der liberale Alpenbote» Nrn. 3 (8.Januar) und 30 (12. April); «Der freie Rhi-
tier» Nrn. 1 (7.Januar), 4 (28.Januar) und 5 (4.Februar); «Biindner Zeitung» Nrn.2
(5.Januar), 4 (12.Januar), 11 (5. Februar) und 19 (14. Mirz) : « Wenn eine Zeit giinstig
war zur Ausfithrung der Bundesrevision, so ist es die jetzige.»

3 «Der liberale Alpenbote» Nrn.3 (8.Januar), 7 (22.Januar), 8 (26.Januar), 10
(2.Februar) und 13 (12.Februar) und «Der freie Rhitier» Nrn. 1 (7.Januar) und 3
(21.Januar). «Der freie Rhitier» holte fiir seinen verfassungsgeschichtlichen Riick-
blick sogar bis 1315 aus. Er erliuterte auch die amerikanische Verfassung mit dem

Zweikammersystem (Nrn. 4, 28.Januar, und s, 4. Februar).
4 «Churer Zeitung» Nr. 14 (16.Februar).

204



nutzlos sei, und sie verlegte sich darauf, die verschiedenen Parteien zur
Einigkeit aufzurufen. Sie glaubte, es kénnten nur dann alle Volkskreise
fiir die Reform gewonnen werden, wenn moglichst wenig an der histo-
rischen Basis der Schweiz geiindert werde, d.h.: «Beibehaltung der Tag-
satzung und, vorliufig wenigstens, auch Beibehaltung des bisherigen Re-
prisentationssystems!»

Uber den von der Revisionskommission vorgelegten Entwurf teilten
sich allerdings die Meinungen der liberalen Zeitungen: «Der liberale
Alpenbote» war damit sehr zufrieden: « Wir erkliren uns von vorneherein
im allgemeinen einverstanden mit dem Entwurf der neuen Bundesver-
fassung, so wie er den Grossen Riten der verschiedenen Kantone zur Be-
ratung vorliegt. Alle seit 40 bis 50 Jahren angestrebten Verbesserungen
beziiglich auf das Zollwesen, freien Kauf und Verkauf, freie Aus-, Ein-
und Durchfuhr, Konsumosteuern, Postwesen, Minzprigung, Mass und
Gewicht, freie Niederlassung, ungehinderte Ausiibung der politischen
Rechte in jedem Kanton, freie Ausiibung der christlichen Konfessionen
in der ganzen Eidgenossenschaft, Pressefreiheit, Abschaffung der Abzugs-
und Zugrechte zwischen den Kantonen, cidgendssisches Bundesgericht,
eidgendssische Lehranstalten, Zentralisation des Militirwesens, sind in der
neuen Bundesverfassung beriicksichtigt2» — Auch die Kritik der «Biind-
ner Zeitung» fiel gemissigt aus: «Das Projekt erscheint als ein gegensei-
tiges Zugestindnis, das erst nach reiflicher Erwigung der Umstinde zu-
stande gekommen ist; ein Projekt, wobei die Extreme vermieden werden
sollten3.» Mit dem Entschidigungssystem fiir die Abtretung des Zoll-
regals war sie jedoch nicht einverstanden, man sollte mehr «die Grosse des
Kantons, dessen Lage und bisherige Zollverhiltnisse4», oder mit andern
Worten: die Interessen Graubiindens berticksichtigen. Auch vom Zwei-
kammersystem, das ihr «nur als ein Ubergangsvorschlag, der das Alte mit

I «Churer Zeitung» Nr. 24 (22. Mirz), s. a. Nr.21 (11. Mirz) und Nr.22 (15. Mirz):
«Behufs einer Einigung miissen natiirlich alle nachgeben: diejenigen, welche alle
alten Bausteine, seien sie auch noch so gut, wegschmeissen mchten, sowie diejenigen,
die bisher an dem Vorurteile festhielten, dass es auch nur in dem im Jahre 1815 wieder
aufgerichteten Hause wohnlich sei.»

2 «Der liberale Alpenbote» Nr.36 (3. Mai).

3 «Biindner Zeitung» Nr. 33 (22. April).

4 «Biindner Zeitung» Nr. 32 (19. April).
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Neugewiinschtem vermitteln soll?», erschien, konnte sie sich nicht be-
freunden, und den Ausschluss der Geistlichen von der Wahl in den Natio-
nalrat missbilligte sie als undemokratisch2. Nach den Grossratsverhand-
lungen liess die «Biindner Zeitung» durchblicken, dass sie die Idee eines
Einheitsstaates nicht unbedingt ablehne: « Wir werden aber unsererseits
nicht gegen das Zustandekommen einer andern Bundesverfassung zu wir-
ken suchen, obgleich wir eine verniinftige Einheitsverfassung fiir die
zweckmissigste halten3.» — «Der freie Rhitier» hingegen fand den Ent-
wurf der Revisionskommission gar nicht der nihern Priifung wert: «Der
freie Rhitier hat keinen Raum fiir denselben. Es diirfte ihm iiberdies spiter
ein anderer von einem eidgendssischen Verfassungsrate nachfolgen4.» Die
Zeitungen und die kantonalen Instruktionsbehérden zerzausten den Ent-
wutf so, dass am Ende nichts Rechtes tibrigbleibe. Er setzte sich einzig fiir
eine eidgendssische Universitit ein und fand im tibrigen: «Ein eidgends-
sischer Verfassungsrat, von dem verjiingenden Geiste unserer grossen Zeit
erfiillt, wiirde aber ohne Zweifel mehr als es von der Tagsatzungskom-
mission geschehen ist und geschehen konnte, das nationale Prinzip ver-
treten und begiinstigen, und sein Revisionswerk wiirde eine entschiedene
Mehrheit der schweizerischen Bevolkerung fiir sich habens.» — Auf der
andern Seite hatte die « Churer Zeitung» gegen den 1. Abschnitt der Bun-
desverfassung wenig einzuwenden, «weil wir es fiir zweckmissig erach-
ten, dass die Bundesgewalt in mancher Bezichung stirker und ausgedehn-
ter werde®». Hingegen lehnte sie den Rest des Entwurfs ab: « Wir kénnen
demnach nicht umhin, allen denjenigen, welchen die Unabhingigkeit
nach innen und nach aussen als eine Hauptstiitze der staatlichen Verhilt-
nisse der Schweiz erscheint, welche die Schweiz lieber als gliickliches Hir-
tenland denn als sozialistischen Revolutionsherd sehen, nochmals zu raten,

1 «Biindner Zeitung» Nr. 35 (29. April). Sie fand, das Zweikammersystem brauche,
um funktionieren zu k&nnen, eine dritte vermittelnde Gewalt, und sie warnte: « Man
nehme sich daher vor der Halbheit und vor dem ingstlichen Festhalten des schein-
baren Kantonalinteresses in acht.»

2 «Biindner Zeitung» Nr. 31 (15. April).

3 «Biindner Zeitung» Nr. 39 (13.Mai).

4 «Der freie Rhitier» Nr.16 (21. April).

5 «Der freie Rhitier» Nr. 17 (28. April), s. a. Nr.18 (5. Mai).

6 « Churer Zeitung» Nr.33 (22. April).
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den zweiten und dritten Abschnitt des neuen Verfassungsentwurfes zu ver-
werfen und auf Beibehaltung einer verniinftigen Kantonalitit, und zwar
als primir und nicht nur als sekundir wie im Stinderat, ernstlich zu drin-
gen'.»—Die Meinungsiusserung der Biindner Zeitungen zum Entwurf der
Revisionskommission ergab ein buntes Bild vielfiltiger politischer An-
sichten, doch stimmten sie in der Ablehnung extremer Standpunkte iiber-
ein: Diekonservative Zeitung war wenigstens fiir eine durchgreifende ma-
terielle Reform und eine Stirkung der Bundesgewalt zu haben, und ander-
scits waren die beiden mitdem Einheitsstaat licbdugelnden liberalen Blitter
bei allem Zentralismus doch keineswegs fiir die Aufhebung der Kantone 2.

Der Biindner Grosse Rat beriet den Entwurf der Revisionskommission
vom 2. bis §.Mai3. Dabei zeigte sich eine geringe, aber doch deutliche
Tendenz, das kantonale Element im neuen Bundesstaat wirtschaftlich und
politisch zu begiinstigen : Die politischen Abinderungsantrige sollten er-
reichen, dass den Kantonen der amtliche Verkehr iiber Polizei- und Grenz-
angelegenheiten mit allen auslindischen Behdrden gestattet werde, dass
Stianderatsbeschliisse nur mit absoluter Mehrheit gefasst werden kénnten,
dass der Stinderatsprisident die Bundesversammlung prisidiere und dass
Entscheide des Stinderats iiber Krieg, Frieden, Biindnisse, Neutralitit und
Revision der Geld- und Mannschaftsskala der Ratifikation durch die Kan-
tone bediirften. Wirtschaftlich drang Graubiinden darauf, dass ihm der
Bund das lange Zeit vernachlissigte Militirwesen véllig abnehme, dass
bei der Postentschidigung auch die giinstigen Postvertrige mit dem Aus-
land beriicksichtigt wiirden, dass der Bund das Zollwesen vollstindig und
gegen eine Entschidigung zentralisiere, die nur mit dem Einverstindnis
des betreffenden Kantons herabgesetzt werden diirfe und dass der Bund
den Kantonen erlaube, auch auf Tee, Tabak, Zucker und Gewiirzen Kon-

I « Churer Zeitung» Nr. 32 (19. April). Besonders eindringlich warnte sie vor dem
Zweikammersystem, «das das Grab der Kantonalitit ist». (Ebenda); s. a. Nr.33
(22. April).

z «Der freie Rhitier» erklirte am 28. April (Nr.17) ausdriicklich: «Die Kantone
werden, weil sie eine historische Berechtigung dazu haben, nach wie vor bestehen...»,
und die «Biindner Zeitung» empfahl, bei der Einfithrung des Einheitsstaats die
grossen Kantone aufzuteilen, die kleinen zusammenzufassen, die mittleren (wie
Graubiinden!) jedoch wollte sie bestehen lassen. (Nr. 40, 17. Mai.)

3 VGR GR 2.-5.Mai, S.3—21; s.a. «Biindner Zeitung» Nr. 37 (6. Mai) und «Der
liberale Alpenbote» Nrn. 37 (6. Mai) und 38 (10. Mai).
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sumogebiihren zu erheben. Damit hoffte der Grosse Rat, um die Einfiih-
rung direkter Steuern herumzukommen. Zu grosseren Diskussionen ga-
ben nur die Artikel 22 und 55 Anlass: Die Standeskommission beantragte,
die Errichtung eidgendssischer Lehranstalten auf dem Konkordatsweg zu
versuchen und den betreffenden Artikel aus der Bundesverfassung zu
streichen. Verschiedene Grossrite zweifelten an der Zweckmissigkeit die-
ser Schulen, fiirchteten die grossen Kosten, da man auf die verschiedenen
Sprachen und Konfessionen Riicksicht nehmen miisse, und wandten ein,
fiir den landwirtschaftlichen Unterricht der Bauern titen diese Anstalten
doch nichts. Die Befiirworter des Artikels wollten dagegen dem Bund
gleich die Aufsicht iiber das ganze Unterrichtswesen iibertragen, denn nur
die mangelnde Schulbildung sei an der Sonderbundskrise schuld gewesen,
auslindische Universititen hitten fiir schweizerische Eigenart nichts tibrig,
und auf dem Konkordatsweg sei ohnehin nichts zu erreichen. In der Ab-
stimmung gab die Mehrheit einem Konkordat den Vorzug, das auch die
Errichtung von Schulen zur Férderung des landwirtschaftlichen Unter-
richts vorsehen sollte; die Gesandtschaft konnte indessen in zweiter Linie
auch fiir den Artikel 22 stimmen. — Bei der Organisation der neuen Bun-
desbehorden war man sich einig, dass ein Einheitsstaat nicht in Frage
komme, dass hingegen den volksreicheren Stinden auch eine grossere
Vertretung eingeriumt werden miisse. Das vorgeschlagene Zweikammer-
system erregte aber grosse praktische, organisatorische und finanzielle Be-
denken, so dass der Grosse Rat sich in erster Linie fiir eine einzige Kammer
entschied, in der die Kantone je nach ihrer Grésse mit 2 bis 6 ohne Instruk-
tion stimmenden Abgeordneten vertreten wiren; zudem sollte ein kan-
tonales Veto fiir Beschliisse iber Krieg, Frieden, Biindnisse, Bundesrevi-
sion, Aufgabe der Neutralitit und Anderung der Geld- und Mannschafts-
skala als foderalistische Bremse dienen. In zweiter Linie stimmte der Rat
aber auch dem Zweikammersystem zu, um auf friedlichem Weg zur Ls-
sung der Bundesrevisionsfrage zu kommen. Schliesslich wurde beschlos-
sen, «die Annahme der neuen Bundesverfassung ... unter allen Umstinden
an die Bedingung zu kniipfen, dass das Zollwesen in der vom Grossen Rat
festgesetzten Weise, und dass der Militirunterricht zentralisiert werde?».

I VGR GR 5.Mai, S.21; mit dem Militirwesen hatte der Kanton iible Erfahrungen
gemacht. Obschon man mit grossen Anstrengungen das vernachlissigte Militirwesen
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Sonst solle die Gesandtschaft so nachdriicklich wie méglich an ihrer In-
struktion festhalten, doch kénne sie, um eine Mchrheit zu erreichen, auch
ihnliche Antrige unterstiitzen.

Im Laufe des Monats Juni trat der Biindner Grosse Rat noch dreimal
wegen materieller Fragen zur Instruktionserteilung zusammen, da die
Tagsatzung eher fand, man sei den Kantonen, die unverhiltnismissig hohe
Zdlle forderten, zu sehr entgegengekommen. Am 17. Juni beschloss er, die
Zustimmung Graubiindens zur Bundesverfassung nicht mehr von der
vélligen Militirzentralisation abhingig zu machen, wenn die biindne-
rischen Antriige nicht durchdringen sollten. — Den Artikel 24 wies er nach
langen Diskussionen iiber dessen Interpretation an die Vorberatungskom-
mission zuriick. Am 19.Juni kam dieses Traktandum nochmals zur
Sprache. Die Kommission fiirchtete, der umstrittene Artikel werde es dem
Bund erlauben, innerkantonale Zollgebiihren entschidigungslos aufzu-
heben; darum wollte sie auf volliger Entschidigung und Ablosung aller
Briicken- und Weggelder nicht nur auf dem Transit-, sondern auch auf
dem Warenverkehr bestehen und vom Bund die Erlaubnis erwirken, auch
in Zukunft fiir noch zu bauende Strassen Weggelder zu erheben. In der
Diskussion fanden verschiedene Grossrite die Bedenken der Kommission
unbegriindet; auch sei es unbillig, dass der Bund Entschidigungen fiir auf
dem kantonsinternen Verkehr lastende Abgaben leisten solle. Dagegen
unterstiitzte die Mehrheit des Grossen Rats die Kommissionsantrige, weil
sie glaubte, der Kanton kénnte bei der Zoll- und Postzentralisation ver-
lieren, ohne beim Militirwesen etwas einzusparen. Auch kimen Transit-
erleichterungen mehr den industrialisierten Kantonen und nicht Graubiin-
den zugut. Weiter bestand der Rat darauf, dass das Salzregal ausdriicklich
garantiert und die Konsumogebiihr auch fiir andere Produkte gestattet
werde!. — Diese Instruktion befriedigte die Gesandtschaft in Bern nicht,
denn sie fand, der Artikel 24 entspreche in seiner angenommenen Fassung
durchaus den biindnerischen Wiinschen, einzig fiir die auf dem kanto-

hatte zu verbessern gesucht, beantragte der eidgendssische Kriegsrat am 14.Januar
1848 der Tagsatzung — zur grossen Emporung der Biindner Zeitungen —, das biind-
nerische Militirwesen wieder unter eidgendssische Kontrolle zu nehmen. S.a. Pieth,
a.2.0., S.427-430.

I VGR GR 16.Juni, S.27; 17.Juni, S.35-37; 19.Juni, S.38-43; s.a. «Biindner
Zeitung» Nr. 50 (21. Juni).
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nalen Verkehr lastenden Abgaben leiste der Bund keine Entschidigung;
da die Instruktion offensichtlich auf falschen Voraussetzungen beruhe, ver-
langte sie neue Weisungen fiir die Schlussabstimmung?. — So trat der
Grosse Rat am 24.Juni erneut zusammen. In der Diskussion wurde be-
dauert, dass dem Kanton nicht durch die Ablésung simtlicher Weg- und
Briickengelder ein Ersatz fiir die empfindlichen materiellen Opfer ge-
wihrt werde, doch wollte der Rat im Interesse der Bundesrevision auf
seine Forderung verzichten, wenn die Interpretation der Tagsatzungs-
gesandtschaft zutreffe und ins Protokoll eine entsprechende Erklirung auf-
genommen werde. Aus dem gleichen Grund wurde auch die Erlaubnis zur
Erhebung zusitzlicher Konsumosteuern nicht zur conditio sine qua non
gemacht. So beschloss der Biindner Grosse Rat: « Wenn diesen billigen
Begehren des hiesigen Standes durch die hohe Tagsatzung entsprochen
wird, ist der Herr Gesandte ermichtigt ... an der Schlussabstimmung in
genchmigendem Sinn teilzunehmen. Im umgekehrten Fall wird der Herr
Gesandte das Protokoll offen halten und aller weitern Abstimmung sich
enthalten?.» - In der Schlussabstimmung auf der Tagsatzung vom 27.Juni
stimmte Graubiinden fiir die neue Bundesverfassung. Die beiden Ge-
sandten Abys und Brosi rechtfertigten in ithrem Bericht an den Kleinen
Rat vom 29./31.Juni ihr Votum. Sie mahnten, die materiellen Bestim-
mungen nicht zu dngstlich auszulegen, und gaben die beruhigende Zu-
sicherung ab, das Tagsatzungsprotokoll werde zeigen, dass die biindne-
rischen Befiirchtungen unbegriindet gewesen scien. In der Zollfrage sei es
besonders schwer gewesen, ein System zu finden, das die besondern Ver-
hiltnisse der einzelnen Kantone loyal berticksichtige. Zwar sei man Grau-
biinden in der Zollfrage zu wenig entgegengekommen, doch sei zu be-
denken, «dass, wenn auch in Biinden manche der neuen Verfassungs-

I VGR GR 24.Juni, S.72-73.

2 VGR GR 24.Juni, S.75; s.a. S.73: «In der ... Diskussion wurde zwar bedauert,
dass die Ablosung der simtlichen Weg- und Briickengelder, worin unser Kanton
einen etwelchen Ersatz fiir die von ihm zu bringenden empfindlichen Opfer gefunden
hitte, nicht beliebt werden will, dagegen aber auch allgemein die Bereitwilligkeit
ausgesprochen, im Interesse der Bundesrevision auch hierauf zu verzichten, insofern
die vom Grossen Rat behauptete und von der Gesandtschaft als richtige und aus-
schliessliche bestitigte Auslegung der {ibrigen Punkte des Art. 24 von der Tagsatzung

ausdriicklich anerkannt und dem Vorbehalt wegen noch auszufiihrender Strassen
Rechnung getragen wird.»
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bestimmungen nicht besondern Anklang finden, eine Nichtannahme des
Bundesentwurfs oder, was ihr gleichkommt, eine nur bedingte Annahme
hochst bedauerlich wire, da sich mit Zuversicht voraussehen lisst, dass in
der praktischen Vollzichung derselben durch eine gute Bundesregierung
sich auch diese in eidgendssischer, alle Teile befriedigender Weise bewih-
ren werde!». — Mit seinen Entscheiden zeigte der Biindner Grosse Rat, dass
er eine nationale, fortschrittliche, liberale Bundesverfassung begriisste.
Das alte biindnerische Selbstindigkeitsbewusstsein liess sich allerdings
nicht ganz verleugnen, darum die kleinen Abinderungsantrige zugunsten
der Kantone. Besonders besorgt zeigte sich der Rat wegen der auf den
Zoll- und Posteinnahmen beruhenden Staatsfinanzen. Zégernd nach-
gebend stimmte er schliesslich der durch die Tagsatzung aufgestellten
Regelung zu, weil seine eidgendssische Gesinnung ihm einen Verzicht auf
seine Forderungen nahelegte.

Der von der Tagsatzung genehmigte Bundesverfassungsentwurf wurde
von den Biindner Zeitungen positiv aufgenommen. Die liberalen Blitter
fanden: «Das Ganze ist gut, oder doch viel besser als das Altez.» Sie ver-
schwiegen zwar die Nachteile fiir Graubiinden nicht: Das Verbot der
Konsumosteuern gefihrdete das Gleichgewicht des auf indirekte Steuern
auf bauenden biindnerischen Finanzhaushalts, die zu erwartende Verteue-
rung des Veltliner Weins traf den Biirger direkt, und auf das verzweigte
Alpenstrassennetz Graubiindens nahm die Bundesverfassung tatsichlich
nicht extra Riicksicht. Indessen waren es nicht die Folgen einer Ablehnung,
die die liberalen Zeitungen bestimmten, die matericllen Riicksichten zu-
riickzustellen und die Annahme zu empfehlen. Es war ihr eidgendssischer
Sinn, die moralische Verpflichtung und die politische Klugheit, die sie
heftig gegen kleinliches Ausrechnen von Gewinn oder Verlust fiir den
Kanton Stellung nehmen liess3. Treffend fasste der «Rhitier» die Einstel-

1 Berichtder Tagsatzungsgesandten Abys und Brosi an den Kleinen Rat (29./31. Juli).
2 «Der liberale Alpenbote» Nr.s6 (12.Juli); s.a. «Der freie Rhitier» Nr.24
(16.Juni): «Er ist bedeutsam genug, um alle Bessergesinnten zu vermdgen, ihren
ganzen Einfluss zur Annahme des neuen Bundesentwurfes zu verwenden»; «Biindner
Zeitung» Nr. 54 (5.Juli): «Gewiss! das Vaterland ist der letzten Tagsatzung Dank
schuldig fiirihre Leistungen, —selbst wenn das Verfassungsprojekt durchfallen sollte. »
3 «Der liberale Alpenbote» Nrn. 57 (15.Juli), 60 (26.Juli) und 61 (29.Juli); «Der
freie Rhitier» Nr.24 (16.Juni); «Der Rhitier» Nrn.4 (28.Juli), 7 (18.August);
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lung der liberalen Zeitungen zusammen: «Lassen wir uns durch einzelne
Opfer, dic wir zu bringen haben, nicht von der Annahme des neuen Bun-
des abhalten, welcher in seiner Gesamtheit gewiss segensreich fiir die Eid-
genossenschaft werden muss'.»—Auch die konservative « Churer Zeitung»
trat fiir Annahme der neuen Bundesverfassung ein. Doch waren es nicht
Freude an cinem eidgendssischen Verstindigungswerk, sondern Resigna-
tion und Furcht vor Schlimmerem, die ihre Haltung bestimmten: «So
wird sich denn auch die neue Bundesverfassung nicht als der Eingangs-
punkt zu einem goldenen oder auch nur silbernen Zeitalter erweisen, und
nichts desto weniger glauben wir doch, sie dringendst zur Annahme emp-
fehlen zu miissen, da von ihrer Nichtannahme mehr Unheil zu gewirtigen
steht als von ihrer Annahme2.» Der Bundesverfassung und besonders dem
Stinderat prophezeite sie kein langes Leben. Auch hob sie die finanziellen
Opfer hervor, die der Kanton zu bringen habe, fiigte aber bei, das hitte
man sich iiberlegen sollen, als man fiir die Bundesrevision gestimmt habe,
jetzt sei es zu spit. Eine bedingte Annahme hitte ihr zweckmissig ge-
schienens.

Der Grosse Rat bestimmte am 31.Juli eine Kommission zur Priifung
der neuen Bundesverfassung, die am nichsten Tag, dem 1. August, ihren
Bericht vorlegte+. Sie kam zum Schluss, dass im allgemeinen den biind-
nerischen Bediirfnissen Rechnung getragen worden sei und dass einzig das
Verbot der Konsumosteuern den kantonalen Finanzhaushalt belaste.
«Aber auch diesen allerdings empfindlichen Nachteil halte die Kommis-
sion nicht fiir so entscheidend, dass die Verwerfung der Verfassung des-
wegen gerechtfertigt erscheine, vielmehr halte sie dafiir, dass bei obwalten-
den Umstinden es wiinschbar erscheine, dass unser Stand selbst mit
«Biindner Zeitung» Nrn. 57 (15.Juli), 58 (19.Juli), 60 (26.Juli) und 61 (29.Juli). -
Denjenigen, die aus der m&glichen Verteuerung des Veltliners eine grosse Geschichte
machen wollten, hielt «Der Rhitier» treffend entgegen: «Es konnten, wenn unsere

Schweiz zersplittert wiirde, Zeiten fiir uns kommen, wo wir gerne den Veltliner
ganz entbehren wiirden, wenn wir nur wieder unsere Freiheit hitten» (Nr.7, 18. Au-
gust).

I «Der Rhitier» Nr.4 (28.]Juli).

2 «Churer Zeitung» Nr. 54 (s.Juli).

3 «Churer Zeitung» Nrn. 57 (15.Juli), 59 (22.Juli), 61 (29.Juli) und 64 (9. August).

4+ VGR GR 31.Juli, S. 3—4, und 1. August, S. 10-16; s.a. «Biindner Zeitung» Nrn. 62
(2. August) und 63 (5. August).
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Bringung eines so bedeutenden Opfers die Genehmigung des Entwurfs
ausspreche und so zur Annahme der neuen Verfassung durch dic Eid-
genossenschaft selbst mitwirke .» —In der Diskussion wurden einige Zwei-
fel an der Brauchbarkeit des Zweikammersystems gedussert, doch an-
erkannten alle Redner die bedeutenden politischen Vorziige der Bundes-
verfassung gegeniiber dem alten Bundesvertrag. Die Bedenken wegen der
Zentralisation von Post und Zoll waren, mit Ausnahme der Befiirchtung,
der Veltliner Wein werde durch die schweizerischen Grenzgebiihren ver-
teuert, zerstreut, und nur die Aufhebung der Konsumogebiihren driickte2.
Schliesslich wurde auch auf die allgemein gefiihlte Notwendigkeit einer
Bundesrevision und auf den ausserordentlich giinstigen Zeitpunkt dazu
hingewiesen. — Alle Redner hatten sich fiir den Kommissionsantrag aus-
gesprochen, und einstimmig genehmigte der Biindner Grosse Rat die
neue Bundesverfassung3. Eindriicklich bewies er damit seine eidgends-
sische Gesinnung, die das Wohl des Gesamtstaates iiber die Sonderwiinsche
und -interessen des eigenen Kantons stellte.

In den letzten Tagen vor der Volksabstimmung entfachten die Biindner
Zeitungen keine heftige Abstimmungspropaganda mehr, da die Annahme
im Kanton gewiss schien. Die andern Zeitungen dachten wie der «Liberale
Alpenbote», der am 19. August erklirte: «Neue Empfehlungsworte vor

I VGR GR 1. August, S.10.

2 Anderseits wurde aber auch zugegeben, «auch hier werde dem Kanton eigentlich
wenig entzogen, indem der kleinste Teil der diesfilligen Einnahmen ihm von aussen
zufliesse, der grosste dagegen von der eigenen Bevélkerung geleistet werde, welche
somit auch im Fall sein miisse, diesen Ausfall auf andere Weise zu ersetzen» (VGR
GR 1.August, S.12).

3 Falls die Bundesverfassung angenommen werde, solle die Gesandtschaft an der
Tagsatzung erkliren: «Der Stand Graubiinden sei der Bundesurkunde mit offenbar
bedeutender Einbusse seiner pekuniiren Interessen einzig im Hinblick auf Férderung
der allgemein schweizerischen Interessen beigetreten und setze dabei voraus, dass die
Bundesbehtrde dem Kanton bei Erbauung seiner Verbindungsstrassen dicjenigen
‘Weg- und Briickengelder bewilligen wolle, welche derselbe zur Ermglichung so-
wohl des Baues als der Forterhaltung seiner Strassen nachzusuchen sich ben&tigt schen
werde, und dass der gemeine fremde Wein nicht allzuhoch belegt werde. — Der Stand
Graubiinden miisse die bestimmte Erwartung aussprechen, dass ihm ein Termin von
2 Jahren einberaumt werde zur Einfiihrung eines neuen Steuersystems, wihrend
welcher Zeit der Fortbezug der bisherigen Steuern gestattet werden mochte» («Biind~
ner Zeitung» INr. 62, 2. August).
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Torschluss hilt er fiir iiberflissig. Er hofft das Beste von dem gesunden
Sinne des Biindnervolkes, und namentlich dem schénen Votum des Gros-
sen Rats wiinscht er eine glinzende Sanktion’.»

Am 20. August fand die Volksabstimmung in den biindnerischen Ge-
richtsgemeinden statt, die mit §54:12 Reprisentanzstimmen die Bundes-
verfassung annahmen2. Das Ergebnis zeigte, dass in Graubiinden keine
geschlossene Opposition gegen den neuen Bund bestand und dass auch
nicht sprachliche oder konfessionelle Griinde fiir die Verwerfung aus-
schlaggebend waren, sondern das alte, sich gegen das Reprisentativsystem
auf biumende demokratische Bewusstsein des Biindners, fiir den die Ge-
meinde und nicht der Kanton oder der Bund oberster Souverin war; und
im Misox diirften wohl auch Einfliisse aus dem Tessin und eine gewisse
Verirgerung iiber die vom Grossen Rat beschlossene Landweinsteuer mit-
gespielt habens.

Die Erfahrungen der biindnerischen Geschichte hitten fiir die Bundes-
revision wegweisend sein kénnen. Doch 1848 war das Ansehen Graubiin-
dens gering, und es trug mehr durch die Unterstiitzung vermittelnder An-
trige als durch seinen politischen Einfluss zur Gestaltung des Bundes-
staates bei. Indessen hatten der Kampf und die Diskussionen um die Bun-
desrevision nicht nur in den Behorden, sondern auch in weitesten Kreisen
des Biindnervolkseinem echten schweizerischen Nationalbewusstsein zum
Durchbruch verholfen. Freudig begriisste darum die Mehrheit der Grau-
biindner die in der Bundesverfassung verwirklichte stirkere nationale
Zusammenfassung, die doch die innere Selbstindigkeit der Kantone nicht

ernstlich antastete.
3. Tessin

Als erster regenerierter Kanton hatte sich der Tessin schon am 4.Juli 1830 -
d.h. noch vor der die europiische Regenerationswelle auslésenden Juli-
revolution in Frankreich — eine liberale Verfassung gegeben. Doch ver-
folgte die Mehrheit der siegreichen Reformpartei einen in innen- und
aussenpolitischen Fragen so gemissigten Kurs, dass sich bald einmal die

I «Der liberale Alpenbote» Nr.67 (19. August).

2 Amtsblatt des Kantons Graubiinden 15. September 1848.
3 Anhang IIi.
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oppositionellen «reinen Liberalen» um Franscini, Luvini und Pioda von
ihr abspalteten. Ein Putsch stiirzte im Dezember 1839 das konservativ ge-
wordene Tessiner Regime und bildete damit den Auftakt zu leidenschaft-
lichen Parteikimpfen, die sich tiber mehrere Jahre hinzogen. Die miss-
gliickten Gegenrevolutionen der Jahre 1841 und 1843 festigten jedoch die
Stellung der liberalen Mehrheitspartei und diskreditierten die vom Aus-
land unterstiitzten Konservativen. Doch das politische Temperament der
Tessiner liess eine Uberbriickung der Gegensitze nicht zu, und besonders
die Wahlen verliefen oftin einer gereizten Atmosphire, so dass Priigeleien
keine Seltenheit waren. — Seit dem Umsturz von 1839 verlangte der Tes-
sin, der 1833 noch zu den extremsten Gegnern des Rossischen Reform-
entwurfs gehort hatte, in der Bundesrevisionsfrage eine durchgreifende
Verbesserung und Stirkung des eidgendssischen Bundes, und als sich in
den vierziger Jahren die eidgendssischen Fragen auf das konfessionelle
Gebiet verlagerten, nahmen die Tessiner Liberalen leidenschaftlich Partei
fiir die Sache der radikalen Kantone. Das wiire zweifellos ein guter Boden
fiir eine Agitation zugunsten der katholischen und konservativen Sache
im Volk gewesen. Doch scharten die ungeschickten, von Siegwart-Miiller
inspirierten Einmischungsversuche der hohen Geistlichkeit und die mili-
tirischen und wirtschaftlichen Demonstrationen der Osterreicher an der
Grenze das Volk wieder eindeutig hinter der liberalen Regierung .

Der Sonderbundskrieg und seine Folgen brachten das unsichere, rein
auf den Zoll- und Posteinnahmen basierende Tessiner Finanzwesen vollig
aus dem Gleichgewicht. Durch Zwangsanleihen und Klosteraufhebungen
suchte man die gespannte Finanzlage zu sanieren und die Erhebung einer
direkten Steuer zu umgehen, doch hatten diese Massnahmen nicht den
erhofften Erfolg. Grosse Erwartungen setzte man auch in die endlich re-
organisierte Postverwaltung, die dank kiirzlich geschlossener Vertrige und
Konkordate fiir die nichste Zukunft eintriglich zu werden versprachz

Der Tessiner Grosse Rat beschiftigte sich in seinen Sitzungen vom 19.
und 20. Januar 1848 nochmals mit der Bundesrevision, und er beauftragte

1 Weinmann, Geschichte des Tessin in der spiteren Regenerationszeit 1840-1849,
S.231-233 und 249-291; Rossi/Pometta/Griitter, Geschichte des Kantons Tessin,
S.233-265.

2 Weinmann, a.2. 0., S.311-314 und 317; Rossi/Pometta/Griitter, a.a. O., S.269.
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die Gesandtschaft, daran mitzuarbeiten und fiir eine Stirkung der Bundes-
gewalt einzutreten, aber mit gebiihrender Riicksichtnahme auf die kan-
tonale Souverinitit. Damit bekriftigte der Rat seinen Willen, einer eini-
gen Eidgenossenschaft anzugehdren, aber auch seine Abneigung gegen
einen die kantonale Eigenart missachtenden Einheitsstaat.

Der «Repubblicano della Svizzera Italiana», die fithrende Tessiner Zei-
tung des Jahres 18482, unterstiitzte voll und ganz die Politik der Tessiner
Liberalen in der Bundesrevisionsfrage: «La riforma del Patto ¢ creduta da
tutti non solo un’alta opportuniti del momento, ma una necessita3.» Wie
die Tessiner Behorden wollte er keinen Einheitsstaat, der die Kantone auf-
hebe. Die Reform solle die Bundesautoritit stirken, ohne die Kantonal-
souverinitit zu zerstdren: «Non si tratta di struggere o scemare la sovra-
nitd dei Cantoni, ma si tratta di aggiungere forza al potere centrale, senza
togliere di vigore aisingoli membri4.» Die Aufnahme derliberalen Grund-
sitze und eine gerechte Garantie der materiellen Interessen der Kantone
seien die Bedingungen, die der Kanton Tessin fiir eine Annahme der neuen
Bundesordnung stellen miisses. — Wihrend der Verhandlungen der Re-
visionskommission beanspruchten die Grossratswahlen und die Erhebung
in der Lombardei die ganze Aufmerksamkeit des «Repubblicano», und die
Ablehnung des sardinischen Biindnisangebots durch die Tagsatzung drger-
te ihn mehr als die Interessen des Kantons beeintrichtigende Beschliisse der
Revisionskommission . Den Bundesverfassungsentwurf nahm er sehr gut
auf. Er anerkannte, dass man nicht allen Sonderwiinschen habe entgegen-
kommen konnen, und erinnerte daran, dass jedes Opfer an kantonaler

 AGC TT 19.Januar, S.91-92 und 95, und 20.Januar, S.129-146.

2 Weber, Die Schweizerische Presse im Jahre 1848, S.105 und 159; Delcros,
Piccolo viaggio attraverso la stampa ticinese (1746-1878), S.off.

3 «I1 Repubblicano della Svizzera Italiana» Nr. 3 (10.Januar).

4 «Il Repubblicano della Svizzera Italiana» Nr,7 (24.]Januar).

5 «I1 Repubblicano della Svizzera Italiana» Nr. 56 (13.Juli): «Nel Ticino ¢ deside-
rata, & da lungo tempo voluta la riforma del Patto federale; ma nel Ticino non
potrebbe nessuna riforma essere accettata se non a due condizioni assolute — che i
principii politici i piti liberali vi trovino applicazione — e gl’interessi materiali vi siano
equamente garantiti.»

6 Besonders «Il Repubblicano della Svizzera Italiana» Nr.31 (14.April): Die
Schweiz solle im Befreiungskampf der Vélker ihr Schwert fiir die Freiheit in die
‘Waagschale werfen. Und Nr. 34 (25. April): «Stolti che non credete forti le alleanze
dei piccoli stati, e le ricusate guatando incerti e paurosi le grandi potenze!»
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Souverinitit der Gesamteidgenossenschaft zugut komme: «Se tuttiinostri
bisogni particolari e tutte le nostre convenienze non vi avessero pieno
soddisfacimento, pensiamo che si tratta di sacrificare qualche cosa al ben
di tutti; e se in qualche dettaglio amministrativo od in qualche capo di
maggior rilievo la sovranitd cantonale vi fosse lesa, non dimentichiamo
che la Svizzera vi acquista in potenza, che & sempre fondamento di pro-
speritat.»

Die Reorganisation der Tessiner Miliz, die Klosteraufhebung zur Sa-
nierung der kantonalen Finanzen und die Anteilnahme an der Erhebung
in Oberitalien nahmen die Tessiner Behdrden so sehr in Anspruch, dass sie
vorerst fiir die Bundesrevision keine Zeit iibrig hattenz. Erst am 12. Mai3
{ibermittelte der Staatsrat dem Grossen Rat seinen Instruktionsvorschlag,
in dem er den von der Revisionskommission ausgearbeiteten Entwurf
recht giinstig beurteilte. Die neue Organisation der Bundesbehdrden
schien ihm ein gerechter Ausgleich zwischen dem nationalen und dem
kantonalen Element zu sein, von der materiellen Zentralisation erwartete
er eine Belebung des Handels und eine sichere Einnahmequelle fiir den
Bund, fortschrittlich fand er die Garantie der persénlichen Freiheitsrechte,
niitzlich die Errichtung eidgendssischer Lehranstalten und zweckmassig
die Frist, bis ein Niedergelassener das Stimmrecht erhalte. Die Gesandt-
schaft solle darum fiir das vorliegende Projekt stimmen und im einzelnen
eintreten fiir einen giinstigeren Entschidigungsmodus in bezug auf die
abzutretenden Zollrechte, fiir eine Berticksichtigung der durch den Ab-
schluss von Eisenbahnvertrigen erwarteten Ertragssteigerung der Tes-
siner Zoll-und Postverwaltung, fiir die Verpflichtung der Eisenbahngesell-
schaften zum Gratistransport der Post und fiir die Rekrutierung der Zoll-
und Postbeamten in den betreffenden Kantonen. Als Bedingung fiir die
Annahme des Kantons erklirte er die Beibehaltung des Zweikammer-
systems und die Festsetzung einer gerechten Entschidigung fiir das dem

I «Il Repubblicano della Svizzera Italiana» Nr. 36 (1. Mai).

2 Weinmann, a.a.O., S.309-314. Nach der unrithmlichen Niederlage bei Airolo
im Sonderbundskrieg hitte es der Drohung des Kriegsrats vom 14.Januar 1848, den
Kanton militdrisch unter die Aufsicht der Eidgenossenschaft zu stellen, nicht mehr
bedurft. Uber die tessinischen Anstrengungen zur Verbesserung des Militirwesens
s. Weinmann, a.a.O., S.309-310.

3 AGC TT 12.Mai, S.185, und 25.Mai, S.337-343.
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Bund abzutretende Zoll- und Postregal. — In seinem Instruktionsvorschlag
zeigte der Staatsrat einerseits eine sehr eidgendssische und liberale Haltung,
anderseits war er aber doch versucht, angesichts der misslichen 8kono-
mischen Lage des Kantons seine Zustimmung gegen finanzielle Vorteile
einzuhandeln.

Als der Tessiner Grosse Rat auf Dringen der Gesandtschaft ! endlich mit
der Behandlung der Instruktion begann, hatte die Tagsatzung sich bereits
fiir das Zweikammersystem entschieden und den ersten Teil des Projekts
mit Ausnahme der materiellen Bestimmungen fast durchberaten. Weil
die vorberatende Kommission noch keine Zeit gefunden hatte, den ganzen
Entwurf zu prﬁfen, legte sie am 23. Mai2 vorerst einen Bericht zum zwei-
ten Teil vor, den sie voll und ganz billigte: «I vincoli federali furono vie-
meglio soffermati senza soverchio sacrificio delle sovranitd cantonali;
'elemento popolare vi & innestato senza grave detrimento delle indivi-
dualitd degli Stati; i grandi interessi vi sono rappresentati senza sacrificio
dei minori; in una parola il passaggio dalle condizioni create dal vigente
Patto a quelle che farebbero parte del progetto viene pratico senza scuotere
dalle fondamenta le tradizioni, le abitudini del popolo, gl'interessi ¢ le
tendenze quasi universalmente esclusive degli Stati3.» Einzig die vorge-
schene Moglichkeit, die Befugnisse des Bundesgerichts auszudehnen,
wollte sie streichen. — Am 25. Mai begannen die eigentlichen Beratungen
des Grossen Rats. Mit 47:32 Stimmen lehnte er einen konservativen An-
trag ab, mit der Diskussion bei Artikel 1 zu beginnen, um der Gesandt-
schaft wenigstens fir den zweiten Teil der Tagsatzungsverhandlungen
rechtzeitig Instruktionen zu erteilen. Von den Art. 55 bis 103 gab einzig
das Verbot, den Stinderiten Instruktionen zu erteilen, Anlass zu einer
heftigen Redeschlacht. Die Konservativen verteidigten die Instruktion als
demokratisches und republikanisches Gut, als Rettung der kantonalen
Souverinitit und als letztes Bollwerk gegen eine unitarisch gesinnte
deutschschweizerische Mehrheit. Die Liberalen hingegen bekimpften
diesen alten Zopf, der das ganze Zweikammersystem gef: ihrde, und sie
setzten mit 41: 31 Stimmen ihre Ansicht durch. Ohne Oppsoition stimmte

1 «Il Repubblicano della Svizzera Italiana» Nr. 42 (22. Mai).

2 AGC TI 23.Mai, S.296.
3 AGC TI 25.Mai, S. 345. Bericht der Kommission, S.343—347.
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der Rat den Antrigen zu, die Kompetenzen des Bundesgerichts zu be-
schneiden, und einen konservativen Vorstoss, den Bundessitz schon in der
Verfassung zu bezeichnen, lehnte er ab als Versuch, die Bundesrevision zu
sabotieren’. — Am 31.Mai legte die Kommission den zweiten Teil ihres
Berichts zum 1. und 3. Abschnitt des Bundesverfassungsentwurfs vor. Sie
fand, dass die Militirzentralisation fiir den Kanton nur von Vorteil sei und
dass auch die Vereinheitlichung der Post nach den Antrigen des Staatsrats
den Tessin nicht benachteilige. Hingegen wollte sie aus Sorge um die
Staatsfinanzen nicht auf die kantonale Zollhoheit verzichten und erst in
zweiter Linie, und nur unter der Bedingung voller Entschidigung und
gleichzeitiger Zentralisation aller Zélle im Kanton, dem Bund dieses Recht
abtreten . —In der Diskussion vom 31. Mai und 2. Juni? bewiesen die Kon-
servativen eine eindeutig kantonal-egoistische, ausgeprigt katholisch-
klerikale Haltung 4. Sie widersetzten sich einer Bundessubvention dffent-
licher Werke, weil der Tessin davon nicht profitieren werde, sie prophe-
zeiten den finanziellen Ruin des Kantons, da die zu erwartende unge-
niigende Entschidigung fiir Zoll und Post jederzeit aufgehoben werden
kénne, sie befiirchteten, dass der Bund sein Recht, Geldkontingente von
den Kantonen zu erheben, missbrauchen werde, sie bekimpften die Er-
richtung eidgendssischer Lehranstalten als eine Gefahr fir die kantonale
Souverinitit und die moralische Erzichung der Jugend, und mit gegen-
reformatorischer Heftigkeit wandten sie sich gegen Toleranz und Kultus-
freiheit: «La Religione Cattolica per diritto immutabile pud estendersi,
e deve estendersi per ogni terra; le altre religioni cristiane inventate dal
capriccio umano, non hanno diritto alcuno...5.» Die Liberalen verurteilten
diese egoistische und intolerante Haltung und betonten, die neue Bundes-
verfassung werde fiir die ganze Nation, fiir Protestanten und Katholiken
geschaffen. Sie erhofften sich von der matericllen Zentralisation Vorteile

1 AGC TI 25.Mai, S.373-385. Die Diskussion wurde am 31.Mai und am 2.Juni
fortgesetzt. S. a. «Il Repubblicano della Svizzera Italiana» Nr. 44 (29. Mai).

2 AGC TI 31.Mai, S.478-484.

3 AGC TI 31.Mai, S.485-495, und 2.Juni, S.499-519.

4 AGC TI 31.Mai, S. 488, Votum Cattaneo: «Per la patria, per il bene del proprio
Cantone bisogna essere egoista.» S.a. Voten von Cataneo, Rossetti canonico, Rossetti
Seb., Calgari und Bonzanigo.

5 AGC TI 2.]Juni, S. 509, Votum Calgari.
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fiir den Konsumenten und eine gesicherte Staatseinnahme!. Wenn sie
mehrheitlich trotzdem fiir eine Beibchaltung des status quo in Zoll-
angelegenheiten waren, so hauptsichlich deshalb, weil sie cine entschidi-
gungslose Abtretung dieser Rechte, wie es verschiedene Kantone verlang-
ten, fiirchteten. — Mit den Abidnderungsantrigen des Staatsrats und der
Kommission nahm der Grosse Rat am 2.Juni noch einen Vorschlag, die
Abschaffung der Todesstrafe fiir politische Vergehen in die Bundesver-
fassung aufzunehmen, an2. - In den dreitigigen Diskussionen hatte sich
gezeigt, dass die Konservativen starr an einem kantonalen und klerikalen
Standpunkt festhielten und darum gegen den Entwurf einer neuen Bun-~
desverfassung eingestellt waren, dass eine Gruppe Liberaler ihn vorbehalt-
los unterstiitzte, wihrend eine andere wohl dessen politischen Teil billigte,
den materiellen Bestimmungen hingegen aus Sorge um die auf den
Zoll- und Posteinnahmen basierenden Staatsfinanzen skeptisch gegen-
tiberstand.

Bei der Behandlung der materiellen Fragen ging aber die Tagsatzung
nicht auf die tessinischen Begehren ein und kam eher der Meinung jener
etwas entgegen, die fanden, dass eine Zentralisation der Zolle gegen volle
Entschidigung diejenigen Kantone begiinstige, deren Finanzsystem auf
der veralteten und unrationellen indirekten Besteuerung beruhe. Sie be-
schloss daher, im Gebiet der ganzen Eidgenossenschaft vorerst nur die
Transitzdlle einzuldsen und sich die Méglichkeit offenzubehalten, die
tibrigen Zolle nur dort zu zentralisieren, wo sie in missigem Massstab
erhoben wurden, nicht aber dort, wo sie, wie im Tessin, die Hauptquelle
der staatlichen Einnahmen bildeten. In der Schlussabstimmung enthielt
sich darum der Tessiner Gesandte der Stimme und betonte, sein Kanton
sei mit den politischen Bestimmungen voll und ganz einig, die materiellen
hingegen kénne er unméglich annehmens.

Der «Repubblicano» war mit dem Ergebnis der langen und teilweise
hitzig gefithrten Debatten im Grossen Rat sehr zufrieden, doch musste er
feststellen, dass sich die Tessiner Bevolkerung nicht heftig fiir die Bundes-
revision zu interessieren schien, da die Ereignisse in Oberitalien ihre ganze

T Besonders die Voten von Pioda, Franscini, Battaglini, Vicari und Bertoni.

2 AGC TI 2.]Juni, S. 519; die Motion stammte von Motta aus Airolo.
3 Weinmann, a.a.O., S.316-317.
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Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen: «Gli avvenimenti de’paesi che
circondano la Svizzera assorbono quasi tutta 'attenzione del nostro po-
polo®.» Nachdem die Tagsatzung den politischen Grundsitzen der Bun-
desverfassung im Sinn des «Repubblicano» zugestimmt hatte, befasste er
sich besonders mit den umstrittenen materiellen Bestimmungen?. In dem
von der Tagsatzung angenommenen System der Zollzentralisation sah
er — im Gegensatz zu vielen andern Tessiner Liberalen — kein so grosses
Ungliick, ja, er anerkannte sogar, dass der Standpunkt der Tagsatzung
nicht ganz unberechtigt sei: «I Cantoni che preferirono le imposte dirette
alle indirette, e fra queste preferirono ancora quelle che meno pesano sul
commercio, sgravando i dazi e pedaggi, denno sentire una giusta ri-
pugnanza nell’accordare ingenti indennita a quei Cantoni che tirarono fin
qui le loro risorse dal commercio svizzero...3.» Er suchte seine Mitbiirger
auch davon zu iiberzeugen, dass einerseits die Verluste nicht zu gross und
anderseits die Zolle wegen der unstabilen politischen Verhiltnisse in Ober-
italien cine sehr unsichere Einnahmequelle seien. Unzufrieden hingegen
war er mit den Bestimmungen iiber die Postzentralisation. Hier, so fand
er, werde der Kanton ungerecht behandelt: «La misura tenuta seco noi
non ¢ né giusta né equa+!» Fiir alle seine grossen Anstrengungen zur Ver-
besserung des Postwesens biete man dem Kanton nun bloss ein armseliges
Trinkgeld an. Es wire billig gewesen, wenn man dem Tessin, der schon
durch die Zollzentralisation empfindlich betroffen werde, wenigstens bei
der Festsetzung der Postentschidigung entgegengekommen wire. — Trotz
allem aber erschienen ihm die materiellen Nachteile unbedeutend im Ver-
hiltnis zum politischen Wert der neuen Bundesverfassung, so dass er iiber-
zeugt die Annahme empfahl: «Nessuno s’illuda. Se le condizioni politiche
di tutta la Svizzera riclamano una riforma pronta e sagace del Patto fede-
rale, le condizioni speciali, politiche e finanziarie del Ticino impongono

a noi tutti il dovere di accettare il progetto?.»

I «I1 Repubblicano della Svizzera Italiana» Nr. 48 (13.Juni); s.a. Nr. 45 (2. Juni) und
Nr.48 (13.Juni): «la gran quistione della riforma del Patto si agita, ma I’atrio delle
idee, il contrasto delle opinioni & poco.»

2 «I1 Repubblicano della Svizzera Italiana» Nrn.48 (13.Juni), 49 (16.Juni), 54
(6.Juli), 56 (13.Juli) und 69 (22. August).

3 «I1 Repubblicano della Svizzera Italiana» Nr.49 (16.]Juni).

4 «I1 Repubblicano della Svizzera Italiana» Nr.69 (22. August).



Der Staatsrat legte am 22. August seine Botschaft iiber die neue Bundes-
verfassung dem Grossen Rat vor ™. Er gab darin zu, dass die Zoll- und Post-
zentralisation aufeine fiir den Kanton ungiinstige Weise entschieden wor-
den sei, doch fand er «vi sono delle condizioni nella vita dei popoli ove
conviene scegliere fra il minore dei mali. E noi crediamo minor male il
cambiare le condizioni di vivere che il cessare della vita; crediamo minor
male il sagrificar un interesse materiale che I'interesse vitale; crediamo
minor male l'afidarci all’equitd delle leggi da farsi de’Confederati che
agli eventi conseguenti ad una disorganizzazione2».

Die Grossratskommission konnte sich trotz zweier langer Sitzungen
nicht einigen? und legte darum dem Grossen Rat am 25. August einen
Mehrheits- und einen Minderheitsantrag vor. Die Kommissionsmehrheit
anerkannte die politischen Vorziige der Bundesverfassung, doch fand sie,
die bloss teilweise Militirzentralisation und das vorgeschlagene System
der Zoll- und Postvereinheitlichung ruiniere die Finanzen des Kantons
derart, dass sic die Verwerfung beantragen miisse: « Cosigliarticoliriguar-
danti i dazi e le poste ci impongono percid il dovere del rifiuto del pro-
getto+.»—Die Kommissionsminderheit dagegen fand, die Benachteiligung
des Kantons sei keineswegs sicher, und sie empfahl Annahme, weil es um
cine eidgendssische und nicht um eine kantonale Frage gehe. Hingegen
solle die Gesandtschaft an der Tagsatzung erkliren, der Tessin habe
der neuen Bundesverfassung zugestimmt in der Hoffnung, dass die
Bundesgesetzgebung den besondern Verhiltnissen des Kantons Rechnung
trages.

Die grosse Redeschlacht um die Annahme oder Verwerfung der Bun-
desverfassung wurde am 25. und 26. Augustim Grossen Rat ausgetragen®.

1 AGC TI 22. August, S.9; der Bericht ist abgedruckt 25. August, S.23-27.

2 AGC TI 25. August, S.27.

3 AGC TT 24. August, S. 18-19. Der Prisident des Grossen Rats, Jauch, erkundigte
sich nach dem Bericht der Kommission, worauf deren Prisident, Romerio, erwiderte,
die Kommission habe sich trotz zweier langer Sitzungen nicht einigen kénnen. Ein
Mitglied habe gefehlt, so dass man noch nicht wisse, wie der Antrag der Kommission
schliesslich ausfallen werde.

4 AGC TI 25. August, S.33; Bericht der Kommissionsmehrheit, S.29-34.

5 AGC TI 25. August, S.34—38 (Bericht der Kommissionsminderheit).

6 AGC TI 25. August, S.38-76, und 26. August, S.103-129. Vgl. a. Chiesa, Un
anno di storia nostra, S.21-26, und Weinmann, a.a.O., S.318-320.
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Von konservativer Seite meldeten sich zwei Vertreter zum Wort. Mit un-
missverstindlicher Deutlichkeit und grossem Pathos lehnte der eine den
neuen Bund ab: «Io per me dichiaro che crederei paricida la mia mano,
se si stendesse a porvi la sua firma®.» Und der zweite betonte nochmals
den konservativen, kantonalen Standpunkt: «Dobbiamo vegliare all'in-
teresse dei nostri mittenti, alla nostra sovranita che ci vien tolta, ai dazi,
alle poste, alle leggi sulla stampa. Il nostro denaro colerd nella cassa fede-
rale, e qual compenso ricaveremo? ...2», und er drohte sogar mit der Ab-
trennung von der Eidgenossenschaft. — Die gemissigte Mittelgruppe, eine
Anzahl materiell gesinnter Liberaler und einige wegen der von der deut-
schen Schweiz durchgesetzten Neutralitit Verbitterte anerkannten zwar
die politischen Vorziige der neuen Bundesverfassung, lehnten sie aber
wegen der fiir den Tessin befiirchteten finanziellen Nachteile ab. «Ma
stando come sono le cose, non posso che proclamare ottime le organizza-
zioni politiche del nuovo Patto, pessime le finanziarie3» war der Tenor
ihrer Voten. Sie verwahrten sich aber alle gegen den Vorwurf, Reaktio-
nire und Sonderbiindler zu sein und betonten: «Se il Patto ne verrd im-
posto, noi da leali Svizzeri lo accetteremo, ma ora che siamo liberi del
nostro voto ne useremo per ricusarlo giacché enormi, immensi sono i pre-
giudizi che ci arrecat.» — Die bundesfreundlichen Liberalen hatten es
schwer, gegen die allgemeine Erbitterung aufzukommen. Besonders tra-
tensie den iibertriebenen materiellen Befiirchtungen der Gegner entgegen:
«Voinon avete abbastanza pensato; voi avete spaventato il popolo; avete
fuor misura denigrata un’opera che & lungi dall’avere tutti quei difetti che
le attribuites.» Wenn auch die Staatskasse etwas verliere, so gewinne doch
das Volk durch die 8konomischen Bestimmungen. Im iibrigen werde der
Kanton nicht in seinen Interessen, sondern nur in seinen Hoffnungen ge-

1 AGC TI 25. August, S.39, Votum Calgari.

2 «I1 Repubblicano della Svizzera Italiana» Nr.71 (29. August), Votum von Galli.
S.a. Atti del Gran Consiglio, 25. August, S. 52—56, und besonders S. 54: «...ma forse
potrebbe suonare un’ora in cui ci rammentassimo che siamo Italiani.»

3 AGC TI 25. August, S.63, Votum Pedrazzi; s.a. Voten von Pedrazzini, Ramelli,
Petrocchi und Romerio.

4 AGC TI 25. August, S.60, Votum Romerio.

5 AGC TI 26. August, S.107, Votum Pioda; s.a. Voten von Franscini, Battaglini,
Bertoni, Fogliardi G.B., Vicari, Luvini und Gagliardi.
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schidigt; fiir Hoffnungen aber kdnne kein Rechtsanspruch geltend ge-
macht werden. In einer schwungvollen Rede, die mehrmals von Beifall
unterbrochen wurde, verteidigte Luvini die neue Bundesverfassung und
verurteilte den Krimersinn der Gegner: «Il mio cuore si rifiuta al credere
che il Ticino per una questione di denaro voglia respingere il risultamento
di tanti sforzi’.» Sie vertrauten auf die Solidaritit der {ibrigen Eidgenossen
und wiesen darauf hin, dass die Freiheit des Tessins nur durch einen starken
Bundesstaat garantiert sei. Entschieden wandten sie sich gegen jedes Lieb-
dugeln mit der italienischen Irredenta2. — Obschon die Befiirworter der
Bundesverfassung alle Register ihrer iiberlegenen Rhetorik gezogen hat-
ten, vermochten sie die Grossratsmehrheit nicht auf ihre Seite zu ziehen.
In der Abstimmung wurden der Reihe nach die Antrige des Staatsrats, der
Kommissionsmehrheit und der Kommissionsminderheit verworfen, wie
auch ein Antrag des Staatssekretirs Pioda auf Annahme unter der Be-
dingung einer gerechten Regelung der materiellen Fragens. Eine kleine
Gruppe liberaler Grossrite, die die Bundesverfassung aus materiellen
Griinden nicht annehmen, sie aber wegen ihrer politischen Vorziige auch
nicht verwerfen wollten, gab den Ausschlag, dass kein Beschluss gefasst
werden konnte. - Um doch noch zu einem Ergebnis zu kommen, stimmte
der Rat nach langem Hin und Her der Emennung einer Kommission zu,

1 AGC TT 25. August, S.73, Votum Luvini.
2 Gegen die Irredenta-Ideen Gallis wandte sich besonders Pioda (vgl. AGC TI
26. August, S.111, iibersetzt bei Weinmann, a.a.O., S.319-320).
3 a) Antrag des Staatsrats: 27 Ja, 53 Nein ;
b) Antrag der Kommissionsminderheit: 29 Ja, 51 Nein AL Gl oty St
c) Antrag der Kommissionsmehrheit: 39 Ja, 41 Nein
d) Antrag Pioda: 33 Ja, 47 Nein
Da namentlich abgestimmt wurde, lassen sich folgende Parteigruppen feststellen:
Bundesfreundliche Liberale: 30; davon stimmten 4 gegen den Antrag des Staats-
rats, fiir den aber, wohl irrtiimlich, der Konservative Matti stimmte; 12 von ihnen
stimmten unter Fiihrung von Luvini auch gegen den Antrag d) auf bedingte An-
nahme (Pioda).
«Materiell gesinnte» Liberale: 11; sie stimmten geschlossen gegen die Antrige a)
bis ) und fiir den Antrag d) (Pioda).
Gemissigte: 11; sie stimmten gegen die Antrige a) und b) und fiir den Antrag c);
4 von ihnen unterstiitzten den Antrag Pioda, 7 stimmten dagegen.
Konservative: 28; sie lehnten die Antrige a), b) und d) ab und unterstiitzten den
Antrag der Kommissionsmehrheit auf Verwerfung der Bundesverfassung.

siglio, 26. August,
S.120-132)
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die eine Formel fiir die Annahme finden sollte™. Thr Antrag «Il progetto
di Costituzione federale ... & accettato con condizione che quando la Con-
federazione volesse percepire nuovi diritti d’importazione e d’esportazione
al confine Ticinese, debba riscattare il nostro dazio d’entrata e d’uscita
mediante indennizzo2?» wurde schliesslich mit 39:22 Stimmen ange-
nommen.

Mitdiesem schwichlichen Entscheid glaubte dieliberale Grossratsmehr-
heit eine Formel gefunden zu haben, die das iiber die materiellen Bestim-
mungen beunruhigte Tessinervolk fiir die Annahme der Bundesverfassung
gewinne. In Wirklichkeit aber war dieser Beschluss nicht gecignet, bei der
Bevélkerung das Verstindnis fiir die Neuordnung der Eidgenossenschaft
zu f5rdern. Der «Repubblicano» hoffte zwar, der Biirger werde sich nicht
von Befiirchtungen und Neid leiten lassen, allein «si crede pit facilmente
al male che al bene3». Bei sehr schwacher Beteiligung verwarfen 4494
Stimmbiirger die vom Grossen Rat empfohlene bedingte Annahme und
lehnten damit die Bundesverfassung ab, wihrend 1652 Stimmen teils fiir
unbedingte, teils fiir bedingte Annahme abgegeben wurden+.

Das Abstimmungsergebnis darf aber keineswegs als bundesfeindliche
Demonstration des Tessinervolks gewertet werden. Materielle Befiirch-
tungen und der empfindliche Dimpfer, den die politische Begeisterung

1 AGC TI 27. August, S.134-141 (Motion Bertoni); die Diskussion wurde am
28. August (S.149-153) und 29. August (S.186-195) weitergefiihrt.

2 AGC TI 29. August, S.186-187, und Foglio officiale Nr. 35 (1.September). Die
Abstimmung erfolgte unter Namensaufruf. Mit 42:21 Stimmen genehmigte der
Grosse Rat auch den § 4 des Abstimmungsdekrets, der nicht der Volksabstimmung
unterlag: «Nel caso che la Costituzione Federale per la Confederazione sia accettata
da 12 Cantoni, la cui popolazione costituisca la maggioranza del Popolo Svizzero, la
Deputazione Ticinese la dichiarera accettata dalla Confederazione e cooperera alle
disposizioninecessarie per la sua attivazione.» Da bis zum 29. August bereits 13/, Kan-
tone die Bundesverfassung angenommen hatten, kam der Volksabstimmung fiir die
Stellungnahme des Kantons auf der Tagsatzung keine Bedeutung mehr zu!

3 «Il Repubblicano della Svizzera Italiana» Nr.73 (4.September); s.a. Nrn.71
(29. August) und 72 (1.September).

4+ Foglio officiale Nrn.37 (15.September) und 38 (22.September). S.a. «Gazzetta
Ticinese» Nrn. 115 (4. September) und 118 (11.September). Von den 12 unbedingt
oder bedingt annehmenden Kreisen lagen 7im Sottoceneri (Lugano, Stabio, Carona,
Agno, Sessa, Ceresio, Magliasina), 1 am Langensee (Isole), 2 im Centovalli (Maggia,

Onsernone) und 2 im obern Tessintal (Airolo, Giornico). Zu den 25 ablehnenden
Bezirken gehorten auch solche, die sonst eindeutig liberal wihlten.
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des Friihjahrs durch den unbefriedigenden Verlauf der innern und 4ussern
Verhiltnisse im Laufe des Sommers erhalten hatte, vermochte in weiten
Volkskreisen eine Verirgerung hervorzurufen, diesich in der Verwerfung
der Bundesverfassung dusserte. Aber die positive Einstellung der Tessiner
zur Schweiz wurde dadurch nicht erschiittert, denn im Oktober wihlten
sie wieder 6 entschiedene Beflirworter des neuen Bundes in den National-

ratl.
4. Uri und Wallis?

Zu den «Zollkantonen» gehérten auch Uri und Wallis. Die politischen
und konfessionellen Sonderprobleme beanspruchten die Aufmerksamkeit
der beiden Kantone im Jahre 1848 jedoch so sehr, dass die Diskussion iiber
die materiellen Bestimmungen der Bundesverfassung eher eine zweit-
rangige Bedeutung erhielt.

Uris Finanzsystem basierte vollstindig auf den Einnahmen seiner Post-
und Zollverwaltung. Dazu hatte der Kanton in den letzten Jahren grosse
Summen fiir den Ausbau der Gotthardstrasse ausgegeben, und er glaubte
darum, fiir die Schuldentilgung nicht auf den Ertrag der Strassenzélle und
der Post verzichten zukdnnen3. In der Sitzung vom 11. Mai beschloss denn
auch der Landrat auf Antrag des Regierungsrats, die Gesandtschaft zu be-
auftragen, in erster Linie fiir die Beibehaltung der gegenwirtigen Zoll-
verhiltnisse und fiir eine Vereinfachung im Postwesen auf der Basis eines
freiwilligen Konkordats zu stimmen; in zweiter Linie kdnne sie jedoch
einer Post- und Zollzentralisation zustimmen, allerdings unter der Vor-
aussetzung einer vollstindigen Entschidigung+. Die Beratungen der

I's.a. Weinmann, a.a.O., S.320-321. Wenn das Tessinervolk tatsichlich gegen
die ganze Bundesverfassung gewesen wire, hitte wohl nicht nur der Kreis Faido
gegen den § 4 des Abstimmungsdekrets protestiert! Bei den Nationalratswahlen vom
22.Oktober 1848 siegten die bundesfreundlichen liberalen Kandidaten mit einem
Mehr von gut 3000 Stimmen (Resultate s. «Il Repubblicano della Svizzera Italiana»
Nr.91, 4. November).

2 In diesem Abschnitt wird nur die Stellungnahme der beiden Kantone zu den
materiellen Bestimmungen der Bundesverfassung behandelt. Ausfiihrliches iiber die
beiden Kantone s. Kapitel «Die Urkantone» (Uri) und «Die Kantone mit liberaler
Minderheitsregierung» (Wallis).

3 E.A. 18471V, S8.193, 195-196 und 209, Voten des Gesandten von Uri.

4 Instruktion vom 11.Maij; s.a. « Wochenblatt von Uri» Nr.20 (18. Mai).
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Neunerkommission zur Behandlung der materiellen Fragen liessen dann
aber keinen Zweifel offen, dass Uri mit seinen Antrigen nicht durch-
dringen werde. Darum verlangte die Gesandtschaft neue Instruktionen,
und der Landrat erteilte ihr am 3 1. Mai die Vollmacht, «einem der Instruk-
tion am nichsten kommenden und unter obwaltenden Verhiltnissen un-
serm Interesse am chesten zusagenden Vorschlage mit Ratifikationsvor-
behalt beizustimmen», wenn dadurch ein fiir Uri nachteiligerer Beschluss
verhindert werden kdnne . Uris Antrige wurden jedoch nicht angenom-
men, und in der Schlussabstimmung enthiclt sich die Gesandtschaft der
Stimme, wohl mehr wegen der politischen und konfessionellen als wegen
der materiellen Bestimmungen.

Am 21. August trat der Landrat zur Beratung des Antrags zuhanden der
Landsgemeinde zusammen. Er fand, dass der neue Bund zwar viele wiin-
schenswerte Verbesserungen enthalte, aber die politischen und konfes-
sionellen Rechte des Kantons zu sehr beschrinke und seine finanziellen
Interessen nicht gentigend wahre, weshalb er der Landsgemeinde die Ver-
werfung empfahl2. Bereits in der Landratsdiskussion hatte es sich gezeigt,
dass die politischen und konfessionellen Einwinde gegen die neue Bundes-
verfassung wesentlich schwerer wogen als die materiellen, und die Lands-
gemeinde bewies dann deutlich, dass die materiellen Bedenken der Kon-
servativen eindeutig polemischen und nicht sachlichen Motiven ent-
sprangen3. Im Kanton Uri waren es keineswegs die materiellen Bestim-
mungen der Bundesverfassung, die den Ausschlag zur Verwerfung gaben,

I LRP UR 31.Mai.

2 LRP UR 21. August und «Alpenbote von Uri» Nr. 5 (26. August).

3 Die Zahl der Einwinde gegen die Bundesverfassung zeigt das deutlich: Im Land-
rat betrafen 4 die politischen, 3 die konfessionellen und 2 die materiellen Bestimmun-
gen, an der Landsgemeinde 8 den politischen, 4 den konfessionellen und 3 den ma-
teriellen Teil. Wurde in der Landratssitzung vom 2I. August noch allgemein von
«materiellen Nachteilen» gesprochen, so verwandelten sich diese allgemeinen Be-
fiirchtungen in die unsachliche, polemische Behauptung, der Kanton Uri werde
kiinftig finanziell auf Gnade oder Ungnade dem Bund ausgeliefert sein. Vgl. a. Rand-
glossen oder Bemerkungen zu dem von der Revisionskommission ausgearbeiteten
neuen Bundesprojekte, S.87: «So werden wir abhingig von der Zentralregierung,
dass wir im besten Falle unsere Staatseinnahmen aus ihren Hinden bekommen
konnen, die uns aber auch dieselben abziecht und vorenthilt, wenn wir uns etwa

mucksen oder nicht genau nach der gnidigen Herren Willen und Wink denken
und tanzen.»
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sondern, neben religitsen Befiirchtungen, in erster Linie die die kantonale
Selbstherrlichkeit beschrinkenden Artikel.

Noch weniger als in Uri gaben die materiellen Fragen im Wallis zu
reden. Die herrschende liberale Partei unterstiitzte ohnehin die Zentrali-
sationsbestrebungen des schweizerischen Radikalismus und war durchaus
fiir eine Vereinheitlichung des Post-, Zoll-, Miinz-, Mass- und Gewichts-
wesens zu haben, sofern die Interessen des Kantons nicht allzusehr beein-
trichtigt wiirden. Instruktionsgemiss verlangte der Walliser Gesandte am
15. und am 19.Juli auf der Tagsatzung, dass auch die seit 1842 im Wallis
bezogenen, von der Tagsatzung aber noch nicht genehmigten Zolle sowie
das bewilligte, aber noch nicht bezogene Weggeld fiir die neugebaute
Strasse nach Leukerbad abldsepflichtig seien. Die erste Forderung drang
nicht durch, betreffend die zweite erhielt das Wallis die beruhigende Zu-
sicherung, der Bund werde in solchen Fillen nicht unbillig verfahrenz.
In der Folge stimmte der Gesandte allen materiellen Bestimmungen zu,
mit Ausnahme des Art. 24.

In seiner Botschaft {iber die von der Tagsatzung genehmigte Bundes-
verfassung erklirte der Staatsrat, der Kanton werde materiell nur unbe-
deutend einbiissen, hingegen von dem zu erwartenden wirtschaftlichen
Aufschwung der Schweiz profitieren. Auch die Grossratskommission
fand, die wenigen Unzulinglichkeiten seien hinreichend kompensiert, und
empfahl Annahme3. —In der Grossratssitzung vom 8. August wandte sich
ein Oberwalliser Deputierter gegen die neue Bundesverfassung, weil sie
die materielle Zukunft des Kantons gefihrde, doch widersprachen ihm
mehrere Liberale und hielten ihm vor, er kénne seine Behauptung nicht
mit Zahlen belegen4; und das «Journal du Valais» errechnete nach den
Bestimmungen des Artikels 26 sogar einen ansehnlichen Gewinn fiir
den Kantons. Dass die Argumentation der Konservativen gegen die
materiellen Punkte der Bundesverfassung im Wallis auf schwachen
Fiissen stand, zeigte sich schon darin, dass ihre Flisterpropaganda zu

1 E.A. 1847 IV, S.195 und 214; s.a. PGC VS 8.-14.Mai, Annexe lit.B, und

PGC VS 9.Mai.
2 E.A. 18471V, S.203 und 214.
3 PGC VS 7.-9. August, Annexe lit. B.
+ PGC VS 8. August und «Journal du Valais» Nr. 51 (9. August).
5 «Journal du Valais» Nr. 54 (19. August).
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Verdrehungen greifen musste, um das Volk zur Verwerfung zu be-
einflussen .

Wie in Uri, so richtete sich auch im Wallis die Opposition nicht in erster
Linie gegen die materiellen Bestimmungen der Bundesverfassung. Die
konservaiive Propaganda diskutierte sie denn auch gar nicht sachlich,
sondern beschrinkte sich auf einige, allerdings nicht unwirksame pole-
mische Angriffe gegen den materiellen Teil des neuen Bundes.

Fiir die Verwerfung der Bundesverfassung in den beiden Kantonen Uri
und Wallis gaben nicht die materiellen Bestimmungen den Ausschlag.
Die Griinde lagen tiefer: eine traditionell konservative katholische Berg-
bevélkerung misstraute dem antiklerikalen Treiben fithrender radikaler
Politiker und wehrte sich mit trotziger Kraft gegen den Zeitgeist.

Die «Zollkantone» widersetzten sich alle dem Artikel 24, der das Zoll-
wesen zentralisierte, und in den Zeitungen und Behérden drehten sich die
Diskussionen vorwiegend um die materiellen Bestimmungen der neuen
Bundesverfassung. Basel fiirchtete, dass die Schweiz das Schutzzollsystem
einfiihren miisse, wenn alle Entschidigungsbegehren der Kantone erfiillt
werden sollten, und gegen eine solche Bedrohung von Handel und Indu-
strie der Stadt wehrte es sich mit allen Kriften. Graubiinden, Tessin und
Uri dagegen sahen ihr auf den indirekten Zollen und Gebiihren beruhen-
des Finanzsystem in Gefahr und suchten mit letzter Anstrengung eine
Losung herbeizufiihren, die ihren Staatshaushalt einigermassen schonte.
Der Kanton Wallis schliesslich glaubte seine materiellen Interessen wenig
gefihrdet und machte darum den Vorschligen der Tagsatzungskommis-
sion keine Opposition. — Da jeder der fiinf Stinde in erster Linie seinen
eigenen Vorteil suchte und zudem ihre verschiedenen politischen Ten-
denzen eine Einigung erschwerten, bildeten die «Zollkantone» auf der
Tagsatzung keine geschlossene Front. Das mag mit ein Grund gewesen
sein, dass ihre Meinungen sich nicht mit Erfolg behaupten konnten und
die Tagsatzung vielmehr den Entwurf der Revisionskommission im ent-

gegengesetzten Sinn abinderte.
I In der konservativen Propaganda wurde aus den 4 Batzen Zollentschidigung,

die die Eidgenossenschaft pro Kopf den Kantonen zu bezahlen hatte (Art. 26), eine
eidgendssische Kopfsteuer von 4 Batzen («Journal du Valais» Nr. $0, 5. August).
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Die Haltung der einzelnen «Zollkantone» zu dem von der Tagsatzung
angenommenen Entwurf einer schweizerischen Bundesverfassung wurde
von ihrer spezifischen Eigenart bestimmt: Basels Bedenken gegen die
wirtschaftliche Neuordnung der Schweiz waren keineswegs zerstreut.
Doch konnte es sich ein weiteres Verharren in der politischen Isolation aus
innen- und aussenpolitischen Griinden nicht mehr leisten, und so lenkte
es widerstrebend ein. — Graubiinden hatte schon auf der Tagsatzung
Schritt fiir Schritt nachgegeben, um eine Einigung nicht zu gefihrden.
Es war bereit, materielle Nachteile in Kauf zu nehmen, und hoffte, die
kiinftigen Bundesbehdrden wiirden sein treues Einstehen fiir die eidgends-
sische Sache bei der endgiiltigen Regelung der materiellen Fragen beriick-
sichtigen. — Weniger Vertrauen hatte der Tessin in die eidgendssischen
Behorden. Mit viel Miihe gelang es seinem Grossen Rat, eine Formel zu
finden, die gleichzeitig die finanziellen Interessen des Kantons gegeniiber
dem Bund sicherte und die Annahme der Bundesverfassung aussprach,
doch versagte das Tessinervolk diesem unechten Kompromiss die Unter-
stiitzung. — Im Kanton Wallis, dessen Regierung aus innenpolitischen
Griinden am Erfolg einer liberalen Bundesreform interessiert war, und in
Uri spielten die materiellen Bestimmungen im Abstimmungskampf iiber
die Bundesverfassung praktisch keine Rolle. Innerkantonale Griinde fiihr-
ten in beiden Kantonen zur Verwerfung. Wihrend aber das Wallis sich
der Mehrheit anschloss und ebenfalls fiir die Einfithrung der Bundesver-
fassung stimmte, verharrte Ut in trotziger Ablehnung, bis es sich schliess-
lich doch fiigen musste.
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VIII. DIE URKANTONE

1. Uri

Noch im Januar 1848 liess auch Uri seinen Gesandten an der Tagsatzung
an den Beratungen iiber die Bundesrevision teilnchmen, und Franz Jauch
wurde am 31.Januar mit 18 Stimmen in die Revisionskommission ge-
wihlt!. Fiir den Verlauf der Beratungen interessierte sich aber Uri nicht,
und selbst sein liberal redigiertes Wochenblatt erwihnte die Bundesrevi-
sion mit keinem Wort. Der Bericht des Gesandten iiber die Arbeiten der
Bundesrevisionskommission wurde am 21. Mirz im Regierungsrat ver-
lesen und ohne Diskussion ad acta gelegt2. Erst als der Entwurf gedrucke
votlag und Uriseine Gesandten fiir die Tagsatzungsberatungen instruieren
musste, begannen sich die Behérden mit dem neuen Bundesentwurf zu
beschiftigen. Das Volk allerdings verhielt sich gleichgiiltig, es sei denn,
man deute den Wahlerfolg der extremen Konservativen an der Mai-Lands-
gemeinde als Zeichen der Ablehnung jeder Bundesrevision3. — Als der
Landratam 11. Mai die von der Regierung vorberatene Instruktion priifte,
fand er, es sei nicht nétig, die Zustimmung der Landsgemeinde einzu-
holen «in Betracht, dass es sich dermalen nur um eine vorliufige nihere,
jedoch durchaus unverbindliche Beratung des Bundesentwurfes handelt,
an welcher unsere Gesandtschaft nur unter Vorbehalt der Ratifikation und
des weitern Entscheides der Behorden und des Volkes von Uri Anteil
nehmen wird#+».

Diese Instruktion war fiir Uri ausnehmend liberals: Wohl wollte es
nach Moglichkeit alle Einschrinkungen seiner kantonalen Souverinitit
verhindern und seine aussenpolitischen Befugnisse wahren, zumindest in
kirchlichen Angelegenheiten; es war gegen den Nationalrat, «da derselbe

I Rappard, 2.2.0., S.123, und E. A. 184711, S.218.

2z RRP UR z1. Mirz.

3 Vgl. «Berner Zeitung» Nr.113 (11.Mai): Die Landsgemeinde vom 7. Mai habe
die Wahlen ganz in reaktionirem Sinn getroffen. Wer noch auf eine Sinnesinderung
in den kleinen Kantonen hoffe, diirfte bald zu den Schwirmern gezihlt werden.

4+ LRP UR 11.Mai.

s Das hoben sowohl das «Nidwaldner Wochenblatt» Nr.21 (20.Mai) wie die
«NZZ» Nr.139 (18.Mai) hervor.
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den Ubergang zur Centralitit bilden und die Kantonalsouverinitit damit
zernichtet wiirde I», und es wollte aus Misstrauen dem Bund keine Kom-
petenz in konfessionellen Fragen einrdumen. Aber man war doch auch zu
bedeutenden Zugestindnissen bereit: Der Bundesrat, das Bundesgericht
und auch die Errichtung einer polytechnischen Schule und eventuell einer
Universitit durch die Eidgenossenschaft fanden Zustimmung; man war
bereit, wenn es sein musste, zur Zentralisation von Post- und Zollwesen
Hand zu bieten, ja sogar zum Grundsatz der freien Niederlassung und zum
Stinderat wollte man notfalls ja sagen. — Wie in andern Kantonen auch,
bestimmte der Eigennutz zu einem guten Teil die Urner Instruktion: Die
Errichtung 6ffentlicher Werke in Art.21 wurde abgelehnt, denn er sei
«bedenklich wegen der Kosten ... an die der Kanton Uri beitragen miisste,
ohne vielleicht irgend einen Vorteil dadurch sich zu erwerben». Und auch
auf die Post- und Zollertrige wollte man nur gegen vollstindige Ent-
schidigung verzichten?2.

Mit diesen Instruktionen reisten die beiden Gesandten, C. Muheim und
F.Jauch, nach Bern. Als sie aber bei den Beratungen einsahen, dass thnen
bei neuen Vorschligen die Hinde gebunden waren, blieben sie nicht
gleichgiiltig passiv, sondern verlangten neue Instruktionen, fiir deren Er-
teilung der Landrat am 31.Mai sich extra versammeln musste3.

Mit seinen Forderungen und Abinderungsvorschligen war Uri - wie
die meisten andern Kantone — auf der Tagsatzung nicht durchgedrungen.
Nun mussten seine Behdrden sich entscheiden, was sie der Landsgemeinde
beantragen sollten: Der neue Bundesentwurf enthielt auch fiir Uri viele
wiinschenswerte und wesentliche Verbesserungen. Allein die politischen
und konfessionellen Rechte schienen zu sehr bedroht und eingeschrinkt
und die finanziellen Interessen nicht geniigend gesichert, so dass der Land-
rat die neue Bundesverfassung nicht zur Annahme empfehlen konnte*.
Es stellte sich nun noch die Frage, was man tun wolle, wenn — wie voraus-
zusehen war — diese durch die Tagsatzung trotzdem angenommen werde.

! Instruktion vom 11.Mai zu Art. 55 und 21.

2 Instruktion vom 11.Mai; vgl. a. « Wochenblatt von Uri» Nr.20 (18. Mai), «Nid-
waldner Wochenblatt» Nr.21 (20. Mai) und «NZZ» Nr.139 (18. Mai).

3 LRP UR 31.Mai.

4+RRP UR 11., 18. und 21. August und LRP UR 21. August.
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Die Liberalen und Gemiissigten rieten zur Vernunft und warnten vor den
{iblen Folgen eines nutzlosen Eigensinns. Die extremen Konservativen
hingegen schlugen andere Téne an’, und der Sonderbundsfreund Jost
Muheim forderte (nach einem Bericht des Urner Korrespondenten der
«NZZ») den Landrat sogar auf, «er solle den neuen Bund geradezu ver-
werfen und sich dann mit den andern verwerfenden Kantonen, worunter
ohne Zweifel auch Schwyz sein wird, gleichsam verbinden und beraten,
was nun zu tun sei. Man gewinne Zeit und - Zeit gewonnen, viel gewon-
nen?», Dass beide Seiten im Landrat etwa gleich stark waren, zeigt sich im
widerspriichlichen, halb liberalen und halb sonderbiindlerischen Kom-
promiss, den man der Landsgemeinde beantragte: «Sollte sich aber eine
Mehrheit von drei Vierteilen der eidgendssischen Stinde zur Annahme
erkliren, so méchte die h. Landsgemeinde beschliessen, es trete der Kanton
Uri, dem Drange der Umstinde sich fiigend, und um seinerseits zur Auf-
rechterhaltung und Befestigung des eidgendssischen Friedens, was vor-
ziiglich in den gegenwirtigen bewegten und gefahrdrohenden Zeitver-
hiltnissen not tut, das Mdglichste beizutragen, einer solchen Mehrheit
bei, jedoch mit Verwahrung der souverinen Rechte in konfessioneller,
finanzieller und politischer Beziechung, und mit Festhalten am Grund-
satze, dass Abinderungen in der schweizerischen Bundesverfassung nur
dem freiwilligen Einverstindnisse der souverinen Stinde selbst zustehen
sollen3.»

Das Volk wurde von zwei Seiten zu beeinflussen gesucht: Der liberale
«Alpenbote» war bestrebt, in sachlich aufklirenden Artikeln dem Volk
die Vorteile der neuen Bundesverfassung schmackhaft zu machen und ihm
die Angst vor den «gefihrlichen» Bestimmungen zu nehmen+. — Von der
andern Seite tauchte eine anonyme Schmihschrift gegen die Bundesver-
fassung auf und malte dem Urner mit offensichtlichen Verdrehungen das
Gespenst der Religionsgefahr, des Zentralismus und des materiellen Ruins
fiir Uri an die Wands. Zwar verbot und beschlagnahmte der Regierungs-

1 « Alpenbote von Uri» Nr. 5 (26. August).

2 «NZZ» Nr.240 (27. August).

3 LRP UR 21. August.

+ Vgl. «Alpenbote von Uri» Nrn. 3 (12. August) und 4 (19. August).

5 Randglossen oder Bemerkungen zu dem von der Revisionskommission aus-
gearbeiteten neuen Bundes-Projekte, S.85-87. Als Beispicle fiir den Ton der Bro-
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rat am 16, August® diese dem Alt-Landammann Vinzenz Miiller? zuge-
schriebene Schrift. Doch zeigte sie, mit welcher Hemmungslosigkeit die
Anhinger des Sonderbunds die Bundesverfassung bekimpften.

Die Landsgemeinde vom 27. August verlief denn auch ganz danach:
Landammann Dr. Lusser erklirte bereits in der Erdffnungsansprache, er
kénne nicht mehr zum Gutachten des Landrates stimmen. «Ein neuer
Bund liege vor, der nicht aus ruhiger Beratung hervorgegangen und die
Merkmale der Gerechtigkeit und Billigkeit an sich trage, sondern hervor-
gegangen sei aus den blutigen Ereignissen der Neuzeit, als eine Geburt des
benutzten Sieges iiber den Schwichern, und wie ein Ei dem andern der
Zentralitit gleich sche ... So verlieren wir unsere heiligsten Rechte und
miissen aufhdren, Urner zu sein3.» — Damit war bereits im Volk eine
Stimmung geschaffen, die jedes empfehlende oder zum Einlenken mah-
nende Wort von vornherein verwarf. Um so grésseren Beifall fanden die
von Ressentiments und blindem Fanatismus getragenen Reden der An-
hinger der alten Sonderbundspartei: Baumann von Wassen sprach von
«Meineidgenossen». — Vinzenz Miiller prophezeite, Uri sinke in der Eid-
genossenschaft zur Bedeutungslosigkeit herab, daftir wiirden kiinftig die
Protestanten auf den Strassen Altdorfs predigen diirfen. — Jost Muheim

schiire 2 Ausziige aus dem Kommentar zu den einzelnen Artikeln: «Art.20 ... He!
du freier Wehrmann der Urkantone! da hats denn ein End damit, an den Lands-
gemeinden selbst zu bestimmen, wie lange Einer dienen miisse, wie viel ihm an seine
Uniform miisse gesteuert, wie viel und wo er exerzieren miisse, wie viel Sold ihm
gehore, seine hohern oder niedern Offiziere, an der Landsgemeinde oder in andern
Behorden oder Versammlungen selbst zu wihlen ... Da wird’s heissen fiir den Re-
kruten etwa auf 6-10 Wochen nach Bern oder Ziirich in die Instruktion zu gehen,
dort unter strenger Subordination und ohne Sold in der Kaserne zu leben.» — « Art. 22
... Aber, nachdem bereits die katholischen Kantone, dank den Freischarenwirtschaf-
ten, durch ungeheure Kriegskontributionen ausgesogen, verlangt man von ihnen die
Beitrige an den Bund: fiir eidgendssische Werke, wer weiss wie viele Millionen,
Eisenbahnen, einige Millionen fiir Bezahlung der neuen eidgen&ssischen Herren, die
auch gelebt und bisher nicht umsonst sich schier zu tod geschrieen haben wollen;
einige Millionen fiir die eidgenssische Universitit und die eidgendssischen Lehr-
anstalten; dann noch einige Millionen fiir das Bundesmilitirwesen, und wer weiss,
was alles noch in Aussicht steht.»

I «Schwyzer Volksblatt» Nr.120 (19. August) und «NZZ» Nr.235 (22. August).

2 «Aargauer Zeitung» Nr.101 (23. August) und «NZZ» Nr.235 (22. August).

3 «Alpenbote von Uri» Nr.6 (2.September). Bericht iiber die Landsgemeinde
vom 27. August.
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fiirchtete die finanzielle Abhingigkeit Uris von der Eidgenossenschaft und
empfahl, noch nicht einzulenken, «man kdnne nicht wissen, was sich in-
zwischen noch ereigne '». — Der Vertreter der Geistlichkeit, Kommissarius
Gisler, fand den Bund der Art, dass ihn kein guter Katholik annehmen
diirfe, denn die katholische Religion sei nicht gehérig garantiert, und das
Recht der freien Niederlassung und die Pressefreiheit dffneten allen ver-
derblichen Einfliissen Tiir und Tor. — Und Alt-Landammann Schmid
erklirte, es sei spiter noch gentigend Zeit zum Annehmen; «daraus folge
der Gewinn, dass wir nie freiwillig zugetreten und auf unsere Rechte ver-
zichtet haben, und es kénne dann schon wieder die Zeit kommen, wo wir
dann dieselben mit Recht zurtickfordern kénnen2».

Mit gewaltigem Mehr wurde die unbedingte Verwerfung der Bundes-
verfassung beschlossen und die Gesandtschaft angewiesen, fiir die ver-
bindliche Einfiihrung Einstimmigkeit zu verlangen3. Fiir eine unbedingte
Annahme erhoben sich keine 200 Hinde, fiir den Antrag des Landrates
nur einige wenige*.

Die Tagsatzungsmehrheit liess sich aber von Uris Einwinden nicht ab-
halten, erklirte die Annahme der Bundesverfassung und traf die ersten
Massnahmen zu ihrer Einfithrung, indem sie die Kantone aufforderte, die
ihnen zustehenden Wahlen in die eidgendssischen Rite vorzunehmen.

Nun musste sich Uri neuerdings entscheiden: wollte es grollend abseits
bleiben oder sich nun doch anschliessen? — Am 3. Oktober entschied der
Landrat, es sei eine ausserordentliche Landsgemeinde cinzuberufen und die
Regierung zu beauftragen, ein Gutachten vorzulegens. Nach langen,
miihsamen Beratungen einigte sich der Regierungsrat schliesslich® und

1 «Alpenbote von Uri» Nr.6 (2.September). Bericht iiber die Landsgemeinde
vom 27. August.

z « Alpenbote von Uri» Nr.6 (2. September); vgl. a. «NZZ» Nr. 243 (30. August).

3 Landsgemeindeprotokoll 27. August.

4 Uber die Zahlen widersprechen sich die Berichte. Die Tagsatzung (B. A. 1848 II,
S.65) nahm 1200 Verwerfende und 200 Annehmende an. Dic «NZZ» Nr.243 meldet
1000 Verwerfende, 150 Annehmende und ca. 30 Stimmen fiir den Antrag des Land-
rates. Das « Nidwaldner Wochenblatt» Nr. 36 erwihnt kaum so Stimmen fiir An-
nahme und nur 3 Stimmen fiir den Antrag des Landrates.

s LRP UR 3.Oktober.

6 RRP UR 13. und 16.Oktober. Der Bericht war von Dr.Lusser, Carl Muheim
und F.Jauch ausgearbeitet worden.
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legte dem Landrat einen Bericht vor, den dieser am 17.Oktober ohne
Abinderung guthiess’. — An der Landsgemeinde wollten die Gemissigten
und die Liberalen wenigstens in einem Zusatz die Anerkennung der Tag-
satzungsbeschliisse vom 12. und 14.September aussprechen, doch ihre
Gegner erklirten, es sei schmihlich, wie Schwyz seinen Beitritt zu erkli-
ren, und Alt-Landammann Schmid meinte, die Tagsatzung habe kein
Recht, Uri einen Bund aufzuzwingen, den es nicht wolle. «Man miisse
sich jetzt einmal ducken, bis andere Zeiten kommen; aber die religitsen
und politischen Rechte verwahren, das miisse manz.»

Das Volk folgte dieser sonderbiindlerischen Parole und wihlte zwar
seine Vertreter ins eidgendssische Parlament, verwahrte «aber im tibrigen
noch einmal kriftig und feierlichst die konfessionellen und politischen
Rechte des Landes3».

Der liberale «Alpenbote» suchte in seinem Kommentar zu den Ereig-
nissen an der Landsgemeinde nach den Ursachen und schrieb: «Es war
wohl einzusehen, dass die Zuriickgesetzten und in ihren herrschsiichtigen
Plinen Getiuschten bald Rache suchen, und mit andern Missvergniigten
die frithern Hetzereien und Verdichtigungen gegen Liberale beginnen
werden, damit ... die neue Regierung nicht auf Rosen wandle. Ein er-
wiinschter Anlass war ihnen in dieser Beziehung die Revision des Bundes,
die allerdings, durch die Ereignisse um die Eidgenossenschaft begiinstigt,
fir unsere Verhiltnisse zu rasche Fortschritte und zu empfindliche
Verinderungen im Bundessystem machte, als dass die Liberalen der
Urkantone es wiinschten ... Das Werk wurde durch Verleumdung,
falsche Darstellung in Broschiiren und alle zu Gebote stchenden
Mittel fleissig betrieben, so dass das Volk im Wahne war, der neue

I Darin hiess es, Uri komme der Aufforderung nach, seine Vertreter in die eid-
genossischen Rite zu wihlen, «im {ibrigen aber die Rechte der katholischen Kirche
feierlichst verwahrend und in der Uberzeugung, die h. Eidgenossenschaft werde den
historischen Rechten und finanziellen Interessen des Kantons Uri mdglichst Rech-
nung tragen» (LRP UR 17. Oktober). Die konfessionelle Verwahrung war eine Kon-
zession an Landammann Dr. Lusser.

2 «Alpenbote von Uri» Nr. 14 (28. Oktober). Bericht iiber die Landsgemeinde vom
22. Oktober.

3 Landsgemeindeprotokoll 22. Oktober. Wie schon am 27. August wurden die An-
trige der extremen «sonderbiindlerischen» Partei den gemissigten Gutachten des
Landrates vorgezogen.
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Bund raube ihm die Religion der Viter und fithre sie in tiirkische
Knechtschaft.»

Indes: auch Uri musste sich beugen und nachgeben. Seine Vertreter im
National- und Stinderat wurden wegen der Verwahrung sang- und
klanglos zuriickgeschickt2 Der Regierungsrat von Uri trat gar nicht mehr
auf die Frage ein?® und tiberliess es dem Landrat, einen Weg aus der Sack-
gasse heraus zu finden. Die Liberalen und Gemissigten fanden, man hitte
sich die Beschimung ersparen kdnnen, mit der ganzen Widerspenstigkeit
habe man doch nichts gewonnen. Doch gerade das schien der Gegenpartei
ein grosser Erfolg. Dadurch sei deutlich bewiesen, dass Uri den Bund nur
unter Zwang angenommen und nicht freiwillig#. Ein Gutachten fiir die
Landsgemeinde auszuarbeiten war aber auch der Landrat nicht gewillts.
So kam es ganz auf die Landsgemeinde vom 19.November an, ob die
Wahlen mit oder ohne Anerkennung des neuen Bundes wiederholt wiir-
den. Regierungsrat Jauch stellte den Antrag, zuerst den neuen Bund an-
zuerkennen, Landammann Dr.Lusser fand das unnétig und unwiirdig:
«Man solle doch nicht sich benehmen wie ein Hund, der erst bellt und
beisst und bald wieder schmeichelnd um die Fiisse wedelté.» Beide An-
trige wurden von verschiedenen Rednern unterstiitzt, doch hatten sich
unterdessen die Antragsteller verstindigt. Die gemeinsame Erklirung
wurde aber so undeutlich verlesen, dass nur die vordersten etwas davon
verstanden. Die grosse Masse glaubte wohl, fiir Dr. Lussers ersten Antrag
zu stimmen.

Hatten im Gebiet zwischen Schéllenen und Urnersee die alten Sonder-
bundspolitiker wieder den grossten Einfluss auf das Volk gewonnen und
es zu einem hartnickigen Widerstand gegen die Bundesrevision be-
stimmt, so wehte droben im Urserental ein anderer, liberaler Wind. Be-

1 «Alpenbote von Uri» Nr.15 (4. November).
2 Stinderatsprotokoll 8.November, S.11ff., und Nationalratsprotokoll 9.No-

vember, S.77.
3 RRP UR 9.November.
+ « Alpenbote von Uri» Nr. 17 (18. November). Bericht iiber die Landratsverhand-

lungen vom 13.November.
5 LRP UR 13.November. Die Beschliisse des National- und Stinderates sollten der

Landsgemeinde ohne Gutachten vorgelegt werden.
6 « Alpenbote von Uri» Nr.18 (25.November). Bericht iiber die Landsgemeinde

vom 19. November.

237



reits am 9. Mirz, als die Revisionskommission ihre Arbeit erst begonnen
hatte und in Uri sich noch niemand mit dieser Frage befasste, berichtete
ein Korrespondentaus Ursern, welche Erwartungen die Talschaft in bezug
auf die Bundesrevision hege: «Doch diirfte vor allem Einigung der Eid-
genossen unter sich, Vereinfachung des Bundes-Organismus, Kriftigung
der Bundesgewalt, jedoch unter Wahrung der historischen, souverinen
und reprisentativen Rechte der einzelnen Kantone, und daherige még-
lichste Beschleunigung der Revisionsarbeiten zu wiinschen sein, auf dass
ein europiischer Krieg uns nicht ungeordnet und unvorbereitet iiber-
rasche’.» — Der von der Tagsatzung genchmigte Entwurf fand zwar die
Zustimmung der Leute von Urseren, doch waren sie iiberzeugt, es hitte
keinen Sinn, die acht Stunden Wegs zur Landsgemeinde nach Altdorfauf
sich zu nehmen, da die Gegenpartei ihnen doch den hintersten Kriippel
nachgeschickt hitte, um sie zu iiberstimmen2. Auch die ausserordentliche
Oktoberlandsgemeinde besuchten die Ursener nicht, doch hielten sie am
5. November eine ausserordentliche Talgemeinde ab, an der die Verwah-
rung Uris missbilligt und die Treue von Urseren zur Eidgenossenschaft be-
kriftigt wurde. Eine entsprechende Erklirung schickte man nach Bernan

die eidgenéssischen Rites.
2. Schwyz

Nach der Sonderbundsniederlage gab Schwyz am 23.Dezember 1847
seine Zustimmung zur Bundesrevision, jedoch wollte es am Grundsatz
festhalten, es bediirfe zur Anderung des Bundesvertrages von 1815 der

I «Wochenblatt von Uri» Nr.10 (9. Mirz).

2 «INZZ» Nrn. 250 (6. September), 298 (24. Oktober) und 306 (1. November). Bei-
trige des Korrespondenten aus Urseren.

3 Die Talgemeinde von Ursern anerkenne die Verbindlichkeit der neuen Bundes-
verfassung und betrachte die Verwahrung von Uri als unndtig und gefahrlich. Des-
halb habe sie beschlossen; «Der Bezirk Ursern, in so weit es an ihm ist, schliesst sich
der neuen Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft, wie dieselbe
aus den Beratungen der hohen Tagsatzung vom 15.Mai bis und mit den 27. Brach-
monat 1848 hervorgegangen, auch seinerseits an und zwar offen, unbedingt, ohne
Riickhalt und voll Vertrauens mit der feierlichen Erklirung, dass er stetsfort in guten
und schlimmen Tagen zur Eidgenossenschaft stehen und mit ihr heben, legen und
leben wolle getreu und ohne Gefihrde.» — Ursern verwahre sich auch gegen alle
Folgen, die sich durch den Beschluss der Urner Landsgemeinde vom 22. Oktober
ergeben konnten.
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Zustimmung aller Kantone*. Als sein Vertreter wurde Melchior Diethelm
am 20. Januar 1848 mit 18 Stimmen in die Revisionskommission gewihlt=
Dass sich Schwyz zu positiver Mitarbeit bereitfand, geht aus einer Aus-
serung des Landammanns Nazar v. Reding-Biberegg zur Bundesrevision
hervor: «Aber die Stellung des Kantons Schwyz in der Frage der Bundes-
revision ist eine hochst einfache: es ist nicht eine vereinzelte etwa mit Uri,
Unterwalden, Zug, sondern eine gemeinsame mit allen kleinern Kan-
tonen. Die alte Kombination der Kantone, wie sie im Sonderbundskriege
war, existiert gar nicht mehr; es bilden sich ganz andere Kombinationen
derselben, oder vielmehr sind schon da, und — unser eifrigster Vorkimpfer
ist jetzt Hr. Landammann Munzinger. Der Kanton Schwyz wird zu allen
mdglichen Verbesserungen Hand bieten; aber — sich selbst aufgeben, das
kann er nicht3.»

In Schwyz war die Einstellung zur Bundesrevision eine grundlegend
andere als in den beiden andern Urkantonen. Es war dem Landammann
Reding gelungen, nach der Sonderbundsniederlage die alten und jungen
Konservativen unter seiner Fithrung zu vereinen und in seinem Kanton
eine Verfassungsreform durchzufithren, die den Frieden des Landes
festigte und den Grundstein zu einer erfolgreichen Entwicklung legte.
Reding und seine Gesinnungsfreunde hatten sich mit den politischen Ge-
gebenheiten des Jahres 1848 abgefunden und die Bundesrevision als eine
Tatsache anerkannt4. Nicht nur die Liberalen, sondern auch die Konserva-
tiven in Schwyz waren bestrebt, im Rahmen des neu zu schaffenden Bun-
des ihre Ansichten zu verfechten und zur Geltung zu bringen. Auch war
die schwyzerische Politik deutlich nicht-klerikals. — Ganz anders war es
in Uri und Unterwalden: dort waren nach dem Sonderbundskrieg liberal
gesinnte Minner ans Ruder gekommen, die nach ihren eigenen Ideen, mit
mehr oder weniger Riicksicht auf die Volksmeinung, die Bundesrevision
wiinschten und férderten. Thnen stellte sich aber im Volk die starke Menge
der ausgeschalteten Alt-Konservativen und der klerikal Gesinnten ent-

I Rechenschaftsbericht des Regierungsrates, S. 7.

2 Rappard, 2.2.O., S.123, und E. A. 1847 II, S.218.

3 «Schwyzer Volksblatt» Nr. 34 (18. Mirz).

4 Vgl. Miiller-Biichi, Die alte «Schwyzer-Zeitung » 1848-1866.
5 Vgl. Miiller-Biichi, a.a.O., S.23.
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gegen, so dass sich dort schliesslich ein offener Gegensatz zwischen Volk
und Regierung zeigte.

Redings Politik wurde unterstiitzt vom «Schwyzer Volksblatt?», dem
Organ der jungen Konservativen?, das, zusammen mit der liberalen
«Neuen Schwyzer Zeitungy, dafiir sorgte, dass das Schwyzervolk iiber die
Ergebnisse der Bundesrevision stets auf dem laufenden gehalten wurde.
Seine Berichte iiber die Entwicklung der Bundesrevision entnahm das
«Schwyzer Volksblatt» andern Zeitungen, hauptsichlich der konserva-
tiven «Basler Zeitung», doch stand es auch mit eigenen Kommentaren
nicht zuriick. Auf das Geriicht, man wolle in Bern eine véllige Zentrali-
sation erzwingen, antwortete es: «Darum, ihr Biirger der kleinen Kan-
tone, einigt euch fester denn je zusammen, damit ihr nicht durch eure
Zwietracht und Uneinigkeit euren Feinden selbst in die Hinde arbeitet
und zu Sklaven der grossen Kantone herabsinkt3!» Und als in radikalen
Zeitungen aus Enttiuschung iiber das Ergebnis der Revisionsarbeiten das
Gespenst eines Verfassungsrates beschworen wurde, wiederholte es seine
grundsitzliche Haltung in der Bundesrevisionsfrage: «Alle notwendigen,
zeitgemissen, mit einem Wort alle uns gut scheinenden Verbesserungen
im Bund unterstiitzen wir; jedem Streben zu nationaler Einigung, der
Wiederbelebung der so notwendigen einstigen Eintracht unter den Bun-
desbriidern, der Wiederkehr alter Treue und Biederkeit weihen wir Mund
und Hand; feurig schligt unser Herz einer freien, cinigen Eidgenossen-
schaft entgegen. Aber wir erheben uns entschieden gegen eine Eine und
unteilbare helvetische Republik. Nicht dieses irgste der Extreme! das im
voraus den Keim neuer Kimpfe und neuer Leiden in seinem Schosse birgt.
Keine Ausschweifungen mit Bundesinstitutionen, welche die Freiheit ein-
zelner Kantone ginzlich unterdriicken.» — Damit wird gleichzeitig die

I Bis 31.Juni hiess die Zeitung «Schwyzerisches Volksblatt» und erschien wdchent-
lich dreimal. Ab 1.Juli erschien sie wochentlich sechsmal und dnderte zugleich ihren
Titel in «Schwyzer Volksblatt».

2 Vgl. Miiller-Biichi, a.a. O., S. 4, 19, 21. «Fiir diese ,junge Schule® war konservativ
nicht eine in die unwiederbringliche Vergangenheit segelnde Flagge, sondern ein
lebensfihiges und lebenskriftiges Wirken, ein zeitgemisses Schaffen und Aufbauen,
ein titiges und mutiges Vorwirtsschreiten in allem dem Vaterlande Niitzlichen und
Erspriesslichen» (Miiller-Biichi, a.a.O., S.21).

3 «Schwyzer Volksblatt» Nr.31 (11. Mirz).

+ «Schwyzer Volksblatt» Nr.44 (11. April).
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Stellungnahme des Landammanns Reding und des Standes Schwyz um-
rissen?. — Die «Neue Schwyzer Zeitung», das Blatt der Liberalen, unter-
stiitzte anfinglich ebenfalls Redings Politik. Sein grosstes Anliegen war,
endlich aus der Unsicherheit herauszukommen und nach innen und aussen
der Fidgenossenschaft eine festere Ordnung zu geben. Es trat fiir den neuen
Bund ein, weil er ihm eine begriissenswerte Zwischenldsung schien, deren
allfillige Mingel und Nachteile es in Kauf zu nehmen gewillt war.

Als der Vorschlag der Revisionskommission gedruckt vorlag, wurden
am 17. April Landammann Reding, Landesstatthalter Benzinger und Re-
gicrungsrat Oethiker vom Regierungsrat beauftragt, einen Instruktions-
entwurf auszuarbeiten, der am 25. April beraten und am nichsten Tag
genehmigt wurde2. Der Kantonsrat begann seine Beratungenam 27. April,
und ihr Ergebnis war fiir die Liberalen enttiuschend: Alle Bestimmungen,
die eine Einmischung des Bundes in kantonale Bereiche befiirchten liessen,
sollten gestrichen werden, so die Artikel iiber dasPensionenverbot, iiber die
Niederlassungs- und Kultusfreiheit und iiber das Schweizer Biirgerrecht.
Ebenso wurden diejenigen Bestimmungen verworfen, die dem Bund Auf-
gaben iibertrugen, von denen Schwyz nichts zu profitieren glaubte: die
Zentralisation des Militirwesens, die Errichtung eidgendssischer hoherer
Schulen, die Forderung &ffentlicher Werke. Zustimmung fand die Ver-
einheitlichung von Post und Zoll, allein, da diese Ertrige wegen der ver-
nachlissigten Strassen in Schwyz gering waren, suchte man ein giinstigeres
Entschidigungssystem, z. B. nach der Strassenléinge, zu erreichen. Landes-
statthalter Benzinger sagte, was alle gern gehabt hitten: «Es handle sich
nicht um das, was man bezogen, sondern um das, was man hitte bezichen
konnen, wenn alles aufloyale Artin die Kassen gefallen wire3.» Mit einem
Bundesrat, dessen Befugnisse Schwyz allerdings beschrinken, den es aber
auf 9 Mitglieder erweitern wollte, und mit dem Bundesgericht war der
Kantonsrat einverstanden; hingegen lehnte er das Zweikammersystem
eindeutig ab und beschloss, unbedingt am alten Repriisentationsverhiltnis
festzuhalten. Weiter wurde beschlossen, die Neutralitit auch als Bundes-
zweck zu nennen und fiir wichtige aussenpolitische Entscheidungen eine

1 Vgl. Miiller-Biichi, a.a.O., S.42—43.

2 RRP SZ 17., 25. und 26. April. Die Instruktion findet sich als Beilage B.
3 KRP SZ 27. April.
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Mehrheit von 15 Stinden zu verlangen, weil man der bestehenden
Zwolfermehrheit in dieser Beziehung nicht traute?.

Die liberale «Neue Schwyzer Zeitung» warf dem Kantonsrat sogleich
Heuchelei vor: man wolle von den materiellen Vorteilen profitieren, ohne
eidgendssischen Sinn zu zeigen 2. Und das gleichfallsliberale «Nidwaldner
Wochenblatt» urteilte: «Der Bundesentwurf leidet hier eine eigentiim-
liche Behandlung. Nachdem derselbe vom Kantonsrat in seinen ausser-
ordentlichen Sitzungen vom 27. und 28. April von den Schlacken der
schweizerischen Nationalitit gereinigt und also dem altschwyzerischen
Kantonalgeiste zum wohlgefilligen Opfer gebracht worden, wird nun
der Bericht iiber diese hehre Anschauungsweise dem Volke in den Kreis-
gemeinden vorgelegt, auf dass es tiber denselben als Grundlage der Instruk-
tion sein Wohlgefallen oder seine Verwerfung kunde3».

Diese Beurteilung wird allerdings der Schwyzer Instruktion nicht ganz
gerecht, denn sie hatte einen Vorteil, den alle andern Instruktionen nicht
hatten: sie war vom Volk genehmigt worden, und der Schwyzer Ge-
sandte an der Tagsatzung wusste, dass jedes seiner Zugestindnisse auch
tatsichlich vom Schwyzervolk gutgeheissen worden war.

Das «Schwyzer Volksblatt» verwahrte sich denn auch gegen die Be-
hauptungeninradikalen Zeitungen, Schwyz habe aus dem Bundesentwurf
alles Verntinftige gestrichen. Es habe so gut wie alle andern Kantone auch
das Recht, Modifikationen vorzuschlagen+. — Freimiitig wog in der fol-
genden Zeit daskonservative Blatt die Vor- und Nachteile des neuen Bun-
des ab und fasste schliesslich in einem Leitartikel vom 1. August seine An-
sicht wie folgt zusammen: « Wenn wir somit von dem Boden der Ur-
kantone aus erkliren miissen, dem Verfassungsprojekt, das dieselben aus
dem hundertjihrigen Besitz wohlerworbener Rechte wirft, unsre Zu-
stimmung unmdglich erteilen kénnen, so sind wir offen genug, um mit
dieser Erklirung eine zweite zu verbinden. Wir zollen der materiellen
Seite des Projekts im Allgemeinen volle Anerkennung und wiederholen,
wir hitten gewiinscht, es wire deren Regelung im Sinne desselben vor

1 KRP SZ 27. und 28. April.

2 «Neue Schwyzer Zeitung» Nr. 40 (17. Mai).
3 «Nidwaldner Wochenblatt» Nr.20 (13. Mai).
4 «Schwyzer Volksblatt» Nr. 59 (16. Mai).
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Jahren gelungen. Wir verkennen nicht, die grossen Ereignisse, die ausser
der Schweiz vorgehen, rufen ihr mit ernster Stimme zu, ihr Hauswesen
auf festen Fuss zu bringen, damit sie im Stande sei, im Sturme auszuhalten.
Eine Partei endlich in der Schweiz, die aus entgegengesetzten Motiven auf
Verwerfung hin arbeitet, hat unser Zutrauen am allerwenigsten. Wir be-
schrinken uns daher auf freimiitige Abgabe unseres Votums; ist das Pro-
jekt—woran kein Zweifel vorliegt — von der grossen Mehrheit des Schwei-
zervolkes angenommen und wird dasselbe daher zum Gesetz erklirt, so
werden wir dasselbe unserseits als solches behandeln und zu dessen Aus-
fithrung in einer Weise mitwirken, die Zutrauen fordert™.»

Die «Neue Schwyzer Zeitung» hob vor allem die Zweckmassigkeit und
die Vorteile der neuen Bundesverfassung hervor und suchte die Schwyzer
Bedenken in bezug auf die Beschrinkung der Kantonalsouverinitit und
der Reprisentationsrechte zu zerstreuen. Obschon sie fiir die Annahme ein-
trat, lobte sie weiterhin die Politik des Landammanns Reding: «Ihm ist
es vorziiglich zu verdanken, wenn der Kanton, der sozusagen der Form
halber den neuen Bund noch verwirft, doch schon als ein annehmender
zu betrachten istz.» _

Die gleiche Stimmung hatte sich schon an der Kantonsratssitzung vom
7. August gezeigt: Landammann Reding fand, es sei den schwyzerischen
Wiinschen nicht im mindesten entsprochen worden. Der Kanton Schwyz
solle konsequent und ehrlich sterben. « Damit sei jedoch nicht gesagt, dass,
wenn die Tagsatzung die neue Bundesverfassung als angenommen erklirt
habe, der Kanton Schwyz in einer renitenten Stellung verbleiben wolle3.»
— Nicht nur auf liberaler, sondern auch auf konservativer Seite wurden
anerkennende Worte fiir die neue Bundesverfassung ausgesprochen und
regten sich Gefiihle echter eidgendssischer Solidaritit: Landesstatthalter
Benzinger meinte: « Auch wiirde es sich unter dem neuen Bunde gut leben

I «Schwyzer Volksblatt» Nr. 105 (1. August). Die Darstellung bei Bonjour (S.183),
das «Schwyzer Volksblatt» habe sich «fiir heftige Verwerfung» eingesetzt, ist iiber-
trieben. Die Zeitung bemiihte sich vielmehr um eine objektive Haltung unter Be-
riicksichtigung der schwyzerischen Interessen. Hingegen sind die Beitrige der Kor-
respondenten, besonders derjenigen von Luzern und Uri, in einem scharfen, unver-
sohnlichen Ton abgefasst.

z «Neue Schwyzer Zeitung» Nr. 65 (12. August).

3 KRP SZ 7. August.
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lassen, wenn nicht gewisse Vorginge Misstrauen erregen wiirden®» —
«Herr Statthalter Camenzind findet nicht, dass sich der Kanton durch An-
nahme der Bundesverfassung eine Ehre bereite; dagegen gibt er der mate-
ricllen Seite der Verfassung seinen Beifall. Er verwirft die Beschrinkung
der Kantonalsouverinitit; die kénnte er aber noch zum Opfer bringen,
wie es aber auch schon von Seite des Bezirks Gersau dem Kanton gegen-
iiber getan worden; dagegen kann er sich aber in keinem Falle die Ein-
mischung der Reformierten gefallen lassen’.» — «Herr Landammann Ca-
menzind sagt, dass auch von den andern Kantonen Opfer gebracht werden
und dass man das Wohl des Vaterlandes iiber dasjenige des Kantons setzen
solle®.» — Daraus geht deutlich hervor, dass der Kantonsrat die Bundes-
verfassung vom schwyzerischen Standpunkt aus ablehnte, dass er aber
bereit war, sich ihr in eidgendssischem Geist zu unterzichen. — In der Ab-
stimmung wurde mit 35 Stimmen beschlossen, die Bundesverfassung ohne
Empfehlung dem Volk vorzulegen; 18 Mitglieder hatten fiir Empfehlung,
17 fiir Verwerfung gestimmt!.

Die Kreisgemeinden verwarfen am 27. August die Bundesverfassung
mit 3454 Nein gegen 1168 Ja. Einsiedeln und Kiissnacht hatten angenom-
men, Gersau knapp und die andern Bezirke wuchtig verworfen2.

Die weitere Haltung des Kantonsrates war bereits durch die Verhand-
lungen vom 7. August vorgezeichnet. Darum sank auch das Interesse der
beiden Zeitungen an der Frage. Die «Neue Schwyzer Zeitung» sprach
ihre Genugtuung tiber die Annahme in Kiissnacht und Einsiedeln aus und
fand, das Abstimmungsresultatseiangesichts der konservativen Bemiithun-
gen um eine eindrucksvolle Verwerfung nicht ungiinstig ausgefallen. —
Das «Schwyzer Volksblatt» wandte sich der Haltung der Konservativen
in der Schweiz zur Bundesverfassung zu und forderte sie auf, nicht grol-
lend beiseite zu stehen, sondern aktiv im neuen Bund mitzuarbeiten3.

Am 9. Oktober fasste der Regierungsrat seinen Beschluss, welche Hal-
tung Schwyz gegeniiber der neuen Bundesverfassung einnehmen solle4,

1 KRP SZ 7. August.

2 RRP SZ 30. August und E. A. 1848 II, S.65.

3 «(Neue Schwyzer Zeitung» Nr.70 (30.August) und «Schwyzer Volksblatt»
Nrn. 141 (14.September) und 144 (17. September).

4 RRP SZ 9. Oktober.



und legte diesen tags darauf dem Kantonsrat vor. Landammann Reding
erklirte dabei: «Der Bund gefalle ihm nicht, aber er sei nun einmal an-
genommen, selbst von Kantonen, von denen man es nicht erwartet und
welche grosse matericlle Opfer bringen miissen. In der Beitrittserklirung
liege keine Erniedrigung, keine Freudebezeugung noch Inkonsequenz.
Man solle sich keine Hintertiiren offenbehalten. Die alte Geschichte der
Schweiz sei als abgeschlossen zu betrachten. Man solle unsern Gesandten
in die Bundesstadt kein Misstrauensvotum mitgeben. Es wire nicht so
weit gekommen, wenn man frither zu einer Revision Hand geboten’.» -
In der Diskussion wollten einige Redner die Beitrittserklirung weglassen,
doch wurde dieser Antrag deutlich mit 41:16 Stimmen abgelehnt’ und
beschlossen: «Der Kanton Schwyz unterzicht sich dem Beschlusse der
Tagsatzung vom 12. Herbstmonat 1848 und erklirt seinen Beitritt zu
der Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft treu und
wahr, ohne Riickhalt und Verwahrung, und spricht die Erwartung
aus, diese offene Erklirung werde seine Miteidgenossen beruhigen und
versdhnen.» — Die Kreisgemeinden pflichteten am 22. Oktober — aller-
dings bei sehr schwacher Stimmbeteiligung — mit 1476 Ja gegen 57 Nein
dieser wahrhaft eidgendssischen Haltung beiz.

3. Obwalden

Seit dem 15.Februar hatte mit der Ernennung von Landammann Alois
Michel in die Revisionskommission auch Obwalden an der Bundesrevi-
sion Anteil genommen3. Dieses Vorgehen der Regierung wurde von der
Landsgemeinde am 30. April gebilligt, obschon man — wie es im Staats-
protokoll heisst — «von diesem Unternehmen fiir unsern Kanton mehr
Nachteiliges und Beeintrichtigendes befiirchtet als man sich Férderliches
und Gedeihliches verspricht#+», und sie fasste, da die Revision beschlossene
Sache sei und auch Uri und Schwyz daran teilgenommen hitten, folgen-
den Beschluss: «Der h. Regierung wird Vollmacht erteilt, auch an den

I KRP SZ 10.Oktober.

2 RRP SZ 26.Oktober.

3 Rappard, a.a.0., S.123, und E.A. 1847 II, S.218.
4 St.P. OW Bd.XI, S. 513-514.
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ferner stattfindenden Beratungen und Verhandlungen iiber den vorliegen-
den Gegenstand, sei es im Schosse der Tagsatzung oder der von ihr auf-
gestellten Kommission, Anteil zu nehmen und zu diesem Behufe die
zweckmissig erachteten Instruktionen zu erteilen, wobei sie aber immer-
hin die konfessionellen Rechte, die Freiheit und Unabhingigkeit unseres
Vaterlandes nach Massgabe der Umstinde und Verhiltnisse nach besten
Kriften wahren wird®.»

Von da an verlief die Bundesrevision in Obwalden ziemlich ruhig, be-
sonders da keine Zeitungen die Bevolkerung fiir oder gegen einzelne Be-
stimmungen oder das ganze Projekt aufputschten. Am 6. Mai wurde der
Instruktionsentwurf genehmigt2, ohne dass davon viel Aufhebens ge-
macht wurde, und auch die Beratungen des Bundesprojekts in der Tag-
satzung vermochten diese Ruhe nicht zu stéren. Erst am 5. August wurde
die Frage wieder aktuell, als das Priesterkollegium wiinschte, es méchten
vor der Abstimmung diejenigen Artikel von einer gemischten Kommis-
sion begutachtet werden, die die kirchlichen Interessen beriihrten3. Diese
Beratungen fiihrten allerdings nicht zu einem konkreten Ergebnis, be-
gniigte man sich doch, das Pro und Kontra vorzubringen, ohne einen
Beschluss zu fassen.

Der Landrat war zwar selbst auch nicht begeistert, als er am 19. August
seinen Antrag zuhanden des Dreifachen Landrates beriet. Der neue Bund
bringe wohl einige materielle Vorteile und Verbesserungen, aber auch
eine wesentliche Einschrinkung der Souverinitits- und Reprisentations-
rechte des Kantons. Jedoch sei der alte Bundesvertrag nicht mehr aufrecht-
zuerhalten, und schon hitte sich eine Mehrheit der Stinde und der Schwei-
zer Bevolkerung fiir den Entwurf entschieden, so dass sich Obwalden mit
dieser Motivierung dem neuen Bund unterziehen solle.

Dieser einseitig von politischer Vernunft und Zweckmissigkeit dik-
tierte Entschluss fand allerdings am 23. August im Dreifachen Landrat
wenig Beifall und Verstindnis. Im Antrag dieser Behorde an die Lands-
gemeinde wurde nochmals daran erinnert, wie sehr Obwaldens wohl-

1 St.P. OW Bd.XI, S.s513-514.

2 St.P. OW Bd. X, S. 510.

3 St.P. OW Bd.XI, S. 582 und 593.
4 St.P. OW Bd.XI, S. 593.
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erworbene, Jahrhunderte alte Freiheitsrechte beeintrichtigt wiirden, und
dass deshalb den Obwaldnern eine Annahme nicht zugemutet werden
konne. Allerdings verschloss sich auch der Dreifache Landrat den poli-
tischen Aussichten nicht und beantragte, wie der Landrat, Obwalden solle
sich unterziehen, falls die Tagsatzung die Einfithrung der Bundesverfas-
sung beschliesse™.

So ruhig es vorher in Obwalden um die Bundesverfassung geblieben
war, so heftig und tumultarisch verlief dann die Landsgemeinde vom
27. August: Bereits in der Erdffnungsrede wurde Landesstatthalter Michel
mehrmals unterbrochen, und als sich sein Sohn, der Tagsatzungsgesandte
Landammann Michel, fiir den neuen Bund einsetzen wollte, wurde er
niedergeschrien. Dagegen wurde der Antrag des Ratsherrn Halter, die
Bundesverfassung zu verwerfen und sich nur im iussersten Notfall der
Gewalt zu beugen, mit jubelndem Beifall aufgenommen, der sogar, als
Pfr. Dillier zum Wort zu kommen suchte, zu einer unwiirdigen Schli-
gerei mit den protestierenden Liberalen ausartete. Als die Beftirworter der
Bundesverfassung durch Gebiisch und Stauden sich vom Landenberg ver-
zogen hatten, erfolgte die einmiitige Verwerfung des neuen Bundes: «Die
Landsgemeinde des Kantons Unterwalden ob dem Wald, nachdem ihr
der Entwurf einer neuen Bundes-Verfassung vorgelegt worden, in
Erwigung, dass diese neue Bundes-Verfassung unsere bis anhin be-
sessenen politischen und religitsen Rechte und Freiheiten beeintrich-
tige, spricht die Verwerfung derselben aus, wird sich aber, dem un-
ausweichlichen Drange der Umstinde sich fiigend, deren Einfithrung
unterziehenz.»

Der Genugtuung auf konservativer Seite: «In diesen beiden Kantons-
teilen von Unterwalden hat es also das Volk gewagt, den Befiirchtungen

1 St.P. OW Bd.XI, S. 596.

2 St.P. OW Bd. X1, S.611. Es fallt auf, dass das Protokoll und die Verwahrung viel
gemissigter abgefasst sind, als nach der tumultarischen Abstimmung erwartet wer-
den konnte. — Uber den Verlauf der Landsgemeinde vgl. die Berichte im «Schwyzer
Volksblatt» Nr.131 (1. September), in der « NZZ» Nr.243 (30. August), in der «Eid-
gendssischen Zeitung» Nr.242 (1.September), in der «Berner-Zeitung» Nr.208
(30.August) und «Berner Verfassungs-Freund» Nr.240 (1.September). Abstim-
mungsergebnis nach den Schitzungen der Tagsatzungskommission: 100 Anneh-
mende, 2900 Verwerfende (E. A. 1848 II, S.65).
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seiner Regenten entgegenzutreten?», steht deutlich die Enttduschung der
liberalen Blitter gegeniiber, hatte man doch insgeheim gehofft, Obwalden
werde sich von der Vernunft leiten lassen und sich unterzichen?: «Diese
kluge, versshnende Politik, die Obwalden durch so viele Stiirme unver-
sehrt durchgefiihrt, will aber dem Volk durchaus nicht einleuchtens.» —
«Obwalden, das beim 1815 Bunde sich nicht aufbinden liess, der ,neue
Bund‘sei ein Sack, in dessen Innerem der Teufel in natura wohne, hat dies-
mal gefunden, dass das freie Niederlassungsrecht, tiberhaupt jede Ver-
besserung des 1848 Bundes, die Religion gefihrde, und deshalb die neue
Bundesverfassung verworfen3.»

Die Priigelei an der Landsgemeinde wurde nicht nur von den liberalen
Zeitungen der deutschen Schweiz, sondern auch von der fithrenden kon-
servativen Zeitung der Innerschweiz, dem «Schwyzer Volksblatt», miss-
billigt+. Auch dem Obwaldner Landrat scheint bei der Sache nicht ganz
wohl gewesen zu sein, denn er bestellte auf Verlangen der Liberalen eine
Untersuchungskommission und interpretierte am 2.September den
Landsgemeindebeschluss dahin, dass Obwalden sich unterziehe, wenn die
Tagsatzung die Bundesverfassung als verbindlich auch fiir die verwerfen-
den Kantone erklires. Gestiitzt auf diesen Beschluss verlangte der Tag-
satzungsgesandte, Landammann Michel, am 16. September die Vollmacht,
namens des Standes Obwalden zu erkliren, dass dieser sich dem neven
Bunde unterziche®. Die mit der Priifung dieser Frage beauftragte Kom-
mission liess sich Zeit, und mittlerweile war auch das schlechte Gewissen
wegen der Vorfille an der letzten Landsgemeinde eingeschlafen. Erst am
7.Oktober legte sie ihren Antrag vor, die Einfihrung der Bundesverfas-
sung anzuerkennen, die Wahlen in die eidgendssischen Rite vorzunehmen,
aber nochmals die althergebrachten Rechte feierlich zu verwahren?. Die-

T «Neue Luzerner Zeitung» Nr. 69 (29. August), s.a. « Schwyzer Volksblatt» Nr. 137
(8.September) und 138 (10.September).

2 Vgl. «Berner Verfassungsfreund» INt.243 (4. September).

3 « Aargauer Zeitung» Nr. 103 (28. August) und «Neue Schwyzer Zeitung» Nr. 70
(30. August); vgl. a. «Eidgen0ssische Zeitung» Nr.235 (25. August).

4+ «Schwyzer Volksblatt» Nr. 139 (12. September) ; vgl. a. « NZZ» Nrn. 243 (30. Au-
gust) und 244 (31. August) und «Erzihler von Luzern» Nr.69 (30. August).

5 St.P. OW Bd.XI, S.610.

6 St.P. OW Bd.XI, S.616.

7 St.P. OW Bd.XI, S.63z2.
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sen Schlussfolgerungen schlossen sich am 13. Oktober der Dreifache Land-
rat® und am 22. Oktober die Landsgemeinde? an.

Alsjedoch die neugewihlten Obwaldner National- und Stinderite sich
in Bern einfanden, wurden sie abgewiesen und nach Hause geschickt: Die
Verwahrung lasse sich nicht mit dem Beitritt zur Bundesverfassung in
Einklang bringen3. So mussten sich Ratsherren und Volk nochmals be-
miihen: Der einfache Landrat beschlossam 18. November: « 1. Oberwihn-
ten Beschliissen der hohen Bundes-Versammlung will Obwalden allseitig
getreulich nachkommen. 2. Es wird somit die am 22.Oktober ausge-
sprochene und dem hohen Vororte mitgeteilte Verwahrung in ihrem
ganzen Umfange bescitiget. 3. Die Landsgemeinde trifft neue Wahlen
in den schweizerischen National- und Stinderat ohne irgendwelche Vor-
behalte, und sie wird treueidgendssisch die neue Bundesverfassung halten
und vollziehen. 4. Dieser Beschluss wird sofort dem hohen eidgends-
sischen Vororte zu Handen der eidgendssischen Bundes-Versammlung
mitgeteilt4.» — Gleichentags genchmigte der Dreifache Landrat diesen
Beschluss$, und am folgenden Tag stimmte auch die Landsgemeinde re-
signiert und nur mit Stimmenmehrheit zu, wie das Staatsprotokoll ver-
merkt: «Als erster Verhandlungsgegenstand ward ein Antrag des hohen
Dreifachen Landrates beziiglich der Annahme der neuen Bundes Ver-
fassung vorgelegt und derselbe nach Umfrage und Abmehrung durch
Mehrheit der Stimmenden genehmigt®.»

1 St.P. OW Bd.XI, S.642. Der entsprechende Passus lautet: «...II. Der Stand
Unterwalden ob dem Wald wird deshalb der Macht der Umstinde weichend,
aber seine althergebrachten u. wohlerworbenen Rechte nochmals feierlich ver-
wahrend, den Beschliissen der h. Tagsatzung vom 12. u. 14.Herbstmonat abhin
betreffend Einfiihrung der neuen Bundes-Verfassung sich unterziehen und Voll-
ziehung geben.» Die Verwahrung von Obwalden ist jedenfalls gemissigter und
unbestimmter als diejenigen von Uri und Nidwalden, so dass der Obwaldner
Korrespondent der «INZZ» (INr.330 vom 25.November) mit seiner Behauptung,
die Verwahrung habe nur bezweckt, das Volk zu beruhigen, durchaus recht haben
konnte.

2 §t.P. OW Bd.XI, S.654.

3 Stinderatsprotokoll 8.November, S.11ff., und Nationalratsprotokoll 9.No-
vember, S.77.

4 St.P. OW Bd. XI, S.669.

5 St.P. OW Bd.XI, S.673.

6 St.P. OW Bd. XI, S.679.
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4. Nidwalden

Nidwaldens Landrat entschied sich erst am 28. Februar 1848 fiir eine Teil-
nahme an den Beratungen iiber die Bundesrevision, als diese schon fast
zwei Wochen im Gange waren®. Schon diese Tatsache zeigt, wie wider-
willig man in Nidwalden jede Anderung des alten Bundesvertrags be-
trachtete und wie stark der Widerstand gegen den neu zu schaffenden
Bund bereits vor seinem Entstehen war2.

Deutlich kam das zum Ausdruck, als die Instruktion {iber die Bundes-
revision zu erteilen war. Am 8. Mai beschloss der Wochenrat, die Gesandt-
schaft einstweilen zuh&ren und referieren zu lassen 3. Erst am 22. Mai beriet
der Landrat, welchen Standpunkt Landammann Wyrsch auf der Tag-
satzung vertreten solle. Im wesentlichen wurde den Vorschligen der vor-
sitzenden Herren und des Gerichts zugestimmt#4, Weisungen, die dem
Tagsatzungsgesandten weitgehend die Hinde banden. Mit bitterer Ironie
weist ein Nidwaldner Korrespondent der « NZZ» auf die den Nidwaldner
Behorden missliebigen Bestimmungen hin: «Am meisten sonderbiind-
lerisches Herzklopfen verursachte aber das freie Niederlassungsrecht, Dul-
dung und freie Ausiibung des protestantischen Kultus, die Pressefreiheit
und politische Stimmfihigkeit jedes angesessenen Schweizers. Diese
schrecklichen Sachen glaubt man durch kriftiges Protestieren dagegen
von unserm gelobten Lande abhalten zu kdnnen. Ebenso wurde der Na-
tionalrat ginzlich gestrichen. Schmerzlich vermisste man auch im Ent-
wurfe die Garantie der Kléster, trostete sich jedoch mit der Hoffnung, dass
sie unter dem Schutze der Kantonalgesetzgebung wenigstens in den Ur-
kantonen vielleicht nur um so sicherer sei. Schliesslich wurde unsere Frei-

I «Nidwaldner Wochenblatt» Nr.10 (4.Mirz). Die Beratungen der Revisions-
kommission hatten am 17.Februar begonnen. Landammann Wyrsch erschien zum
erstenmal in der Sitzung vom 6.Mirz (E. A. 1847 IV, Beilage 1it. D, S.73).

2 Vgl. «Eidgenosse von Luzern» Nr.17 (28.Februar): Die Teilnahme an der
Bundesrevision werde von Polizeidirektor Durrer und Dr. Jann zu hintertreiben
versucht. Die Instruktionserteilung an den Gesandten sei verschoben worden.
«Mag aber die Instruktion lauten, wie sie will, die Befiirchtung konnen wir
nicht unterdriicken, dass sich fiir Nidwalden das Schicksal von 1815 wiederholen
wird.»

3 Protokoll des Wochenrates 8. Mai.

4+LRP NW 22.Mai.
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heit, konfessionellen Rechte und Kantonalsouverinitit feierlichst zu ver-
wahren beschlossen.»

Als die Seele dieses Widerstandes gegen den neuen Bund galt der Poli-
zeidirektor Durrer und sein Anhang, wihrend Landammann Zelger im
Gegensatz dazu die Eidgenossenschaft nicht vor den Kopf stossen wollte
und fiir eine realistische, flexiblere Haltung eintrat, ohne allerdings seine
konservative Gesinnung zu verleugnen. Als Aussenseiter unter den fiih-
renden Familien Nidwaldens trat einzig Landammann Wyrsch mutig fiir
die Bundesrevision ein. Bereits in der Revisionskommission hatte er sich
zu Zugestindnissen bereit gefunden, von denen er wusste, dass sein Hei-
matkanton sie niemals billigen wiirde. Und auch vor der Landsgemeinde
verteidigte er die Notwendigkeit, einen stirkeren und neuen Bund in
der Eidgenossenschaft zu schliessenz.

Neben den durch alte Rivalititen geschiedenen fithrenden Familien und
ihrem Anhang suchte die liberale Opposition mit ihrem « Wochenblatt»
sich Gehér zu verschaffen. Einerseits hielt sie dem Nidwaldner vor Augen,
dass ein sturer Widerstand gegen die Bundesrevision Nidwalden erneut
in die verfuhrwerkte Situation von 1815 bringen kénne. Anderseits suchte
sie in volkstiimlichem Ton den Nidwaldnern die Angst vor den «gefihr-
lichen» Artikeln der neuen Bundesverfassung zu nehmen und sie mit deren
Vorteilen vertraut zu machen. Und schliesslich appellierte sie an die poli-
tische Vernunft und Einsicht der Nidwaldner, dem neuen Bund, der so
oder so eingefiihrt wiirde, nicht unndtigen Widerstand entgegenzusetzen,
sondern eidgendssischen Sinn zu beweisen3: «Selbst diejenigen, die uns
im letzten unseligen Bruderkampfe gegentiberstanden, haben unsern Ver-
wundeten Unterstiitzung zukommen lassen, und jetzt heisst man unsihnen
wieder fluchen. O wie schlecht steht diese Undankbarkeit zu unsrer
Frommigkeit. Schicken wir uns also in das, was uns bevorsteht, nimlich

I «NZZ» Nr.151 (30. Mai).

z Vgl. Zelger, Aus dem Tagebuch eines konservativen Nidwaldners, S.120, 129,
134/135; Odermatt, Landammann Wyrsch; Rappard, a.a.O., S.160/161; Wyrsch,
Zur Psychologie der Landsgemeinde, S. 557, s.a. Anm.2, S.250.

3 Besonders die Artikel im «Nidwaldner Wochenblatt» Nrn.35 (25. August), 24
(10.Juni: Niederlassungsrecht), 30 (22.Juli: Der neue Bund), 31 (29.]Juli: Gewalten-
trennung), 32 (5.August: Die Kantonalsouverinitit), 34 (19.August: Noch eine
schone Geschichte von eidgendssischer Freundschaft).
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in den neuen Bund, sonst werden wir noch Argeres zu bereuen haben,
was der Himmel und der selige Bruder Klaus verhiiten mdge!»

Der Landrat verzichtete auf ein Gutachten und iiberliess den Entscheid
{iber die Bundesverfassung ganz der Landsgemeinde vom 27. August:
Landammann Wyrsch hob in seiner Eréffnungsrede vor allem die Licht-
seiten des Entwurfs hervor, um, wie er sagte, «dem alten Hader zwischen
Eidgenossen ein Ende zu machen». Auch erinnerte er daran, dass Nidwal-
den durch eine freudige Annahme eher eine Reduktion der Sonderbunds-
schuld erhalten kénnte. — In der anschliessenden Umfrage stellten die
Landamminner Zelger und Achermann den Antrag auf Verwerfung, weil
die neue Bundesverfassung zwar manches Gute an sich habe, jedoch zu
wenig f6deralistisch sei und der katholischen Konfession zu wenig Garan-
tien gebe. Jedoch solle der Tagsatzungsgesandte gleichzeitig ermichtigt
werden, zu erkliren, dass Nidwalden sich dem neuen Bund unterziche,
wenn dieser von der Mehrheit der Kantone und der Schweizer Bevolke-
rung angenommen und von der Tagsatzung in Kraft gesetzt worden sei. -
Die meisten vorsitzenden Herren dusserten sich fiir diesen Antrag, mit
Ausnahme von Polizeidirektor Durrer und seinen Gefolgsleuten, Landes-
fihnrich Dr.Jann, Ratsherr Biinter von Wolfenschiessen und Seckel-
meister Zimmermann, die mit giftigsten Reden und offensichtlichen Ver-
drehungen die neue Bundesverfassung angriffen: Die Souverinitit der
Kantone werde aufgehoben, die Katholiken kimen unter die Herrschaft
der Protestanten, die freie Niederlassung und die Abschaffung der Todes-
strafe fiir politische Vergehen bringe grosse Gefahr, und iiberhaupt sei das
Ganze nur eine aufgewirmte Helvetik mit einer kostspieligen, allmich-
tigen Zentralgewalt. Alte Ressentiments gegen die Eidgenossenschaft
wegen der Freischarenziige und des Sonderbundskrieges wurden auf-
gewirmt, und ein Appell an das Volk, man wolle nicht sein altes, ange-
stammtes, teuer erkauftes Recht durch Annahme des neuen Bundes zu
Grabe tragen, man diirfe nicht das Erbe der Viter verkiimmern lassen,
sondern solle sich der Kantonalsouverinitit erfreuen, solange man noch
koénne, schufen die nétige Stimmung fir die jubelnde Verwerfung?. -

I «Nidwaldner Wochenblatt» Nr.25 (17.Juni).
2 Vgl.dieBerichte iiber dieLandsgemeinde vom 27. Aug. bei Zelger, a.2.0.,S.128 bis
131,im «Nidwaldner Wochenblatt» Nr. 36 (2.Sept.) u.inder «INZZ» Nr.245 (1.Sept.).
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Unterstiitzt wurden diese Bedenken gegen die neue Bundesverfassung
auch durch die Geistlichkeit. Obschon diese vom Bischof angewiesen wor-
den war, nur im persdnlichen Gesprich auf die Nachteile des Projekts
aufmerksam zu machen, beschloss das geistliche Kapitel, der Lands-
gemeinde seine religidsen und kirchlichen Bedenken vorzutragen?®.

Das Abstimmungsergebnis war klar: fiir den «Mittelantrag» Zelger/
Achermann erhoben sich nur 10 bis 15 Hinde, fiir unbedingte Annahme
stand ca. 7/, und Landammann Wyrsch ein, und die grosse Mehrheit be-
schloss jubelnd die Verwerfung?2.

Trotz Nidwaldens Nein wurde am 12. September die neue Bundesver-
fassung durch die Tagsatzung angenommen, und die Kantone erhielten
mit dieser Mitteilung gleichzeitig die Aufforderung, die Wahlen in den
National- und Stinderat zu treffen. — In Nidwalden hatten sich die Ge-
miiter seit der letzten Landsgemeinde noch nicht beruhigt. Die liberalen
Freudenkundgebungen iiber die Annahme des neuen Bundes stiessen auf
behérdliche Missbilligung, und es kam zu Schligereien mit den konserva-
tiven Anhingern des Polizeidirektors3. Der Nidwaldner Korrespondent
der «NZZ» schrieb dazu: «Seitdem die Hoffnung auf Osterreich zu ver-
schwinden droht, seitdem der Bischof dem politischen Pfaffenspiel einen
Strich durch die Rechnung gemacht, wichst ihr Trotz wie der rote Kamm
eines welschen Hahnes+.»

Am 2.Oktober beschloss der Landrat, die Landsgemeinde fiir die zu
treffenden Wahlen am 22.Oktober einzuberufens. Auf dieser Lands-
gemeindeversammlung kam es nochmals zu einer erregten Diskussion,
ob man mit den Wahlen gleichzeitig eine Verwahrung seiner alten Rechte
beschliessen solle. Der Wochenblatt-Redaktor Deschwanden suchte dem
Volk klarzumachen, was eine Verwahrung bedeute: «Im neuen Bund

1 Zelger, a.a.O., S.122, und «Aargauer Zeitung» Nr.103 (28. August).

2 Resultate nach den Angaben im «INidwaldner Wochenblatt» Nr. 36 (2. Septem-
ber). Zelger (S. 131) schitzte die Zahl der Annehmenden auf 200-300, der Verwerfen-
den auf ca. 1000 und der fiir den «Mittelantrag» Stimmenden auf ca. zwei Dutzend.
Die Tagsatzungskommission setzte in ihrem Bericht 300 Ja- und 1500 Nein-Stimmen
ein (E.A. 1848 II, S.65).

3 «Nidwaldner Wochenblatt» Nr.37 (9.September); vgl. a. Zelger, 2.2.O.,
S.a31)192.

4 «NZZ» Nr.269 (25.September).

s LRP N'W 2.Oktober.
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haben wir einige Rechte an den Bund abgetreten, darum sei die vorgelegte
Verwahrung unstatthaft und totaler Widerspruch. Im ersten Atemzuge
sage man darin: man unterziehe sich dem neuen Bunde und im andern
aber sage man, wir verwahren uns aber feierlichst alle diese Rechte — ...
[Lirm von der Wolfenschiessen-Seite, Verlangen von Redefreiheit von
der Stanserseite. Der Tumult legt sich, Deschwanden fzhrt fort] — diese
Verwahrung bedeutet nichts anderes als: wir fiihlen, dass wir in dem jetzi-
gen Momente der einigen und starken Eidgenossenschaft keinen Wider-
stand leisten kdnnen, aber sobald sich wieder die Lage Europas indert,
wenn wieder Louis Philipp mit Guizot in Frankreich ans Ruder kommt
und in Osterreich wieder Metternich herrscht und der Kaiser wieder zum
Ansehen und zur Macht gelangt, dann soll wieder der Sonderbund auf-
stehen, und dann kénnen wir einst sagen: Der Bund bindet uns nicht, denn
wir haben unsere alten politischen Rechte verwahrt und nicht darauf ver-
zichtet.» Auch die Landamminner Zelger und Wyrsch und Statthalter
Odermatt suchten das Volk von einer Verwahrung abzuhalten, indem sie
auf die Sinnlosigkeit eines solchen Schrittes hinwiesen, auf die Misserfolge
Uris mit solchen Verwahrungen und auf das Beispiel von Schwyz, dassich
treu und offen dem neuen Bund fiigen wolle. — Allein das Verniinftige, Rea-
listische erschien den Landleuten als Schwiiche. Alte Ressentiments gegen
die Eidgenossenschaft, ein gutes Stiick Trotz und die Erinnerung an die
alte, nun bedrohte Selbstherrlichkeit, mit der der freie Landmann ehedem
die Geschicke seines Kantons bestimmt hatte, liessen die grosse Mehrheit
den Antrigen Durrers und seiner Anhinger folgen. Zwei treue Gefolgs-
leute Durrers, Dr.Wyrsch aus Buochs und Landjiger Biinter aus Wolfen-
schiessen, wurden in die eidgendssischen Rite gewihlt, und die vom Poli-
zeidirektor verfasste Verwahrung sollte nach Bern geschickt werden: «Der
Stand Unterwalden nid dem Wald weicht dem Drang der Umstinde und
unterzieht sich dem Tagsatzungsbeschluss vom 12. und 14.September
1848 unter Wahrung seiner politischen und konfessionellen Rechte und
Freiheiten, wie er sie seit fiinfhundert Jahren rechtlich besessen hatz.»

I Zelger;2.2.9,; 8.132-133:

2 Landsgemeindeprotokoll 22.0Oktober. Bericht iiber den Verlauf der Lands-
gemeinde s. Zelger, a.a.0., S.132-140, und «Nidwaldner Wochenblatt» Nr. 44
(28. Oktober).
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Doch hatte Nidwalden damit ebensowenig Erfolg wie seine Mitstinde
Uri und Obwalden. Es erntete bloss Spott und Gelichter, weil sein Ver-
treter im Stinderat sich wegen der Verwahrung in Widerspriiche ver-
wickelt und ruhmlos die vorzeitige Heimreise angetreten hatte!. Die Nid-
waldner mussten sich wohl oder iibel dazu bequemen, ihre Protestation
zuriickzuziehen. Das Landsgemeindeprotokoll vermerkt unter dem
26. November mit lakonischer Kiirze: «Der Stand Unterwalden nid dem
Wald zieht die von der ausserordentlichen Landsgemeinde den 22.Ok-
tober abhin gemachte Verwahrung zuriick2.» — Und das «Nidwaldner
Wochenblatt» figte bei: « Weil wir zuletzt in den 15er Bund hinein-
gekrochen, mussten wir denk wohl auch zuletzt aus thm heraus3.»

Auf den ersten Blick erscheint die Haltung der drei Urkantone gegeniiber
der 48er Bundesverfassung genau gleich: alle haben sie klar verworfen.
Sie wehrten sich gegen die Einschrinkung ihrer kantonalen Rechte und
Befugnisse, sie lehnten jede Verinderung des bestehenden Reprisenta-
tionsverhiltnissesan der Tagsatzung ab, sie misstrauten den konfessionellen
Bestimmungen und stellten sich auf den Rechtsstandpunkt, der alte Bun-
desvertrag sei durch die freiwillige Zustimmung aller Stinde zustande
gekommen und kénne deshalbnur bei Einstimmigkeit abgeéindert werden.

I Wegen dieser Verwahrung gab es grosse Aufregung: Am 23. Oktober hatte sie
Landschreiber Odermatt mit der Post nach Bern geschickt, wo sie aber in der Kanzlei
verlegt wurde. So wurden am 6. November die Wahlen von Nidwalden anerkannt,
zumal da der Nidwaldner Stinderat Biinter erklirt hatte, die Verwahrung sei nur
fiir das Archiv von Nidwalden bestimmt gewesen. Gross war die Uberraschung in
Bern, als plotzlich von den Nidwaldner Liberalen ein von 655 Biirgern unterzeich-
neter Protest gegen eine Verwahrung eintraf, von der man gar keine Kenntnis hatte.
Ein fieberhaftes Suchen setzte ein, und das corpus delicti fand sich schliesslich in einem
Protokoll der Kanzlei. Als die Frage der Nidwaldner Wahlen nochmals auf die Trak-
tanden kam, trat Stinderat Biinter ruhmlos die vorzeitige Heimreise an und liess sich
entschuldigen. Am 11. November wurden die Nidwaldner Wahlen vom Stinderat
und am 14. November vom Nationalrat kassiert. So ernteten Nidwaldens erste Ver-
treter in den eidgendssischen Riten nur Spott und Gelichter. Das drgerte die An-
hinger des Polizeidirektors, die den Liberalen die Schuld an allem zu geben suchten
(Zelger, a.a.0., S.153-155 und 169; «Nidwaldner Wochenblatt» Nr.47 (18.No-
vember); Stinderatsprotokoll 6. November, S.7, 11. November, S.26-27; National-
ratsprotokoll 8. November, S. 55, und 14.November, S.105).

2z Landsgemeindeprotokoll 26. November.

3 «Nidwaldner Wochenblatt» Nr. 49 (2.Dezember).
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Und doch sind, trotz dieser iibereinstimmenden Ablehnung, bei einer
niheren Untersuchung wesentliche Unterschiede festzustellen: Die poli-
tische Situation, die Einstellung der Behorden und der Geistlichkeit, die
psychologischen Hintergriinde, kurz: die Voraussetzungen, die zur Ver-
werfung fiihrten, waren weitgehend verschieden.

Politisch waren in den Urkantonen nach der Sonderbundsniederlage
die alten Fiihrer aus der Regierung verdringt worden, in Schwyz und
Nidwalden in geringerem Masse als in Uri und Obwalden. Teils waren
es liberale Minner, teils Konservative der «jungen Schule», die vom Volk
Ende 1847, in der Zeit der Besetzung nach dem Sonderbundskrieg, in die
Landesbehdrden gewihlt worden waren, als man die massgeblichsten
Sonderbundspolitiker aus ihren Amtern hatte entfernen miissen. In der
Folge gelang esaber nur dem Landammann Reding in Schwyz, die «alten»
und «jungen» Konservativen unter seiner Fithrung zu vereinen und gleich-
zeitig auch die Liberalen weitgehend fiir seine gemissigte Politik zu ge-
winnen. In den drei andern Lindern fehlte den regierenden Minnern die
Unterstiitzung aus dem Volk zum gréssten Teil, und sie mussten stindig
mit der geschlossenen Opposition der ausgeschalteten Alt-Konservativen
und der klerikal Gesinnten rechnen, nicht nur in Bundesangelegenheiten,
sondern auch in kantonalen Fragen. - Wihrend in Schwyz das Volk mehr
oder weniger freudig den Antrigen der Behdrden zustimmite, zeigte
sich in den drei Landsgemeindeorten, besonders aber in Uri und
Obwalden, der alte Gegensatz zwischen «Herren» und «Bauern»: man
brauchte die «Herren» fiir die Fithrung der Regierungsgeschifte, fiir
die Verhandlungen auf der Tagsatzung, zur Vertretung der Kantonal-
interessen nach aussen, aber jederzeit konnte man ihnen zu fiihlen
geben, dass sie eben von den «Bauern», dem Volk, abhingig waren
und dass das Volk den letzten Entscheid fillte. — Nicht zu vergessen ist
schliesslich, dass unter dem Mantel des Kampfes um die Bundesver-
fassung nicht nur der Gegensatz zwischen Volk und Regierung, sondern
auch, besonders in Nidwalden, alte Familienrivalititen ausgefochten
wurden™.

Die Behorden reagierten ganz verschieden, als es darum ging, ihren
Tagsatzungsgesandten Instruktionen zum Projekt einer neuen Bundes-

1 Vgl. Wyrsch, Rob. Durrer, S.30-32.
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verfassung mitzugeben. — Nidwalden verharrte in Gleichgiiltigkeit?, weil
seine Fiihrer sich nicht fiir die Bundesrevision interessierten, weil sieweder
etwas erreichen noch die Verhandlungen bremsen wollten. Sein Gesandter
erhielt die Instruktion erst, als die Beratungen in der Tagsatzung bereits
seit einer Woche im Gange waren. Der «Erzihler von Luzern» charak-
terisierte die Situation wie folgt: «Hier haben sie einen guten Gesandten
(Oberst Wyrsch) und eine schlechte Instruktion, einen guten Soldaten,
dem man eine Spinnrocke in die Hinde gibt2.» — In Obwalden hingegen
waren die fithrenden Minner aufgeschlossener und bemiiht, die Interessen
ihres Standes zu wahren. Man begniigte sich nicht mit sturer Opposition
gegenalle politischen Einschrinkungen, sondern war auch bereit, zu mate-
riellen Verbesserungen Hand zu bieten, allerdings unter der Voraus-
setzung, dass Obwalden dabei nicht zu kurz komme3. — Ahnlich war die
Einstellung der Urner Regierungs- und Landrite, die besonders Gewicht
auf die gleichbleibende Reprisentation legten und nur in zweiter Linie der
Zentralisation von Post und Zdllen zustimmen wollten, weil dadurch Uris
finanzielle Interessen empfindlich beriihrt wurden. — Die Schwyzer Be-
hoérden schliesslich wandten sich vor allem gegen die politische Einschrin-
kung der Kantone, wihrend sie anderseits die materielle Zentralisation
begriissten.

Im grossen und ganzen kann man sagen, dass die Behorden in den drei
Urkantonen sich mit der Tatsache abgefunden hatten, dass der alte Bun-
desvertrag von 1815 durch eine neue Bundesverfassung ersetzt werden
sollte, und sie bemiihten sich, die Interessen ihres Standes zu wahren und
Einschrinkungen der kantonalen Befugnisse zu vermeiden. Wenn sie dem
Projekt schliesslich doch nicht zustimmten, so deshalb, weil die erwarteten
Nachteile grésser schienen als die versprochenen Vorteile. Zu beachten

I Am 15.Mai begannen die Verhandlungen der Tagsatzung tiber die Bundesrevi-
sion, tags darauf musste Nidwaldens Gesandter erkliren, er befinde sich noch ohne
Instruktion und miisse sich das Protokoll offenbehalten. Am 22. Mai wurde im Nid-
waldner Landrat die Instruktion genehmigt, aber erst am 26.Mai konnte sein Ge-
sandter mitstimmen, als die Beratungen bereits bei Art. 48 angelangt und mit Aus-
nahme der materiellen alle wichtigen Fragen bereits entschieden worden waren
(E.A. 18471V, S.37 und 08).

2 «Erzihler von Luzern» Nr. 45 (s.Juni).

3 Vgl. E.A. 1847 IV, Beilage lit.E, 5.8 (Art.24), 12 (Art.33), 13 (Art. 36).

257 17



ist auch, dass im allgemeinen die regierenden Minner zu grésseren Zu-
gestindnissen bereit waren und «eidgendssischer» dachten als die Land-
resp. Kantonsrite.

Da verschiedene Artikel der neuen Bundesverfassung in der Inner-
schweiz fiir religionsgefihrlich galten, fiel auch die Stellungnahme der
Geistlichkeit ins Gewicht: In Schwyz war die Politik des Landammanns
Reding deutlich nicht-klerikal, und die Geistlichen hielten sich zuriick.
Sowohl im Kantonsrat wie in der konservativen Presse galt das Misstrauen
weniger diesen Bestimmungen als den fithrenden Minnern der Radikalen,
deren kirchenfeindliche Haltung man fiirchtete. — In den drei andern Or-
ten hingegen waren die klerikal Gesinnten zahlreich, und auch die Landes-
geistlichkeit schaltete sich trotz einer bischdflichen Mahnung zur Zuriick-
haltung in die Diskussion ein. Thre Vertreter hielten persénlich den Land-
leuten im Ring die Gefihrlichkeit dieser Artikel vor Augen. Sowohl in
Uri wie in Unterwalden wurde die «Religionsgefahr» eines der am sicher-
sten wirkenden Schlagworte gegen die neue Bundesverfassung .

Auch die psychologische Einstellung war in den vier Stinden trotz der
tibereinstimmenden Verwerfung verschieden : Die Ablehnung des Schwy-
zers war das demokratische «Nein» zur neuen Bundesverfassung, die fiir
ihn zu grosse Einschrinkungen und Anderungen brachte, als dass er sich
freiwillig zum Verzicht bereitgefunden hitte. Anderseits wusste er aber
gleichzeitig auch schon — sowohlim Kantonsrat wie im «Schwyzer Volks-
blatt» war es offen erklirt worden —, dass sich sein Kanton der Einfiihrung
der Bundesverfassung nicht widersetzen werde, wenn die Tagsatzung sie
fiir verbindlich erklire. — An den Landsgemeinden in Uri, Ob- und Nid-
walden hingegen trat der einzelne Biirger in einer geschlossenen Masse auf,
und so konnten sich massenpsychologische Einfliisse auch ungehemmt ent-
falten. Der Appell an unbewusste Triebregungen und Ressentiments rief
das Volk zur gefiihlsmissigen Ablehnung aller scheinbar «verniinftigen»
Antrige auf, und der Einzelne wurde erfiillt von der «verantwortungs-

! Nach der Verwerfung der Bundesverfassung in den Urkantonen erschien eine
anonyme Broschiire «Ein freies Wort tiber die neue Bundesverfassung an die freien
Minner der Urkantone von einem ihrer Geistlichen», worin der Verfasser die Be-
denken gegen die Bundesverfassung zu zerstreuen suchte und zum giitlichen Nach-
geben riet, allerdings ohne Erfolg.
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losen Kraft» des grossen Haufens, wie die unerfreulichen Vorkommnisse
in Obwalden und die mit Beifall hingenommene Sonderbundspropa-
ganda in Uri deutlich zeigten. Das Volk liess sich von allen vernunft-
bestimmten Uberlegungen und Belehrungen nicht mehr beeinflussen,
sondern erhob sich zur Verwerfung «wie ein Mann», damit wohl mehr
fiir seine alten Rechte und Freiheiten einstehend als gegen die Bundes-
revision protestierend .

Dem Urner, Obwaldner und Nidwaldner Biirger zeigte sich der Staat
am Landsgemeindetag anschaulich und greifbar. Er erhielt das Bewusst-
sein, dafiir die Verantwortung zu tragen, aber auch frei dariiber verfiigen
zu kénnen. Daher beriihrte es ihn auch ganz persdnlich - viel persénlicher
als den Biirger in Kantonen mit dem System der reprisentativen Demo-
kratie —, wenn sein Kanton neue Bindungen eingehen, seine staatliche
Eigenherrlichkeit sich einschrinken lassen sollte. Er wehrte sich beharrlich
gegen den Zeitgeist, und die Enge seines Blicks liess ihn alles, was ausser-
halb des eigenen Kantons sich abspielte, was fiir die Eidgenossenschaft
wichtig war, hilflos und oft oberflichlich und uneinsichtig beurteilen. Je
linger je mehr musste er zwar nachgeben und mitgehen, aber er tat es
widerwillig, sich dagegen stemmend und oft nur unter Zwang und im
Bestreben, sich seiner alten Rechte so lange wie mdglich zu erfreuenz.

1 Vgl. Wyrsch, Zur Psychologie der Landsgemeinde, S. 549-550.
z Vgl. Wyrsch, Zur Psychologie der Landsgemeinde, S.556-564, und Wyrsch,
Rob.Durrer, S.27-29.
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IX.DIE KANTONE
MIT LIBERALER MINDERHEITSREGIERUNG:

LUZERN, ZUG, FREIBURG, WALLIS

1. Luzern

Luzern war das unbestrittene Haupt des Sonderbunds gewesen. Darum
war es fiir die Liberalen besonders wichtig, nach der Niederlage der Son-
derbundstruppen und nach der Flucht der Luzerner Regicrung vom
23.November 1847 in Luzern die Regierungsgewalt in ihre Hinde zu be-
kommen: ein liberal regiertes Luzern schien die beste Garantie gegen ein
Wiedererwachen sonderbiindlerischer Regungen in der Innerschweiz zu
sein. Liberale Freischarenanhinger versuchten am 27. November 1847 die
Staatsleitung an sich zu reissen, doch kam ihnen der Stadtrat von Luzern
zuvor, der sich mit Billigung des Generals als Provisorische Regierung
konstituiert und mit einigen Liberalen von der Landschaft erginzt hatte.
Der Grosse Rat wurde aufgeldst und Neuwahlen auf den 11.Dezember
1847 angesetzt'.

Diese Neuwahlen brachten eine tiberwiltigende liberale Mehrheit -
nur ein Konservativer und zwei «Gemissigte» waren gewihlt worden —,
wozu allerdings unsaubere Wahlpraktiken und der Druck der eidgends-
sischen Okkupationstruppen wesentlich beigetragen hattenz. Anderseits
war die Sonderbundsniederlage nicht geeignet, die unterlegene konserva-
tive Partei zu stirken; ihre bisherigen Fithrer wurden auch in den eigenen
Kreisen getadelt, und die neuen Minner waren noch auf der Suche nach
einer eigenen Politik 3. Man darf deshalb ruhig sagen, dass zu Beginn des
Jahres 1848 keine Partei eine Volksmehrheit hinter sich hatte.

Auf eidgendssischer Ebene stand die Revision des Bundesvertrags von
1815 im Vordergrund. In Luzern aber hatte man dafiir vorderhand keine
Zeit, denn kantonale Fragen erhitzten die Gemiiter : Die Revision der Kan-

tonalverfassung war fiir Bossards neue konservative Partei ein willkom-
I Miiller, Philipp Anton von Segesser, S. 118-121.

z Miiller, a.a.O., S.122-124.
3 Miiller, a.a.O., S.125-126 und 132.
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mener Anlass, ihre Krifte ein erstes Mal zu versuchen. Diese erste Kraft-
probe ging noch deutlich zugunsten der Liberalen aus — 12436 Ja gegen
5334 Nein und 8944 Stimmenthaltungen —, ein Resultat, zu dem liberale
Repressalien gegen konservative Vertreter und Zeitungen ebenso bei-
getragen hatten wie die Verschiichterung und der Missmut in den kon-
servativen Reihen!. - Stirker noch als die Verfassungsrevision brachte die
geplante Klosteraufhebung die Gemiiter in Wallung. Vier Monate, vom
3. Februar bis zum 4. Juni 1848, dauerte die Auseinandersetzung. Mit wer-
benden Flugblittern, aber auch mit Verhaftung konservativer Fithrer und
scharfen Massnahmen gegen deren Zeitung suchte die liberale Regierung
das Ergreifen des Vetos zu verhindern und die Abstimmung zu ihren Gun-
sten zu beeinflussen. Umgekehrt batten auch die konservativen Fithrer
keine Miihe gescheut, um das Volk fiir ihre Zicle zu gewinnen. Dank der
Besonderheit der Veto-Abstimmung, bei der die Abwesenden zu den An-
nehmenden gezihlt wurden, errangen die Liberalen nochmals einen Er-
folg— 16008 Annehmende gegen 10997 Verwerfende—, zu dem die Gleich-
giiltigkeit und das Gelddenken vieler sonst konservativer Bauern den Aus-
schlag gabz. — Die dritte Machtprobe stand im Zeichen des Kampfe sum
Annahme oder Verwerfung der neuen Bundesverfassung.

Wihrend des ersten Halbjahres 1848 widmeten die Luzerner Zeitungen
der Bundesrevision wenig Aufmerksamkeit. Der «Erzihler» schwieg sich
aus, die «Neue Luzerner Zeitung» liess bloss einige sarkastische Bemer-
kungen fallen, und nur der «Eidgenosse», das Steiger nahestehende Blatt,
wiirdigte die Arbeit seines Chefs und der Revisionskommission, indem es
die zu erwartenden Vorteile des Entwurfs hervorhob und um Vertrauen
in die mit der Revision betrauten Minner warb. Der «Eidgenosse»
wiinschte die Verwirklichung einer zwischen den Extremen stehenden
Mittellssung: «Allgemein dringt man nach Verbesserungen, nach gros-
serer Vereinigung, jedoch ohne Zerstdrung der Kantonalhoheit; denn
niemand will eine helvetische Zentralregierung; aber man wiinscht eine
grossere nationale Einheit, eine grossere Kraft, eine Reprisentation, die
sich nicht bloss nach den Kantonen, sondern auch nach der Bevdlkerung
richtet, eine ewige Eidgenossenschaft im Bunde mit den Kantonen. Nur

I Miiller, 2.2.0., S.135-136.
2 Miiller, a.a.O., S.137-146.
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so kann die Eidgenossenschaft stark im Innern und stark nach Aussen
werden L»

Die Diskussion des Entwurfs, den die Revisionskommission den Kan-
tonen vorlegte, warf in Luzern keine grossen Wellen. Am 8. Mai behan-
delte die Instruktionskommission des Grossen Rates die Antrige des Re-
gierungsrates zur ncuen Bundesverfassung, und am 9.Mai nahm der
Grosse Rat dazu Stellung. Die Diskussion war kurz und betraf die Straf-
gesetzgebung bei Pressevergehen und das Zweikammersystem, aber in
beiden Fillen stimmte man schliesslich dem Entwurf der Revisionskom-
mission zu. Auch die Frage, ob man nicht einen Verfassungsrat mit der
Revision beauftragen sollte, wurde aufgegriffen, aber nicht weiter ver-
folgt, da das vorliegende Projekt allgemein befriedigte und man keine
grossen Anderungen wiinschte2. Die Gesandtschaft erhielt denn auch weit-
gehende Vollmachten, dem Entwurf sowie allfilligen mit dessen Grund-
sitzen {bereinstimmenden Abinderungsantrigen zuzustimmen3. Der
«Eidgenosse» unterstiitzte diese Haltung, indem er die iibrigen Kantone
zur Missigung aufforderte, damit nicht durch riicksichtslose prinzipielle
Forderungen die kleinern Kantone vor den Kopf gestossen wiirden. Ein-
tracht fiithre weiter als Zwietracht#,

Wihrend der Beratung des Entwurfs auf der Tagsatzung nahmen auch
die beiden andern Luzerner Zeitungen Stellung: Der «Erzihler» betrach-
tete die Bundesfrage «fiir diese Zeit als beschlossen und beendigt. Das Pro-
jekt wird mit geringen Modifikationen so angenommen werden, und
zwar von einer betrichtlichen Mehrheit, wie die Kommission es entwor-
fen. In solcher Lage bleibt dem redlichdenkenden Biirger kaum eine
Wahls.» Jedenfalls miisse man der Vorsehung dankbar sein, dass die
Schweiz in vollem Frieden ihre innern Angelegenheiten habe ordnen kén-
nen. - Kritischer, aber nicht unbedingtablehnend, war die « Neue Luzerner

1 «Eidgenosse von Luzern» Nr.23 (20. Mirz).

2 «Erzihler von Luzern» Nr.38 (12.Mai); vgl. a.: Amtliche Ubersicht der Ver-
handlungen der provisorischen Regierung sowie des Grossen Rates und des Re-
gierungsrates des Kantons Luzern im Jahre 1847/48, S.270-271.

3 Amtliche Ubersicht der Verhandlungen..., S.271-272.

+ «Eidgenosse von Luzern» Nrn. 35 (1. Mai) und 36 (5. Mai).

5 «Erzihler von Luzern» Nr.45 (7.Juni). Der Artikel ist iibernommen aus dem
«St. Galler-Boten» Nr.27 (3. Juni).
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Zeitung»: « Wir wollen von aussen cine unabhingige, im Innern eine
starke Schweiz. Wir fallen vor Bundeserneuerungen nicht in Ohnmachr,
sondern wiinschen nur einen guten Bund. Wir wollen eine Rechtsbasis
fiir alle politischen Institute, vollkommene Freiheit fiir die Kirche, wahre,
nicht scheinbare Garantie fiir unsere unveriusserlichen Rechte eines freien
Wortes, einer freien Presse, einer freien Vereinigung und direkter repu-
blikanischer Herrschaft des souverinen Volkes. Diese Giiter miissen uns
gewahrt werden *.» Diese Forderungen tonen wie eine Anklage gegen die
Inkonsequenz der liberalen Regierung, die nach aussen diese Grundsitze
verfocht, im eigenen Kanton hingegen durch ihre Repressalien gegen
die Konservativen eben diese Rechte und Freiheiten verletzte. Be-
merkenswert ist auch die Forderung der «Neuen Luzerner Zeitung»
nach volliger Religionsfreiheit, d.h. nach Trennung von Kirche und
Staat, etwas, das den iibrigen Orten der Innerschweiz einen heillosen
Schreck einjagte!

Luzern beeilte sich, den von der Tagsatzung angenommenen Verfas-
sungsentwurf seinem Grossen Rat zur Genehmigung vorzulegen. Eine
Woche nach Abschluss der Tagsatzungsverhandlungen, am s.Juli 1848,
genchmigte der Regierungsrat bereits seine Botschaftan den Grossen Rat?;
am nichsten Tag erstattete der Tagsatzungsgesandte, Dr. Steiger, einen
ausfithrlichen Bericht iiber die Bundesrevision, in dem er nochmals den
dornenvollen Weg des Werkes skizzierte und ausfiihrlich die Neuerungen
und Vorteile des Bundesentwurfes beleuchtete, wobei er nicht zu erwih-
nen vergass, dass Luzern bei der Zentralisation der Zglle ein eintrigliches
Geschift mache und als Sitz der kiinftigen Bundesbehérden nicht ohne
Chancen dastehe: «Bei allen diesen Bestimmungen darf Luzern zufrieden
sein. Luzern wird nirgends cine wesentliche Einbusse erleiden, darf da-
gegen bedeutende Vorteile aus den neuen Einrichtungen erwarten, Er-
leichterung im Militirwesen und Vermehrung des Zollertrags. Wein-
konsumo und Posten werden zweifelsohne den bisherigen Ertrag fiir Lu-
zern immer abwerfen, und da in Zukunft die Lasten und Ausgaben der
vordrtlichen Leitung wegfallen und die Mitglieder des Nationalrates von
der Bundeskasse und nur die Mitglieder des Stinderats von den Kantonen

T «Neue Luzerner Zeitung» Nr.45 (6.Juni); s.a. S.269.
2 Amtliche Ubersicht der Verhandlungen..., S.395.

262



entschidigt werden miissen, so wird Luzern in der Tat nicht nur nichts
verlieren, sondern eher gewinnen; und der Gewinn der neuen Bundes-
verfassung wiirde fiir Luzern von nicht zu berechnenden Vorteilen be-
gleitet scin, wenn, wozu allerdings Aussichten vorhanden sind, Luzern
zum Sitz der kiinftigen Bundesbehdrden erhoben werden sollte*.» Wenn
die neue Bundesverfassung auch Menschenwerk sei und ihre Mingel habe,
so werde dies doch durch die Revisionsklausel wieder ausgeglichen. Zu-
dem sei jetzt der Moment zur Bundesrevision giinstig. Verpasse man ihn,
so wiirde ein Verfassungsrat die Revisionsfrage bestimmt zuungunsten
der Kantone entscheiden. Am 7.Juli stimmte der Luzerner Grosse Rat,
bestirkt durch Steigers Bericht, der neuen Bundesverfassung zu: «Der
Stand Luzern, indem er das von seiner Gesandtschaft vorliufig abgegebene
Votum ratifiziert, erklirt sich fiir die Annahme des neuen Bundesent-
wurfs, wie solcher von der eidgendssischen Tagsatzung in Bern unterm
27.Brachmonat letztverflossen beschlossen wurde, mit Vorbehalt der Ge-
nehmigung des Volkes2.» Diese «Genehmigung des Volkes» stellte offen-
sichtlich Probleme, denn es brauchte fast einen Monat, bis sich die Re-
gierung auf einen Abstimmungsmodus festgelegt hatte. Fiir die Liberalen
war die Annahme der Bundesverfassung durch den Kanton Luzern, das
ehemalige Haupt des Sonderbunds, von ganz besonderer Bedeutung. Der
Ausgang einer normalen Abstimmung schien zu ungewiss, und deshalb
erklirte der Grosse Ratam 8. August auf Antrag der Regierung die Volks-
abstimmung tiber den Entwurf einer neuen Bundesverfassung zur Veto-
Abstimmung, d.h. es bedurfte der absoluten Mehrheit der Stimmberech-
tigten, um das annechmende Votum des Grossen Rates umzustossen. Die
wortreiche Rechtfertigung fiir dieses Vorgehen tont sehr gewunden: «Die
Stellvertreter des Volkes sollen im Staate nicht ohne Bedeutung sein. Thr
Ausspruch soll, kraft der ihnen verfassungsgemiss tibertragenen souve-
rinen Gewalt, als Gesetz gelten, wenn nicht die Souverinitit des Volkes,
die in seiner Gesamtheit ruht, anders entscheidet3.» Am gleichen Tag
genechmigte der Grosse Rat auch eine empfehlende Proklamation an das

I Bericht der Luzernischen Tagsatzungsgesandtschaft liber den Entwurf der
schweizerischen Bundesverfassung, S.10.

z Gesetze, Dekrete und Verordnungen fiir den Kanton Luzern, 1.Band, S.71.

3 Amtliche Ubersicht der Verhandlungen..., S.444; s.a. S.442-446 und Gesetze,
Dekrete und Verordnungen..., S.71-79.
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Volk, die im wesentlichen den Gedankengingen von Steigers Bericht an
den Grossen Rat folgte .

Der Abstimmungskampf in den Zeitungen war recht lau. Der «Eid-
genosse» druckte in Fortsetzungen Steigers Bericht an den Grossen Rat ab?
und verwahrte sich gegen konservative Schiitzenhilfe 3, wie sie z. B. Bern-
hard Meyer mit seiner empfehlenden Schrift leistete. Er suchte die vielen
Gleichgiiltigen unter der Bevolkerung fiir die Bundesverfassung zu akti-
vieren: «Es liegt sehr viel daran, dass sich die Mehrheit der luzernischen
Bevolkerung aktiv, titig fiir den neuen Bund ausspreche. Wir méchten
daher unsere trigen, bequemen und langsamen Freunde hiemit ersucht
haben, wenigstens dieses Mal der Natur einen kleinen Zwang anzutun und
bei der Abstimmung nicht wegzubleiben+.» Die Unentschlossenen im
konservativen Lager suchte er durch den Hinweis auf die zustimmende
Haltung der Konservativen in Ziirich, Basel, St. Gallen und Graubiinden
aufseine Seite zuziehens. — Der «Erzihler» machte im populiren Kalender-
ton Propaganda fiir den Bundesentwurf®, auch wenn er z. B. mit der Bei-
behaltung des Stinderates nicht einverstanden war: «Zwar kleben — wir
verhehlen es nicht — auch dieser neuen Bundesverfassung noch immer
gepuderte Haare des unverbesserlichen Zopfes an: wir meinen den Stinde-
rat”.» In langen, schlicht geschriebenen Leitartikeln wollte er das Volk
{iber die Verbesserungen, die der neue Bund bringe, aufkliren und be-
lehren. Mit der volkstiimlichen Geschichte vom alten und neuen Haus,
die, ausgehend vom «Schweizer-Boten®», die Runde durch die schwei-
zerischen Zeitungen gemacht hatte, wandte er sich ganz besonders an die
unteren Klassen: Die einen wollten nicht hinein, weil keine besondere
Baukommission das Haus geplant habe, die andern, weil es noch nicht ein-
gesegnet sei, doch habe schliesslich Donner, Regen und Hagel auch die
Widerstrebenden ins Haus gebracht. — Die konservative «Neue Luzerner

1 Gesetze, Dekrete und Verordnungen..., S.80-85.

2 «Eidgenosse von Luzern» Nrn. 59 (24.Juli) bis 62 (4. August).

3 «Eidgenosse von Luzern» Nrn. 64 (11. August) und 65 (14. August).

4+ «Eidgenosse von Luzern» Nr.65 (14. August).

s «Eidgenosse von Luzern» Nr.66 (18. August).

6 Vgl. Boesch, Zur Geschichte der politischen Presse im Kanton Luzern, S.71.
7 «Erzihler von Luzern» Nr.65 (14. August).

8 «Schweizer-Bote» Nr. 83 (11.Juli).
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Zeitung» war sich nicht vollkommen klar, wie sie sich zur Vorlage stellen
sollte. Sie druckte den Entwurf ab’ und kommentierte nur: « Unter der
Sonne gibt’s nichts Vollkommenes=.» Sie fragte sich, ob man sich an der
Abstimmung angesichts der herrschenden Verhiltnisse tiberhaupt betei-
ligen solle, da die Veto-Abstimmung doch nur eine Komddie sei?. Beide
Richtungen innerhalb der Konservativen kamen zu Wort. Ein Einsender
fand, es «sollten sich die Konservativen des Kantons Luzern dieser Bundes-
verfassung willig fiigen, aber sodann aus ihrer bisherigen teilweisen Un-
titigkeit und Vereinzelung sich aufraffen und allen Ernstes darnach stre-
ben, den ihnen mit Recht gebiihrenden Einfluss auf die dffentlichen An-
gelegenheiten zu gewinnen und am Wohle des Vaterlandes nach Kriften
mitzuwirken4». Demgegeniiber forderte ein anderer Einsender die Leser
auf, durch ihre Verwerfung gegen die Regierung zu demonstrieren: «Be-
denke jeder, der geht, dass er einem Schmied gleiche, der einen Nagel
zum Sarg schligt, wo wir das, was wir hassen — begraben — und das soll
sich niemand verdriessen lassens.» Die Herausgeber der «Neuen Luzerner
Zeitung» tendierten selbst, wenn auch vorsichtig, gegen die zweite An-
sicht hin. In einem Artikel zur Volksabstimmung anerkannten sie die Vor-
teile der materiellen Bestimmungen, hoben das kommende Ende der Kan-
tonalsouverinitit und die fehlenden Garantien fiir die Katholiken hervor
und meinten dann: «Wird er vom Luzernervolk angenommen, nun, so
hat es beigestimmt, und unsere Radikalen werden frohlocken. Wird er
verworfen, ist die Annahme dennoch durch die andern Kantone gesichert,
und weitere Folgen hat es keine. So liegt die Sache, klar und einfaché».

I «Neue Luzerner Zeitung» Nrn. §5 (11.Juli) bis 60 (29.Juli).

z «Neue Luzerner Zeitung» Nr. 60 (29.Juli).

3 «Neue Luzerner Zeitung» Nr.62 (5. August); vgl. a. «Schwyzer Volksblatt»
Nr. 116 (13. August): «Diese Behorde [der Luzerner Grosse Rat] fiihlt, dass nur durch
Umwege fiir sic Mchrheiten erhiltlich sind, und nimmt darum zu so unvolkstiim-
lichen und unrepublikanischen Mitteln die Zuflucht...»

4 «Neue Luzerner Zeitung» Nr.62 (5. August); der Fiihrer dieser Gruppe, die im
Rahmen desneuen Bundesihre Ansichten verfechten und zur Geltung bringen wollte,
war der junge, chrgeizige Fiirsprech Jost Weber. Vgl. Miiller-Biichi, a.a.O., S. 34
bis 40 und 54-61.

5 «Neue Luzerner Zeitung» Nr.66 (19. August) ; der Hauptvertreter dieser unver-
sohnlichen Richtung war der Fiirsprech G.J.Bossard. Vgl. Miiller, a.a.O., S.154.

¢ «Neue Luzerner Zeitung» Nr.65 (15. August).
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Der cigentliche Abstimmungskampf wurde nicht in den Zeitungen,
sondern mit Hilfe von Flugschriften und persénlicher Bearbeitung ge-
fiihrt: Von Miinchen aus richtete der fliichtige alt Staatsschreiber Bern-
hard Meyer eine Broschiire an das Luzernervolk, in der er resigniert zur
Annahme riet: « Wir diirfen daher bei der Priifung des neuen Bundes-
entwurfes nicht ausschliesslich darnach fragen, wer uns denselben vorlegt,
unsere Freunde oder Gegner, ob er mit unseren Ansichten und Gesin-
nungen iibereinstimmt, sondern vielmehr darnach, ob unter den gegebe-
nen Verhiltnissen von denjenigen, welche denselben beraten haben, etwas
Besseres oder etwas Schlimmeres erwartet werden konnte? Kdnnen wir
Besseres nicht erwarten, so fiigen wir uns in Gottes Namen in das Unver-
meidliche und nehmen es an’.» Demgegeniiber sah der konservative Fiith-
rer Georg Josef Bossard in der neuen Bundesverfassung trotz einiger Fort-
schritte (Aufstellung eines Bundesrates und eines Bundesgerichts, Zen-
tralisation des Militir-, Post-, Zoll- und Miinzwesens) ein verderbliches
Werk. Als freie, selbstindige und gleichberechtigte Orte seien die Eid-
genossen vor 500 Jahren zusammengetreten, und jetzt solle an Stelle der
Freiheit der Wille der Mehrheit treten. Zudem ermdgliche der neue Bund
eine Herrschaft der Protestanten iiber die Katholikenz Gegen die Bundes-
verfassung wurde im Kanton Luzern weiter die von Vinzenz Miiller ver-
fasste Broschiire aus den Urkantonen verbreitet3, und auch die Eingabe
des Ruralkapitels von Baar an die Zuger Regierung fand beim katholischen
konservativen Bauernvolk starke Beachtung#. — Meyers Schiitzenhilfe
wurde von den Liberalen als unerwiinscht abgelehnt und abgetans, Bos-
sards Schrift hingegen bewirkte eine heftige, polemische Antwort des
Polizeidirektors Steiger, der dem Verfasser vorwarf, er verbreite «faust-

1 Meyer, Uber Annahme oder Verwerfung der neuen Bundesverfassung, S.14.

2 Vgl. a. Miiller, a.2.0., S.153-154.

3 Vgl.a. Miiller, a.2.0.,S.152; s.a. Kapitel «Die Urkantone», S.233, und Anm. s.
Dass diese Broschiire auch im Kanton Luzern Verbreitung fand, zeigt der Bericht
eines Korrespondenten der « NZZ» (Nr.237, 24. August) : «Fragt man nun die Leute,
warum sie am letzten Sonntag zur Verwerfung gestimmt, so vernimmt man die
seltsamsten Griinde. Man habe ihnen gesagt, im Falle der Annahme miisse in Zukunft
die Jugend in Ziirich in die Schulen, die Militirpflichtigen nach Bern in die Instruk-
tion, aus den Kirchen werden die Tabernakel sofort weggenommen u. dgl. ...»

4 Miiller, a.a.O., S.152-153. S.a. unten S.275-276.

5 «Eidgenosse von Luzern» Nr.64 (11. August).
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dicke Unwahrheit», er sei ein Heuchler, der auf «unverschimte Art» Reli-
gionsgefahr predige; dabei brauche man nur die Artikel der Bundesver-
fassung ehrlich durchzulesen, um die Unwahrheit von Bossards Ver-
drehungen zu erkennen. « Wer aber falsche Deutungen macht, und wie
ein Advokat schwarz fiir weiss ausgeben kann, der kann Gift aus den Blu-
men saugen, wo sonst nur Honig ist.» Die Bundesverfassung werde mit
oder ohne Luzern angenommen, und «am Ende muss Luzern dennoch
annehmen, und dann, ja dann kann vielleicht neues Unheil daraus ent-
springen. Und Bossard, der Euch so geldufig aufhetzen kann, wird Euch
nicht aus dem Elende zichen '». Eine andere liberale, moglicherweise auch
von Steiger inspirierte Broschiirez gab dem Leser einen Uberblick tiber
den Verlauf der Bundesrevision, machte ihn mit den neuen Einrichtungen
und Bestimmungen vertraut, wies ihn auf den finanziellen Vorteil hin, den
Luzern aus der Zentralisation der Zdlle ziche, hielt ihm die Notwendig-
keit vor Augen, die neue Bundesverfassung anzunehmen, auch wenn nicht
alle Wiinsche erfiillt worden seien, und schloss mit dem Aufruf: «Der Ent-
wurf, licbe Mitbiirger, bahnt den Weg zum wahrhaft eidgendssischen
Frieden, zur allseitigen Versshnung, zur endlichen Eintracht. Wir werden
durch ihn im Innern einiger, nach aussen stirker werden kénnen. Wohlan
denn, liebe Mitbiirger, beweiset Euern eidgendssischen Sinn und nehmet
die neue Bundesverfassung an3!» Nicht nur mit Worten, auch mit Polizei-
massnahmen suchte die Regierung die Wirkung der konservativen Pro-
paganda zu beschrinken: Sie forderte die Amtsstatthalter auf, die «Auf-
wiegler des Volkes gegen die neue Bundesverfassung» genau zu beob-
achten und zu kontrollieren. Es liefen denn auch Berichte in Luzern ein,
die aber nicht viel ergaben*, weil gar keine organisierte konservative Agi-
tation bestand.

Die Abstimmung fand am 2o0. August statt: 11121 Biirger verwarfen,
15890 nahmen an, von denen allerdings nur §484 ihr Ja persénlich ein-

T Auch ein Wort iiber G.J.Bossard und sein Schriftchen iiber die Bundesverfas-
sung; vgl. a. Miiller, a.a2.O., S.155.

2 Bs werden darin die Argumentationen und Zahlen von Steigers Bericht an den
Grossen Rat {ibernommen. Auch hat der gleiche Drucker die Herausgabe besorgt.

3 Ein Wort zur Empfehlung der neuen Bundesverfassung, S.11.

4 Kreisschreiben des Polizeidepartements an simtliche Amtsstatthalter vom
12. August 1848; Berichte hieriiber.
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gelegt hatten . Das Luzernervolk hatte damit die Bundesverfassung nicht
angenommen, aber es hatte sie doch sanktioniert.

Die Pressekommentare ficlen verschieden aus: Der «Eidgenosse» em-
porte sich — unter dem Motto: « Wihrend sie schliefen, wachte der Feind
und sihte Unkraut» — iiber die Falschheit der Konservativen?, und auch
der «Erzihler» war aufgebracht iiber die grosse Zahl von 11121 Verwer-
fendens. Die «Neue Luzerner Zeitung» hingegen beeilte sich, ihre Zu-
stimmung zum neuen Bund auszusprechen: « Wir werden uns innig und
freudig an die Eidgenossenschaft, unser gemeinsames Vaterland, anschlies-
sen, und in derselben unsere Ansichten von einer unverkniffenen Biirger-
freiheit verteidigen, und nicht ruhen, bis es in unserm Vaterlande dahin
gekommen, dass wahr und wirklich die Freiheit des Gewissens und der
Kirche proklamiert sein wird; sowie wir jeder gesunden Entwicklung
unseres vaterlindischen Lebens unentwegt das Wort zu sprechen geson-
nen sind4.» Damit war die Diskussion tiber die Bundesverfassung im Kan-
ton Luzern beendet.

Die Abstimmung vom 20. August zeigt einerseits, dass das Luzerner-
volk in seiner Mehrheit nicht hinter der liberalen Regierung stand, und
anderseits, dass es die neue Bundesverfassung nicht ablehnte. — Die Oppo-
sition gegen die liberale Regierung hatte ihre Ursache nicht nur in deren
gewalttitigem Vorgehen gegen Kloster und Sonderbundsanhinger oder
in der Art, wie sie an die Macht gelangt war und diese Macht zu behaupten
suchte; auch soziale Motive spielten eine wesentliche Rolle: In den zwan-
ziger und dreissiger Jahren hatte es Eduard Pfyffer verstanden, die jungen

T Gesetze, Dekrete und Verordnungen ..., S. 88—91. Die Zahl der tatsichlich Anneh-
menden wurde nicht veroffentlicht. Sie musste nach den Abstimmungsprotokollen
der Gemeinden und Amtsstatthalter zusammengezihlt werden. Um das offizielle Re-
sultat noch etwas zu verbessern, wurden auch die Stimmen der niedergelassenen
Schweizer (275 Ja und 37 Nein) dazugezihlt. Allgemein wurde in den Zeitungen die
Zahl der tatsichlich Annehmenden hoher geschitzt, so auch in der «Neuen Luzerner
Zeitung», die meinte, es hitten ca. 6000 durch Stimmabgabe und ca. gooo durch Ab-
wesenheitangenommen. Zu diesem Resultatist zu sagen, dass wohl ein Teil der Stimm-
berechtigten aus Bequemlichkeit zu Hause geblieben war und fiir Annahme gestimmt
hitte, wenn die Abstimmung anders durchgefiihrt worden wire. Hingegen diirften
alle Gegner der Bundesverfassung auch an der Abstimmung teilgenommen haben.

2 «Eidgenosse von Luzern» Nr.68 (25. August) und Nr.67 (21. August).

3 «Erzihler von Luzern» Nr.71 (4. September).

+ ¢«Neue Luzerner Zeitung» Nr.67 (22. August).
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und intelligenten Luzerner in den Dienst der liberalen Partei zu ziehen.
Der Umsturz von 1841 war nicht zuletzt eine Reaktion gegen die « Advo-
katenherrschaft» gewesen, und Siegwart-Miiller, ehrgeizig und miss-
trauisch, wic er war, sah sich am liebsten von Landwirten umgeben, denen
es nicht einfiel, ihm den Rang des Fiihrers streitig zu machen. Dieser in den
vierziger Jahren entstandene Gegensatz zwischen liberalen Intellektuellen
und konservativen Bauern — oder auf einen volkstiimlicheren Nenner ge-
bracht: zwischen Herren und Bauern — hat das Abstimmungsergebnis
wesentlich mitbestimmt ™. — Dass die Konservativen in der Bundesverfas-
sungsabstimmung aber keinen durchschlagenden Erfolg errangen, ist nicht
zuletzt auf die Uneinigkeit in den eigenen Reihen zuriickzufiihren: eine
Gruppe empfahl die Zustimmung, weil sie bereit war, im Rahmen des
neuen Bundes die konservativen Ideen zu verfechten, eine andere wollte
starr an den hergebrachten Verhiltnissen und Vorrechten, die ja durch die
Zeit lingst iiberholt waren, festhalten, und der dritten und wahrscheinlich
auch stirksten ging es hauptsichlich darum, etwas gegen die liberale Re-

gierung zu unternehmen.
2. Zug

Von allen Sonderbundsstinden war Zug am wenigsten kriegslustig ge-
wesen. Angesteckt von der Freischarenangst hatte es sich der Politik von
Siegwart-Miiller verschrieben und war dem Sonderbund beigetreten,
aber ohne grosse Begeisterung, und auch ohne mit seinem Beitritt die Auf-
merksamkeit der radikalen Politiker auf sich zu ziehen. Die Stimmung
gegeniiber dem Sonderbund bliebin Zug zwiespiltig, und dieluzernischen
Fithrer misstrauten der gemissigten zugerischen Haltung. Die Krifte
waren stark im Kanton Zug, die einen Ausgleich mit der Tagsatzung
suchten: Seine Gesandtschaft war als einzige bereit, ernsthaft auf die in
letzter Stunde unternommenen baslerischen Vermittlungsbemithungen
einzugehen, und als sich der Krieg seinen Grenzen zu nihern drohte,
streckte Zug am 22. November 1847 die Waffen, noch ehe der Vormarsch
gegen die Innerschweiz richtig begonnen hatte2. Mit stillschweigender

1 Vgl. Miiller, a.2.O., S.163-168; s.a. Kapitel Die Urkantone, S.256.
2 Koch, Zug am Vorabend des Sonderbundskrieges, S.4ff. und 12ff., und Bon-
jour, Die Griindung des Schweizerischen Bundesstaates, S.110.
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Duldung durch die eidgendssischen Reprisentanten erklirte am s.De-
zember eine Volksversammlung in Zug die alte Regierung fiir abgesetzt,
beschloss die Anerkennung der Tagsatzungsbeschliisse betreffend Jesuiten-
ausweisung und Bundesrevision, verlangte die Revision der eigenen Kan-
tonsverfassung und ernannte eine provisorische, aus Liberalen bestechende
Regierung. Dank der Anwesenheit der eidgendssischen Okkupations-
truppen und auch dank der Ratlosigkeit in den Reihen der Konservativen
erreichte dieliberale Minderheit, dass die neue Zuger Verfassungangenom-
men wurde und dass sie im Grossen Rat eine Mehrheit erhielt’. Am
24.Januar 1848 sanktionierte der Zuger Grosse Rat die Beschliisse der
Volksversammlung vom s.Dezember des Vorjahres und lehnte cinen
konservativen Antrag ab, dass eine Bundesrevision nur mit der Zustim-
mung aller 22 Kantone durchgefiihrt werden kénne2. Vier Tage spiter
wurde der Zuger Vertreter an der Tagsatzung mit 19 Stimmen in die
Revisionskommission gewihlt3.

Die beiden zugerischen Zeitungen betonten vorerst die Notwendigkeit
einer gesamtschweizerischen Einigkeit+. Die konservative «Neue Zuger-
Zeitung» fand sogar lobende Worte fiir das genferische Verfassungspro-
jekt von James Fazy, das «ftir unsere Interessen am meisten Garantien dar-
zubieten und in vielen Bezichungen dieselben mit dem allgemeinen Bun-
desleben gliicklich zu vermitteln scheints». Beide Blitter brachten aus-
fiihrliche Berichte iiber die Arbeiten der Revisionskommission ; das kon-
servative Organ enthielt sich aber vorsichtig jeglichen Kommentars und
iiberliess das dem liberalen «Freien Schweizer», der sich fiir die materielle
Zentralisation einsetzte — er versprach sich davon wirtschaftliche Vorteile
fiir den Kanton — und sich gegen das Zweikammersystem ereiferte: « Vor-

I Baumgartner, Die Schweiz in ihren Kimpfen und Umgestaltungen, Bd. 4, S. 58
bis 62. Die «Neue Zuger-Zeitung» befiirwortete am 1.Januar (Nr.1) eine Zusam-
menarbeit der Gemissigten aus beiden Parteien: «Dass die gemissigten, wahrhaft
humanen Minner der konservativen und der liberalen Partei sich annihern, sich die
Hand zur Verschnung und zum gemeinsamen Streben und Wirken reichen — nur
darin liegt die Gewihr einer befriedigenden Zukunft unseres Vaterlandes.»

2 «Der freie Schweizer» Nr. 4 (25.Januar).

3 Rappard, a.2. 0., S.123. Zugs Vertreter war Regierungsrat Franz Miiller.

4 «Neue Zuger-Zeitung» Nr. 1 (1.Januar) und «Der freie Schweizer» Nr.7 (18.Fe-
bruar).

5 «Neue Zuger-Zeitung» Nr.6 (5. Februar).
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erst ist diese Bundesorganisation eine ganz fremde, jeder schweizer-
geschichtlichen Grundlage entbehrende, mit unsern eigentiimlichen, her-
gebrachten Verhiltnissen, Gewohnheiten und Anschauungsweisen schwer
zu vereinigende’.» Anderseits betonten die Zuger Liberalen auch ihre Be-
reitschaft, auf das alte Vorrecht gleicher Reprisentation zu verzichten:
«So alt, ehrwiirdig, wohlbegriindet und teuer uns aber auch dieses Recht
gleichmissiger Vertretung in der Bundesbehérde ist, so fiirchten wir, auf-
richtig gesprochen, doch sehr, dasselbe der Einigkeit und dem Frieden,
der Kraft und Stirke der Eidgenossenschaft teilweise zum Opfer bringen
zu miissen2.»

Der Zuger Grosse Rat setzte sich am 11. und 12. Mai mit dem von der
Revisionskommission ausgearbeiteten Entwurf auseinander3. Der Re-
gierungsrat beantragte, der Gesandtschaft cine schr weit gefasste Instruk-
tion mitzugeben : Man anerkannte die Notwendigkeit einer Revision des
Bundesvertrags und die Berechtigung einer Anderung des alten Repri-
sentationsverhiltnisses, und man verband mit dieser Einsicht den Wunsch
und die Hoffnung, dass der Kanton von seiten seiner Miteidgenossen «eine
loyale und gerechte Wiirdigung dieses Opfers, eine entsprechende Be-
riicksichtigung seiner Verhiltnisse und bundesbriiderlichen Schutz seines
eigentiimlichen politischen Lebens finden werde». Zug sei bereit, «im
Allgemeinen zu jeder Abinderung des Bundesvertrages zu stimmen,
welche, ohne die Souverinitit der Kantone aufzuheben oder tibermissig
zu beschrinken, in nationaler und materieller Bezichung die Einigung und
Kriftigung der Eidgenossenschaft zum Zwecke hat4». Im besondern sollte
die Gesandtschaft die vom Grossen Rat beantragten Anderungen als
Wiinsche vertreten, in der Reprisentationsfrage in erster Linie fiir eine aus
National- und Stindevertretern gemischte Kammer, in zweiter fiir das
Zweikammersystem und in dritter Linie fiir jede andere realisierbare und
zwischen den Extremen liegende Losung stimmen und sich der Aufstel-
lung eines Verfassungsrates widersetzent. — Die Diskussionen und Ab-

' «Der freie Schweizer» Nr.13 (31.Mirz); s.a. Nm. 12 (24.Mirz) und 13 [14*]
(7. April).

2 «Der freie Schweizer» Nr. 12 (24. Mirz).

3 PVGR ZG 11. und 12. Mai.

4+ PVGR ZG 11.Mai; s.a. Nachliufer zu «Der freie Schweizer» Nr. 19 (12. Mai).
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stimmungen im Grossen Rat zeigten, dass sich die beiden Parteigruppen
nur in der Zustimmung zur materiellen Zentralisation und in der Ab-
lehnung eines eidgendssischen Verfassungsrates einig waren. Die Kon-
servativen waren nicht bereit, freiwillig der Eidgenossenschaft etwas von
den althergebrachten Rechten und Vorrechten abzutreten, und sie be-
urteilten alle Probleme einseitig vom kantonalen Standpunkt aus. Die
liberale Grossratsmehrheit stellte sich zwar hinter den Bundesverfassungs-
entwurf und unterstiitzte zum grossten Teil die Antrige des Regierungs-
rates, doch liessen auch einige liberale Grossrite merken, dass ihnen der
Kanton niher stand als die Eidgenossenschaft: der allgemeine Teil des In-
struktionsentwurfs wurde nur knapp angenommen, die Rechtsgleichheit
der Niedergelassenen auf das Gewerbe und das Liegenschaftswesen be-
schrinkt, und die Anregung, einen allfilligen Antrag zu unterstiitzen,
dem Bund die Kriminalgesetzgebung zu tiberlassen, wurde gar mit dop-
peltem Mehr verworfen!.

«Der freie Schweizer» begriisste das Abstimmungsergebnis iiber die
zugerische Instruktion als «die Gewihr eines neu erwachten biederen und
cidgendssischen Sinnes2». — Die konservative «Neue Zuger-Zeitung» sah
vorerst im Entwurf der Revisionskommission auch «viele wesentliche
Verbesserungen und zweckmissige Verinderungend» und wandte sich
nicht grundsitzlich gegen jede Anderung des Reprisentationsverhilt-
nisses, allein, das Opfer schien ihr zu gross, denn «so wire dennoch eine
Verwirklichung dieser Ansichten und Antrige zum kiinftigen schwei-
zerischen Grundgesetze eine Beseitigung des gliicklichen und schénen
soojihrigen Erbes der Viter, die Errungenschaft ihrer blutigen Kimpfe

I PVGR ZG 11. und 12.Mai. Der Grosse Rat zihlte 65 Mitglieder, wovon ca. 20
zur konservativen Gruppe um Landammann Hegglin gehdrten (die konservativen
Antrige vereinigten stets ca. 20 Stimmen auf sich). Der allgemeine Teil der
Instruktion wurde aber nur mit 34:28 Stimmen angenommen, der konserva-
tive Antrag, die Verantwortung fiir die militirische Instruktion den Kantonen
zu iiberlassen, wurde erst in der 3. Abstimmung mit 30:28 Stimmen abgelehnt,
der Antrag der Regierung auf unverinderte Beibehaltung des Art.39 (Nieder-
lassungsfreiheit) blieb gar mit 27:30 Stimmen in Minderheit, und die Anregung,
dem Bund die Kriminalgesetzgebung zu iiberlassen, wurde mit 37:18 Stimmen
verworfen.

z Nachliufer zu «Der freie Schweizer» Nr. 19 (12. Mai).

3 «Neue Zuger-Zeitung» Nr. 20 (13. Mai).
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und langdauernden Miihen !». Sie klagte, es wiirden mit der Annahme der
neuen Bundesverfassung «die wesentlichen Bestandteile der Freiheit und
Rechte fritherer Errungenschaften verschwinden und die spirlichen Bro-
samen, die uns die jiingsten eigenen Verinderungen zugeworfen haben,
vollends verkiimmert. Der Kanton Zug selbst wird fiirderhin im eid-
gendssischen Verbande kaum mehr Anspriiche machen kénnen, als ihn
dazu die Kopfzahl berechtigt?». Auch kénnten iible Subjekte von der
freien Niederlassung profitieren und den Kanton {iberschwemmen?.
Bis zum Mai 1848 hatte es geschienen, dic Konservativen in Zug hitten
die Notwendigkeit einer Bundesrevision eingesehen, und sie wehrten sich
nur fiir die alte politische Gleichberechtigung des kleinen Zug mit den
grosseren Kantonen. Obschon die Tagsatzung im Mai und Juni das Pro-
jekt fast unverindert angenommen hatte, dnderte sich Ende Juli schlag-
artig der Ton der konservativen Zuger Presse. Plstzlich war nicht nur die
heilige Tradition der politischen Gleichberechtigung in Gefahr, sondern
auch der katholische Glaube und die zugerische Wirtschaft: «Ob derselbe
[der neue Bund] aber den historischen, den 8konomischen und vorab den
konfessionellen Interessen der kleinen, besonders der katholischen Stinde
gebiihrende Rechnung trage, miissen wir unter allen Umstinden in ge-
rechten Zweifel ziehen4» schrieb die «Neue Zuger-Zeitung» am 22. Juli.
Das konservative Blatt war bemiiht, die Gefiihle der Zuger gegen den
neuen Bundesentwurfin Wallung zu bringen, indem es behauptete, unter
dem neuen Bund «miissen die Schweizer aufhéren, das zu sein, was sie
bisher gewesen sind, sie miissen von den Traditionen ihrer Viter sich los-
sagen, sie miissen auf ihre bisherige Geschichte, auf ihre angestammte

1 «Neue Zuger-Zeitung» Nr.21 (20. Mai). Das «Nidwaldner Wochenblatt» kom-
mentierte diese historischen Reminiszenzen schr bissig: « Wie ziemt sich sodann euer
Pochen, Zuger! auf soojihrige freie Selbstindigkeit ? Habt ihr sie eurer eigenen Kraft
zu danken ? Ei, ei! ihr waret Untertane der Herzoge von Osterreich. Die Eidgenossen,
im Kriege mit letzteren, hatten euch nach Kriegsrecht im Jahr 1352 iiberfallen, euer
Vogt und Schirmherr, von dem ihr Hiilfe begehrtet, liess euch im Stich, in der Ge-
walt der Eidgenossen lag es, euch eine Verfassung zu diktieren; sie, die Eidgenossen,
gaben euch die Freiheit. Zum Dank dafiir versteht ihr nicht, der Eidgenossenschaft,
zu eurem eigenen Wohle, nur ein kleines Opfer zu bringen» (Nr. 35, 25. August).

2 «Neue Zuger-Zeitung» Nr.20 (13. Mai).

3 «Neue Zuger-Zeitung» Nr. 22 (27. Mai).

4 «Neue Zuger-Zeitung» Nr. 30 (22.Juli).
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staatsrechtliche Grundlage verzichten, sie miissen aufhoren, frei zu sein?».
Und nachdem es nochmalsalle Mingel und Nachteile, besonders die finan-
ziellen, hervorgehoben hatte, empfahl es, fiir die Abstimmung «zuerst
seinen Blick auf Gott zu richten, und sodann keiner andern als der Stimme
seines Gewissens zu folgen ».

Es fillt auf, wie plotzlich, wie psychologisch geschickt — denn was liegt
den Menschen niher als Gott und Geld! — und mit welcher Heftigkeit die
konservativen Angriffe gegen die neue Bundesverfassung vorgetragen
wurden. Im ersten Halbjahr 1848 hatten sich die Konservativen vorsichtig
und abwartend verhalten, gegen Ende Juli aber begannen sie sich wieder
zu organisieren2. Die Abstimmung iiber die Bundesverfassung sollte zur
cigentlichen Kraftprobe mit der liberalen Regierung werden. Die Aus-
schliesslichkeit desliberalen Parteiregiments 3 und die Klosteraufhebungen
im benachbarten Luzern waren Wasser auf die konservativen Miihlen;
und die konservative Propaganda gegen den neuen Bund wurde zudem
noch durch eine Eingabe des Ruralkapitels von Baar unterstiitzt, das pathe-
tisch wiinschte, «dass bei einer allfilligen Umgestaltung die schweize-
rischen Volkerschaften in stiller Freiheit und mit Wiirde ebenso benei-
denswert und gliicklich leben mé&gen, wie unter der alten Eidgenossen-
schaft, jener majestitischen Eiche, die in hundert Ungewittern ein halbes
Jahrtausend unerschiittert dagestanden, und welche ihre Wurzeln auch
jetzt noch tief durch die Ginge des Gebirges herabsendet», daneben be-
sondere Garantien fur die katholische Kirche vermisste und zum Schluss
den katholischen Zugern die Hélle heiss machte mit der Behauptung,
unter der neuen Bundesverfassung miissten die Katholiken ihren Glauben
abschworen und Protestanten werden: «Dem Katholiken zumuten, in
konfessionellen Angelegenheiten die Suprematie des Staates anzuerken-

1 «Neue Zuger-Zeitung» Nr. 31 (29.Juli).

2 Ein Zuger Korrespondent der «Neuen Eidgenossischen Zeitung» (Nr.209,
29.Juli) berichtet, dass am 23.Juli unter dem Vorsitz von alt Landschreiber Schwerz-
mann eine Versammlung der konservativen Fiihrer stattgefunden habe.

3 Die «Basler Zeitung» (Nr. 199, 22. August) schreibt: «Die Regierungsbehorden
in Zug haben in ihrer ohnehin kiinstlichen Mehrheit bedauerlicherweise durch eine
einseitige Ausschliessung jedes konservativen Elements, durch ihre Parteistellung,
durch ihr Haschen nach grossartigen Staatsformen und grossern Besoldungen viele
Freunde zeit- und zweckgemaisser Reformen von sich abgestossen»; vgl. a. die Ver-

hiltnisse in Luzern, S.269-270.
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nen und von der kompetenten katholisch-kirchlichen Autorititsich eman-
zipieren zu lassen, heisst ihm zumuten, vom katholischen Glauben abzu-
fallen oder vom katholischen Standpunkte sich auf den protestantischen
zu stellen... T.»

Dieliberale Reaktion auf die heftigen konservativen Angriffe blieb lau 2.
Man empfahl Zustimmung, weil ein Zuger Nein doch keinen Einfluss
mehr auf das gesamtschweizerische Abstimmungsergebnis mehr habe,
und weil es mehr Schaden als Nutzen bringe3, und man appellierte an den
eidgendssischen Sinn der Zuger: « Wer sein Vaterland lieb hat, Ruhe im
Lande und Frieden mit der Eidgenossenschaft wiinscht: der gehe nichsten
Sonntag hin und stimme herzhaft fiir Annahme der neuen schweize-
rischen Bundesverfassung! Wer aber iiber dem Parteiwesen und verblen-
deter Leidenschaft sein Vaterland vergessen oder ihm wehe tun und wer
Hindel im Lande und Zwietracht mit der Eidgenossenschaft begiinstigen
will: der gehe nichsten Sonntag hin und stimme — fiir Verwerfung+!»

Im Grossen Rat warf die Diskussion vom 14.August keine grossen
Wellen mehr. Die liberale Mehrheit stimmte den Antrigen des Regie-
rungsrates zu, dem Volk die Annahme in einer Proklamation zu empfeh-
len und die Gesandtschaft zu beauftragen, sich einer Stinde- und Volks-
mehrheit fiir die neue Bundesverfassung zustimmend anzuschliessen. Die
konservative Opposition fasste ihre Argumente in einem Gegenantrag
zusammen, dass die Bundesverfassung «wegen Gefihrdung unserer poli-
tischen und kirchlichen Interessen und Férderung des Zentralisations-
prinzips, wegen Aufstellung kostspieliger und schwieriger Bundesbehdr-
den, wegen Zentralisierung des Militirunterrichtes und Errichtung ge-
meinsamer wissenschaftlicher Institute und wegen daherigen vergrosser-
ten Auslagen — dem Volke des Kantons Zug nicht zu empfehlen sei». Auch

I Eingabe des Ruralkapitels von Baar vom 13. August. Im Protokoll iiber die Ver-
handlungen des Grossen Rates.

2 Die «Neue Eidgen6ssische Zeitung» (Nr.226, 15. August) fand, wegen der un-
verstindlichen Milde der Regierung gegen die Sonderbundsfiihrer sei die Begeiste-
rung der Liberalen fiir die Bundesverfassung nicht gross, da ihre Opposition gegen
den Sonderbund und ihr Festhalten an der Eidgenossenschaft ihnen nichts eingetragen
habe.

3 «Der freie Schweizer» Nr. 32 (11. August).

4 «Der freie Schweizer» Nr. 33 (18. August).
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solle sich Zug nur anschliessen, wenn alle Kantone mit dem Entwurf ein-
verstanden seien. Beide Antrige wurden aber verworfen, der erste mit
37:24 und der zweite mit 36:25 Stimmen .

Die empfehlende Proklamation des Grossen Rates war eher eine Ver-
teidigungsschrift gegen die Angriffe und Verdichtigungen von seiten der
Opposition. Nach der Aufzihlung der Vorziige des neuen Bundes und
einem Hinweis auf den zu erwartenden materiellen Gewinn suchte sie
besonders das zugkriftige konservative Argument von der Religions-
gefahr zu entkriften: « Misstrauet, kommen sie woher sie wollen, nament-
lich jenen niedrigen Verdichtigungen, als wire durch den neuen Bund
unsere Kirche und der Friede unter den schweizerischen Konfessionen
gefihrdet. Wie der neue Bund jedem Schweizerbiirger die hdchste gesetz-
liche Freiheit garantiert, so gewihrleistet er (§ 44 der Bundesverfassung)
auch ausdriicklich und férmlich die freie Ausiibung unseres Gottes-
dienstes.» Die Schweiz miisse in diesen stiirmischen Zeiten einig sein, Zug
solle sich darum dem Votum der andern Stinde anschliessen und seinen
eidgendssischen Sinn beweisenz2.

Das Volk blieb ruhig. Ein Korrespondent meldete am 26.Juli der
«NZZ»: «Gegenwirtig zeigt sich noch keine grosse Teilnahme unter dem
Volke weder ein- noch anderseits3.» Die Abstimmung vom 20. August
fiel dann aber deutlich gegen die Liberalen aus: Mit 1743 Nein gegen
840 Ja wurde die Bundesverfassung eindeutig verworfen+. Die Liberalen
gaben sogleich dem Kapitel, der Geistlichkeit, den Sonderbiindlern und
Jesuiten die Schuld, sic hitten das leichtgliubige Volk mit falschen Argu-
menten fir die Verwerfung gewonnens. — Das trifft aber nicht den Kern
der Sache. In Wirklichkeit ging es nicht so sehr um die Bundesverfassung,
als um eine Kraftprobe zwischen liberaler Regierungspartei und konserva-

I PVGR ZG 14. August.

2 Proklamation an das Zugerische Volk; s.a. Nachliufer zu «Der freie Schweizer»
Nr. 33 (18. August).

3 «INZZ» Nr.208 (26.]Juli).

4 Erster Rechenschaftsbericht des Regierungsrates an den hohen Grossen Rat des
eidgendssischen Standes Zug fiir das Jahr 1848, S. 5, und PVGR ZG.

5 Vgl. «Der freie Schweizer» Nr. 34 (25. August) und Erster Rechenschaftsbericht
des Regierungsrates..., S.5; s.a. «NZZ» Nrn.235 (22. August) und 236 (23. August),
«Neue Eidgendssische Zeitung» Nrn.233 (22.August), 237 (26. August) und 241
(30. August).
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tiver Opposition. Die «Neue Zuger-Zeitung» («und nun, nachdem das
jetzt herrschende System durch die Abstimmung ein bitteres Misstrauens-
votum erhalten...») und die «Basler-Zeitung» («Die Verwerfung ist
wesentlich ein férmliches Misstrauensvotum des Volkes gegen die Re-
gierung...™») sagten das deutlich, und auch das liberale Blatt gab es in-
direkt zu: « Wenn ihr aber meint, durch eure Verwerfung eine Demon-
stration gegen die neue Ordnung der Dinge und der Kantonal-Behorden
gemacht, ihnen ein Misstrauens-Votum dekretiert und nichts uneidgends-
sisches tendiert zu haben, so ist dies Tduschung oder freche Liige2.»

Die Erfolge Radetzkis in Oberitalien und die zaudernde Haltung der
Regierung gegeniiber den ehemaligen Sonderbundsfithrern gaben den
Konservativen den Mut, die Kraftprobe zu wagen. Anderseits erschreck-
ten die antiklerikalen Elemente unter den schweizerischen Radikalen und
besonders die Klosterauf hebungen in Luzern die gemissigte Mittelgruppe
in Zug, die im November 1847 den Riicktritt vom Sonderbund erzwun-
gen und den Liberalen die Regicrungsmehrheit verschafft hatte, nun aber
wieder auf die konservative Seite hintibergeschwenkt war. Diese politische
Konstellation war aber auch die Garantie dafiir, dass Zug sich der Ein-

fihrung der Bundesverfassung willig unterziehen wiirde.

3. Freiburg

Die Diskussion im Freiburger Grossen Rat und die laute Opposition der
Radikalen sowie der protestantischen Murtener hatten die Aufmerksam-
keit der Eidgenossenschaft zum erstenmal auf den Sonderbund gelenkt.
Auf der Sommertagsatzung von 1846 kam das Separatbiindnis zur
Sprache, doch ergab sich noch keine Mehrheit dagegen 3. Nach dem Um-
schwung in Genf suchten auch die Freiburger Radikalen am 6./7.Januar
1847 durch einen Handstreich die konservative Regierung zu stiirzen und
den Kanton aus dem Sonderbund herauszuldsen, doch misslang ihr Unter-
nehmen, nicht zuletzt, weil die erwartete waadtlindische und bernische

T «Neue Zuger-Zeitung» Nr.3s (26.August) und «Basler Zeitung» Nr.199
(22. August).

2 «Der freie Schweizer» Nr. 34 (25. August).

3 Bonjour, Die Griindung des Schweizerischen Bundesstaates, S. 58—60.
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Hilfe ausblieb?. Erst die Niederlage im Sonderbundskrieg brachte den
Freiburger Radikalen die angestrebte politische Umwilzung. Am 15. No-
vember 1847 versammelten sich gegen 500 Radikale in Freiburg und be-
schlossen, mit Unterstiitzung des Vororts Bern, den alten Grossen Rat
aufzul8sen, alle seit dem Beitritt zum Sonderbund gefassten politischen
Beschliisse ungiiltig zu erkliren, eine provisorische Regierung zu ernennen
und dem neu zu wihlenden Grossen Rat auch die Kompetenz zu iiber-
tragen, cine neue kantonale Verfassung auszuarbeiten. Unter dem Schutz
der eidgendssischen Bajonette ergab die Wahl des Grossen Rates die ge-
wiinschten Mehrheitsverhiltnisse2. Von den 75 zum Teil indirekt gewihl-
ten Grossriten gehdrten 17 der radikalen Linken an, ca. 20 dem linken und
ca. 30 dem rechten Zentrum, und nur 8 waren Anhinger des alten kleri-
kalen Regimes. Dasliberale «juste-milieu» hatte die grésssere Zahl, die radi-
kale Linke die grossere dynamische Kraft fiir sichs.

Die radikale Minderheit war iiberzeugt von ihrer Aufgabe, dem —nach
ihrer Ansicht — zuriickgebliebenen, von reaktioniren Intrigen bedrohten
Freiburgervolk den Fortschritt und die politische Reife zu vermitteln.
Dazu aber konnte man die Mithilfe der Konservativen nicht brauchen, ja
man musste alles tun, um zu verhindern, dass sie neuen Einfluss gewannen.
Die Unterdriickung der konservativen Meinung und Presse+ schien eine
Voraussetzung zur Verwirklichung des radikalen Reformprogramms zu
sein. Selbst das Mitspracherecht des Volkes musste eingeschrinkt bleiben,
bis die Biirger die nétige demokratische Reife erlangt hittens. Der «Con-
fédéré» gab dasin einem Artikel vom 11. Miirz auch offen zu: «Pour notre

I Baumgartner, Die Schweiz in ihren Kimpfen und Umgestaltungen, Bd.3,
S.457-462, und Bonjour, Die Griindung des Schweizerischen Bundesstaates, S.61.

z Baumgartner, Die Schweiz in ihren Kimpfen und Umgestaltungen, Bd. 4, S.49
bis 56, und Bonjour, Die Griindung des Schweizerischen Bundesstaates, S.117.

3 Ruflieux, Les idées politiques du régime radical fribourgeois, S.44—46.

4 Die konservative Genfer Zeitung «La voix catholique» klagt: «le malheureux
canton de Fribourg est toujours sous I’empire du terrorisme ... Le peuple souverain
est forcé de se taire sur les actes du pouvoir les plus révoltants, pour ne pas &tre écrasé
par les bajonnettes vaudoises ou bernoises, toujours menagantes et toujours suspen-
dues sur les tétes» (Nr. 43, 27. Mai).

5 Ruffieux, a.2. 0., S.27 und 30-32; ein typisches Beispiel fiir diese Haltung ist
der Ausspruch des radikalen Grossrats Nicolas Glasson: «Bilden wir das Volk,
welches noch nicht reif ist; denn, wenn einmal unsere Zeit zu Ende ist und wir ihm
missfallen, so stellt es uns vor die Tiir» (TVGR FR, S.688).
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compte nous eussions désiré que la nouvelle Constitution efit pu recevoir
la sanction populaire; mais franchement ot cela nous aurait-il conduits?
La nouvelle Constitution efit été rejetée dans la plupart des districts catho-
liques pour étre trop radicale, et dans le district de Morat pour ne I'étre
pas assez; et alors on aurait été obligé de recommencer et d'introduire dans
la Constitution des principes essentiellement rétrogrades, mais qui auraient
été dans les voeux des populations catholiques encore peu avancées en
civilisation®.» Was hier iiber die Kantonalverfassung gesagt wurde, galt
im September genau gleich fiir die Bundesverfassung.

Obschon innere Probleme — Revision der Kantonalverfassung, Aus-
einandersetzung mit der Geistlichkeit, Kontributionsdekret zur Deckung
der Sonderbundskriegsschuld, Schulreform und Steuergesetz? — die Auf-
merksamkeit der Mehrheitspartei beanspruchte, war doch das Interesse
fiir die Bundesrevision erstaunlich rege. Das liberale Blatt besprach die
verschiedenen Méglichkeiten und orientierte seine Leser iiber die Haltung
der verschiedenen Zeitungen 3. Es verfolgte weitgehend die zum Einheits-
staat neigende Linie des freiburgischen Vertreters in der Revisionskom-
mission, Biissard+4, und es war mit deren Arbeit einverstanden: «L’adop-
tion de ces préliminaires nous donne la garantie que la commission tra-
vaillera avec zéle et activité A cette révision de I'acte fédéral, si impatiem~
ment attendue$.» — Nicht dieser Meinung war die radikale Linke, die
durch zwei Vorstdsse im Grossen Rat diesen dazu bringen wollte, dass er
seinen Vertreter in der Revisionskommission zuriickziehe und die Wahl
eines Verfassungsrats verlange$. — Auch die Radikalen des Murtenbiets,
deren eigenwillige, ultra-demokratische und doktrinire Haltung der Re-
gierung in Freiburg immer wieder Schwierigkeiten bereitete?, forderten,
die Tagsatzung solle durch einen Verfassungsrat ersetzt und die Schweiz

1 «Le Confédéré de Fribourg» Nr. 30 (11. Mirz).

2 Vgl. Castella, Histoire du Canton de Fribourg, S. s611f.

3 «Le Confédéré de Fribourg» Nrn.17 (10.Februar) bis 20 (16.Februar).

4 Ruffieux, a.2.0., S.20-30.

5 «Le Confédéré de Fribourg» Nr.21 (19. Februar).

6 Antrag Berchtold im Grossen Rat und Adresse des Herrn J.P.Berset an den
Grossen Rat. «Berner-Zeitung» Nrn. 50 (28. Februar), §5 (4. Mirz) und §7 (7. Mirz).

7 Vgl. Berichte in «Le Confédéré de Fribourg» Nrn. 5 (13.Januar) und 30 (11. Mirz)
und «Berner-Zeitung» Nrn. 61 (11.Mirz) und 75 (28. Mirz).

280



zum Einheitsstaat umgestaltet werden!. — Die stindigen Reibereien mit
Murten diirften auch der Grund gewesen sein, dass man in Freiburg ernst-
haft die Moglichkeit erwog, sich die listigen Besserwisser durch einen
Gebietsabtausch vom Halse zu schaffenz.

Noch bevor sich der Grosse Rat mit dem Entwurf der Revisionskom-
mission befasste, prellten der Volksverein von Murten und der «Con-
fédéré» mit thren Meinungen vor. Die Murtener verlangten wieder die
Wahl eines Verfassungsrats oder zumindest die Beseitigung des Zwei-
kammersystems; als dusserste Konzession an die Kantone wiire diesen ein
Vetorecht in Fragen der Gesetzgebung einzurdumen3. — Der «Confédéré»
hingegen war gegen einen Verfassungsrat: «Ecartons d’abord I'idée d’une
Constituante fédérale comme prématurée. Il nous semble qu’avant de
recourir 4 ce mode de révision, qui ne serait pas sans danger, il conviendrait
d’examiner si le projet élaboré par la commission peut nous convenir ou
non. Qu’importe aprés tout que ce projet ait été élaboré par la Dicte et
non par les représentants directs de la nation; I'essentiel est qu'il réponde
aux besoins actuels de la Suisse4.» Er unterstiitzte die bernischen Antrige

! ¢Le Confédéré de Fribourg» Nr.36 (24.Mirz) und «Berner-Zeitung» Nr.76
(29. Mirz). Die Versammlung des Murtener Volksvereins hatte am 19. Mirz statt-
gefunden.

2 So in «Le Confédéré de Fribourg» Nr. 32 (16. Mirz): «Nous avons la conviction
qu’un remaniement de la carte de la Suisse est absolument nécessaire et que cette
nécessité résulte des différences profondes qui séparent certaines populations que les
traités de 1815 ont réunies sous un méme gouvernement cantonal.» Nach diesem
Plan sollte Bern den Jura an Neuenburg abtreten und dafiir Murten und den Buch-
eggberg erhalten. Solothurn sollte mit dem Laufental, Freiburg mit dem Pays d’En-
haut und der Broye-Ebene entschidigt werden. Und die Waadt sollte den Vignoble
von Neuenburg erhalten. Wallis und Graubiinden sollten getrennt werden, letzteres
die italienischsprechenden Tiler an den Tessin abtreten und dafiir Sargans bekom-
men. — Aber auch das Murtenbiet wollte nicht mehr freiburgisch bleiben: «Mit
lautem Jubel begriissten an 1000 Biirger des Bezirks am 17.November den laut-
gewordenen, tief im Herzen gehegten Wunsch zur Lostrennung vom Kantone Frei-
burg und zum Anschlusse an den Kanton Bern» («Berner-Zeitung» Nr.14, 16.Ja-
nuar). — Und selbst die Freiburger Tagsatzungsinstruktion enthielt die Mdglichkeit,
allfilligen Anderungen der Kantonsgrenzen zuzustimmen (TVGR FR, S.188).

3 TVGR IR, S.148: «In Betreff der Bundesrevision verlangt derselbe: a) In erster
Linie: einen eidgendssischen Verfassungsrat; b) In zweiter Linie: eine schweizerische
Einheitsrepublik ; ¢) In dritter Linie : das Einkammersystem, mit Nationalvertretung »;
s.a. «Le Confédéré de Fribourg» INr. 53 (4. Mai).

4 «Le Confédéré de Fribourg» Nr. 53 (4. Mai).
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auf stirkere materielle Zentralisation (entschidigungslose Abtretung von
Zoll und Post an den Bund, der dafiir das Militir und das Hauptstrassen-
netz iibernehmen sollte), widersetzte sich —im Hinblick auf Murten — dem
Art. 5, der den Kantonen ihr Gebiet garantiert, und wandte sich gegen das
Zweikammersystem: «Le systéme des deux chambres qu’établit le projet
nous parait une importation étrangére qui ne s’accorderait guére avec les
idées et les mceurs du peuple suisse .» Im iibrigen aber kénne man den Ent-
wurf ohne langes Zdgern annehmen.

Dem Staatsrat war sehr am Zustandekommen der Bundesrevision gele-
gen?, und deshalb war sein Instruktionsvorschlag an den Grossen Rat ganz
darauf ausgerichtet, «der freiburgischen Gesandtschaft ein mehr oder we-
niger freies Feld zu lassen, um eine friedliche Lésung herbeifithren helfen
zu kdnnen 3. Sie sollte fiir die Bundesverfassung mit oder ohne Anderung
stimmen und sichallen Antrigen anschliessen diirfen, dieeine gréssere Zen-
tralisation anstrebten, namentlich auf dem Gebiet des Militirs, des Zoll-
und Postwesens und der kirchlichen Angelegenheiten (Aufsicht tiber die
Bischote, Abschaftung der Nuntiatur, Verbot neuer geistlicher Orden, Ga-
rantie der gemischten Ehen). Weiter konnte sie auf eine gréssere organische
Zentralisation, d.h. auf eine Ersetzung des Stinderats durch ein kantonales
aufschiebendes Veto, dringen. Im besondern wiinschte der Staatsrat eine
Anderung des Art. 6, damit sich dieser nicht gegen die eigene Kantonsver-
fassungauswirke, und eine Ausklammerung des Jahres 1847beider Berech-
nung einer allf3lligen Entschidigung fiir die abzutretenden Zoll-und Post-
rechte. Die Wahl eines Verfassungsrates sollte nur dann verlangt werden,
wenn der vorliegende Entwurfaufder Tagsatzung keine Mehrheiterhalte.

In der Grossratssitzung vom 10.Mais, an der fast ein Drittel der Mit-
glieder fehlte, drehte sich die Diskussion, die fast ausschliesslich zwischen

1 Le Confédéré de Fribourg» Nr. 53 (4. Mai).

2 Das geht besonders aus dem folgenden Satz der Instruktion hervor: «Die Ge-
sandtschaft ist ferner ermichtigt, zu jedem andern Vorschlage zu stimmen, welcher
geeignetist, zu einer gehdrigen Losung dieser Lebensfragen, sowie zu einer Mchrheit
fiir Annahme einer so sehr erwiinschten neuen Bundesverfassung zu fithren»
(TVGR FR, S.186).

3 TVGR FR, S.185-186.

+ Instruktionsvorschlag des Staatsrates an den Grossen Rat, TVGR FR, S.183-189.

5 TVGR FR, S.197-226. Die meisten der 20 Abwesenden gehdren zur Gruppe des
rechten Zentrums, iiber die Ruffieux schreibt: «Cependant la timidité éloignera la
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der radikalen Linken und den Vertretern der linken Mitte gefithrt wurde,
in erster Linie um die Frage, wer die Bundesrevision durchfiihren solle,
die Tagsatzung oder ein Verfassungsrat. Ein Vertreter der doktriniren
Gruppe, zu der beinahe nur Radikale der Linken gehorten, erklirte: «Ob-
schon ich gestehen muss, dass das Projekt viele Verbesserungen enthilt,
so kann ich dennoch der Tagsatzung unméglich das Recht zuerkennen,
der Schweiz einen Bund zu geben’.» Demgegeniiber betonten die Ge-
missigten, dass der Entwurf gut und damit ein Verfassunggsrat tiberfliissig
sei. Mit 39:13 Stimmen wurde der Antrag des Staatsrats angenommen.
Die folgende Beratung der einzelnen Punkte des Instruktionsentwurfs
crgab keine nennenswerte Meinungsverschiedenheiten, und man stimmte
den Antrigen des Staatsrats zu, mit einer Ausnahme: auch das von der
Revisionskommission vorgeschlagene Zweikammersystem wurde ge-
billigt2.

Die vom Freiburger Grossen Rat beschlossene Instruktion glich auf-
fallend der bernischen, was aber der Genugtuung des « Confédéré» keinen
Abbruch tat. Hingegen wies ein konservativer Freiburger in der Genfer
«Voix catholique» auf diese augenfillige Ubereinstimmung hin und
schrieb: «Ces instructions prouvent quelle est 'influence de Berne sur les
nouveaux gouvernants de Fribourg et jusqu’ol s’étend la dépendance
et la servilité de ceux-ci. Est-ce que le grand conseil veut 4 toute force
justifier le Sonderbund et les craintes que I'on avait congues sur les
dangers de la religion? Une députation catholique qui ose se présenter
en dicte pour jouer un réle aussi avilissant ne peut qu’exciter la pitié et
le dédain3.»

plupart d’entre eux de la tribune, puis des séances mémes. C’est le parti des absten-
tionnistes et des absents qui manquent plus de courage que de convictions» (a.a.O.,
S.46).

I TVGREFR, S.206—207. Von den 17 der radikalen Linken fehlten an diesem Tag 4.
Ein Vertreter der linken Mitte, Chatoney, und alle Votanten der radikalen Linken
mit Ausnahme von Staatsratsprisident Schaller erklirten sich fiir einen Verfassungs-
rat. Die 12 verbleibenden radikalen und diejenige von Chatoney ergeben die 13 Stim-
men, die der Antrag auf Wahl eines Verfassungsrats erhielt!

2 Der Grosse Rat folgte damit weder den Ideen Biissards (eine Kammer mit kan-
tonalem Veto) noch den Vorschligen des Staatsrats (Aufnahme von Vorschriften
tiber die Differenzbereinigung in die Verfassung).

3 «La voix catholique» Nr. 42 (24. Mirz).
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Auf der Tagsatzung bemiihte sich Freiburgs Vertreter mit Erfolg, die
fiir den Kanton unbequemen Bestimmungen der Bundesverfassung un-
wirksam zu macien: Der Art.6 sollte keine riickwirkende Kraft haben,
und die Ubergangsbestimmungen iiberliessen die Abstimmung tiber die
Bundesverfassung den Kantonen gemiss deren Verfassung. Hingegen
hatte Biissard mit seinem Vorstoss fiir grdssere Zentralisation in kirch-
lichen Dingen kein Gliick. Allein Bern unterstiitzte ihn'. — Die Tag-
satzungsverhandlungen fanden im Kanton Freiburg kein Echo. Einzig
beim Streit um die materiellen Fragen bemerkte der «Confédéré» miss-
mutig, die Tagsatzung sei bloss eine Vertretung des kantonalen Eigen-
nutzes?2.

Das Stillschweigen wurde erst am 10. August durch den vaterlindischen
Verein gebrochen, der den Grossen Rat einlud, namens des Freiburger-
volkes die Bundesverfassung anzunehmen3. Nun trat auch der «Con-
fédéré» mit seiner Meinung hervor: Bereits habe sich die Mehrzahl der
schweizerischen Kantone fiir den Tagsatzungsentwurf entschieden, so
dass es sich fiir Freiburg nur noch darum handle, ob man sich der Mehr-
heit anschliessen wolle oder nicht. Der neue Bund sei ein Ubergangswerk,
das dem alten Bundesvertrag weit {iberlegen sei: «Comparé au précédent,
celui-ci constitue un progrés sensible, apporte des améliorations essen-
tielles; si en sa qualité d’ceuvre de transition il ne satisfait pas compléte-
ment]’ opinion avancée, il rassurel’opinion timide, I'unes’y attache comme
3 une planche de salut, 'autre 'accepte comme un d-compte de progrés,
en n’oubliant pas pour cela la poursuite d’un but que le pacte nouveau ne
pouvaitatteindred’abord+.» Der Murtener « Wichter» hingegen schimpfte
im Stil der «Berner-Zeitung» tiber den neuen «Herrenbunds». — Dass der
Grosse Rat zustimme, schien gewiss. Unbestimmt blieb, ob das Volk dar-
tiber abstimmen werde oder nicht. Der «Confédéré» glaubte, die Mehr-

TE.A. 19471V, S.55-56, 61, 164—165, 245, 247-248, 281.

2 «Le Confédéré de Fribourg» Nr. 72 (17.Juni).

3 «Le Confédéré de Fribourg» Nr.96 (12. August).

4 «Le Confédéré de Fribourg» Nr.97 (15. August).

5 Der Jahrgang 1848 des « Wichter» ist verschollen. Der «Confédéré» setzte sich
aber sehr intensiv mit dem Konkurrenzblatt aus Murten auseinander. Die vom
«Confédéré» (besonders Nr. 101, 24. August) erwihnten Vorwiirfe gegen die Bun-
desverfassung entsprechen ganz denjenigen der «Berner-Zeitung».

284



heit des Grossen Rats folge seinen Argumenten zugunsten einer Volks-
abstimmung *. Realistischer aber beurteilte ein konservativer Freiburger
im «Observateur de Genéve» die Sachlage: «On croit que conséquente
avec elle-méme, cette assemblée votera pour le canton, et enverra en diéte
son rejet ou son acceptation comme 'expression de la volonté du peuple
souverain. Elle se regarde comme la représentation fidéle du peuple fri-
bourgeois. Nous serions trés curicux de savoir ce que pensent les popula-
tions de nos campagnes de cette exception qui aura lieu pour Fribourgz.»

Unbeachtet von der Offentlichkeit hatte der Staatsratam 24. Juli die von
der Tagsatzung genchmigte Bundesverfassung beraten. Er fand, dass trotz
der schwierigen Aufgabe zuletzt doch «ein Werk der versshnenden Aus-
gleichung zwischen den gesamten Kantonen der Schweiz3» entstanden
sei, das Zustimmung verdiene. Er empfahl dem Grossen Rat, angesichts
der Umstinde die neue Bundesverfassung anzunehmen und gestiitzt auf
die Kantonsverfassung dieses Votum im Namen des Freiburgervolkes ab-
zugeben+.

Die Diskussion im Grossen Rat drehte sich denn am 25. Augusts auch
gar nicht um Annahme oder Verwerfung der Bundesverfassung. Nur die
konservative Rechte beantragte Ablehnung, weil sie die materiellen, poli-
tischen und religitsen Rechte des Kantons beschrinke. Mit einer eindeu-
tigen Mehrheit von §1:6 Stimmen nahm der Grosse Rat den Entwurf an.
Hingegen gab es eine heftige Auseinandersetzung iiber die Frage, ob die
Bundesverfassung dem Volk vorzulegen sei oder nicht. Ein Teil der Radi-
kalen unterstiitzte die Forderung des konservativen Fiihrers Monnerat:
«Man hat durchaus kein Recht, eine Verfassung ohne Einwilligung des
Volkes anzunehmen®.» Doch scharte sich die Mehrheit um den Advokaten
Folly, der warnte: «Fasst das demokratische Prinzip nicht zu weit, es ver-

1 «Le Confédéré de Fribourg» Nrn. 100 (22. August) und 101 (24. August). Ausser-
kantonale Zeitungen hingegen waren seit langem tiberzeugt, der Freiburger Grosse
Rat werde sich wie bei der Kantonsverfassung um die Volksabstimmung driicken.
Vgl. z.B. «Berner-Zeitung» Nr. 170 (16.Juli) und «Le Patriote neuchitelois» Nr. 65
(10. August).

2 «L’Observateur de Genéve» Nr. 14 (17. August).

3 TVGR FR, S. 67.

+ TVGR FR, S.678-681.

5 TVGR IR, S.682-693.

6 TVGR FR, S.684 und 685.



ursacht Schrecken.» Mit 41:15 Stimmen wurde die Volksbefragung ab-
gelehnt, weil die Liberalen ihre Mehrheit nicht aufs Spiel setzen wollten
und weil man fiirchtete, das Volk kénnte die Abstimmung zum Anlass
nehmen, seinem aufgestauten Missmut Luft zu machen.

Der «Confédéré» verteidigte sofort die Grossratsmehrheit: «Le parti
ultra-montain, en montrant ses répughances pour le nouveau pacte, en
méme temps que son prétendu attachement aux formes démocratiques,
a réveillé les méfiances, bien naturelles des vrais libéraux, dont un grand
nombre croyait, si ce n’est 4 la bonne foi, du moins au bon sens de leurs
adversaires. Les députés libéraux ont craint les conflits et les désordres qui
pourraient résulter des menées réactionnaires d’un parti implacable; ils ont
voulu y couper court en usant du droit que la majorité du grand conseil
reconnaissait dansle texte de la constitution 2. » Hingegen wurde dieser un-
volkstiimliche Beschluss von den meisten andern schweizerischen Zei-
tungen verurteilt3.

Die Ausschliesslichkeit des radikalen Parteiregiments in Freiburg liess
die konservative Meinung nicht aufkommen. Die wenigen Ausserungen
von Konservativen aus Freiburg lassen vermuten, dass dhnliche Motive
wie in den andern Kantonen — Beschrinkung der kantonalen Rechte und
Bedrohung des katholischen Glaubens - sie zur Ablehnung bestimmten.
Das Volk wurde nicht um seine Meinung gefragt, weil die Radikalen sei-
ner Hinsicht und seinem selbstindigen Urteil misstrauten+. In einer Volks-

1 TVGR FR, S.682—693.

2 «Le Confédéré de Fribourg» Nr.102 (26. August).

3 Als Beispiele: «Eine eines freien, eines schweizerischen Staates vollig unwiirdige
Stellung nimmt der Stand Freiburg ein, indem dessen Grosser Rat das Recht der Ab-
stimmung {iber die Bundesverfassung seinem Volke vorenthilt» («Thurgauer Zei-
tung» Nr.212, 1. September). «Im Kanton Freiburg wurde das Projekt dem Volk gar
nicht vorgelegt, und warum? weil man die Verwerfung und zwar durch eine un-
geheure Majoritit fiirchtete. Dieses hat den Entwurf also nicht angenommen, was
hier, nach dem wirklichen Zustand der Dinge beurteilt, der Verwerfung gleich ist»
(«Berner-Zeitung» Nr. 219, 12. September). «On connait le vote sans doute constitu-
tionnel, mais illogique et anti-démocratique, par lequel le grand conseil, en acceptant
la Constitution fédérale, a refusé de la soumettre a la sanction du peuple fribourgeois»
(«La Suisse» Nr.210, 2.September).

4+ Vgl. zwei Ausspriiche des radikalen Kanzlers Dr.Berchtold im Grossen Rat:
«Was wiirde das Volk gemacht haben, wenn man sie [die Kantonsverfassung] ihm
unterworfen hitte ? Es hitte sie nach Rom geschickt!!» und: «Ich bin versichert, dass
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abstimmung wire die Bundesverfassung wohl deutlich verworfen wor-
den. Ob aber diese Verwerfung in Kenntnis der Sache erfolgt wire, muss
bezweifelt werden. Psychologische Motive hitten die Abstimmung weit
cher zu einer Demonstration gegen die radikale Minderheitsregierung

ausarten lassen .
4. Wallis

Im Wallis waren die Wunden des blutigen Biirgerkriegs von 1844 noch
nicht vernarbt. Konservativer Hass gegen die liberalen « Aufwiegler» und
liberaler Rachedurst gegen die konservativen « Unterdriicker» vergifteten
die Atmosphire. Der Sieg am Trient hatte zwar den Konservativen 1844
die Macht im ganzen Kanton verschafft, aber den Gegensatz zwischen
Ober- und Unterwallis hatten sie nicht zu {iberbriicken vermocht. Und
auch als nach der Kapitulation im Sonderbundskrieg eine Volksversamm-
lung am 2.Dezember 1847 die klerikale Gruppe um den Dombherrn
de Rivaz und die konservativen Oberwalliser aus der Regierung ver-
dringt und die liberalen Unterwalliser ans Ruder gebracht hatte, besserte
sich das gespannte Verhiltnis zwischen den beiden Kantonsteilen keines-
wegs?2.

Wie in den drei andern Kantonen hatten auch die Walliser Liberalen
eine grosse Zahl von kantonalen Problemen zu l6sen. Der Schock der
Sonderbundsniederlage und die Ausschaltung der Geistlichen hatten bei
den Wahlen vom 16. Dezember 1847 geniigt, um den Liberalen im Gros-
sen Rat eine Mehrheit zu verschaffen 3. In wenigen Tagen wurde die Kan-
tonsverfassung nach den Ideen der Liberalen — einfachere Revision, grés-
sere Zentralisation und Ausschaltung des Klerus — umgestaltet und am

unter dem theokratisch erzogenen Volk nicht drei Bauern das Aktenstiick, die neue
Bundesverfassung, lesen und verstehen kdnnen.» TVGR FR, S.204 und 68s.

1 Vgl. den Freiburger Korrespondenten der «La Suisse» Nr.205 (27. August): «Le
peuple efit infailliblement saisi cette occasion pour refuser au gouvernement un vote
de confiance et le forcer 2 la retraite.»

z Rivaz, Histoire du Valais, S. 12, 14, 22-25; s.a. Baumgartner, Die Schweiz in
ihren Kimpfen und Umgestaltungen, Bd. 4, S.75-82.

3 Rivaz, a.2.0., S.25. 48 liberalen standen 36 konservative Abgeordnete gegen-
tiber. Die liberale Mehrheit scheint ohne Druck der Okkupationstruppen zustande
gekommen zu sein. Jedenfalls sagt Baumgartner, der sonst jedes solche Vorkommnis
hervorhebt, nichts von Wahlbeeinflussungen durch eidgendssische Truppen.
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16.Januar 1848 vom Volk bei missiger Stimmbeteiligung angenommen *.
— Mehr Schwierigkeiten verursachte dem Staat die Auseinandersetzung
mit der Kirche. Die Liberalen schoben —nicht ganz zu Unrecht - der Geist-
lichkeit die Verantwortung fiir den Bruderkrieg zu und wollten deshalb
das Kirchenvermdgen zur Tilgung der Sonderbundskriegsschulden her-
anzichen. Past ein Jahr dauerte es, bis es am 19. Dezember 1848 zu einer
Einigung zwischen den Parteien kam 2. — Daneben beanspruchten die Ver-
waltungs- und Schulreform, die Kanalisierung der Rhone und die Pline
zur wirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Zeit und Aufmerksamkeit
von Regierung und Grossem Rat3.

Im Wallis hatten vorerst die kantonalen Probleme den Vorrang vor
eidgendssischen Fragen. Das zeigt sich schon daran, dass der am 10. Januar
in die Revisionskommission gewihlte Maurice Barman, der Fiihrer der
Walliser Liberalen, nur gerade an der Erdffnungssitzung teilnahm und
darauf den Platz seinem Staatsratskollegen Zen-Ruflinen tiberliess4. Auch
das «Journal du Valais», die einzige 1848 im Wallis erscheinende Zeitung,
da das konservative Blatt den Umsturz nicht iiberlebte, hatte fiir die Bun-
desrevision wenig iibrig. Die Vorschlige der Revisionskommission, die
seiner unitarischen Gesinnung zuwiderliefen, lehnte es heftig ab: «La
commission du Pacte, en travail depuis trois mois, n’a pu arriver 4 aucun
résultat satisfaisant. Tout, dans son projet, laisse encore apercevoir cette
divergence d’opinions qui annonce que des éléments bien divers existent
dans lesnombreuses fractions de la population helvétique ou micux encore
dansla pensée de ses représentants. Nous sommes loin encore de ce pouvoir
central, de cette force unitaire, de cette uniformité d institutions qui doivent
faire de la Suisse un tout compact, uniet solide. La souveraineté cantonale,
source de tant de discussions inutiles, ridicules, puériles, n’a pu encore dis-
paraitre de toutes les questions agitées dans les derniers temps. ... La sou-
veraineté cantonale a fait et fera toujours plus de mal 4 la Suisse que tous
ses plus mortels ennemis du dedans et du dehorss.» Und als schliesslich der

I Rivaz, a.a.0., S.29-31, und Baumgartner, Die Schweiz in ihren Kimpfen und
Umgestaltungen, Bd. 4, S.81-82.

2 Rivaz, a.2. 0., S.32-37 und 42-44.

3 Rivaz, 2.2.0., S.31 und 38-41.

4 Rappard, a.a. O., S.123 und 124;s.a. E. A. 1847 IV, Beilage lit. D, S.1 und 357.
5 «Journal du Valais» Nr.17 (12. April).
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Entwurf der Revisionskommission vorlag, fand ihn dasliberale Blatt nicht
der Diskussion wert, da doch ein eidgenéssischer Verfassungsrat die Bun-
desrevision in die Hand nehmen werde: «Quelle que soit la décision que
prendra le grand conseil, quels que soient les changements qu’il serait dans
le cas de proposer, nous ne pensons pas que cela conduise & un résultat
pratique. L'immense majorité du peuple suisse parait avoir déja tranché
la question dans le sens que ce travail devra étre repris par une constituante
fédérale.»

Grossere Gerechtigkeit liessen die Walliser Behdrden dem Entwurf
widerfahren. Der Staatsrat wiirdigte die Arbeit der Revisionskommis-
sion, die es verstanden habe, die Tradition und die Forderungen der Zeit
zu berticksichtigen, und damit ein Werk zustande zu bringen, das den
Keim fruchtbarer Entwicklung in sich trage: «Sans sacrifier le principe
de la souveraineté cantonale, il n’accroit le systéme fédéral que dans les
proportions jugées nécessaires pour faire des 22 Cantons un peuple, une
nation, dans 'acception logique de ces mots. Il groupe les forces, et, sous
un certain rapport, les richesses helvétiques au profit de tous et pour le
plus grand avantage des Confédérész.» Der Staatsrat dusserte aber auch
seine Bedenken: Die geplanten ecidgendssischen Unterrichtsanstalten
kénnten leicht die Mittel des Bundes tibersteigen; mit der Zentralisation
der Zolle war er nur einverstanden, wenn der Kanton entsprechend ent-
schidigt werde; und das Zweikammersystem schien ihm sinnwidrig:
«L’existence simultanée de deux assemblées distinctes lui a paru constituer
un systéme vicieux, en ce quil occasionnera des tiraillements et des con-
flits incessants. Il estime que I'on trouverait bien plus de garantie de sécu-
rité que les jeux des institutions fédérales s’accompliraient avec bien moins
de frottements pénibles en fondant ces deux assemblées dans un seul grand
corps politique.» Aufjeden Fall aber sollte sich der Kanton fiir einen erfolg-
reichen Abschluss der Bundesrevisionsarbeiten einsetzen, auch wenn der
Entwurf nicht alle Forderungen befriedige: «La question n’est pas de
prononcer si ce projet répond A toutes les exigences, 4 tous les besoins,
mais bien de reconnaltre s’il est dans les vues de la généralité de la
nation?z.»

I «Journal du Valais» Nr.23 (5. Mai).
2 PGC VS 8.-14.Mai, Annexe lit. B.
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Der Grosse Rat bestimmte am 9.Mai eine Kommission zur Priifung
der Antrige des Staatsrates und begann am nichsten Tag die Bera-
tungen. Trotz der Mahnung von seiten der Regierung, man moge
die Bundesverfassung von eidgendssischer Warte aus beurteilen, wur-
den viele kantonale Bedenken laut: es konnte das Pensionenverbot
verdiente Walliser Offiziere treffen, die eidgendssische Universitit die
freie Wahl des Studienortes beeintrichtigen, die materielle Zentra-
lisation den Kanton benachteiligen, die Anerkennung der Ohmgelder
den Walliser Weinhandel schidigen und der Wegfall der Instruktion
fir die Stinderite dem Kanton die letzte Méoglichkeit rauben, auf
Bundesebene Einfluss zu nehmen. Die Vertreter des Staatsrats vermoch-
ten jedoch diese Befiirchtungen zu zerstreuen, so dass ihre Antrige
vom Grossen Rat angenommen wurden. Die Gesandtschaft erhielt
damit weitgehende Vollmacht und hatte als einzige wesentliche Ande-
rung die Vereinigung der beiden Rite in eine einzige Kammer zu ver-
treten'.

Wihrend und nach den Beratungen des Verfassungsentwurfs durch die
Tagsatzung fiillten wieder die kantonalen Probleme, die Auseinander-
setzung mit dem Klerus und der konservativen Opposition, die Spalten
des «Journal du Valais»2 Bis zu den Grossratsverhandlungen im August
erschienen nur zwei Artikel tiber die Bundesverfassung. Im einen zihlte
es alle Mingel und Fehler des alten Bundesvertrags auf, um die Notwen-
digkeit der Revision deutlich zu machen?, und im zweiten pries ein Leser
die Vorteile und Fortschritte des neuen Bundes: die straffere Organisation
der Bundesbehorden, die doch die Kantone nicht beeintrichtige; die ge-
rechte Entschidigung fiir abzutretende materielle Rechte; die Rechts-
gleichheit, die Handelsfreiheit, gleiches Mass und Gewicht usw.+. — Die
Konservativen ihrerseits blieben nicht miissig: Das «Journal du Valais»
mahnte am 17.Juni: «Mais que le pays se tienne pour dit, quelque chose

1 PGC VS 8., 9., 10., 11.Mai; s.a. «Journal du Valais» Nr.25 (10.Mai) und «La
Suisse» Nr.118 (17. Mai).

2 Wie schr die konservative Opposition das liberale Blatt nervds machte, zeigt sich
in einem unwilligen Ausruf (Nr. 53, 16. August): «Cessez donc une bonne fois de
mettre le biton dans les roues.»

3 «Journal du Valais» Nr. 43 (12.]Juli).

4 «Journal du Valais» Nr. 45 (19.Juli).
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se prépare dans 'ombre’» Die Bundesverfassungsabstimmung schien
giinstig fiir eine Kraftprobe mit der liberalen Regierung, die sich durch
ihr heftiges Vorgehen gegen den Klerus im Volk viele Sympathien ver-
scherzt hatte. Die konservative Fliisterpropaganda behauptete, die Biirger
wiirden vom neuen Bund ausgebeutet werden — jeder miisste jihrlich
4 Batzen in die Bundeskasse zahlen —, und eine Annahme der Bundesver-
fassung bedeute das Ende der politischen und religidsen Freiheit im Kan-
ton; auch verfehlte sie nicht, auf die &sterreichischen Erfolge in Ober-
italien hinzuweisen und damit — besonders im Oberwallis — Hoffnungen
auf auslindische Hilfe fiir die eigene Sache zu erweckenz2.

In seiner fiir den Grossen Rat bestimmten Botschaft tiber die neue Bun-
desverfassung hob der Staatsrat die Tatsache hervor, dass das Schweizer-
volk zum erstenmal in seiner Geschichte tiber eine solche Schicksalsfrage
entscheiden kénne. Darum sei es wichtig, dass beim Entscheid neben den
kantonalen auch die eidgendssischen Interessen beriicksichtigt wiirden.
Wohl sei der neue Bund nicht fehlerlos, aber er verbessere doch zum
grossten Teil die Mingel des bestechenden Bundesvertrags und biete viele
neue Vorteile. Auch als Walliser konne man ohne Bedenken zustimmen.
Jetzt, wo es gelte, seinen vaterlindischen Sinn zu beweisen, diirfe das
Wallis nicht abseits stehen : « Alors que tous les Cantons se tendent la main
et sont A la veille de donner une noble preuve d’abnégation et de patrio-
tisme, en déposant sur 'autel de la patrie ceux-ci leurs hésitations, ceux-1A
leurs répugnances, ceux-ci enfin leurs espérances en de fructueuses entre-
prises cantonales, le Valais pourrait-il retirer sa main et montrer un esprit
d’opposition mal fondé? Ce serait ne pas avoir une perception nette des
besoins du temps et s’aveugler sur les intéréts les plus chers3.»

Am 7. August wihlte der Grosse Rat eine Kommission, die thm am fol-
genden Tag wie der Staatsrat empfahl, den Entwurf der Tagsatzung an-
zunehmen. In der kurzen Diskussion zeigte sich keine grosse Begeisterung
fiir die neue Bundesverfassung: die cinen stimmten zu, weil sie bei einer
Verwerfung Unruhen fiirchteten, die andern, weil sie von zwei Ubeln —
Bundesverfassung oder Verfassungsrat — das kleinere wihlten, und die

I «Journal du Valais» Nr. 36 (17.]Juni).

2 «Journal du Valais» Nr. so (5. August).
3 PGC VS 7.-9. August, Annexe lit. B.
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dritten, weil die Revisionsklausel sie {iber unerfiillte Wiinsche hinweg-
trostete’. Vernunftmissige Uberlegungen waren also ausschlaggebend,
dass 70 Mitglieder zustimmten und nur 7 verwarfen. Die Neinstimmen
stammten von 6 Oberwalliser Grossriten, die materielle Einbussen fiir den
Kanton fiirchteten, und vom Radikalen Louis Ribordy, der gegen das
Projekt stimmte, weil es nicht von einem Verfassungsrat ausgearbeitet
worden war2. — Am 9. August schliesslich entschied der Grosse Rat, dass
die Volksabstimmung als Referendums- und nicht als Veto-Abstimmung
durchzufithren sei. Mit diesem Entscheid verzichtete er bewusst darauf,
sich durch Abstimmungsmanipulationen zum voraus eine Mehrheit fiir
die Annahme zu sicherns.

In einer Proklamation an das Walliservolk stellte der Staatsrat den
Neuerungen und Vorteilen der Bundesverfassung die Nachteile des Bun-
desvertrags gegeniiber und wandte sich dann gegen die zugkriftigsten
Argumente der konservativen Propaganda: Ein rechter Katholik brauche
die Auscinandersetzung mit dem Protestantismus nicht zu fiirchten, die
Freiheit des Kantons sei keineswegs gefihrdet, und die materielle Zen-
tralisation werde dem Wallis mehr Vor- als Nachteile bringen+.

Das «Journal du Valais» fand, die Meinungen seien schon seit langem
gemacht, weshalb es auf eine besondere Werbung fiir die Bundesverfas-
sung verzichte: «Grand nombre de ceux qui rejetteront sont dés long-
temps décidés A repousser tout ce qui a une provenance anti-sonderbun-
diennes.» Es wicderholte nochmals, die finanziellen und religitsen Be-
denken seien vollig ungerechtfertigt, und die Gegner fochten mit Un-
wahrheiten und Verdrehungen. Angesichts der Sonderbundskriegsschuld
wire es auch unklug, sich in offenen Gegensatz zur tibrigen Eidgenossen-
schaft zu stellen.

Am 20. August verwarf das Walliservolk die neue Bundesverfassung
mit 2751 Ja gegen 4171 Nein. Das Oberwallis hatte wuchtig verworfen,

1 PGC VS 7. und 8. August; s.a. Rivaz, a.a. O, S.38.

2 PGC VS 8. August. Das genaue Abstimmungsergebnis ist nicht im Protokoll
verzeichnet. Die Angabe entstammt dem «Journal du Valais», das in seiner Nr. 51
(9. August) tiber die Grossratssitzung berichtet.

3 PGC VS 9. August.
4 Die Proklamation ist im «Journal du Valais» Nr. 54 (19. August) abgedruckt.

s «Journal du Valais» Nr. 54 (19. August).
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das Unterwallis deutlich angenommen; die mittleren Zehnten und die
viel grossere Stimmbeteiligung im Oberwallis gaben den Ausschlag fuir
die Verwerfung™.

Nach dem verwerfenden Volksentscheid trat der Grosse Rat am 2. Sep-
tember wieder zusammen. Der Staatsrat beantragte, die Gesandtschaft
solle melden, dass der Kanton die Bundesverfassung verworfen habe, doch
solle sie ebenfalls zustimmen, wenn sich eine Mchrheit von 12 Stinden
dafiir ausspreche. In der recht heftig gefithrten Diskussion wurde von
seiten der Unterwalliser wiederholt die Forderung nach einer volligen
oder zumindest materiellen Kantonsteilung laut; das Unterwallis wolle
nicht die Folgen der vom Oberwallis verschuldeten Verwerfung tragen.
Auch fehlte es nicht an Versuchen, das Abstimmungsergebnis umzudeu-
ten: Die Primirversammlungen hitten angenommen, da in den anneh-
menden Gemeinden die Mehrheit der Walliser Bevolkerung wohne. An-
derseits wurde der Antrag des Staatsrats als zu weitgehend bekimpft. Bei
39:39 Stimmen gab der Grossratsprisident den Stichentscheid fiir den
Antrag des Staatsrats2.

Das Abstimmungsergebnis im Wallis zeigte wieder den gewaltigen
Gegensatz zwischen Ober- und Unterwallis. Das Oberwallis hatte ein-
hellig verworfen, und einige Bemerkungen aus den Abstimmungsproto-
kollen geben deutlich die Stimmung wieder: « Wenn der Bund von 1815
nicht mehr in Kraft kann bestehen, so ist die einhellige Stimmung, nicht
mehr der Eidgenossenschaft einverleibt zu bleiben» (Glis). «Wollen die
Verfassung von 1815 beibehalten» (Mund). «Es ist zu tief in das Weih-
wasser gegriffen» (Blatten)3. Aber hinter diesen Argumenten steht deut-
lich der Trotz der konservativen Oberwalliser gegen den Zecitgeist, die
konsequente Opposition gegen alles, was vom Unterwallis oder von der
Eidgenossenschaft kam. Demgegeniiber stand das Unterwallis mehrheit-
lich positiv zur Eidgenossenschaft und zur liberalen Regierung, die aber
ihre Anhinger nicht in gleichem Mass wie die Konservativen im Ober-
wallis zu mobilisieren vermocht hatte. Ein gewisses Misstrauen gegen die
liberalen Neuerer, besonders auch in Fragen der Kirche, hatte grosse Teile

I Anhang ITk.
2 PGC VS 2.September; s.a. Rivaz, a.2.0., S.38.
3 Nach der «Berner-Zeitung» Nr.213 (5. September).

293



der Unterwalliser Bevolkerung bewogen, der Abstimmung fernzu-

bleiben.

Inallen vier Kantonen waren die Liberalen durch revolutionire Bewegun-
gen an die Macht gekommen. Die konservative Niederlage im Sonder-
bundskrieg und zu einem guten Teil auch die Anwesenheit der eidgends-
sischen Okkupationstruppen hatten ihnen eine Mehrheit in den Riten
verschafft. Und diese Mehrheit wollten sie behaupten, auch wenn sie des-
wegen zu Mitteln greifen mussten, die ihren demokratischen Forderungen
widersprachen. Die intellektuelle liberale Fithrerschicht war wihrend der
konservativen Herrschaft trotz ihrer Fihigkeiten von der Staatsleitung
ferngehalten worden. Jetzt, wo sie die Macht besass, behandelte sie mit der
gleichen Ausschliesslichkeit ihre Gegner. Anderseits lebte sie in dem un-
erschiitterlichen Glauben, dass ihre Anschauung von Freiheit, Fortschritt
und Aufklirung die richtige sei und dass man sie mit allen Mitteln gegen
eine unverstindige Mehrheit durchsetzen kénne und diirfe. Eine tiefe und
echte, wenn auch oft von rhetorischem Pathos {iberwucherte Vaterlands-
liebe war ihr eigen. — Diese beiden Charakterziige, der Wille zur Be-
hauptung der errungenen Macht und der Glaube an den von ihnen ver-
kiindeten Fortschritt, machten die verantwortlichen Behorden in den vier
Kantonen Luzern, Zug, Freiburg und Wallis zu den entschiedensten und
treuesten Befiirwortern der neuen Bundesverfassung?2.

Die Sonderbundsniederlage hatte die Konservativen eingeschiichtert
und desorganisiert. Als sie sich wieder etwas gesammelt hatten, war ihr
erstes Bestreben, der liberalen Umgestaltung im eigenen Kanton Wider-
stand entgegenzusetzen. So blieb ihr Blick auf den Kanton beschrinkt,
und sie wollten, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht er-
kennen, dass die Zeit eine Anpassung der schweizerischen Staatsform an

1 Vgl. den Walliser Korrespondenten der «La Suisse» Nr.209 (29. August): «Ce
résultat, extrémement ficheux, est dii 3 'opposition systématique du Haut-Valais
et al’apathie des populations du Bas-Valais, dont une partie, au reste, est en ce moment
absente pour soigner les troupeaux sur les montagnes. Le triomphe des Autrichiens
en Italie et leur voisinage du Simplon ont ranimé les espérances des Sonderbundiens
du Haut. La réaction recommence 2 lever la téte.»

2 Vgl. Miiller, a.a2.0., S.163-171. Die Verhiltnisse in den drei andern Kantonen
glichen stark den luzernischen.
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die verinderten Verhiltnisse verlangte. Thr starres Festhalten an lingst
iiberholten Vorrechten zeugt nicht gerade von staatsminnischem Weit-
blick. Belastet wurde die konservative Haltung auch durch die Tatsache,
dass nach den &sterreichischen Erfolgen in Oberitalien die reaktioniren
Krifte sich wieder in den Vordergrund zu spielen verstanden. So wich
die anfangs z6gernde und abwartende Einstellung zur neuen Bundesver-
fassung einer heftigen und unversdhnlichen Opposition, die allerdings
ebensosehr der hinter dem neuen Bund stehenden eigenen Regierung galt.
Die kleine Gruppe intellektueller Konservativer, die zu der aus dem katho-
lischen Studentenverein herausgewachsenen «jungen Schule» gehorte,
vermochte sich kaum zur Geltung zu bringen und fand im Volk keine
Gefolgschaft™.

Heftige Polemiken iiber kantonale Probleme fiillten in dieser Zeit die
Spalten sowohl der konservativen wie der liberalen Zeitungen. Fiir eine
ausgicbige Diskussion iiber Bundesreform und Bundesverfassung blieb
deshalb — im Verhiltnis zu den Zeitungen anderer Kantone — wenig Zeit
und Raum. Flugschriften und die wirkungsvollere persénliche Beein-
flussung gewannen so im Abstimmungskampf grosse Bedeutung. 2

Den Kantonalbehérden war am Erfolg der Bundesrevision ausser-
ordentlich viel gelegen. Fiir die Tagsatzungsberatungen gaben sie ihren
Gesandtschaften sehr weitgefasste Instruktionen mit und hielten mit kan-
tonalen Sonderwiinschen und Neuerungen zuriick. Thre Zustimmung
zum endgiiltigen Entwurf der Tagsatzung war deshalb zum vornherein
gegeben. Eine welsche Zeitung schreibt ganz richtig: «Ce vote n’a qu’une
importance secondaire. Lucerne, Fribourg, Valais etc. sont par leur posi-
tion particuli¢re dans la nécessité d’accepter; c’est pour eux une question
de vie ou de mort. Reste A savoir si leurs populations seront de I'avis de
leurs mandataires3.» Um die Annahme in ihrem Kanton sicherzustellen,
griffen Freiburg und Luzern zu unpopuliren Abstimmungsmanipula-
tionen: Freiburg verschanzte sich hinter den Art.26 und 45 der Kantons-

1 Vgl. Miiller, a.a.O., S.154, und Miiller-Biichi, a.a. 0., S.34 und s5.

2 In Freiburg und Wallis, wo die konservativen Blitter den Sonderbundskrieg
nicht {iberlebt hatten, iibernahmen die konservativen Zeitungen von Genf und
Neuenburg die Vertretung der Konservativen in diesen Kantonen.

3 «Nouvelliste vaudois» Nr. 57 (18.Juli).
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verfassung, die dem Grossen Rat die Entscheidungen tiber Anderungen
der Bundesverfassung zusprachen, und Luzern entschied sich fiir die
Durchfiithrung einer Veto-Abstimmung, um keine Verwerfung zu ris-
kieren. Die Regierungen von Zug und Wallis hingegen verzichteten auf
Abstimmungsmanipulationen und waren bereit, einen negativen Volks-
entscheid in Kauf zu nehmen.

Das Volk nahm an der Bundesrevision keinen grossen Anteil. Die anti-
klerikalen Elemente unter den schweizerischen Radikalen, die Kloster-
aufhebungen in Luzern und das schroffe Vorgehen der Freiburger und
Walliser Behorden gegeniiber der Geistlichkeit hatten es zwar miss-
trauisch gegen die Liberalen und empfinglich fiir die konservative Pro-
paganda gemacht, die vorgab, die neue Bundesverfassung gefahrde den
katholischen Glauben. Auch konnte sich der Stolz der Bauernbevolkerung
aufihre Tradition und aufihre Rechte und Vorrechte nur schwer mit einer
Beschrinkung der kantonalen Souverinitit abfinden. Viel entscheidender
aber war die gefiihlsmissige Abneigung der Bauern gegen das neue
«Herrenregiment», ihr Missmut tiber die Ausschliesslichkeit der liberalen
Parteiherrschaft. Die Verwerfung der Bundesverfassung war in erster
Linie ein Misstrauensvotum gegen die eigene Regierung und — von einigen
Trotzreaktionen im Oberwallis abgesehen — nicht gegen die Eidgenossen-
schaft gerichtet. Die Einfithrung der neuen Bundesverfassung wurde denn
auch in allen vier Kantonen ohne den geringsten Widerstand hingenom-
men.
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X.ZUSAMMENFASSUNG

Die Bundesverfassung von 1848 war kein nach dem Muster eines Ideal-
staates gezimmertes Meisterstiick einer einzigen Partei, sondern ein
schweizerisches, demokratisches, von liberalem Geist geprigtes Verstin-
digungswerk. Man konnte die Eigenart der verschiedenen Kantone und
die Vielfalt ihrer Wiinsche und Interessen nicht ohne weiteres unter einen
Hut bringen. Wohl waren Revisionskommission und Tagsatzung bestrebt
gewesen, eine moglichst grosse Anzahl von Kantonen fiir die Annahme
zu gewinnen, aber es hatte sich nicht vermeiden lassen, dass viele Begehren
der einzelnen Kantone iibergangen wurden. So vermischten sich bei der
Beurteilung der neuen Bundesverfassung eidgendssische und kantonale
Gesichtspunkte derart, dass sich dic Einstellung der Kantone zur Bun-
desrevision und zur Bundesverfassung im Jahr 1848 nicht zu einem
widerspruchslosen, gesamtschweizerisch giiltigen Bild zusammenfassen
lasst.

Die Bundesverfassung von 1848 war nicht ein « Werk des Schweizer-
volkes» im eigentlichen Sinn des Wortes. Der Biirger ereiferte sich nicht
iber die Diskussionen um Form und Inhalt des neuen Bundes, sondern
liess den Beratungen vorerst ihren Lauf, wobei nicht genau auszuscheiden
ist, ob Gleichgiiltigkeit und Interesselosigkeit oder aber ein starkes Ver-
trauen zu den eigenen Behorden seine Haltung stirker beeinflusste. — Auch
die kantonalen Grossen Rite waren, obschon sie durch das Recht der In-
struktionserteilung mit eigenen Meinungen hitten hervortreten kénnen,
nicht die Schopfer des Revisionswerkes. Die Materie war fiir kantonale
«Durchschnittsparlamentarier» zu vielschichtig, zu wenig tibersichtlich, so
dass er in den meisten Fillen den Antrigen der «Fachleute» in der Regie-
rung folgte, denjenigen, die zumeist als Vertreter ihrer Kantone in der
Revisionskommission sich mit diesen Fragen vertraut gemacht hatten.
Dabei wurden die aus den Beratungen der Tagsatzungskommission ge-
wonnenen Erfahrungen sehr ungleich beherzigt, und manche bereits von
der Revisionskommission verworfene Lieblingsidee einzelner Politiker
tauchte nun unter dem Deckmantel der kantonalen Instruktion erneut in

297



den Tagsatzungsdiskussionen auf. — Es waren die fiihrenden Minner in den
Behirden der einzelnen Stinde, die die Diskussionen in den kantonalen
Parlamenten lenkten und leiteten, ihre Ideen bestimmten die Instruktion,
sie waren die eigentlichen Viter des schweizerischen Bundesstaates.

Primir war die Bundesverfassung von 1848 eine politische und nicht eine
konfessionelle Streitfrage. Das weitverbreitete Schlagwort von der Reli-
gionsgefahr, das wohl manchen an eidgendssischen Fragen uninteressier-
ten Biirger zu erschrecken vermochte, basierte im Grunde auf unbestimm-
ten, von der Propaganda aufgebauschten Befiirchtungen, ja sogar auf Ver-
drehungen, und wo diese Befiirchtungen echt waren, richteten sie sich
gegen die radikalen Fithrer und nicht gegen den neuen Bund an sich. Dass
die konfessionelle Argumentation gegen die Bundesverfassung auf
schwachen Fiissen stand, zeigte sich schon in der Tatsache, dass man 1848
im Lager der Katholiken durchaus nicht einig war, durch welche Bestim-
mungen der katholische Glaube gefihrdet werde. — Die gegen die Bundes-
verfassung gerichtete Propaganda fiel nur in denjenigen katholischen
Gegenden auf fruchtbaren Boden, wo eine bereits herrschende Unzufrie-
denheit, sei es mit der Politik der Eidgenossenschaft oder mit der des eige-
nen Kantons, die Stimmbiirger dafiir empfinglich machte. Darum stimm-
ten die konservativen Katholiken gegen, die liberalen fiir die Bundesver-
fassung.

Die Einschrinkung der kantonalen Souverdnititsrechte verursachte man-
cherorts ein foderalistisches Unbehagen. Der Verzicht fiel leichter in re-
prisentativ-demokratischen und besonders in den jungen, erst seit der
Mediation und dem Wiener Kongress vollberechtigt zur Eidgenossen-
schaft gehorenden Kantonen, in denen das Volk die politischen Entschei-
dungen den von ihm gewihlten Behdrden iibertragen hatte; schwerer
kam es den Biirger in den Landsgemeindeorten an, wo man den Entzug
von seit alters her gelibten Rechten direkt fiihlte und darin eine Bedrohung
der traditionellen demokratischen Rechtsform sah, und nur in den beiden
protestantischen Landsgemeindekantonen liess sich das Volk davon tiber-
zeugen, dass der Geist der alten Linderdemokratie sich durchaus mit den
Grundsitzen des liberalen Bundesstaates vertrage. —Im Sonderbundskrieg
war die Entscheidung gegen die Beibehaltung der uneingeschrinkten
Kantonalsouverinitit gefallen, und das Beharren auf alten Rechten und
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Vorrechten galt, besonders nach der Annahme des Bundesverfassungs-
entwurfs durch die Tagsatzung, weitherum als Zeichen uneidgendssischer
Gesinnung. Die Diskreditierung des schrankenlosen Foderalismus erleich-
terte 1848 wesentlich die Einigung auf eine bundesstaatliche Lésung.

Das Misstrauen der sprachlichen Minderheit hatte zum Scheitern der Re-
visionsversuche in der Zeit vor 1848 wesentlich beigetragen. Bei der Aus-
arbeitung der neuen Bundesverfassung schieden sich aber die politischen
Meinungen nicht mehr an der Sprachgrenze zwischen Deutsch und
Welsch, sondern an der alten volkskundlichen Trennungslinie Briinig-
Napf-Unterlauf der Reuss. Der westlich dieser Linie liegende Teil der
Schweiz war stirker zentralistisch eingestellt und auf saubere Ausschei-
dung der Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen bedacht. Es sollten
einerseits die Bundesbehtrden unbehelligt von kantonalen Riicksichten
und Interessen iiber gesamtschweizerische Belange entscheiden konnen,
und anderseits die Kantone vor Ubergriffen des Bundes in die ihnen
verbleibenden Angelegenheiten gesichert sein. Die Ostschweiz wollte
demgegeniiber am traditionellen Mitbestimmungsrecht der Kantone
in Bundesangelegenheiten festhalten. Sie wiinschte keine Trennung der
schweizerischen Politik in einen kantonalen und einen eidgendssischen
Bereich, sondern erstrebte eine wechselseitige Durchdringung von Bund
und Kanton. — Dass das sprachliche Minderheitsbewusstsein 1848 hinter
den politischen Grundsitzen zuriicktrat, trug stark zum Gelingen der
Bundesrevision von 1848 bei.

Das Volk, das von Anfang August bis anfangs September in den Kan-
tonen zum Entscheid {iber die neue Bundesverfassung aufgerufen wurde,
stand dieser Frage mit sehr unterschiedlichem Interesse gegeniiber. In den
meisten Kantonen waren bis 1848 die eidgendssischen Fragen in den kan-
tonalen Ratssilen entschieden worden, und das Volk war darum mit den
gesamtschweizerischen Problemen und insbesondere mit Verfassungs-
fragen wenig vertraut. Es brauchte einige Zeit, bis die Biirger aller Kan-
tone merkten, dass auch ihre Stimme in Bundesangelegenheiten zihlte. —
Die Presse suchte das Verstindnis fiir die Bundesrevision zu férdern, aller-
dings mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Wihrend sie in vielen Kantonen
eine sehr grosse Aufklirungsarbeit leistete, trug sie in andern dazu bei, in
den K8pfen der Stimmbiirger cine heillose Verwirrung zu stiften. — Viel
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entscheidender ins Gewichtfiel die Stellungnahme der fithrenden Politiker.
Wo sie das Ansehen und das Vertrauen des Volkes besassen, folgte der
Stimmbiirger ihrem Beispiel, im andern Fall horte er auf die Parolen der
Opposition. Kantonale Verhiltnisse und Gesichtspunkte beeinflussten den
Volksentscheid iiber den neuen Bund in bedeutendem Masse. Es kann
daher ruhig gesagt werden, dass fiir die Stellungnahme des Stimmbiirgers
zur Bundesverfassung letztlich sein Verhiltnis zur eigenen Kantonsregie-
rung ausschlaggebend war.
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XI. ANHANG

L. Ubersicht iiber die Grossratsverhandlungen und die Volksabstimmungen zur
Bundesverfassung von 1848 in den einzelnen Kantonen

Kanton Grossrats- Grossrats- Volks- Ja Nein Stimm-
verhand- verhand- abstim- beteili-
lungen lungen mung gung

Ziirich 11.-12.Mai 21.Juli 6.August 25119 2517 47%

Bern 8.—11.Mai 17-19.Juli  6.August 10972 3357 199,

Luzern 8.—9. Mai 6.—7.Juli 20.August 15890 11riz2r 629,

Uri 11.und31.Mai 21.August  27.August ca.200 1200 319,

Schwyz 27.—28.April  7.August 27.August 1168 3454 389

Obwalden  6.Mai 23.August  27.August ca. 100 2900 869,

Nidwalden  22.Mai 21.August  27.August ca. 300 I500 649,

Glarus 10.und28.Mai 1. August 13. August ca. 4 000 T 439

Zug 11.-12.Mai 14.August  20. August 840 1743 659

Freiburg 10. Mai 28.August  keine Volksabstimmung!

Solothurn 10.—12. Mai 24.Juli 6. August 4509 2884 549

Basel-Stadt  8.-10.Mai 7. August 17.August 1364 186 589,

Basel-Land  12., 15. bis 24.Juli 6. August 3669 431 509
16.Mai

Schaffhausen 10.-12.Mai 4.August 20.August 4273 1107 889!

Appenzell 9.-10. und 17.Juli 27.Augustca. 7000 2000 839,

A.-Rh. 2. Mai

Appenzell

L-Rh. 11.Mai 17.August  27.August ca. 100 1300 399,

St. Gallen 1.-3.Mai I.—2.August 20.August 16893 8072 759!

Graubiinden 2.-5.Mai, 17., I.August 20. August Abstimmung nach
19.und 24. Juni Gerichtsgemeinden

Aargau 2.—3.Mai 31.Juli 20.August 20699 8744 75%!

Thurgau 10.~11.Mai 7. August 20.August 13384 2054 759%!

Tessin 25.und 31.Mai 25.-30.Aug. 3.Sept. 16522 4494 289
und 2. Juni

Waadt 10.—13.Mai 22.-23.Aug. 3.Sept. 15535 3535 49%

Wallis 8.—11.Mai 7.—9.August 20.August 2751 4171 349

Neuenburg  (5.Mai) 17.August  27.August $418 304 459

Genf 5.Mai 14.Juli 5. August 2084 653 30%

! Kantone mit Stimmzwang.

2 Davon nur 847 unbedingte Ja.
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II. Tabellen und Anmerkungen zu einzelnen kantonalen Abstimmungen

a. Bern:

1. Amtsblatt des Kantons Bern Nr. 35 (26. August). Die Zahlen der Stimmberech-
tigten sind Anniherungswerte, gerechnet nach dem Verhiltnis zwischen Bevolke-
rung und Stimmberechtigten.

Landesteil Stimm- Stimm-  Abstimmungsresultat
berechtigte  beteiligung Ja Nein
Jura ca. 12 000 ca. 389, 1996 2620 B
Seeland ca. 8200 c3.25% 2 024 75 96,49% Ja
Oberaargau ca. 9 300 ca. 199, 1645 102 94,19, Ja
Mittelland ca. 14 800 3. 1895 1 876 306 B5.09; Ja
Oberland ca. 16 300 ca. 1295 1684 200 89,4% Ja
Emmental ca. 16 200 ca. 1195 1 747 54 97,1% Ja
Ganzer Kanton ca. 78 000 €a. 19 Y, 10972 3357 76,6% Ja
2. Fiir den Jura gelten folgende Zahlen:
Pruntrut ca. 3 300 ca. 609, 68 1898 3:59% Ja
Freiberge ca. I 400 ¢a.289% 159 187 45,99% Ja
Laufen 193 161 54,49% Ja
0 4770
Delsberg } €. 3000 ca-33% 371 260 58,89% Ja
Moutier ca. 1900 €. 25% 366 109 77,0% Ja
Courtelary ca. 2 400 €2.35% 839 S 99,7% Ja
b. Thurgau:
Resultate nach der «Thurgauer Zeitung» Nr.208 (27. August):
Kreis: D2 3 s 6) 7
Arbon 2461 1697 116 648 69,3 % 93,8% 73:7%
Bischofszell 2218 1565 203 450  70,6% 88,5% 79:7%
Diessenhofen 730 558 19 149  76,4% 96,7% 79,6 %
Frauenfeld 2945 1938 204 678  66,2%, 86,8%, 76,7%
Gottlieben 2945 2019 198 728  68,5% 91,5% 75:3%
Steckborn 2686 1528 216 942 56,8% 87,6% 65,0%
Tobel 3530 1620 919 99T 45,89 63,8% 72,0%
‘Weinfelden 3163 2459 85 619  77,7% 96,6% 80,4%
Ganzer Kanton 20643 13384 2054 §205 64,8% 86,7% 74,89%
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1) Stimmberechtigte; 2) Ja-Stimmen; 3) Nein-Stimmen; 4) Stimmenthaltungen ;
5) Ja-Stimmen in bezug auf die Stimmberechtigten; 6) Ja-Stimmen in bezug auf die
Stimmenden; 7) Stimmbeteiligung.

Die hohe Stimmbeteiligung diirfte zum Teil dem Stimmzwang zuzuschreiben
sein (vgl. «Der Volksmann» Nr. 66, 18. August). An vielen Orten war die Annahme
von wahren Freudenkundgebungen begleitet («Der Wichter» Nachliufer zu
Nr.103, 23. August). Aus der obigen Tabelle ergibt sich, dass in katholischen Ge-
bieten die Zahl der Nein-Stimmen und der Stimmenthalter grdsser war als in den
reformierten.

c. Schaffhausen:

Abstimmungsresultat s. PGR SH 25. August; s.a. «Der Schweizerische Courier»
Nrn.67 (22.August) und 68 (25.August). — Im obern Kantonsteil (Stein a. Rh.,
Ramsen), im Reiath wurden 98,89 Ja-Stimmen abgegeben! Im Gebiet des west-
lichen Randen (Schleitheim) waren es 95,89, im Einzugsgebiet der Stadt (Schaff-
hausen, Neuhausen, Buchthalen) 94,49, im untern Kantonsteil (Riidlingen, Buch-
berg) 86,39%,. Im Klettgau wurden nur $2,59, Ja abgegeben, wobei Wilchingen,
Osterfingen und Trasadingen mit 92,99%, Ja und Neunkirch und Oberhallau mit
829, Ja kriftig annahmen, der restliche Klettgau, das eigentliche Weinbaugebiet, aber
mit 65,69, Nein verwarf.

d. St.Gallen:
Abstimmungsergebnisse s. «Der Erzihler» Nr.68 (25. August):

Ja Nein Ja-
Stimmen

Kanton St. Gallen 16 893 8 072 67,6%
Fiirstenland: Gossau 762 704 T8
2122 Ja, 2747 Nein Tablat 409 514 44,395
43:5%J2 Rorschach 540 770 412

Wil 411 759 351%
Stadt St. Gallen: Stadt St. Gallen 1 040 I 99,9%,
Toggenburg: Obertoggenburg I 762 227 88,5%
6154 Ja, 1481 Nein Neutoggenburg 1798 24 93,1%
80,6% Ja Untertoggenburg I 898 280 87,19%

Alttoggenburg 669 950 42:3%
Rheintal: Unterrheintal T 453 575 71,6%,
4530 Ja, 1878 Nein Oberrheintal I 525 I 162 56,7%
70,7% Ja Werdenberg I553 41 93,4 %
Sargans und Linthebene: Sargans I 447 712 67,0%
2974 Ja, 1965 Nein Gaster 737 399 64,3%
60,19 Ja Seebezirk 890 854 51,09%,
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e. Aargau:

1. Im Fricktal nahmen die am Rhein gelegenen, vom Handel und Verkehr er-
schlossenen Gemeinden an, wihrend die abgelegenen Gebiete des Tafeljuras ver-
warfen (vgl. Resultate des Bezirks Laufenburg im «Schweizer-Boten» Nr. 101,
22.August, und Abstimmungskommentar in der «Aargauer Zeitung» Nr.104,
30. August). Das Fricktal war nie — wie das Freiamt — zu einem Zentrum der katho-
lisch-konservativen Opposition gegen die radikale Regierung in Aarau geworden,
und ein Korrespondent aus Rheinfelden der «Neuen Eidgendssischen Zeitung»
(Nr.252, 10.September) meldet stolz, das untere Fricktal habe «seinen gesunden
Sinn behalten» und begriisse die neue Bundesverfassung. Die zahlreichen Nein-
Stimmen schreibt der «Schweizer-Bote» Nr.102 (24. August) dem ungeschickten
Werben der Radikalen zu: «Die Belehrung, wenn sie auf Erfolg rechnet, kleidet sich
nicht in die Form barscher Zurechtweisung, noch viel weniger des Hohns.»

In der Grafschaft Baden warb die « Neue Eidgendssische Zeitung» fiir das Bundes-
projekt. Da die konservative «Stimme von der Limmat» schwieg, kam die Opposi-
tion kaum zum Wort. Ein Einsender der «Neuen Eidgendssischen Zeitung» Nr. 228
(17. August) bezeichnete Wettingen als Herd des Widerstands und gab als Griinde
der Gegner die zu wenig garantierte Handelsfreiheit und die «Religionsgefahr» an.

2. s.a. S. 127. Die Korrespondenten, die die Verwerfung im Freiamt rechtfer-
tigen wollen, berufen sich alle auf die fehlende politische Selbstindigkeit und die
mangelnde Schulbildung der Freidmter, so der Korrespondent aus Sarmensdorf der
«Aargauer Zeitung» in Nr.103 (28. August): «Die Leute in ihrer Mehrheit haben
allzuwenig Interesse am Wohl des Vaterlandes, sind zu starrsinnig, wollen katho-
lischer als der Papst, frommer als die Apostel und kliiger als die ganze Welt sein.
Wollen nichts von Neuerungen, nichts von Verbesserungen wissen, lassen sich
weiss machen, mit der Annahme der Bundesverfassung kommen sie um die Religion,
es entstehe eine Zentralregierung, Ochsenbein werde Konig, Waller oder Keller
Papst, alles miisse reformiert werden, es gebe eine stehende Armee von s0000 Mann.
Ich horte sogar...: Stimmet ja nicht zur Annahme und glaubet sicher, dass die Ver-
werfenden die Mehrheit behaupten werden; dann kommt der Osterreicher, setzt
die Kloster wieder ein, bringt die Jesuiten wieder, und mit ihnen die guten alten
Zeiten.» Ahnlich auch der Freiimter-Korrespondent der «Neuen Eidgendssischen
Zeitung»: «Mit hochst mangelhafter Schulbildung, angeborenem, gendhrtem Miss-
trauen gegen alles, was er nicht vollkommen begreift, ist er hochst zuginglich fiir
geistliche und weltliche Hetzer, welche nie wollen, was die Mehrheit will» (Nr. 242,
31. August).

f- Basel-Land :

Resultate im Amtsblatt fiir den Kanton Basel-Landschaft Nr.17 (24. August). —
Die Stimmbeteiligung war in einzelnen Gemeinden sehr schwach und betrug im
Mittel 509%,. In Muttenz und Ettingen (wo es am 6. August zu einer Schligerei ge-
kommen war) wurde erst am 13.August gestimmt (Wirz, a.a.O., S.224, «Neue
Basellandschaftliche Zeitung» Nrn.64, 9. August, 67, 19. August, und «Baselland-
schaftliches Volksblatt» Nr.33, 17. August) — 31 Gemeinden nahmen die Bundes-
verfassung ohne Gegenstimme an. Die Motive der 4 verwerfenden Gemeinden lassen
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sich nicht genau bestimmen. Ettingen im Birseck diirfte aus konfessionellen Griinden
verworfen haben («Basellandschaftliches Volksblatt» Nr.33, 17. August); in Bretz-
wil, einem Zentrum der Wiedervereinigungsfreunde (Geschichte der Landschaft
Basel..., S.492), konnte die Anerkennung der Kantonstrennung in der Bundesver-
fassung den Ausschlag gegeben haben; der Bezirk Sissach war oft Sammelpunkt der
Opposition gegen die Regierung in Liestal, so bei der Kantonstrennung 1832/33, im
Gelterkindenputsch von 1840 und spiter wihrend der Revisionsbewegung Rolles
in den sechziger Jahren. 1848 verwarfen aber nur 2 Gemeinden die Bundesverfassung,
Buckten und Tecknau.

g. Neuenburg:

Die Angaben zu der folgenden Zusammenstellung sind dem «Républicain neu-
chitelois» entnommen. Abstimmung iiber die Kantonsverfassung s. Nr.21 (supplé-
ment). Vgl.

die Gemeinden: Kantonsverfassung Bundesverfassung
Ja Nein Ja Nein

Auvernier 65 25 74 I
Corcelles 124 80 121 15
Boudry 154 31 160 8
Couvet 131 126 130

Les Bayards 56 69 53 I
La Sagne 12 327 11 23
Les Brenets 139 52 135§ I
Le Locle 580 576 537 4
St-Martin 53 87 55 o
Savagnier 69 46 69 12

sowie die Gemeinden mit einem grossen Anteil Nicht-Neuenburger (Roulet, a.2.O.,
Karte 4):

Colombier 60 30 110 2
Cortaillod 123 15 156 0
Métiers 157 29 205 8
La Chaux-de-Fonds 1053 540 1271 2
Ganzer Kanton 5813 4395 5481 304
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h. Basel-Stadt:
Kantons-Blatt Basel-Stadt Nr.8 (19. August).

Resultate: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Stadt Basel 2260 1321 1146 175 $8,4% 50,7%  86,7%
Landgemeinden 429 229 218 11 53,49% 50,89%  95,29%

Kanton Basel-Stadt 2680 1550 1364 186 57,7% 50,7% 88 9

1) Stimmberechtigte, 2) Stimmende, 3) Ja-Stimmen, 4) Nein-Stimmen, §) Stimm-
beteiligung, 6) 9, Ja der Stimmberechtigten, 7) 9%, Ja der Stimmenden.
Die Zahlen bei Burckhardt, Basel und die Bundesverfassung, S. 100, sind ungenau.

i. Graubiinden :

Pappa, a.2.0., S.109-111. Die verwerfenden Gerichtsgemeinden waren zwar
alle mehrheitlich katholisch, doch gab es auch ablehnende protestantische Nachbar-
schaften (Felsberg, Lavin, Peist) ; im katholischen Oberland nahmen die wichtigsten
Gerichte (Disentis, Lugnez u.a.) an («Biindner Zeitung» Nr. 71, 2. September). Im
Misox diirfte neben der Verirgerung iiber die Landweinsteuer (wie der «Rhitier»
in Nr. 8, 25. August, behauptete) auch der Einfluss des Tessins zur Verwerfung bei-
getragen haben. — Nach der Abstimmung wiederholte die « Churer Zeitung» den
altbiindnerischen, konservativen Standpunkt: « Bisher erkannte man in den rhitischen
Bergen kein Gesetz, das nicht dem Volke zur freien Annahme oder Verwerfung vor-
gelegt war. Das Volk stimmte ab ... {iber die wichtigsten Fragen jeder Art. Statt
dessen wird ihm von nun an nichts mehr bleiben als vier direkte und zwei indirekte
Wahlen in eine Bundesversammlung, die ohne Instruktion und ohne Ratifikation
iber die hochsten Interessen der Nation zu beraten und zu beschliessen hat» (Nr. 70,
30.August). «Der liberale Alpenbote» hingegen freute sich: «Auch in Biinden hat
also der eidgendssische Sinn den Sieg davon getragen tiber die kantonalen Interessen,
und es tritt unser Kanton freudig und stolz in die Reihe derjenigen Stinde, denen das
Gesamtvaterland eine schonere Zukunft zu verdanken haben wird» (Nr.68, 23. Au-

gust).

k. Wallis:

Das genaue Resultat findet sich nur in E. A. 1848 II, S.65. Die von den verschie-
denen Zeitungen publizierten «offiziellen» Resultate sind alle unvollstindig (es fehlen
Ergebnisse aus Gemeinden des Ober- und Mittelwallis).

Kantonsteil : Verhiltnis Stimm-
Annehmende: Verwerfende beteiligung
Oberwallis ca. 1:10 46%
Mittelwallis ca.I: 2 23%
Unterwallis ca.7: I 289,
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III. Chronologische Ubersicht iiber die Ereignisse der Jahre 1847/1848

1847
2.Mai

s.Juli

20.Juli

16. August

3.September

4.—30.November
November

7. und 11.Dezember
1848
18.Januar

15.Februar

10.Januar bis 6. Mirz

knapper liberaler Wahlsieg im Kanton St. Gallen. Damit ist
die 12.Standesstimme fiir Bundesrevision, Aufldsung des
Sonderbunds und Ausweisung der Jesuiten gewonnen.
Erofinung der Tagsatzung durch den bernischen Regierungs-
prasidenten Ulrich Ochsenbein.

Die Tagsatzung beschliesst die Aufldsung des Sonderbunds
mit 122/, Stimmen (Ziirich, Bern, Glarus, Solothurn, Schaff-
hausen, St.Gallen, Graubiinden, Aargau, Thurgau, Tessin,
Waadt, Genf sowie Basel-Land und Appenzell A.-Rh.).

Die Tagsatzung beschliesst mit 13 Stimmen (Zlirich, Bern,
Glarus, Solothurn, Basel, Schaffhausen, St.Gallen, Grau-
biinden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Genf) die Re-
vision des Bundesvertrags. Bildung einer Kommission aus
den Vertretern der 13 Stinde.

Die Tagsatzung beschliesst die Ausweisung des Jesuiten-
ordens.

Auflésung des Sonderbunds durch Waffengewalt.
Einmischungsversuche des Auslands, durch England ver-
zogert, so dass die Noten von Osterreich, Preussen und
Frankreich erst nach Beendigung des Kriegs bei der Tag-
satzung eintreffen.

Die Tagsatzung weist die Vermittlung des Auslands als ver-
spitet zurlick.

2. Note von Osterreich, Preussen und Frankreich: Revision
des Bundesvertrags nur bei Einstimmigkeit; Achtung der
Souverinitit der 22 Kantone.

Antwortnote der Tagsatzung : Die auslindische Einmischung
in die schweizerischen Verfassungsfragen wird zuriickge-
wiesen.

Erginzung der Revisionskommission durch die Vertreter
von Luzern, Freiburg, Wallis (10.Januar); Schwyz (20.]Ja-
nuar); Zug (28.Januar); Url (31.Januar); Obwalden (1 5. Fe-
bruar); Appenzell A.-Rh. (3. Mirz); Nidwalden (6. Mirz).

17.Februar bis 8. April Beratungen der Revisionskommission, denen nur Appen-

22.—24.Februar

1.Mirz
13.-I5.Mirz
18.Mirz

zell I-Rh. und Neuenburg fernbleiben.

Februarrevolution in Paris; Sturz von Guizot und Louis
Philippe.

Revolution der Republikaner in Neuenburg.

Aufstand in Wien; Sturz Metternichs.

Aufstand und Strassenkimpfe in Berlin.
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8. April

27. April bis 2. Juni
15.Mai bis 27.Juni

6.Juli bis 30. August
5. August
bis 3. September

12.September
22.September
6.November

16. November

28.November

Abschluss der Beratungen der Revisionskommission. Ihr Ent-
wurf einer neuen Bundesverfassung wird, von einem Bericht
der beiden Redaktoren Kern und Druey begleitet, den Kan-
tonen zur Instruktionserteilung tiberwiesen.

Beratungen in den kantonalen Grossen Riten.

Beratungen der Tagsatzung iiber den Entwurf. 137/, Stinde
(Ziirich, Luzern, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Schaff-
hausen, St.Gallen, Graubiinden, Aargau, Thurgau, Wallis,
Genf sowie Basel-Land) nehmen den Entwurf unter Vor-
behalt der Volksabstimmung an.

2. Beratung in den kantonalen Grossen Riten.

Volksabstimmungen in den Kantonen:
s.August:  Genf.
6.August:  Ziirich, Bern, Solothurn, Basel-Land.
13.August:  Glarus.
17.August:  Basel-Stadt.
20. August: Luzern, Zug, Schaffhausen, St.Gallen,
Graubiinden, Aargau, Thurgau, Wallis.
27. August: Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden,
Appenzell A.-Rh., Appenzell I.-Rh.,
Neuenburg.
3.September: Tessin, Waadt.
Annahme in den Kantonen Ziirich, Bern, Luzern, Glarus,
Freiburg (ohne Volksabstimmung!), Solothurn, Basel-Stadt
und Basel-Land, Schaffhausen, Appenzell A.-Rh., St. Gallen,
Graubiinden, Aargau, Thurgau, Waadt, Neuenburg und
Genf = 151/, Kantone.
Ablehnung in den Kantonen Uri, Schwyz, Obwalden, Nid-
walden, Zug, Appenzell I-Rh., Tessin und Wallis =
6!/, Kantone.
Die Tagsatzung erklirt mit 162/, Stimmen (annehmende
Kantone ohne Basel-Land, dazu Tessin und Wallis) die neue
Bundesverfassung als angenommen.
Auflosung der letzten Tagsatzung.
Zusammentritt der neugewihlten eidgenOssischen Rite in
Bern.
‘Wahl des ersten Bundesrats: Dr.Jonas Furrer (Ziirich), Ul-
rich Ochsenbein (Bern), Joseph Munzinger (Solothurn),
Henri Druey (Waadt), Friedrich Frey-Herosé (Aargau),
Stefano Franscini (Tessin) und Wilhelm Naeff (St. Gallen).
Bern wird als Bundesstadt gewihlt.
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XILPERSONENREGISTER

ABYS, RAGET. 1790-1866. Grossrat GR. 210, 2111,
ACHERMANN, STANISLAUS. 1780-1858. Landammann N'W. 252, 253.
AEprL1, ARNOLD OTT0. 1816-1897. Grossrat SG. 91,

BADER, JOoHANN JAKOB. 1810-1879. Landrat BL. 140.

BArMAN, MAURICE. 1808-1878. Staatsrat VS. 288.

BattAcLiNg, CARLO. 1812-1888. Grossrat TI. 2207, 2235.

BAUMGARTNER, GALLUS JAKOB. 1797-1869. Grossrat SG. 84, 93—-94.

BENZINGER, JOSEF KARL. 1799-1873. Regierungsrat SZ. 241, 243.

BEerRcHTOLD, JEAN NIcoLAS. 1789-1860. Staats-Kanzler FR. 2806, 2864.

BerTONI, AMBROGIO. 1810-1887. Grossrat TI. 220!, 2235, 225.

Birie, AUGUSTE. 1796-1848. Advokat NE. 170, 1703.

BLUMER, JOHANN JAKOB. 1819-1875. Landrat GL. 103.

BrunTscHLI, JoHANN CASPAR. 1808-1881. Alt Regierungsrat ZH, Professor in Miin-
chen. 49.

BOscHENSTEIN, GEORG. 1804-1885. Regierungsrat SH. 343.

Bonzanico, Rocco. 1809-1882. Grossrat TI. 2194,

BossArRD, GEORG JOSEF. 1814-1894. Fiirsprecher LU. 260, 2665, 267, 268.

BriaTTE, GEORGES FRANCOIS. 1805-1877. Staatsrat VD. 159, 1672

Brosi, JoHANN RUDOLE. 1801-1877. Bundeslandammann GR. 210, 2117

BUNTER, JOSEF MARIA. T1802. Ratsherr N'W. 252, 254, 255 ™.

BissarD, JEAN FRANGOIS MARCELLIN. 1800-1853. Regierungsrat FR. 280, 2832,

Burkl, Joser. 1813-1878. Kantonsratsprisident SO. 152.

CarAaME, HENRI-FLORIAN. 1807-1863. Staatsrat NE (bis 1. Mirz 1848). 171.
CArcAart, LORENZO. — Grossrat TI, 2194, 2195, 223 1.

CAMENZIND, ANTON. — Grossrat SZ.. 244.

CAMENZIND, JOSEF. — Grossrat SZ. 244.

CATTANEO, FERDINANDO. T1872. Grossrat TI. 2194,

CARRARD, CHARLES. 1817-1861. Grossrat VD. 1672,

CHATONEY, CHARLES. * 1798, Staatsrat FR. 283 1.

CORREVON, JULES. 1802-1865. Grossrat VD. 1604.

Currtl, BasiL FERDINAND. 1804-1888. Regierungsrat SG. 97.

DeLaraceaz, Lours HENRI. 1807-1891. Staatsrat VD. 159, 160, 1674
DEescawANDEN, KARL. T1889. Advokat NW. 253, 254.

DierHELM, MELCHIOR. 1800-1873. Grossrat SZ. 239.

DirLier. — Pfarrer von Sarnen OW. 247.

Drugy, HENRI. 1799-1855. Staatsrat VD. 29, 156 ff., 165, 167, 169.
Duss, JAkOB. 1822-1879. Grossrat ZH. §7.

DuUrrer, FrRANZ. 1790-1857. Polizeidirektor NW. 2502, 251, 252, 254.
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EscHER, ALFRED. 1819-1882. Regierungsrat und Grossratsprisident ZH. 56, 59, 621.

FASSLER, JOHANN JOSEF ANTON. 1796-1875. Landammann Al 124.

Faix, PETER Ar01S. 1767-1851. Regierungsrat SG. 9o, 93, 94.

Favre, WiLLiaM. — Grossrat NE. 173.

Fazy, JaMES. 1794-1878. Staatsrat GE. 179 ff., 183 ff., 189, 190, 1911, 271.
FELBER, PETER. 1805-1872. Redaktor des «Solothurner Blatts». 149.

FELs, CHRISTIAN FRIEDRICH. 1794-1862. Regierungsrat SG. 91 1.

Focriarpr, GIAN BATTISTA. T1861. Grossrat T1. 2235,

Forvry, JEAN JosepH. 1787-1867. Grossrat FR. 285.

ForNEROD, CONSTANT. 1819-1899. Staatsrat VD. 1674.

FRANSCINI, STEFANO. 1796-1857. Staatsrat T1. 215, 2207, 2235.
FrEY-HEROSE, FRIEDRICH. 1801-1873. Regierungsrat AG. 343, 129, 130, 131.
FrossArRD, Louis. 1796-1853. Grossrat VD. 1604, 1673.

FURSTENBERGER, JOHANN GEORG. 1797-1848. Ratsherr BS. 193, 194*.

Funk, ALEXANDER. 1806-1871. Regierungsrat BE. 42, 43.

FURRER, JONAS. 1805-1861. Regierungsrat ZH. 343, 357, 49, 50, 52, 544, 56, 57, 59,

60, 149, 157.

Gairi, DoMENICO. 1790-1856. Grossrat T1. 2232,

GiIrARD, AMiI. 1819—-1900. Grossrat NE. 175, 177.

GISLER, JOHANN JOSEE. 1794-1861. Bischoflicher Kommissarius UR. 235.
GLAssON, N1corAs. 1817-1864. Grossrat FR. 2795,

GMUR, DomINIK. 1800-1867. Eidgendssischer Oberst, Grossrat SG. 851.
GRIESHABER, MARTIN, — Grossrat SH. 82.

HEeGGLIN, FRANZ JOSEF. 1800-1861. Grossrat ZG. 273 L.

Heim, FRANZ JOSEF. 1793-1859. Landesstatthalter Al 1232.

HeimM, JoHANN HEINRICH. 1802-1876. Landesstatthalter AR. 1122,
HoFFMANN, JOSEF MARZELL. 1809-1888. Grossratsprisident SG. 91 1.
Hug, JoHANN JAKOB. 1801-1849. Landrat BL. 140.

HumBERT-DROZ, AIME. 1819-1900. Staatsrat NE. 177.
HUNGERBUHLER, MATHIAS. 1805-1884. Regierungsrat SG. 9o, 917, 97.
HurTER, FRANZ. 1792-1860. Verlagsbuchhindler, alt Grossrat SH. 73~

IvernoIs, HENRI D’. 1801-1875. Grossrat NE. 1774,

JAGER, GOTTLIEB. — Grossrat AG. 130.

JANN, FERDINAND. 1812-1874. Landesfihnrich N'W. 2502, 252.

Jauch, Franz. 1807-1867. Regierungsrat UR. 231, 232, 2355, 237.

JaucH, GiovannI. 1803-1877. Grossratsprisident T1., 2223.

JEANRENAUD-BEssoN, CHARLES Louis. 1798-1868. Regicrungsrat NE. 1735, 174, 177,
1783,

Jenny, Kaspar. 1812-1860. Landammann GL. 343, 106-107.

KErN, JoHANN KONRAD. 1808-1888. Grossratsprisident TG. 29, 63, 69, 71.
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Larpy, CHARLES Lours. 1816-1875. Grossrat NE. 1774,
Lusser, KarL FrRaNzZ. 1790-1859. Landammann UR. 234, 2359, 237.
Luving, GiacoMo. 1795-1862. Staatsrat T1. 215, 2235, 224, 2243.

MATHYS, ANDREAS. 1817—1872. Grossrat BE. 403.

MEYER, BERNHARD. 1810-1874. Alt Staatsschreiber LU. 267.

MEYSTRE, ABRAM DAvVID. 1812—-1870. Grossrat VD. 1674,

MicHEL, ALois. 1816-1872. Landammann OW. 245, 247, 248.

MicHer, FRANZ JosEF. — Landesstatthalter OW. 247.

MONNERAT, ADRIAN. — Grossrat FR. 285.

MotTA, CRISTOFORO. 1823-1867. Grossrat T1. 2202,

MULLER, FrRANZ. 1803-1873. Eidgendssischer Oberst. Regierungsrat ZG. 2713,
MULLER, JOHANN JOSEF. 1815-1861. Grossrat SG. 962,

MULLER, VINZENZ. 1812-1871. Alt Landammann UR. 234, 267.

Mu=HeM, CARL. 1800-1867. Regierungsrat UR. 232, 2355.

Musgem, Jost. 1808-1880. Ratsherr UR. 233, 234, 235.

MUNZINGER, JOSEF. 1791-1855. Regierungsrat SO. 343, 1447, 145, 149, 150, 157, 239.
Murart, Hans CONRAD VON. 1779-1869. Grossrat ZH. 59.

NAErr, WILHELM. 1802-1881. Regierungsrat SG. 343, 89.
NEFE, JOHANN BAPTIST. 1799-1856. Landesfihnrich Al 1232
NEeunAUS, KARL. 1796-1849. Alt Regierungsrat BE. 32.

OcuseNBEIN, ULRICH. 1811-1890. Regierungsprisident BE. 28, 32 ff,, 38 ., 42, 43,
457, 46, 48.

ODERMATT, FRANZ. 1794—1870. Statthalter NW. 254.

OgRTLI, JOHANN KONRAD. 1816-1861. Landammann AR. 110, 1157

OETHIKER, FRANZ. 1809-1852. Regierungsrat und Grossratsprisident SZ. 241.

PepRrAZZI, DOMENICO. 1815-1859. Grossrat TI. 2233.

PEDRAZZINT, MICHELE. 1827-1879. Grossrat TI. 2233.

Periis, Louts RopoLpHE. 1791-1870. Grossrat VD. 1604, 1672.

PerrOCCHI, FRANCO. — Grossrat TI. 223 3.

PETITPIERRE, GONZALVE. *1805. Grossrat NE. 171, 1735, 174, 177
PryrEER-GAGLIARDI, BERNARDO. — Grossrat TL. 2235,

Pipou, Frango1s. 1799-1877. Grossrat VD. 1653, 1673.

Propa, GiovaN BATTISTA. 1808-1882. Staatsschreiber T1I. 215, 2207, 2235, 224, 2243.
PrrteT, BENJAMIN. T1863. Grossrat VD. 1655.

RaMELLI, GIOVAN BATTISTA. T1863. Grossrat T1. 2233.

REDING-BIBEREGG, INAZAR VON. 1806-1865. Landammann SZ. 239 ff., 243, 245, 256.
REINERT, JOHANN BAPTIST. 1790-1853. Regierungsrat SO. 1502

RiBorDY, Louis. — Grossrat VS. 292.

Ri6AUD-CONSTANT, EDOUARD. 1790-1861. Grossrat GE. 186, 1901,
RiLLIET-CONSTANT, Louis. 1794~1856. Eidg. Oberst, Staatsrat GE. 180, 1803.
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Rivaz, ANRE DE. 1803—-1871. Domherr VS. 287.

RoMERIO, PIETRO. 1809-1890. Grossrat T1. 2223, 2233, 2234,

RoOssETTI, AQUILINO. 1805-1883. Grossrat TI. 2194,

ROssETTI, SEBASTIANO. — Grossrat TI. 2194,

ROUGEMONT, FREDERIC DE. 1808-1876. Staatsrat NE (bis 1. Mirz 1848). 171.
RUTTIMANN, JOHANN JAKOB. 1813-1876. Regierungsrat ZH. 357, 544

SARASIN, JEAN-CHARLES. 1806-1876. Grossrat GE. 1907,

SCHALLER, JULIEN. 1807-1871. Staatsratsprisident FR. 283 1.

ScuMID, ANTON MARIA, 1792-1880. Alt Landammann UR. 2353, 236.

SCHNEIDER, JOHANN RUDOLF. 1804—1880. Regierungsrat BE. 391, 41, 453.

ScHONBEIN, CHRISTIAN FRIEDRICH. 1799-1868. Grossrat BS. 198.

SCHWERZMANN, SILVAN. 1800-1866. Alt Landschreiber ZG. 2752,

SiDLER, GEORG JOSEE. 1782~1861. Grossrat ZH (frither Kantonsstatthalter und Land-
ammann ZG). 31, 59.

S1EGWART-MULLER, KONSTANTIN. 1801-1869. Alt Schultheiss LU. 270.

STADLER, JOHANNES. 1797-1849. Regierungsrat SG. 911.

StAMPELI, JAKOB. 1820-1879. Regierungsrat BE. 32, 391, 41, 42, 46, 48.

Staus, Josua. 1822-1870. Landrat GL. 100"

STEIGER, GEORG PETER. 1804-1868. Staatsschreiber und Grossrat SG. 417, 90, 911,

STEIGER, JakOoB ROBERT. 1801-1862. Regierungsrat LU. 19371, 261, 263 fI., 267, 268.

SToCkMAR, XAVIER. 1797-1864. Regierungsrat BE. 33, 337, 39, 42, 4748, 48 1.

SUTTER, ANTON. 1804—-1865. Pannerherr Al 1232,

TANNER, JOHANN HEINRICH. 1799-1875. Landammann AR. 117.
TANNER, KARL RUDOLE. 1794-1849. Grossrat AG. 130.

THALER, JOHANN BAPTIST. 1808-1879. Sickelmeister Al 1232
TRrRUMPY, JOHANNES. 1798-1861. Landrat GL. 103 3.

TscHuDI, NIKLAUS. 1814~1892. Landrat GL. 1033.

VicAri, NATALE. 1800-1895. Grossrat TI. 2207, 223 5.

WaALLER, FRANZ. 1803-1879. Regierungsrat AG. 130, 131.

W ALSER, JOHANN ULRICH. 1798-1866. Pfarrer, Redaktor des «Basellandschaftlichen
Volksblattes». 140.

‘WEBER, JAKOB. 1805-1868. Grossrat SG. 911,

‘WEBER, JosT. 1823-1889. Fiirsprecher LU. 266+.

WIELAND, FIDEL JOSEF. 1797-1852. Regierungsrat AG. 130, 131, 1313.

WyrscH, Louss. 1793-1858. Landammann N'W. 250 ff., 257.

WyrscH, MELCHIOR. 1817-1873. Ratsherr NW. 254.

ZEHNDER, ULRICH. 1798-1877. Regierungsrat ZH. 7.
ZELGER, CLEMENS. 1793-1868. Landammann N'W. 241 ff.
ZEN-RUFFINEN, KASPAR. 1803—1861. Staatsrat VS. 288.
ZIMMERMANN, MELCHIOR. T1865%. Sickelmeister NW. 252.
ZUNDT, Joser. 1793-1858. Grossrat SG. 962.

312



	Die Einstellung der Kantone zur Bundesrevision und zur neuen Bundesverfassung im Jahr 1848
	...
	Vorwort
	...
	Bibliographie
	Einleitung
	Die politisch führenden Kantone : Bern und Zürich
	Die Ostschweiz
	Die ostschweizerischen Landsgemeindekantone : Glarus und Appenzell
	Die Nordwestschweiz
	Die Westschweiz
	Die "Zollkantone"
	Die Urkantone
	Die Kantone mit liberaler Minderheitsregierung : Luzern, Zug, Freiburg, Wallis
	Zusammenfassung
	Anhang
	Personenregister


